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Vorbemerkung 

Die städtischen Verwaltungen betrachten es mit Recht als ihre Pflicht, die nach dem Kriege 
stark vermehrten vielgestaltigen Verwaltungsaufgaben, die ihnen obliegen, auf die s par sam s t e 
und wir k u n g s voll' s t e, Weise zu bewältigen. Manche gestalten ihre gesamte Verwaltung 
nach einheitlichem Plan um, andere gehen abschnittweise vor, indem sie zunächst einige bestimmte 
Arbeitsgebiete, z. B. das Kassenwesen oder die Verwaltung des Schriftgutes, rationalisieren. Zu
meist werden diese Reformen nicht oder nicht in dem Maße, das erwünscht wäre, über den Bereich 
der einzelnen Stadt hinaus bekannt. Wenn nun auch Reformen, die an ",iner Stelle erfolgreich 
gewesen sind, nicht ohne weiteres auf andere Verwaltungen übertragen werden können, so lassen 
sich doch aus ihnen' vielfache Anregungen für andere Verwaltungen gewinnen; Versuche mit 
neuen Arbeitsverfahren können erspart oder mindestens eingeschränkt werden. 

Die Herausgeber haben daher nach den Erfahrungen des Deutschen Städtetages, des Reichs
städtebundes und des Diwiv Beispiele und Berichte über die Rationalisierung der Verwaltung 
kleiner, mittlerer und großer Städte zusammengestellt und möglichst auch Dienstanweisungen, 
welche die neuen Arbeitsverfahren regeln, erläuternde Bilder, Vordrucke und Muster beigefügt. 
Die so entstandene Materialsammlung soll der Praxis dienen, indem sie den städtischen Verwal
tungen Beispiele technischer Verwaltungsreformen bietet. Wer sie nutzen will, hat naturgemäß 
die örtlichen Besonderheiten zu berücksichtigen. Jede Stadtverwaltung muß selbst entscheiden, 
welche Wege der Reform sie einschlagen will. Nicht alles, was die Sammlung bringt, wird sie an
nehmen können. Darum würde es den Herausgebern nur erwünscht sein, wenn die Stadtverwal
tungen auch mit einer Kritik an den Beispielen der Sammlung nicht zurückhalten und die Er
gebnisse ihrer vielleicht andersartigen Reformen mitteilen würden. 

Allen Stadtverwaltungen, die für die Materialsammlung Unterlagen zur Verfügung gestellt, 
und den Mitarbeitern, die über ihre Erfahrungen berichtet haben, sei nochmals herzlich gedankt. 
Dank sei auch den Verwaltungen und Mitarbeitern, deren Beiträge wegen Raummangels nicht 
aufgenommen werden konnten. 

Berlin, Im September 1930 Die Herausgeber 
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I. Einführung 

Der Deutsche Städtetag und die Rationalisierung 

Dr. Löser, Beigeordneter des Deutschen Städtetages, Berlin, 

Jede verwaltende Tätigkeit, sei sie öffentlicher oder 
privater Art, muß, will sie als ordnungsmäßig aner
kannt werden, rationell sein, einfacher ausgedrückt, 
mit geringstem. Aufwand die beste Wirkung erzielen. 
Daß dieser Grundsatz, der an sich eine platte Selbst
verständlichkeit enthält, zurzeit lebhaft gefordert 
und nach allen Richtungen untersucht und erörtert 
wird, ist kein gutes Zeichen für die Verwaltung; 
dürfen wir doch darauf schließen, daß er nicht überall 
durchgeführt wird, weil es Schwierigkeiten bereitet, 
ihm zu genügen. In der Tat ist es an dem. Die Ver
waltungsarbeit ist so ausgedehnt und mannigfaltig, 
wechselseitig bedingt und unübersichtlich geworden, 
benötigt. einen so großen Einsatz von Menschen, 
Sachen und Geld, daß Rationalisierung heute ein 
dringliches Problem bedeutet, in verstärktem Maße 
angesichts der äußeren Bedrängnis und inneren Not 
unseres Vaterlandes. 
Die Städte bilden einen Teil der allgemeinen öffent
lichen Verwaltung, als örtliche Träger ihre unterste 
Stufe. Nicht nur in ihren Zuständigkeiten und Be
fugnissen, sondern auch in ihrer Tätigkeit und Or
ganisation hängen sie von den Ländern und dem Reich 
ab. Insoweit bestimmen sich für sie die Möglichkeiten 
zu rationalisieren nach den Maßnahmen dieser über
geordneten Gebietskörperschaften; sie sind darauf 
beschränkt, Kritik zu üben und Anregungen zu geben. 
Das gilt für die Verteilung der Zuständigkeiten 
zwischen Reich, Ländern und Gemeinden, die Ein
gliederung der Städte in den staats- und verwaltungs
rechtlichen Aufbau des Reichs, das ganze Gebiet 'der 
Verfassungs- und Verwaltungsreform. Wo die Städte 
nicht derartig gebunden sind, ist es ihre eigenste 
Aufgabe, ihre Verwaltung so einfach, zweckmäßig 
und billig als möglich einzurichten, Diese Tatigkeit 
haben wir uns gewöhnt als wirtschaftliche oder 
technische Verwaltungsreform oder, einen etwas zu 
engen Ausdruck weiter auslegend, als Büroreform zu 
bezeichnen, Sie erfaßt die gesamte innere Organisation 
der Verwaltung. 
Die technische Verwaltungsreform ist nicht neu, 
sondern so alt wie die Verwaltung selbst; nur 
verlangt sie unter den wirtschaftlichen und sozialen 
Verhältnissen, den gewaltig gesteigerten Aufgaben 
unserer Tage ausgedehntere und vertieftere Kennt
nisse und macht mehr Arbeit als in früheren Zeiten, 
Sie setzt geeignete, besonders herangezogene und 
ausgebildete Persönlichkeiten voraus, Die einzelne 
Stadt' kann nicht mehr für sich allein vorgehen, 
sondern ist darauf angewiesen, sieh die Erfahrungen 

anderer Stadte nutzbar zu machen, Dazu sind zen
trale Einrichtungen notwendig. Die gemeinsame 
Stelle, welche über die einschlägigen Fragen Material 
sammelt, Rat und Auskunft erteilt, ist im allgemeinen 
für die Städte, deren Einwohnerzahl 25000 oder mehr 
beträgt, der Deutsche Stadtetag1). 

Der Städtetag bietet in sich ein Beispiel rationeller 
Organisation, indem er in einer persönlich und sach
lich einheitlichen Geschäftsstelle zugleich die Ange
gelegenheiten der deutschen und der preußischen 
Städte bearbeitet. - Daß sich die Zusammenfassung 
bewährt, sollte auch für staatsrechtliche Reformen 
beachtet werden! - Um seiner Aufgabe, den Er
fahrungsaustausch zwischen den Städten zu er
leichtern, gerecht zu werden, sammelt der Städtetag 
systematisch alles erreichbare Material. Die Mit
gliedstädte sind satzungsmäßig verpflichtet, ihm 
wichtigere Drucksachen ihres Verwaltungsbereichs 
kostenfrei zu überlassen, In einer nach Schlagworten 
geordneten Sammlung werden gleichartige Bestim
mungen, wie Bau-, Steuer-, Gebühren-, Verwaltungs
und Geschäftsordnungen aus verschiedenen Stadten 
zusammen mit den einschlägigen Gesetzen und Ver
ordnungen, wissenschaftlichen und politischen Ab
handlungen bereitgehalten. Das Zusammengetragene 
wird nach dem praktischen Bedarf der Mitglieder zu 
Grundsätzen, z, B. für die Ausbildung der Kommunal
beamten ohne akademische Vorbildung, Richtlinien, 
z. B. für eine einheitliche Bewert"ng des .städtischen 
Vermögens oder für die Haushaltspläne und die 
Rechnungslegung, und Mustern, z. B. für Haus
haltspläne der städtischen ~ Wohlfahrtspflege, aus-
gewertet.. . 
Mit der wachsenden Inanspruchnahme der Auskünfte 
und des Rates des Städtetages wurde es zweckmäßig, 
einzelne Gebiete, die mit vermehrter Intensität be
arbeitet werden mußten, auszusondern und innerhalb 
des Städtetages für sich zu behandeln oder eigens für 
sie bestimmten Stellen zu übertragim. Soweit die 
Bearbeitung von Teilgebieten innerhalb des Städte
tages verselbständigt wird, pflegt dies meist so zu 
geschehen, daß die Fragen einem Ausschuß übertragen 
werden,in dem dann, wie im finanziellen,. wirtschaft
lichen oder technischen Ausschuß, Sachverständige 
aus einer größeren Anzahl von Städten zu Worte 

1) Die gleichen Aufgaben nehmen für ihre Mitglieder, die 
übrigen Städte, Landgemeinden, Kreise und Provinzen, die 
andern kommunalen Spitzen.organisationen, der Reichsstädte
bund, der Landgemeindetag, der Land~reistag und der Vel'· 
band der Provinzen wahr. 
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1. EINFüHRUNG 

kommen. Eigene Stellen werden eingerichtet, wenn 
es znr Bewältigung der laufenden Arbeiten erforder
lich wird, so für die Beratung der preußischen Städte 
in Schulangelegenheiten, für die allgemeine Beratung 
der Städte in Bauangelegenheiten, insbesondere für 
Schulbau- und Schuleinrichtungsfragen, ferner ein 
Gutachterausschuß für das öffentliche Krankenhaus
wesen und eine Beratungsstelle für den Bau von 
Krematorien. Zurzeit wird ein Sachverständigenaus
schuß und eine AuskunftsteIle für das Schlachthofwesen 
gebildet. 
Die geschilderte Spezialisierung geht häufig Hand in 
Hand mit einer zunehmenden Gemeinschaftsarbeit 
mit anderen. Hat die Differenzierung der Arbeiten 
ihre Ursache in den Schwierigkeiten der Probleme und 
in der Fülle des Stoffes, so entspringt die Gemein
schaftsarbeit dem Bestreben, neben den städtischen 
anch die anderwärts gemachten Erfahrungen aus
zunutzen und gleichzeitig dafür zu sorgen, daß nicht 
mehrere Stellen verschiedener Organisationen neben
einanderher arbeiten und unwirtschaftliche Doppel
arbeit leisten. 
Die Gemeinschaftsarbeit erstreckt sich zunächst ganz 
selbstverständlicher Weise auf die übrigen kommunalen 
Spitzenorganisationen, die z. B. gemeinsam in dem 
Reichsarbeitgeberverband Deutscher Gemeinden und 
Kommunalverbände, dem Interkommunalen Ausschuß 
für das Gesundheitswesen, derArbeitsgemeinschaft für 
gemeindliche Unfallversicherung vertreten sind, sodann 
auf von Beamtenorganisationen getragene Einrichtun
gen - wie das Deutsche Institut für wirtschaftliche Ar
beit inderöffentlichen Verwaltung-,aufdenDeutschen 
Sparkassen- und Giroverband, die Träger der Reichs
versicherung und der freien Wohlfahrtspflege, den 
Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge, 
Reichs- und Staatsstellen und allgemein-wirtschaft
liche Einrichtungen. So ist der Städtetag im Reichs
wirtschaftsrat vertreten, er arbeitet mit im Reichs
eisenbahnrat, im Luftbeirat, im Beirat für das Kraft
fahrwesen, im Reiehswasserstraßenbeirat, im Reichs
kohlenbeirat, im Beirat für Elektrizitätswirtschaft, in 
dem Reichsverdingungsausschuß beim Reichsfinanz
ministerium, im Beirat für das Vermessungswesen, in 
dem von der Reichsregierung eingesetzten Ausschuß 
zur Untersuchung der Erzeugungs- und Absatz
bedingungen der deutschen Wirtschaft (Enquete
Ausschuß) 
An wirtschaftlichen Organisationen, mit denen der 
Städtetag in Rationalisierungsfragen zusammen
arbeitet, wären etwa zu nennen: die Treuhand
gesellschaft für kommunale Unternehmungen, die 
kommunale Betriebe revidiert und berät, das Reichs
kuratorium für Wirtschaftlichkeit, namentlich seine 
Ausschüsse für das Büro-, Rechnungs- und Auftrags
wesen, der Normenausschuß der Deutschen Industrie, 
dessen Unterausschuß Krankenhaus z. B. unter weit.
gehender Beteiligung der kommunalen Spitzenver
bände und Verwaltungen gebildet worden ist. Die 
Vereinigung technischer Oberbeamter deutscher Städte 
wirkt zusammen mit dem Städtetag bei den Normen 
für Grundstücksbewässerungs- und -entwässerungs" 
anlagen und bei den Vorschriften für den Betrieb 
dieser Anlagen mit. Auch an den Normen für Straßen
bau, Kleinpflaster und Bordsteine für Hochbau, 
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Fenster, Türen und Treppen, für Feuerwehrdruck
schläuche, -spritzen, -leitern usw. arbeiten gemeind
liche Vertreter mit, ebenso im Verwaltungsrat und 
Sachverständigenrat der Reichsforschungsgesellschaft 
für Wirtschaftlichkeit im Bau- und Wohnungswesen, 
in der Studiengesellschaft für Automobilstraßenbau, 
im Bund deutscher Verkehrsvereine und in anderen 
mehr. 
Als den verschiedenen Formen der Zusammenarbeit., 
Mitarbeit, Vertretung und Beteiligung gemeinsam mag 
hervorgehoben werden, daß die Gemeinschaftsarbeit 
sich völlig zwanglos vollzieht. Es wird weniger Wert 
darauf gelegt, ob die geschäftsführende Leitung bei 
diesem oder jenem liegt, als vielmehr darauf, daß die 
Sachverständigen, auf die es' ankommt, zusammen
gebracht und daß die Arbeiten zusammengefaßt 
werden, die zweckmäßig nur von einer Stelle ge
leistet werden können. Die Beteiligten sorgen ihrer
seits dafür, daß die ausgetauschten Erfahrungen und 
gewonnenen Ergebnisse innerhalb der von ihnen ver
tretenen Organisationen und ihres Wirkungsbereichs 
angewendet werden. 
Besonders anschaulich vereinigt die für die geläufigsten 
Fragen der Büroreform in erster Linie in Betracht 
kommende Stelle, die gemeinsam vom Städtetag und 
Reichsstädtebund bei dem Deutschen Institut für 
wirtschaftliche Arbeit in der öffentlichen Verwaltung 
errichtete AuskunftsteIle für bürotechnische Fragen') 
die mannigfachen Verästelungen der Gemeinschafts
arbeit in sich. Durch das Deutsche Institut für wirt
schaftliche Arbeit in der öffentlichen Verwaltung 
ist die Beamtenschaft vertreten, außerdem u. a. von 
Reichsbehörden das Reichsfinanzministerium, der 
Reichssparkommissar, das Reichsinnenministerium, 
die Reichspost, die Reichsbahn, die kommunalen 
Spitzenverbände, das Reichskuratorium für Wirt
schaftlichkeit. 
Den Schlußstein der Organisation des Erfahrungs
austausches im Interesse der Rationalisierung der 
gemeindlichen Verwaltungen bildet der Internationale 
Gemeindeverband. Ihm gehören zusammen mit dem 
Deutschen Städtetag Gemeinden und gemeindliche 
Organisationen aus 28 europäischen und außer
europäischen Ländern an. Der Verband befaßt sich 
satzungsgemäß mit· dem Studium aller Fragen der 
Organisation und der Betätigung der Gemeinden. 
Er verfolgt sein Ziel durch periodische internationale 
Kongresse, durch Förderung zwischengemeindlicher 
Beziehungen von Land zu Land und durch ein stän-· 
diges Büro in Brüssel, das dem internationalen Aus
tausch gemeindlicher Nachrichten und praktischer 
Erfahrungen dient. Wie weitgehend das Feld seiner 
Tätigkeit zu dem Problemkreise der Rationalisierung 
gehört, zeigt ein Blick auf die Tagesordnungen seiner 
Kongresse, in denen bald umfassende Fragen, wie die 
finanzielle Organisation und die wirtschaftliche Be
tätigung der Gemeinden, bald speziellere Gebiete, 
wie die Instandsetzung und der Umbau alter Stadt
zentren behandelt worden sind. 
Die vorstehende übersicht darf nicht geschlossen 
werden ohne einen Hinweis auf die Gefahren, welche 
der Hilfsarbeit drohen, die der Rationalisierungsarbeit 

1) Die Auskunftstelle wird in dem folgenden Aufsatz behandelt. 
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DIE AUSKUNI'TS'l'llLLE mJS DEUTSCHEN STÄDTETAGES UND DES REICHSSTÄDTEBUNDES BEIM DIWIV 

der Gemeinden geleistet werden soll: überorganisation Hilfe, nicht Anweisungen und'Vorschriften zu geben. 
und Schematismus. Wenngleich die Rationalisierung Mit Recht betont er immer wieder, daß alle Samm
einer überorganisation bisher nicht erlegen ist, wird lungen und ihre Ergebnisse, Richtliniim, Grundsätze, 
es sorgfältigster Aufmerksamkeit bedürfen, eine über- Muster oder, wie sie sonst heißen mögen, ihren Sinn 
organisation auch für die Zukunft zu vermeiden, und ihren Zweck verfehlen würden, wenn sie dazu 
indem alle unter Hintansetzung von Sonderwünschen führen sollten, die Rücksicht auf die Eigentümlich
sich dafür einsetzen, daß die Sammlung und For- keiten, die Größe und Struktur der Städte und die 
schung jeweils nur von der wirklich 'berufenen Stelle vielgestaltigen Besonderheiten im Osten und Westen, 
geleistet wird. Norden und Süden außer acht zu lassen. Jede Ge
Gegen die Gefahren des Schematismus sind diekommu- meinde muß selbst entscheiden, was und wie sie ra
nalen Organisationen durch die Selbständigkeit und tionalisieren will. Das Material, das ihr zur Verfügung 
Selbstverantwortung, die bestes Gedankengut der gestellt wird, soll nicht blind nachgeahmt werden, 
Selbstverwaltung sind, vielleicht gewappneter als sondern zum Nachdenken und zu schöpferischer Ver
andere. Deshalb ist sich auch der Städtetag bewußt, waltungsarbeit anregen. Bisweilen wird es seinen 
daß seine Mitarbeit an der Rationalisierung ihren Zweck am besten erfüllen, wenn die einzelne Gemeinde 
Wert darin findet, daß sie auf dem Boden der Frei- sich an ihm darüber klar wird, warum sie es anders 
willigkeit getan wird und nur darauf abzielt, Rat und machen muß. 

Die AuskunftsteIle des Deutschen Städtetages 
und des Reichsstädtebundes beim Diwiv 

'fextor, Obermagistratsrat, Dortmund 

Infolge der in der Kriegs- und Nachkriegszeit zwangs
läufig eingetretenen erheblichen Vermehrung der Ver
waltungsgeschäfte der Kommunen trat in steigendem 
Maße das Bedürfnis hervor, die Personal- und Sach
kosten der städtischen Verwaltungen durch Arbeits
zeit und -kraft ersparende Einrichtungen technisch
maschineller Art und dadurch vielfach bedingte oder 
erst ermöglichte büroorganisatorische Maßnahmen 
soweit als irgend möglich herabzumindern, wobei 
gleichzeitig der Geschäftsgang vereinfacht und be
schleunigt werden sollte. Wenn auch manche kom
munalen Verwaltungen sich schon in den vorauf
gegangenen Jahren bemüht hatten, ihren Geschäfts
gang in diesem Sinne zu verbilligen, so ergab sich 
doch vielfach, daß die in den letzten Jahren herans
gekommenen Neuerungen auf dem Gebiete der Büro
Organisation so zahlreich und vielgestaltig waren, 
daß es bei der ständig fortschreitenden Entwicklung 
auf diesem Gebiete für die einzehlen Verwaltungen 
recht schwierig war, die für den jeweiligen Zweck be
sonders vorteilhafte Einrichtung, namentlich ma
schineller Art, richtig auszuwählen oder die vorhan
denen Einrichtungen technisch restlos auszunutzen. 
In Würdigffilg dieser Schwierigkeiten und der erheb
lichen Bedeutung dieser Frage erschien es deshalb 
zweckmäßig, eine AuskunftsteIle zu errichten, deren 
Aufgabe es sein sollte, alle N eUMscheinungen auf 
dem Gebiete des Bürowesens unter Beachtung 
der eirLSchlägigen Fachpresse und der Fortschritte der 
bürotechnischen Industrie ständig zu beobachten und 
zu prüfen und an Hand der bisherigen Erfahrungen 
in kommunalen und kaufmännischen Betrieben den 
Mitgliedstädten auf Wunsch Auskunft und Rat 
auf diesem Gehiete zu erteilen. Die tatsächlichen 
Bedürfuisse und finanziellen Möglichkeiten der zu 
heratendenStadtverwaltungen sollten je nach Größe 
und Eigenart sachverständige Würdigung finden. 

Der Vorstand des Deutschen Städtetages he
schloß daher am 5. Februar 1926, eine. besondere 
Auskunftstelle des Deutschen Städtetagcs für 
büro technische Fragen einzurichten und diese 
dem Berichterstatter zu übertragen. Die Mitglied
städte sowie die Landes- und Provinzialstädtetage 
wurden alsbald von der Einrichtung der Auskunft
stelle und ihren Aufgaben durch den Deutschen Städte
tag in Kenntnis gesetzt mit der Empfehh.ng, von der 
neuen AuskunftsteIle im Interesse der Verbilligung 
ihres Geschäftsbetriebes durch möglichst umfassende 
Mechanisierung und Rationalisierung ausgiebigen 
Gebrauch zu machen. Als Aufgaben der Auskunft
stelle im einzelnen wurden festgelegt: Auskunfts
erteilungen über: 

Schreib-, Additions- und Rechenmaschinen, 
Vervielfältigungs-, uIld Druckmaschinen, 
Dilrtier- und Sprechmaschinen, 
Brieföffnungs-, Briefverschließ- und Frankierma-

schinen, 
Buchungsmaschinen und Registrierkassen, 
Adressiermaschinen, 
Rohrpost- und Seilpost-Anlagen, 
Automatische Fernsprechanlagen, 
Lochkarten für maschinelle Statistik und Betriebs

verrechnung, 
Verwendung von Zweckmöbeln (Karteipulten, 

-schränken, Versenktischen, Aktenschränken usw.) 
in Büros und Kassen, Registratursysteme in 
horizontaler, vertikaler und Hängelagerung, die 
zugehörigen Aufbewahrungsmappen, Karteien, 
Loseblätterbücher, Einrichtung städtischer Buch
druckereien und Lichtpausanstalten für den 
eigenen Bedarf. 

Ein weiterer Ausbau der AuskunftsteIle in bezug auf 
die Behandlung der mehr büro-organisatorischen 
Fragen sollte dem Bedarf vorbehalten bleiben. 

3 
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Bei Aufnahme der Tätigkeit der AuskunftsteIle am 
20. Februar 1926 erwies es sich zunächst als eine 
umfangreiche Aufgabe, das außerordentlich zahl
reiche Drucksachenmaterial über alle die verschiedenen 
Einrichtungen, Geräte, Maschinen, Karteien, Re
gistratursysteme usw. zu sammeln. Die in Frage 
kommenden Firmen zeigten weitgehendes Entgegen
kommen, so daß die AuskunftsteIle bald in der Lage 
war, der Beantwortung von Anfragen die entsprechen
den erläuternden Drucksachen (Prospekte) bei
zufügen. 
Im ersten Halbjahr des Bestehens der Auskunft
steIle (ab 20. 2. 26) wurden insgesamt 144 Auskünfte 
erteilt, die sich vorwiegend erstreckten auf: 

Schreib- und Rechenmaschinen, 
VervieIfältigungs- und Druckmaschinen, 
Diktier- und Sprechmaschinen, 
Briefverschließ- und Frankiermaschinen, 
Buchungsmaschinen und Registrierkassen, 
Adressiermaschinen, 
Registratursysteme und 
Karteien. 

Die Auskünfte verteilten sich auf die verschiedenen 
Provinzen bzw. Länder wie folgt: 
Ostpreußen 6 Bayern. . . . ., 3 
Grenzmark 2 Württemberg . ., 2 
Schlesien 16 Hessen. . . . ., 1 
Pommern . . 6 Mecklenb.-Schwerin 2 
Brandenburg . 12 Lübeck. . 1 
Sachsen .' . . . 26 Anhalt. . 2 
Schleswig-Holstein 2 Thüringen 4 
Hannover . . 12 Oldenburg 5 
Westfalen . . 15 Lippe . . . 1 
Hessen-Nassau 8 Braunschweig 1 
Rheinprovinz . 17 
Von den Anfragen entfielen auf: 

Städte bis zu 50 000 Einwohner . . . . 100 
" von 50000 bis 100000 Einwohner 24 
" über 100000 Einwohner 20 

Inzwischen wurde auch den Mitgliedern des Reichs
städtebundes die AuskunftsteIle zur Verfligung 
gestellt. 
Während in dem ersten Halbjahr der 'l'ätigkeit der 
AuskunftsteIle vorwiegend Anfragen über Büro
maschinen (Schreib-, Additions-, Rechen-, Verviel
fältignngsmaschinen usw.) sowie über Registratur
systeme usw. gestellt wurden, erstreckten sich in der 
Folgezeit die gewlinschten Auskünfte außerdem viel
fach auf größere zusammenhängende Gebiete der 
Bürotechnilr und gewisse damit in Ver bindung stehende 
organisatorische Fragen. Dabei kamen insbesondere 
Auskünfte über die Umgestaltung des Geschäfts
betriebes der Steuerkassen, Stadthauptkassen usw. 
in bezug auf die Durchführung der Buchhaltung auf 
technisch-maschineller Grundlage unter weitgehender 
Verwendung des Lose-Konten-Systems und des Durch
schreibeverfahrens nach den verschiedenen Systemen 
in Betracht. Ferner entfiel ein großer Teil der Aus
künfte auf die Einrichtung von Karteien und ihre 
Ausgestaltung :(alphabetische oder ,Nummern-Kopf
leisten, Auskerbung der Anfangsbnchstaben, Sicht
karteien usw.) für die verschiedensten Verwaltungs
zweige sowie anf die Anlage von Lagerbüchern usw. 
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Es wurden in der 2. Hälfte des ersten Jahres insgesamt 
105 Auskünfte erteilt, die sich auf die verschiedenen 
Provinzen und Länder wie folgt verteilten: 
Brandenburg 5 Schlesw.-Holstein 1 
Hannover . . 13 Westfalen 24 
Hessen-Nassan 4 Baden . . . . 2 
Ostpreußen . 6 Bayern. . . . 5 
Pommern . . 4 Braunschweig 1 
Rheinprovinz . 14 Bremen . 2 
Sachsen . . . 15 Meckl.-Schwerin. 2 
Schlesien 5 Württemberg 2 
Von den Anfragen entfallen auf: 
Städte bis zu 50000 Einwohner. . . . • 74 
Städte von 50000 bis 100000 Einwohner. 16 
Städte über 100000 Einwohner . . . . . 15 

Schon die bisherige Inanspruchnahme der Auskunft
steIle ließ, namentlich hinsichtlich der Art ihrer An
fragen, erkennen, wie sehr die Anskunftstelle einem 
tatsächlichen Bedürfnis der kommunalen Verwal
tungen entsprochen hatte. Auch im zweiten Berichts
jahr zeigte sich dasselbe Bild, mit dem einzigen Unter
schiede, daß mehr und mehr infolge der inzwischen 
stattgefundenen Diwiv-Kurse Anfragen über ein
fachere Einrichtungen, Maschinen und Geräte zu
rücktraten hinter die schwierigeren Fragen besonders 
solche buchungstechnischer Art und solche büro
organisatorischer Art, die einen immer größeren Raum 
in der Zahl der Anfragen einnahmen. Im 2. Jahre des 
Bestehens der AuskunftsteIle wurden 190 Auskünfte 
erteilt, die sich auf die verschiedenen Provinzen bzw. 
Länder wie folgt verteilten: 
Brandenburg 23 Schlesw.-Holstein 8 
Hannover . . 2 Westfalen 37 
Hessen-Nassau 11 Bayern. . . .. 6 
Ostpreußen 2 Thüringen. . .. 7 
Pommern . . 8 Braunschweig. 1 
Rheinprovinz . 18 freie Reichsstädte 5 
Sachsen . . . 30 Anhalt. . 1 
Schlesien . . . 16 Österreich 1 
Mecklenb.-Schwerin . 3 Oldenburg . 4 
Baden ...... 3 Württemberg 4 

Von den Anfragen entfallen auf 
Städte bis zu 50000 Einwohner. . .'. 

von 50000 bis 100000 Einwohner 
über 100000 Einwohner . . . . . " 

" 

123 
27 
40 

Inzwischen war der Wunsch aufgetreten, die Aus
kunftstelle für bürotechnische und -organisatorische 
Fragen der kommunalen Verwaltungen zusammen
zufassen mit der in der Zwischenzeit ebenfalls all
mählich entstandenen AuskunftsteIle des Deutschen 
Instituts für wirtschaftliche Arbeit in der öffentlichen 
Verwaltung in BerIin, die ihre Tätigkeit auslibte für 
staatliche, aber auch für kommunale Organisationen, 
soweit sie der AuskunftsteIle des Deutschen Städte
tages nicht angeschlossen waren. I Der in dieser An
regung liegende .gesunde Gedanke der durch die Zu
sammenfassung des Auskunftswesens zu ermöglichen
den Rationalisierung dieser Aufgaben führte dann mit 
Wirkung vom 1. April 1928 zu' einer',Vereinigung der 
AuskunftsteIle des Deutschen Städtetages; mit~ der 
AuskunftsteIle des Diwiv, der sich dann auch 
gleichzeitig der Reichsstädtebund und der Land-
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gemeindeverband anschlossen. Da außerdem die 
Reichs- und Staatsbehörden im wesentlichen sich 
dieser AuskunftsteIle, wenn auch vorbehaltlich ge
wisser eigener Einrichtungen, anzuschließen bereit 
erklärten, war der erstrebte Zweck der Zusammen
fassung damit im wesentlichen erreicht. Es blieb zu
vor noch die Aufgabe zu lösen, das vielseitige Material 
und die besonderen Erfahrungen und Hichtlinien, 
die durch die Praxis der bis dahin bestandenen be
sonderen AuskunftsteIle des Deutschen Städtetages 
gewonnen waren, der AuskunftsteIle des Diwiv zu
gänglich zu machen. ,Das wurde durch Z usammen
fassung der dem Diwiv zur Verfügung stehenden 
Fachberater in mehreren längeren Sitzungen unter 
dem Vorsitze des Berichterstatters erreicht, so daß 
seit dieser Zeit die AuskunftsteIle nunmehr einheit
lich zum Nutzen der sie in Anspruch nehmenden 
Behörden arbeitet. 
Inzwischen hat ihre Inanspruchnahme insbesondere 
durch mündliche und fernmündliche Anfragen stark 
zugenommen. Die Auskünfte erstrecken sich auf das 
gesamte Gebiet der Bürotechnik, auf Arbeitstechnik, 
arbeitswissenschaftliche Untersuchungen, Psycho
technik, Beleuchtung, Förderanmgen, Sicherungs
einrichtungen u. dgl. Um diese vielseitigen Anfragen 
zu beantworten, nimmt das Diwiv die Hilfe seiner 
fachlichen Berater aus den verschiedenen Verwal-

tungen in Anspruch. Ihre Mitteilungen bilden eine 
wesentliche Grundmge für eine Sammlung aller büro
technischen Erfahrungen. Weitere Erfahrungen flie
ßen dem Diwiv zu durch die Mitteilungen des Herrn 
Reichssparkonnnissars, des Reichsbahnzentralamtes, 
Heichspostzentralamtes, und der Auskunftsstelle für 
Büromaschiuen beim Reichsfinanzministerium. Soweit 
es erforderlich erscheint, stellt das Diwiv auch eigene 
arbeitswissenschaftliche Untersuchungen' an, deren 
Ergebnisse bei der Auskunfterteilung mit verwertet 
werden. Als 'weitere Hilfsmittel dienen die Karteien, 
die das Diwiv nach den Mitteilungen in Zeitschriften 
anlegt. Der AuskunftsteIle steht ferner eine fast 
lückenlose Sammlung von einschlägigen Werbeblättern 
zur Verfügung. Bei Auskunfterteilung können daher 
Werbeblätter sogleich beigefügt werden. 
Dadurch, daß mit der AuskunftsteIle des Deutschen 
Städtetages jetzt auch eine ständige Ausstellung er
probter, besonders typischer Maschinen und Geräte 
verbunden ist, haben Interessenten jederzeit die 
Gelegenheit, neben schriftlicher Beratung auch münd
liche Aussprache zu pflegen und an Ort und Stelle 
die für sie zweckmäßig in Betracht kommenden Ein
richtungen unter sachverständiger Leitung und Be
ratung zu studieren. Eine Möglichkeit, von der noch 
mehr als bisher Gebrauch gemacht werden sollte. 

Die Bestgestaltung der Arbeit im Behördenbüro 

Dr. Couve, Reichsbahnrat, Sekretär des Diwiv 

Nach dem Kriege nahmen die Rationalisierungs
arbeiten in Deutschland einen früher nicht gekannten 
Umfang an. Die Ergebnisse der Rationalisierung 
greifen tief ein in die Beziehungen zwischen Erzeuger 
und Verbraucher, Händler und Käufer, Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer. Es ist daher nicht verwunderlich, 
daß die Aufgaben und Ergebnisse der Rationalisierung 
vielfach umstritten sind. 
Die einen sehen in der Hationalisierung das Mittel, 
die Leistungen zu steigern, die Wirtschaftlichkeit zu 
erhöhen und uns aus den Schwierigkeiten der gegen
wärtigen Lage zu befreien. 
Für die anderen ist die Hationalisierung gerade die Ur
sache der wirtschaftlichen Nöte, unter denen wir ZI1 

leiden haben. Arbeitslosigkeit und Absatzstockung 
sind nach ihrer Meinung vor allem eine Folge der 
Rationalisierung. 
Auf diese Auseinandersetzungen hier einzugehen, 
scheint nicht nötig. Für einen Betrieb gibt es keinen 
Zweifel bei der Frage, ob er am Alten, Hergebrachten 
festhalten oder zu neuen wirtschaftlicheren Ar beits
verfahren übergehen wolle; er muß vorwärtsschreiten. 
Dies gilt insbesondere für jeden Betrieb, der im Wett
bewerb mit anderen Unternehmungen steht. Es gilt 
aber auch für die Behörden, die ständig bemüht sein 
müssen, die sich steigernden Verwaltungsausgaben 
mit geringsten Mitteln und unter Schonung des Steuer
zahlers zu bewältigen. 

RationalisiM'ung ist keine Modelaune und kein 
Schlagwort, sondern ist bedingt durch die Notwendig
'keit, die Arbeitsve1jaMen unter Beachtung aller 
Erfahrungen vernunftgemäß weiter zu entwik
keIn. Im Laufe der Zeit zeigen sich bei jeder Arbeit 
Fehler und Mängel. Die Leistungen gehen zurück, 
weil sich im Betriebe Hemmungen ergeben. Niemand 
kann diese Mängel bestehen mssen, sie müssen be
seitigt werden. Hationalisierung ist daher keine ein
malige Maßnahme, sondern sie besteht in der aus fort
mufender Beobachtung des Betriebes gewonnenen 
pmnvollen Bestgestaltung der Arbeit. Das Ziel der 
Rationalisierung läßt sich nur erreichen, wenn auf 
die Schonung der Arbeitskraft und die E,·ha/,.. 
tunrJ: dM' Arbeitsfreude Bedacht genommen 
wird. Mit übermäßig beanspruchtem oder ar beits
unlustigem Personal lassen sich bestmögliehe Arbeits
leistungen niemals erreichen. 
In Deutschmnd gehen die Bestrebungen von jeher 
dahin, die Rationalisierung unter Berücksichtigung 
des Faktors Mensch durchzuführen. Die bisher in 
der Industrie und auch bei einzelnen Behörden durch
geführten Reformen sind das Ergebnis von syste
matischen arbeitswissenschaftlichen Untersuchungen, 
die alle Bedingungen der Arbeit umfassen. 
Die Hationalisierung muß planvoll und umfassend 
sein. Die Einführung von Verbesserungen bei dem 
einen oder anderen Arbeitsgaug kann bestenfalls Teil-
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erfolge bringen. In vielen Fällen wird aber durch das 
Nebeneinander von Reformen, die ohne Zusammen
hang durchgeführt werden, Unsicherheit und Un
klarheit hervorgerufen. 
Da die gesamte Arbeit als ein einheitliches Ganzes 
anzusehen ist, muß die Rationalisierung or
ganisch aus dem Betriebe heraus erwachsen. 
Es geht nicht an, die an einer Stelle als zweckmäßig 
erkannten Maßnahmen ohne weiteres zu übernehmen. 
Jeder Reform sollte daher die genaue Untersuchung 
aller Arbeitsgänge voraufgehen, damit die jeweils 
nach den besonderen Umständen erforderlichen Ver
besserungen durchgeführt werden können. 
Die Durchführung der Reformen erfordert genaue 
Kenntnis des Betriebes, die in der Regel nur derjenige 
besitzt, der im Betriebe selbst tätig ist. Betraut man 
eine betriebsfremde Person mit der Reform, so erhält 
man zwar sicher sehr schnell Vorschläge, die überaus 
durchgreifende Veränderungen verlangen. Bei näherer 
Prüfung stellt sich dann aber heraus, daß sehr wesent
liche Voraussetzungen übersehen wurden, die eine 
Durchführung der vorgeschlagenen Verbesserungen 
unmöglich machen. Die Rationalisierung muß daher 
einem arbeitswissenschaftlich gut geschulten 
Angehörigen der eigenen Verwaltung über
tragen werden. 
Dieser Beamte wird natürlich enge Fühlung mit den 
Organisatoren anderer Verwaltungen uud Betriebe 
halten und sich nach dem Schrifttum über die Ratio
nalisierungsergebnisse unterrichten. 
Um den Erfahrungsaustausch zwischen den auf dem 
Gebiet der Rationalisierung arbeitenden Beamten 
zu erleichtern, wurde das Deutsche Institut für wirt
schaftliche Arbeit in der öffentlichen Verwaltung 
(Diwiv) begründet. In besonderen büroorganisa
torischen und bürotechnischen Lehrgängen werden 
den Beamten die grundlegenden Kenntnisse der Büro
organisation, Bürotechnik und der Arbeitswissen
schaft vermittelt. Das folgende Bild gibt einen über-

1. Einführung 
2. Grundzüge für die Neuordnung des 

Registraturwesens mit Ubungen, Er
fahrungsaustausch 

3. Praktische Ubungen in derRegistratur 
4. Behördliches Beschaffungswesen 
5~ Bestgestaltung der Arbeit im Be

hördenbüro 
6. Schreibmaschinenarbeit,Kurzschrift, 

Diktieren 
7. a) Vervielfältigung und Adressierma

schinen 
b) Durchschreibeverfahren 

8. Papiernormung und Vordruckwesen 
9. Karteien, Konteien, Loseblattbücher 

10. Additionsmaschinen undVierspezies
maschinen 

11. BUChungsmaschinen und Registrier
kassen 

Bild 1. Büroorganisatorischer und bürotechnischer 
Lehrgang 
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blick über den Lehrstoff eines solchen Kursus. 
Der Ausgangspunkt der Rationalisierung ist die 
Arbeitsuntersuchung, in der alle Einzelheiten 
eines Dienstzweiges genau geprüft werden. Ziel der 
Arbeitsuntersuchung ist die Erkenntnis der im Be
triebe vorkommenden Fehler und Mängel und dieEnt
wicklung der zweckmäßigsten Arbeitsverfahren. Für 
die Durchführung der Arbeitsuntersuchung lassen 
sich allgemeingültige feste Regeln nicht geben. Das 
Vorgehen hängt vielmehr jeweils von der Art der 
Arbeit ab. 
Nach den bisher gesammelten Erfahrungen können 
für die Durchführung der Arbeitsuntersuchungen 
folgende allgemeine Richtlinien gegeben werden: 

1. Die Arbeitsuntersuohung darf sich nur 
auf ein bestimmtes, genau abgegrenztes 
Teilgebiet eines Dienstzweiges ,,·strecken. 

Dehnt man die Untersuchung sogleich auf einen 
zu großen Arbeitskreis aus, so wird das zu bear
beitende Material meist zu umfangreich werden, 
um ohne Verzögerung bearbeitet werden zu können. 
Ein schrittweises Vorgehen führt bei der Ratio
nalisierung schneller zum Ziel. 

2. Jeder Arbeitsgang wird bei der Arbeits
ausfüh"ung bis in seine Einzelheiten be
obachtet. 

Zur Erkenntnis der Zusammensetzung der Arbeit 
und der in die Arbeitszeit fallenden Zeitver luste 
durch Pausen, Warten auf Arbeit, Heranschaffen 
des Arbeitsgerätes und nach Beendigung der Arbeit 
Aufräumen des Arbeitsplatzes, Unterbrechungen 
der Arbeit durch Nebenarbeiten, Rückfragen u. dgl. 
ist eine weitgehende Gliederung des gesamten 
Arbeitsganges notwendig. Das Schema hierfür 
wird in Bild 2 gegeben. 
In den meisten Fällen genügt die Beobachtung der 
Arbeit durch eineri arbeitswissenschaftlich ge
schulten Beamten. Wo e8 jedoch notwendig er
scheint, den für die Arbeit benötigten Zeitver
brauch genau zu ermitteln, werden Zeitstudien 
angestellt. 

3. Zeitstudien können brauchbare Ergebnisse 
nur liefern, wenn sie sich über mehrere 
Dienstschichten erstrecken und die A"beit 
zu den verschiedenen' Zeiten und bei ver
schiedenen durchschnittlichen Arbeitskräf
ten erfassen. 

Die Zeitstudie soll Zeitwerte liefern, die von 
durchschnittlichen Arbeitskräften ohne übermäßige 
Belastung erreicht werden können. Bei diesem 
Vorgehen werden die Zeitstudien auch das Ver
trauen des Personals gewinnen, ja sogar häufig als 
o bj ektives Mittel zur Gewinnung von Leistungs
maßstäben begrüßt werden. 

4. Die Arbeitsuntersuchung erst"eckt sich 
auf 
a) den organisatorischen A'ufbau der Arbeit, 
b) die technischen Hilfsmittel, 
c) die psychologischen und physiologi

schen Bedingungen der Arbeit. 
Diese umfassende Zielsetzung zeigt bereits, daß 

es bei der nach der Arbeitsuntersuchung durch
geführten Rationalisierung nicht darauf ankommt, 
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eine Einzelheit zu verbessern, z. B. durch Ein
führung einer Büromaschine, sondern den gesamten 
Arbeitsablauf planvoll auf das Zweckmäßigste zu 
gestalten. 

5. Die Ergebnisse der Arbeitsuntersuchung 
werden in einem Befundsbogen festgelegt, 
der zugleich dazu dient, die Durchführung 
der Verbesserungen einzuleiten und zu 
übMwachen. 

G. Die Arbeitsuntersuchung zeigt, welche 
Mängel in der Organisation des Betriebes 
bestehen. 

Insbesondere wird festgestellt, ob die Arbeit 
durch unzweckmäßige Einteilung verzögert oder 

Arbeit 

Nutzarbeit (AI 

ob sie unnötig umständlich ausgeführt wird. Zu 
fordern ist: 
a) Beschäftigung der Bediensteten nach ihren 

Fähigkeiten und Kenntnissen, 
b) fortlaufender Fluß der Arbeit, Zuteilung gleich

artiger Arbeitsgänge an die einzelnen Bedien
steten, weil durch Arbeitswechsel beim Zu- und 
Abrüsten unnötige Zeitverluste entstehen, 

c) Ausschaltung von doppelter und überflüssiger 
Arbeit, 

d) Anordnung der 'Arbeitsplätze nach dem Ab
lauf der Arbeitsvorgänge, daher Vermeidung 
von unnötigen Wegen. Die Überlegung, wie die 
Bediensteten zweckmäßig nach dem Fluß der 

Unvermeidbare 
Leerzelt (L) 

Bild 2-, Gliederung der Arbeit nach der Leistung. 

Arbeit zu setzen sind, führt in der Regel zu 
erheblichen Verbesserungen und Leistungs
steigerungen, 

e) Zusammenfassung zusammengehöriger Arbeits
posten in einem Arbeitsraum. Die Verteilung 
von Bediensteten, die an einer Gruppenarbeit 
beteiligt sind, auf mehrere Zimmer muß zu 
Arbeitsverzögerungen führen. Durch Zusam
menfassen der Gruppen wird in den meisten 
Fällen auch erheblich an Arbeitsraum ge
spart. Wir konnten häufig die Erfahrung 
machen, daß Stellen, die vor der Untersuchung 
Erweiterung der Arbeitsräume gewünscht hat
ten, nach planvoller Ordnung der Arbeits
plätze und nach der Beseitigung zahlreicher 
nicht erforderlicher Einzelarbeitsplätze in be
sonderen Zimmern noch wertvollen Arbeits
raum sparten, 

f) Ausnutzen der durch unregelmäßigen Arbeits
anfall entstehenden Unterbrechungen dnrch 
Nebenarbeiten. Hierbei ist natürlich darauf 
zu achten, daß die zur Vermeidung vorzeitiger 

Ermüdung erforderlichen Pausen erhalten 
bleiben, 

g) Zusammenlegen gleichartiger Betriebe, z. B. 
Vereinigung aller Kassengeschäfte an einer 
Stelle. 

7. Die A"beitsuntersuchung liefert objektive 
Urteile über die Zweckmäßigkeit und Wi,·t
schaftlichkeit von technischen Hilfsmitteln 
im Büro. 

Für die Büroarbeit werden jetzt Maschinen und 
nenzeitliche Geräte in übergroßer Zahl bereit
gestellt. Bei ihrer Auswahl können die Anprei
sungen der Firmen nicht immer maßgebend sein. 
Auszngehen ist vielmehr stets von der Feststellung, 
welche wirtschaftlichen und arbeitstechnischen 
Vorteile mit der Mechanisiernng der Büroarbeit 
verbunden sind. Die objektiven Unterlagen für 
die Beurteilung dieser Frage liefert die Arbeits
untersnchung, nötigenfalls in Verbindung mit 
einer Zeitstndie. Soweit es sich nicht nm die Ein
führnng bereits genügend bekaIDlter Maschinen 
handelt, sollte eine arbeitswissenschaftliehe Be-
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1. EINFüHRUNG 

trachtung jeder Beschaffung vorangehen. Erst 
hieraus ergeben sich die Grundlagen für einen 
zweckmäßigen Einsatz der Maschinen sowie für 
eine zuverlässige Wirtschaftlichkeitsberechnung. 

Das Diwiv hat Arbeitsuntersuchungen an einer 
Reihe von Büromaschinen und -geräten durch
geführt und Material über die an anderen Stellen 
durchgeführten Untersuchungen gesammelt. Die 
AuskunftsteIle des Deutschen Städtetages und 
Reichsstädtebundes beim Diwiv erteilt hierüber 
den kommunalen Verwaltungen gern jede Aus
kunft. 

8. Die Arbeitsuntersuchung zeigt, welche 
geistigen und körpe.-lichen Kräfte bei dC1' 
A"beit beansprucht werden und wie sie 
nach den in planvollen U ntM'suchungen 
gefundenen E"kenntnissen entlastet WM'
den können. 

9. Die Entlastung dC1' Arbeitsfunktionen U'/Ylr 

faßt 
a) intellektuelle Funktionen, z. B. Regelung 

des Arbeitsverlaufs durch einen Vordruck, daher 
Ersparnis der sonst jedesmal beim Entwurf des 
Schriftsatzes anzustellenden überlegungen. In 
gleicher Richtung wirken Normung und Typung. 
In gewissem Umfange können auch durch 
Büromaschinen, wie Registrierkassen und 
Lochkartenmaschinen intellektuelle Leistungen 
ersetzt werden; 

8 

b) Aufmerksa·mkeitsfunktionen, z. B. Ein
führung von Durchschreibeverfahren, mit deren 
Hilfe in der Buchhaltung zwei Arbeitsgänge, 
die bisher getrennt verliefen, zu einem ver
einigt werden. Hierdurch wird das Vergleichen 
der beiden früher getrennt vorgenommenen 
Eintragungen entbehrlich; 

c) Sinnesfunktionen, z. B. des Auges bei Ver
wendung von Schwenkkarteien an Stelle von 
Büchern oder durch Eiuführuug einer zweck
mäßigen das Auge schonenden und ausreichen
den Beleuchtung; 

d) Bewegungsfunktionen, z. B. Gestaltung des 
Arbeitsplatzes nach den Anforderungen der 
Arbeit und in Anpassung an die für den Men
schen günstigste Körperhaltung. Hierdurch 
werden Kraftleistungen erspart, die in keiner 

Weise der Arbeitsleistung zugute kommen, 
die Arbeitskraft jedoch in Anspruch nehmen. 
Der Arbeitsplatz des Bürobearbeiters muß so 
gestaltet sein, daß das Arbeitsgut stets griff
bereit zur Hand ist. Neuzeitliche Schreib
tische mit ihren Beisatzmöbeln und zweck
mäßige Drehstühle tragen bereits erheblich 
zur Ersparnis von Bewegungen und zur Ver
meidung vorzeitiger Ermüdung bei; 

e) Gefühlsfunktionen, z. B. Hebuug der Ar
beitsfreude durch Verbesserung der Arbeits
bedingungen, Schaffung eines angenehmen 
Arbeitsmilieus, Beteiligung des Personals an 
der Fortentwicklung der Arbeitsverfahren, 
Belohnungen für Erfindungen und Betriebs
verbesserungen. Soll die Rationalisierung er
folgreich sein, so ist gerade diesen Fragen be
sondere Aufmerksamkeit zu schenken; 

f) Oharakterfunktionen, z. B.sorgfältige über
wachung des Dienstbetriebes, insbesondere in 
den Kassen, Einführung zwangsläufiger Kon
trollen und mechanischer Sicherungen. Hier
durch wird das wirksamste Gegenmittel gegen 
die Auswirkungen von Mängeln in der Chll
ral<:terveranlagung (Schwäche, Unzuverlässig
keit, Untreue) erreicht. An größerem Material 
angestellte Untersuchungen haben gezeigt, qaß 
die Mehrzahl der Unregelmäßigkeiten letzten 
Endes darauf zuri\ckzuführen war, daß alle 
wirksamen Kontrollen fehlten. 

Eine nach gründlicher Untersuchung der Arbeit plan
voll durchgeführte Rationalisierung bedeutet, wie 
die oben aufgeführten Beispiele zeigen, eine organische 
Fortentwicklung der Arbeitsverfahren und die Aus
schaltung von Fehlern, Mängeln und Unregelmäßig
keiten, die sich im Lauf der Zeit eingeschlichen haben. 
Diese Rationalisierung will nicht an die Stelle von 
alten Arbeitsverfahren neue setzen oder als besonders 
leistungsfähig gelobte Büromaschinen in den Betrieb 
eingliedern, sondern ihr Ziel ist die organisch aus dem 
Vorhandenen entwickelte Bestgestaltung der Arbeit. 
Ihr Schwergewicht liegt auf der Berücksichtigung der 
menschlichen Arbeitsfunktionen. Sie ist bemüht, die 
Arbeit so zu gestalten, daß bei gerechter Bemessung 
der Durchschnittsleistungen die Arbeitsfreude des 
Personals erhalten bleibt .. 
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11. Organisatorische Reformen 

Bericht über den Stand der Rationalisierung 
der Stadtverwaltung Frankfurt a. M. 

Erwägungen über die Rationalisierung der kommu
nalen Verwaltung müssen davon ausgehen, daß eine 
große Gemeindeverwaltung kein starres Gebilde, das 
nur in seinem Gesamtumfang einheitlich verändert 
werden könnte, ist, sondern ein lebendiger Organismus, 
dessen einzelne Zellen in einer dauernden Umbildung 
und Anpassung an die sich ändernden äußeren Ver
hältnisse begriffen sind.' Die Änderung eines für die 
Gemeinden wichtigen Gesetzes, eine Änderung der 
wirtschaftlichen Struktur, sogar scho.',1 eine Konjunk
turänderung können entsprechende Anderungen ein
zelner Teile des kommunalen Verwaltungsapparates 
bedingen. Da selbstverständlich bei solchen Ver
änderungen auch jeweils für den neu zu gestaltenden 
Teil die zweckmäßigste Organisationsform gesucht 
wird, wird allein hierdurch ein Erstarren der Ver
waltung in überlebten Formen verhindert. Unter dem 
Zwang der finanziellen Lage, die gebieterisch Ver
meidung jeder nicht unbedingt notwendigen Ausgabe 
forderte, konnte man sich jedoch hiermit nicht zu-

Der Bericht ist gegliedert nach 

frieden geben, mußte vielmehr versuchen, die in der 
. Privatwirtschaft schon in erheblichem Maße ver
werteten Ergebnisse systematischer Untersuchungen 
über die Rationalisierung von Verwaltungsapparaten 
sowie die eine solche Rationalisierung vielfach erst 
ermöglichenden Fortschritte im Bau von Büro
maschinen auch für die hiesige Stadtverwaltung nutz
bar zu machen. Die Durchführung der hiernach no1r 
wendigen Maßnahmen ist noch nicht beendigt, immer
hin sind aber wesentliche Einzelteile erledigt und 
andere so weit gefördert, daß nunmehr im folgenden 
hierüber ein zusammenfassender Bericht gegeben 
werden kann. Nicht berücksichtigt werden in diesem 
Bericht alle Rationalisierungsmaßnahmen im rein 
technischen Betrieb, die, wie beispielsweise die Um
stellung der Elektrizitätserzeugung auf Drehstrom, 
die Umstellung der Müllabfuhr auf das Tonnenum
leersystem, zwar ebenfalls von großer wirtschaftlicher 
Tragweite sind, die aber nicht unter den Begriff Ver
waltungsrationalisierung fallen. 

1. Maßnahmen, deren Auswirkung über die Gesamtverwaltung 
oder einen großen Teil derselben reicht, 

2. Einzeimaßnahmen , 

3. finanzielle und sonstige Auswirkungen. 

Zu 1: 
Zunächst müssen diejenigen Verbesserungen im Ver
waltungsbetrieb ins Auge gefaßt werden, deren Wir
kung über die ganze Verwaltung oder doch zum min
desten über große Teile derselben, wie etwa die wirt
schaftlichen Betriebe, sich erstreckt. Hier sei zu
nächst auf die erstmalig im Rechnungsjahr 1927 in 
Erscheinung getretene Umgestaltung des Haus
haltsplans hingewiesen. Dieser ist in Anpassung 
an das vom Deutschen Städtetag gegebene Schema 
neu gegliedert, in wesentlichen Teilen unter Ver
wendung des Zehnersystems normalisiert und 
weiter durch Zusammenziehen vieler kleiner Positionen 
zu größeren Sammelposten, ohne Aufgabe der Klar
heit im einzelnen, die durch zahlreiche Anmerkungen 
gewährleistet wird, übersichtlicher gestaltet worden. 
Vor allem aber ist durch die konsequente Anwendung 
des Erstattungsprinzips, durch das jede Stelle mit 
allen durch sie veranlaßten Kosten auch tatsächlich 
belastet wird, erstmalig ein richtiger Überblick über 
die wirklichen Kosten jedes einzelnen Verwaltungs
zweiges und damit auch die Möglichkeit geschaffen 
worden, Mängel in der Organisation, die sich ja immer 

2 Dlwiv, Roformen In den städtisohen Verwaltungen 

auch finanziell auswirken, schneller zu erkennen und 
zu beseitigen. 
Entsprechend der bedeutenden Rolle, die das Rech
nungs- und Kassenwesen in jeder öffentlichen Ver
waltung spielt, waren gerade auf diesem Gebiete die 
Bemühungen, zu Verbesserungen zu gelangen, be
sonders intensiv. Zunächst ist die kameralistische 
Buchjühfung, soweit sie nicht durch die kauf
männische ersetzt werden mußte, erheblich ver
einfacht worden. 

Lochkartenverfahren 
Seit 1. 4. 1929 ist die Buchführung der Stadthaupt
kasse auf das Lochkartenverfahren umgestellt. Die 
hierfür notwendige Schlüsselung der Wortbegriffe usw. 
wurde wesentlich erleichtert durch die oben erwähnte, 
bei der Umgestaltung des Haushaltsplanes in wesen1r 
lichen Teilen durchgeführte Verwendung des deka
dischen Bezifferungssystems. Während zunächst nur 
die chronologische Kassenbuchführung mittels der 
täglich anfallenden Lochkarten dargestellt wurde, wird 
seit 1. 4. 1930 auch die systematische Buchführung 
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v~rmittels der Lochkarten aufgestellt. Die bisher 
bei den Amts- und Dienststellen geführten Amts
hauptbücher sind in Wegfall gekommen. An ihrer 
Stelle werden lediglich Anweisnngsregister, die nach 
der Etateinteilnng gegliedert sind, geführt. Die Buch
führung der Amts- und Dienststellen der Stadt
verwaltung, deren Kassengeschäfte von der Stadt
hauptkasse wahrgenommen werden, ist somit aus
schließlich anf das Lochkartenverfahren abgestellt. 
Die Stellen mit kaufmännischer Buchführung und 
solche mit eigenen Kasseneinrichtungen sind vorerst 
in dieses System nur insoweit einbezogen, als sie mit 
der Stadthauptkasse im Abrechnungsverkehr stehen. 
Durch die Einführung des Lochkartenverfahrens 
wurde es möglich, die Buchführung bei der jetzt 
"Stadtbuchhalterei" bezeichneten Lochkartenzentrale 
zu zentralisieren nnter Wegfall der früher weit
gehendst dezentralisierten Amtsbuchhaltereien. Schon 
jetzt ist bei der Stadthauptkasse durch das neue Ver
fahren eine Personalersparnis eingetreten. Die mit 
Sicherheit von der Anwendung des Lochkarten
verfahrens zu erwartenden wesentlicheren wirtschaft
lichen Vorteile werden sich aber erst nach völliger 
Durchführung der in dieser Hinsicht noch in Aussicht 
genommenen Maßnahmen auswirken. Die erledigten 
Belege nebst einer Zusammenstellung gehen täglich 
dem Revisionsamt zn, wo sie einen Monat lang auf
bewahrt und dann den Dienststellen zurückgegeben 
werden. Die Dienststellen selbst erhalten täglich bzw. 
monatlich eine geprüfte Zusammenstellung der sie 
betreffenden Buchungen. 
Abgesehen von der Stadthauptkasse wurden bisher 
noch folgende Stellen auf das Lochkartenverfahren 
umgestellt: 
a) die städtische Materialienverwaltung bezüglich der 

Materialverrechnung sowie der Aufstellung der 
Bestandsbuchführung, 

b) der Fuhrpark bezüglich des Verrechnungswesens 
der Fuhrleistungen, 

c) das Krankenhaus Sachsenhausen bezüglich der 
Verrechnung der Inventarien und Materialien, 

d) das Amt für Wasser, Elektrizität und Gas bezüg
lich der Verrechnung des Verbrauchs an elektri
schem Strom, Gas und Wasser, ferner der Material
betriebsverrechnung. 

(Zu c und d: Durchführung zurzeit noch nicht ab
geschlossen. ) 
Begonnen ist weiter mit den Vorarbeiten zur über
führung der Betriebe mit kaufmännischer Bnch
führnng auf das Lochkartensystem. Ferner ist zur
zeit ein Materialeinheitsschlüssel für die Anwendung 
des Lochkartenvel'fahrens bei der Stadtverwaltung 
in Vorbereitung. 

Kaufmännische Buchführung 
Zwecks zwangsläufiger Verbindung der Erfolgs- und 
der Bestandsrechnung wurde bei den wirtschaftlichen 
Unternehmungen der Stadt die zwar nicht billigere, 
aber hierfür zweckmäßigere kaufmännische Buch
führung eingeführt. Die Anfänge wurden schon 
1924 bei der Straßenbahn gemacht, es folgten die Ar
beitszentrale für Erwerbsbeschränkte, das Pfand
.,mt, die Sparkasse, die Hafenanstalten, Marktver
waltung, Verwaltung für den bebauten und unbe-
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bauten Grundhesitz, Schlacht- und Viehhof, Schul
kinderspeisung, Fuhrpark und Straßenreinigung so
wie Wasser-, Elektrizitäts- und Gaswerke. Vor der 
Umstellung der letztgenannten Betriebe wurde, um 
möglichste Einheitlichkeit des Aufbaues der ver
schiedenen Buchführungen (nicht der Technil,) zu 
gewährleisten, eiu "N ormalkontenplan" (Bild 3/4) 
aufgestellt, der bei weitgehender Normalisierung 
anderereits die für die Ausgestaltung der Buchfüh
rungen bei den ganz verschieden gearteten U nter
nehmungen notwendige Bewegungsfreiheit gewährt. 
Auf diesen Normalkontenplan wurden dann auch die 
bereits vorhandenen kaufmännischen Buchführungen 
der Ar heitszentrale und des Plandamtes umgestellt. 
Wesentlich bei dieser sehr verfeinerten Form der kauf
männischen Buchführung ist, daß in sie die Kalku
lation und ein erheblicher Teil der Betriebsst"tistik 
eingearbeitet ist, daß durch sie also zwangsläufig 
Zahlenmaterial mitgeliefert wird, das bei einer ge
wöhnlichen kaufmännischen Buchführung nur durch 
besondere ArbeitFgänge mit neuen Fehlerquellen er
langt werden kann. Das System gestattet die Auf
stellung sehr stark detaillierter Monatsbilanzen ohne 
Inventur und ermöglicht damit eine ständige über
wachung des Betriebs im ganzen wie in allen Einzel· 
teilen. Nicht nach dem Normallmntenplan eingerich
tet wnrden die kaufmännische Bnchführung der 
städtischen Sparkasse, was sich aus der Eigenart 
dieses mehr bankmäßigen Betriebes erklärt, die kauf
männische Buchführnng der Straßenbahn, die aber 
allmählich dem Normallmntenplan angepaßt wird 
und eine besondere kaufmänuische Buchführung, 
die für den Geldverkehr, die Fonds und die Schulden
rechnuug beim Rechnungsamt, Finanzverwaltung, 
eingerichtet worden ist.· Sämtliche kaufmännischen 
Buchführungen sind unter Anwendung der für den 
betreffenden Betrieb zweckmäßigsten Technik mit 
weitgehender Mechanisiernng eingerichtet, teilweise 
als reine Maschinenbuchführung (Arbeitszentrale, 
Pfandamt, W ass er-, Elektrizitä ts- und Gaswerke), 
teilweise als Handdurchschreibebuchführung (Hafen
anstalten, Schlacht- und Viehhof Schulldnderspei
sung), teilweise auch in anderen zweckentsprechen
den Formen. 

Registraturen 
Auch die Umgestaltung des seither noch verhältnis
mäßig rückständigen Registraturwesens wurde mit 
Nachdruck in Angriff genommen. Auf diesem Gebiet 
mußten die erheblichen Fortschritte in der Technik 
des Sammelns und Aufbewahrens von Sc1niftstüclren 
der städtischen Verwaltung nutzbar gemacht werden; 
außerdem mußte die mangelnde Einheitlichkeit im 
inneren Aufbau der Amtsregistraturen hergestellt 
werden. Zu letzterem Zweck wurde vom Organi
sationsbüro ein "N ormalregistraturplan" für die 
Unternehmungen der Stadtverwaltung entworfen, 
der neuerdings verschiedene Abänderungen erfahren 
wird. Dienstanweisungen für die städtischen Re
gistraturen sind in Vorbereitung. In technischer Hin
sicht wurde das Fadenheftsystem und die Horizontal
registratur zugunsten der mechan;,;chen Schnell
hefter, die in Vertilmlregistraturen zusammengefaßt 
werden, verlassen. Das neue System, durch das he-
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sonders das zeitraubende und kostspielige Fadenheften 
ersetzt wird, bringt durch seine Übersichtlichkeit und 
leichte Handhabung so große Vorteile, daß sich die 
Einrichtungskosten in kurzer Zeit bezahlt machen. 
Die Umstellung ist erst bei einem Teil der Registra
tnren vorgenommen, die restliche Dnrchführnng wird 
noch einige Zeit erfordern, da es sich um eine beträcht
liche Anzahl von Registratnren handelt, und bei jeder 
einzelnen Umstellung geprüft werden muß, ob die 
jetzt noch allgemein übliche Form der Zentralregi
stratnr nicht dnrch die sogenannte Expedientenregi
stratnr - die Aktenaufbewahrung beim Sachbear
beiter - ersetzt werden mnß. 

Zentrallohnbüro 
Bedeutende Fortschritte sind auf dem Gebiet des 
Lohnrechnungswesens erreicht worden. Hier, wo 
es sich um die Bewältigung einer großen Anzahl 
gleichartiger Schreib- und Rechenvorgänge handelt, 
lag eine M echanisierung besonders nahe. Er
fahrungsgemäß bringt' die Mechanisierung um so 
größere Vorteile, je mehr die Arbeit an zentraler, mit 
zweckmäßigen Maschinen ausgerüsteter Stelle zu
sammengefaßt wird. Durch das dem Personaldezernat 
unterstellte Zentrallohnbüro, welches mit 58 plan- und 
außerplanraäßigen Beamten sowie 6 Arbeitern besetzt 
ist, werden die Lohnlisten für über 1200 städtische 
Arbeiter aufgestellt. Ab 1. 4. 1930 wird ohne Per
sonalvermehrnng von dem Büro noch die Aufstellung 
und Anweisung der Ruhegehälter und Hinter bliebenen
bezüge für ca. 2000 Beamte, Angestellte und Arbeiter 
sowie Hinterbliebene solcher erledigt. 

Mechanische Hilfsmittel 
Es sei bei dieser Gelegenheit darauf hingewiesen, 
welch große Bedeutung ganz allgemein der M echan;" 
sierung im Rahmen der Verwaltungsrationalisierung 
zukommt. Es ist zwar Mechanisiernng nicht an sich 
schon gleichbedeutend mit Rationalisierung und es 
genügt durchaus nicht, Büromaschinen anzuschaffen, 
wenn ihre zweckmäßige Verwendung nicht sicher
gestellt ist, es ist aber andererseits die Rationali-

Zu 2 (Einzelrnaßnahmen) : 
Neben 'den bisher genannten generellen Maßnahmen 
sind im Laufe der letzten Jahre eine große Reihe von 
Einzel-Rationaiisieruilgen durchgeführt worden, die 
in ihrer Gesamtwirkung den erstgenaunten nicht nach
stehen. Sie können bei ihrer großen Zahl nicht sämt
lich einzeln aufgeführt werden, im folgenden sind 
vielmehr nnr die wichtigeren erwähnt. 

Personalabteilung 
So wurde bei der Personalabteilung unter Verwendung 
eines modernen Sichtkarteisystems eine Personal
kartei geschaffen, die den Uberblick über den ge
samten Personalbestand erleichtert und für die oft 
notwendigen umfangreichen statistischen Arbeiten 
eine brauchbare Dauergrundlage schafft. 

Botenmeisterei 
Für die Botenmeisterei wurde neben den vorhandenen 
Frankiermaschinen älteren Systems eine Franko-
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siernng einer Verwaltung in modernen Formen ohne 
Mechanisierung kaum denkbar. Alle die vielen me
chanischen Hilfsmittel von der gewöhnlichen Schreib
maschine bis znr kompliziertesten rechnenden Bu
chungsmaschine sind für einen modernen Bürogroß
betrieb unentbehrlich geworden. Daß dieser Tatsache 
bei der Stadtverwaltung in ausreichendem Maße 
Rechnuug getragen worden ist, ergibt die nachstehend 
wiedergegebene Aujstellung über die gegenwärtig 
vorhandenen bürotechnischen Maschinen und 
Einrichtungen (s. Bild 5 S. 16). Über die Verwendung 
dieser Maschinen, soweit ihrer nicht schon im Vor, 
stehenden Erwähnung getan ist, wird bei der nach
folgenden Übersicht über die Einzeimaßnahmen teil
weise noch Näheres gesagt werden. 

Eingemeindung 
Veranlassung zu eingreifenden organisatorischen Maß
nahmen bot die am 1. 4. 1928 in Kraft getretene Ein
gemeindung der Stadtgemeinde Höchst mit den 
Stadtteilen Unterliederbach, Zeilsheim, Sindlingen 
sowie der Landgemeinden Griesheim, Nied, Sossen
heim, Schwanheim und Fechenheim. Soweit angängig, 
wurden die bei diesen Vororten vorhandenen Ein
richtungen, insbesondere die Betriebe, den Frank
furter zentralen Deputationen unterstellt. Daneben 
wurde in der Bezirksverwaltung Höchst, welche neben 
der früheren Stadtgemeinde Röchst mit Unterlieder
bach, Sindlingen und Zeilsheim noch die Gemeinden 
Nied und Sossenheim umfaßt, erstmals eine Depu
tation mit örtlich begrenztem Aufgabenkreis geschaf
fen. Vollständig aufgelöst wnrden die Material
beschaffungsstelle, die Druckerei, die Botenmeisterei 
und die Buchbinderei der früheren Stadtgemeinde 
Höchst. Die Geschäfte der in den Vororten ein
gerichteten Verwaltnngsstellen und Standesämter 
wurden durch Zusammenlegung weitgehend verein
facht. Die in den besetzten Vororten Griesheim, 
Schwanheim, Nied und Sossenheim bestehenden 
kommunalen Polizeiverwaltungen wurden der Poli
zeiverwaltung Höchst angegliedert. Diese Maß
nahmen erlaubten es, zahlreiche Beamte, Angestellte 
und Arbeiter für andere Zwecke frei zu machen. 

typmaschine sowie ein Motortransportdreirad be
schafft und damit eine Beschleunigung der Abferti
gung ohne Personalvermehrung ermöglicht. 

Stadthau ptkasse 
Bei der Stadth,!.uptkasse ist, abgesehen .von den 
schon erwähnten Andernngen im Verfolg der Änderung 
des Buchführungssystems vor allem der Bank- "nd 
Postscheckverkehr unter Verwendung aller mecha
nischen Hilfsmittel wie rechnende Schreibmaschinen, 
Adrema-Maschine, schreibende Additionsmaschinen 
von Grund auf neu organisiert worden mit dem Erfolg, 
daß nicht nur der eigene sehr stark angewachsene 
Überweisungsverkehr bewältigt, sondern dazu noch 
die regelmäßige Überweisung von Unterstützungs' 
beträgen des Fürsorgeamts (ca. 9-10 000 Stück 
monatlich) sowie der Beamten- und Angestellteu
gehälter ohne eine nennenswerte Personalvermehrung 
übernommen werden konnte. Der bargeldlose über-
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NORMALKONTENPLAN 
für die Unternehmungen 

Bilanz 

der Stadt Frankfurt am Main 

B Erfolgskonten 
Bestandsrechnung , 
Erfolgsrechnung 
Betriebsrechnung 

I. Verwaltungsbuchhaltung 

A Bestandskonten 
o Anlagewerte 

00 Grundstücke 
01 Gebäude 
02 Anlagewerte der Verwaltung 

021 Büroeinrichlungen 
020 Büromaschinen 

03 Anlagewerte des Betriebes 
04 Erweiterungsrechnung 
05 Immaterielle Werte 

1 Zahlungsmittel 
10 Kasse 
11 Stadthauptkasse 
12 Reichsbank 
13 Sonstige Banken 
14 Postscheck 
15 Wechsel 
16 Wertpapiere' 

2 Vorräte der Verwaltung 
3 Schuldner 
4 Mittel des Unternehmens 

40 Eigene Mittel 
400 Kapital 
401 Abschreibungskonto 
402 Rücklagen 
403 Erneuerungsrechnung 

41 Fremde Mittel 
410 Anleihen 
411 Langfristige fremde Millel 

4110 Bankkredite 
4111 Hypotheken 
4112 Akzepte 
4113 Kautionen 

5 Gläubiger 
6 Verrechnungskonten 

weisungsverkehr wurde derart gefördert, daß Bar
auszahlungen an der Stadthauptkasse nahezu völlig 
aufgehört haben. 

Revisionsamt 
Auch die Organisation des Revisionsamts mußte 
den Veränderungen in der Verwaltung angepaßt 
werden, in stärkerem Umfang als seither mußte sich 
die Revision mit kaufmännischen und tech-

12 

7 Verwaltungsaufwendungen und 
Abschreibungen 

70 Allgemeine Verwaltung 

700 Personal 

7000 Gehälter (Beamte' 
7001 Gehälter (Angesteute' 
7002 Löhne 
7003 Sonstiges 

701 Mieten, Pachten und Anerkennungs. 
gebühren 

702 Reinigung, Heizung,Beleuchtung, Kraft. 
verbrauch und Bewachung 

703 Bürosachen (einschließlich Bücher und 
Zeitungen) 

704 Post· und Fernsprechgebühren 
705 Sachversicherungen 
706 Beförderungskosten 
707 Anwalts· und Gerichtskosten 
708 Unterhaltung 
709 Sonstige Aufwendungen 

71 Soziale Aufwendungen 

710 Sozialversicherungen 
711 Lohnfortzahlungen 
712 Ruhegehalts. und Hinterbliebenenver· 

sorgung 
713 Abfindungsgelder und Abbauentschä· 

digungen 
714 Betriebsvertretungen 
715 Fehlgelder und Falschgeldersatz 
716 Rechtsbeistand 
717 Verbrauch und Unterhaltung von Dienst· , 

und Schutzkleidung 
718 Schutz., WaSCh., Eß· und Baderäume 
719 Sonstige soziale' Aufwendungen 

72 Abgaben und Steuern 

720 Betriebsabgaben an die Stadt 
721 Sonstige Abgaben an die Stadt 
722 Sonstige Abgaben 

Bild 3/4. Normalkontenplan für die Unter· 

nischen Fragen beschäftigen; für' die letzteren 
Aufgaben wurden daher mit entsprechend vorge
bildetem Personal Sonderabteilungen geschaffen. Das 
Revisionsamt gliedert sich demnach jetzt in eine 
Abteilung für die verwaltungsmäßige Revision, eine 
Abteilung für die kaufmännisch-wirtschaftliche Re
vision und eine Abteilung für die technische Revision. 
Hierzu tritt noch eine Orgallisationsabteilullg, sobald 
der Ausbau der Revisionsdeputation zu einer Revi-
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723 Körperschafts-(Einkommen-)Steuer 
724 Vermögenssteuern 
725 Gewerbesteuern 
726 Umsatzsteuern 
727 Industriebelastung 
728 Grund- und Gebäudesteuern 
729 Sonstige Steuern 

73 Zinsen, Vergütungen, Nachlässe 
74 Reisen, Besuche 
75 Werbung 
76 Aufwendungen für Läger der Ver

waltung 

760 Gehälter (Beamte) 
761 Gehälter (Angestellte) 
762 Löhne 
763 Sonstiges 

77 Aufwendungen für Vertrieb 
770 Gehälter (Beamte) 
771 Gehälter (Angestellte) 
772 Löhne . 
773 Fuhrpark 
774. Sonstiges 

78 Anleihetilgungskonto 

79 Abschreibungen 
790 Ordentliche Abscbreibungen 

7900 Abschreibungen auf Gebäude 
7901 Abschreibungen auf Anlagewerle der 

Verwaltung 
7902 Abschreibungen auf Vorräte der Ver

waltung 
7903 Abschreibungen auf Schuldner 

791 Außerordentliche Abschreibungen 
7910 Abschreibungen auf Gebäude 
7911 Abschreibungen auf Anlagewerle der 

Verwaltung 
7912 Abschreibungen auf Vorräte der Ver

waltung 
7913 Abschreibungen auf Schuldner 

8 Erträge 
80 Allgemeine Einnahmen 

81 Betriebseinnahmen 

82 Zinsen 

83 Sonstige Einnahmen 

nehmungen der Stadt Frankfurt am Main 

sions- und Organisationsdeputation durchgeführt ist. 
In der Zwischenzeit werden jedoch die Organisations
arbeiten, wie dies bereits seit einiger Zeit der Fall 
ist, vom Revisionsamt erledigt. 

Statistisches Amt 
Bei dem Statistischen Amt wurde eine sogenannte 
Eckenabrundstanzmaschine eingeführt, mit deren 
Hilfe die ZählIrarten mit bestimmten Merkmalen ver-

11. Betriebsrechnung 
9 Betriebsverrechnung 

A Bestandskonten 
90 Vorräte der Betriebe 

900 Rohmaterialien 
901 Hilfsmaterialien 
902 Werkzeuge 
903 Halbfabrikate 
904 Ware in Fabrikation 

B Erfolgskonten 
a) Kostenarten 

91 Materialaufwendungen (Werk- und Be
triebsstoffe) 

92 Lohnaufwendungen 
93 Platzaufwendungen 

930 Personal 
9300 GehAlter (Beamte) 
9301 GehAlter (Angestellte) 
9302 Löhne 
9303 Sonstiges 

931 Mieten, Pachten, Anerkennungsge. 
bühren 

932 Reinigung,Heizung,Beleuchtung,Kraft-
verbrauch und Bewachung (Sachkosten) 

933 Bürosachen 
934 Post- und Fernsprechgebühren 
935 Sachversicherungen 
936 Beförderungskosten 
937 Abschreibungen der Betriebswerte 

9370 Ordentliche. Abschreibungen 
93700 Abschreibungen auf· An· 

lagewerte des Betriebes 
93701 Abschreibungen auf Vor· 

räte des Betriebes 
9371 Außerordentliche Abschreibungen 

93710 Abschreibungen auf An· 
. lag ewerte des Betriebes 
93711 Abschreibungen auf Vor-

räte des Betriebes 
938 Unterhaltung 
939 Sonstige Aufwendungen 

b) KostensteIlen 
94 HilfskostensteIlen 
95 Produktive KostensteIlen 

c) Kostenträger 
96 untergeteilt nach den Erzeugnissen 

oder Betriebsaufgaben 

sehen werden können, wodurch die Auszählarbeiten 
erleichtert und beschleunigt werden '). 

Mieteinigungsamt 
Erhebliche Ersparnisse konnten im Einigungsamt 
für Miet- und Hypothekensachen durch Zusammen-

1) Die Verwendung der Lochkartenmaschinen für die Ver
arbeitung des anfane~den statistischen Materials ist in Vor-
bereitung. . 

13 



II. ORGANISATORISCHE REFORMEN 

legung von 3 auf 2 Abteilungen erzielt werden; es 
wurde dadurch nicht nur eine Personalersparnis 
(2 Beamte und 2 Amtsboten), sondern auch eine 
Mietersparnis von jährlich 3400 RM erreicht. 

Wahlamt 
Zurzeit wird geprüft: 

a) ob eine Verschmelzung des städtischen Ein
wohnerregisters mit dem polizeilichen Melde
wesen möglich ist, 

b) welche Vorteile die Anwendung der Adrema 
bietet, 

c) ob und welche Funktionen des Wahlamtes von 
anderen städtischen Dienststellen wahrgenommen 
werden können (Ausstellung der Armutszeug-
nisse). . 

Wohnungsamt 
Auch beim Wohnungsamt wurden durch Zusammen
legung von Abteilungen und Erweiterung der Be
stimmungen über die Ausstellung von Mietberech
tigungsscheinen bisher insgesamt 40 Beamte frei 
gemacht. 

Feldpolizei 
Die Feldpolizei konnte durch Ausstattung ihrer Be
amten mit Fahrrädern die von den Interessenten 
dringend geforderte Personalverstärkung vermeiden. 

Straßenbahn 
Bei der Straßenbahn wurde, abgesehen von der 
schon erwähnten Einführung der kaufmännischen 
Buchfüh1-nng mit allen ihren bedeutenden Vor
teilen, die Verwaltung weitgehend mechanisiert; außer 
Schreib-, Rechen- und Buchungsmaschinen wurden 
angeschafft: eine Geldzählmaschine für die Hartgeld
absechnung auf dem Betriebsbahnhof Gneisenau
straße, eine Druckmaschine (Schwarzpresse) und ein 
Kardex-Karteisystem für die Materialienverwaltung. 

Wasser-, Elektrizitäts- und Gasamt 
Abgesehen von der Umstellung des gesamten Ver
anlagungs- und Verrechnungswesens auf das Loch
kartensystem sind weitere sehr erhebliche organisa
torische Veränderungen vorgenommen worden. Nach
dem die Umstellung auf die kaufmännische Buch
führung durchgeführt war, wurde die gesamte Ver
waltung der Werke und der HauptsteIle unter einer 
Direktion zusammengefaßt und damit eine einheitliche 
kaufmännische Geschäftsführung mit einheitlichem 
Einkauf, einheitlicher Lagerhaltung usw. erreicht. Das 
Akten-, Kanzlei- und Nachrichtenwesen wurde zusam
mengefaßt und zweiBürokassenzusammengelegt. Be
sondere Sorgfalt wurde der bei demHebedienst des Was
ser-, Elektrizitäts- und Gasamts zentralisierten Veran
lagung und Erhebung der Gebühren zugewandt. Seit 
1. 4. 1929 ist dem städtischen Hebedienst auch die Ab
lesung, Veranlagung und Einziehung der Gebühren der 
Frankfurter Gas A.-G. übertragen worden. Ablesung, 
Veranlagung und Einziehung der Gebühren für Gas, 
Wasser und Elektrizität erfolgt somit für das gesamte 
Stadtgebiet von einer Zentralstelle, dem "Hebedienst 
fürWasser, Elektrizität und Gas". Wasser, Gas und 
Elektrizität werden für j eden Abnehmer zusammen 
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auf einer Kontenkarte veranlagt und mit einer Rech
nung angefordert; Die Buchungsvorgänge sind unter 
Verwendung von rechnenden Schreibmaschinen und 
Registrierkassen weitgehend mechanisiert. Durch 
diese Zusammenlegung wurde eine nicht unerhebliche 
Personalersparnis und rationellere Ausnutzung des 
vorhandenen Ableser- und Erheberpersonals erreicht. 
Im Jahre 1924 waren für 90500 Zähler und Messer 
bei 90500 Abnehmern 114 Erheber bzw. Ableser not
wendig. Zurzeit werden für 309890 Zähler und 
Messer bei 180000 Abnehmern 195 Erheber bzw. 
Ableser benötigt. 

Fuhrpark und Straßenreinigung 
Nach Aufhebung der HauptsteIle des Feuer- undI.'uhr
amts wurde die Fuhrparks- und Straßenreinigungs
verwaltung mit Wirkung vom 1. April 1929 auf 
kaufmännische Durchschreibebuchhaltung (Sy
stem Schaber) umgestellt und die seitherige Bestands
buchhaltung durch eine moderne Lagerbuchhaltung 
in Karteiform ersetzt. Für die Werkstätte wurde 
ferner ein Horograph in Betrieb genommen, der es 
ermöglicht, den Zeitaufwand für den einzelnen Auf
trag zu registrieren, ferner am Ende der Woche nach
zuweisen, daß die 48 stündige Arbeitszeit durch Auf
träge tatsächlich ausgefüllt war. 

Bestattungsamt 
Die Umorganisation des Bestattungsamtes verbunden 
mit einer weitgehenden Mechanisierung der Behand
lung von Bestattungsanträgen wird zum 1. April 1930 
durchgeführt sein. Auch der technische Betrieb auf 
dem Hauptfriedhof soll durch eine zweckmäßige Kartei 
eine Vereinfachung erfahren. 

Pfandamt 
Beim Pfandamt, bei dem ebenfalls kaufmännische 
Buchführung besteht, ist der ganze Versatzverkehr 
stark mechanisiert. Die Pfandscheine werden unter 
Verwendung von ElIiot-Fishermaschinen maschinell 
geschrieben und gebucht, es sind eine Rohrpostanlage, 
eine Seilpostanlage für Goldpfänder, elektrische 
Nummernanzeiger und zwei Registrierkassen vor
handen. Durch diese Einrichtungen konnte der im 
Jahre 1928 gegen 1913 um 'etwa 34% gestiegene Um
satz ohne Personalvermehrung bewältigt worden. 

Arbeitszentrale 
Die Arbeitszentrale für Erwerbsbeschränkte wurde im 
Laufe der Jahre 1926 und 1927 von Grund auf 
reorganisiert. Die Verwaltungs- und Buchführungs
einrichtungen arbeiten jetzt so, daß jederzeit ein 
klarer überblick über die Lage des Betriebs und seiner 
einzelnen Zweige gegeben ist und Unregelmäßigkeiten 
und Störungen nach menschlichem Ermessen aus
geschlossen sind. 

Sparkasse 
Die städtische Sparkasse wurde nach übernahme der 
Leitung durch den neuen Direktor bei gleichzeitiger 
Erweiterung des Geschäftskreises vollkommen neu or
ganisiert. Es wurde eine zweckentsprechende neue 
Buchfüh,."ng geschaffen, der Sparverkehr wurde 
auf die Verwendung von Maschinen umgestellt 
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BERICHT ÜBER DEN STAND DER RATIONALISIERUNG DER STADTVERWALTUNG FRANKFURT A. M. 

und auch im übrigen alle modernen mechanischen waren, konnte mit der Durchführung der schon seit 
Hilfömittel, wie elektrische Nummernanzeiger, Rechen- längerer Zeit bestehenden Reorganisationsabsichten, 
maschinen und Karteien herangezogen. die auf eine organische Verschmelzung von Wohl

fahrts- und Jugendamt hinauslaufen, begonnen werden. 
Diese Verschmelzung ist im Laufe des Rechnungs
jahres 1928 durchgeführt wo~den. Die fürsorgerischen 
Zentralstellen der beiden Ämter blieben als Fach
direktionen bestehen, während die für beide Ämter 
gemeinsamen Aufgaben der Verwaltung des Kassen
und Verrechnungswesens und der Registraturen in 
einer Verwaltungsabteilung zusammengefaßt wurden. 
Die 13 Kreisstellen des Wohlfahrts- und die 9 Kreie
stellen des Jugendamtes wurden vereinigt und auf 10 
vermindert. Sie erledigen die gesamten örtlichen 
Fürsorgeaufgaben, auch die der Gesundheitsfürsorge 
und die der Kriegsbeschädigten und Hinterbliebenen. 
Die bisher zentral geführten Geschäfte der Amts
vormundschaft und des Gemeindewaisenrates wurden 
auf die Kreisstellen verteilt und dort in eiuer Fach
abteilung "Amtsvormundschaft und Erziehun&" zu
sammengefaßt. Der Außendienst der beiden Amter 
wurde völlig verschmolzen. Es wurde das System 
der Bezirksfamilienfürsorge eingeführt unter mög
lichster Ausschaltung von Spezialfürsorgerinnen. Auch 
die Gesundheitsfürsorge (Säuglingsrnrsorge) wird~von 

Schulbehörden 
Nicht unbedeutende Vereinfachungim konnten im 
Schulwesen durchgeführt werden durch Zusammen
legung der Verwaltungsbüros der städtischen Schul
behöIden und des Berufsschulamts. Abgesehen hier
von erfolgt seit einiger Zeit die Aufstellung der Ge
haltslisten sowie der Ruhegehaltslisten für die Lehrer 
unter Verwendung einer Smith-Premier-Maschine. 
Zur Belieferung der Schulen sowie von gemein
nützigen Vereinen mit Lichtbildern und Filmen wurde 
eine zentrale Lichtbildstelle eingerichtet. 
Beim Gartenbetrieb der Berufsschule IV wurde eine 
neuzeitliche kaufmännische Buchhaltung nach dem 
Handdurchschreibeverfahren Hinz eingeführt, welche 
gleichzeitig Lehrzwecken dient. 

Museen und Bibliotheken 
Zur Vermeidung der Zersplitterung sowie Von Doppel
beschaffungen wurden die städtischen Museen sowie 
die städtischen Bibliotheken, einschließlich der Uni
versitätsbibliothek, je unter einem Generaldirektor 
zusammengefaßt. Die Vorteile einer zentralen Leitung 
sind geeignet, bei gleichzeitiger scharfer Abgrenzung 
der verschiedenen Interessengebiete den planvollen 
Ausbau der Sammlungen und Bestände zu fördern. 
Bezüglich der Bibliotheken ist zu bemerken, daß durch 
Schaffung eines Zentralkatalogs eine bessere Über
sicht über die Bestände geschaffen sowie die Be
nutzungsmöglichkeit erleichtert wird. Die Versorgung 
der Vororte mit guten Büchern wurde wesentlich 
gefördert durch Schaffung einer den städtischen 
Vollrsbüchereien angegliederten Autobücherei.~ 

Städtische Bühnen 
Bei den städtischen Bühnen, welche aus der Gesell_ 
schaftsform in städtische Regie übernommen worden 
sind, wurde eine kaufmännische Buchhaltung nach 
dem Handdurchschreibesystem Taylorix eingeführt, 
welche neben anderen Vorteilen eine eingehende 
Selbstkostenberechnung ermöglicht. Gleichzeitig 
wurde der gesamte Kassen- und Rechnungsdienst 
den städtischen Vorschriften entsprechend umgestellt. 

Fürsorgeamt 
Besondere Aufmerksamkeit wurde den Verwaltungs
einrichtungen der Wohlfahrtspflege und Jugend
fürsorge zugewandt, haudelt es sich hier bei doch um 
diejenigen Stellen, die gegenwärtig den größten Zu
schuß aus Steuermittem verbrauchen. Die kata
strophale Lage des Arbeitsmarktes im Jahre 1926 mit 
ihrer Rückwirkung auf die Wohlfahrtspflege verhin
derte zunächst eine planmäßige Durchorganisation, 
da in erster Linie mit allen Mittem versucht we~den . 
mußte, die riesig angewachsene laufende Arbeit zu 
bewältigen uud dabei noch die entstandenen Rück
stände zu beseitigen. Dies konnte ohue Zeitverlust 
nur . durch eine beträchtliche Personalvermehrung 
geschehen. Nachdem durch vorübergehende Besserung 
der wirtschaftlichen Lage zeitweilig die Verhältnisse 
der Wohlfahrtspflege wieder übersichtlicher geworden 

den Familienfürsorgerinnen erledigt. _. 
Durch diese organisatorischen Maßnahmen ist nicht 
nur eine persönlichere Betreuung der Hilfsbedürftigen 
und eine Vertiefung der Fürsorge erreicht worden, 
sondern es werden auch Doppelnnterstützungen und 
die Betreuung einer Familie von mehreren Stellen 
aus vermieden. Ferner hatten sie eine wesentliche 
Vereinfachung des Geschäftsganges zur Folge. Der 
s~ark angeschwollene Personalbestand der beiden 
Ämter wurde wesentlich vermindert. 
Unabhängig VOn diesen Veränderungen im Aufbau 
der Amtsstellen wurde schon vor einiger Zeit die 
Auszahlung eines Teils der laufenden Unterstützungen, 
Zusatzrenten und Pflegegelder an die Stadthauptkasse 
übertragen, die sie in rationellster Weise unter Ver
wendung der Adremamaschine erledigt. 

Krankenhaus Sachsenhausen 
Im Krankenhaus Sachsenhausen wurde für die Ein
ziehung der Verpflegungs- und Behandlungsgebühren 
eine besondere Nebenkasse geschaffim und für die 
Veranlagung ein Karteisystem eingeführt, wodurch 
eine erhebliche Vereinfachung des Geschäftsganges 
erreicht werden konnte. 

Steuerverwaltung 
Bei der Steuerverwaltung konnten die großen Vor
teile rechnender Schreibmaschinen für die Anfertignng 
der Konto bücher und das Schreiben der Steuerzettel 
nutzbar gemacht werden; diese beiden Arbeiten 
werden nunmehr in einem Gang erledigt, Darüber 
hinaus konnte durch Verwendung einer Adrema
Maschine für die. Gewerbesteuerveranlagung eine 
gerade bei dieser ertragreichen Steuer sehr wichtige 
Beschleunigung des Veranlagungsverfahrens bei gleich
zeitiger Senkung der Kosten erzielt werden. Mit 
gutem Erfolg wurde hier außerdem ein Register der 
Gewerbesteuerpflichtigen in Form einer Kardex-
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ka,·totkelc aufgestellt. Insgesamt konnten durch diese 
verschiedenen Maßnahmen 12 Beamte eingespart 
werden. 

Steuereinziehungsdienst 
Besonders schwierig liegen die Verhältnisse im Steuer
einziehungsdienst. Die einziehenden Kassen müssen 
hier, ganz abgesehen von der starken Vermehrung der 
Zahlungstermine, in erheblichem Umfang Zahlungen 
ohne vorangegangene Veranlagung entgegennehmen, 
was eine außerordentliche Erschwerung der Ge
schäftsabwicklung bedeutet, Ferner ist zu berück
sichtigen, daß in ganz anderem Umfang wie früher 
Herabsetzung von Steuerbeträgen im Wege der 
Stundung und Niederschlagung durch die steuerein
ziehenden Stellen erfolgt (besonders bei Gewerhe
steuer und Hauszinssteuer), während früher in solchen 
Fällen im allgemeinen eine Berichtigung der Ver-

anlagung durch die Steuerverwaltung in Betracht kam. 
Wenn es durch geeignete Maßnahmen wie Ausstattung 
der Steuerkassen mit Registrierkassen, mit Rechen
und Schreibmaschinen sowie durch zweckmäßige 
innere Organisation der Steuerkassen möglich war, 
ohne entsprechende Personalvermehrung nicht nur 
die eigentliche Abgabeneinziehung zu bewältigen, 
sondern darüber hinaus auch noch die Einziehung der 
Mieten und Pachten zu übernehmen, so dürfte hier
durch der Beweis erbracht sein, daß der Betrieb 
wesentlich ver bessert worden ist. Es ist beabsichtigt, 
von den heute bestehenden 16 Steuerkassen 15 auf
zuhehen und diese in einem zentral gelegenen Ge
bäude zusammenzulegen. Hierdurch sind ganz außer
ordentliche Ersparnisse an Personal- und' sachlichen 
Aufwendungen zu erwarten. Außerdem würden etwa 
15 Wohnungen dem Wohnungsmarkt zugeführt werden 
können. 

Zu 3 (finanzielle und sonstige Auswirkungen): ' 
Auswirkungen der Rationalisierung 
Wenn man die Frage nach der Auswirkung aller 
dieserMaßnahmen stellt, soweit sie nicht im vorstehen
den schon beantwortet ist, so muß man vor allem in 

Betracht ziehen, daß nicht jede Rationalisierung eine 
unmittelbare Kostensenkung zur Folge hahen muß, 
daß ihre Vorteile vielmehr oft nur mittelhar in Er
scheinung treten können, ohne deshalh geringer zu 

1. Schreibmaschinen .. 
2. Additionsmaschinen 
3. Rechenmaschinen (Multi-

plikationsmaschinen) ..... 
4. Vervielfältigungsmaschinen 
5. Druckmaschinen 
6. Diktiermaschinen 
7. Brieföffnungsmaschine 
8. Briefverschließmaschinen 
9. Frankiermaschinen . . 

10. Buchungsmaschinen 
11. Registrierkassen . ... 
12. ·Adressiermaschinen . 
13. Rohr- und Seilpostanlagen 
14. Moderne Kartei-Systeme .. 

a) Kardex .. 
b) Videa . . . .. 2 " 

776 Stück 
115 

" 
108 " 
30 

" 6 
" 17 _. 
" 1 
" 5 
" 6 
" 28 
" 38 " 

14 
" 

6 
" 86, davon 

c) Astral .. 

. . . 67 Anlagen } 

. . . 1 11 horizontale Sichtkarteien. 
d) Vlslblex .. . .' 8 11 

e) Farp .. 
I) standard . .. . 
g) N. O. ·0. . ... . 
h) optima .. . 
I) ZelB .. . 

. 2 " 
2 (Sichtkartei) 
1 
1 
2 (Yert','kalkartel) 

15. Moderne Registraturen, 11 Anlagen 

(darunter etwa 614 Adlermascllinon Modell 1 und 52 
Torpedoschreibmaschinen). 

(darunter 74 Astra-Maschlnen). 

(darunter 33 Brunsviga-, 24 Triumphator-, 14 Tbalea
malehlnen und 14 Bergmanns-Kalkulatoren). 

(3 LIndström, 12 Parlograph, 1 Stenophon, 1 Dikta
phon). 

bel der Botenmeisterei. 

(darunter 3 Perforiermaschlnen Clusor). 

bei der Botenmeisterel und der Städt. Sparkasse 
(darunter 1 Franeotyp). 

(darunter 13 M8rce'des-Elektra, 11 Elliot-Fisher, 
4 amlth-Premler). 

(darunter 34 Nationalkassen, 3 Kruppkassen und 
1 Schubert-salzer-Kaue, letztere veraltet). 

(darunter 2 kleine Handmaschinen). 

4 Seilpostanlagen werden zurzeit nicht benutzt. 

bei 8 Dienststellen (Steuerverwaltung allein 34 An
lagen). 

(4 Komplex, 2 Index, 2 Regie, 2 Pol und 1 Uniyenal). 

, 

Bild 5.' Zusammenstellung der bürotechnischen Maschinen und Einrichtungen bei der Stadtverwaltung 
Frankfurt a. M. nach dem Stand vom 15. Dezember 1929 
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NEUORGANISATION DER STÄDTISOHEN VERWALTUNG IN KÖNIGSBERG 1. PR. 

sein. Ein Beispiel hierfür ist der übergang von der 
kameralistischen zu einer weit ausgebauten kauf
männischenBuchführung; hier wird in den seltensten 
Fällen eine direkte Kostenersparnis eintreten können. 
Die Vorteile liegen vielmehr darin, daß der Betrieb 
in ganz anderem Maße als vorher von der Betriebs
leitung in allen seinen Teilen überwacht werden kann 
und das mangelhafte Funktionieren eines Betriebs
teiles aus den in ausführlichen Monatsbilanzen zu
sammengefaßten Buchhaltungszahlen erkannt werden 
kann. Die Betriebsleitung wird hierdurch in die Lage 
versetzt, rechtzeitig für Abstellung von Mängeln zu 

. sorgen, und so gegen unangenehme überraschungen 
gesichert. Da die Monatsbilanzen gleichzeitig eine 
wertvolle Betriebsstatistik darstellen, aus der beispiels
weise bestimmte Saisonschwanknngen deutlich zu 
ersehen sind, wird der Betriebsleitung das richtige 
Vordisponieren erleichtert, z. B. kann die Lager
haltung den jeweiligen Bedürfnissen rechtzeitig an
gepaßt werden und ähnliches, alles mittelbare Aus
wirkungen, I die .das wirtschaftliche Gesamtergebnis 
recht beträchtlich nach der günstigen Seite beein
flussen, ohne im einzelnen zahlenmäßig erfaßbar zu 
sein. Gerade durch eine zweckmäßige kaufmännische 
Buchführung wird außerdem bei einem Versagen der 
Betriebsleitung der Revision und der für die gesamte 
Finanzgebarung der Stadt verantwortlichen Stelle die 

Möglichkeit gegeben, im Notfalle auch von sich aus 
einzugreifen. 
Bei der Betrachtung der Auswirkungen muß man 
ferner bedenken, daß die Stadtverwaltung an sich 
durch das Anwachsen der Bevölkerung, durch Zu
weisung und freiwillige übernahme neuer Aufgaben in 
einer ständigen Erweiterung begriffen ist. Tatsäch
liche weitgehende Ersparnisse durch Rationalisierung 
können daher in zahlreichen Fällen eingetreten sein, 
ohne daß dies wegen der gleichzeitigen Erweiterung 
des Aufgabenkreises zahlenmäßig in Erscheinung 
tritt. Nur eine genaue Untersuchung des Einzelfalles 
vermag alsdann zu zeigen, in welchem Umfange 
zweckmäßige Organisation höhere Leistung und Ver
meidung steigender Aufwendungen bedeutet hat. 
Wie schon im Eingang betont, ist die planmäßige 
Durchorganisation der hiesigen Verwaltung noch nicht 
beendet, Proj ekte von erheblicher Tragweite, ins
besondere die Anwendung des Lochlrartenverfahrens 
auf weitere Verwaltungszweige, sind noch im Stadium 
der Vorprüfnng. Es wird daher zu gegebener Zeit 
über die Fortsetzung des Rationalisierungswerkes ein 
weiterer Bericht erstattet werden; bis dahin werden 
dann auch die Erfolge der bis jetzt geleisteten Arbeit 
in stärkerem Maße nach außen hin in Erscheinung 
getreten sein. 

Neuorganisation der städtischen Verwaltung in Königsberg i. Pr. 

Dr. Goerdeler, Oberbürgermeister, Leipzig ' ) 

unter Mitwirkung des Ersten Bürodirektors Schwartinski, Königsberg i. Pr. 

Organisation darf in der Praxis im Gegensatz zur 
Wissenschaft nie als Ding an sich betrieben werden. 
In dieser Richtung haben in der Kriegs- und Nach
kriegszeit folgenschwere Irrtümer geherrscht. Viel
fach glanbte man, daß eine in ausgezeichneten Be
stimmungen auf dem Papier angeordnete Organisation, 
daß die Aufmachung einer neuen Behörde bereits die 
Erreichung des sachlichen Zieles bedeuteten; in Wirk
lichkeit muß umgekehrt vorgegangen werden. Der. 
sachliche Zweck einer Organisation muß ihren Inhalt 
und ihre Form bestimmen. Ein Verstoß gegen diesen 
Grundsatz ist ein schwerer volkswirtschaftlicher und 
verwaltungstechnischer Fehler. Somit ist jeder neuen 
Organisation gegenüber, auf welchem Gebiete sie 
immer auch auftauchen mag, größte Vorsicht geboten. 
Häufig verbirgt sich hinter ihr nur Unklarheit des 
sachlichen Zweckes und des Weges, daher ist zunächst 
festzustellen, ob der Zweck nicht auch von einer vor
handenen Organisation, also mit billigeren Mitteln, 
erreicht werden kann. Dieselbe Vorsicht ist allen 
Plänen auf Um- oder Neu-Organisation gegen
über am Platze. Auch sie ist wegen des Kräftever
brauchs nur gerechtfertigt, wenn sachliche Ziele 
oder technische Neuerungen sie erfordern, wenn also 
sichergestellt ist, daß der neue oder umorganisierte· 

1) Bisher Zweiter Bürgermeister in Königaberg i. Pr. 

Apparat seine alten oder neuen Zwecke besser und 
billiger erreicht. -
Diese Erkenntnis war für die Umorganisation der 
städtischen Verwaltung in Königsberg maßgebend, die 
in ruhigen Vorkriegszeiten unter dem bekannten 
Oberbürgermeister Dr. Körte Vorzügliches geleistet 
hatte. 

1. Zusammenfassung und 
klare Gliederung der Verwaltung 

Die Geschichte lehrt, daß den erschütternden Wir
kungen von Revolution und Währungsverfall auf die 
öffentlichen Verwaltungen nur begegnet werden kann, 
wenn eine von starkem Willen getragene, die Ver
hältnisse in ihrem Zusammenhang überblickende 
Zentralgewalt in die Lage versetzt wird, ihre wirt
schaftliche Erkenntnis und verwaltungspolitische Ein
sicht schnell zur einheitlichen Auswirkung in den 
einzelnen Verwaltungszweigen zu bringen. Nur auf 
diesem Wege ist es möglich, Ordnung, Vertrauen und 
damit die jeder Verwaltung unentbehrliche Autorität 
wiederherzustellen. 
Die Erkenntnis der Lage, in die Ostpreußen und seine 
Provinzialhauptstadt durch das Diktat von Versailles 
geraten sind, sowie der Wille, sich auf deutschem 
Boden als Pionier deutschen Wesens, deutscher 
Wirtschaft und deutscher Kultur zu behaupten, 
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haben den letzten Anstoß zur Neugliederung und Zu
sammenfassung der städtischen Verwaltung gegeben, 
denn mit der alten Organisation der Verwaltung 
konnten die obenerwähnten Ziele nicht mehr erreicht 
werden. In jhr fiel eine ausgesprochene Vielgliederung 
mit sehr weitgehender Verselbständigung kleinster 
Ax beitsgebiete auf. Für die während des Krieges immer 
zahlreicher auftretenden Kriegsaufgaben wurden 
stets neue Dienststellen geschaffen. Dem Hang zur 
Dezentralisation widerstrebte es, die neuen Aufgaben 
durch vorhandene Dienststellen unter entsprechender 
Erweiterung bewältigen zu lassen oder in einem 
"Kriegsbüro" zusammenzufassen (vgl. Bild 6, S. 19). 
Zu den einzelnen Dienststellen traten dann noch ver
schiedene Einzelämter zur Bewältigung der Zwangs
wirtschaft auf ihren verschiedenen Gebieten. 
Der in der rheinischen Verwaltung einfacher erreich
bare Zusammenhalt ist in der Magistratsverfassung 
jedenfalls nur erreichbar bei klarer Gliederung der 
Arbeitsgebiete und straffer Zusammenfassung. Da
durch werden Reibungen ausgeschaltet, Kräfte und 
Zeit erspart und auch in der Kollegialverfassung ein 
einheitlicher, leitender Wille erzielt, der es ermöglicht, 
aus allen voneinander abhängigen Axbeitsgebieten 
große Dezernate zu schaffen, sie mit anderen zu
sammenhängenden zu verschmelzen oder durch Kode
zernate zu verbinden. 
Neben diese klare horizontale Gliederung mußten 
straffe, zentralisierend wirkende vertikale Bestre
bungen treten. 
Für die horizontale Gliederung war richtunggebend 
der Entschluß, die wirtschaftlichen Unternehmungen 
und Betriebe der Stadt nicht mehr in öffentlich
rechtlicher, an den Haushaltsplan gebundener Ver
waltungsform zu betreiben, sondern nach kauf
männischen Gesichtspunkten in der Form privat
rechtlicher Unternehmungen. Dieser Entschluß wurde 
in Königsberg lückenlos durchgeführt. 
Die Stadt Königsberg hat ihr Elektrizitäts-, Gas- und 
Wasserwerk, Straßenbahn und Kanalisation in der 
"Königsberger Werke- und Straßenbahn-Go m. b. H. ", 
ihren Hafenbetrieb in der "Königsberger Hafen
betriebs-G. m. b. H. ", ihren Straßenreinigungs- und 
Fuhrbetrieb in der "Königsberger Fuhr-G. m. b. H.", 
ihr Meßwesen in der "Meßamt Königsberg/Pr.- G. m. 
b. H." organisiert. - Alle diese Gesellschaften sind 
nicht Eigentums-, sondern reine Betriebs-Gesell
schaften. Eine weitere Eigenart ist, daß das Stamm
kapital sämtlicher Gesellschaften sich ausschließlich 
in Händen der Stadt befindet, und daß endlich die 
Aufsichtsräte im wesentlichen aus Mitgliedern der 
beiden städtischen Körperschaften unter Zuziehung 
anderer sachverständiger Persönlichkeiten zusammen
gesetzt sind. Die Organe der Gesellschaften arbeiten 
nach Maßgabe der Satzungen, der VerwaltungsgrUJ?-d
sätze und der Betriebsaufträge selbständig; nur Än
derungen der erwähnten Grundsätze bedürfen der 
Zustimmung der städtischen Körperschaften. Die 
Stadthauptkasse wurde von der .Stadtbank auf
gesogen (vgl. Ziff. 3). 
Mit dieser Aussonderung der wirtschaftlichen Betriebe 
aus der behördlichen Verwaltung war die Grundlage 
für deren weitere Organisation gegeben. 
Die verbleibenden Axbeitsgebiete wurden - nach 

18 

sachlichen Gesichtspunkten zusammengefaßt - in 
der Hand der Dezernenten vereinigt. 
Durch die Zusammenfassung innerlich zusam
menhängender Arbeitsgebiete erhielten die De
zernenten einen umfassenden überblick über Einzel
heiten und Zusammenhänge und die Möglichkeit für 
eine von engsten Stellen sich abbebende schnelle und 
sachliche Verwaltung. Die gleichen Gesichtspunkte 
wurden für die Organisation des inneren Dienst
betriebes maßgebend. Auch hierfür mußten zur 
Vermeidung von Reibungen, törichten Ressort
streitigkeiten und personellen Aufblähungen zu
sammenhängende Arbeitsgebiete gebildet werden .. 
Diese unerfreulichen Erscheinungen traten zutage, 
als das Schuldezernat auf drei verschiedene Büros 
für höhere, Volks- und Berufsschulen aufgeteilt war. 
Vorteilhaft hat es sich auch nicht ausgewirkt, daß das 
Wohlfahrtsamt von dem mit ihm auf das engste 
zusammenhängenden Gesundheitsamt getrennt war. 
Es mußte auch zu einem Leerlauf von Kräften führen, 
daß Baupolizei und Wohnungsfürsorge in getrennten 
Büros und sogar getrennten Dezernaten' behandelt 
wurden. Die starke Gliederung der Organisation in 
den technischen Verwaltungsgebieten entsprach nicht 
mehr der gesunkenen Leistungsfähigkeit der Stadt und 
so ergaben sich die Grundsätze für die neue horizontale 
Gliederung zwangsläufig. Schwierigkeiten entstanden 
zunächst nur da, wo die Reichsgesetzgebung, wie auf 
dem Gebiete des Wohlfahrtswesens, eine gewisse 
Zersplitterung begünstigte. Königsberg ist der durch 
das Ermächtigungsgesetz einsetzenden Vereinfachung 
der Organisation vorauseilend schon im Jahre 1922 
dazu übergegangen, alle diese Ax beitsgebiete in das 
Wohlfaltrtsamt zusammenzulegen. - Schwierig
keiten ergaben sich auch, wo verwandte Axbeitsgebiete 
zu groß waren, um noch in einem Dezernat oder in 
einer Dienststelle zusammengefaßt zu werden, und wo 
ein einzelnes Axbeitsgebiet und zwar in jeder beteiligten 
Dienststelle mit dem gleichen Erfolge hätte bearbeitet 
werden können, aber die Mitwirkung mehrerer Dezer
nenten geboten erschien. Als Beispiel sei genannt die 
Gemeinschaft, die zwischen Grundstücksverwaltnng, 
Stadterweiterungswesen und Straßenbau-Abteilung 
besteht. In diesen Fällen ist Rat geschaffen durch 
Einrichtung von Kodezernaten, so daß die sachlich 
interessierten Dezernenten rechtzeitig miteinander 
Fühlung nehmen müssen' und gemeinsam die Ver
antwortung tragen. 
Auf diesem Wege ist es gelungen, die Zahl der 
städtischen Dienststellen von 64 im Jahre 1918 
auf 24 im Jahre 1929 zu vermindern, wobei die in 
privatwirtschaftlicher Form betriebenen Unterneh
mungen bereits mit eingerechnet sind. Die städtische 
Verwaltung ist nunmehrin 17 Stadtiimter, 2 Gemeinde
anstalten und 5 Gesellschaften eingeteilt. Der Organi
sationsstand von 1914, 1918 und 1929 ist aus dem Bild 6, 
Seite 19, ersichtlich. Die vertikale straffe Zusammen
fassung ist dadurch erfolgt, daß alle Maßnahmen, die 
durch die ganze Verwaltung hindurch unbedingt nach 
einheitlichenGesichtspunktengetroffenwerdenmüssen, 
einer zu dieser zusammenfassenden Arbeit geeigneten 
Dienststelle übertragen und die Dezernenten dieser 
Dienststellen durch Gemeindebeschluß oder Ge
schäftsanweisung mit besonderen Befugnissen' aus-
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1929 

Stadtamt 
I - Hauptverwaltungsamt 

II - Stadtkämmerei 

III a und III b - Stadtsteuer-

1918 

Zentralbüro, Büro I - Personalbüro, Büro He -
Haftpflichtsachen, Stadtausschuß, Botenmeisterei. 

Rechnungsamt. 

ämter Büros X und XI - Steuel'büros. 

1914 

Zentralbül'o, Büro I - Personal
büro, Stadtausschuß, Boten
meisterei. 

Rechnungsamt. 

Büros X u. XI - Steuel'büros. 

IV - Stadthauptbuchhalterei 
und Stadtsteuerkasse Stadthauptkasse, Büro Ir b - Requisitionssachen. Stadthauptkasse. 

v - Grundstücksamt 

VI - Tiefbauamt 

VII - Hochbauamt . 

VIIl- Amt für Wirtschaft 
und Statistik 

IX - Stadt,chulamt . 

X - Wohlfahrtsamt . 
(einsehl. Versiehe
rungsamt) 

XI - Städt. Verkehrsamt 

Büro Ha - Grundstücksvel'waltung. 

Büro VIII -l'iefbauverwaltung, rriefbauämter I u. II, 
Vermessungsamt. 

Hochbauämter I und II, Baupolizei, Wohnungsamt, 
Maschinenamt, Mieteinigungsamt. 

Statistisches Amt, Büro IX - Gewerbewesen. 

Büro V - Höhere Schulen, Büro VI - Volks· 
schulen, Büro VIl - Berufsschulen, Stadtarchiv, 
Stadtbibliothek. 

Büros IU und IV - Armenverwaltung, FürsorgesteUe 
und Arbeitsnachweis f. Kriegsbeschädigte. 

Büro Hc A - Unterstützung der Eltern -von Kriegs .. 
teilnehmern, Büro Hc R - Rentensaehen, Rechts
sohutzsteUe f. Kriegsteilnehmer, Büro IX - Ver
sicherungswesen, Armenhaus, Siechenhaus. 

XII - Betriebskrankenkasse . Betriebskrankenkasse. 

XIII - Feuerwehramt 

XIV - Standesamt 

XV - Garwnamt . 

Feuerwehr. 

Standesamt. 

Park- und Gartenverwaltung. 

XVI - Städt. Krankenanstalt Krankenanstalt. 

XVII - Gemeindefriedhof . 

Schlacht· und Viehhof 

Stadtsparkasse und Leihamt 

Schlacht- und Viehhof. 

Sparkasse, Leihamt. 

Königsberger Werke u. Straßen- Elektrizitätswerk und Straßenbahn, Gasanstalt) Ka-
bahn, G. m. b. H. nalisationswerke, Wasseramt. 

Königsberger Hafenbetriebsge-
sellschaft m. b. R. . . . . • Werfthalle. 

Königsberger Fuhr-G. m. b. H. Fuhramt, Reinigungsamt. 

Meßamt Königsberg i. Pr . 
G.m.b.R. 

Büro Ir - Grundstücksverwaltg. 

Büro VIII - Tiefbauverwaltung, 
Tiefbauämter I u. II, Ver
messungsamt. 

Hochbauämter I und II, Bau
polizei, Wohnungsamt, Ma· 
schinenamt. 

Statistisches Amt, Büro IX
Gewerbewesen. 

Büro V - Höhere Schulen, BÜl'o 
VI - Volksschulen, Büro VII 
- Berufsschulen, Stadtarchiv , 
Stadtbibliothek. 

Büros IU und IV - Armenver
waltung. 

Büro IX - Versicherungswesen, 
Armenhaus, Siechenhaus. 

Betriebskrankenkasse. 

Feuerwehr. 

Standesamt. 

Park- und Gartenverwaltung. 

Kranlmnanstalt. 

Schlacht· und Viehhof. 

Sparkasse, Leihamt. 

Elektrizitätswerk und Straßen-
bahn, Gasanstalt, Kanalisa
tionswerke, Wasseramt. 

Werfthalle. 

Fuhramt, Reinigungsamt. 

Stadtbank Königsberg i. Pr., 
Kommanditgesellschaft 

Büro Hc U - KriegsfamiHenunwrstützung, Büro He Hauptkanzlei, Waisenhaus, Ar-
E - Ermittlungen bei der Heeresverwaltung, Büro beitsnachweis. 
Hc A. S. - Verrechnung der Kriegsunterstützungen 
auf Armengeld, Büro Ho P - Abrechnung mit 
auswärtigen Lieferungsverbänden, Büro Ho W -
Woohenhilfe, Büro Hc K. H. - Kriegshilfskasse, 
Büro Ho M. - Allgemeine Militärangelegenheiten, 
Büro Ho M. K. - Militärische Kriegsleistungen, 
Hauptkanzlei, Waisenhaus, Lebensmittelämter 
I - V, Arbeitsnachweis, Bemfsamt. 

Bild 6. Verzeichnis der Dienststellen der Stadt Königsberg i. Pr. in den Jahren 1929, 1918, 1914 
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gestattet wurden. In dieser Richtung enthält ja die Kredite zu beschaffen, und angesichts eines bedroh
Instruktion für die Stadt-Magistrate vom 25. Mai 1835 lichen Fortschreitens des Niedergangs der ostpreußi
ausgezeichnete, noch heute anwendbare und ver- sehen Wirtschaft zu sehr weitgehenden Bestimmungen 
nünftige Richtliuien. - in dieser Richtung gelangt. Unsere Organisation er
In erster Linie gilt es als selbstverständlich, dem Ober- möglicht uns bewegliche Anpassung. 
bürgermeister nicht nur die Initiative, sondern auch Wirtschaftliche Erwägungen waren auch maßgebend 
die einheitliche Leitung der Verwaltung zu sichern. für eine Zusammenfassung des Beschaffungs
Diesem Zweck dienen zwei Bestimmungen der von wesens, das äußerste Sparsamkeit und wirtschaft
den städtischen Körperschaften beschlossenen Ver- liehe Ausnutzung der Konjunktur erforderte. Diese 
waltungsordnung. Nach der ersten hat der Ober- wirtschaftlichen Dispositionen konnten nicht je
bürgermeister, dem schon das Recht zur Ernennung dem DienststeIlenleiter überlassen werden, sondern 
der Magistratsmitglieder in den Deputationen zusteht, mußten, soweit sie die gleichen Zwecke für aIle oder 
auch die Befugnis, die Magistratsmitglieder für die mehrere Verwaltungszweige betrafen, in einer ge
Aufsichtsräte der städtischen GeseIlschaften zn er- . schulten Hand vereinigt werden.. Eine besondere 
nennen, und auch in diesen Aufsichtsräten jederzeit Beschaffungs-GeseIlschaft wurde hier nicht gebildet, 
selbst den Vorsitz zu übernehmen. - Die zweite weil es nicht darauf ankommen soIlte, eine Vorrats
Bestimmung macht die Ausführung von Beschlüssen wirtschaft zu führen, sondern richtig zu disponieren 
der Deputation davon abhängig, daß der Oberbürger- und Vorratskäufe nur insoweit zu tätigen, als sie 
meister den Verhandlungsniederschriften seinen Sicht- unbedingt zweckmäßig erscheinen. Die Möglichkeit, 
vermerk erteilt; er kann also die Ausführung von das Beschaffungswesen einem der wirtschaftlichen 
Deputations-Beschlüssen zunächst verhindern, Auf- Betriebe der Stadt zu übertragen, ist geprüft, aber als 
klärung veranlassen und gegebenenfaIls Magistrats- zu umständlich abgelehnt worden; hier würde auch 
beschluß herbeiführen. das Interesse des Wirtschaftsbetriebes an sach
Um die Einheitlichkeit der Verwaltungsorganisation gemäßer Erledigung fehlen. So wurde das Beschaf
zu sichern, wurden aIle organisatorischen Aufgaben fungswesen einem hierzu besonders geeigneten Vor
dem Stadtamt Ia (BürgC1·meiste·rei) übertragen. waltungsbeamten (Verwaltnngsdirektor) übertragen. 
Bei diesen Arbeiten sind wiederholt Versuche gemacht Die Erfahrungen einzelner DienststeIlen und GeseII
worden, durch Preisausschreiben günstige An- schaften, bei denen die Beschaffung bestimmter 
regungen aus der Praxis durch Beamte, AngesteIlte Gegenstände besondere Bedeutung hatte, wurden da
und Arbeiter selbst zu erhalten. Die Erfolge waren durch nutzbar gemacht, daß der Verwaltungsdirektor 
überraschenderweise nur gering. Nicht daß es an angewiesen wurde, mit ihnen in dauernder Verbindung' 
Vorschlägen gefehlt hätte, aber der größte Teil war zu bleiben. Ausgeschlossen von gemeinsamer Be
entweder undurchführbar oder bereits bekannt. schaffung wurde ferner derjenige Bedarf, der nur 
Mit der Organisation untrennbar verbunden ist die an eine·r SteIle auftrat, weil für seine Beschaffung 
Personalpolitik (vgI. Ziff. 5). Auch für dieses Ge- an dieser SteIle erfahrungsgemäß sich mit der großen 
biet wurde die unentbehrliche Einheitlichkeit durch Sachkunde das lebhafteEigeninteresse vereinigt. Der 
Zusammenfassung der Angelegenheiten der Beamten, Bedarf wird unbeschränkt ausgeschrieben, nur bei klei
AngesteIlten und Arbeiter im Personaldezernat sicher- neren Mengen beschränkt. Einkäufe, Verwaltung und 
gesteIlt. Diese Zusammenfassung erscheint nm so Buchführung erfolgen nach kaufmännischen Grund
notwendiger, als die Grundlagen für die Personal- sätzen. Endlich konnte auch dem Verwaltungs
politik gegenüber den Arbeitern seit dem Jahre 1921 direktor infolge der wirtschaftlichen Erfahrnngen, die 
durch den Reichsarbeitgeberverband deutscher Ge- sich bei ihm sammelten, eine weitere sehr wichtige 
meinden und Kommunalverbände nnd durch den Aufgabe übertragen werden. Die Verwaltungsstellen, 
ArbeitgeberverhandOstpreußischer Gemeinden und Gemeindeanstalten und Gesellschaften sind nämlich 
Kommunalverbände geschaffen werden. gehalten, alle Lieferungen und Leistungen, die von 
Nicht nur die Erfahrungen der Inflationszeit, sondern einer anderen städtischen VerwaltungssteIle oder 
anch die fortschreitende Verschlechterung unserer GeseIlschaft nach Maßgabe der für sie geltenden 
wirtschaftlichen Lage, die daraus hervorgehende Ver- Grundsätze (vgl. oben) ausgeführt werden können, . 
knappung der Steuermittel, hat zwangsläufig dazu bei dieser zu besteIlen. An Dritte dürfen sie derartige 
geführt, dem Finanz-DezC1'nenten mit den ihm Aufträge nur mit Magistratsgenehmigung nach Maß
nntersteIlten Stadtämtern eine zentrale Zuständig- gabe besonderer, die Wirtschaftlichkeit der gesamten 
keit in aIlen Fragen zn geben, bei denen das finan- Verwaltung sichernden Bestimmungen vergeben. Dar
zieIle Interesse der Stadt berührt wird. Das gilt aus ergibt sich die Gefahr, daß städtische Betriebe 
sowohl für die AufsteIlung des Haushalts, die dauernde eine sachlich nicht begründete MonopolsteIlung er
überwachung seiner Innehaltung, die Notwendigkeit, halten. Sie ist nicht einfach zu bannen, weil auf der 
unvorhergesehene Ausgaben zu ermöglichen, als auch anderen Seite die Wirtschaftlichkeit jedes Betriebes 
für aIle Verwaltungsmaßnahmen, bei denen die Wirt- mit seiner Ausnutzung bis zur Höchstgrenze der 
schaftlichkeit ihrer Inangriffnahme und ihrer Durch- Leistungsfähigkeit wächst. Die überaus wichtige Anf
führung von Bedentung für die laufende Finanz-' gabe, hier im EinzeIfaIle nnparteiisch die wirtschaft
verwaltung und für die dauernde Belastung der Stadt liehe Wirkung für die gesamte Verwaltung zu er
sein kann. Wieweit man grundsatzlieh bei einer kennen, ist dem Verwaltungs direktor übertragen, 
solchen vertikalen Zusammenfassung gehen will, selbstverständlich unter Verantwortung des zu
muß sich nach den Zeitumständen richten. Wir ständigen Dezernenten. Ihm ist als Ziel gesteckt, die 
sind heute angesichts dei Unmöglichkeit, langfristige Kapazität der Gesellschaften und Gemeindeanstalten 
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1929 

Deputation für besondere Angelegenheiten. 

Kämmerei.Deputation . . . . . . . . . 
Verwaltungsrat der StadthaUe ..... 
Deputation für Bau. und Siedlungswesen 

Deputation für Wirtschaft und Statistik. 

Stadtschuldeputation ...... . 
Deputation für Kultul'pflege . . . . 

Verwaltungsrat der höheren Schulen 

Verwaltungsrat der Mittelschulen .. 
Verwaltungsrat der Berufsschulen. . . . . . 
Turn- und Spielausschuß 7,ur Pflege der Leibes· 

übungen ............... . 
Wohlfahrtsdeputation . . . . . . . . '. . . 

Ausschuß für Gesundheitswesen. 
Ausschuß für Jugendwohlfahrt 
Feuerwehrdeputation . . . . . 

Park- und Friedhofsdeputation 
Verkehrsbeirat ..... 0 • • • • ••• 

Deputation für den Schlacht- und Viehhof 

Kuratorium der Stadtsparkasse (zugleich Ver-
waltungsrat der Stadtbank) . . . . . . . 

Aufsichtsrat der Königsberger Werke und 
Straßenbahn·G. m. b. H. . ...... . 

Aufsichtsrat der Königsberger Hafenbetriebs· 
G.m. b. H .............. . 

Aufsichtsrat der Königsbergel' l?uhr· G. m. b. H. 

Aufsichtsrat der Meßamt Königsberg·G. m. boH. 

Zahl I 
1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

I~sgesamt: 23 

1920 

Lohnkommission, Deputation zum Ankauf von Schreib
materialien, Servis- und Einquartierungs.Deputa
tion, Sozialisierungskommission . . . . . . . . . 

Kämmerei-Deputation . . . . . . . . . ... . . . 

Hochbaudeputa.tion, Tiefbaudeputation, Wohnungs
deputation, Kommission für Siedlungswesen, Kom
mission für Bevölkerungspolitik . . . . . . . . 

Verwaltungsdeputation für Statistik, Übergangswirt
schaftsdeputation, Versorgungsdeputation . . . . 

Stadtschuldeputation . . . . . . . . . . . . . . 
Bibliotheksdeputatioll. Kommission für das Stadt

theater- und das Theaterwesen . . . . . . . . . 
Gyrnnasialdeputation, Kommission zur Bearbeitung 

aller Fragen des höheren und mittleren Mädchen· 
schulwesens, Stipendienkommission . . . . . . . 

Verwaltungsrat für das städtische Berufsschulwesen 

Armendirektion, Deputation des Alters- und Pflege. 
heims, Siechenhausdeputation, Bekleidungskommis
Bion bei der Armendirektion, Legatenausschuß, 
Stiftsstellenausschuß, Kuratorium der Kaiser-Wil
helm-Heimstätte für Genesende in Juditten, Ver
waltungsausschuß für das städtische Kinderasyl, 
Vorsteheramt des städtischen Waisenhauses ... 

Gesundheitskommission, Krankenhausdeputation . 0 

Deputation für die Waisenpflege . 0 • • 0 • • • 0 

Deputation zur Verwaltung der Angelegenheiten der 
Feuerwehr, der Straßenreinigung und Müllabfuhr 

Parkdeputation, Friedhofsdeputation . . . . . . . 

Deputation für ~ie Verwaltung des. städtischen 
Schlacht· und VIehhofs . 0 • • • • • • • • • • 

Kuratorium der Sparkasse, Sparkassen-Revisions. 
deputation, Leihamts-Revisionsdeputation, Depo· 
sitalkuratoren ............ 0 • • • 

Aufsichtsrat der Gasbetriebsgesellschaft m. b. Ho, 
Kanalisationsdeputation, Deputation für die Ver-
waltung der Wasserwerke . . . . . . 

Hafendeputation , . . . . . . . . . . . . . . . . 
Deputation zur Verwaltung des städtischen Fuhr· 

wesens ... 0 •• 0 ••••••••••• 0 

Deputation zur Auslosung Königsberger Stadtanleihen 
Kassenprüfungskommission 0 0 • • 0 • • • • • • • 

Zahl 

4 
1 
o 

5 

3 
1 

2 

3 
o 
1 
o 

9 
2 
1 

1 
2 
o 
1 

4 

3 
1 

1 
o 
1 
I 

Insgesamt 47 

Bild 7. Verzeichnis der Verwaltungsdeputationen und der Aufsichtsräte der städtischen Gesellschaften 

möglichst auszunutzen, und auf der anderen Seite 
zu vermeiden, daß sie von der Stadt ohne Rücksicht 
auf die Höhe ihrer Preise gewissermaßen garantiert 
beschäftigt werden. 
Eine weitere Zusammenfassung hat sich im Ver keM 
mit der ÖjjentUchkeit ergeben. Alle hier und 
anderwärts gemachten Versuche, den einzelnen De
zernaten und Dienststellen im Verkehr mit der Presse 
weitgehendste Freiheit. zu geben, mußten und müssen 
scheitern, weil nämlich das Interesse der Presse selbst 
a,: dieser Freizügigkeit gar kein einheitliches ist und 
sem kann. Diese Bewegungsfreiheit führt zu einem 
l?tzten Endes auch für die Presse nicht mehr erträg
hc.hen Wettbewerb. Wir haben deswegen den Verkehr 
m1t der Presse bei einer N acMichtenstelle zentra
!isiert, an welche die Presse sich ausschließlich mit 
lhren Wünschen zu wenden hat und die für die aktive 
Betätigung der Verwaltung der Presse gegenüber 
zuständig ist. Um durch diese Zentralisierung keine 

Erstarrung eintreten zu lassen, ist der Leiter der 
Nachrichtenstelle ermächtigt, in Einzelfällen mit Ge
nehmigung seines Dezernenten einen unmittelbaren 
Verkehr des beteiligten Dezernats mit der Presse 
herzustellen. Dabei hat er sich stets die Frage vor
zulegen, ob die gewünschte Information unbedenklich 
einem einzelnen Presseorgan gegeben werden kann, 
oder gleichzeitig der gesamten Presse mitgeteilt werden 
muß. Nach Bedarf stattfindende Pressebesprechungen 
haben aus diesem System auch den letzten Rest von 
Verkalkungsneigungen entfernt und sich ganz vor
züglich bewährt. 
Das System der Versteifung ist dann vollendet durch 
die Bestimmung, daß keine Angelegenheit, die eine 
Spezialfrage betrifft, auch nicht nebenher, von einer 
anderen Stelle miterledigt werden darf. So darf kein 
Grnndstück von einer städtischen Dienststelle oder 
Gesellschaft ohne Mitwirkung des Grnndstücksamts 
erworben werden, kein Hochbau wird errichtet ohne 
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Beteiligung des Hochbauamts, keine Unterstützung 
mit Ausnahme von Sonderstipendien gewährt, ohne 
daß das Wohlfahrtsamt zugezogen wird usw. 
Mit dieser Neugliederung und Zusammenfassung der 
Verwaltung gingen gleichgerichtete Maßnahmen im 
Deputationswesen Hand in Hand. Die 47 Depu
tationen, Kommissionen und Ausschüsse sind auf 23 
vermindert (vgl. Bild 7, Seite 25). 

2. Vereinfachung des Geschäftsverkehrs 
Eine wesentliche Vereinfachung und Beschleunigung des 
GeschäftsverkehrssowiePersonalverminderungbrachte 
dieN euo"dnung des Aktenwesens, die bereits 1921 
durchdieAbschaffungderTagebüchereingeleitetwurde. 
Den Karteien wurde große Aufmerksamkeit ge
widmet. Die gebundenen Bücher und Listen wurden 
durch Steil- und Flachkarteien ersetzt. Als Beispiele 
seien Flachkarteien in dem Grundstücksamt und in 
der städtischen Betriebskrankenkasse erwähnt. In 
unserer Wahlabteilung hat sich eine Steilkartei 
(System Union-Zeiß) bewährt. In Listen und Karteien 
ist die alphabetische Gliederung unter Zugrundelegung 
der "Einheits-A -B-C-Regeln" eingeführt; nur die Wahl
kartei ist nach phonetischer Ordnung gegliedert. 
Eine organisatorische Änderung steht durch die be
absichtigte, von Staat und Stadt grundsätzlich ge
nehmigte Verbindung des städtischen WaM· 
büros mit dem staatlichen Einwohnermeldeamt 
in Form einer Arbeitsgemeinschaft bevor, die erheb
liche Personalersparnisse bringt. 
Die Erkenntnis, daß die Verwendung geeigneter V or
drucke bei der Bearbeitung wiederkehrender, gleich
artiger Arbeitsvorgänge den Geschäftsbetrieb ganz 
wesentlich beschleunigt und eine größere Sicherheit 
gewährleistet, führte Z11 einer durchgreifenden über
ar beitung der Vordrucke an einer zentralen Stelle. 
Das Ergebnis war die Steigerung von bisher 50 Vor
drucken allgemeiner Art auf 179. Die Normung der 
Sondervordrucke für die einzelnen Dienststellen ist 
im Gange. 
Die im Jahre 1920 teilweise durchgeführte räum
liche Vereinigung der städtischen Dienst-
stellen hatte eine Neuregelung des Botendienstes zur 
Folge, gleichzeitig wurde der Aktentransport me
chanisiert. Dem Verkehr mit den außenliegenden 
Dienststellen und anderen Behörden dient ein Akten
auto. Durch diese Maßnahmen wurde die Zahl der 
Boten für die 14 im Stadthause zusammengezogenen 
Dienststellen von 37 auf 22, also um 37% verringert. 
Die Berechnung und Auszahlung der Arbeiterlöhne 
und Vergütungen für Angestellte, die bis zum Jahre 
1923 bei den einzelnen Dienststellen erfolgte, wurde 
in einem Hauptlohnbüro zusammengezogen; hier
durch ist eine einheitliche Bearbeitung dieser Angele
genheiten sichergestellt und die Möglichkeit zur Aus
nutzung von Maschinen zur Beschleunigung der Ar
beiten gegeben. 
Die Zusammenfassung des Ermittlungsdien
stes für die gesamte Verwaltung haben bisher nur 
wenige Städte durchgeführt. Auch diese Einrichtung 
hat sich sehr gut bewährt. Sämtliche Auskünfte, die 
für die Verwaltnng von Dritten innerhalb des Stadt-
gebietes auf mündlichem Wege eingeholt werden müs
sen, werden von dieser Stelle erledigt. Die Ermitt--
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lungsbeamten arbeiten also nicht nur in Steuer- und 
Wohlfahrtsangelegenheiten, sondern sie sind zur 
Einholung aller Auskünfte im Rahmen ihres Bezirks 
verpflichtet. Der Beamte wird dadurch vielseitig; 
er lernt seinen Bezirk in allen Einzelheiten kennen. 
In der Königsberger Verwaltung ist der Kanzlei
dienst völlig dezentralisiert, die Hauptkanzlei 
aufgelöst. Die Kanzleikräfte (Stenotypistinnen) sind 
auf die einzelnen Stadtämter verteilt und versehen 
z. T. gleichzeitig den Vorzimmerdienst bei den De
zernenten. Auf die sachgemäße Aus- und Fortbildung 
der Stenotypistinnen wird größter Wert gelegt, sie 
und die Beamten sind auf Einheitskurzschrift ein
gestellt. Die Stenotypistinnen haben Gelegenheit zur 
Teilnahme an Kursen für Schul- und Redeschrift. Das 
Zehnfinger-Tastschreiben wird von dem Nachwuchs 
der Kanzleikräfte gefordert. Die bereits in der Ver
wa�tung arbeitenden Stenotypistinnen werden auf 
dieses System umgeschult. Bewährt haben sich Vor
träge über Bürokunde für das Kanzleipersonal. 

3. Neuorganisation des Haushalts-, 
Kassen- und Rechnungswesens 

Eine wesentliche Umgestaltung hat der H aus halts
plan erfahren. Während vor dem Kriege auch alle 
Gemeindeanstalten, jetzt in Gesellschaftsform ge
führten Wirtschaftsunternehmungen im Haushalts
plan erschienen, wird er jetzt nur noch für die be
hördliche Verwaltung aufgestellt. Die Gesellschaften 
und Gemeindeanstalten werden im Haushaltsplan 
lediglich mit ihren Wirtschaftsergebnissen aufgeführt. 
Ferner wird für jede Gemeindeanstalt und Gesell
schaft ein Wirtschaftsplan aufgestellt und als An
lage dem Haushaltsplan beigefügt. Die einzelnen 
Haushaltspläne sind der Organisation der Verwaltung 
entsprechend stark zusammengefaßt. Die Haushalts
pläne enthalten neben der Gliederung nach Ab
schnitten, Kapiteln und Titeln noch eine Einteilung 
nach Sachkonten. 
In der Buchführung ist für die behördliche Ver
waltung das kameralistische System, für Ge
sellschaften und Gemeindeanstalten (W irtschafts
unternehmungen) die kaufmännische Buch
füh"ung durchgeführt. Die kameralistische Buch
führung ist in der Stadthauptbuchhalterei zentrali
siert, so daß Buchhaltung und Kasse von der anweisen
den Stelle persönlich und räumlich getrennt sind: 
Auch zwischen Buchhaltung und Rechnungsprüfung 
bestehen keine Ver bindungen. Die kameralistische 
Buchhaltung ist mit den modernen bürotechnischen 
Hilfsmitteln wie Buchungsmaschinen, Rechenma
schinen, lanfenden Bändern usw. ausgestattet. 
Die kaufmännische Buchführung erfolgt bei den ein
zelnen Unternehmungen dezentralisiert. Das Wirt-
schaftsergebnis wird zum J ahresschlnß und inner
halb des Wirtschaftsjahres in gewissen Zeitabständen 
durch Bilanz, Gewinn-. und Verlustrechnung ermittelt. 
Zu den Wirtschaftsunternehmungen zählen die Ge
sellschaften, Gemeindeanstalten, eine selbständige 
unter Aufsicht des Magistrats stehende Wohnungs
baustiftung, Sparkasse mit Leihamt, Schlacht- und 
Viehhof, Grundstücksverwaltung ohne öffentliche Ver
waltungsgrundstücke, Gemeindefriedhof und Stadt
anzeiger. 
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NEUORGANISATION DER STÄDTISCHEN VERWALTUNG IN KÖNIGSBERG 1. PR. 

Unsere Versuche, kameralistische und kaufmännische 
Buchführung zu vereinen durch Wirtschaftsabschlüsse, 
Bilanz, Buchhaltungen usw., ,haben nicht zu einem 
praktisch empfehlenswerten Ergebnis geführt. Man 
muß feststellen, daß Wirtschaftsergebnisse und Ver
mögensveränderungen nur dann einwandfrei nach
gewiesen werden können, wenn die laufende Buchhal
tnng zwangsläufig dieses Ziel erstrebt. Diesen Vor
teil hat die kaufmännische, doppelte Buchführung, 
ohne daß ihr damit eine überlegenheit über die ka
meralistische Bucbführung für die Hoheitsverwaltung 
zugebilligt werden kann. 
Die Aufgaben der früheren Stadthauptkasse sind auf 
die Stadtbank übertragen. Neben ihr gibt es keine 
weiteren Haupt- und Nebenkassen. Das Wohlfahrts
amt empfängt zur Auszahlung von Unterstützungen 
sofort abrechenbare Vorschüsse. Die wirtschaftlichen 
Unternehmungen baben zwar eigene Kassen, führen 
aber die Tagesbestände täglich an die Stadtbank ab 
und leisten Ausgaben durch Anweisung auf die Stadt
bank. Nur für die Steuereinzahlungen ist eine Steuer
kasse bestehen geblieben, die jedoch lediglich als Ein
nahmehilfskasse der Stadtbank aufgezogen ist. 
Die Verbindung zwischen Stadthauptbuchhalterei, 
Stadtbank und Stadtkämmerei war nicht einfach. 
Sie ergab sich schließlich aus der Erwägung, daß die 
Stadt nur Kundin der Bank sein darf, und daher in 
Zins- nnd Unkostenzahlung wie jeder andere Bank
kunde behandelt werden muß. So werden die städti
schen Mittel stets zinstragend angelegt und arbeiten, 
soweit sie nicht für städtische Zwecke gebraucht wer
den, im Wirtschaftsleben, ohne daß irgendwelche be
sonderen Beschlüsse notwendig sind. Technisch ist 
die Znsammenarbeit wie folgt geregelt: Das zustän
dige Stadtamt weist an, die Stadtkämmerei prüft die 
Anweisung sachlich und wirtschaftlich und gibt sie 
zur Stadthauptbuchhalterei, hier wird die etatsrecht
liche Prüfung vorgenommen und der Zahlungsauf
trag an die Stadtbank gegeben. Die Stadtbank gibt 
an die Stadthauptbuchhalterei von den Tages
buchungen Durchschriften; sie ersetzen bei der 
Stadthauptbuchhalterei das Journal. Nach ihrem 
Eingange werden die Kassenanweisungen der Stadt
ämter mit einem Erledigungsstempel versehen, sie 
erhalten das Datum der Buchung bei der Stadtbank, 
dann erfolgt die Buchung auf den Karten der Stadt
hauptbuchhalterei zur Legung der Jahresrechnung. 
Alle Einnahmen mit Ausnahme der Steuerzahlungen 
gehen an die Stadtbank; auch hier erhält die Stadt
hauptbuchhalterei Durchschriften und bucht darauf· 
hin die Einnahmen in ihren Karten. Nur die Verrech
nuugsbuchung innerhalb der behördlichen Verwaltung 
vollizeht sich ohne Inanspruchnahme der Stadtbank. 
Ursprünglich aufgetauchte Schwierigkeiten sind he
seitigt, seitdem Stadthauptbuchhalterei und Stadt
ban1c ihre Buchungen täglich abstreichen. Die Stadt
kämmerei erhält an jedem Morgen von der Stadtbank 
die Salden der städtischen Konten und von der 
Stadthauptbuchhalterei einen Tag später auf Grund 
der Abstreichung mit der Stadtban1c auch den Stand 
der einzelnen Haushaltsverwaltffilgen und städtischen 
Vermögensmassen. Sie ist also in der Lage, schnell 
und zuverlässig zu disponieren; das alles ein Erfolg 
straffer Zusammeufassung. 

Die Rechnungsprüjung erfolgt für die Wirtschafts
unternehmungen durch besonders vorgebildete kauf
männische Kräfte; im übrigen durch Verwaltungs
beamte. Die Kassenanweisungen werden vor der 
Buchung und Zahlung geprüft, der Vermerk des 
P!üfungsbeamten macht die Kassenanweisung für 
d,e Stadthauptbuchhalterei erst vollzugsfähig. Das 
hat den Vorteil größter Verantwortlichkeit der Prü
fungsbeamten ffild größerer Genauigkeit der einzelnen 
Dienststellen. Fehler werden sofort entdeckt. Auch 
der Prüfungsbeamte ist besser in der Lage, die An
gemessenheit von Löhnen und Preisen zu verfolgen. 
Endlich kann die Jahresrechnung sofort nach J ahres
abschluß zur Entlastung vorgelegt werden. Die Wirt
schaftsführung wirtschaftlicher Unternehmungen und 
größere wirtschaftliche Geschäftsvorgänge werden 
an Ort und Stelle stichprobenweise nachgeprüft, da
durch erhalten die Prüfungsbeamten ständige Fühlung 
mit der Praxis und mit der Verwaltung. 

4. Zweckmäßige Unterbringung 
und Ausstattung 

Wie bereits oben (Ziff. 1) erwähnt, waren die einzelnen 
städtischen Dienststellen im ganzen Stadtgebiet in 
3? verschiedenen Gebäuden untergebracht. Schon 
d,ese Zahl läßt auf die Unzulänglichkeit ihrer Unter
bringung schließen. Die Mehrzahl der benutzten Ge
bäude waren schon Jahrhunderte alt und befanden sich 
in den engst gebauten Stadtteilen. An einzelnen 
Arbeitsplätzen waren neben dem Fenster Kletter
taue angebracht, um im Falle eines Feuers eine Ret
tung zu ermöglichen. Im Jahre 1924 wurden nur noch 
25 Gebäude - jetzt schon zum größten Teil zusammen
hängend gelegen - beansprucht, von denen 1926 
weitere 15 Gebäude durch weitere Zusammenziehung 
der Verwaltung frei gemacht werden konnten. Im 
gleichen Jahre wurde beschlossen, die gesamte Ver
waltung in ein ursprünglich für andere Zwecke er
richtetes, modernes, aber einjaches Verwal
tungsgebäude, den ehemaligen "H andelshoj" am 
Hansaring, zu verlegen. Diese Maßnahme ist durch
geführt und hat sich durch Ersparnisse an Personal
und Sachausgaben günstig ausgewirkt. Personen
und Lastenaufzüge erleichtern und beschleunigen 
den Verkehr innerhalb dieses Hanses. Außer den 
Stellen, die aus sachlichen Gründen in den verschie
densten Stadtteilen untergebracht sein müssen, wie 
Feuerwehramt, Gartenamt, Standesämter, Beratffilgs
stellen aller Art, ist die Verwaltung nunmehr in diesem 
"Stadthause" bis auf das Wohlfahrtsamt und das 
Wohnungsamt vereinigt. Für das Wohlfahrtsamt 
ist ein Anbau an das Stadthaus in Aussicht genommen, 
sobald die Verhältnisse es gestatten. Das Wohnungs
amt verbleibt bis zu seiner Verringerung auf das nor
male Maß in seiner jetzigen nahe gelegenen Unter
kunft. Die Vorteile dieser Vereinigung im Verkehr 
der Dienststellen und der Dezernenten, die Annehm
lichlceiten für die Bevöllcerung, an einer Stelle die 
meisten städtischen Dienststellen vereinigt zu finden, 
liegen auf der Hand. 
Bei der Unterbringung im Stadthause wurde auch auf 
eine zweckmäßige Einordnung der einzelnen 
Dienststellen und auf die geeignete Verteilung der 
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Arbeitsplätze geachtet. Die Dezernenten wurden 
innerhalb der zu. ihrem Dezernat gehörigen Verwal
tungsstellen oder mindestens in deren unmittelbarer 
Nähe uutergebracht; die Sachbearbeiter so verteilt, 
daß weite Wege unter allen Umständen vermieden 
wurden, ebenso fanden auch die Stenotypistinnen 
in deren unmittelbarer Nähe Arbeitsplätze. Gleich
zeitig mit der übersiedlung der städtischen Verwal
tung in das Stadthaus erneuerten wir auch die Aus
stattung unserer Büros. Die gänzlich veralteten 
Möbel wie Stehpulte, Schreibtische mit Aufsätzen, 
(Bild 8) sowie ferner die in der Kriegs- und Nach
kriegszeit beschafften Behelfsmöbel, machten mo
dernen Zweckmöbeln Platz (Bild 9). Sämtliche Amts
zimmer machen heute einen übersichtlichen und 
freundlichen Eindruck. Die Ausstattung ist heute 
bis auf die Beschaffung von Aktenschränken, die 
Hand in Hand mit der Neuordnung des Aktenwesens 
vor sich gehen soll, nahezu beendet. 
Zugleich mit der Vereinigung der Verwaltung wurde 
eine Neuorganisation des F"'nspreohwesens 
durohgeführt und die vorhandenen 83 Haupt-, 264 
Nebenanschlüsse in einer halbautomatischen Anlage 
vereinigt. Nach dem gleichen System in den städti
schen Anstalten und Gesellschaften eingerichtete An
lagen mit Qnerver bindungen ermöglichen den Fern
sprechv~rkehr mit ailen städtischen Stellen ohne Post
vermittlung. 
Der fortschreitenden Technik auf dem Gebiete des 
Bürowesens und der Büromasohinen wurde jede 
nur mögliche Aufmerksamkeit gewidmet. Der Be
stand an Schreibmaschinen ist von 70 Stück im Jahre 
1920 auf 140 Stück im Jahre 1929 vermehrt. Es wird 
darauf gehalten, daß die Sachbearbeiter längere Schrift
sätze in die Maschine diktieren und zwar Entwurf und 
Reinschrift in einem Arbeitsgang. Zur weiteren Me
chanisierung der Verwaltung werden an geeigneten Stei
len u. a. Rechenmaschinen, Buchungsmaschinen, Lohn
berechnungsmaschinen, Briefschließ- und Frankier
maschinen und Registrierkassen angeschafft. Die 
Magistratsdruckerei und -Buchbinderei wurden eben
falls mit neuzeitlichen Maschinen insbesondere einer 
Adrema ausgestattet, so daß sie in der Lage sind, 
alle städtischen Aufträge auszuführen. Privataufträge 
werden grundsätzlich nicht ausgeführt. Die Wirt
schaftlichkeit der Druckerei und Bnchbinderei wird 
durch monatliche Abschlüsse kontrolliert. Im Be
reiche der gesamten Verwaltung werden nur noch 
die vom Normenausschuß der deutschen Industrie 
aufgestellten Papierformate (DIN-Formate) ver
wendet. Das Papier gelangt erst nach Markierung 
eiues Heftrandes in Gebrauch. 

5. Verringerung und Vervollkommnung 
des Personals 

'rräger jeder Organisation sind Menschen. Zweck
mäßige Personalpolitik ist Voraussetzung zweckmä
ßiger Organisation. Die Vermehrung der. Dienststellen 
mit sich überschneidenden Zuständigkeiten hatte die 
an sich begreifliche Vermehrung des Personals noch 
weiterhin gefördert. 1920 waren 2872 Beamte und 
Angestellte gegenüber 1480 im Jahre 1914 tätig. 
Dieser Vergleich war ebenso erschreckend wie richtung-
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gebend. Im Jahre 1920 wurde der Abbau des Verwal
tungskörpers mit allen Mitteln begonnen. Ein Teil 
des Personals war nicht voll ausgenutzt. Stichproben 
ergaben, daß die überfüllung an Personal oft gerade
zu gegenseitige Behinderung und Verhinderung inten
sivster Arbeitsleistung bewirkte und so konnte die erste 
Abstoßung. ungeeigneter Kräfte ohne eine gleichzeitige 
sachliche Anderung der Organisation in Angriff ge
nommen werden. Für die Auswahl der zu Entlassen
den wurde jede unsachliche Bindung außer Betrachtge
lassen. Entscheidend für das Verbleiben in der städti
schen Verwaltung durften nur Leistungsfähigkeit und 
Eignung sein. Nur bei gleichen Leistungen waren 
soziale Momente entscheidend. Die jeweils für öffent
liche Verwaltungen verantwortlichen Personen haben 
nicht das Recht, auf Kosten einer bereits mit schweren 
Lasten ringenden Bürgerschaft die Grundsätze der 
Sachlichkeit und des gemeiuen Bestens zugunsten 
bequemerer Gefühlspolitik zu verlassen. Die Zahl 
der Beamten und Angestellten war am 1. April 
1921 auf 2428 herabgedrückt. Tüchtige Hilfskräfte 
wurden nunmehr dadurcb gehalten, daß ihre Stellen 
in Dauerstellungen nmgewandelt wurden. Der Ab
bau der außerhalb dieser Gruppen verbleibenden 
Hilfskräfte vollzog sich Hand in Hand mit der sach
lichen Umorganisation der Verwaltung, so daß heute 
nur noch unentbehrliche Stenotypistinnen, wissen
schaftlich besonders vorgebildete Kräfte, also Spe
zialisten, nnd die unter gesetzlichem Schutz stehenden 
Schwerkriegsbeschädigten in AngestelltensteIlungen 
sich befinden. 
Die Beamtenzahl konnte zunächst nicht vermindert 
werden; die Gründe dafür sind bekannt. Der Magistrat 
teilt mit voller überzeugung den Standpunkt, daß 
ein mit den städtischen Interessen dauernd und eng 
verknüpftes, wohlausgebildetes, arbeitsfreudiges 
und pflichtbewußtes Berufsbeamtentum auch 
in Zukunft das Rückgrat der Verwaltung bleiben 
müsse. 
Unter Aufrechterhaltung strenger disziplinarischer 
Grundsätze, die den anständigen, tüchtigen und 
fleißigen Beamten, Angestellten und Arbeiter schützen, 
ungeeignete Kräfte aber rücksichtslos entfernen, 
wurden die Anforderungen an den N aohwuohs des 
Beamtenkörpers verschärft. ,Es muß das Ziel jeder 
öffentlichen Verwaltung bleiben, bei der ersten Aus
lese der Anwärter einen so sorgfältig nach rein sach
lichen GesichtspunJrten ausgesuchten, gewissenhaft 
gehandhabten Maßstab anzulegen, daß ungeeignete 
Kräfte möglichst frühzeitig und vor der Anstellung 
beseitigt werden und auch dadurch spätere M iß
erfolge nach Möglichkeit ausgesohaltet sind. 
Je unbeirrter dieser Grundsatz durchgeführt wird, 
um so besser für die Verwaltung und für den Anwärter 
sowie die Beamtenschaft. Für sie hat die Zurück
führung des Verwaltungsapparates auf einen mög
lichst geringen Umfang bei bester Qualifizierung der 
Beschäftigten noch den Vorteil, daß dadurch erst 
angemessene Besoldung ermöglicht wird. Im Jahre 
1922 wurden neue Bestimmungen für die Annahme, 
Ausbildung und Beförderung der Beamten der Stadt 
Königsberg erlassen und die Prüfungsordnungen neu 
festgelegt. Eine weitere Neuordnung trat 1927 auf der 
GrundlagedervomPreußischenStädtetagempfohlenen 
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Bild 8. Veralteter Arbeitsplatz 

Bild 9. Neuzeitlich eingerichteter Arbeitsplatz für Sachbearbeiter 
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Ausbildungsgrundsätze in Kraft. Diesen Grundsätzen 
entsprechend wurde auch eine Beamtenschule mit 
Ausbildungslehrgängen und Aufbaulehrgängen ein
gerichtet. Zur zweiten Prüfung wird nur zugelassen, 
wer die erste Prüfung bestanden und in dreijähriger 
Beamtendienstzeit sich bewährt und den Aufbaulehr
gang besucht hat. Bei der Beförderung der Beamten 
wurde ganz folgerichtig der Grundsatz der "Ochsen
tourt< verworfen. Um auf der anderen Seite zu ver
meiden, daß durch ungleiche Beurteilungen verschie
dener Vorgesetzter unvergleichbare Ergebnisse und 
damit Ungerechtigkeiten gezeitigt wurden, durfte in 
Zweifelsfällen die Entscheidung erst dann getroffen 
werden, wenn mehrere Dienststellenvorsteher zu 
dem gleichen Urteil gelangt waren. Außerdem wurde 
in den einzelnen Gruppen insofern Berücksichtigung 
des Dienstalters sichergestellt, als der dienstältere 
von einem dienst jüngeren Beamten nur überspruugen 
werden durfte, wenn dessen größere Eignung für die 
Beförderungsstelle zweifellos feststand. Auf diese 
Weise ist eine Reihe tatkräftiger jüngerer Beamten 
im Laufe der letzten Jahre in gehobene Stellen ein
gerückt. 
Das letzte Mittel, um die Leistungen der Beamten
schaft zU erhöhen, war endlich die H eb"ng der 
Selbständigkeit 'Und Verantwortlichkeit in allen 
Gruppen. Der Grundsatz, daß keine Arbeit von einer 
höher bezahlten Kraft ausgeführt werden soll, für 
die eine Kraft mit geringerer Besoldung ausreicht, ist 
einfach und klar und sollte überall gelten. Aber. auch 
nach außen hin muß jeder Beamte, der eine Arbeit 
oder ein Werk schafft, als ihr verantwortlicher Schöpfer 
erscheinen. Er soll seinen Na.men darunter setzen; 
man soll daher allen Beamten, denen eine solche Selb
ständigkeit und der richtige Gebrauch des ihnen über
tragenen Entscheidungsrechts nach Vorbildung, Lei
stung und Chaarkter anvertraut werden kann, dieses 
Recht geben. Selbstverständlich muß Entscheidungen 
von grundsätzlicher oder besonderer finanzieller Be
deutung für die Stadt eine überprüfung durch eine 
besonders qualifizierte Kraft vorbehalten bleiben und 
ebenso selbstverständlich muß der einzelne den 
städtischen Körperschaften verantwortliche Dezernent 
die Möglichkeit haben, jederzeit ordnend in die Aus
übung der Handlungsfreiheit der ihm unterstellten 
Beamten einzugreifen. In diesen Grenzen ist in 
Königsberg 1920 eine Regelung getroffen, sie hat sich 
vollkommen bewährt. Um die Bedeutung der Ver
leihung des Zeichnungsrechts zu erkennen, er
folgt sie durch eine besondere Verfügung des Magi
stratsdirigenten unter Mitzeichnung des Sach- und 
Personaldezernenten, die damit auch die Verant
wortung für die Verleihung übernehmen. 
Nach diesen Grundsätzen vollzog sich der Abbau von 
220 Beamten, als dieÄnderung der Reichs- und Staats
gesetzgebung ihn ermöglichte. 

Die Zahl der Beamten und Angestellten in der städti
schen Verwaltung einschließlich der jetzt privatwirt
schaftlich betriebenen Unternehmungen ist von 2872 
im Jahre 1920 auf 2233 im Jahre 1929 gesnnken. 
Hierin ist das gesamte Personal der neueingerichteten 
Stadtbank mit 318 Köpfen enthalten, ferner 222 
Kräfte, die 1914 mit den gleichen Funktionen aber im 
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Arbeiterverbältnis beschäftigt waren und inzwischen 
in das Angestelltenverhältnis überführt sind. Werden 
von den 2233 Köpfen insgesamt diese 540 abgezogen, 
dann verbleiben 1693 gegenüber 1480 Kräften im 
Jahre 1914. Werden dann noch diejenigen Kräfte 
abgesetzt, die in den durch die Kriegsfolgen neu auf
gezwuugenen Dienststellen beschäftigt sind, so ergibt 
sich gegenüber 1914 eine Verminderung des Personals 
um rund 3%. 
Bei den Arbeitern war Ende des Jahres 1927 
ein gleich günstiges Ergebnis gegenüber 1914 er
zielt. Die Zahl der städtischen Arbeiter war sogar 
gegenüber 1914 stark gesunken, trotzdem der Auf
gabenkreis nach den mit Arbeitern besetzten Unter
nehmungen und Dienststellen gewachsen war. Das 
war erreicht durch Abschluß von Tarifverträgen, die 
eine 10 stündige Arbeitszeit und damit eine volle Aus
nutzung der Arbeitskraft des Einzelnen vorsahen. 
Die durch die Arbeitszeit-Novelle erzwungene Herab
setzung der Arbeitszeit, die wir 1928-1929 haben 
durchführen müssen, hat seit 1928 ein erhebliches An
ziehen der Zahl der Arbeiter zur Folge gehabt (mehr 
als 750), so daß wir heute wieder 40% mehr Arbeiter 
haben als im Jahre 1914. Das ist eine Folge der 
Arbeitszeitregelung, die nur zu einem kleinen Teile 
durch technische Verbesserungen ausgeglichen werden 
kann. 

6. Zusammenfassung der für Verwaltung und 
Geschäftsführung erlassenen Bestimmungen. 

Das vorstehend geschilderte alle Teile der Verwal
tung umfassende Reorganisationswerk konnte nur 
durchgeführt und in seiner Wirkung sichergestellt 
werden, indem es in übersichtliche für alle Beteiligten 
leicht faßliche Bestimmungen zusammengefaßt wurde. 
Die" V erwalt"ngsordnung" regelt die Zuständig
keit für die Erfüllung der der Stadt obliegenden oder 
von ihr übernommenen Aufgaben; sie enthält ferner 
Bestimmungen über Ziele und Art der Verwaltung. 
Auf Grund des Geschäftsplans sind Arbeitspläne für 
jede Dienststelle und Arbeitsrate aufgestellt; sie bilden 
die Grundlage für den Stellenplan. Zur Förderung 
eines schnellen und reibungslosen Geschäftsverkehrs 
ist eine "Ordnung für den Geschäftsverkehr" auf
gestellt, die am 1. Oktober 1929 in Kraft getreten ist. 
Auf dem Gebiete des Finanzwesens wurden eine "Haus
haltungsordnung 'I, " Massenvermögensordnung I', 
"Darlehns-, Bürgschafts- und Wechselordnung", "Ge
schäftsanweisung für die Stadthauptbuchhalterei und 
Stadtstenerkasse", "Anweisung für die Prüfung der 
Rechnungsführungll

, und "Bestimmungen über die 
Abrechnungen von Bauten sowie zur Verhütung von 
überschreit.ungen bewilligter Mittel" erlassen. Eine 
"Aktenordnung' " eine"Personal- und Dienstordnung' " 
eine "Ordnung für die Führung der Vermögensnach
weise 11 und eine "HinterIegungsordnung" sind in 
Bearbeitung. . 
Das gesamte in Königsberg geltende Ortsrecht wird, 
nachdem die Eingemeindungen im Jahre 1928 ab
geschlossen sind, neu bearbeitet und in einer Sammlung 
vereinigt. Sie wird nicht nur für die städtischen 
Dienststellen, sondern auch für die Bürger großen 
praktischen Nutzen haben. Erwogen wird die Mög-
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NEUORGANISATION DER STÄDTISCHEN VERWALTUNG IN KÖNIGSBERG I. PR. 

lichkeit einer einheitlichen Verwendung des Dezimal
systems für die Gliederung der Dienststellen, den 
Haushaltsplan und das gesamte Aktenwesen. Die 
dabei erforderlich werdenden weiteren Umstellungen 
können naturgemäß erst im Laufe der Zeit erfolgen. 
Der Wert des Reorganisationswerks ist gegenwärtig 
auf eineE"sparnis von rund 1 Yz Millionen RM 

berechnet, dabei sind selbstverständlich die hier und 
da z. B. durch den Personalabbau bei Beamten ent
standenen Aufwendungen (Abfindungen, Pensions
lasten) mitberücksichtigt. Diese Ersparnis ist der 
nüchterne Gegenwartswert ; der Zukunftswert wird 
von einer späteren Zeit beurteilt werden. 

Neugliederung der Verwaltung in Harburg-Wilhelmsburg 

B üng er, Stadtamtmann, Harburg-Wilhelmsburg. 

Bei unseren Reformmaßnahmen haben wir allem 
anderen die gleichmäßig übersichtliche Gestaltung 
des Geschäftsganges in seiner inneren Anordnung und 
Einteilung vorangestellt in der Erkenntnis, daß nur 
eine sorgfältige, scharf abgegrenzte Gliederung. des 
Behördenaufbaues und eine klare, festumrissene Ver
teilung der Geschäfte auf die Amtsstellen die Sicher
heit des Geschäftsbetriebes gewährleistet; sie ist die 
Lebensnotwendigkeit und Voraussetzung der Be
hördenorganisation. 
Die Verwaltung der Stadt Harburg hatte bereits im 
Laufe der Zeit den als starr und unzeitgemäß erkann
ten Behördenaujba!6 beweglicher gestaltet. Aus
gehend von den vorangeführten Gesichtspunkten, 
schritt sie aber im Anfang des Jahres 1926 zur N eu
gliederung des Behördenaufbaues. Nachdem die 
ehrenamtlichen Magistratsmitglieder ihre Dezernate, 
deren Arbeitsgebiete bei den verschiedenen Verwal
tungszweigen herausgenommen waren, abgegeben 
hatten und nunmehr alle zusammenhängenden Auf
gabengebiete vereinigt werden konnten, wurden 
übersichtliche Verwaltungsabteilungen gebildet. Die 
Verwaltung gliederte sich in 6 Säulen: 

Hauptverwaltung, 
Finanzverwaltung, 
Bauverwaltung, 
Wohlfahrtsverwaltung, 
Betriebsverwaltung, 
Polizeidirektion. 

Zur fortgesetzten überwachung des Verwaltungs
apparats und zur Prüfung der Anwendungsmöglich
keiten von Neuerungen auf dem Gebiet der Büro
technik wurde ein Organisationsamt errichtet. Es 
untersteht unmittelbar dem Magistratsdirigenten, 
der die Leitung aller Verwaltungsgeschäfte hat. 
Auf Grund dieser Gliederung wurden neue Dezernate 
gebildet und diese nur noch hauptamtlichen Dezer
nenten übertragen. Hierdurch und infolge der durch
geführten Organisation der einzelnen Amtsstellen 
wurden klare Ordnungsprinzipien geschaffen und 
eine scharf abgegrenzte Aufgabengebietsverteilung 
auf die Sachbearbeiter vorgenommen. 
Durch die Verstaatlichung der Polizei und den am 
1. Juli 1927 erfolgten Zusammenschluß der beiden 
Städte Harburg und Wilhelmsburg wurde eine Ver
änderung des Behördenaulbaues der Stadtverwaltung 
bedingt. Die eingangs erwähnte Säule "Polizeidirek
tion" kam in Fortfall. Die der Stadtverwaltung ver-
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bleibenden Polizeizweige wurden in einer "Polizei
behörde" zusammengefaßt und diese der Hauptver
waltung angegliedert. 
Dank der bereits früher erfolgten Durchorganisation 
des Verwaltungsapparates der Stadt Harburg voll
zog sich der Zusammenschluß des behördlichen 
Verwaltungsapparates der beiden Städte fast reibungs
los und unmerklich. Trotzdem bei erweitertem Auf
gabengebiet mehrere Nebenstellen im Stadtteil Wil
helmsburg errichtet werden mußten, konnte noch 
Personal eingespart werden, gewiß ein Zeichen für die 
durchsichtige und geordnete Geschäftsverteilung in 
unserer Gemeindeverwaltung. Der Behördenaufbau 
der Stadt Harburg-Wilhelmsburg gliedert sich nun 
wie in Bild 10 dargestellt. 
Wie bereits vorher betont, ist die Gliederung auch 
in den einzelnen Amtsstellen scharf abgegrenzt wor
den, wie 3 Beispiele (Bild 11, 12, 13) zeigen. 
Mit dieser neu vorgenommenen Verteilung der Ge
schäfte ging auch die Neuordnung des gesamten Ak
tenwesens Hand in Hand. Die scharfe 'rrennung der 
Sachgebiete erforderte neben äußerlichem Kennt
lichmachen der gesamten Akten, Eingangs-, Umlauf
und Vorlegemappen, ein besonderes Schriftkenn
zeichen. Diesen Bedürfnissen und Erfordernissen 
nenzeitlicher Büroorganisation soll der "Ge8chäjts
ve"kehrsplan der Stadtverwaltung H arbury
W ilhelmsb!6rg" (Bild 14, Seite 29) gerecht werden. 
Dieser Plan ist auf dem sogenannten Dezimalsystem 
aufgebaut worden und leitet in seiner Anordnung vom 
Geschäftszeichen auf das Aktenzeichen über. 

Beispiel: 
- Verwaltungsgruppe 1 Hauptverwaltung. 1 
- Amtsstelle 1 Hauptamt . .. 1 
- Sachgebiet 0 Reich. . .. . 0 
- Untergruppe . 0 Reichsverfassung 0 

Aktenzeichen: 11 00 

Die bereits genannten 5 Hauptgruppen der Verwal
tung erhielten als Kennfarben: 

Hauptverwaltung weiß 
Finanzverwaltung rot 
Bauverwaltung gelb 
Wohlfahrtsverwaltung blau 
Betriebsverwaltung grün. 

In derselben Farbe sind auch sämtliche Eingangs-, 
Umlaufs- und Unterschriftsmappen aller Amtsstellen 
der betreffenden Verwaltung gehalten. 
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Bild 10. Gliederung der Verwaltung der Stadt Harburg-Wilhelmsburg 

Ijlierie/'uog r1e5 0I'!lUOisol/o/lsOmI5. 

Bild 11. Gliederung des Organisationsamts 
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Bild 12. Gliederung des Presse-, Verkehrs-, Statistischen und Wahlamts 

Wie auch die Erfahrung gelehrt hat, lassen sich zu einer 
der 5 Hauptgruppen sämtliche Verwaltungszweige 
zuteilen. Für Städte unserer Größe ist die Fünf
teilung vollkommen ausreichend. 
Es bedarf keiner besonderen Betonung, daß wir auch 
auf das räumliche Beieinanderliegen der verwandten 
und gegenseitig auf sich angewiesenen Amtsstellen 
den größten Wert legen. Weiterhin lassen wir es uns 

angelegen sein, die innere Organisation durchdieMittel 
der modernen Bürotechnik zu unterstützen. 
Der gewünschte Erfolg - reibungsloser innerer und 
äußerer Ge,chäftsverkehr, Freisein von allen Kom-. 
petenzkonflikten usw. - hat sich eingestellt und, 
damit auch die Gewißheit, daß der eingeschlagene 
Weg der richtige ist. 
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12/K Kraftfahrbetrieb 
12/R Ratskeller 

1 Hauptverwaltung 13 Presse- und Verkehrsamt 13jV Verwaltungsbücherei 
14 Statist. und Wahlamt 

ß 
15 Rechtsamt 15/R Rechtsauskunftsstelle 

151M Mieteinigungsamt 
16 Versichernngsamt 
17 Schul· und Volksbildungsamt 17/B Beschaffungsstelle XI 

17/H Volkshochschule 
17/St Stadtbücherei 
17/T Stadttheater 
17/Z Schulzahnldinik 

18 Polizeiamt I8/U Städt. Untersuchungsamt 
19 Standesamt I 19/5 Standesamt II 

20 Rechnungsamt 
21 Vermögens- u. Schuldenverwaltung 
22 Hauptbuchhaltung 

2 Finanzverwaltung 23 Stadthauptkasse 23/R Steuerkasse Harburg 
23/W " Wilhelmsburg 

c:J 
24 Steueramt 
25 Stadtsparkasse Harburg 25/W Stadtsparkasse Wilhelrnsburg 
26 
27 
28 
29 

30 Bauverwaltungsamt 
31 Baupolizei mit stat. Abteilung· 
32 Städtebau und Bauberatung 

3 Bauverwaltung 33 Neubau 
34 Tiefbau 

~ 
35 Bauhof 35/B Beschaffungsstelle III 

35/U Bauunterhaltung 
35/Z Ziegelei 
35jE Eigenbetrieb 

36 Stadtreinigungsamt 36!W Stadtreinigungsamt Wilhelmsburg 
37 Stadtgartenamt 
38 
39 

40 Wohlfahrtsamt 40jA Alters. und Versorgungsheim 
40/0 Asyl für Obdachlose 
40fV Augusta. Viktoriastift 

4 Wohlfahrtsverwaltung 40/K Städt. Kinderheim 
40jF Hastedtsches Feierabendhaus 

c:J 
40/H Kinder- und PIlegeheim Huckfeld 
40fD Kindererholungsheim Dibbersen 
40/W Wohlfahrtsamt Wilhelmsburg 

(Nebenstelle) 
41 Jugendamt 41/L Stadtamt für Leibesübungen 
42 Gesundheitsamt 
43 Wohnungsamt 
44 Krankenanstalten 
45 
46 
47 
48 , 
49 

50 Liegenschaftsamt 50/V Vermessungsamt 
51 Städt. Werkverwaltung 

5 Betriebsverwaltung 52 
53 

[:] 
54 
55 
56 
57 
58 
59 Schl.chthof -Bild 14. Geschäftsverkehrsplan der Stadtverwaltung Harburg-Wilhelmsburg 
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Reorganisation der Stadtverwaltung 

Dr. Elsner, Stadtrat, Liegnitz 

"Die Verteilung. der Geschäfte regelt der Ge-
8chäftsverteilungsplan. In ihm sind die 
Arbeitsgebiete nach sachlichen Gesichtspunkten 
klar und scharf abzugrenzen. Dies ist die erste 
VoraU88etzung ·für sohnelle und reibungslose 
Arbeit." 

Diesen Grundsatz stellt die in vielen Beziehungen 
auch für Büroreformen in der Kommunalverwaltung 
vorbildliche Gemeinsame Geschäftsordnung der 
Reichsministerien' ) in § 6 ihres Allgemeinen Teiles 
auf. Leider ist die Entwickelung, die die Kriegs
und Nachkriegszeit für die Verwaltung der Kommunen 
gebracht hat, der Einführung klarer und übersicht
licher Organisationspläne nicht günstig gewesen. Die 
fortwährenden Veränderungen, denen die ständig 
wechselnde Gesetzgebung die Aufgabengebiete der 
Städte unterwarf, haben nat.urgemäß dazn geführt, 
daß der Oj'ganisatorische A. ufbau der Stadtver
waltungen unübersichtlich wurde. Die Mängel in 
der Struktur der städtischen Verwaltungsorgani
sation betreffen die Bildung der Arbeitsgebiete der 
leitenden Beamten (Dezernatsve'/'teilung) wie die 
Verteilung der Geschäfte auf die Verwaltungsstellen 
(BüroOl'ganisation) und wirken sich schließlich 
auch in dem Aufbau der städtischen Verwaltungs
ausschüsse (Deputationen und Kommissionen) 
aus. 

1. Die Dezernatsverteilung 
Bei der Abgrenzung der Arbeitsgebiete der leitenden 
Beamten setzt sich der Gedanke, daß der persönliche 
Wirkungskreis des Dezernenten zugleich ein sach
lich in sich geschlossenes zusammenhängendes Ganze 
darstellen soll, erst allmählich durch. Wie oft sind 
Dezernate noch buntscheckige Gebilde, die in
folge zufälliger Entwickelnng oder persönlicher Lieb
haberei die verschiedenartigsten Dinge vereinigen. 
Nicht selten erscheinen auch einzelne Geschäfte, die 
richtigerweise in einen der großen Verwaltungszweige 
einzugliedern wären, als besondere Dezernate. "Es 
wird zwar häufig der Standpunkt vertreten, daß die 
höheren Beamten möglichst vielseitig beschäftigt 
werden müssen, um einen Nachwuchs für leitende 
Stellen zu sichern, aber dieses berechtigte Ziel darf 
nicht dazu führen, eiue klare Geschäftsverteilung un
möglich zu machen. Beamte, die andere Arbeitsgebiete 
kennen lernen wollen, können allmählich durch ver
schiedene Dezernate geführt werden, in die sie dann 
gründlicher Einblick nehmen, als wenn sie gleich
zeitig verschiedene, nicht zusammengehörige Sach
gebiete bearbeiten')." Erst die Bildung der Dezernate 
aus g"oßen, sachlich ein einheitliches Ganze 
darstellenden V e'rwaltungszweigen gewährt dem 
Dezernenten einen umfassenden überblick über zu-

1) Herausgegeben vom Reichsministerium des Innern, vgl. 
auch Brecht, Die Geschäftsordnung der Reiohsministerien, 
Bd. 1 der Sohriftenreihe des Diwiv. 
2), Vgl. Haußmann, Die Büroreforrn als Teil der VerwaltWlgs
reform, S. 18. 

sammenhängende Arbeitsgebiete und ermöglicht die 
gleichmäßige Handhabung der Verwaltungsgeschäfte 
und die Ausbildung einer einheitlichen Verwaltungs
praxis. 
Will man solche 01'llnungsprinzipien in der De
zernatsverteilung zur Durchführung bringen, so ist 
die Gesamtverwaltung nach ihren hauptsächlichen Tä
tigkeitsgebieten in Verwaltungsgruppen einzuteilen. 
Solche Verwaltungsgruppen, die ohne Rücksicht 
auf die Größe und die Besonderheiten der Gemeinde 
jede städtische Verwaltung aufweist, sind 

1. Allgemeine Verwaltung, 
2. Recht und Sicherheit, 
3. Technik, 
4. Wirtschaft, 
5. Schule und Bildung, 
6. Volkswohlfahrt, 
7. Finanzen. 

Sind 7 hauptamtliche Dezernenten vorhanden, so 
erhält jeder eine derartige Verwaltungsgruppe als 
sein Dezernat, so daß das persönliche Arbeitsgebiet 
eines Dezernenten zugleich einen der 7 in sich ge
schlossenen sachlichen Wirkungskreise der Verwaltung 
darstellt. Ist die Zahl der Dezernenten geringer, so 
sind mehrere Verwaltungsgruppen in einer Hand zu 
vereinigen, ist sie größer, so muß wiederttm nach rein 
sachlichen Gesichtspunkten eine Unterteilung der 
Gruppen stattfinden .. Wenn auch somit die Zahl dei 
Dezernate je nach dem Umfang der Verwaltung, der 
übrigens sich nicht unbedingt nur nach der Einwohner
zahl der Stadt richtet, verschieden ist, so muß doch in 
jedem Falle das Durcheinander zufällig abgegrenzter, 
oft zusammengewürfelter Dezernate durch eine scharf 
gegliederte Einteilung ersetzt werden, bei der ein 
Gebiet zusammengehöriger Aufgaben von einer Stelle 
aus einheitlich geleitet wird. Einer planvollen Ver
waltungsorganisation widersprechen würde es, ein 
Dezernat beispielsweise zu bilden aus Personalien, 
Grundbesitz und Jugendfürsorge oder aus ein
zelnen nicht zusammengehörigen Arten von Geschäf
ten (z. B. Arbeiterangelegenheiten, Badeaustalten, 
Innungssachen, Volkshochschule und Wohnungsnach
weis). 
Ehrenamtliche V01'standsbeamte können ent
weder zu Pflegern ganzer Verwaltungsgrnppen oder 
einzelner Teile derselben bestellt werden, ohne eigene 
Dezernententätigkeit auszuüben, oder sie können 
selbst Dezernenten für einzelne den Verwaltungs
gruppen eingegliederte Anstalten nnd Betriebe werden, 
wobei allerdings dem hauptamtlichen Dezernenten 
der zugehörigen Verwaltungsgruppe das Kodezernat 
eingeräumt werden muß, um die Einheitlichkeit der 
Verwaltung aufr.echt zu erhalten. In kleineren Ver
waltnngen läßt es sich nicht vermeiden, Ehrenbeamte 
mit dem Dezernat einer vollen Verwaltungsgruppe 
zn belasten. Große Verwaltungen können sich auch 
darauf beschränken, sie lediglich zur Mitwirkung an 
den Beratungen des Gemeindevorstandes nnd zu 
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gelegentlicher Vertretung hauptamtlicher Dezernenten 
heranzuziehen. Unzweckmäßig und einer klaren Ge
schäftsverteilung zuwider ist es aber, wenn ehrenamt
lichen Dezernenten einzelne, aus dem sachlichen Zu
sammenhang des einschlägigen Verwaltungszweiges 
herausgerissene Geschäfte der inneren Verwaltung als 
besonderes Dezernat übertragen werden, wie z. B. 
Konzessionssaehen, Rentnerfürsorge UßW. 

2. Die Büroorganisation 
Eine noch stärkere Neigung zur Zersplitte1'ung als 
die Dezernatsbildung pflegt die Büroorganisation auf
zuweisen. Auch für kleinere und kleinste Arbeits
gebiete finden sich selbständige Büros, die in einem 
gewissen förmlichen Verkehr untereinander und mit 
dem Magistrat stehen und meist auch von einer eigenen 
Deputation verwaltet werden. Andererseits besteht 
regelmäßig ein sogenanntes Zentralbüro, das im 
Laufe der Zeit mit allen möglichen Aufgaben, die man 
anderweitig nicht einzugliedern wußte, betraut worden 
ist. Auch sogenannte Dezernentenbüros, welche 
lediglich durch die Person eines Dezernenten zu
fällig verbundene, in keinem sachlichen Zusammen
hang stehende Geschäfte bearbeiten, erscheinen in 
den Organisationsplänen. Zwischen der Dezernats
verteilung und der Büroorganisation fehlt der erforder
liche Zusammenhang, da ein und dasselbe Büro häufig 
für mehrere Dezernenten tätig ist. Ein Organ ir 
sationsfehler ist es zweifellos, wenn beispielsweise 
die Verwaltungsorganisation einer größeren MitteI
stadt in den ersten Jahren nach Kriegsende für die 
Wohlfahrtspflege 5 besondere Dienststellen, ein Armen
amt, eine llerufsvormundschaft, eine Kriegshinter
bliebenen- und KriegsverletztenfürsorgesteIle, ein 
Kriegsunterstützungsamt und eine Rentenzuschuß
stelle, statt eines einheitlichen Wohlfahrtsamtes, 
für die Kriegs- und Notwirtschaft 6 besondere Dienst
stellen, eine Handelserlaubnisstelle, eine Ortskohlen
stelle, eine Brotmarkenstelle, eine Mehlverteilungs
stelle, ein Lebensmittelamt und eine Preisprüfungs
stelle, statt eines einheitlichen Kriegswirtschaftsamtes 
vorsah, wenn vor der Verreichlichung der Arbeitsfür
sorge bisweilen kommunaler Arbeitsnachweis und Er
werbslosenfürsorge 2 getrennte Dienststellen bildeten, 
oder wenn heute noch die Aufgaben der Wohnungs
wirtschaft sich auf getrennte Stellen (Wohnungsfür
sorge, Wohnungsnachweis, Wohnungsaufsicht) ver
teilen. 
Die Büroorganisation darf nu,· nach sachlic,hen 
Gesichtspunkten aufgebaut sein und muß darauf 
Bedacht nehmen, sachlich Zusammengehöriges auch 
organisatorisch zu vereinigen. J'edes Geschäft muß 
demjenigen Büro zugewiesen werden, dessen all
gemeinem Arbeitsgebiet es seinem Inhalt nach am 
nächsten steht. Dabei sind die Büros als Unterein
heiten der Verwaltungsgruppen aufzuziehen, wodurch 
erreicht wird, daß i edes Büro stets nu,· einen 
Dezernenten hat. Um die übersichtlichkeit der 
Verwaltungsorganisation zu erhöhen und um zu 
vermeiden, daß der Dezernent mit allzu vielen 
Büros zu tun hat, muß die Zahl der einer Verwaltungs
gruppe zugehörigen Büros gering sein. Büros mit 
nur einem Beamten sollten nicht vorkommen. Unter 
Umständen empfiehlt es sich, allen einer Verwaltungs-
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gruppe angehörigen Büros bürotechnisch eine Spitze 
zu geben, so daß der Vorstand eines Büros büro
technische Aufdchtsbefugnisse mit Verantwortlich
keit gegenüber dem Dezernenten über sämtliche 
Büros der Verwaltungsgruppe erhält. Innerhalb 
jedes Büros wiederum muß ein genauer Arbeitsplan 
bestehen, der die Aufgaben nach sachlichen Gesichts
punkten auf die einzelnen Beamten verteilt. Die 
Anstalten und Betriebe, also diejenigen Ein
richtungen, die außerhalb der inneren Verwaltung 
stehen, müssen, soweit sie nicht in privatwirtschaft
lichen Organisationsformen geführt werden, nnbe
schadet ihrer freieren Geschäfts- und Wirtschafts
führung in derselben Weise wie die Dienststellen der 
inneren Verwaltung derjenigen Verwaltnngsgruppe 
eingegliedert werden, zu deren Wirkungskreis die 
ihnen obliegenden Aufgaben inhaltlich gehören. 

3. Die Raumverteilung 
Der Verwaltuugsorganisation muß die Raumverteilung 
innerhalb der Behörde angepaßt werden. Was sach
lich und damit organisatorisch zusammengehört, muß 
auch räumlich beieinander liegen. Gerade eine solche 
Raumordnung dürfte bei dem Platzmangel, der als 
Folge des erweiterten Aufgabenkreises der Stadtver
waltungen allenthalben auf den Rathäusern herrscht 
und zur Hinzunahme von außerhalb des Rathauses 
gelegenen Räumen für Verwaltungszwecke geführt 
hat, nicht leicht durchzuführen sein. 

4. Die städtische Organisationsreform in der 
Praxis 

Mannigfach sind die Versuche, die die kommunale 
Verwaltungspraxis in den letzten Jahren mit der 
Aufstellung moderner Organisationspläne gemacht 
hat. Von besonderem Interesse war zunächst die von 
der Stadt Guben' ) bereits während der Inflationszeit 
eingeführte Verwaltungsorganisation, die die Ge
samtverwaltung straff in 5 Hauptdezernate einteilte: 
das Leitungs-, Personalien- und, Generalien-Dezernat, 
dem noch das Schul- und Bildungswesen sowie die 
Polizeiverwaltung angegliedert wurden, das Bau-, 
Siedelungs- und Grundbesitz-Dezernat, das Finanz
und Steuer-Dezernat, das Wohlfahrts-Dezernat und 
das Dezernat der städtischen Betriebe. Von den Groß
städten ging u. a. Königsberg') mit der Reform 
seiner Verwaltungsorganisation voran, dessen Ge
schäftsplan von 1924 an die Stelle der 1918 bestehen
den 64 Büros 15 Stadtämter der behördlichen Ver
waltung setzte, während die Betriebe in privatwirt
schaftliehe Gesellschaften umgewandelt wurden. Die 
in Königsberg eingeführte Gliederung in St~dtämter, 
welche die Zusammenfassung mehrerer Amter in 
eine Verwaltungsgruppe nicht kennt, findet sich auch 
in der Verwaltung der StadtFrankfurt a. M. Andere 
westdeutsche Großstädte, beispielsweise Dortmund 
und Köln, haben wiederum der Einteilung der Ge
samtverwaltung in Verwaltungsgruppen und der Ver-

1) Vgl. Glücksmann, Innere Verwaltungsorganisation - in 
Mitzlaff-Stein, Die Zukunftsaufgaben der deutschen Städte. 
2) Vgl. Goerdeler, Organisation der Verwaltung - in Die Ver
waltung der Stadt Königsberg i. Pr. nach dem Kriege. Fest
schrift des Magistrats anläßlich der 200·Jahr-Feier der Ver
einigung usw. 
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waltungsgruppen in Ämter den Vorzug gegeben. So 
sieht der Dienstplan der Stadt Dortmu.nd vom 
15. August 1927 9 Verwaltungsgruppen (Hauptver
waltung, Finanzverwaltung, Wohlfahrtsverwaltung, 
Hochbauverwaltung, Tiefbau- und Grundstücksver
waltimg, Kunst und Wissenschaft, Polizeiverwaltung, 
SchulverwaltuIJg, Betriebe) unter Verwendung des 
Dezimalorganisationssystems vor.· Der Organisations
plan der Stadt Köln vom 31. Januar 1928 verteilt 
die Geschäfte der Verwaltung (außer den Betrieben) 
auf 19 Ämter, welche sich in 5 Verwaltungsgruppen 
gliedern: Allgemeine und Polizeiverwaltung, Bauwe
sen, Schulen und Kultur, Volkswohlfahrt, Finanzen. 
Für die Bezeichnung der Ämter verwendet Köln nicht 
das Dezimalsystem, sondern fortlaufende arabische 
Ziffern. Von Interesse ist schließlich auch der Ent
wurf eines Normal-Geschäftsverteilungsplans für die 
Berliner Bezirksämter, der die Gesamtverwaltung 
in 7 den besoldeten Mitgliedern des Bezirksamtes vor
behaltene Hauptdezernate (Generalien, Personalien, 
Syndikat - Kämmereiyerwaltung - Schulen, Kunst
und Bildungswesen - Wohlfahrtswesen einschließlich 
J ugend- und Kriegsfürsorge - Gesundheitswesen -
Versicherungswesen, Arbeitsamt, Wohnungsamt -
Hoch- und Tiefbau) gliedert und die Hauptdezernate 
in insgesamt 11 Dienststellen unterteilt. 

5. Der Einheitsorganisationsplan 
In neuerer Zeit haben sich Bestrebungen dahin 
geltend gemacht, ähnlich dem bereits bestehenden 
Einheitshaushaltsplan für den Aufbau der städtischen 
Verwaltungsorganisation einen Einheitsorgani
sationsplan für das gesamte Reichsgebiet auf
zustellen. Ein derartiger Gedanke erscheint durch.
aus möglich, denn wenn auch das städtische Ver
fassungsrecht in Deutschland eine außerordentliche 
Zersplitterung und Buntscheckigkeit aufweist, so ist 
doch der Aufgabenkreis der Städte in seinen Grund
zügen stets der gleiche. Es liegt zunächst nahe, einem 
derartigen Einheitsorganisationsplan vollständig das 
Muster des Einheitshaushaltsplans zugrunde zu 
legen und es sind auch einzelne Städtevereinigungen 
dazu übergegangen, ihren Mitgliedsstädten Einheits
organisationspläne unter Anlehnung an <ien Einheits
haushaltsplan vorzuschlagen '). Andere wiederum 
wollen den Einheitsorganisationsplan auf dem System 
der reichsgesetzlich vorgeschriebenen Finanzstati
stik aufbauen, das jedoch eine zu große Anzahl von 
obersten Einheiten aufweist. Von den Vorschlägen, 
die für die Aufstellung eines Einheitsorganisations
planes in der Literatur gemacht worden sind, seien die 
beiden von Eicke und Kleiustück erwähnt. K lein
stück') stellt einen Organisationsplan auf, der nicht 
auf dem Dezimalsystem beruht, vielmehr 12 Stadt
ämter als oberste Einheiten vorsieht. Anders verhält 
es sich mit dem Organisationsplan von Eicke'). 
Dieser schafft unter Durchführung des Dezimalsystems 
5 Verwaltungsgruppen (Hauptverwaltung, Wirtschaft, 

Technik, Volkswohlfahrt, Kultur). Jede Gruppe um
faßt Abteilungen, die sich auf die Hoheitsverwaltung 
beziehen und Abteilungen, die die Unternehmungen 
darstellen. Sowohl Kleinstück wie Eicke bezeichnen 
ihre Vorschläge ausdrücklich als Geschäftsverteilungs
pläne für Großstädte. 
Ein Organisationsplan, der die Einteilung in Ver
waltungsgruppen zum Ausgangspunkt nimmt und sich 
für Städte ieder Größeeignen dürfte, auch genügend 
Spielraum für örtliche Besonderheiten und künftige 
Entwicklungen enthält, ist in Bild 15 dargestellt. Er 
knüpft in gewissen Beziehungen wieder an den Ein
heitshaushaltsplan an, weist aber den Betrieben und 
Unternehmungen eine Stellung zu, die der Systematik 
besser Rechnung trägt. Welches Ergebnis auch immer 
die Bestrebungen auf Einführung eines Einheitsorgani
sationsplans haben mögen, entscheidend ist, daß die 
Stadtverwaltungen überhaupt. dazu übergeheI), nach 
klaren Ordnungsprinzipien ihre Verwaltungen 
dezernatsmäßig und büroorganisatorisch durchzu
gliedern. 

6. Der Aufbau der Verwaltungsausschüsse 
Im engsten Zusammenhang mit der Durchführung 
einer klar gegliederten Verwaltungsorganisation steht 
der Aufbau der städtischen Verwaltungsaus
schüsse. Auch die Organisation der Ausschüsse 
neigt in großem Maße zur Spezialisierung. Diese 
Neigung, die allein schon aus der großen Zahl der 
in den Verwaltungen bestehenden Ausschüsse er
sichtlich ist, führt zu einem jede Einheitlichkeit und 
übersicht verwischenden Neben- und Gegeneinander
arbeiten und zu einer kaum mehr tragbaren Be
lastung für die Zeit und die Kraft der in den Aus
schüssen tätigen Personen, insbesondere der Ehren
beamten und Stadtverordneten. Nur allzusehr hat 
sich im Laufe der Zeit der Charakter der Ausschüsse 
von dem ursprünglichen Sinn dieser Einrichtungen 
entfernt. Der ursprüngliche Sinn der Deputationen 
war der, daß diese als Abteilungen des Magistrats 
Träger der Einzelverwaltungen sein sollen, ebenso 
wie der Magistrat selbst Träger der Gesamtverwaltung 
ist. Deputation im ursprünglichen Sinn bedeutet 
ungefähr dasselbe wie Verwaltungsabteilung. Dieser 
Charakter der Deputationen findet sich heute bei
spielsweise noch in den freien Städten wieder, wo die 
einzelnen Abteilungen der Staatsverwaltung, die in 
den übrigen Ländern Ministerien genannt werden, 
Senatskommissionen heißen. Bei der Reform des 
Ansschußwesens muß man auf den ursprünglichen 
Charakter der Depntationen wieder zurückkommen. 
Das heißt, nicht wie hente Kommissionen für alle 
möglichen Einzelgeschäfte und Sonderzwecke ein
setzen, sondern entsprechend der Einteilung der Ver
waltung in große Verwaltungsgruppen auch nu,· 
wenige Deputationen bilden, die den Verwaltungs
gruppen entsprechen. Soweit irgend möglich, sollte 
für das Arbeitsgebiet einer Verwaltungsgruppe immer 
auch nur ein Ausschuß zuständig sein. Eine derartige 

1) V~l. Hegener-Lesker, Einheitsregistraturplan, herausgege- Organisation des Ausschußwesens führt zugleich zu 
ben 1m Auftrage des Westfälischen Städtebundes. einer Vertiefung der Ausschußarbeit überhaupt, da 
2) :rueinstück, Der Geschäftsverteilungsplan einer Großstadt, J' edes Ausschußmitglied stets Einblick in ein sachlich 
ZeItschrift für Kommunalwirtschaft 1928, S. 489 ff. 
3) Eicke, Der Geschäftsverleilungsplan einer Großstadt, Zeit- geschlossenes Aufgabengebiet erhält. Abgesehen von 
schrift für Kommunalwirtsch.aft 1928, S. ·314 ff. .. ",... .. dieser Intensivierung der gesamten Verwaltungsarbeit 
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tritt aber eine nicht zu unterschätzende Zeit- und 
Kraftersparnis ein, wenn statt 50 und mehr Aus
schüssen nur 10 bis 15 tätig sind. 

Die Verwaltungsausschüsse ') 
für die Gruppen 1 (Allgemeines) und 2 (Recht 

und Sicherheit) 
1. Hauptausschuß, für die Gruppe 2 wird ein be-

sonderer Ausschuß nicht 
benötigt, da diese Gruppe 
im wesentlichen Staatsauf
tragsangelegenheiten zu er
ledigen hat; 

für die Gruppe 3 (Technik) 
2. Bauausschuß, 

für die Gruppe 4 (Wirtschaft) 
3. Wirtschafts

ausschuß, 

4. Sparkassen
vorstand, 

zugleich Verwaltungsrat für 
die Wirtschaftsbetriebe, die 
nicht in Gesellschaftsform 
geführt werden; 

auf ministerieller lVIuster
satzung beruhend; 

für die Gruppe 5 (Kultur) 
5. Bildungsansschuß, 
6. Schuldeputation, 

7. Ausschuß für die 
höheren Schulen, 

auf zwingender Vorschrift be
ruhend; 

auf zwingender Vorschrift be
ruhend; 

1) Soweit gesetzliche oder ministerielle Vorschriften berück. 
sichtigt sind, ist das preußische Recht zugrunde gelegt. 

8. Berufsschulaus
schuß, 

auf zwingender Vorschrift be
ruhend; 

für die Gruppe 6 (Volkswohlfahrt) 
9. Wohlfahrtsausschuß, 

10. Jugendamtsaus- auf zwingender Vorschrift be-
schuß, ruhend; 

11. Gesundheitsaus- auf zwingender Vorschrift be-
schuß, ruhend; 

für die Gruppe 7 (Finanzen) 
12. Finanzausschuß. 

Eine Verminderung der Zahl ihrer Ausschüsse 
haben sogar Großstädte,' wie Königsberg und 
Berlin, durchgeführt, so daß sie wohl auch lVIittel
und Kleinstädten möglich sein dürfte. Auch für 
die Zukunft wird auf diese Weise eine Neubildung 
von Ausschüssen in' der Regel ausgeschlossen sein. 
Denn da jede neu an (lie Vervialtung herantretende 
Aufgabe, sofern sie nicht überhaupt aus dem Rahmen 
der gegenwartigen Tätigkeit' der Stadtverwaltung 
herausfällt,' ohne Schwierigkeiten ihrem sachlichen 
Inhalt nach einer der bestehenden Verwaltungs
gruppen zugeteilt werden kann, ist für sie auch der der 
Verwaltungsgruppe beigegebene Ausschuß ohne wei
teres zuständig. Auf zwingender gesetzliche!' 
Vorsch1'ift beruhenden Ausschüssen können noch 
andere als die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben 
übertragen werden, wodurch die Bildung besonderer 
Ausschüsse für diese Zwecke vermieden wird (z. B. 
der preußischen Gesundheitskommission die Ver
waltung der Gesundheitseinrichtungen und die Pflege 
der Leibesübungen). 

®e1imalorgani/lItionSl./an einer StadtuenvaJhmg. 

5tadluel7lJl1!1ung 

Bild 15. Dezimalorganisalionsplan einer Stadtverwaltung 
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7. Die Auswirkungen der Reorganisation 
Ein rein sachlichen Gesichtspunkteu folgender Auf
bau der Dezernate, Büros und Ausschüsse ist die 
Voraussetzung für einen geordneten Gang der Ver
waltung, für die planmäßige Führung der Personal
politik, für die übersichtliche Gestaltung der 
Registratur, für die Abschaffung schwerfälliger und 
kostspieliger Verwaltungskontrollen und damit für 
die Durchführung von Bür01'eformmaßnahmen 
überhaupt. Nur dann, wenn eine klare Verwaltungs
organisation es ermöglicht, die für die Bearbeitung 
eines Vorganges zuständige Stelle jederzeit zweifellos 
zu ermittelu, kann an die Abschaffung der Tage
bücher ohne Gefährdung des ordnungsmäßigen Ge
schäftsganges herangegangen werden. Die Durch
führung der Büroorganisation nach einheitlichen Ord
nungsprinzipien ist zugleich die Grundlage für die 
Einrichtung der Rxpedientenregistraturen,. die 
bei der tagebuchlosen Geschäftsführung an die Stelle 
der Zentralregistratur zu treten und den ihrer Be
arbeitung unterliegend~n Aktenbestand nach einem 
auf dem Organisationsplan der Verwaltung beruhenden 
Aktenplan zu verwalten haben. Der Dezimal-

aktenplan, das Merkmal der modernen Expedienten
registratur, ist somit eine der praktischen Auswir
kungen des Dezimalorganisationsplans. Nur eine 
gut gegliederte Verwaltungsorganisation ermöglicht 
es, den wirklichen Personalbedarf der einzelnen Ver
waltungsabteilungen nach rein sachlichen Gesichts
punkten unter Ausschaltung persönlicher Rücksichten 
festzustellen und den Wert der einzelnen Beamten
und AngestelltensteIlen richtig einzuschätzen. Or
ganisationsreform ist infolgedessen zugleich Vor
bedingung für jede Personalreform und damit für 
alle Rationalisierungsbestrebungen der städtischen 
Personalpolitik. Schließlich wird mit der Einführung 
klarer Ordnungsprinzipien im Aufbau der städtischen 
Verwaltung erreicht, daß der städtische Verwaltungs
organismus, der der Bevölkerung leider noch oft ein 
Buch mit sieben Siegern ist, dieser näher gebracht und 
verständlich gemacht wird. So kann letzten Endes 
die Reorganisation der städtischen Verwaltung 
dazu beitragen, daß in der BÜ"gerschaft, in 
deren Diensten die Verwaltung steht, das .T nter
esse für Aufgaben und Inhalt der deutschen 
Selbstverwaltung überhaupt gehoben wird. 

Maßnahmen zur Vereinfachung und Verbilligung 
der städtischen Verwaltung in Plauen 

Um die Ausgaben für die öffentliche Verwaltung,' 
die durch die Zuweisung immer neuer Aufgaben an 
die Gemeinden seit dem Kriege eine starke Steigerung 
erfahren haben, nach Möglichkeit herabzumindern, 
ist, wie andere Behörden, auch der Rat der Kreis
stadt Plauen seit Jahren bemüht gewesen, den Ge
schäftsbetrieb der städtischen Verwaltung in den 
ihm durch die vielfache Abhängigkeit der Gemeinden 
von Reich nnd Staat gesteckten Grenzen zu ver
einfachen und zu ver billigen. Die nachstehenden 
Darlegungen sollen zeigen, was in dieser Beziehung 
sowohl nach der organisatorischen wie nach der büro
technischen Seite hin geschehen ist. 

.1. Organisatorische Änderungen 
Hier ist in erster Linie der Ansban der ständigen 
gemischten Ausschüsse zu nennen. Diesen Aus
schüssen, früher in der Hauptsache nur beratend und 
begutachtend tätig, ist im Anschluß an die Be
stimmungen der Sächsischen Gemeindeordnung durch 
die neue Stadtverfassung und die dazu ergangenen 
Geschäftsordnungen des Rates und der Stadtver
ordneten in weitgehendem Maße das Recht zur 
selbständigenBeschlußfassung (anStelle von Rat 
und Stadtverordneten) gegeben worden. 
Auch für die einzelnen Ratsabteilungen und ihre 
Leiter hat die Ratsgeschäftsordnung die Berech
tigung zur selbständigen R"ledigung von 
Dienstgeschäften wesentlich erweitert, so nament
hch auf dem Gebiete der Bewilligung von Rr
lassen, der Einräumung von Stundungen und 
der Ringehung von Prozessen. Auf anderem 
Grunde aufgebaut, aber zugleich auch eine Geschäfts-

vereinfachung bedeutend, ist die - aus Erwägmogen 
finanzieller Art erfolgte - Ermächtigung des Rats
vorsitzenden und des Vorstandes des Grundstücks
amtes, gemeinschaftlich über den Erwerb von Grund
stücken im Wege der Zwangsversteigerung selbständig 
Entschließung zu fassen. 
Die Beratungen des Stadtverordneten-Kolle
giums sind weiter dadurch vereinfacht worden, daß 
über die einzelnen Beratungsgegenstände nur dann 
noch Bedcht erstattet wird, wenn es von mindestens 
5 Stadtverordneten oder vom Rate begehrt wird. 
All diese Maßnahmen haben einmal ganz allgemein 
eine erfreuliche Vereinfachung und Beschleunigmog 
des Geschäftsganges der Stadtverwaltung gebracht; 
ein Vorteil, der sich nicht nur im inneren Betriebe der 
Verwaltung auswirkt, sondern der gauzen Wirtschafts
führung der Stadt (auch finanziell) förderlich ist und 
ebenso auch den weitesten Bevölkerungskreisen, die 
mit der Stadt zu tun haben, zugute kommt. Zugleich 
sind dadurch aber auch Gesamtrat wie Stadtver
ordneten-Kollegium ganz wesentlich von Arbeiten 
entlastet worden: mit dem Arbeitsstoffe haben ihre 
Sitzungen nach Zahl wie Zeit verringert werden 
können, und die Mitglieder der städtischen Körper
schaften brauchen bei weitem nicht mehr in dem 
Umfange wie früher ihrer sonstigen Betätigung ent
zogen zu werden. 
In diesem Zusammenhange verdient auch Erwähnung 
die völlige Ausschaltung aller "Ressortpolitik", 
wie sie früher manchmal zum Schaden des großen 
Ganzen recht merkwürdige Blüten trieb (man denke 
nur an die noch gar nicht so lange zurückli~enden 
Koilkurrenzkämpfe zwischen Gas- und Elektrizitäts-
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werken in den Gemeinden), durch die Einfügung sämt" 
licher Geschäftsstellen und ihrer Betätigung in den 
Interessenkreis der Gesamtverwaltung. 
Eine weitere Erleichterung und Beschleunigung des 
Geschäftsverkehrs ist dadurch herbeigeführt worden, 
daß gegen früher in stark erweitertem Umfange auch 
nachgeordnete Beamte zur selbständigen Er
ledigung von Dienstgeschäftenbestimmter Art 
ermächtigt worden sind, eine Maßnahme, die zugleich 
auch die Arbeitsfreudigkeit und das Verantwortungs
bewußtsein des einzelnen Beamten erhöht und dadurch 
mittelbar wiederum die Behandlung und Erledigung 
der Arbeiten der Stadt in günstigster Weise beein
flußt. Zu erwähnen ist auch die Zuziehung der die 
Vorarbeiten leistenden Beamten zum Vortrag und 
zur Mitberatung in den Ausschüssen, ge
gebenenfalls auch zu den Sitzungen des Gesamtrats 
oder der Stadtverordneten, und die Heranziehung 
von Beamten zur Vertretung der Stadt vor 
Gerichten und Verwaltungsbehörden. über
haupt ist leitender Grundgedanke in der Gliederung 
und Beschäftigung de.- Beamtenschaft, daß 
die einzelnen Arbeiten von den Beamten verrichtet 
werden, die nach ihrer ganzen Vor- und Ausbildung 
gerade dazu geeignet und bestimmt erscheinen, und 
daß es verfehlt und eine Vergeudung an wertvoller 
Arbeitskraft und Zeit wäre, wenn Arbeiten, die 
ebensogut eine weniger ausgebildete und niedriger 
besoldete Kraft erledigen kann, ein höher besoldeter 
Beamter besorgen sollte. 
Die am 11. November 1924 erlassene Verwaltungs
ordnung für die städtischen Betriebe hat die 
Werke, zunächst das Gas-, Elektrizitäts- und Wasser
werk, zu selbständigen wirtschaftlichen U nter
nehmungen der Stadt erhoben; sie werden seitdem 
getrennt von der übrigen Verwaltung nach kauf
männischen Grundsätzen für: -:Rechnung der Stadt 
betrieben und bilden mit ihrem Vermögen einen 
gesondert zu verwaltenden Teil des Stadtvermögens. 
Diese Selbständigmachung gibt den Betrieben die 
gar nicht hoch genug einzuschätzende Möglichkeit, 
sich in ihrer ganzen Geschäftsführung jederzeit ohne 
weiteres den wechselnden Bedürfnissen des geschäft
lichen Verkehrs anzupassen, alle wirtschaftlichen Vor
teile des täglichen Lebens auszunützen und damit 
für die Stadt wirtscha.ftlich viel vorteilhafter zu 
arbeiten, als das unter dem in der städtischen Ver
waltung herrschenden bürokratisch-parlamentarischen 
System möglich wäre. Zugleich bedeutet die über
tragung eines großen Teiles der Befugnisse der 
städtischen Körperschaften auf den aus Ratsmit
gliederu und Stadtverordneten bestehenden V,,·
waltungsrat der Betriebe natürlich auch .ine 
wesentlicheEntlastung der städtischenKörperschaften. 
Die Vorteile dieser Vereinfachung sind noch gesteigert 
worden durch die Vereinigung der vordem in ver
schiedenen Händen ruhenden Verwaltung der ein
zelnen Betriebe in der Hand eines Ratsmitgliedes, 
durch die Errichtung' eines einheitlichen Betriebs
amtes, dem inzwischen auch das Heizungsamt und 
die maschinentechnische Abteilung des Stadtbau
a.mtes mit unterstellt worden sind, und durch die Zu
sammenlegung des K assen- und Rechnungs
wesens zunächst des Gas·· und Elektrizitätswerks. 
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Die Zusammenlegung des Kassen- und Rechnungs
wesens aller drei Betriebe soll noch erfolgen. 
Um die Unterstellung weiterer Betriebe der Stadt 
unter die Verwaltungsordnung vorzubereiten, ist dem 
Vorstande des Betriebsamtes auch die Verwaltung 
des Vieh- und Schlachthofes und der Fleischzer
setzungsanstalt übertragen worden. In der Durch
führung begriffen ist ferner zur wirtschaftlicheren 
Ausnutzung der Wagen und des Personals die 
Vereinigung des gesamten Kraftwagenbe
triebs der Stadt (Personeri- wie Betriebswagen, 
mit Ausnahme der Feuerwehrautos und der durch 
die Feuerwehr bedienten Krankenwagen) und ihre 
Unterstellung ebenfalls unter die Leitung des Vor
standes des Betriebsa.mtes. Es bedarf keiner weiteren 
Darlegnng, daß die Zusammenfassung aller Betriebs
unternehmungen und der damit verwandten Betriebe 
unter eine einheitliche sachverständige Leitung, die 
zugleich den gemeinsamen Einkauf von H eiz
und Betriebsstoffen und anderen Materialien 
sowie eine bessere und gleichmäßigere Auswertung 
aller Arbeitskräfte ermöglicht, wertvolle Verein
fachungen und Ersparnisse mit sich bringt, nicht zu 
vergessen den Vorteil, daß eine solche Vereinigung auch 
die mancherlei sonst nur zu leicht auftretenden ge
schäftlichen Reibungen und Umständlichkeiten 
zwischen den verschiedenen Betrieben zum Vorteil 
des Ganzen von vornherein unterbindet. 
Das gesamte Verkehrswesen - ausschließlich der 
Straßenbahnangelegenheiten, die beim Betriebsamte 
mit erledigt werden - ist mit Rücksicht auf die 
immer mehr steigende Bedeutung in einem besonderen 
Ve,-leehrsamte vereinigt worden. .. 
Von sonstigen organisatorischEm Anderungen, die 
wesentliche Geschäftsvereinfachungen, zum Teil auch 
Einsparungen an Personal gezeitigt haben, seien 
weiter noch erwähnt: die Zusammenlegung der 
Abteilung für Jüiegerfürsorge mit dem Wohl
fahrtsamte, die E1'richtung eines städtischen 
Gesundheitsamtes und die Vereinigung dieses Amtes 
mit der Tätigkeit des Stadtbezirksarztes (eine Ver
einigung, die bei der engen Geschäftsverbindung 
zwischen Gesundheitsabteilung und Bezirksarzt er
klärlicherweise eine sehr stark ins Gewicht fallende 
Vereinfachung der Verwaltupg und Verminderung 
des Schriftverkehrs gebracht hat), die Eingliederung 
der Schulgesundheitspflege und des Pflegamts 
für sittlich GefäMdete in das Gesundheitsamt, 
die Zuteilung der Bäderangelegenheiten und der 
W ohlfah,·tspflege fü,- die schulentlassene J u
gend an das Stadtamt für Leibesübungen, die Ver
schmelzung des GebüMenamtes mit dem Steuer
amte, die Angliederung der Archivverwaltung an 
die Hauptverwaltung, die Zusammenlegung des Er
örterungsdienstes des Wohlfahrts-, Jugend-, Gesund
heits- und Steueramtes und der Verwaltungspolizei 
und die Zusammenlegung des Druckereibetriebs beim 
Vermessungsamte mit dem bei der Feuerwehr und 
dessen Vereinigung mit der damit in engster Beziehung 
stehenden Materialienverwaltung. 
Hierher gehört auch die jetzt beim Wohlfahrtsamte 
eingeführte streng individuelle Behandlung der 
Unterstützungsfälle. Diese verursacht zwar mehr 
Arbeit und Auseinandersetzungen mit den Unter-
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stützuugsempfängern und erfordert auch etwas mehr 
Personal, als die früher auch hier übliche mehr sche
matische Behandlung; sie gewährleistet dafür aber 
eiue gerechtere Verteilung der Unterstützungsmittel 
und sichert der Stadt sparsamste Unterstützungswirt
schaft ohne Beeinträchtigung der wirklich Unter
stützungsbedürftigen, denen sie im Gegenteil eine 
bessere Berücksichtigung der besonderen Notlage 
ihres Einzelfalles und durchgreifendere Hilfe geben 
läßt. 
Mit den organisatorischen Änderungen ist - zur 
Sicherung sparsamster Wirtschaftsführung in der ge
samten Stadtverwaltung und zur· Vermeidung aller 
überflüssigen Unkosten - auch eine straffe Zu
sammenfassung de>' V Mwaltung auf dem Ge
biete des Finanzwesens durchgeführt worden. 
Jede Vorlage zur Einstellung neuer oder außerordent
licher Ausgaben in den Haushaltplan, jede Über
schreitung und jede Inanspruchnahme außerhaushalt
planmäßiger Mittel ist zunächst dem Oberbürger
meister als dem Leiter der städtischen Finanzver
waltungvorzulegen. IhmliegtdieGenehmigung aller 
Dienst"eisen (mit Ausnahme derjenigen für gewisse 
ständig wiederkehrende auswärtige Dienstgeschäfte, 
insbesondere bei den Betrieben) und die Kontrolle 
über die V Mwendung der städtischen Kraft .. 
wagen, der St.·aßenbahnfreikarten und Fah,'
mar ken ob, wie ihm auch sonst weitgehende Kontroll
befugnisse auf finanziellem Gebiete übertragen sind. 
Auch das hat erfreulich zur Erzielung von Erspar
nissen beigetragen. 
Einen besonders wichtigen Teil in der Zusammen
fassung der Finanzverwaltung der Stadt bildet die 
seit Beginn der Inflation streng durchgeflihrte 
Zentralisierung der gesamten Geldwirtschaft 
der Stadt, einschließlich derjenigen der Betriebe, in 
der dem Oberbürgermeister unterstehenden Stadt
kämmerei; ausgeschlossen geblieben davon ist nur der 
Geldverkehr der Sparkasse, der aus erklärlichen 
Gründen gesondert von der übrigen städtischen Ver
waltung nach b330nderen Vorschriften geflihrt wird. 
Mit Einrichtung die3er Zentralisierung wurden nach 
und nach alle nicht unbedingt nötigen Kassenstellen 
aufgehoben; 4 Haupt- und 35 Nebenkassen kamen 
dadurch in Wegfall, 4 Beamte wurden vollständig 
eingespart, die übrigen Beamten, bisher meist neben
her mit Kassengeschäften befaßt, wurden für andere 
Arbeiten frei. Dadurch wurden sonst notwendig gewe
sene Beamtenvermehrungen vermieden. Für die ver
bliebenen Kassen sind Höchstbeträge ihrer zulässigen 
Barbestände festgelegt; ihre Höhe ist nach dem Um
fang der Geschäfte der einzelnen Kassen so bemessen, 
daß im gesamten Stadtbetriebe an Bargeld stets nur 
das in den Kassen liegt, was flir den jeweilig laufenden 
Bedarf der einzelnen Stellen unbedingt notwendig ist. 
Auch sind Vorkehrungen zur Verhütung von Zins
verlusten getroffen. 
Eine entsprechende Zusammenfassung ist auch auf 
dem Gebiete des Personalwesens getroffen worden. 
Jeder Antrag auf Vermehrung von Personal, ein
schließlich der Hilfskräfte, ist dem Personalamte 
vorzulegen, das unter Mitwirkung des Bürodirektors 
z,,:nächst prüft, ob die Vermehrung nicht durch Ver
lUmderung des Personals an anderer Stelle oder durch 

eine andere Einteilung der Arbeiten hintangehalten 
werden kann. Für vorübergehenden Mehrbedarf 
in einzelnen Abteilungen besteht beim Personalamt 
eine Ausgleichsstelle. Personalamt und Büro
direktor haben auch dauernd zu überwachen, daß das 
Personal, das durch Einschränkung des Aufgaben
kreises einer Geschäftsstelle entbehrlich wird, recht
zeitig anderen Stellen zugewiesen oder entlassen wird. 
Um für die Verwaltung wie für die Bevölkerung eine 
bessere Übersicht und größere Klarheit über das 
geltende Ortsrecht und damit ein leichteres Arbeiten 
zu schaffen, sollen sämtliche Ortsgesetze, Regulative 
und Polizeiverordnungen der Stadt daraufhin nach
geprüft werden, ob sie nicht durch die Reichs- und 
Lande3gesetzgebung oder durch die veränderten Ver
hältnisse überholt nnd hinfällig oder abänderungs
bedürftig geworden sind oder ob sich der mit ihnen 
verfolgte Zweck nicht auf einfachere Weise erreichen 
läßt. Nach Beendigung dieser Prüfung soll das ge
samte Ortsrecht zu einer nach Sachgebieten geord
neten Sammlung vereinigt werdeu. 

11. Büro- und kassentechnische 
Vereinfachungen 

In der Erkenntnis, daß eine einheitliche Handhabung 
der Dienstgeschäfte den Geschäftsgang erleichtert und 
beschleunigt, sind sämtliche in bezug auf den Dienst
betrieb seit Jahren ergangenen Anordnungen und 
Beschlüsse iu einer Allgemeinen Dienstordnung 
für die städtische Verwaltung zusammengefaßt 
und den Erfordernissen der Neuzeit entsprechend ab
geändert und ergänzt worden. Gleichzeitig mit der 
Dienstorduung sind auch Vorschriften über die 
Handhabung des Bestelldienstes erlassen wor
den. Die Einhaltung der Bestimmungen der Dienst
ordnung wird durch den dem Oberbürgermeister un
mittelbar unterstehenden Bürodirektor ständig über
wacht, der auch die Oberaufsicht über das Bestellamt 
führt und im Einvernehmen mit den Kanzleivor
ständen dauernd auf Geschäftsvereiufachungen und 
-verbesserungen hinzuwirken hat (Kanzleikontrolle). 
Auch die zweckmäßige Verteilung und Ausnutzung 
der einzelnen Diensträume im Rathause nnd in den 
sonstigen städtischen Dienstgebäuden untersteht seiner 
Kontrolle (im Rathause und in dem damit verbun
denen Sparkassengebäude sind jetzt fast sämtliche 
städtischen Verwaltungsstellen zentralisiert). 
Der BÜ"odirektor ist ferner bei Einführung wich
tiger Neuerungen oder Vereinfachungen im Geschäfts
betriebe der Abteilungen und in allen wichtigeren 
Fragen des Dienstbetriebes, bei der Beschaffung von 
Büromaschinen und, wie schon erwähnt, bei Ver
änderungen im Personalbestande von den Abteilungen 
gutachtlich zu hören. Die Abteilungen haben ihu 
bei der Ausübung seines Dienstes, insbesondere bei 
der Vornahme von Erhebungen, zu unterstützen und 
ihm jede gewünschte Auskunft zu erteilen. Über seine 
Wahrnehmungen erstattet er dem Oberbürgermeister 
unmittelbar Bericht. 
Für zweckmäßige Vorschläge zur Vereinfachung 
und Verbilligung des Geschäftsverkehrs, Her
beiführung von Ersparnisseu oder Erschließung neuer 
Einnahmequellen werden alljährlich Prämien aus
gesetzt, die erfreulicherweise wiederholt schon städti-
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schen Beamten und Angestellten zugesprochen werden 
konnten. 
Von den Maßnahmen zur Vereinfachung des Geschäfts
betriebes in den Kanzleien, die vom Ratsvorsitzenden 
bereits durch Verfügnng vom 31. März 1921 angeordnet 
worden waren und in der Allgemeinen Dienstordnung 
wiederholt worden sind, sind besonders zu nennen: 
die gegenüber dem alten Verfahren ganz wesentliche 
Vereinfachung de,' Führung der Regist..anden 
und deren Ersatz, soweit möglich, durch Listen 
oder Karteien, die übertragung der Registranden
führung auf jüngere und geringer besoldete Kräfte, 
die vereinfachte Behandlung gewisser Ein
gänge, die Vereinfachung der Ausfertigungen 
(gleichzeitige Vorlegung von Entwurf und Reinschrift, 
teilweiser Wegfall der Entwürfe), die unterscMift
liche Vollziehung von Ausfertigungen durch 
untergeordnete Beamte, der Wegfall der Ab
gangsbüchC?' und die Vereinfachung des Be
stelldienstes, die Art der Aktenhaltung (Akten
führung in erster Linie nach dem sachlichen Zu
sammenhang und nicht lediglich nach der Zeitfolge, 
Weglassung die Akten stark füllender belangloser 
Sachen, die nur Eintagswert haben) und die ausgiebige 
Verwendung von Vordrucken und Stempeln 
und der Kurzschrift. Anstelle des Gabelsber
gerschen Systems ist seit dem 1. Januar 1926 die 
Einheitsknrzschrift eingeführt. Alle Verwaltungs
beamten bis zum 30. Lebensjahre, sämtliche Beamten
anwärter und das gesamte Personal des Kanzlei
dienstes sind zur Erlernung der Einheitskurzschrift 
dienstlich verpflichtet. Die Befolgung dieser An
ordnung wird durch die alljährliche Abhaltung 
stenographischer Probeschreiben überwacht. 
Durch bereits seit 1914 eingeführte stenographische 
Preisschreiben, bei denen die besten Leistungen 
durch Geldpreise ansgezeichnet werden, werden die 
städtischen Beamten und Angestellten angespornt, 
ihre Leistungsfe.higkeit in der Kurzschrift noch über 
das bei den Probeschreiben geforderte Maß hinaus 
zu steigern. Die Bestimmungen über diese Probe
und Preisschreiben sind wiederholt in der steno
graphischen Fachpresse als vorbildlich bezeichnet und 
einer Denkschrift des Deutschen Stenographenbundes 
an die Reichsregierung über die Einführung der 
Einheitskurzschrift im Behördenbetriebe im Februar 
1927 als Material beigefügt worden. 
Daß auch der Fernsprecher an Stelle des Schrift
verkehrs in ausgedehntem Maße benntzt wird, und 
daß ferner ScMeib- und Rechenmaschinen, 
Vervielfältigungsapparate und sonstige büro
technische Hilfsmittel in der städtischen Verwal
tung jetzt weit mehr als früher verwendet werden, ist 
bei der fortschreitenden Mechanisierung des Büro
betriebs eine Selbstverständlichkeit, soll aber der 
Vollständigkeit wegen nicht unerwähnt bleiben. Bei 
den Werken und bei verschiedenen anderen Abtei
lungen sind neben schreibenden Rechen- und rech
nenden Schreibmaschinen auch Buchungsmaschi
nen eingeführt worden. Beim Steueramte und 
neuerdings auch bei der Stadthauptkasse, mit der auch 
die Ratssportelkasse, die Schulgeldereinnahme und 
die Grundstücksamtskasse verbunden sind, sind zur 
Beschleunigung der Kassengeschäfte Nationalkassen 

38 

in Gebrauch. Die Einführung weiterer solcher Ma
schinen, insbesondere bei der Sparkasse und der 
Theaterkasse, ist beabsichtigt. Die Anlegung von 
Karteien fü,' die Depositen- und die Straßen
baukasse an Stelle der jetzt sehr umständlichen 
und unübersichtlichen Bücher ist im Gange. 
Wie für die Handhabung der Kanzleigeschäfte, so 
sind auch über die Kassen- und Rechnungs
führung neue Vorschriften erlassen worden, in denen 
im Interesse der Klarheit und übersichtlichkeit die 
im Laufe der Jahre ergangenen Anordnungen 
einheitlich zusammengefaßt wurden. Von den Maß
nahmen, die zur Vereinfachung der Kassen- und 
Rechnungsführung und Verbilligung der gesamten 
Verwaltung getroffen wurden, seien besonders ge
nannt: die bereits erwähnte Zusammenlegung von 
Kassen, die Vereinfachung der Grundsätze fiir die 
Beleg- und Rechnungsprüfungen, die Übertragung 
der vordem den Abteilungsvorständen obliegenden 
Verpflichtung zur Zahlungsanweisung auf nach
geordnete Beamte und der Wegfall der Vorprüfung 
der Belege durch das Rechnungsamt. Zur Ver
minderung der Kassenbelege ist u. a. auch die 
Einrichtung getroffen worden, daß sämtliche Ein
rückungskosten, über die nur noch Monatsrechnungen 
erteilt werden, von einer Sammelstelle auf ein Sam
melkonto angewiesen und erst am Schlusse des Rech
nungsjahres auf die einzelnen Haushaltplanabschnitte 
verteilt werden. 

111. Sonstige Sparmaßnahmen 
Um sich die Vorteile gemeinsamen Einkaufs von 
Bedarfsgegenständen aller Art zunutze zu 
machen, sind von der Stadtverwaltung folgende 
Maßnahmen getroffen worden: 
Die Beschaffung des Bürobeda,Js, die vor dem 
Kriege durch das Rechnungsamt erfolgte, ist in
zwischen weiter ausgebaut und einer besonderen 
Abteilung (der Materialienverwaltung) übertragen 
worden. Diese beliefert nicht nur die Kanzleien, 
sondern auch die Betriebe, Anstalten und Schulen 
und bildet zugleich die Zentralstelle fÜr alle in der 
Stadtverwaltung zur Vergebung kommenden Druck
aufträge. Für die Herstellung der Drucksachen ist, 
neben der Lichtpausanstalt ,beim Vermessungsamt, 
eine besondere D"uckerei bei der Berufsfeuerwehr 
eingerichtet. Maßgebend dafür war in erster Linie 
die Beschäftigung der Berufsfeuerwehrmannschaft 
während ihrer Bereitschaft auf Wache. Selbstver
ständlich vermag diese Druckerei nicht sämtliche 
Drucksachen der Stadt zu liefern. Umfangreichere 
Druckaufträge werden auch heute noch an Privat
druckereien vergeben. 
Die Beschaffung von Büchern, Zeitschriften, 
Gesetzblättern U8W. bedarf der Genehmigung des· 
Ratsvorsitzenden. Die Beschaffung erfolgt einheit
lich durch die Verwaltung der Ratsbücherei. 
Auch die in den städtischen Verwaltungsgebäuden, 
Anstalten, Schulen usw. benötigten Wäschestücke, 
Reinigungsmittel und sonstigen Gebrauchs
gegenstände (abgesehen natürlich von Spezial
sachen) werden von der städtischen Kleide>'kamme>' 
beschafft, die ursprünglich nur zu dem Zwecke er
richtet worden war, den Erwerbslosen und Wohl-
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fahrtsunterstützungsempfängern Wäsche, Kleidungs
stücke, Schuhwerk, Betten usw. zu günstigen Be
dingungen zu beschaffen. Mit der Kleiderkammer ist 
eine Schuhmacherwerkstatt, eine Nähstube und eine 
Werkstatt für Hausratinstandsetzung verbunden. 
Ihr Betrieb ist in übereinstimmung mit den Ver
tretungen der beteiligten Berufskreise so gestaltet, 
daß die Einkäufe im wesentlichen bei einheimischen 
Geschäftsleuten bewirkt und zu den Ausbesserungs
arbeiten auch einheimische Meister mit herangezogen 
werden. 
Die Reinigung der Wäsche für die städtischen 
Dienstgebäude und Anstalten wird seit Anfang 1916 
einheitlich im städtischen König-Albert-Bad vorge
nommen. 

Zur Erleichterung für die Einwohnerschaft ist die 
Einrichtung getroffen worden, daß die Rechnungen 
über Gas und Elekt1'izität sowie die Fried
hofsgebüh"en auch bei der Stadthauptkasse mit
bezahlt werden können. Diese Einrichtung hat zu
gleich auch eine erfreuliche Verminderung des Schreib
werks (Mahnungen) mit sich gebracht. 
Alle städtischen Versicherungen (Haftpflicht-, 
Feuer-, Explosions-, Einbruchsdiebstahl-, Autover
sicherung), ausschließlich der Immobilien, sind bei 
der Stadtkämmerei zusammengefaßt, in der Haupt
sache in der Form der Selbstversicherung. 
DieA utomobilisiMung der Feuerwehr, der M üll
abfuh,', de>' Straßenbesp"engung '<nd der Kran
kenbeförderung ist im wesentlichen durchgeführt 

Büroorganisation in kleineren und mittleren Verwaltungen 

Fr. Wiebusch, Wittenberge 

Eine zweckentsprechende Büroorganisation, - im 
weitesten Sinne - darf nicht übersehen, daß die 
Kommunalverwaltung, insbesondere die kleinere 
und mittlMe als geschlossenes Ganzes und nicht in 
verschiedenen Einzelverwaltungen in die Erscheinung 
treten muß. Die Büroorganisation sollte insbesondere 
so beschaffen sein, daß der innerdienstliche Verkehr 
zwischen den Büros auf ein Mindestmaß herabgedrückt 
und der Unfug der persönlichen Zuschriften innerhalb 
der Büros ganz beseitigt werden kann. 
Die Organisation der Büros kann dann allerdings 
nicht auf die Person abgestellt werden, auf den Büro
vorsteher, auf den Dezernenten, den Amtsinhaber 
usw., sondern ist nach sachlichen Gesichtspunk
ten zu regeln. Die Arbeitsgebiete sind auf die Büros 
so zu verteilen, der Geschäftsverteilungsplan ist 
so zu entwickeln, daß verwandte Arbeitsgebiete 
büro01'ganisato1'isch und büro technisch in einer 
Hand znsammengefaßt werden. Damit wird nicht 
allein Doppelarbeit vermieden, sondern auch eine 
Ve>'waltungspraxis gewährleistet, die nachfesten 
Grundsätzen arbeiten kann. Die verwaltungsmäßige 
Entwicklung der letzten Jahre hat die Förderung 
einer derartigen Organisation allerdings gehemmt, 
wenn nicht bereits vorhandene gute Ansätze in ihr 
Gegenteil verkehrt. Auf dem Gebiete der W ohl
fahrtspflege z. B. sind überall als Ausfluß der Be
stimmungen der Gesetze nnd Anordnnngen "Ämter", 
"Fürsorgestellen<l usw. entstanden, die büroorg~ni
satorisch und -technisch innerhalb der Büroorgani
sation selbständig dastehen, trotzdem si~. verwandte 
Arbeitsgebiete zu erledigen haben. Die "Amter" sind 
gezwungen, nntereinander einen regen Schriftwechsel 
zu führen, so, als ob es sich um einander vollkommen 
fremde Behörden handelte. Die Fürsorgebedürftigen 
werden oft von mehreren Stellen betreut, die nichts 
Voneinander zu wissen scheinen. Das trifft, um bei 
dem Wohlfahrtswesen zunächst zu bleiben, auch anf 

. ~ie "Außenstellen", die Wohlfahrtsanstalten und -ein
fl~htungen zu. Nicht selten erscheint anch der "tech
nische" Berater als selbständige Dienststelle. Es 

bleibt nur noch übrig, statt einer Amtsvormundschaft 
einen Amtsvormund, statt allgemeiner Amtsbezeich
nungen, Spezialamtsbezeichnungen zu führen oder 
sogar Spezialanstellungen vorzunehmen, und dieser 
Verwaltungszweig ist erstarrt und unbeweglich. 
Es ist aber kein besonderer Grund ersichtlich, wes
halb das gesamte Wohlfahrtswesen einschließlich 
-anstalten nnd -einrichtungen mindestens bei klei
neren und mittleren Verwaltungen selbst auch dann 
nicht büroorganisatorisch und -technisch in einer 
Hand vereinigt werden soll, wenn die Unterbringung 
der Verwaltung in zusammenhängenden Räumen 
nicht immer möglich ist und die Znsammenfassung 
fördern hilft. 
Die Anstalten, insbesondere Krankenhäuser, brauchen 
von dieser Büroorganisation durchaus nicht ansge
nommen zu werden. Diese werden im Gegenteil an 
der bei einer Zusammenfassung möglichen besseren 
Verwendung der Verwaltungskräfte teilnehmen und 
ihre Verwaltnngsausgaben herabmindern können. 
Im übrigen ist bei einer Zusammenfassung eine 
Wahrung der finanziellen Interessen mehr gegeben, 
als wenn jedes "Amt" für sich arbeiten kann. Jedes 
büroorganisatorisch una -technisch selbständige Amt 
wird seine Existenzberechtigung beweisen wollen, wo
bei nicht immer Verwaltungsinteressen verständlicher
weise im Vordergrunde stehen können. 
Für andere Zweige der Verwaltung lassen sich ähn
liche Notwendigkeiten heransstellen. So gehören 
Polizeiverwaltung und Polizei-E xekutive büro
technisch und -organisatorisch in eine Hand. Sind 
beide getrennt, läßt sich Doppelarbeit nicht ver
meiden. Ganz zu schweigen von dem notwendigen 
Schriftverkehr zwischen beiden Stellen. Dabei werden 
einer so zusammengefaßten Polizeiverwaltung auch 
Aufgaben übertragen werden können, die nicht un
bedingt nnter "polizeiliche Angelegenheiten" einzn
gruppieren sind. Das Wahlamt z. B. wird zn seinem 
Vorteil in dem bei der Polizeiverwaltnng untergebrach
ten Einwohnermeldeamt seinen Platz finden müssen 
nnd die Lnstbarkeitssteuerstelle läßt sich ebensogut 
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im Interesse der Kontrolle durch die Exekutivbeamten, 
der Erledigung eines Geschäftsvorfalles an einer Stelle 
(Tanzerlaubnis, Polizeistundenverlängerung) bei der 
Polizeiverwaltung unterbringen. Daneben wird die 
Polizei eine Reihe anderer Aufgaben nicht ausschließ
lich polizeilicher Natur übernehmen können. Der 
vor kurzem ergangene Erlaß über die Amtsbezeich
nungen der Polizei-V Mwaltungsbeamten paßt aller
dings nicht in den Rahmen einer modernen Büro
organisation. Die Ausführung muß daher wohl über
legt werden, und zwar nicht allein im Interesse der 
Verwaltungen, sondern auch der betroffenen Be
amten. 
Wie steht es überhaupt mit den P Msona lien? Durch 
die Gesetzgebung und Praxis des letzten Jahrzehnts 
sind für alle bei der Kommunalverwaltung Beschäf
tigten (Angestellte, Beamte, Lehrer) wohl in manchen 
Fällen gleiche Verhältnisse gegeben. Es dient nur der 
gleichmäßigen Behandlung, allgemeinen Befriedigung 
und damit dem Vorteil der Verwaltung, wenn .die 
Bearbeitung nach gleichmäßigen Grundsätzen an 
einer Stelle erfolgt. Damit ist büroorganisatorisch 
die Angliederung der Schulverwaltung an die all
gemeine Verwaltung gegeben. Daß die Bearbeitung 
der Personalien der Kommunalbeamten in den Dienst
stellen erfolgt, ist überhaupt zu verwerfen. 
Generelle Arbeiterfragen (Tarife nsw.) wird diejenige 
Dienststelle bearbeiten müssen, die an diesen Fragen 
in erster Linie interessiert ist, während die laufenden 
Fragen (Löhnung) zweckmäßig den Einzelverwal
tungen zur Erledigung verbleiben, soweit in diesen 
nicht Kräfte ausschließlich mit diesen Aufgaben be
schäftigt sind. In diesem Falle empfiehlt sich uuter 
Verwendung vorhandener - nicht zusätzlicher -
Kräfte die organisatorische Verbindung sämtlicher 
Aufgaben mit der Dienststelle I. Daß sich ähnliche 
Verbindungen auch für andere allen oder 
meh"eren V Mwaltungszweigen odM - Bü,.os 
gemeinsame Aufgaben ergeben müssen, sei in 
diesem Znsammenhang ausdrücklich betont. Anzn
streben ist jedoch, daß nicht zusätzliches Personal 
erforderlich ist, vielmehr der Bedarf aus dem vor
handenen Bestand mühelos gedeckt werden kann. 
Das schließt bei der Möglichkeit der Erzielung be
achtenswerter wirtschaftlicher Vorteile aus der zu
sammengefaßten Erledigung gemeinsamer Aufgaben 
nicht aus, auch notwendige Zusatzkräfte in Kauf zu 
nehmen. Die Verhältnisse können überall ver
schieden gelagert sein. Es wird jedoch das Büro die 
Geschäftsführung übernehmen müssen, das bisher 
an dem gemeinsamen Aufgabengebiet den größeren 
Anteil hatte, wenn nicht eine Zusammenfassung an 
einer bisher unbeteiligten Stelle gegeben ist. 
Eine sehr dankbare Aufgabe kann es auch sein, der 
Bea"beitung von G"undstücksangelegenheiten 
den richtigen Weg zu weisen. Es darf nicht zwischen 
bebautem und unbebautem Grundbesitz unterschie
den werden. Das Bestreben zur Vermeidung von 
Doppelarbeit zwingt zur Vereinigung. Der innerdienst
liche Verkehr wird erheblich gedrosselt werden können, 
ohne daß die Verwaltung Schaden zu nehmen braucht. 
Es soll überhaupt nicht erst ein zahlenmäßig zu er
rechnender Erfolg bei der Büroorganisation den Aus
schlag geben, sondern es muß genügen, daß allein 

40 

schon Vereinfachung undBeschleunigung desGeschäfts
verkehrs neben der Ausschaltung an und für sich 
überflüssigen Schreibwerks den Anstoß für organi
satorische Änderungen geben. G"undprinzip 
muß sein, die Verwaltungsaufgaben so zu
sammenzufassen, daß nach Möglichkeit in 
einem Amt, in einer Dienststelle U8W. eine 
Sache abschließend erledigt ,. werden kann. 
Es geht nicht an, daß mit der Erledigung irgend
eines Schriftstücks verschiedene Stellen befaßt werden 
müssen. Wo sich dies doch nicht vermeiden läßt, 
werden Wege gefunden werden müssen, die wenigstens 
für das Publikum erträglich sind und diesem eine 
natürliche übersicht verschaffen. Friedhofsange
legenheiten können gerade' mit Rücksicht auf 
das Publilmm vorteilhaft ihre Erledigung im 
Standesamt finden. Dabei wird der "Betriebsbeamte" 
überdies von Verwaltungsarbeiten befreit werden 
können, die ihn von der für ihn vorgesehenen Tätig
keit nur abhalten. Jede Verwaltung wird im übrigen 
in bezug auf die Organisation der Büros beachtens
werte Fingerzeige erhalten, wenn bei allen Fragen 
auf diesem Gebiet zunächst festgestellt wird,. an 
welcher Dienststelle der Verwaltung das Publikum 
aus einfacher überlegung heraus die Erledigung der 
einen oder anderen Sache suchen wird. Wenn z. B. 
ein Baugesuch, wie es der Fall sein soll, bis zur Erle
digung eiue Reihe Leidensstationen durchlaufen 
muß und vom Baulustigeu in der Verwaltung nicht 
wieder entdeckt werden kann, dann gilt es, 'Ver
eiufachungen zu schaffen. Das geschieht nicht 
allein durch eine wohldurchdachte Geschäftsver
teilung, sondern begiunt bereits bei der Postvert ei
lung. Ein Fehler bei der täglichen Eingangsvertei
lung kann sich, insbesondere in der Wiederholung, zu 
einer Änderung der Geschäftsverteilung auswirken. 
Ermittlungsersuchen, Rechtshilfesachen usw. 
können bei einer Kommunalverwaltung erhebliche 
Bedeutung gewinnen. Und wie verschieden ist die 
Bearbeitung! Oft wird ängstlich darüber gewacht, 
daß das Büro auch tatsächlich den Eingang erhält, 
für das er bestimmt ist, trotzdem dieses ohne In
anspruchnahme der Ermittlungsbeamten, eines ande
ren Büros usw. eine Erledigung nicht bewirken kann. 
Es wird, abgesehen von Sonderfällen, zweckdienlich 
sein, derartige Eingänge dorthin zu leiten, wo un
mittelbare Erledigung möglich ist. Oder es wird ohne 
besondere Zuschriften noch ein Büro eingeschaltet, 
bei fehlender Wohnungsangabe z. B. das Einwohner
meldeamt, das nach Vermerk der Wohnung die Sache 
an die zuständige Abteilung, z. B. die Vollstreckungs
behörde ohne weiteres abgibt. 
Abteilungen, Dienststellen, Büros usw. unter Be
rücksichtigung vorstehender Gesichtspunkte und Ge
danken - die Beispiele ließen sieh noch beliebig ver
mehren - zusammengefaßt, aufgebaut und in das 
große Räderwerk eingeschaltet, können aber nur dann 
ihre Aufgabe und zwar nunmehr in bürotechnischer 
Beziehung erfüllen, wenn sie fest in einer Hand ver
einigt sind, damit sich der Geschäftsverkehr nach 
gleichbleibenden Gesichtspunkten abwickeln läßt und 
hierdurch schließlich eine Gesamtverwaltung mit 
festen Richtungen und Grundsätzen in Betrieb ge
halten werden kann. Dazu ist es unerläßlich, daß 
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sämtliche Ein- und Ausgänge einer Abteilung zu
nächst durch eine Hand gehen. An dieser SteIle des 
Büros, für die auch eine automatisch einsetzende Ver
tretung, ebenso wie in allen anderen Fällen, vorhanden 
sein muß, muß auch die Gesamtverantwortung liegen, 
damit die Gewähr gegeben ist, daß auch nicht zuletzt 
die bürotechnischen Fragen laufend Beachtung finden. 
Das Verhältnis zur Zentrale, zur Spitze der Gesamt
verwaltung, kann und muß dabei aber zur Förderung 
selbständiger Arbeit nur lose, in aIlen grundsätz
lichen, organisatorischen Fragen, überhaupt bei 
Interessen der Gesamtverwaltung, desto unbedingter 
gegeben sein. So wird sich eine gesunde Dekonzen
tration entwickeln, die das Ganze nicht "auflösen" 
läßt. Das Gegenteil dürfte nicht vereinzelt dastehen, 
wenigstens nicht in bezng auf einzelne Büros, Gebiete 
usw. Dabei drängt sich die Frage auf, ob diese Er
scheinung nicht durch die Bezeichnung einzelner Ver
waltungszweige eine Förderung erfährt und es auch 
geboten ist, bei der Büroorganisation dieser vieIleicht 
nebensächlich erscheinenden Frage Beachtung zu 
schenken. J edenfaIls können Kennzeichnungen wie 
"Ämter" usw. Vorstellungen erwecken ,und Bestre
bungen auslösen, die dem Ganzen abträglich sind. 
Auch durch die Art der Verteilung der Dezernate 
kann der Anreiz zur Vernachlässignng d~r unbe
dingt zu wahreuden Gesamtinteressen zugunsten 
einer nur scheinbar notwendigen "eigenen Verwal
tung" gegeben werden. Eine ~Üroorganisatlon, 
laufend beachtet, kann auch aus der fortgesetzten 
Bearbeitung bürotechnischer Fragen Anregungen usw. 

Büroreform in einer Kleinstadt 

erhalten. Schon aus dem unablässigen Bestreben, 
auch die kleinste Doppelarbeit ausznschalten, können 
sich Notwendigkeiten für eine andereBüroorganisation 
heraussteIlen. Da jedocb nicht zuletzt bei der ander
weitigen . Festsetzung des Aufgabengebietes eiuer 
DienststeIle das Für .und Wider in finanzieIler Be
·ziehung zu prüfen bleibt, ist es unerläßIich, recht
zeitig festzustellen, ob nicht die eine Dienststelle 
unvollkommen entlastet und die andere Abteilung 
die weitere Belastung nicht mehr ohne frühere 
oder spätere Anforderung von Zusatzpersonal über
nehmen kann. Das Arbeitsgebiet eines Beamten kann 
sich z. B. nur um 25% vermindern, damit die Ver
setzung ausschließen, für einen anderen aber eine um 
diesen Prozentsatz höhere und damit auf die Dauer 
nicht tragbare Beanspruchung bedingen. Ist auf An
hieb oder im Wege der Entwicklung in Jahren eine 
anderweitige Organisation möglich gewesen, dann 
muß vor oder mit dieser auch innerhalb der Büros die 
Verteilung der Arbeit planmäßig erfolgen oder aus 
dem Geschäftsverteilungsplan für jedes Büro ein 
Ar b eitsp lan abgeleitet werden, der die Arbeitsgebiete 
der Expedienten klar erkennen läßt und in vielen 
Fällen erst, z. B. Registratur, die Grundlage für büro
technische Reformen abgibt. Büros und Verwaltungen 
nach diesen Gesichtspunkten unter Ausschaltung 
aIler kleinlicher Bedenken und Zuständigkeitsfragen 
nach weitgehenden sachlichen Erwägungen organi
siert, werden in erster Linie den Geschäftsverkehr 
vereinfachen und damit auch beschleunigen, eine Not-· 
wendigkeit, die heute mehr denn je gegeben ist. 

Diplomvollrswirt Ehmer, Bürgermeister, Weißensee (Thür.) 

Bemerkung der Herausgeber: Der Beitrag 
zeigt in aller Kürze, auf welche Punkte 
eine Kleinstadt bei der Büroreform den 
größten Wert gelegt hat. Die in den ande
ren Abschnitten dieses Heftes in ausführ
licherer Form gegebenen Darstellungen 
über die Durchführung der Reformen 
werden in sinngemäßer Berücksichtigung 
der Unterschiede auch für die Kleinstadt 
in Betracht kommen. 

In der Kriegs- und Nachkriegszeit sind Gesetze und 
Verordnungen in reicher FülIe ergangen. Durch die 
öffentliche Fürsorge, die Kleinrentner- und Sozial
rentnerfürsorge, die Erwerbslosenfürsorge, das Sied
lungswesen, die Hauszinssteuer, die Bekämpfung der 
Geschlechtskrankheiten und die Finanzstatistik ist 
den Gemeiuden mehr V erwaltungsar beit erwachsen. 
Die bisherige Registratur wurde dadurch immer 
unübersichtlicher und die Verwaltung kostspieliger. 
Die Sichtung der Aktenhaltung und die Ermäßigung 
der Verwaltungskosten erschien daher notwendig. 
Das bisher peinlich geführte Tagebuch wurde auf
gegeben. An SteIle der zentralen Registratur traten 
Expedientenregistraturen ohne Tagebuch, die von 
den Expedienten mitverwaltet werden. Die Termin
kalender wurden auch aufgegeben. Jede Expedienten-
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registratur bekam ein Fristenverzeichnis, in das nur 
wiederkehrende Fristen aufgenommen werden. Die 
übrigen Fristen (Wiedervorlagen) werden nicht mehr 
aufgezeichnet; sie werden lediglich terminmäßig auf
geschichtet. Die überwachung der Fristen übt jeder 
Expedient selbst mit aus. Dadurch bekommt und 
behält er den so erwünschten sicheren überblick über 
sein Arbeitsgebiet. Die Aktenblätter werden nicht 
mehr mit Heftnadel und Zwirn in Aktendeckel ein
geheftet, sondern sie gelangen in SchneIlhefter. Neben 
'finte und Federhalter steht auf jedem Arbeitsplatz 
eine Schreibmaschine, mit der jeder Expedient schneIl 
und leserlich arbeitet. Er kann dadurch ohne Zeit
aufwand gleichzeitig Durchschriften .anfertigen. Fern
sprecher erleichtern dem Expedienten notwendige 
FeststeIlungen und machen sonst erforderliche Dienst
gänge entbehrlich. Postkarten werden stets ver
wendet, wenn der Inhalt der Schriftstücke es ge
stattet, damit kostspieligeres Briefporto erspart wird. 
Die Wahlberechtigten werden in einer Wahlka,·tei 
aufgeführt, die die Aufstellung von Wahllisten ent
behrlich macht. Ein auf die Wahlurnen aufgeschraub
ter Wahlurneneinwurf, der durch Fingerdruck ·vom 
WahIleiter geöffnet wird, zählt jeden Wahlbrief und 
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erspart dadurch bei der Nachprüfung des Wahl
ergebnisses zeitraubende Zähl- und Schreibarbeiten. 
Auch die Buchhaltung in der Stadthaupt- und Steuer
kasse ist inzwischen mit Erfolg umgestellt worden. 
An die Stelle der bisherigen Führung der Einnahme
und Ausgabebücher und der Manuale ist die Konten
buchhaltung getreten. Der ganze Buchungsvorgang, 
der bisher hintereinander ausgeführt wurde, wird 
durch Durchschrift hergestellt. Durch die Durch
schrift stimmt der ganze Buchungsvorgang überein. 
Übertragungsfehler werden von vornherein ausge
schieden. Die ganze Buchhaltnng ist stets laufend. 
Es kann nicht vorkommen, daß Übertragungen 
wochenlang nachgeholt werden müssen. Haushalts
blatt, Tagebuchblatt und Quittung werden gleich
zeitig hergestellt. In einem einfachen Buchungs
gerät, das im wesentlichen aus einer starken, besonders 
hergerichteten Aluminiumplatte, mit zwei teilweise 
unabhängig voneinander arbeitenden Halteschienen 
besteht, werden schnell und sachgemäß die Blätter 
aufeinander gelegt. Die Durchschrift wird mit be
sonders dazu geeigneten Goldfüllfederhaltern be
wirkt. Der Buchungstext wird so kurz, wie dies nur 
möglich ist, gehalten. Für jeden Abschnitt im Haus
haltsplan ist eine Leitkarte vorgesehen. Die Leit
karte, die entsprechend beschrieben wird, erleichtert 
dem Buchhalter das schnelle Auffinden der Haus
halts- oder Personenkonten. Auf die Leitkarte werden 
Metallreiter aufgesetzt und mit Tusche beschrieben. 
Die Tagebuchblätter, die bereits erledigt sind, Werden 

in Ablegemappen aufbewahrt. Die ganze Buchhaltung 
kann dadurch billig aufbewahrt werden. Die Auf
bewahrung nimmt weiter wenig Raum in Anspruch. 
Der Haushaltsplan kann beliebig viel Ansätze haben. 
Für jede Sache kann, wenn es nötig sein sollte, ein 
besonderes Konto angelegt werden. Das gesamte 
Rechnungswesen wird dadurch überaus übersicht
lich und durchsichtig. Die Prüfung der Rechnung 
ist leichter. Der Tagesabschluß ist außerordentlich 
einfach. Der Buchhalter braucht nur die Einnahme
und Ausgabespalte, die sich beide auf einem Blatt 
befinden, aufzurechnen. Der Monatsabschluß kann 
ohne großen Zeitaufwand zu jeder Zeit erfolgen. 
Auch der Jahresabschluß nimmt kaum noch Zeit 
in Anspruch. 
Der ganze Buchungsvorgang erfolgt handschrift
lich, läßt sich aber auch durch eine Buchungsmaschine 
ausführen. 
Mit der Schreibmaschine, die auch in der Stadthaupt
und Steuerkasse unentbehrlich ist, werden die Konten 
beschrieben, die Mahnzettel und Vervielfältigungen 
aller Art schnell und leserlich angefertigt. 
Eine volle Arbeitskraft wurde in der Büroverwaltung 
eingespart. In der Stadthaupt- und Steuerkasse ist 
durch die Umstellung der Buchhaltung eine weitere 
Arbeitsstelle eingezogen worden. 
Durch die skizzierte Umstellung aer gesamten Ver
waltung der 3000 Einwohner zählenden Stadtgemeinde 
Weißensee i. ThÜr. werden alljährlich annähernd 
3500 RMVerwaltungsausgaben eingespart. 
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Die Einteilung der Gemeindeverwaltung 
in Anlehnung an den Haushaltsplan 

L'entzen, Leiter der Organisationsabteilung der Stadtverwaltung Köln 

In zahlreichen Veröffentlichungen wurde bereits 
der Grundsatz entwickelt, daß Einteilung der Ge
meindeverwaltung und Einteilung des Haushalts
plans im engsten Zusammenhange stehen und gleich
artig gestaltet werden müssen. Bis dieses Ziel erreicht 
ist, kommt es allerdings wirklich nicht darauf an, 
Meinungsverschiedenheiten zu schlichten, die wegen 
Zugehörigkeit des einen oder anderen Aufgaben
gebietes zu dieser oder jener Gruppe entstehen 
könnten. , 
Zwei Gesichtspunkte schälen sich aus diesem Ge
dankenkreise heraus, einmal die Frage der Schaffung 
ciner für alle Gemeinden gültigen Norm für Ver
waltungsorganisation und Haushaltsplan und dann 
die Frage der Herbeiführung einer Übereinstimmung 
zwischen Verwaltungsorganisation und Haushaltsplan 
in der einzelnen Gemeinde. Für den Erfolg der 
Maßnahme ist es an sich gleicbgültig, ob die Frage 
von der Verwaltungsgliederung oder vom Haushalts
plan aus untersucht wird. Ein aus organisatorischen 
Gesichtspunkten heraus zu unternehmender Versuch 
wird niemals restlos befriedigen können, weil er
fahrungsmäßige und rechtliche Rücksichten den 
Normungsabsichten stets gewisse Schranken setzen 
werden. Sich über diese Schranken hinwegsetzen, 
hieße historische überlieferungen außer acht lassen 
und unnötig den Kampf der Geister entfesseln. 
Die Entwicklung hat dazu geführt, daß bisher haupt
sächlich vom Standpunkt des Haushaltsplans aus 
eine Normung versucht worden ist. Vorwiegend 
Rücksichten auf die Finanzstatistile haben Tetzlaff 
veranlaßt, Reformvorschläge für das kommunale 
Etat- und Rechnungswesen zu machen. Hierbei 
kommt der Angleichung an die Verwaltungsgliederung 
eine untergeordnete Bedeutung zu. Aus diesem 
Grunde werden auch die Vorschläge, die hauptsächlich 
den statistischen Erfordernissen Rechnung tragen, 
von den Verfechtern der Auffassung, daß auf die 
Verwaltungsgliederung die gebührende Rücksicht zu 
nehmen sei, bekämpft. Eine restlose Klärung der 
Meinungen ist aber bisher noch nicht erfolgt. 
Besonders bemerkenswert ist die Auffassung des 
Reichssparkommissars, der einer Angleichung der 
Haushaltspläne eine große Bedeutung vom Stand
punkt der Verwaltungsvereinfachung aus beimißt. 
Dieses Ziel könne dem Grundsatz nach heute als 
allgemein anerkannt bezeichnet werden, wenn' man 
nicht eine völlige mechanische Gleichförmigkeit, 
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sondern eine Angleichung der äußeren Form, der 
Bezeichnungen, der Reihenfolge und vielleicht auch 
die Gewinnung gemeinschaftlicher Grundsätze für 
einen möglichst gemeinschaftlichen überblick erstreht. 
Es werden daher für den Haushaltsplan folgende 
Grundforderungen aufgestellt: 
1. Einheitliche Benennung der Gliederungselemente 

(Ahschnitte, Ahteilungen, Kapitel, Titel), 
2. Einheitliche Reihenfolge und Numerierung der 

Gliederungselemente, 
3. Einheitliche Anordnung des Satzes in horizontaler 

und vertikaler Gliederung (Spaltenordnung), 
4. Einheitliche Umgrenzung des Sachinhaltes der 

Gliederungselemente. 
Aus den Beratungen, die das Fragengebiet in dem 
zuständigen Ausschuß des Städtetages gefunden hat, 
seien nachstehende Gedanken wiedergegehen : 'I'heo
retisch sei jedes einheitliche Etatschema durchführbar; 
die Schematisierung CIitwerte jedoch den städtischen 
Haushaltsplan für seineHauptaufgahe, Spiegelbild der 
ört.lichen Verwaltung zu sein. Die Vereinheitlichung 
der äußeren Form sei keineswegs gleichbedeutend mit 
der Erzielung einer inneren Vergleichbarkeit, da eine 
Gleichartigkeit der Haushaltsansätze lediglich vor
getäuscht werde, die wegen des verschiedenen ver
waltungsrechtlichen Aufbaus der Städte nicht ge
geben sei. Die wirtschaftliche Struktur jeder Stadt 
sei so eigenartig, daß auch dadurch der Inhalt äußer
lich gleichartiger Positionen von Stadt zu Stadt 
starke Abweichungen aufweisen müsse, die somit 
jeweils besonders zu erläutern seien. Soweit sich rein 
finanzpolitische Fragen für eine weitere Erörterung 
eignen, solle jedoch die Frage der Einheitlichkeit 
weiter behandelt werden. 
Diesen Gedankengängen schließt sich his zu einem 
gewissen Grade das Statistische Reichsamt an, das 
somit die Anregungen des Reichssparkommissars 
ablehnt und nur eine Normung der Bausteine des 
Haushaltsplans erstrebt und Grundriß und Aufriß des 
Haushaltsplans nicht antasten will. Gleichwohl wird 
es wünschenswert erscheinen, daß sich allmählich auch 
eine gewisse äußere einheitliche Gestalt des Gemeinde
haushaltsplans herausbildet. 
Trotz der Schwierigkeiten, die somit schon die Frage 
der Einheitlichkeit der Haushaltspläne bietet,. wird 
die vielfach in der Presse und in der sonstigen Öffent
lichkeit aufgeworfene Frage der leichten Vergleich
barkeit der gemeindlichen Haushaltspläne und der 
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Gliederung 
Verwaltung 

Allgemeine und Polizeiverwaltung 
Amt I - Organisations. und Personalamt 

" 2 - Arbeits- und Versicherungsamt 
3 - Statistisches und Wahlamt 

" 4 - Liegenschafts- und Landwirtschaftsamt 
" 5 - Verkehrs- und Wirtschaftsamt 

" 

" 
" 

6 - Reohts- und Polizeiamt 

11 Bauwesen 
7 - Hochbauamt 
8 - Städtehauamt 
9 - Tiefbauamt 

111 Betriebe 
- Bahnen 
- Häfen 
- Gaswerke 
- Wasserwerke 
- Elektrizitätswerke 
- Schlachthöfe und Viehhof 
- Märkte 
- Sparkasse und Hypothekenanstalt 
- ·Leihhaus 
- Öffentliches Schätzungsamt 
- Fuhrpark, Straßenreinigung und Müllverwertung 

(siehe Tiefbauamt) 
(siehe Fuhrpark, Straßenreinigung u. Müllverwertung) 

- Flughafen 
- Berufsfeuerwehr 
- Bäder 
- Gärten 

(siehe Verkehrs- und Wirtschaftsamt) 
(desgleichen) 

- Friedhöfe 
- Botanischer Garten 

IV Schule und Kultur 
Amt 10 ~ Schulamt 

" 

" .. 
" 

" 

" 

.. 
" 

11 - Amt für Kunst und Volksbildung 

V Volkswohlfahrt 
12 - Wohlfahrtsamt 
13 - Jugendamt 
14 - Amt für Jugendpflege und Leibesübungen 
15 - Gesundheitsamt 

16 - Wohnungs- und Mieteinigungsamt 
(siehe. auch Amt 6 - Rechts- und Polizeiamt) 

VI Finanzen 
17 - Finanzamt 

(siehe Amt 4 - Liegenschafts- und Landwirt
schaftsamt) 
(desgleichen) . 

18 - Kassen- und Rechnungsprüfungsamt 
19 - Steueramt .. 

Haushaltsplan 
I Allgemeine Verwaltung 

Zentralverwaltung 

Liegenschafts- und Landwirtschaftsverwaltung 
Verkehrs- und Wirtschaftsamt 

11 Polizeiverwaltung 
Städtische Polizei 
(Außerdem kommen noch verschiedene andere Einzel

haushaltspläne in Frage: Zentl'alverwaltung, Rechts
auskunftstelle. Wohnungsfürsorge,) 

111 Bauverwaltung 
Hochbauamt 
Städtebauamt 
Tiefbauverwaltung 

IV Selbständige Betriebe 
Bahnen 
Häfen 
Gaswerke 
Wasserwerke 
ElektI:izitätswel'ke 
Schlacht- und Viehhof 
Märkte 
Sparkasse 
Leihhaus 
(Haushaltsplan, Liegenschafts- und Landwirtschaftsver-

waltung) . 
Müllverwertungsanstalt 

(Auch Haushaltsplan, Straßenreinigung und Fuhrpark) 

V Sonstige Betriebe u. Unternehmungen 
Kanalbauabteilung 
Straßenreinigung und Fuhrpark 
Flughafen und Luftverkehr 
Feuerlöschanstalten 
Bäder 
Öffentliche Anlagen 
Städtische Säle und Wirtschaften 
Ausstellungsbauten 
Begräbniswesen und Friedhöfe 
(Haushaltsplan Öffentliche· Anlagen) 

VI Schulwesen 
Volksschulen 
Mittelschulen 
Höhere Schulen 
Fach- und Fortbildungsschulen 
Staatliche Schulen 

VII Kunst und Wissenschaft 
Städtische Bühnen 
Orchester 
Hochschule für Musik, Orchesterschule und Rheinische 

Musikschule 
Museen usw. 

VIII Wohlfahrtspflege 
Allgemeine Fürsorge 
Kinder-, Jugend- und Waisenfürsorge 
Jugendpflege und Leibesübungen 
Gesul"!-dheitsfürsorge 
lCrankenfürsorge 
Krüppelfürsorge 
Wohnungsfürsorge 

IX Finanzen und Steuern 
li'inanzvel'waltung 
Grundstücksverwaltung 

Al'menvermögen usw. 
(siehe Haushaltsplan Zentralverwaltung) 
Steuerverwaltung 

Bild 16. Gliederung der Verwaltung in Anlehnung an den Haushaltsplan 



DAS ZEHNERSYSTEM ALS ORGANISATORISCHES HILFSMITTEL BEI DER STADT KÖLN 

einzelnen Arbeitsgebiete weiter erörtert werden müssen. 
Eine wirklich praktische Vorarbeit in diesem Sinne 
bilden die von der Vereinigung der Finanzdezernenten 
ausgearbeiteten "Grundsätze für die Aufstellung der 
Haushaltspläne". Hiernach soll sich "der Haus
haltsplan, da seine Aufstellung die planmäßige Zu
sammenfassung aller gemeindlichen Kräfte zu den 
gemeindlichen Verwaltungszielen gewährleisten soll, 
in seinem Aufbau der zweckmäßigen Verwaltungs
organisation anpassen. Die Gliederung des Haus
haltsplans muß auf sachlicher Grundlage beruhen 
und darf nicht in Fortsetzung des geschichtlich Ge
wordenen oder im Anschluß an die Gliederung der 
Gemeindekassen mehr oder weniger zufälliger Ent
wicklung überlassen sein." 
Wie die Stadt Köln entsprechend den Richtlinien 
der Finanzdezernentenvereinigung den Haushaltsplan 
gegliedert hat unil wie sich in Anlehnung an diese 
Gliederung die Einteilung der Verwaltung gestaltet, 
zeigt Bild 16, Seite 44. 
Bei aufmerksamer Betrachtung der Gegenüberstellung, 
in der namentlich bezüglich des Haushaltsplans auf 
eine weitergehende Einzelaufführung verzichtet wurde, 
weil dies im Rahmen dieses Aufsatzes zu weit führen 
würde, zeigt sich, daß iu einer Reihe von Fällen eine 
restlose Angleichung der verwaltungsorganisatorischen 
und der haushaltsplanmäßigen Begriffe erreicht ist. 
Soweit eine übereinstimmung nicht erzielt ist, sind die 

Abweichungen entweder in technischen Fragen des 
Verwaltungsaufbaus oder des Aufbaus des Haushalts
plans begründet. Ein Beispiel hierfür ist das Rechts
lInd Polizeiamt - Amt 6 -, das in folgende Ab
teilungen zerfällt: 
Rechtsabteilung (Bearbeitung von Rechtsfragen der 
gesamten Verwaltung einschließlich Stadtansschuß 

und RechtsauskunftsteIle) 
Polizeiabteilung (Verwaltungsbüro des Amts und 

Polizeiinspektion) 
Technische Polizeiabteilung (Baupolizei) 
Abteilung Wohnungsfürsorge (Gemeinnütziger Woh-

nungsbau). 
Für die Zusammenfassung dieser Aufgabengebiete 
im Rechts- und Polizeiamt waren ausschließlich ver
waltungsorganisatorische Gründe maßgebend. So 
wird z. B. zur Ersparung von Personalkosten ein Teil 
der Anfgaben des gemeinnützigen Wohnungsbaus von 
den gleichen technischen Beamten erledigt wie das 
Aufgabengebiet der Baupolizei. Haushaltsplanmäßig 
hat selbstverständlich der gemeinnützige W ohnungs
bau nichts mit der Baupolizei zu tun. Ähnliche Er
wägungen waren auch in einer Reihe von anderen 
Fällen maßgebend. Derartige sich aus besonderen 
Gründen ergebende Abweichungen brauchen jedoch 
die große Linie, die Gliederung der Verwaltung nnd 
die Gliederung des Haushaltsplans möglichst in Dber
einstimmung zu bringen, nicht zu gefährden. 

Das Zehnersystem als organisatorisches Hilfsmittel 
bei der Stadt Köln 

Lentzen, Leiter der Organisationsabteilung der Stadtverwaltung Köln 

Mit dem Begriff "RationaIisierungsmaßnahmen" ver
bindet sich meist die Vorstellung von umfangreichen 
organisatorischen Umstellungen, die ins Auge fallende 
Erfolge aufweisen. Vielfach wird übersehen, daß zu 
den Voraussetzungen für eine Rationalisierung außer 
der inneren Umstellung des einzelnen Menschen, die 
sich immer vollziehen muß, wenn überhaupt ein Erfolg 
erwartet werden soll, eine Reihe von Einzelmaßnahmen 
gehören, die erst in ihrer Zusammenwirkung äußerlich 
sichtbare Vorteile zur Folge haben werden. Zu diesen 
Einzelmaßnahmen gehört die Anwendung des 
Zehnersystems, das sich mehr und mehr auch in 
der öffentlichen Verwaltung einbürgert. 
Die Zehnergliederung wurde vor etwa 60 Jahren 
erstmalig von dem Amerikaner Dewey angewandt; 
sie will durch einfache Zahlensprache eine international 
verständliche Bezeichnung für jeden zu ordnenden 
Begriff festlegen. 
Nach dem Dewey'schen System wurde eine inter
nationale O"dnung de.· Weltliteratu,' durch
geführt, die zum Verständnis der Zahlenordnung in 
ihren Hanptgruppen nachstehend aufgeführt wird: 

. 0 = Allgemeine Werke; 
1 = Philosophie; 
2 = Religion; 
3 = Sozialwissenschaften, Recht; 

4 = Sprachwissenschaft,; 
5 = Mathematik, Naturwissenschaft; 
6 = Angewandte Wissenschaften, Technik; 
7 = Schöne Künste; 
8 = Schöne Literatur; 
9 = Geschichte. 

Jede einzelne Gruppe kann wieder bi') zu 10 Gruppen, jede 
Gruppe bis zu 10 Untergruppen und so fort eingeteilt werden. 
Die Hauptgruppe 6 - Angewandte Wissenschaften, Tech. 
nik - ist z. B. wie folgt untergeteilt: 

60 = Allgemeines; 
61 = Heilkunde; 
62 = Ingenieurwesen; 
63 = Landwirtschaft; 
64 = Hauswirtschaft; 
65 = Handels~ und Verkehrstechnik ; 
66 = Chemische Technologie; 
67 = Verschiedene Industrien; 
68 = Handwerk; 
69 = Bauwesen. 

Auch bei diesen Gruppen ist wieder eine Zehnergliederung 
möglich. 
Auf die Verwaltung übertragen bedeutet dies, daß 
sich sämtliche Gliederungsmerkmale nach Zehner
zahlen einteilen lassen und daß gleiche Begriffe unter 
allen Umständen unter gleichen Kennziffern darzu
stellen sind. Bei den Gemeinden lassen sich die Auf
gabengebiete bequem in Hauptgruppen gliedern, deren 
Anzahl 10 nicht übersteigt. So hat beispielsweise die 
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IH. ORGANISATORISOHE TEILPROBLEME 

Stadt Köln in Aniehnnng an die Gliederung des 
Haushaltsplans folgende Hauptgrnppen gebildet: 

I = Allgemeine und Polizeiverwaltung ; 
2 = Bauwesen: 
3 = Betriebe; 
4 = Kunst und Volksbildung; 
5 = Volltswohlfahl't; 
6 = Finanzen. 

Die Gebietskörperschaften (Reich, Staat, Gemeinden 
usw.) weisen folgende gemeinsame Merkmale auf: 
Gebiet (Reichsgebiet, Staatsgebiet usw.), 
Bevölkernng, 
zusammenfassende Gewalt (Regierung einschließlich 

parlamentarische Körperschaften) ; daznkommen die 
Finanzen (Haushaltsplan usw.). 
Diese 4 Merkmale sind, selbstverständlich in sinn
gemäß abgewandelter Form, fast bei jeder Ver
waltuugsdienststelle wahrnehmbar. Bei Berücksich
tigung dieser Merkmale in der Zehnergliedernng würde 
beispielsweise die Hinzufügung der KeIlllziffer 4 für 
den Begriff "Finanzen" zu den allg'emeinen Ein
teilungsziffern 1-6, also die Bilduug der Zahlen 14, 
24, 34, 44, 54, 64 bedeuten, daß die Zahl 14 das Ge
biet der Finanzen der Allgemeinen und Polizei
verwaltung, die Zahl 24 das Gebiet der Finanzen des 
Bauwesens bezeichnet usw. Die Anführung dieser 
Zifferverbindungen stellt selbstverständlich nur ein 
Beispiel dar, in Wirklichkeit wird eine viel fein
gliederigere Teilung, vielleicht bis zu 4 und 5 Ziffern, 
erfolgen müssen, bei der aber immer wieder jede 
Ziffer einen gleichwertigen Begriff darstellen muß. 
Die Zehnereinteilung kann im praktischen Ver
waltungsbetrieb u. a. angewandt werden für die 
äußere Verwaltungseinteilung, die Gliederung des 
Haushaltsplans, für die Einteilnng der Akten, der 
Verwaltungsbücherei, für die Bezeichnung der Inven
targegenständeBowie der sämtlichen in der Verwaltnng 
benötigten Waren, für die Gliederung von Dienst
anweisungen, für die Bezeichnung der Schriftstücke 
an Stelle von Tagebuchnummern usw. 
Die Anwendung gewisser neuzeitlicher Arbeitsweisen 
bei der Ordnung und Aufzeichnung von Begriffen, 
welche die Benutzung von Schlüsselzahlen voraus
setzen (Lochkartenverfahren), zwingt dazu, ein me
thodisch aufgebautes Zahlensystem nach der Zehner
einteilung zu schaffen. 
Die zielbewußte Anwendung der Zehnerzahlen in der 
Verwaltung führt zu einem klaren, methodiscbenAuf
bau in allen Zweigen der Verwaltung. Die Zehner-

zahlen zeigen z. B. mathematisch genau mit unerbitt
licher Strenge an, an welchen Ecken der Verwaltung 
die gleiche Arbeit geleistet wird, bei welcher Stelle 
über das gleiche Arbeitsgebiet Akten vorhanden sind 
usw.; sie zeigen also zwangsläufig an, wo Doppel
arbeit in der Verwaltung geleistet wird und wo Doppel
zuständigkeiten bestehen. Antworten auf Schreiben, 
die mit der das Sachgebiet betreffenden Zehnerzahl 
versehen sind, werden bestimmt stets die zuständige 
Stelle erreichen, weil die jeweilige Zehnerzahl nur 
einmal in der Verwaltung vorkommen kann. Fehl
leitungen solcher Schriftstücke und die damit ver
bundenen Unannehmlichkeiten, Verzögerungen usw. 
sind somit ausgeschlossen. 
Die Durchführung des Zehnersystems in der Ver
waltung bedeutet hiernach zweifellos einen wesent
lichen Fortschrift auf dem Wege zur Rationalisierung. 
Mit der individuell gestalteten Durchführung der 
Zehnergliederung in jeder Gemeinde kann und darf 
aber das Ziel nicht als erreicht angesehen werden. 
Die Vorteile werden sich erst dann voll und ganz 
zeigen, weIlll sämtliche . Gemeinden die gleichen 
Zehnerzahlen für die gleichen Begriffe und Merkmale 
anwenden. Bei Schriftwechsel zwischen zwei Ge
meinden würde dann z. B. das mit einem bestimmten 
Zahlenbegriff versehene Schriftstück sogleich an die 
zuständige Stelle gelangen können, bei der unter 
der gleichen Kennziffer das gleiche Gebiet bearbeitet 
wird. Welche Vorteile sich sonst noch ergeben 
würden, ist nicht auszudenken. Bei der Erreichung 
eines derartigen Zieles, das durchaus den Eigentüm
lichkeiten der einzelnen Gemeinde freien Raum läßt, 
müßten allerdings partikularistische Gesichtspunkte 
unter allen Umständen zurückgestellt werden. 
Daß ein solches Ziel keinesfalls unerreichbar ist und 
tatsächlich Erfolge verspricht, zeigt das Beispiel 
einer großen Zahl von holländischen Gemeinden. 
Etwa 150 holländische Gemeinwesen wenden das von 
einer hoIländischen Kommission bearbeitete Zehner
system in diesem Sinne an. Der gute Erfolg hat diese 
Maßnahme in jeder Weise gerechtfertigt. 
Der Internationale Gemeindeverband in Brüssel 
(union internationale des vilIes) erstrebt, die "Dezimal
klassifikationH auf "internationaler Grundlage" zu 
erreichen. Er bedient sich hierbei vornehmlich der 
in HoIland geleisteten Vorarbeiten und der auf diesem 
Gebiete auch in einzelnen deutschen Städten ge
machten Versuche. 

Der Dienstplan der Stadtverwaltung Dortmund unter Zugrunde
legung des Dezimal-Klassifikationssystems (Zehnersystem) 
Textor, Obermagistratsrat 

Bereits in Band II der Schriftenreihe des Deutschen 
Instituts für wirtschaftliche Arbeit in der öffentlichen 
Verwaltung (Carl Heymanns Verlag, Berlin W 8) 
hat der Unterzeicbnete gelegentlich' seiner Abhand
lung über "bürotechnische und -organisatorische 
Rationalisierungsmaßnahmen in der Kommunalver
waltung" u. a. bestimmte Ausführungen über die 

Notwendigkeit zeitgemäßer Organisation des kom
munalen Geschäftsbetriebes gemacht. Der Kürzehalber 
wird darauf Bezug genommen (Band II, Seite 74). 
Die dortigen Ausführungen sind auch Ausgangspunkt 
einer Verfügung des Magistrats der Stadt Dortmund 
vom 21. Juli 1927 gewesen, durch welche die Gesamt
verwaltung in scharfer Abgrenzung und Z usammen-



Bild 17. Organisation des Stadtwohlfahrtsamtes Dortmund 

fassung zusammengehöriger Aufgabengebiete nach 
sachlichen Gesichtspunkten dezernats- und büro
mäßig unter V Mwendung des ZehnMsystems 
neugegliedert worden ist. Die nachfolgend wieder
gegebene Verfügung begründet und er läutert den 
neuen Dienstplan derart eingehend, daß zunächst in 
dieser Beziehung weiteres zur Erklärung nicht zu 
sagen wäre. 

"Dienstplan" der Stadtverwaltung 
Voraussetzung für eine wirtschaftlichere Gestaltung 
des Geschäftsganges ist eine klare Gliederung des 
Aufbaues der Verwaltung. Sie ist geradezu Bedingung 
für einen geordneten Gang der Verwaltung und für 
die übersichtlichkeit ihres Geschäftsbetriebes. Dazu 
gehört weiter, daß, soweit irgend tunlich, der Arbeits
bereich der leitenden Beamten (Dezernatsverteilung) 
und der Dienststellen (Geschäftsverteilung) nach 
sachlich zusammengehörigen, einheitlichen Arbeits
gebieten und mit entsprechender räumlicher Zu
sammenlegung zweckmäßig zusammengefaßt und ab
gegrenzt wird. 
Jede Dienststelle muß die Gliederung der Verwaltung 
auch äußerlich in die Erscheinung treten lassen 
dadurch, daß sie eine besondere J{ ennfarbe für ihre 
gesamten Akten, Eingangs-, Umlauf- und Vorlege
mappen erhält, ebenso ihr besonderes Sch1-iftkenn
zeichen nach dem Aktenplan der Verwaltung. Eine 
solche Geschäftseinteilung ist um so notwendiger, je 
größer die Verwaltung und ihr Betrieb wird. 
Bei der hiesigen Stadtverwaltung ist besonders in 
den letzten Jahren, soweit irgend möglich, schon 
darauf gehalten, daß in bezug auf die sachliche Glie
derung eine scharfe Abgrenzung unter Zusammen
fassung zusammengehöriger Aufgaben sowohl in den 
Dezernats- als auch in den büromäßigen Geschäften 
erreicht wurde. Dieses Bestreben wird auch fernerhin 
zu verfolgen sein. 
Bezüglich der äuße1"en O"dn"ng entspricht die vor 
vielen Jahren unter wesentlich einfacheren Ver
hältnissen der Stadtverwaltung getroffene Einteilung 
und Bezeichnung (Geschäftszeichen) der Dienst
stellen und der Akten nicht mehr den Anforderungen 

des tatsächlichen Bedürfnisses und neuzeitlichen 
Geschäftsformen. 
Es ist deshalb nach wiederholten Besprechungen der 
Dezernenten und der Dienstleiter ein neuer, als Anlage 
beigefügter "Dienstplan" aufgestellt worden, der am 
15. August 1927 in Kraft tritt. Dieser Plan, der 
zugleich bezüglich des Geschäftszeichens die Grund
lage für die Neuordnung des Aktenwesens ist, ist in 
Anlehnung an das sogenannte Dezimalsystem auf
gestellt, das - wie bereits im Registraturwesen 
größerer Verwaltungen (z. B. bei dem Reichsmini
sterium des Innern und bei der Reichspostverwaltung) 
- auch hier bei der Ordnung des Aktenwesens an
gewandt werden wird. Die Stadtverwaltung ist in 
9 Hauptgruppen - Spalte 1 des Dienstplans - (Ver
waltungen: 1-9, auf die Verwendung der Null ist 
dabei verzichtet) eingeteilt, die nach Dezernaten und 
verwandten Dezernaten zusammengefaßt sind: 1 = 
Hauptverwaltung, 2 = Finanzverwaltung usw. Von 
den Verwaltungen zweigen sich die Dienststellen und 
Betriebe --'- Spalte 2 - ab, die in der Zehnerreihe 
die Ziffer der Hauptgruppe (Verwaltung) und in der 
Einerreihe die nach der Gruppierung in Frage kom
mende Ziffer führen, z. B. Straßenbauamt (Zweig der 
Tiefbauverwaltung: = 4) 41 usw. Soweit etwa noch, 
vorwiegend räumlich, abgetrennte Dienstzweige be
sonde'l's herauszuheben sind, geschieht dies durch 
buchstabenmäßige Bezeichnung neben der Dienst
stellenzahl, z, B. Waisenhaus (als Teil des Jugend
amts: = 31) 31/W, Pflegehaus (als Teil des Wohl
fahrtsamtes: = 30) 30/Pfl, in Spalte 3 des Dienstplans. 
Die in Spalte 2 des Dienstplans aufgeführten Dienst
stellen heißen von jetzt an "Stadtämter", die Vor
steher der "Stadtämter" : "Dienstleiter. " Die Be
zeichnungen "Büro 11 und "Bürovorsteher 11 fallen fort. 
Die Bezeichnung "Stadtamt" ist im inneren Ge
schäftsverkeM, d. h. im Verkehr der Dienststellen 
untereinander, anzuwenden, und zwar - zur Ver
minderung des Schreibwerks - in abgekürzter Form, 
z. B, "St, A. 37", also nicht "Stadtamt 37", ebenso 
nicht "Versichernngsamt". Im schriftlichen Verkehr 
nach außen (mit anderen Behörden und Privaten) ist 
dagegen nicht die einheitliche Bezeichnung "Stadt-
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amt", sondern die besondere Bezeichnung zu wählen, 
also "Versicherungsamt", nicht "Stadtamt 37". 
In Zukunft sind im Kopf der Briefbogen ausschließlich 
die nach dem Dienstplan in Frage kommenden neuen 
Geschäftszeichen zu benutzen, z. B. vom Stadt
steueramt: ,,24" (anstatt bisher V), vom Versiche
rungsamt: ,,37" (anstatt bisher VI), vom Land- und 
Forstwirtschaftsamt: ,,45" (anstatt bisher IV G. L.), 
und zwar, wie bereits aus den Beispielen ersichtlich, 
ohne jeden Zusatz, also auch nicht "St. A. 37", 
sondern lediglich ,,37". Nach demnächstiger Neu
aufstellung des Aktenplans der einzelnen Dienst
stellen wird das die Ziffer des Stadtamts wiedergebende 
Aktenzeichen zu verwenden sejn. . 

Soweit bei den Stadtämtern besondere Abteilungen 
eingerichtet sind, werden diese durch Zusetzen von 
arabischen Ziffern zum Geschäftszeichen bezeichnet 

z. B. Personalamt 11; Abteilungen: 
1. Personalien der Beamten . . 11/1, 
2. Personalien der Angestellten 11/2, 
3. Gehaltsbuchhaltung 11/3. 

Wegen der Aufstellung der neuen Aktenpläne durch 
die einzelnen Stadtämter ergeht in kurzem besondere 
Verfügung." (Siehe Bild 18.) 
Eine Dienststelle, die eine besonders weitgehende 
Unterteilung infolge der Größe ihres Betriebes uud 
der Zahl ihrer Abteilungen nötig macht, ist das Wobl
fahrt samt - St. A. 30 --. Das nachfolgende Schema 
zeigt, in wie unbegrenzter Weise diese Unterteilung 
möglich ist und in kiirzester Form im inneren Dienst
betrieb bezeichnet werden kann. (Siehe Bild 17.) 
Die inzwischen verflossenen 3 Jahre haben gezeigt, 
wie zweckmäßig die getroffene Gliederung der Ver
waltung auf der Grundlage des Zehnersystems, aus
gehend von der Größe und den organisatorischen 
Bedürfnissen einer Stadt wie Dortmund, ist. 
Neuerdings bekannt gewordene Dienstpläne der einen 
oder anderen Verwaltung glauben sich auf etwa 5, 
6 oder 7 Hauptgruppen beschränken zu müssen. 
Warum? Die großen Arbeitsstoffgebiete sind doch 
vorhanden. Man kann selbstverständlich je nach der. 
Größe der Verwaltung darüber sprechen, ob nicht das 
gesamte Bauwesen jedweder Art unter einer Haupt-

Dienstplan der Stadtverwaltung Dortmund Bild 18 

1 

I Hauptverwaltung 

2 Finanzverwaltung 

hellbraun 

2 

10 Hauptamt 

11 Personalamt 
12 Arbeiterlohnamt 
13 Rechtsamt 
14 Stadtarchiv und Verwaltungsbiblioth. 
15 Statistisches Amt 
16 Verkehrs~ und Presseamt 
17 Standesamt 
18 Stadtausschuß 
19 

20 Stadtkämmerei 
21 Stadtkasse 
22 Rechnungsamt 
23 Stadtsparkasse 

24 Stadtsteueramt 
25 
26 
27 
28 

. 29 

Anm.: V.St. = Verwaltungsstelle. 
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I lO/AP ~ V.St. D.-Aplerbeck, 
lO/Ba ~ V.St. D.-Barop, 
10/Br ~ V.St. D.-Brackel, 
10/De ~ V.St. D.-Derne, 
lO/Do ~ V.St. D.-Dorstfeld, 
lO/Ev ~ V.St. D.-Eving 
lO/Hö ~ V.St. D.-Hörde, 
IO/Hu = V.St. D.·Huckarde, 
lO/Ki ~ V.St. D.-Kirchhärde, 
lO/Ku ~ V.St. D.-Kurl, 
lO/Lü ~ V.St. D.-Lütgendortmund, 
IOjMa = V.St. D.-Marten, 
10/Me '= V.St. D.-Mengede, 
lO/We ~ V.St. D.-Wellinghofen, 
IO/V ~ Verwaltungsschule. 

21jN .= Steuerkasse Zweigstelle Nord 

23jW = Sparkasse Zweigstelle West 
23jHö =" " D.-Hörde 
23/Wi =.. " D.-Wickede-

23/De ~ 
23/Do ~ 

usw. 
" 
" 

Asseln 
" D.-Derne 
" D.-Dorstfeld 



I 

3 Wohlfahrtsverwaltung 
(einsah!. Gesundheitswesen, so
ziale Angelegenheiten, Woh~ 
nungswesen) 

• 

4 Tiefbau-, Grundstücksverwaltung 
und Stadterweiterung 

rosa 

5 Hoehbauverwaltung 

6 Schulverwaltung 

I rot 

2 

30 Wohlfahrtsamt 

31 Jugendamt 

32 Gesundheitsamt 

33 Krankenanstalten 

34 Badeanstalten 

35 Ohern. 'Untersuehungsamt 
36 Stadtleihamt 
37 Versicherungsamt 
38 Wohnurgsamt 
39 Mieteinigungsamt 

40 Tiefbauverwaltungsamt 
41 S~raßenbauamt I 
42 Straßenbauamt II 
43 Vermessungsamt 
44 Grundstücksamt 
45 Land- u. Forstwirtsehaftsamt einsehl. 

Rieselfelder 
46 Stadterweiterungsamt 
47 Entwässerungsamt 
48 
49 

50 Hochbauverwaltungsamt 
51 Hochbauunterhaltungsamt 
52 Hoehbauneubauamt 
53 Maschinenamt 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

60 Stadtschulamt . 

61 Schulaufsicht I-IV 
62 Lichtbildamt 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

Fortsetzung von Bild 18 

3 

30/A ~ Obdachlosenasyl 
30/PIl ~ PIlegehaus 
31/SA ~ Sauglingsasyl 
31/SH = Säuglingsheim 
31/KH ~ Kinderheilstätte 
31/KT ~ Kindertagesheim 
31/W = Waisenhaus 
31/JH ~ Jugendheim 
31/KB = Kampfbahn "Rote Erde" 
31JSchw.V = Schwimmbahn "Volks~ 

park" 
31jSchw.H = Sohwimmbahn "Harden-

berg" 
32/HB ~ Hyg. bakt. Institut 
32/LF = FürsorgesteIle f. Lungenkranke 
32jE = Entseuchungsanstalt 
33/eH = Chirurgische Klinik 
33/1 = Innere Klinik 
33jH.N.O. = Klinik für Hals-,Nasen- u. 

33/H ~ 
33/Ft" ~ 
33/K ~ 
33/A ~ 
33/0 ~ 
33/P ~ 
33/Do ~ 

Ohrenkrankheiten 
Hautklinik 
Frauenklinik 
Kinderklinik 
Augenklinik 
Orthopädische Klinik 
Pathologisches Institut 
Städt. Krankenhaus Dort-

mund-Dorstfeld 
33/Ev ~ Städt. Krankenhaus Dort-

mund-Eving 
34/S ~ Badeanstalt Süd 
34/N ~ " Nord 
34/W ~ " West 

60/1 = Hochschulinstitut 
60fW = Werklehrerse~inar 
60/P = Praktikantenamt 
60/Z ~ Schulzahnklinik 
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Fortsetzung von Bild 18 

I 2 3 

70 Stadtbibliothek 
71 Theater. Orchester. Musikschulen 71/St ~ Stadttheater 

71/0 ~ Orchester 
71/M = Musiksohulen 

7 Kunst und Wissenschaft 72 Museen u.HäusergruppeMarkt 12/16 

73 Volkshochschule 

72/KG'= Kunst- u. Gewerbemuseum 
72JN = Naturwissenschaftlich. Museum 
72/M ~ Häusergruppe Markt 12/16 

grün 74 
75 
76 
77 
78 
79 

80 Stadtpolizeiamt 80jV = Veterinärbüro Schlachthof 
Dortmund 

8 Polizeiverwaltung 81 Stadtpolizei-Inspektion 
82 Einwohnermeldeamt • 83 Baupolizeiamt 
84 Städt. statisohes Prüfungsamt 
85 
86 
87 
88 
89 

90 Feuerwehr 
91 Großmarkt und Markthallen 
92 Hafen- und Kleinbahnamt 92jHM = Hafenmeistel'ei 

92/Bhf. Ha ~ Bahnhof Hafen 
92/Bhf. We ~ "Westerholz 
92/Bhf. Ev. = "Obereving 
92/Bhf. Kö ~ "Körne 
92/G Schü = Güterabfertigungsstelle 

93 Garten- und Friedhofsamt 

Schüren 
92/BW = Bahnbetriebswerk 
92/BM = Bahnmeisterei 
93/H ~ Hauptfriedhof 

9 Betriebe 93/0 ~ Ostfl'iedhof 
93/SW ~ Südwestfriedhof 
93/N ~ Nordfriedhof 

lila (dunkel I 
94 Schlacht- und Viehhöfe 

93/Do = Dorstfelder Friedhof 
94/Sch· ~ Schlachthof 
94/FV ~ Fettviehhof 
94/MV ~ Magerviehhof 

95 Fuhrpark u. Stadtreinigungsamt 95/F ~ Fuhrpark 

96 
97 
98 
99 

95/M ~ Müllabfuhr 
95/StR = Straßenreinigung 
95/TK = Tierkörperverwertungsanstalt 

Bild 18. Dienstplan der Stadtverwaltung Dortmund 

gruppe zusammengefaßt werden kann. Städte von 
der Größe Dortmunds - mehr als 500 000 Ein
wohuer - werden gut tun, eine Unterteilung in dieser 
Art stattfinden zu lassen; kleinere Großstädte mögen 
eine Zusammenfassung eintreten lassen, das ist nicht 
das Entscheidende. Nicht richtig aber will es dem 
Verfasser scheinen, von vornherein allzusehr die 
Verwaltung in möglichst wenig Hauptgruppen zu
sammenzudrä.ngen, da darin keinerlei Vorteil liegt, 
viel eher ein Nachteil bei weiterem Wachsen der 
Stadt in der Folge. Wenn auch selbstverständlich 
der Dienstplan etwas Abänderungsfähiges ist, so ist 
seine Abänderung, nicht zu verwechseln mit seiner 
Ergänzung innerhalb des dekadischen Rahmens, 
durch auftretende Erweiterungsnotwendigkeiten doch 
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sicher nicht erwünscht. Warum also von vornherein 
den Plan zu eng ziehen? 
Ein Zweites! Soll der von der Finanzdezernenten
Vereinigung aufgestellte Einheitshaushaltsplan auch 
fitr die Diensteinteilung der Verwaltung zugrunde 
gelegt werden? Ich stehe nicht an, diese Frage 
theoretisch zu beiahen. Praktisch aber scheint mir 
das heute noch nicht möglich zu sein. Bei aller 
schuldigen Achtung vor dem Ergebnis der Sach
verständigenberatung der Finanzdezernenten in Bezug 
auf den Einheitshaushaltsplan kann doch gesagt 
werden, daß das Schema· des Einheitshanshaltsplans 
in erster Linie aufgestellt worden ist unter dem 
Gesichtswinkel der Finanzdezernenten nach den 
finanztechnischen Bedürfnissen. Jenen liegt, da sie 
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ein der Regel nicht gleichzeitig Organisationsdezer
nenten sina, aie organisatorische Gliederung aes Ver
waltungsbetriebes (nicht aer Verwaltungsfinanzen) 
ferner una ist von ihnen, wenn auch vielleicht ge
streift, so doch nicht zu einem grundlegenden Aus
gangspunkt ihrer Erörterung in Verbindung mit dem 
Einheitshaushaltsplan gemachte Das hat zur Folge, 
daß, praktisch betrachtet, starke Abweichungen be
stehen zwischen einem ewirklich zweckuiäßigen, d. h. 
organisatorischen Bedürfnissen Rechnung tragenden 
Organisationsplan mittlerer und großer Verwaltungen 
und dem Schema des Einheitshaushaltsplanes. Ich 
möchte deshalb meinen, daß, da es sich um getrennte 
Dinge handelt, man auch beide nicht, wenigstens 
nicht beim jetzigen Stande der Dinge, miteinander 
vermengen sollte. Beide mögen, da sie sich noch in 
einer Zeitspanne nicht ausreichend langjähriger Er
probung befinden, für sich ausreifen. Einer späteren 
Zeit mag es vorbehalten bleiben, dann irgendeinen 
Ausgleich nach der einen oder anderen Richtung hin 
zu finden und durchzl)führen. 
Ein Weiteres! Manche Verwaltungen bleiben bei der 
Anfstellung des Dienstplanes auf dezimaler Grund
lage auf haJbem Wege stehen. Entweder sie bezeichnen 
die Hauptverwaltungsgebiete nach Buchstaben und 
gliedern dann die einzelnen Dienststellen dekadisch 
an, oder sie machen es nmgekehrt. Auch hier warum? 
Das Beispiel und die zwischenzeitliehe Erfahrung der 
Stadtverwaltung Dortmund und anderer Städte 
zeigen, daß es durchaus nicht bedenJdich oder gar 
unzweckmäßig ist, das dekadische System anzu
wenden, zumal es sich auf allen anderen Gebieten des 
kulturellen und wirtschaftlichen Lebens immer mehr 
durchsetzt. Sobald nämlich der dekadische Dienst
plan den Dienststellen und Beamten in Fleisch und 
Blut übergegangen ist, was viel schneller geschieht, 
als zunächst angenommen wird, ergeben sich für 
viele Fragen des inneren Dienstes Vereinfachnngs
möglichkeiten kürzester Bezeichnung im Vordruck
wesen, im Mappenverkehr, in der Auszeichnung der 
Eingänge usw., die gar nicht genug hervorgehoben 
werden können, 

Andererseits dürfte dem e aufmerksamen Leser des 
Dienstplanes der Stadt Dortmund die Bezeichnung 
der Unterabteilungen der Dienststellen aufgefallim 
sein, die, wie das Beispiel des Wohlfahrtsamtes zeigt, 
nicht in der weiteren Verwendung der Dekade des 
Dezimalsystems bis zum Ende folgerichtig weiter 
gegangen ist, sondern sich bewußtermaßen für die 
weitere Unterteilung zur Verwendnng von Bruch
zahlen entschlossen hat. Der Grund - ob nötig oder 
nicht nötig, sei dahingestellt - liegt darin, daß die 
3. und 4. Stelle des Dezimalsystems nicht für die 
Dienstplaneinteilung vorweg in Anspruch genommen, 
sondern der Bezeichnung der Haupt- bzw. Sachgruppe 
und der Untergruppe des Aktenplalles jeder Dienst
stelle vorbehalten werden sollte. Hierauf im Augen
blick näher einzugehen, würde den Rahmen dieser 
Abhandlung überschreiten. 
Nach diesen Richtlinien ist die Gliederung der Ver
waltung hier nunmehr seit 3 Jahren mit Nutzen 
durchgeführt. Es wäre zu wünschen, daß auch 
möglichst viele andere Verwaltungen an Stelle der 
bisherigen veralteten und vielfach überholten Ein
teilung sich ebenfalls zu einer sachgemäßen Neu
gliederung ihrer Verwaltung entschließen und dabei 
die Vorteile des Dezimalsystems sich zu eigen machen 
würden. Jede nach ihren örtlichen Bedürfnissen. Ich 
halte es durchaus nicht für zweckmäßig oder auch nur 
ratsam, daß das alles bereits nach einem einheitlichen 
Schema geschieht, dazu ist die örtliche Verschieden
heit der einzelnen Verwaltungen eine viel zu große 
und die Umstellung der Kommunalverwaltungen nach 
neuzeitlichen büroorganisatorischen GesichtspunJcten 
noch nicht weit genug gediehen. Erst dann, wenn 
diese augenblicklich noch im Fluß befindliche Ent
wicklung einen gewissen Abschluß erreicht hat und 
sich dabei allmählich mehr und mehr ein bestimmtes 
Durchschnittsschema als zweckmäßig für große, 
mittlere und kleine Verwaltungen ergeben hat, kann 
der Frage der Aufstellung und praktischen Durch
führung eines Einheitsplanes nähergetreten werden. 
Zur Zeit halte ich die pralctische Durchführung dieses 
Gedankens noch für verfrüht. 

Richtlinien der Stadt Bochum für die selbständige Bearbeitung von 

Geschäftssachen durch Büroarbeiter 

l. 
Um die Dezernenten' zu entlasten und zugleioh die not
wendige Vereinfachung und Beschleunigung des Geschäfts
ganges herl?eizuführen, sind in Zukunft alle laufenden Ange
legenheiten, die von geringere?' Bedeutung sind 
und sich im Rahmen bestehender Gesetze, Satzungen, Vor
schriften, Bestimmungen und Verfügungen bewegen, von den 
Die n 8 t 8 tell e n v 0 1'8 t eher n selbständig zu erledigen 
und untel'schriftlich zu vollziehen, Die Unterschrift hat in 
diesen Fällen beim in n e l' e n dienstlichen Verkehr z. B. 
zu lauten: 

"Wohlfahrtsamt 
(Name) ...... ". 

Im äußeren Schrif.tverkehr ist z. B. folgende Unterschrifts
form anzuwenden: 

,.Der Magistrat 
• Wohlfahrtsamt, 
........ .. (Name des Dienststellenvorstehers" . 

Die Zeichnung 
"Der Magistrat 

I. A." 
darf nur durch die Hilfsdezernenten oder die juristischen 
Dezernenten erfolgen. Diese Unterschriftsform gilt auch für 
Berichte an Aufsichtsbehörden, wie den Regierungspräsi
denten, Schreiben an den Landeshauptmann oder andere 
wichtige Behörden, Solche Schriftstücke sind daher, soweit 
eine Unterzeichnung durch den Dezernenten - Ziffer 2e -
nicht in Frage kommt, den Hilfsdezernenten oder den juri
stischen Dezernenten vorzulegen. 
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2. 
Nicht unter die laufenden Angelegenheiten fallen u. a. 
a) Angelegenheiten von g run d 8 ätz 1 i c Tb e r oder be~ 

sonderer B e d e u tun g oder größerer Tragweite, 
b) Übernahme von Ve1'pflicktungen für die Stadt, 
e) Entscheidungen auf Be 8 C 11, wer den, 
d) Veröffentlichungen in der Pr e 8 8 e, 
e) Berichte an Aufsichtsbehörden, 
f) 0 r t 8 r e c 11, t 1 ich e Bestimmungen jeder Art (Orts~ 

gesetze, Ordnungen usw.). 
Alle Angelegenheiten dieser Art sind stets dem Dezernenten 
vorzulegen. 

3. 
Soweit als möglich, ist jedem als f ä 11, i gun d zu ver -
lässig e1'p"obten Beamten ein abgeg1'enztes 
A r bei t s g e b i e t anzuweisen, das er unter eigener Ver
antwortung möglichst selbständig zu bearbeiten hat. Über 
die Auswahl der hierfür in Frage kommenden Beamten und 
die Abgrenzung ihrer Arbeitsgebiete entscheidet der De
zernent' im Benehmen mit dem Dienststellenvorsteher . 

4. 
B es 0 n d e1'S w i eh t i ge E ing än,g e werden zunächst 
dem Oberbürgermeister und dem Dezernenten vorgelegt. 
Alle anderen Eingänge gelangen von der Eingangsstelle des 
Hauptamtes unmittelbar an den Dienststellenvorsteher. 
Dieser legt. soweit erforderlich, wichtige Stücke dem De
zernenten vor und verteilt alle anderen Eingänge sofort auf 
die einzelnen Beamten. 
Der Dienststellenvorsteher nimmt mit Ausnahme der unter 
Ziffer 5 genannten Schriftstücke von den selbständig arbeiten
den Beamten die erledigten Stücke, die das Gegenzeichen des 
Bearbeiters tragen müssen, entgegen. Die Entwürfe der nicht 
selbständig arbeitenden Beamten hat der Di~nststellenvor
steher zu überprüfen und zu zeichnen. Bei besonders wich
tigen Sachen, an deren mitverantwortlicher Zeichnung dem 
Dezernenten gelegen sein muß, hat der. Dienststellenvorsteher 
die Entwürfe der selbständig arbeitenden Beamten gegenzu
zeichnen. Die bearbeiteten Stücke legt der Dienststellen
vorsteher, sofern er sie nicht nach Ziffer 1 diesel' Richtlinien 
selbst zu unterschreiben hat. dem Dezernenten zur Unter
schrift vor. 
Der Dienststellenvorsteher hat das Recht, die Entwürfe 
der selbständig arbeitenden Beamten durchzusehen und sach
lich zu ändern, wobei allerdings kleinliche Gesichtspunkte 
ausscheiden sollen. Grundsätzliche Meinungsverschiedenhei
ten zwischen dem Dienststellenvorsteher und dem bearbeiten
den Beamten sind durch persönliche Rücksprache zu klären 
und. wenn dies nicht möglich ist. dem Dezernenten zur Ent
scheidung vorzulegen. 
Bestellscheine sind grundsätzlich von den Dienststellen
vorsteherh zu' unterschreiben. Bei größeren Dienststellen 
kann diese Befugnis auch den Abteilungsleitern und aus
nahmsweise auch den Sachbearbeitern übertragen werden. 
wenn die Genehmigung zu der Bestellung vorher von dem 
Dienststellenvorsteher oder Abteilungsleiter erteilt worden ist. 
Für die Verwaltungsstellen gelten diese Vorschriften sinn
gemäß. 

5. 
Im Verkehr von einer städtischen Dienststelle zur andern, 
mit den Verwaltungsstellen oder mit anderen g lei e h
geordneten Behö1'den kann, wenn es sich nur um 
formlose Feststellungen, Anfragel1 und die 
Be an t W 0 r t ung sole h er handelt, der be'&rbeitende 
Beamte die Schriftstücke selbst vollziehen, z. B. 

"Wohlfahrtsamt 
I. A." 

Besteht die Dienststelle aus mehreren Abteilungen, so ist 
unter der Dienststelle die Abteilung anzugeben. Der Lei t e l' 
der Abteilung unterzeichnet dann z. B. 

"Wohlfahrtsamt 
Abt. EH. 

Für den Sachbearbeiter, der nicht zugleich Leiter der Abtei
lung ist, lautet die Bezeichnung z. B. 
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.. WohIiahrtsamt 
Abt. E." 

LA. 

Alle grundsä.tzlichen, wichtigeren An .. 
frag en un dAn t W 0 r t en gehen aber in beiden 
Fällen durch die Hand des Dienststellenvorstehers oder des 
Dezernenten und sind von diesen gemäß den Ziffern 1 und 2 
zu zeichnen. 

6. 
Bescheide, Urkunden, Berichte an Aufsichtsbehörden und son
stige Reinschriften, für die die Unterschrift eines Magistrats
mitgliedes rechtlich oder nach bestehenden Vorschriften er
forderlich oder aus besonderen Gründen zweckmäßig ist, 
werden von dem Dezernenten unterzeichnet. Alle übrigen, 
von den Dezernenten, Hilfsdezernenten oder juristischen 
Dezernenten im Entwurf unterzeichneten Bescheide und 
Reinschriften werden jedoch von dem .für die Richtigkeit der 
Reinschrift verantwortlichen Beamten unterschriftlieh in 
folgender Form vollzogen: 

"Der Magistrat bzw. der Magistrat 
1. A. 

gez. Name des (Dezernenten, des Hilfs- oder 
des juristischen Dezernenten). 

Beglaubigt: 
(Unterschrift) . . , . . . . . . . 
(Amtsbezeichnung). . . . . . . . 

In allen übrigen Fällen findet eine Beglaubigung nicht statt. 
Solche Reinschriften sind vielmehr durch den Dienststellen
vorsteher oder den verantwortlichen Beamten gemäß den 
Ziffern 1 und 5 zu unterzeichnen. 

7. 
Durch die Neuregelung bleibt die Verantwortlichkeit der 
Dezernenten und der Dienststellenvorsteher für den ganzen 
Geschäftsverkehr unberührt. Sowohl die Dezernenten als auch 
die Dienststellenvorsteher sind berechtigt und verpflichtet, 
sich zeitweise das ganze Dezernat zur Bearbeitung vorlegen 
zu lassen. Die Dienststellenvorsteher haben sich in ange
messenen Zeiträumen mindestens aber zweimal in jedem 
Monat, davon zu überzeugen, daß die Beamten und Ange
stellten Reste nicht haben. Erforderlichenfalls ist den be
treffenden Beamten sogleich die verliehene Selbständigkeit 
zu' beschränken oder wieder ganz zu nehmen und darüber 
zu berichten. 

8. 
Die selbständig arbeitenden Beamten sind, soweit möglich. 
nach dem Ermessen der Dezernenten zu den Sitzungen der 
Ausschüsse als Protokollführer hinzuzuziehen. Die Dienst
freudigkeit des einzelnen Beamten soll hierdurch gehoben 
und sein Interesse an der Sache gefördert werden. Selbst
verständlich wird dadurch den Befugnissen der Dezernenten, 
im allgemeinen den Vortrag selbst zu halten, nicht vorge
griffen. 
Für die Ausschüsse der Stadtvel'ordnetenversammlung gilt 
diese Regelung nicht. 

9. 
Es bleibt Aufgabe der Dienststellen'vorsteher, durch Besprech
ung mit den einzelnen Beamten dafür zu sorgen, daß die 
Arbeiten nach einheitlichen Richtlinien sachgemäß und 
rechtzeitig erledigt werden. Die Dienststellenvorsteher 
haben dabei die Pflicht, allen Beamten in jeder Weise Rat 
und Auskunft zu erteilen. Neue Gesetze oder außergewöhn
liche Arbeiten sind mit allen Beamten zu besprechen. über
haupt muß das Verhältnis zwischen Dienststellenvorsteher 
und Beamten ein Vertrauensverhältnis und beiderseits von 
besonderem Taktgefühl getragen sein. 

10. 
Es ist selbstverständlich, daß die Dienststellenvorsteher einen 
Teil der Dienstsachen. -insbesondere alle wichtigen und per
sönlichen Sachen, selbst bearbeiten und daß ihnen auch von 
den Dezernenten besondere Sachen des Dezernats zur per
sönlichen Erledigung übertragen werden können. Der zu
ständige Beamte soll, soweit es sich nicht um vertrauliche 
Angelegenheiten handelt, in solchen Fällen über die Art der 
Erledigung und den Verbleib des Vorganges unterrichtet 
werden. In Angelegenheiten, die sich nur auf den Einzelfall 
beziehen. die also nicht für die Bearbeitung gleicher Ange
legenheiten durch andere Beamte Bedeutung haben, soll der 
Dezernent nach Möglichkeit den betreffenden Bearbeiter 
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selbst zur Rücksprache heranziehen. Sache der Dienst
stellenvorsteher und der Bearbeiter ist es, dafür zu sorgen, 
daß auch in diesel' Beziehung stets nur das dienstliche und 
nicht das persönliche Interesse in den Vordergrund tritt. 

11. 
Meinungsverschiedenheiten zwischen dem an Amtsstelle vor
sprechenden Bürger und dem abfertigenden Beamten soll 
der Dienststellenvorsteher zu schlichten suchen, sofern der 
Bürger nicht auf den Weg der schriftlichen Eingabe verwiesen 
werden muß, der schriftliche Bescheidung zu folgen hat. In 
Zweifelsfällen ist die Entscheidung des Dezernenten einzu
holen. 

12. 
Einfachere und rein mechanische Arbeiten, die unbedenklich 
von einer billigeren Kraft ausgeführt werden können, sollen 
nicht von einem übergeordneten Beamten, der dadurch von 
der Erledigung wichtigerer Arbeiten abgehalten wird, ge
leistet werden. Andererseits sollen aber auch alle wich
tigeren Arbeiten nicht mehr durch mehrere Beamte oder 
Angestellte bearbeitet oder nachgeprüft, sondern sogleich 
von dem Beamten selbst bearbeitet werden, der sie verant
wortlich zeichnet. 

13. 
Von der Kurzschrift sdwie den Schreib- und Rechenmaschinen 
ist weitgehend Gebrauch zu machen. Es ist nicht mehr zu 
schreiben, als unbedingt nötig ist. überflüssige Formeln sind 
in dem amtlichen Schriftwechsel grundsätzlich fortzulassen. 
Tagebücher werden nicht geführt. 
Von Termin. und Fristsachen abgesehen, sind die Wieder
vorlagen nicht unbestimmt, z . .B. "nach zwei Wochen" usw., 
sondern möglichst nur zu bestimmten regelmäßigen Tagen, 
z. B. zum 5., 10 .. 15., 20., 25. und 30. eines jeden Monats zu 
verfügen. 

Die Verteilung oder Zusammenfassung der Kanzleikräfoo ist 
so vorzunehmen, daß deren restlose Beschäftigung mit Kanz. 
leiarbeiten gewährleistet ist. Der Dienststellenvorsteher ist 
für die ordnungsmäßige Verteilung und überwachung der 
Kanzleikräfte verantwortlich. 

14. 
Mit den Büromaterialien ist größte Sparsamkeit zu üben. 
Nur der unbedingt notwendige Bedarf ist gemäß der Ver
fügung vom 16. Dezember 1927 - Geschäftszeichen I a -
beim Hauptamt anzufordern. 
Mit Ausnahme der vertraulichen Sachen haben alle Stücke 
innerhalb der städtischen Verwaltung nur durch Mappen und 
nicht durch Briefumschläge zu laufen. 
Für den Geschäftsverkehr innerhalb der Stadtverwaltung 
sind, von besonderen Eilsachen abgesehen, in Zukunft nur 
noch die regelmäßigen Botengänge zu benutzen und nicht 
besondere Boten zu schicken. 
Nicht unbedingt erforderliche Möbelstücke und Fernsprech. 
anschlüsse sowie bei der betreffenden Dienststelle nicht 
ständig in Benutzung befindliche Schreib- oder Rechen
maschinen sind dem Hauptamt zur Verfügung zu stellen. 
Für alle geeigneten Fälle sind Stempel oder Vordrucke zu 
verwenden. 

15. 
Bei Beurlaubung oder sonstiger Abwesenheit des Diellßt. 
stellenvorstehers gehen seine Rechte und Pflichten auf den 
ihn vertretenden Dienstältesten oder den hierfür von dem 
zuständigen Dezernenten besonders bestimmten Beamten 
über. 

16. 
Die durch diese Richtlinien eingeführte Verselbständigung der 
Beamten gilt auf jederzeitigen Widerruf. 

Die organisatorischen Aufgaben des Revisionsamts 

Vogtherr, städt.· Revisionsdirektor, Nürnberg. 

Für jede größere Stadt ergibt sich die Notwendigkeit, 
ein eigenes Revisionsamt als Kontrollorgan de?' 
Stadtverwaltung zu unterhalten. Dieses Amt hat 
im Bereiche des gesamten Haushalts der Stadtver
waltung den Revisionsdienst auszuüben. Es hat 
darüber zu wachen, daß der Haushaltsvoranschlag 
sowie die ergänzenden Anordnungen und Aufträge 
hierzurichtig vollzogen und eingehalten werden, ferner, 
daß die gesamte Geschäfos- und Betriebsführung der 
Gemeinde nach wirtschaftlichen Grundsätzen gesetz
mäßig und ehrlich erfolgt. Die ordnungsgemäße und 
wirksame Erfüllung dieser Aufgabe hat zur Voraus
setzung, daß das Revisionsamt eine sachlich unab
hängige Stelle der Stadtverwaltung ist. 
Das Prüfungsgeschäft, welches sich nicht allein auf 
die Prüfung des Kassen- und Rechnungswesens zu 
beschränken hat, wird im einzelnen so durchzuführen 
sein, daß durch häufige Nachschau in den Amts- und 
Geschäftsräumen und unmittelbare Fühlungnahme 
mit den Beamten die Geschäftsvorgänge auch auf ihre 
Wirtschaftlichkeit beaufsichtigt und - soweit er
forderlich - beeinflußt werden. Dadurch wird das 
Revisionsamt zu einem lebendigen Gliede des gemeind
lichen Wirtschaftskörpers. 
Die Revisionsbeamten sollen nur ihrem eigenen 
Urteil folgen und sich von niemand beeinflussen 
lassen. Sie sollen alle Bemerkungen und Anregungen, 
zu welchen ihnen die Ausübung ihres Dienstes nach 

pflichtgemäßer und sachverständiger überzeugung 
Anlaß gibt, ohne Ansehen der Person und ohne Rück
sicht auf Gunst oder Mißgunst, frei von aller Leiden
schaft in sachlicher Weise zum Ausdruck bringen. 
Während ihrer 'l'ätigkeit sollen sie keinem im Rang 
höheren Beamten der zu prüfenden Stellen unter
stehen; sie sollen von diesem auch keinerlei Anord
nungen oder Aufträge entgegenzunehmen haben. 
Für jeden Revisor muß ein bestimmtes Geschäfts
gebiet festgelegt sein, welches derselbe möglichst 
mehrere Jahre bearbeiten soll. Ein Wechsel der 
Arbeitsgebiete, der sich natürlich auf die Dauer nicht 
hintanhalten läßt, auch gar nicht ausgeschlossen sein 
soll, empfiehlt sich nur in größeren Zeitabständen, 
damit der Revisor die zu seinem Arbeitsgebiete ge
hörenden Ämter, Anstalten und Betriebe in jeder 
Hinsicht genau kennen lernt. 
Bei den hohen Anforderungen, die der Revisions
dienst an die Beamten stellt, wird es das Bestreben 
jeder Stadtverwaltung seiu müssen, bei Besetzuug 
solcher Stellen nur Beamte auszuwählen, deren per
sönliches Auftreten, Tüchtigkeit, Geschäftserfahrung 
und Sachlichkeit sie für diesen Dienst besonders ge
eignet erscheinen läßt. 
Eine richtige Auffassung der Revision führt zwangs
weise dazu, daß der Revisor nicht allein die Tätigkeit 
des Apparates, soudem auch den Apparat selbst 
genau beobachten, d. h. also auch die ganze Ein-
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richtung und Organisation eines Amtes, einer An
stalt oder eines Betriebes im einzelnen und im Rahmen 
der Gesamtverwaltung immer von neuem über
prüfen muß. Dabei muß er stets von der Frage aus
gehen: Wie wird mit dem geringsten Aufwand die 
größtmöglichste Leistung erzielt? 
Deshalb besteht für den Revisor auch Veranlassung, 
sich mit der BürorefQ1'm, den technischen Hilfs
mitteln usw., die zur Arbeitsvereinfachung geeignet 
und notwendig sind, zu beschäftigen und zwal' im 
allgemeinen, wie auch im einzelnen im Hinblick auf 
die von ihm zu prüfenden Stellen. Dazu ist er natür
lich nur in der Lage, wenn ihm seine Behörde die er
forderliche Literatur, wie Schriftenreihe des DIWIV, 
gute Organisationszeitschriften usw., zur Verfügung 
stellt. Er muß sich weiter vertraut machen mit allen 
auf dem Markte erscheinenden technischen Hilfsmit
teln,.ihren Verwendungsmöglichkeiten und ihren Vor
und Nachteilen. Hierher gehören vor allem die verschie
denen Durchschreibeverfahren, die Rechenmaschinen, 
Buchungsmaschinen, Regi.trierkassen, Gebührenkar
tendruckmaschinen, Stempelmaschinen, Karteien ver
schiedenster Art, Loseblätterbücher, Adressieranlagen 
und was dergleichen Einrichtungen mehr sind. Das 
setzt selbstverständlich voraus, daß er diese Geräte und 
Hilfsmittel nicht nur zu sehen, sondern auch praktisch 
auszuproben Gelegenheit hat. Da dieses Bedürfnis für 
jeden Revisor gegeben ist, hat das Revisionsamt die 
Aufgabe, die Kenntnis dieser Sachen zu vermitteln. 
Es muß daher stets enge Fühlung halten mit der 
einschlägigen Industrie durch deren Vertreter, hat 
auf diese Weise auch einen gewissen Einfluß auf den 
weiteren Ausbau und die praktische Ausgestaltung 
der Maschinen und Hilfsmittel und er hält anderer
seits stets Kenntnis von den neuesten Erscheinungen 
und Verbesserungen auf diesem Gebiete. Dadurch 
wird das Revisionsamt auch in die Lage versetzt, für 
die Stadtverwaltung immer das beste Modell zur 
Verfügung zu haben und einheitliche Typen für die 
einzelnen Arbeitsvorgänge Zu sichern. 
Das Zusammenfassen von gleichen Arbeitsgängen 
wird nicht immer ohne Änderung im Aufbau der 
städtischen Ämter usw. vor sich gehen können, die 
notwendigen Grenzen zu finden wird dem Revisions
amt aber leicht fallen, da Verbesserungsmöglich
keiten in der Organisation der Stadtverwaltung durch 
gemeinsame Besprechungen der Revisionsbeamten 
sich feststellen lassen. Diese gemeinsamen Besprechun
gen und der gegenseitige Erfahrungsaustausch bieten 
auch am besten Gewähr dafür, daß der einzelne Re
visor nicht sozusagen Ressortpolitik innerhalb des 
ihm zugewiesenen Arbeitsgebietes treibt, sondern 
immer das große Ganze im Auge behalten wird. Auf 
diese Weise wird auch verhindert, daß verschiedene 
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Stellen der Stadtverwaltung für ein und dieselbe 
Arbeit gleiche Einrichtungen treffen und so wirtschaft
lich gegeneinander arbeiten, während eine Stelle für 
die ganze Stadtverwaltung die Arbeit ohne weiteres 
leisten könnte. 
Nachdem der Revisor und damit das Revisionsamt 
sich bei richtiger Ausübung seiner Tätigkeit an und 
für sich schon mit Fragen der Organisation, der 
Büroeinrichtung und der Geschäftsvereinfachung be
fassen muß, liegt es für die Stadtverwaltung nahe, 
die gesammelte Erfahrung zu verwerten und das 
Revisionsamt offiziell mit der Wahrnehmung auch 
dieser Aufgaben zu beauftragen. Ohne Mehrkosten 
wird auf diese Art und Weise eine sachverständige 
und mit den Einzelheiten der technischen Arbeits
abwicklung vertraute Stelle geschaffen, welche die 
Bestellung eines besonderen Organisationsausschusses 
oder einer Geschäftsstelle für Organisation über
flüssig macht. Im übrigen würden letztere Stellen ja 
doch auf eine Mitwirkung der Revision nicht völlig 
verzichten können. 
Durch Vorschläge für die Rationalisierung der Ver
waltung kann das Revisionsamt verhindern, daß sich 
einzelne Stellen mit unzulänglichen oder überholten 
Hilfsmitteln, Maschinen usw. ausrüsten. 
Zu einer guten Organisation gehört es auch, den 
richtigen Mann an den richtigen Platz zu bringen. 
Auch hier dürfte das Revisionsamt insofern mit
zuwirken haben, als es auf Mißstände aufmerksam 
zu machen hat. Wie bei allen Maßnahmen organi
satorischer Art, hat sich das Revisionsamt auch bei 
Anträgen auf Personalvermehrung gutachtlich . zu 
äußern. 
Die zweckmäßige Organisation ist. nicht zuletzt auch 
eine Frage der Raumbeschaffung. Dieser Punkt 
macht oft besondere Schwierigkeiten, da mit den 
gegebenen Verhältnissen gerechnet werden muß. 
Es wird sich hier darum handeln, die Geschäftsab
teilungen so aneinander zu reihen, daß eine nati.ir
liehe Abwicklung der Arbeitsvorgänge sich ermög
lichen läßt, z. B. Einlauf - Registratur - Sachbear
beitung - Auslauf, räumliche Zusammenfassung der 
Referate usw. Soweit sich Geschäftsabteilungenaußer
halb des Rathauses befinden, wird die Beförderung 
der Akten einer besonders sorgfältigen Regelung be
dürfen. Auch hier werden von einer Mitwirkung des 
Revisionsamtes auf Grund seiner Kenntnis der Be
dürfnisse der einzelnen Stellen zweckdienliche Vor
schläge zu erwarten sein. 
Alles zusammengenommen dürfte sich ohne Zweifel 
ergeben, daß für eine Stadtverwaltung die Ve'r
bindung der Organisationsste!!e mit dem 
Revisionsamt die beste und erfolgversprechendste 
Lösung darstellt. 
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Aus der Organisation des Wohlfahrtswesens 

Saeger, Verwaltungsdirektor, Duisburg 

Von den Aufgaben, die die Selbstverwaltungskörper 
zn erfüllen haben, nimmt das Wohlfahrtswesen einen 
breiten Raum ein. Die Arbeiten auf allen Gebieten 
des Wohlfahrtswesens, sei es die wirtschaftliche Für
sorge, Gesundheitsfürsorge oder Jugendfürsorge, haben 
in den letzten Jahren stetig zugenommen. Bei der 
wirtschaftlichen Fürsorge ist dies in erster Linie anf 
den starken Zustrom an Wohlfahrtserwerbslosen und 
Sozialrentnern znrückzuführen. Der erhebliche Ver
kehr bedingt eine schnelle und reibungslose Ab
wickelung der Geschäfte. Vorbedingung hierfür ist 
eine gute Organisation und zwar nicht nur im ver
waltungs-, sondern auch im bürotechnischen Sinne. 
Ein Kernstück der Büroorganisation bildet die 
Aktenhaltung. 
Nachstehende Ausführnngen geben einen kurzen 
überblick über die Aktenverwaltnng des Fürsorge
und Unterstützungsamtes der Stadtverwaltung 
Duisburg. 
Die Aktenaufbewahrung wurde bereits vor einigen 
Jahren neuzeitlich gestaltet, besonderen Wert legte 
man hierbei auf die leichte Einordnung der Vorgänge 
und auf die schnelle Greifbarkeit der Einzelverhand
lungen. Der Umgestaltung liegt das bibliothekarische 
System zu Grnnde. 
Die Akten werden von den Sachbearbeitern ver
waltet, in deren Dienstzimmern sie untergebracht 
sind. Die Sachbearbeiter heften alle Schriftstücke 
jeweils sofort ein, so daß lose Stücke nicht zu finden 
sind. 
Die Registratur ist in einen allgemeinen Teil und in 
eine Personalregistratur für die- einzelnen Unter
stützungsfälle gegliedert. Dem Plan für die all
gemeinen Akten liegt das Dezimalsystem zu 
Grunde. Es bestehen folgende Hauptgruppen : 

1. Allgemeines und Organisation, 
2. Finanzwesen und Statistik 
3. Offene Fürsorge 
4. Geschlossene Fürsorge 
5. Gehobene und Sonderfürsorge 
6. Freie Wohlfahrtspflege 
7. Fürsorge für Kriegsbeschädigte und -Hinter-

bliebene. 

Die Hauptgruppen sind wiederum in Untergruppen 
geteilt, z. B. Nr. 43: Städtische Altersheime, Nr. 433: 
Curtius-Pilgrim-Stift. Das Dezimalsystem ermöglicht 
eine weitgehende Ausdehnung des Aktenplanes. Für 
jeden laufenden Unterstützungsfall ist ein Personal-

aktenheft angelegt. Dafür werden Hefter verwandt. 
Sofort nach der Anlegung werden sie in das bei 
den einzelnen Abfertigungsstellen befindliche Akterlr 
verzeichnis eingetragen. Die Aktennummer dient 
zugleich als Bezeichnung des Personalhefters. Um 
einen genügenden Spielraum zu haben, verfügt jede 
Abfertigungsstelle über 100000 Nummern. Die 
Aktenverzeichnisse sind wie die Abfertigungsstellen 
nach der Buchstabenfolge eingeteilt. Da bei dem 
starken Publikumverkehr ein schnelles Auffinden von 
großem Wert ist, wird die Gliederung der Namen 
bis auf den 4. Buchstaben durchgeführt. Ein ent
sprechender Vordruck des Aktenverzeichnisses er
leichtert die Eintragung und übersicht. Im Akten
verzeichnis wird der Verbleib der Personalakten von 
der Anlegung bis zur endgültigen Erledigung laufend 
vermerkt. Die Vermerke sind in kürzester Form ge
halten, z. B. 3/8 bedeutet: am 3/8 wieder vorzulegen, 
22/8 12 = 22/8 dem 12. Wohlfahrtsbezirk, 2/9 X = 
am 2/9 dem Kontrollbüro, 5/9 St = am 5/9 der Steuer
kasse übersandt, 20/9 11 = am 20/9 zu den Akten. 
Auf diese Weise erübrigt sich die Führung einer be
sonderen Kontrolliste (Terminkalender), wie sie in 
manchen Städten üblich ist und auch hier früher 
gebräuchlich war. 
Die Personalakten zerfallen in· eine sogenannte 
lebende und tote Registratur. In letztere werden die 
Akten hineingebracht, die abgeschlossen sind. Eine 
gewisse Zeit heben die Abfertigungsstellen sie selbst 
auf, dann kommen sie zur AltaktensteIle. Die le
bende Registratur gehört zu den Einrichtungen, 
die bei den Verwaltungen erst wenig eingeführt sind. 
Ihr werden die laufenden, auf bestimmte Tage zurück
gelegten Stücke einverleibt. Für j eden Tag ist bei 
den Abfertigungsstellen ein Ordner vorhanden, der 
die zur Wiedervorlage gehenden Hefter aufnimmt. 
Tagtäglich werden die zuständigen Ordner entleert 
und die Angelegenheiten bearbeitet. Es hat sich als 
zweckmäßig erwiesen, die Personalakten nach kauf
männischen Grundsätzen zu heften; das neueste 
Stück befindet sich stets oben, was besonders die 
Unterschriften erleichtert. 
Mit der neuen Wohlfahrtsregistratur sind die besten 
E,jahrungen' gemacht worden. Trotz der vielen 
Arbeiten des Wohlfahrtsamtes war es möglich, eine 
einwandfreie Ordnung und übersicht zu halten. Die 
zahlreichen Besucher anderer Stadtverwaltungen 
haben sich nur lobend über die Einrichtung aus
gesprochen. 
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Die Rationalisierung des Wahlamts in Altona 

Dr. Kaestner, Direktor des Statistischen Amts 

Während die Leiter der städtischen Betriebe (z. B. die 
Gas- und Wasserfachmänner) und die Direktoren der 
Presseämter, ~rchive, Vermessungsämter, Feuerwehr, 
Statistischen Amter nnd anderer städtischen Dienst
stellen sich von Zeit zu Zeit treffen und ihre Er
fahrungen austauschen oder sogar eigene Fachzeit
schriften besitzen, stehen die Leiter der Wahlämter 
ihren Berufsproblemen ohne gegenseitige Fühlung
nahme und ohne Kenntnis der Methoden, Versuche 
und Erfahrungen in anderen Städten gegenüber. 
Es ist deshalb vielleicht von einigem Interesse, etwas 
über den Ausbau eines Wahlamtes zu hören. 
Das Wahlamt in Altona ist, wie vielfach ander
wärts, dem Statistischen Amt angegliedert. Diese 
Organisationsform entspricht auch der Identität des 
Statistischen Reichsamts mit dem Büro und der 
Person des Reichswahlleiters. Ebenso fallen in 
Preußen das Preußische Statistische Landesamt und 
die Landeswahlleitung zusammen. Aber auch die 
zahlreichen Berührungspunkte der Wahlkartei und 
der Bevölkerungsstatistik (gemeinsame Auswertung 
der standesamtlichen und polizeilichen Meldungen), 
des Wahlamts und der Wahlstatistik gaben Ver
anlassung zu dieser Vereinigung der beiden Dienst
stellen. Es wird dadurch noch folgender Zweck er
reicht: Das Statistische Amt und auch das Wahlamt 
haben von Zeit zu Zeit vorübergehend starken Per
sonalbedarf (Zählungen und Wahlen). Dieser Personal
bedarf kann nicht uneingeschränkt aus dem Personal 
anderer Dienststellen und aus Erwerbslosenkreisen 
befriedigt werden, da für bestimmte Zählungs- und 
Wahlarbeiten nur eingearbeitetes Personal in Frage 
kommt. Die enge Verbindung des Wahlamts und 
Statistischen Amts jedoch ermöglicht ohne weiteres 
den Einsatz von eingearbeitetem Personal aus zwei 
Dienststellen. Es ist also für Sonderaktionen zuver
lässiges eigenes Personal vorhanden, ohne daß über
zähliges Personal durch die zählungsfreieri und wahl
ruhigen Zeiten hindurchgeschleppt werden müßte; 
daneben kommen bei Zählungen und Wahlen natür
lich noch Hilfskräfte zur Verwendung. 
Nach der Inflation wurde mit der Reorganisation des 
Altonaer Wahlamts begonnen. Es wurden erst einmal 
in einer "Denkschrift zu,' R~form der WahZ
kMtei in Altona" die Schwächen des damaligen 
Zustandes und ihre Ursachen aufgedeckt und Richt
linien für die Zukunft entworfen. Ferner wurde ein 
neuer Organisationsplan des Statistischen Amts 
und Wahlamts ausgearbeitet, der die Tätigkeit und 
Verteilung des Personals in allen Einzelheiten regelte. 
Diese Neugliederung der beiden Dienststellen wurde 
auch graphisch dargestellt; das wird deshalb er
wähnt, weil sich das Schaubild als wertvolles Hilfs
mittel der Neuorganisation erwies. Es traten nämlich 
im Bilde die überschneidungen besonders sinnfällig 
hervor. Außerdem wurde auf Veranlassung der 
Hauptverwaltung auch zu der Frage einer Ver
schmelzung des Statistischen Amts, Wahlamts, Steuer-
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amts, Einwohnermeldeamts,Staatsangehörigkeitsbüros 
und der Standesämter zu einem zentralen Per
sonenstandsamt gutachtlich Stellung genommen. 
Als der Organisator Dr.-Ing. Eicke in einem Gut
",chten über die Reorganisation der Stadtverwaltung 
Altona auch das Statistische Amt und Wahlamt 
kritisierte, legte das Statistische Amt ein ausführ
liches Gegengutachten vor. In all diesen Denk
schriften und Gutachten wurden die zahlreichen 
Organisationsprobleme des Wahlamts nach allen 
Richtungen hin eingehend erforscht; derartige wissen
schaftliche Untersuchungen sind eine unentbehrliche 
Voraussetzung und der wichtigste Bestandteil jeder 
erfolgreichen und zielbewußten Organisationsarbeit. 
Die Reorganisation erstreckte sich auf folgende Auf
gaben: 

1. Arbeitsgemeinschaft des Personals 
Mechanisierung ist nicht Rationalisierung, sondern nur 
ein Teil der Rationalisierung. . Mindestens ebenso 
wichtig wie die Maschine ist der Mensch im Betriebe. 
Im Wahlamt waren anfangs nur unständige Hilfs
kräfte beschäftigt. Es zeigte sich, daß die auf kurz
fristige Kündigung angestellten Personen erst ein
gearbeitet werden mußten (Leerlauf), meist gleich
gültig arbeiteten und eine ständige Kontrolle ihrer 
Arbeiten erforderlich machten (Doppelarbeit), ihre 
Tätigkeit als Provisorium betrachteten, die Be
schäftigung durch langsames Arbeiten hinauszuziehen 
versuchten und vom Außendienst oft ganz frag
würdige Ergebnisse mitbrachten. Die ausschließliche 
Verwendung von Hilfskräften war deshalb eine 
ständige Gefahr der Kartei. Dem Wahlamte war 
damit nicht gedient, daß ein Hilfsangestellter beim 
Versagen entlassen wurde; die Fehler, die gemacht 
wurden, blieben ja in der Kartei. Die Karteiarbeiten 
erfordern ein gewissenhaftes und schreibgewandtes 
Personal, das sich auch starkem Publikumsverkehr 
vor und bei den Wahlen gewachsen zeigt. Aus 
diesem Grunde wurde das Personal - soweit 
es sich bewäMte - planmäßig in das Tarif
verhältnis überführt und allmählich höher 
gruppiert. 
Ferner wurde versucht, die Beamten und Angestellten 
des Wahlamts zu einer engen Mitarbeit heranzuziehen. 
Es wurden monatliche Betriebskonferenzen der 
Beamten eingeführt, in denen alle wichtigen Fragen 
des Statistischen Amts und des Wahlamts besprochen 
werden. Außerdem wurde jedem Beamten. im Sta
tistischen Amt und Wahlamt bei der Neugliederung 
beider Dienststellen eine selbständige Abteilung 
übertragen, also die Möglichkeit eigener Initiative 
gegeben und eine unmittelbare ständige Fühlung . 
zwischen dem Direktor und jedem Beamten ohne 
Zwischeninstanz hergestellt. In längeren Zwischen
räumen müssen sämtliche Angestellten bestimmte 
Probleme des Wahlamts schriftlich bearbeiten 
(z. B. Feststellung von Straßennamen, die zu Ver-
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wechslungen Aulaß geben). Verschiedentlich wurden 
hierbei von den Angestellten auf Grund ihrer täg
lichen Erfahrungen beachtenswerte Anregungen ge
geben. Aus diesen Arbeiten gewinnt der Direktor 
aber auch ein unmittelbares Bild über das Können 
eines j eden Angestellten. . 

2. Bereinigung der Wahlkartei 
Während der Verstaatlichung der Altonaer Polizei 
blieben die sämtlichen Meldnngen aus einem Viertel
jahr (Okt./Dez. 1924) bei der Polizei unerledigt liegen, 
was katastrophale Wirkungen fitr die Wahlkartei 
zur Folge hatte. Da sich außerdem in Altona er
fahrungsgemäß 13% der von Altona fortziehenden 
Personen nicht polizeilich abmelden (Fluktuation über 
die Hamburger Grenze), häuften sich in der Wahl

. kartei Ende 1924 die überzähligen Karten. In den 
Wählerlisten für die Reichspräsidentenwahl im April 
1925 waren über 153 000 Wähler eingetragen, während 
bei der Volkszählung desselben Jahres nur 128 000 
Reichsdeutsche im wahlfähigen Alter in Altona er
mittelt werden konnten, so daß 25 000 überzählige 
Karten vorhanden sein mußten. Es sind deshalb 
4 Reinigungsaktionen durchgeführt worden: 
a) Bei sämtlichen Personen, die nach der Kartei

karteeinige Male nicht zu,' Wahl Mschienen 
",aren, wurde nachgeprüft, ob sie noch lebten 
und in Altona unter der angegebenen Adresse 
wohnten. Bei dieser Prüfung wurden 21 552 über
zählige Karten entdeckt. 

b) Den Parteien wurden bei Wahlen Abschriften 
de>' W ählMlisten unter den Selbstkosten 
überlassen gegen die Verpflichtung, dem Wahlamt 
die beim Schleppdienst ermittelten U nstimmig
keiten der Wählerlisten zu melden. Auf diese 
Weise wurden ebenfalls zahlreiche Doppellmrten 
ermittelt. 

c) Beim Volksbegeh"en und Volksentscheid 
"Enteignung der IfürstenvermögenH wurden 
die Parteien aufgefordert, die ausgelegten Wähler
listen auf ihre Vollständigkeit zu prüfen. Die 
Linksparteien hatten ein Interesse daran, daß 
die Zahl der Stimmberechtigten möglichst klein 
sei, während die Rechtsparteien möglichst viele 
Stimmberechtigte in die Listen aufgenommen 
wissen wollten. Es gab deshalb zahlreiche Anträge 
auf Streichungen und Neuaufnahmen. Bei der 
Nachprüful)g dieser Meldungen konnten 1803 über
zählige Karten festgestellt werden. 

d) Im Oktober 1926 wurde im Anschluß an die 
Pe>'sonenstandsaufnahme eine besondere Er
hebung der Wahlberechtigten veranstaltet. Das 
Ergebnis der Prüfung waren 7502 überzählige 
Karten, darunter 2215 Karten von Wählern, die 
polizeilich noch gemeldet, aber inzwischen ver
storben oder weggezogen waren. 

Umgekehrt mußten im Laufe der verschiedenen 
Säuberungsaktionen Tausende von Wahlberechtigten 
in die Kartei aufgenommen werden. 
Nach der Eingemeindung mußten auch die aus den 
VO"orten übernommenen J( Mteien an der Hand 
der Personenstandsaufnahme 1927 und zahlreicher 
Erkundigungen an Ort und Stelle bereinigt werden. 

5 D i w i v, Reformen in den städtischen VerwaltulIgen 

Verschiedene Anträge beim Polizeipräsidium suchten 
Verbesserungen im Geschäftsverkehr zwischen dem 
staatlichen Einwohnermeldeamt und dem städtischen 
Wahlamt zu erreichen. Es wurde u. a. nach Ham
burger Vorbild die Ausstellung der Meldescheine 
dU"ch Polizeibeamte beantragt. In Altona werden 
nämlich die Meldescheine vom Publikum ausgefüllt. 
Viele Namen und Straßen sind deshalb in den Melde
scheinen mehr oder minder unleserlich. Ferner 
kommen auch Verwechslungen von Straßen vor, da 
die Unterscheidungsmerkmale vieler Altonaer Straßen
namen nur in Anhängseln bestehen, die von den 
nach Altona zuziehenden Personen für nebensächlich 
erachtet und deshalb im Meldeschein weggelassen 
oder verwechselt werden (z. B. Kleine Lagerstraße -
Lagerstraße, oder Bahnhofstraße - Gr. Bahnstraße -
Kl. Bahnstraße). Jede solche undeutliche oder falsche 
Eintragnng eines Familien- oder Straßennamens 
führt dazu, daß in der Kartei eine Karte falsch be
schriftet oder falsch eingereiht wird. Beim öffent
lichen Auslegen der Wählerlisten wird dann Ein
spruch erhoben und eine neue Karte ausgestellt; es 
sind dann überzählige Karten in der Wahlkartei vor
handen. Eine Änderung des bisherigen Verfahrens 
konnte jedoch beim Polizeipräsidium noch nicht 
erreicht werden. 
Die rechtzeitige übermittlung der Meldescheine an 
das Wahlamt wurde seit Dezember 1925 durch 
tägliche Abholung gesichert. Früher war es üblich, 
die Meldescheine alle 8 oder 14 Tage beim Polizei
präsidium abzuholen. Dadurch waren viele Mel
dungen verloren gegangen bzw. bis zur Bearbeitung 
oft schon durch neue Meldungen überholt. Ferner 
wurde die (Jbermittlung aller Meldungen, die 
dM Polizei nicht auf Meldeschein, sondern 
auf andMe Weise zugehen, in die Wege geleitet. 
Neben dem Meldeschein gibt es in Altona nämlich 
noch 2 Meldeverfahren : Einmal die Fremdenliste 
(für Personen, die erst nach einer gewissen Aufent
haltszeit auf Meldeschein übernommen werden) und 
ferner die mündlichen oder schriftlichen Angaben 
dritter Personen. Manchmal wird auch anläßlich von 
polizeilichen Nachforschungen ein Wohnungswechsel 
ermittelt oder es gehen dem Einwohnermeldeamt von 
auswärts Mitteilungen zu über auswärts verstorbene 
Altonaer oder über auswärtige Eheschließungen von 
Altonaer Einwohnern. 
Die zahlreichen sonstigen Anregungen beim Polizei
präsidium (z. B. Einbehalten der alten An
meldescheine beim Wegzug odM Umzug, sowie die 
Einholung eines Gutachtens des Statistischen 
Amts vor jeder Abänderung der M elde
scheine) können hier wegen Raummangels nicht 
besprochen werden. 
Das Statistische Amt legte schon im Jahre 1926 in 
einer Denkschrift eine U mbenennung der St"aßen 
nahe, da in Altona auffallend viele Straßen mit 
ähnlichen Namen vorhanden waren, die zu Ver
wechslungen Anlaß gaben. Ein entsprechender Antrag 
wurde später vom Statistischen Amt beim Magistrat 
eingereicht. Durch die großen Eingemeindungen im 
Jahre 1927 erhöhte sich die Zahl der gleich- und ähn
lichlautenden Straßennamen außerordentlich; es gab 
nach der Eingemeindung z. B. 6 Bahnhofstraßen und 
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6 Schulstraßen nebeneinander. Durch eine große Wahlvorsteher, Wahllokale und Wahlbezirke. Für 
Umbenennungsaktion, an der das Statistische Amt jede Wahl sind in Altona 316 Wahlvorsteher und 
beteiligt war, erhielten 214 Straßen und Straßenteile stellvertretende Wahlvorsteher erforderlich. Daneben 
neue Namen. Es wurde dadurch eine der wichtigsten kommt die 4fache Zahl als Reserve in Betracht, da 
Fehlerquellen der Wahlkartei verstopft. Außerdem manche Wahlvorsteher am Wahltage verhindert sind. 
bekamen zahlreiche unbenannte Straßen in den länd- Es handelt sich in Altona um 1400 Personen, für die 
lichen Vororten nunmehr Namen und viele Häuser eine besondere Kartei de?' Wahlvorsteher angelegt 
endlich Nummern. Die Karteien in diesen Stadtteilen, wurde. Aus jeder Karteikarte sind ersichtlich: 
die früher nach Familiennamen geordnet waren, Stimmbezirk, Name, Alter, Beruf und Wohnung des 
wurden deshalb nach Straßen angelegt. Nach der Wahlvorstehers, die Art seiner Mitwirkung bei den 
Umbenennung stellte das Wahlamt die Straßenum- einzelnen Wahlen und die Gründe einer etwaigen 
benennungen, Straßen und Wahlbezirke in einem Buch Ablehnung. 
"Die Straßen und Wahlbezi,",," in A ltona" zu- Als Leitfaden bei der Durchführung des Wahlgeschäf
sammen, das bei der Wahl jedem Wahlvorsteher aus- tes kommen für die Wahlvorsteher gewöhnlich ent
gehändigt wird und im Wahlamt Verwendung findet. weder die Wahlniederschriften oder die Wahlgesetze 
In der Wahlkartei selbst wurde eine verschärfte und Wahlordnungen in Frage; erstere sind zu 
Kontrolle eingeführt, damit nicht durch Nachlässig- wenig ausführlich und zu unklar, letztere zu umfang
keit neue Fehler in die Kartei hereinkommen. Zu reich. Aus diesem Grunde läßt das Wahlamt vor 
diesem Zwecke wird ein Stempel verwendet, mit dem jeder Wahl eine besondere Instruktion der Wahl
auf den Meldescheinen vermerkt wird, ob, wann und v01"steher im Druck erscheinen, aus der jede EinzeI
von wem sie bearbeitet wurden; Ferner wurde die heit des Wahlgeschäfts von Wahlbeginn bis zur tele
Wahlkartei auf das Personal aufgeteilt, um jeden fonischen Übermittlung des Wahlergebnisses ersicht
Angestellten mit voller Verantwortung für sein lich ist. 
Arbeitsgebiet zu belasten. Eine Entschädigung der Mitglieder des Wahl
Seit November 1925 wurde die Bearbeitung der vorstandes, die in einigen eingemeindeten Vor
Eheschließungen für Wahlkarteizwecke aufge- orten üblich war (meist 10 RM je Wahl und Mit
nommen, da verschiedentlich Doppelkarten weiblicher glied), wurde nach der Eingemeindung abgeschafft. 
Personen unter dem Mädchennamen und Frauen- Ebenso wurden die Entschädigungen fü,' die 
namen festgestellt worden waren. Wahllokalinhaber, die während der Inflation 
Bei neuhinzugezogenen Personen, die schon früher (Kohlennot) in Alt-Altona eingeführt worden waren, 
in Altona wohnten, wird neuerdings stets die Kartei nach der Stabilisierung der Währung wieder aufge
durchgesehen, ob nicht unter der früheren Adresse hoben. In den westlichen Nachbargemcinden wurden 
noch eine Doppelkarte vorhanden ist. solche Entschädigungen teilweise noch bis zur Ein

3. Altersreserve 
In manchen Städten muß die Bevölkerung bei Er
reichung des wahlfähigen Alters ihre Aufnahme in 
die Wahlkartei beantragen. Dieses System führt zu 
einer Unmenge von Einsprüchen und Beschwerden 
kurz vor der Wahl und stört die Abwicklung der 
Wahlen. Es sei nur daran erinnert, daß bei jeder 
Reklamation, welche die Aufnahme in die Wahl
kartei zur Folge hat, die betreffende Person nach den 
gesetzlichen Bestimmungen von der Eintragung be
nachrichtigt werden muß. Gewöhnlich kommen 
Hunderte von solchen Mitteilungskarten vor jeder 
Wahl als unbestellbar von der Post zurück und es 
besteht weiterhin die Möglichkeit, daß Karten irgend
wo im Hause abgegeben und von Unbefugten zur 
Wahl verwendet werden. In Altona werden deshalb 
durch periodische Sondererhebungen im Anschluß 
an die Personenstandsaufnahmen Altersreserven in 
die Wahlkartei hereingenommen. Bei Erreichung 
des wahlfähigen Alters werden die betreffenden Per
sonen, ohne daß es eines besonderen Antrages bedarf, 
von Amts wegen in die Wahlkartei aufgenommen. 
Die letzten Sondererhebungen fanden im Oktober 1921 
und 1926 statt. Jeder Reservejahrgang bedeutet 
natürlich die Unterbringung, Ausfüllung und ständige 
Bearbeitung von Tausenden von Karteikarten. 

4.Wahlvorsteher, WahUokale und Wahlbezirke 
Bei Wahlen wächst die Organisation des Wahlamtes 
über das Dienstgebäude hinaus und umfaßt auch 

gemeindung im Jahre 1927 bezahlt (bis zu 50 RM je 
Wahl und Wahllokal); nach der Eingemeindung 
wurden diese Ausgaben ebenfalls gestrichen. 
Die bei der Eingemeindung übernommenen Wahl
bezirke in den Vororten lagen teilweise wirr durch
einander. Es schoben sich manche Wahlbezirke so 
ineinander, daß sie in zusammenhanglose Teile zer~ 
rissen waren. Aus diesem Grunde wurde eine N 6'lt

einteilung der Wahlbezirke in den Vororten 
durchgeführt; dabei wurde eine Verkleinerung der 
Wahlbezirke im Interesse der Wähler und im Interesse 
einer schnellen Wahlabwicldungvorgenommen und eine 
klare Abgrenzung der Wahlbeiirkedurch die Bahnlinien 
und Hauptstraßen angestrebt. DieWahlbezirksgrenzen 
wurden in die Straßenmitte verlegt, da erfahrungs
gemäß die Hinterhäuser und die abseits der Straßen 
zwischen Feldern und Gärten liegenden Häuser sonst 
bei der Abgrenzung Schwierigkeiten hervorrufen. 
Eine Überprüfung der Wahlbezirke der Innenstadt 
wird nach denselben Gesichtspunkten demnächst 
in Angriff genommen. 

5. Wahlkartei statt Meldekartei 
Bis Ende 1927 besaß das Wahlamt nur eine MeIde
kartei, die bei Wahlen zur Aufstellung besonderer 
Wählerlisten diente; sie war primitiv untergebracht 
und völlig verstaubt. Nach eingehenden Vorarbeiten 
wurde eine Wahlkartei (System Nog) angeschafft, die 
im Abstimmungsraum unmittelbar zur Wahl verwendet 
wird und mit Stangen und Schlössern gegen ein wiII
kürliches Herausnehmen von Karten gesichert ist. 
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Dieser () b"'gang von M eldekMtei z·u,· Wakl
kartei hatte folgende Gründe: 
1. DUrch die Verwendung einer Wahlkartei statt der 
Wählerlisten werden bei einer Wahl die Kosten für 
die Aufstellung der Wählerlisten erspart. Die Wahl
kartei wird in wahlruhigen Zeiten von wenigen und 
zuverlässigen Angestellten fortgeschrieben. Es fällt 
also bei den Wahlen die Hetzarbeit mit überstunden, 
Nachtarbeit und ungeschultem Personal für diesen 
Zweck weg, gleichzeitig damit auch die vielen Fehler 
bei der übertragung der Personalien aus der Kartei 
auf die Wählerliste. Die Wahlvorbereitungen werden 
also vereinfacht und abgekürzt. 
2. Die Wahlkartei liegt stets nach neuestem Stand 
gebrauchsfertig vor, während früher oft ganz veraltete 
Wählerlisten bei Wahlen Verwendung fanden. 
3. Das Auffinden von Namen ist in der Wahlkartei 
leichter als in der Wählerliste, da es hier keine 3 bis 
4 Nachträge gibt und da bei der Abstimmung von 
Stunde zu Stunde immer mehr Karten durch Umlegen 
ausgesondert werden, so daß die Zahl der Karten, in 
denen die Namen der neuerscheinenden Wähler zu 
suchen sind, immer geringer wird. 
4. Bei starker Wahlbeteiligung wird das Auszählen 
der Abstimmvermerke erleichtert. Es sind nur die 
wenigen stehenden Karten der Nichtwähler zu zählen; 
durch Abzug von der Gesamtzahl der Wahlberech
t.igten ergibt sich mühelos die Zahl der abgegebenen 
Stimmen. Bei Unstimmigkeiten zwischen dieser 
errechneten Ziffer und der Zahl der abgegebenen 
Stimmzettel stehen dem Wahlvorsteher beim Kartei
system 2 Kontrollmöglichkeiten zur Verfügung, ein
mal die Auszählung der Abstimmungsvermerke und 
dann die Auszählung der umgelegten Karten; die 
Wählerliste kennt dagegen als Kontrolle nur eine 
Auszählung der Abstimmungsvermerke. 
5. Bei der Eingemeindung wurden aus mehreren 
Vororten Wahlkarteien übernommen. Ein Neben
einander von Wahlkartei und Wählerliste war auf die 
Dauer natürlich nicht möglich. 
6. Vor allem aber nötigten Änderungen bei der Wahl
kostenerstattung zur Einführung der Wahlkartei. An 
die Stelle eines Ersatzes der tatsächlichen Kosten 
war nämlich die Abstufung nach der Zahl der Wahl
berechtigten getreten, d.h. die wirklichen Kosten einer 
umständlichen und teueren Wählerlistenaufstellung 
blieben künftig unberücksichtigt und wurden nur 
zum geringen '['eile gedeckt. . 

Freilich hat eine Wahlkartei auch verschiedene Nach
teile: 
1. Die Schriftführer mancher Wahlbezirke verschmie
ren leicht einen Bezirk durch die Benutzung einer 
falschen Spalte oder durch Zusätze auf der Karte oder 
durch zu große Abstimmungsvermerke. Das wirkt 
sich ganz anders aus wie in einer Wählerliste, die fast 
von Wahl zu Wahl neu aufgestellt werden muß. 
2. Der 1'ransport der Kästen zum Wahllokal ist un
vergleichlich beschwerlicher als die übermittlung von 
Wählerlisten. . 
3. Der Wahlvorsteher kann an der Hand einer Wähler
liste seine Beisitzer viel leichter von Hans zu Haus 
heraussuchen als unter Znhilfenahme einer Wahl
kartei. 

5* 

4. Eine Ausknnfterteilung am Wahltagean die Wähler 
nnd Abstimmungsvorsteher ist infolge Hinausgabe der 
Wahlkartei in die Wahllokale unterbunden. 
Bei der Anschaffung der Wahlkartei zeigte es sich, 
wie wichtig ein gegenseitiger Gedanken- und Er
fahrungsaustausch der Wahlämter sein würde. Bei 
der Vorführung der verschiedenen Karteisysteme 
hört man ja nur von Vorteilen jedes Systems. 
Die Anschaffung einer Ad"emaanlage kam nicht 
in Betracht. Der erforderliche Raumhierfür war nicht 
vorhanden. Eine Wahl karte ist 0,25 mm stark, da
gegen eine Schablone 3 mm; es kommen also auf eine 
Adremaschablone in Wirklichkeit 12 Wahlkarten. 
Selbst wenn man berücksichtigt, daß bei der Wahl
kartei zur Erhöhung der übersichtlichkeit mehr Preß
spankarten benutzt werden und daß das Format der 
Schahionen kleiner als das Format der Wahlkarten 
ist, so müßte man immerhin noch mit einer 4-5fach 
größeren Raumheanspruchung bei Verwendung einer 
Adrema rechnen, zumal auch die Präg- und Druck
maschinen Platz beanspruchen. 
Die Ansckaffunyskosten einer Adrema sind viel 
höher als die AnschaHungskosten einer Wahlkartei. 
Der Preis einer Wahlkarte, wie sie Altona verwendet, 
beziffert sich auf 1,48 Rpf., dagegen kostet eine Scha
blone Größe III, wie sie für Wahlzwecke erforderlich 
ist, ungeprägt 7 y" R pf. Der Preisunterschied je Karte 
oder Schablone heläuft sich also auf rund 6 Rpf. 
Für das Prägen einer Schablone werden außerdem 
6 y" Rpf. gerechnet, so daß die volle Beschriftung einer 
Schablone 14 Rpf. kostet (die manuell beschriftete 
Karte kommt vielleicht auf 5 Rpf.). Aber auch die 
laufenden U nterkaltungskosten einer Adrema sind 
viel höher als bei einer Wahlkartei. Es wurde ja be
reits erwähnt, daß die Schablonen kostspielig sind; 
viele dieser SchahIonen werden durch das wiederholte 
Umprägen (z. B. hei Umzügen) unbrauchbar und 
müssen durch neue Schablonen ersetzt werden. 
Gerade hier in Altona mit der stark fluktuierenden 
Bevölkerung und mit den zahlreichen Hausangestellten 
in den Elbvororten würden diese Fälle sehr häufig 
eintreten. Diese Schablonen müßten weggeworfen 
werden, bevor sie bestimmungsgemäß zu einer Wahl 
Verwendung gefunden hätten. Mit anderen Worten: 
Die Wahlen wiederholen sich für das Adremaver
fahren nicht oft genug und die Anschriften ändern 
sich zwischen den Wahlen zu oft. Außerdem ist auch 
zur Bedienung einer Adrema mehr Personal erforder
lich als zur Bedienung einer Wahlkartei. Die Adrema
anlage dehnt sich nämlich - wie bereits näher aus
geführt wurde - über einen 4-5fach größeren Raum 
aus, d. h. der Weg zwischen Arbeitsplatz und Scha
blone wäre 4~5mal so lang wie in einer Wahlkartei. 
Vor allem aber ist das ständige Heraussuchen von 
Schablonen (bei Umzügen, Todesfällen und Weg
zügen) viel schwieriger und würde viel langsamer vor 
sich gehen als die entsprechende Arbeit in einer 
Wahlkartei; denn die Metallschablonen lassen sich 
nie derartig umlegen, blättern und lesen wie Kartei
karten. Bei der Adrema muß die Schablone erst 
herausgesucht, dann applaniert, hierauf umgeprägt 
und eingereiht werden. Dem Applanieren einer alten 
Adresse von vielleicht 25 Buchstaben beim Adrema
verfahren entspricht beim manuellen Ve!lahren ein 
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einziger Federstrich in der Karteikarte, mit dem die 
frühere Adresse durchstrichen wird. Bei den Wahlr 
vorbereitungen zeigt die Wahlkartei ebenfalls Vor
züge vor der Adremamaschine. lVIit Hilfe der auto
matischen Listenführung können in einem Tage und 
mit einer lVIaschine höchstens 20 000 Namen in die 
Wählerlisten eingedruckt werden d. h. die Adrema
anlage wäre vor einer Wahl viele Wochen lang tätig, 
um Wählerlisten für die Wahlvorstände und poli
tischen Parteien herunterzudrucken. Die fertigen 
Wählerlisten - soweit sie nicht von den politischen 
Parteien bestellt werden - würden dann in die Ab
stimmungslokale versandt und bei der Wahl ver
wendet. Bei unserer Wahlkartei ist das Verfahren viel 
einfacher. Es wird keine wochenlange lVIaschinen
arbeit benötigt, um Wählerlisten herzustellen, sondern 
wir geben einfach unsere Wahlkartei kurz vor dem 
Wahltage in die Abstimmungslokale hinaus zur un
mittelbaren Verwendung bei der Abtsimmung. Eine 
periodische Bereinigung der Kartei von über
zähligen Karten ist bei einer Schablonensammlung 
unmöglich (im Gegensatz zu unserer Wahlkartei). 
An der Hand der Wahlkartei ist ohne weiteres fest
zustellen, ob jemand bei mehreren Wahlen nachein
ander nicht zur Urne ging; es kann dann ermittelt 
werden, ob der Betreffende noch lebt und noch in der 
angegebenen Wohnung wohnt. Dagegen sind in den 
Adremaschablonen keine Abstimmungsvermerke ent
halten und auch an Hand der Wählerlisten ließe es 
sich nicht feststellen, ob jemand bei mehreren Wahlen 
nicht abstimmte; denn in den Wählerlisten ändert sich 
die Aufeinanderfolge der Namen von Wahl zu Wahl 
und außerdem wechselt auch die Wohnung durch die 
Umzüge. Es ist zwar ein Vorteil der Adrema, daß die 
Abschriften der Wählerlisten für die politischen 
Parteien billig und schnell und in beliebiger Anzahl 
hergestellt werden können. Aber dieser technische Vor
teil wirkt sich finanziell nachteilig aus: Während der 
Ausliegezeit sind nämlich die Ausliegestellen zur Ent
gegennahme der Einsprüche von unserem Personal 
und neueingestellten Hilfskräften besetzt. Der Besuch 
der Ausliegestellen ist zu gewissen Tagesstunden und 
an gewissen Tagen schwach. Während dieser ruhigen 
Zeit können dieHilfsangestellten mit dem Abschreiben 
der Wählerlisten für die politischen Parteien beschäf
tigt werden; andernfalls würden sie untätig herum
sitzen, da sie mit den laufenden statistischen Arbeiten 
nicht vertraut sind. Dagegen sind unbestrittene 
Vorteile der Ad"ema darin zu erblicken, daß die 
Schablonensammlung am Wahltage im Wahlamt ver
bleibt und zur Auskunftserteilung verwendet werden 
kann, und daß der Transport schwerer Karteikästen 
in die Wahlbezirke wegfällt. lVIan sieht also, daß das 
Adremaverfahren Vorteile und Nachteile mit sich 
bringt. 
Diese längeren Ausführungen über Wahlkartei und 
Adrema erschienen notwendig, da sie augenblicklich 
das Kernproblem jedes Wahlamts sind. Altona ent
schied sich für eine Wahlkartei. Ob später einmal ein 
übergang zum Adremaverfahren erfolgen wird, wenn 
mehr Raum vorhanden und ein gemeinsames Scha
blonenarchiv mit einer anderen Dienststelle möglich 
ist, steht dahin. Es ist dabei an den Ersatz der Volks
zählungen durch die Personenstandsanfnahmen und 
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an die teilweise Angliederung des Steueramts an das 
. Statistische Amt gedacht. 

6. Büroeinrichtung 
Bei dem lVIassentransport der massiven Karteilmsten 
in die Wahllokale kamen verschiedentlich Ver
schrammungen und auch Beschädigungen durch Regen 
vor. Es wurden deshalb besondere Schutzhüllen 
konstruiert, die wasserdicht und an den gefährdeten 
Stellen gepolstert sind und nur den Traggrifffreilassen. 
Als Ergänzung der Wahlkartei wurden 3 Hilf s
karteien eingerichtet, nämlich eine Kartei der Nicht
wähler (Kinder, Ausländer, Entmündigten und Be
straften), ferner eine Kartei der "nach unbekannt" ver
zogenen Personen und eine sogenannte "tote<l Kartei 
(durch Tod oder Wegzug in Abgang gekommene 
Wähler). Für die nach jeder Wahl erforderliche Durch
sicht von 175 000 Stimmzettelumschlägen wurde von 
einem Angestellten des Wahlamts eine besondere 
Durchleuchtungsvorrichtung erbaut, die sich gut 
bewährt hat. 
Es wurden ferner eine größere Anzahl von zusam
menlegbaren Doppelwahlzellen (Konstrukteur: 
Stadtamtmann Bünger in Harburg-Wilhelmsburg) 
angeschafft. Von der Hauptverwaltung wurden dem 
Wahlamt in der letzten Zeit neue eiserne F ormula,'
schränke und Aktenschränke mit Rolljalousien 
überwiesen. Die Lieferung neuer Schreibtische und 
A"beitstische steht bevor. 

7. Sonstige Maßnahmen 
Durch den Ausbau von Flurteilen zu Zimmern 
wurde der beengte Raum des Statistischen Amts und 
Wahlamts etwas vergrößert. 
Weiterhin wurde die tagebuchlose Registratur ein
geführt. Die liegenden Akten sind durch stehende 
Akten ersetzt worden. Der Aktenplan wurde neu 
ausgearbeitet und auf das Dezimal-Klassifikations· 
Zahlensystem umgestellt. 
Für jede Wahlart sind immerwäMende T.,.minr 
kalender entworfen worden; zur Ermöglichung einer 
steten Gebrauchsfertigkeit wird der Termin (Tag) 
nicht mit Tag und lVIonat bezeichnet, die ja von Wahl 
zu Wahl wechseln, sondern mit " ... Tag vor dem 
Wahltag". , 
Für Auskunftszwecke und für die Öffentlichkeit sollen 
im nächsten Jahre die gesamten Wahlergebnisse 
für Altona und Schleswig-H olstein seit 1870 
in Buchform zusammengestellt werden; diese Arbeit 
wird als Heft der "Wirtschaftsberichte für Altona 
und Schleswig-Holstein" erscheinen. 
Nach langen Bemühungen konnte endlich eine Be
seitigung der kostspieligen und zeitraubenden U,.
listen für Schöffen 'und. Geschworene herbei
geführt werden. Die Ausschüsse für die Auswahl der 
Schöffen und Geschworenen treten nunmehr in den 
Räumen des Wahlamts zusammen und suchen hier 
unmittelbar aus der Wahlkartei sich die geeigneten 
Personen heraus. 
Der Ausbau des Wahlamts vollzieht sich also, wie in 
den vorstehenden Zeilen kurz geschildert wurde, 
Schritt für Schritt in zahlreichen Einzelrnaßnahmen, 
die freilich durch Wahlen immer wieder unterbrochen 
werden. 



GI,SOHÄFTSGANG BEIM STADTLEIHAMT IN DORTMUND 

Bild 19. Impfscheinstaffel 

Ersparnis an Schreibwerk 
beim Impfgeschäft 

A. S e mr a u, Stadtsekretär , Dortmund 

Zur Durchführung und Kontrolle des Impfgeschäftes 
sind umfangreiche Schreibarbeiten (Impflisten, Impf
aufforderungen mit Zustellungsbescheinigungen, Kon
trollstreifen und Implscheine) notwendig. Zur Verein
fachung dieser Arbeiten wurde vom Verfasser das 
nachstehend beschriebene Verfahren ausgearbeitet: 
Die bisher mit der Führung der Impflisten beauftragten 
Personen (Standesbeamte und Lehrpersonen) schreiben 
mit der Impfliste die staffelförmig unter der Liste 
angeordneten Impfaufforderungen, Kontrollzettel und 
Implscheine (Bild 19) automatisch mit bis auf den 
ImpfOermin, der von dem Büro für Impfangelegen
heiten eingestempelt wird. Der Kontrollstreifen, der 
im Impf termin abgetrennt wird, wird nachträglich 
geheftet und erübrigt die Führung der Hilfslisten. Das 
Büro für Impfangelegenheiten ist bei Anwendung der 
Impfscheinstaffel tatsächlich von jeder Schreibarbeit 
befreit, ohne daß von dem Standesbeamten oder 
den Lehrpersonen eine Mehrarbeit geleistet zu werden 
braucht. Durch die Anwendung der Impfscheinstaffel 
ist eine erhebliehe Arbeit-, Zeit- und Geldersparnis 
gegeben. Das Durchschreibeverfahren zur Verein
fachung des Impfgeschäftes hat sich in Dortmund 
sehr gut bewährt. 
Inzwischen sind die Impfscheinstaffeln bereits von 
zahlreichen Stadtverwaltungen eingeführt worden. 

Geschäftsgang beim Stadtleihamt in Dortmund 
Das Leihamt der Stadt Dortmund ist bereits als eines der ersten 
in. Deutschland vor dem Kriege mit Registrierkassen sowie mit 
(flachschreibenden) Elliott-Fishel'-Schreibmaschinen ausge
stattet worden. Pfandschein und Pfandbuch (letzteres damals 
noch in festgebundener Form!) wurden in einem Arbeitsgang 
mittRls Durchschreibeverfahrens durch die flachschreibenden 
Elliott-Fisher-Maschinen besohrieben. 
Die Inflation führte im Jahre 1923 zur Sti11egung des Leih
amtsbetriebes. Nach Eintritt stabiler Währungsverhältnisse 
konnte der Wiedereröffnung des Leihamtes näher getreten 
werden. Das gab Veranlassung, den wieder zu eröffnenden 
Betrieb von vornherein auf neuzeitliche Formen, insbesondere 
in technisch-maschineller Hinsicht, einzustellen. 
Bei der Wiedereröffnung ist das Stadtleihamt zur Verein
fachung, und Beschleunigung des Geschäftsganges u. a. mit 
folgenden maschinellen Einrichtungen, die eine nennenswerte 
Ersparnis an Personalkosten gegenüber dem bisherigen Zu
stande mit sich brachten, ausgestattet worden: 

1 National-Registrier-Kasse. . 
1 Mercedes-Addelektra-(Buchungs-)Maschine, 
1 Mercedes-Schreibmaschine, 
1 Seilpostanlage, 
1 Lastenaufzug. 
sowie fahrbare Transportgeräte. . 

Neuerdings ist noch eine Zahlensignalanlage (vgl. weiter unten) 
eingebaut worden. 
Der Geschäftsgang wickelt sich im einzelnen wie folgt ab: 

1. Pfand buch 
Es ist das Lose-Blatt-System(Ablegemappen) imGebl'auch. Das 
Pfandbuohblatt jst fortlaufend numeriert; es enthält auf der 
Seite 16 Nummern (Dinformat). Zeug- und Goldpfänder wer
den in verschiedenen Spalten geführt. Pfandbuchblatt und 
Pfan,dschein werden in einem Arbeimgang auf der Mercedes
Addelektramaschine geschrieben. Auf letzterer befinden sich 
zwei Zählwerke. die die Pfanddarlehen automatisch auf
addieren. Die Addition dieser Zählwerke muß mit dem Aus
gabekonto der National-Registrierkasse über Darlehen über
einstimmen. Eingelöste oder erneuerte Pfänder werden-in 
der Spalte Bemerkungen des Pfandbuches mit einem ver
stellbarem Datumstempel gelöscht. 

2. Pfandschein 
Der Pfandsohein trägt die gleichlautende Nummer des Pfand
buches. Es ist ein Doppelschein, der an der zu besohreibenden 
Stelle auf der Rückseite karbonisiert ist, wodurch die Ver
wendung des Kohlepapiers überflüssig wird. Es werden in 
einem Arbeitsgang also drei Ausfertigungen, und zwar das 
Pfandbuchblatt und zwei Ausfertigungen des Pfandsoheins 
geschrieben. Die erste Ausfertigung des Pfandscheines erhält 
der Darlehnsnehmer. Die zweite Ausfertigung wird im Leih
amt nach dem Alphabet (Einheits-ABe-Regeln) gelegt, damit 
bei Reklamationen ein schnelleres Auffinden des Versetzers 
möglioh ist. Die zweite Ausfertigung wird außerdem als 
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Kassenbeleg für die wöchentlioh stattfindenden Versteige· 
rungen benutzt. Im Leihamt befinden sich für die Auf
bewahrung der Pfandscheine und Pfandbücher zwei eigens 
hierfür konstruierte eiserne Schränke. In einem Schrank 
werden die Pfandscheine der eingelösten oder erneuerten 
Pfänder nach der Nummer sortiert, in dem andern die Zweit
ausfertigungen, wie bereits erwähnt, naoh dem Alphabet 
geordnet, aufbewahrt. 

3. Versteigerungen. 
Nach Ablauf der für die Versteigerung vorgeschriebenen ]1'ist 
werden die Pfandscheine (Zweitausfertigungen) des betreffen
den Monats aus dem Alphabet nach der Nummer gelegt. 
An Hand der bereits nach der Nummer liegenden Erstaus
fertigungen werden die eingelösten bzw. erneuerten Scheine 
aus den Zweitausfertigungen ausgesondert, so daß die Scheine 
der nicht eingelösten Pfänder zurückbleiben. An Hand dieser 
Scheine werden die zur Versteigerung kommenden Pfänder 
aus den Lägern geholt und in eine Versteigerungsliste ein~ 
getragen. Bei den auf Grund dieser Unterlagen zur. Ver
steigerung kommenden Pfändern werden auf der ZWeltaus
fertigung des Pfandscheines die aufzukommenden Beträge an 
Darlehen und Gebühren errechnet. Die Pfänder werden zu 
dem aufzukommenden Sollbetrage in der Versteigerung an
geboten und der Versteigerungserlös in die Pfandschein
zweitausfertigung eingetragen. Der Versteigerungserlös wird 
sofort eingezogen und vereinnahmt. Nachdem der Betrag in 
der Versteigerungsliste verbucht ist, wird die Buchung durch 
die National-Registrierkasse vorgenommen. Die Pfandschein
zweitausfertigung dient in der Folgezeit als Kassenbeleg. 
Die in der Versteigerung nicht abgehenden pfänder werden 
vom Leihamt erworben und als freiverkäufIich behandelt. 
Der Verkauf dieser Sachen findet täglich statt .. Die Be· 
handlung der aufzukommenden Gelder im Freiverkauf ist 
die gleiche wie bei den Versteigerungen. An Hand der Ver
steigerungsliste werden auch gegen Vorlage der Pfandschein
erstausfertigungen die errechneten überschüsse ausgezahlt. 

4. Freiverkauf 
Für den Freiverkauf werden besondere Listen nicht geführt. 
Die Kontrolle über die freiverkäuflichen Sachen wird an 
Hand der vorhandenen Pfandscheinzweitausfertigungen, die 
in Kontrollmappen abgeheftet sind, geübt. Die freiverkäuf
lichen Pfänder werden mit einem Etikett versehen, auf dem 
der aufzukommende Betrag plus 10% als Verkaufspreis 
steht. Die Käufer der Pfänder erhalten Zahlzettel nach 
besonderem Muster. Die Zahlung erfolgt durch den Käufer 
an der Kasse. Hier wird der Betrag auf der Pfandschein
zweitausfertigung gebucht; der Käufer erhält einen Kassen
scheck. An Hand des Kassenschecks wird das Pfand aus
gehändigt. 

5. Reklamati onen bei Pfandscheinverlusten 
Der Verlierer meldet den Verlust an dem betreffenden Schalter. 
An Hand der Zweita.usfertigungen des Pfandscheines wird 
das betr. Pfandstück . herausgesucht. Der Verlierer erhält 
eine Verlustbescheinigung nach besonderem Muster. Im 
Pfandbuch und an dem betr. Pfand wird ein Vermerk über 
den Verlust gemacht. Außerdem wird eine Verlustkarte aus
gestellt, auf welcher die vom Verlierer gezahlte Schreibgebühr 
durch die National-Registrierkasse gebucht wird. 

6. National-Registrierkasse 
Die Maschine ist besonders für Leihamtszwecke eingerichtet, 
d. h. sie hat auf der einen Seite Vorrichtungen zum Buchen 
von Pfandbuchnummern und daneben die einzelnen Konten
nummern. Auf der andern Seite Vorrichtungen zum Buchen 
von Geldbeträgen bis zu 100 000 RM. Sie addiert sowohl 
innerhalb der einzelnen Konten als auch in der Gesamtsumme, 
und zwar Einnahme und Ausgabe gesondert. Der Haushalts
plan des Stadtleihamtes ist in Einnahme und Ausgabe auf 
die betr. Konten der Maschine so verteilt, daß jederzeit über 
die Einnahmen und Ausgaben nach den betr. Nummern des 
Haushaltsplanes ein klarer überblick zu erzielen ist. An Hand 
der National-Registrierkasse kann mit unbedingter Sicherheit 
in wenigen Minuten ein Kassenabschluß gefertigt werden. Der 
Kassenstreifen der Maschine wird täglich herausgenommen, 
in ein besonderes Buch eingeklebt und gilt als Kassenabschluß. 
Neben demselben wird noch ein Geldsortenzettel geführt. 
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7. Kassenhauptbuch 
über die Einnahmen und Ausgaben des Leihamtes wird ein 
Kassenhauptbuch handschriftlich geführt, welches in Ver
bindung mit den Kassenbelegen, einer Gewinn- und Verlust
berechnung und der Bilanz als Jahresrechnung a~ljährlich 
terminmäßig vorgelegt wird. Das Hauptbuch dIent zur 
Kontrolle der Einnahmen und Ausgaben. Während die 
Einnahmen an zurückgezahlten Darlehen und Gebühren 
sowie sonstige Einnahmen aus dem Kassenstreifen ins Kassen
hauptbuch am Monatsschluß übernommen werden, dürfen die 
Ausgaben nur auf Grund der Zahlungsanweisungen erfolgen. 

8. Lagerräume 
Es sind drei übereinanderliegende La.gerräume im Hofgebäude 
vorhanden, die etwa 600 qm Lagerfläche enthalten. Die Lägel' 
sind durch einen Lastenaufzug miteinander verbunden. Sämt
liche Pfandgegenstände werden mittels des Aufzuges in die 
Lagerräume befördert bzw. aus ihnen wieder herausgeholt. 
Das Herausbringen der Pfandgegenstände in den Aufzug bzw. 
an den Ausgabeort erfolgt mittels fahrbarer Transportgeräte. 

9. Tresor.. 
Für die Aufbewahrung der Gold- und Silberpfänder sowie 
der Juwelen ist ein moderner Tresor vorhanden. Soweit 
Goldpfänder für einen Versatz zusammengehören, werden sie 
in Tüten aufbewahrt, auf welchen mit einem Gummiband 
die Pfandnummer befestigt ist. Für die Numerierung aller 
Pfänder dienen im übrigen dreiteilige Blocks mit der gleich. 
lautenden Nummer des Pfand buches und des Pfandscheines. 
Von diesen dreiteiligenBlocks erhält derDarlehensnehmer einen 
Abriß, mit dem er sich an der Kasse bei Empfangnahme des 
Geldes ausweist. Die beiden andern Abrisse werden an das 
Pfand geheftet und einmal lose hineingesteckt, damit Ver· 
wechselungen auf alle Fälle ausgeschlossen s~nd. 
Alle Hängepfänder hängen auf Kleiderbügeln, während die 
Liegepfänder gerollt und mit einem Bindfaden verschnürt 
sind. Beim Versand von Pfändern nach auswärts werden an 
Verpackungskosten 50 Pfg. erhoben. 

10. Zahlensignalanlage. 
Um die Diskretion zu wahren, wird im Leihamt niemand mit 
seinem Namen aufgerufen. Jeder wird durch die Zahlen· 
geberanlage nach der Nummer in seiner Hand, die sich mit 
der Pfandnummer deckt, an den Kassen- oder Ausgabe
schalter herangeholt. Die Anlage gewährleistet Beschleu
nigung, Sicherheit und Ruhe in der Abfertigung. 

11. Verkehrsabwicklung. 
Der Darlehnsnehmer begibt sich mit seinem Pfandgegenstand 
in den Annahmeraum und übergibt das Pfand dem Taxatol' 
zum Zwecke der Abschätzung. Dieser bestimmt die Höhe 

. des Darlehns, diktiert der Maschinenschreiberin die Angaben 
zur Ausstellung des Pfa.ndscheines und übergibt dem V~r~ 
setzer einen Abriß von dem dreiteiligen Block. Letzterer be~ 
gibt sich mit diesem Abriß in den Kassenraum. Der Pfand
schein wird gleichzeitig mittels der Seilpost in den Kassen
raum befördert. Hier wird der Pfandschein gebucht und dem 
Versetzer das Darlehen ausgehändigt. Bei Einlösung eines 
Pfandes ist das umgekehrte Verfahren zu beobachten. Der 
Versetzer begibt sich zunächst in den Kassenraum, um Dar
lehen und Gebühren dort zu bezahlen. Nach Buchung und 
Zahlung erhält er einen Kassenscheck, mit dem ?r si~h in 
den Ausgaberaum beO'ibt, während der Pfandschem mIttels 
der Seilpost ins Lage~ befördert wird. Hier wird das Pfand 
herausgeholt und auf Grund des Kassenschecks an der Aus~ 
gabesteIle nach Signalisierung der Pfandnummer ausgehändigt. 
(Vgl. Ziffer 8 und 10.) 
Die Erneuerungsanträge werden wie Anträge auf Einlösung 
behandelt. Der Antragsteller begibt sich nach Zahlung der 
Gebühren in den Annahmeraum; er empfängt dort nach der 
Neuabschätzung des Pfandes eine neue Nummer und begibt 
sich mit dieser zurück in den Kassenraum, um dort den neuen 
Pfandschein nach BUChung mittels der National-Registrier
kasse ausgehändigt zu bekommen. 

12. Polizeirufanlagen 
·Sämtliche Läger, Tresors, Kassenschränke und die Büro
räume sind im Sta.dtleihamt an die Polizeirufanlage ange· 
schlossen. 



V. Geschäftsordnungen 

Geschäfts-Ordnung für die Stadtverwaltung zu Görlitz 

Bemerkung der Herausgeber: 
Die Stadtverwaltung Görlitz hat eine Geschäftsordnung auf~ 
gestellt, die den Anforderungen neuzeitliohen Bürobetl'iebes 
Rechnung trägt. 

Wir lassen nachstehend den Wortlaut der 3 Teile 
Geschäftsordnung, 
Aktenordnung, 
Kanzleiordnung folgen. 

1. Teil. Geschäfts-Ordnung (Gesch.O.) 

Abschnitt A. Allgemeines 

Zweck der Geschäftsordnung 
1. Die Ge80h.0. regelt die äußeren Formen des Geschäfts. 

ganges in der Stadtverwaltung. Das in ihr erstrebte Ziel, 
den Geschäftsgang aufs äußerste zu vereinfachen und zu 
beschleunigen, kann nur dann voll erreicht werden, wenn 
jeder Angehörige der Stadtverwaltung im Rahmen seiner 
Geschäfte in diesem Sinne mitarbeitet. Die8 gehört zu 
den Dien8tpflichten de8 Beamten. 

2. Alle Angehörigen der Stadtverwaltung haben sich mit dem 
Inhalt der Gesch.O. vertraut zu machen. 

Geschäftsverteilung 
3. Die Stadtverwaltung ist in folgende Zweige gegliedert: 

1. Hauptverwaltung, 
2. Bauverwaltung, 
3. Unterrichtsverwaltung, 
4. Wohlfahrtsamt, 
5. Finanzverwaltung, 
6. Grundstücksverwaltung, 
7. Steuerverwaltung, 
8. Versicherungsamt, 
9. Betriebe und Unternehmen. 

4. Jeder Zweig besteht aus einer oder mehreren Abteilungen. 
Der Oberbürgermeister bestimmt das Nähere. Die Ab
teilungen werden von Vorstehern geleitet, deren Amts
bezeichnung\ der Besoldungsplan vorschreibt. 

5. Die Vorsteher haben für die Regelung und den glatten 
Gang des Geschäftsbetriebs zu sorgen. Der erste Vor
steher der Hauptverwaltung ist für den geregelten Büro
dienst in allen Abteilungen verantwortlich. Jede Arbeits
kraft muß voll beschäftigt sein. Durch straffe Dienst
aufsicht ist dafür zu sorgen, daß alle Angelegenheiten 
ohne Nachteil für die sachliche Arbeit mit größter Be
schleunigung erledigt werden. 

6. Durch den "Geschäftsplan" werden die Geschäfte auf die 
Abteilungen verteilt. In ihm sind die Arbeitsgebiete nach 
sachlichen Gesichtspunkten klar und 8charf abzu
grenzen al8 er8te V01'aU88etzung für eine 8chnelle 
und reibung8lo8e A1·beit. 

Abschnitt B. Bearbeitung der Eingänge 

Erste Behandlung der Eingänge 
7. Die Eingänge mit genauer Abteilungs-Aufschrift (z. B 

"Magistrat, Bauverwaltung" oder "Magistrat - Ab
teilung 6") werden vom Botenamt ungeöffnet den Abtei
lungen mit dem nächsten Botengang zugestellt. Die 
anderen Eingänge werden im Botenamt geöffnet, wenn 
sie nicht einen Vermerk tragen. aus dem zu ersehen ist, 
daß für die Öffnung ein bestimmter Termin festgesetzt 
ist. Die geöffneten Eingänge' sind mit dem Eingangs
stempel so zu versehen, daß man sieht, ob die Sache vor
oder nachmittags eingegangen ist. Neben den Stempel 
ist das Geschäftszeichen zu setzen. 

8. Die Zahl der Anlagen ist auf dem Hauptstück zu ver
merken. Anlagen von besonderer Bedeutung (Urkunden, 
Akten u. ä., auch Briefmarken oder Bargeld) werden hier
bei nach Zahl und Art aufgeführt. Das Fehlen von An
lagen ist zu vermerken. 

9. Sind Name' oder Wohnung des Einsenders oder der Tag 
des Schreibens nicht deutlich erkennbar, so wird der Brief
umschlag bei dem Schriftstück belassen. 

10. Einschreib-, Wert- und Geldsendungen werden in der 
Stadthauptkasse geöffnet. Schriftstücke, die nicht zur 
Kasse gehören, sind von dieser unverzüglich der zustän
digen Abteilung zuzusenden. 

Vorlage der Eingänge 
11. Die Vorsteher der Abteilungen und des Botenamts haben 

Eingänge von besonderer Bedeutung unmittelbar dem 
Oberbürgermeister in besonderen Mappen: "Eingänge" 
sofort vorzulegen. Die Vorsteher sind dafür verantwort
lich, daß diese und andere wichtige Eingänge rechtzeitig 
zur Kenntnis der Dezernenten gelangen. 
Alle anderen Eingänge gibt der Vorsteher unverzüg
lich den Sachbearbeitern, soweit er sie nicht selbst erledigt. 

12. Die Eingänge mit persönlicher Anschrift des Oberbürger
meisters gehen vom Botenamt ungeöffnet in die Zentrale 
der Hauptverwaltung, wo sie nach Bestimmung des Ober
biirgermeisters behandelt werden. 

Geschäftsgangvermerke 
13. Für Vermerke ist dem Oberbürgermeister der Blaustift, 

den Dezernerlten der Rotstift, den Vorstehern der Grün
stift vorbehalten. 

14. Es bedeuten: 
Namenszeichen oder Strich: Kenntnis genommen, 
+ # =F: Schlußzeichnung der Verfugung durch Oberw 

bürgermeister: +, Dezernent: :\:1=. Vorsteher: ~ 
V: zum Vortrag (sachliche Erörterung der Angelegenheit), 
R: zur Rücksprache, möglichst innerhalb dreier Tage, 
M. S.: zur Magistrats-Sitzung, . 
D. S.: zur Deputations-Sitzung. 

Zuständigkeit 
15. Bei Zweifeln in der Zuständigkeit der Abteilungen ent

scheidet der erste Vorsteher der Hauptverwaltung. 
16. Bei der Abgabe an eine andere Behörde ist dem Einsender 

eine Abgabenachricht zuzusenden. (Gemeinsames Form
blatt 1.)') 

Zelt der Erledigung. Fristen. Wiedervorlagen 
Erinnerungen 

17. Es ist ebenso wichtig, eine Sache rechtzeitig zu erledigen, 
wie sie richtig zu erledigen. 

18. Sofortsachen sind val' Eilsachen, diese vor den gewöhn
lichen zu bearbeiten. Es ist zu vermeiden, daß durch 
anfänglich verzögerte Behandlung am Ende besondere 

1) Die Formblätter sind nicht abgedruckt. 
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Beachleunigungsvel'merke erforderlich werden. Diesesollen 
zur Entlastung des Geschäftsbetriebs überhaupt nur 
wenig verwendet werden. Der Grund zur Beschleunigung 
ist stets anzugeben, z. B. Fristsaohe, Terminsache, Haus~ 
haltsplanauistellung usw. 

19. Besonders eilige Entwürfe sind durch besonderen Boten 
oder den Sachbearbeiter persönlich weiterzugeben und 
von letzterem zU überwachen. 

20. Kann nicht in kurzer Zeit geantwortet werden, so ist dem 
Einsender eine "Eingangsbestätigung" oder ein "Zwischen
bescheid" zu erteilen. (Gemeine. Formblatt 2 und 3.) 

21. Um unnötige Wiedervorlagen und Erinnerungen zu ver
meiden, sind die F1'isten auareichend zu bemessen. 
Die bis zum Absenden der Reinschrift verstreichende Zeit 
ist dabei zu berüoksiohtigen. 

22. Der Grund der Wiedervorlage ist bei der Verfügung kenntv 
lioh zu machen. 

23. Wird verfügt "erinnern", so ist für das Sohreiben aHv 
gemein ein Vordruok auf Postkarte zu benutzen. (Gev 
meius. FonnbI. 4.) 

Ablage der erledigten Sachen 
24. Bei Sohriftstüoken, die geringere Bedeutung haben und 

nioht notwendig in den Akten verwahrt werden müssen, 
ist nioht HZ. d. A.", sondern "wegl." zu verfügen. Um die 
Akten zu entlasten, ist diese Verfügung möglichst viel anzu
wenden. (Über die Behandlung der Weglegesachen siehe 
Akten.Ordnung. Ziff. 30 und 31.) 

25. Schriftstücke, die nicht "wegzulegen" sind, sollen so bev 
handelt werden, daß sie mögHchst bald zu den Akten 
kommen. Sie werden entweder sachlich erledigt oder "z. 
d. A." geschrieben, oder es wird ihre Wiedervorlage mit 
längerer Frist angeordnet. (Siehe "AktenordnungU 

Ziff. 29.) 

Urschriftliche Verfügung 
26. Die urschriftliche Verfügung soll eine besondere Reinschrift 

überflüssig machen. Sie ist möglichst oft anzuwenden, 
namentlich wenn der Inhalt eines Schriftstücks für die 
Akten entbehrlich ist. (V gl. Ziff. 36.) 

Entwurf 
27. Der Entwurf ist auf den Eingang selbst oder einen be

sonderen Bogen zu schreiben. Leere Blätter sind abzu
trennen und zu verwerten, halbe oder viertel Bogen zu 
verwenden, wo sie genügen. 

28. Die Reinschrift ist bei einem Diktat zugleich mit der Ur
schrift herzustellen und vorzulegen, sonst durch die den 
Abteilungen zugeteilten Kanzlistinnen oder durch die 
Kanzlei zu fertigen. 

29. Vom Diktat ist in weitem Umfange Gebrauch zu machen, 
besonders bei größeren Entwürfen. ' 

30. Die kurzschriftliche Aufnahme ist bald in die Reinschrift 
zU übertragen. Ein Durchsohlag ist zu den Akten zu 
nehmen. Kleine handschriftliche Verbesserungen in der 
Reinschrift können dabei vorgenommen werden. 

31. Von eiligen und umfangreichen FäHen abgesehen, sind 
Sohreibkräfte erst heranzuziehen, wenn sich mehrere 
Saohen angesammelt haben. Bevor eine Schreibkraft ge
rufen wird, muß der Stoff so vorbereitet sein, daß kein 
Aufenthalt beim Diktieren eintritt. Für einzelne gering v 
ftigige Entwürfe sollen Schreibkräfte nicht in Anspruoh 
genommen werden. 

32. Hat der Saohbearbeiter einen Entwurf vorzulegen, der 
voraussichtlioh nicht geändert wird, so soll er bei einfachen 
Mitteilungen kurzen Inhalts in der Regel den Entwurf 
als Reinschrift sohreiben und an Stelle des Entwurfs einen 
kurzen Vermerk über den Inhalt zu den Akten bringen. 
Für Verbesserungen gilt Ziffer 30. 

83. Für einfache Fälle genügt vielfach an Stelle des Entwurfs 
eine stichwortartige Anweisung an den Sachbearbeiter 
zur eigenen Erledigung; z. B. "übersenden nach Antrag" 
oder "ablehnen" (wenn es sich um regelmäßig wieder
kehrende Form und Unwichtiges handelt,) 
Der Sachbearbeiter führt die Verfügung selbständig aus 
und zeiohnet "I. A." (Im Auftrage). 

34. Ist ein Formblatt vorgesehen, so genügt an Stelle des Ent
wurfs eine stiohwortartige Anweisung an die Kanzlei, 
z.B.: 

64 

"Abgabenaohricht nach G. F. 1" 
"Eingang bestätigen nach G. F. 2" 
"Zwischenbesoheid nach G. F. 3" 
"erinne:n nfJch G. F. 4" 
"Anlagen zcksd. nach G. F. 5". 

Das Schreiben geht vom Sachbearbeiter "I. A. ,I gezeiohnet 
hinaus. 

35. Für Anträge, Angaben, Mitteilungen u. ä., die sich oft 
wiederholen, sind Vordrucke und Stempel zU verwenden. 
Stempel,sind billiger, müssen in knappster Form alles Er
forderliche enthalten, sind aber in der Größe besohränkt. 

36. Wenn ausnahmsweise übel' ein an eine andere Behörde 
abgegebenes Schreiben ein besonderer Vermerk bei den 
eigenen Akten bleiben soll, ist das Gemeinsame Formblatt 6 
zu verwenden. 

37. Wenn ausnahmsweise über eine U. R. oder im Umlauf 
eingegangene Sache ein Aktenvermerk nötig ist, ist das 
Gemeinsame Formblatt 7 zu verwenden. 

38. Der Entwurf muß frei lassen: 
a) auf jeder Seite eines Blattes das linke Drittel für Än

derungen und Zusätze und 
b) auf der ersten Seite links, auf der zweiten rechts 

einen Heftl'and von mindestens 1 Yz Zentimeter Breite. 
39. Der Entwurf auf besonderem Bogen und die Reinschrift 

tragen als Kopf links oben stets die Bezeichnung: "Der 
Magistrat", darunter: "Geschäftszeichen Nr .... ". Wird 
das SchriftstUck nicht von einem Magistratsmitglied ge
zeichnet, so ist zwischen "Der Magistrat" und "Geschäftsv 
zeichen" die absendende Abteilung anzugeben, z. B.: 

"Der Magistrat 
Wohnungsamt 

Gesoh.vZch. Nr .... " 
40. Die Anschrift ist vollständig und genau anzugeben. Ab

gekürzte Anschriften sind in der Reinschrift nur zulässig, 
wenn ihre Bedeutung genau festgelegt ist. An einen Be
amten mit Namensangabe sind Schreiben nur zu riohten, 
wenn es sich um eine persönliche Angelegenheit des Empv 
fängers handelt. Soll das Schreiben vom Empfänger 
selbst geöffnet werden, so ist zu seinem Namen der Verv 
merk "Eigenhändig" zu setzen. 

41. Im Wortlaut des Schreibens sind besondere Eingangs
formeln zu vermeiden. Zum Hinweis auf Vorgänge dient 
in der Regel der Kopfvermerk: "ZuNr ..... vom .... ", 
wenn nicht der Vordruck schon entsprechende Platz
anordnung vorsieht. Bei Schreiben an Behörden ist stets 
der behandelte Gegenstand in Stichworten anzugeben. 

42. Der Entwurf muß so gefaßt sein, daß ihn die Kanzlei nur 
abzuschreiben braucht. Deutliche Schrift ist anzu
streben. Im Entwurf sind Abkürzungen erlaubt, die der 
Kanzlei verständlich sind. Abkürzungen, die nicht amt~ 
lich festliegen, sind in 'der Reinschrift nicht zu verwenden. 

43. Ist die Reinsohrift schwierig, z. B. bei stark verbessertem 
Entwurf, so ist zu verfügen: "Durchschlag z. d. A.". 

44. Das, was zu sagen ist, soll klar, erschöpfend, aber nicht 
weitschweifig gesagt werden. Auf eine gedrängte, dem 
Empfänger leicht verständliche Darstellung in einwandv 
freier, einfacher Sprache ist besonderer Wert zu legen. 
Die Kürze darf nioht zur Schroffheit führen. Zu ver
meiden sind besonders: 

unnötige Fremdwörter und veraltete KamrJeiM 

ausdrücke, 
das Häufen von Hauptwörtern, namentlich solchen auf 

"ung", 
die Ausdrücke "erfolgt" usw. an Stelle des einfachen 

passiven, besser noch aktiven Satzes, 
lange und ungegIiedel'te Sätze, 
alle überflüssigen Wärter, die das Verständnis nur er-

sohweren. 
Die Schreibweise richtet sich nach den amtlichen Regeln 
für die Deutsche Rechtschreibung und den behördlioh 
festgelegten Abkürzungen. 

45. Höflichkeitswendungen wie "gehorsamst", "ergebenst", 
ebenso Anreden wie "Hochgeboren", "Hoohwohlgeboren" 
sind zu vermeiden. 

46. Schreiben an übergeordnete Behörden werden als "Be
richte", an gleichgestellte als "Schreiben" bezeichnet. 

47. Auf Anlagen ist am Kopf des Sohreibens hinzuweisen. 
Ihre Zahl und nötigenfalls die Art muß auoh über einem 
links neben dem Inhalt zu setzenden Anlagestrich im Ent
wurf angegeben.. und so genau bezeichnet werden (z. B. 
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durch Zeichen auf den Anlagen), daß Zweifel nicht ent. 
stehen können. (Vgl. Akten-Ordnung Ziffer .27.) 
Wenn Fragebogen an Behörden, Firmen oder Ver. 
bände gesandt werden, ist möglichst ein Doppel für den 
Empfänger beizulegen. 

48. Die Sendungen nach außerhalb werden frei gemacht 
(Min. d. 1. v. 20. 10. 20). 

49. Schriftstücke, die für mehrere Verwaltungszweige wichtig 
sind, sollen ihnen abschriftlich mitgeteilt werden. Dabei ist 
darauf zu achten, daß die notwendige Zahl von Ab
schriften mit gefertigt wird. Gehen Schreiben an mehrere 
Stellen, so ist in der Anschrift oder im Wortlaut ersicht. 
lieh zu machen, wer sie erhalten hat. Die Anschrift, an 
die das einzelne Schreiben abgeht, ist in der Reinschrift 
zu unterstreichen. 

50. Fehlanzeige ist auf eingehende Rundfragen nur zu senden, 
wenn besonders darum ersucht ist. 

51. Der Sachbearbeiter versieht seine Entwürfe am Schlusse 
unten rechts mit Namenszeichen und Tag und legt sie 
dem Dezernenten vor. Nur die vom Dezernenten mit 
"~Po U." (Persönliche Unterschrift) bezeichneten Sachen 
werden ihm auch in Reinschrift vorgelegt. Alle übrigen 
Schreiben sind mit der Unterschrift des Sachbearbeiters 
unter dem Vermerk "Beglaubigt" abzusenden, soweit er 
nicht I. A.. zu zeichnen berechtigt ist (vgl. Z. 33, 34 und 54). 

52. Sind mehrere Dezernenten beteiligt, sq ist am Schlusse 
des Entwurfs links unten zu vermerken: "Herrn ..... 
z. Mz." ("zur Mitzeichnung"). 

53. Zur Gegenzeichnung durch den Oberbürgermeister sind 
vorzulegen: ' 
1. die Stadtverordneten.Vorlagen, 
2. die Entwürfe auf Eingänge, die mit einem blauen + 

versehen sind, 
3 .. Berichte und Anträge wichtigen Inhalts an die Auf

sichtsbehörden der Stadtverwaltung, 
4. wichtige Entwürfe nach Auswahl der Dezernenten und 

Abteilungsvorsteher, 
5. die Aufzeichnungen über Deputations-, Kommissions

usw. -Sitzungen. 
6. Verfügungen in Sachen, deren Bearbeitung sich der 

Oberbürgermeister vorbehalten hat. 
Die Vorlage erfolgt mit dem Vermerk: "Z. Ggz.". 

54. Das Zeichnungsrecht der Abteilungsvorsteher und 'Sach
bearbeiter nach außen und unter Kassenanweisungen wird 
durch besondere Verfügung des Oberbürgermeisters ge
regelt. Die Zeichnung erfolgt unter dem Vermerk ,,1. A.". 
Innerhalb der Verwaltung (von Abteilung zu Abteilung) 
zeichnen die Sachbearbeiter unter dem Geschäftszeichen 
ihrer Abteilung. 

Zusammenarbeit 
55. Die Sachbearbeiter und die Abteilungen sollen hilfsbereit 

zusammenarbeiten. Zusammenarbeit nützt dem Staat und 
der Stadt, Gegeneinanderarbeit schädigt sie. 

56. Beteiligte Abteilungen sind möglichst schon bei den der 
Entscheidung voraufgehenden Erwägungen und Fest
stellungen zuzuziehen. Verständigung ist auf dem kür
zesten Wege herbeizuführen; ein Schriftwechsel innerhalb 
der Abteilungen ist zu vermeiden. 

57. Magistratsbeschlüsse sollen erst herbeigeführt werden, 
nachdem die zuständige Deputation, Kommission oder 
das Kuratorium beschlossen hat. 

Sitzungen 
58. Ehe Sitzungen anberaumt werden, ist der Sitzungssaal 

zu sichern. Das Aufheben einer Sitzung ist sofort der Ab· 
teilung mitzuteilen, die übel' den Saal verfügt. 

59. Die Einladungsfristen sind nicht zu kurz, möglichst auf 
eine Woche zu bemessen. 
Die Sitzungsunterlagen sind den Teilnehmern frühzeitig 
vor der Sitzung, spätestens aber mit der Einladung zuzu
stellen. Bei der Einladung ist der Gegenstand der Be
ratung so sorgfältig zu bezeichnen, daß die Teilnehmer 
in der Sitzung nicht vor Fragen gestellt werden, auf die 
sie nicht vorbereitet sind. Die zu behandelnden Fragen 
sind möglichst einzeln aufzuführen. 

60. Die Sitzungen beginnen pünktlich zu der in der Ein· 
ladung festgesetzten Zeit. Für regelmäßig wiederkehrende 
Sitzungen sind Wochentag und Stunde möglichst einheit~ 

lieh festzusetzen. Die Mittwoch· und die Sonnabend·Nach
mittage sollen in der Regel sitzungsfrei ,bleiben. 

61. Die Aufzeichnungen über den Verlauf der Sitzungen haben 
ein Verzeichnis der Teilnehmer (Gemeins. Formblatt 8) 
und den Wortlaut der in den einzelnen Vorlagen gefaßten 
Beschlüsse zu enthalten. Sie sind dem Oberbürgermeister 
innerhalb 24· Stunden vorzulegen (vgl. Z. 53 zu 5). 

Abschnitt C. Magistratssitzungssachen 
Vorbereitung 
62. Eine Zusammenstellung der Sachen, die jeder Dezernent 

in der nächsten Magistratssitzung vortragen will, ist 
spätestens jeden Sonnabend bis 12 Uhr der Zentrale der 
Hauptverwaltung auf Vordruck vorzulegen. Auf Grund 
dieser Zusammenstellungen wird die Tagesordnung auf
gestellt. In ihr' sind die einzelnen Vortragssachen auf
zuführen unter Bekanntgabe der Referenten und des
jenigen, der mit dem Vortrag beginnt. Die Tagesord
nungen werden den Magistratsmitgliedern im Laufe des 
Montag vormittags im verschlossenen Umschlag mit der 
Aufschrift "Geheim" zugestellt. 

Beschlüsse 
63. Die Beschlüsse werden von dem Dezernenten auf jeder 

Sache als "V. a. V." (Verfügung auf Vortrag) nieder
geschrieben und "z. Ggz." vorgelegt. 

64. Die Zentrale der. Hauptverwaltung trägt die Beschlüsse 
aus den Akten in ein Protokollbuch in der Reihenfolge 
der Tagesordnung ein. Diese Niederschrift ist von einem 
Beamten der Hauptverwaltung zu beglaubigen. 

65. Beschlüsse in Eilsachen, die gefaßt wurden, ohne daß die 
Sachen auf der Tagesordnung standen, sind hinter den 
auf der Tagesordnung verzeichneten' Sachen einzutragen. 

Abschnitt D. Hausordnung. Dienstversäumnis 
Dienststunden. Diensträume 
66. Die Dienststunden werden vom Magistrat besonders fest 

gesetzt. Sonntagsdienst ist möglichst zu vermeiden. 
67. Das Rauchen in den Diensträumen, die dem öffentlichen 

Verkehr dienen, ist während der Verkehrsstunden ver
boten. 
Besucher sollen in den Diensträumen nicht unbeaufsichtigt 
verweilen. Schriftstücke oder Akten dürfen ihnen ohne 
Erlaubnis des Dezernenten nicht vorgelegt oder ausge
händigt werden. Offene Akten sollen nicht in Warte- oder 
Anmeldezimmern unbeaufsichtigt abgelegt werden. 

68. Geld und Wertpapiere dürfen in Schüben, Schränken und 
sonstigen Möbeln, die keine besondere Sicherung haben 
nicht aufbewahrt werden. 

Dienstzimmer und Geräte 
69. Die Zentrale der Hauptverwaltung hat die Arbeitsräume 

nach sachlichen Gesichtspunkten den Abteilungen so 
zuzuweisen, wie es für die schnelle und einfache Zu
sammenarbeit am zweckmäßigsten ist. Die Räume dürfen 
nur mit Zustimmung der Zentrale der Hauptverwaltung 
gewechselt werden. Innerhalb der Abteilungen regeln die 
Vorsteher die Platzanordnung. 

70. An den Zimmertüren sind die Bezeichnung der Abteilung, 
der Name und die Amtsbezeichnung der Beamten anzu
bringen. Wer in den Dienststunden längere Zeit abwesend 
ist, hat in seinem Zimmer, gegebenenfalls auch bei der 
Fernsprechvermittlung zu hinterlassen, wo er zu erreichen 
ist. Bean;tte in Einzelzimmern haben bei mehrtägiger Ah· 
wesenheit (Dienstreise, Urlaub) die Dauer der Abwesenhelt 
und die Vertretung an der Tür ersichtlich zu machen. 

71. Das erforderliche Dienstgerät (Schreibmaschinen, Papier, 
Tinte usw.) wird den Vorstehern von der Hauptver. 
waltung nach besonderen Vorschriften geliefert und ist 
von ihnen an die Arbeitskräfte nach Bedarf auszugeben. 
Ausscheidende haben das Dienstgerät einschließlich der 
gebrauchten Kurzschrifthefte dem Vorsteher zu ubergeben. 
Handakten sind dem Dienstnachfolger zu überlassen. 
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Auskünfte 
72. Allgemeine Auskünfte über Zuständigkeit der Abteilungen 

und ihre Räume erteilt die Zentrale der Hauptverwaltung. 
73. Bei Auskünften über den Stand einzelner Angelegen

heiten durch die Sachbearbeiter ist das Dienstgeheimnis 
zu wahren. Dem Fragenden ist höflich, aber kurz und 
möglichst genau Aufschluß zu geben. Zurückhaltung und 
Vorsicht ist am Fernsprecher geboten, der Anfragende ist 
unter Umständen auf den schriftlichen Weg zu verweisen. 

Fernsprecher 
74. Vom Fernsprecher ist stets Gebrauch zu machen, wenn 

durch ihn eine dienstliche Angelegenheit schnell erledigt 
und Schriftwechsel vermieden werden kann. Ferngespräche 
über wichtige Sachen sind in den Akten zu vermerken. 

76. Zu nichtdienstlichen Gesprächen darf die amtliche Leitung 
nur in dringenden Fällen benutzt werden. Die Gebühren 
dafür sind an das Botenamt zu zahlen. 

76. Ferngespräche nach auswärts (d. h. solche, bei denen das 
Fernamt der Post in Anspruch zu nehmen ist) dürfen 
nicht unmittelbar bei den Fernsprechämtern bestellt, 
sondern müssen bei der Fernsprechvermittlung des Magi
strats unter gleichzeitiger Angabe des bestellenden Be
amten angemeldet werden. Der Besteller des Gesprächs 
hat dafür zu sorgen, daß er oder sein Vertreter nach Her
stellung der Verbindung sofort erreichbar ist; andernfalls 
trägt er die Kosten. Überflüssig gewordene Ferngespräche 
muß der Besteller sofort bei der Vermittlung abmelden. 

77. Für Privatpersonen (Sitzungsteilnehmer , Besucher usw.) 
können Ferngespräche mit Erlaubnis des am Anschluß 
tätigen Beamten ausnahmsweise vermittelt werden. Die 
Gesprächsgebühren sind sofort festzustellen und durch den 
Besteller zu bezahlen. Der Beamte, dessen Anschluß be~ 
nutzt wurde, ist für die Einziehung der Gebühren ver~ 
antwortlich und haftbar. 
Stadtgespräche und solche innerhalb der Verwaltung 
sollen Privatpersonen nur in dringenden Ausnahmefällen 
erlaubt werden. Liegt dabei lediglich persönliches Inter~ 
esse der Besteller vor, so sind die postamtlichen Gebühren 
einzuziehen und dem Botenamt abzuliefern. 

78. Störungen sind unter Nr. 399 umgehend zu melden. 

Dienstreisen 
79. Für Dienstreisen gelten die staatlichen Vorschriften. Ihre 

Anwendung auf die verschiedenen Beamtengruppen ist 
besonders geregelt. Jede Dienstreise innerhalb des Ver
waltungsbereichs der Stadt (Städtische Besitzungen) ist 
vom zuständigen Dezernenten, jede weitere Dienstreise 
vom Oberbürgermeister vor Beginn schriftlich nach be~ 
sonderem Vordruck zu genehmigen. 

2. Teil. Akten-Ordnung (Akt.O.) 
Abschnitt A. Allgemeines 
Zweck der Aktenordnung 
1. Die Aktenordnung regelt die Formen, nach denen die 

Eingänge aufbewahrt, geordnet, überwacht und abgelegt 
werden. 

2. Jeder Beamte hat die Pflicht, in seinem Dienstbereich 
fördernd tätig zu sein mit dem Ziel, die Arbeit möglichst 
zu vereinfachen und zu beschleunigen und die Akten mög~ 
liehst übersichtlich und knapp zu halten. 

Abschnitt B. Aktenführung 
Aktenverzeichnis 
3. Der im Jahre 1928 aufgestellte Aktenplan ist die Grund

lage für die gesamte Aktenführung. 
(Aktenplan·Ubersioht siehe An!. 1, S. 68/69.) 
Er ist so angelegt, daß 
a) weiter Spielraum für Erweiterungen bleibt, 
b) jederzeit Aktengruppen ausgesondert werden können, 
c) das Aktenzeichen als Geschäftszeichen dienen kann. 

4. Die Bezeichnung erfolgt in der Regel nach dem Sechs-
ziffern~System, in dem bezeichnen: 
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die erste Ziffer: die Verwaltung, 
die zweite Ziffer: die Abteilung, 
die dritte Ziffer: die Hauptgruppe, 

Dienstunterbrechung 
80. Zur Urlaubserteilung sind berechtigt: 

die Abteilungsvorsteher bis zu einem halben 'fag, 
die Dezernenten bis zu 5 Tagen, 
der Oberbürgermeister bis zu 4 Wochen, 
der Magistrat darüber hinaus. 

Urlaubsanträge für mehr als 5 Tage sind auf dem Dienst
wege rechtzeitig schriftlich der Hauptverwaltung vorzu_ 
legen (Gemeins. Formbl. 9). Sie müssen Beginn und Ende 
des Urlaubs, die Anschrift während des Urlaubs und den 
Namen des Vertreters enthalten. 
IJ1ür den regelmäßigen jährlichen Urlaub gelten besondere 
Bestimmungen, die durch Umlauf bekannt gemacht 
werden. Als Vordruck für die Sammelanträge gilt Ge
meinsames Formblatt 10. 
Antritt des Urlaubs und Rückkehr sind dem Vorsteher 
und gegebenenfalls der Fernsprechvermittlung zu melden. 
Der Beurlaubte hat dafür zu sorgen, daß ihn jederzeit 
dienstliche Mitteilungen erreichen. 

81. Krankheit, die dienstunfähig macht, ist unverzüglich fern
mündlich oder schriftlich dem Abteilungsvorsteher unter 
Angabe der voraussichtlichen Dauer anzuzeigen. Dieser 
hat die Anzeige an die Zentrale der Hauptverwaltung 
binnen 24 Stunden weiterzugeben. 
Der erkrankte Beamte hat die Notwendigkeit der Dienst
versäumnis spätestens 3 Tage nach Beginn des Fern
bleibens durch Vorlage eines Krankenscheines zu beweisen. 
(Gemeins. Formbl. ll.) 

Abschnitt E. Bücher und Presse 
Bücher 
82. Das Beschaffen von Büchern für die Verwaltung (die 

Stadtbücherei ausgenommen) ist der Hauptverwaltung, 
Statistische Abteilung (Abteilung 12) vorbehalten. 

83. Diese Abteilung führt ein Verzeichnis aller dienstlich be
schafften Büchel' und ihrer Standorte. Werden aus~ 
nahmsweise von einzelnen Verwaltungszweigen Bücher 
gekauft, so sind sie der Abteilung 12 zur Eintragung in 
ihre Nachweise vorzulegen. 

Presse 
84. Den Verkehr mit der Tagespresse regelt für die gesamte 

Verwaltung Abteilung 12 (Hauptverwaltung, Statistische 
Abteilung). 

85. Amtliche unveröffentlichte Unterlagen dürfen außeramt
lich nur mit Genehmigung des Oberbürgermeisters ganz 
oder teilweise veröffentlicht werden. 

86. Bekanntmachungen sind möglichst einzuschränken, auch 
in Form und Inhalt kurz zu fassen. 

die vierte Ziffer: die Nebepgl'uppe, 
die fünfte und sechste Ziffer: die fortlaufende Nummer 

der Einzel-Akten. 
5. J"ede Verwaltung und jede Abteilung führt einen Akten

plan und ein Akten-Verzeichnis nach An!. 2 und 31). 

6. Akten mit neuer Inhaltsbezeichnung dürfen nur mit Zu
stimmung des Abteilungs-Vorstehers eingefügt werden. 
Dabei sind das Bedürfnis, die AufsQhrift und der Ort des 
Einfügens sorgfältig zu prüfen. 

Aktenstücke 
7. Jedes Aktenstück ist mit der Aufschrift: "Magistrat 

Görlitz" zu versehen. Darunter ist der Inhalt und unter 
diesem die Nummer (siehe Ziff. 4) anzl,lgeben. Alte Vor~ 
drucke sind aufzubrauchen. 

8. Bei gehefteten Akten, die liegend aufbewahrt werden, 
hat der Aktenschwanz die abgekürzte Inhaltsbezeichnung 
und in auffälligen Ziffern die Nummern zu enthalten. 

9. Nach Möglichkeit sind mechanische Ordner einzuführen. 
Für die Aufschrift auf dem Deckel gilt Ziff. 7. Die Rücken, 
in der Farbe der betreffenden Verwaltung, tragen die 
Akten-Nummer und die abgekürzte Inhaltsbezeichnung 
nach Anlage 4. " 

1) Anlagen 2-8 sind nicht abgedruckt. 
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Aktenübersicht 
10 Auf übersichtliche Aktenführung ist größter Wert zu legen. 

'Den Akten allgemeinen Inhalts kann ein Inhaltsver
zeichnis, das nur wesentliche Stichworte angibt, vor
geheftet werden. 

11. Bezieht sich ein Stück auf mehrere Akten, so ist. es zu 
denen zu nehmen, zu denen es nach seinem Hauptinhalt 
gehört. Zu den anderen Akten ist ein Hinweis, ein Aus
zug oder eine Abschrift mit Angabe, wo die Urschrift sich 
befindet, zu bringen. 

12. Die zum laufenden Gebrauch der Akten nicht unbedingt 
nötigen Schriftstücke, Anlagen, Sammlungen usw. sind in 
Einlageordner oder in Beiakten zu bringen. auf die im 
Hauptaktenstück zu verweisen ist, 

13. Aktenreife Schriftstücke sind sofort zu den Akten zu 
nehmen. 

Aktenabgabe 
14. Die Ausgabe von Akten an andere Abteilungen oder 

Behörden soll durch ein Ausgabebuch oder durch eine 
Kartei überwacht werden. Dort, wo mechanische Ordner 
verwendet werden, ist an SteHe des Aktenstücks die "Ent~ 
nahmetafel" mit entsprechendem Vermerk einzustellen. 

15. An Privatpersonen dürfen A.kten nur mit schriftlicher Ge
nehmigung des Oberbürgermeisters ausgegeben werden, 

16. Alljährlich zum 1. April sind die Aktenbestände durch
zusehen, um archivreffe oder zu vernichtende Bestände 
nach den bestehenden besonderen Vorschriften an die 
Statistische Abteilung (12) abzugeben. 

Uberführung liegender Heftakten in mechanische 
Ordner 
17. Abteilungen, die mit mechanischen Ordnern ausgerüstet 

werden, haben grundsätzlich von einem Stichtage ab nach 
dem neuen System zu arbeiten. Die alten Akten sind nur 
so weit aub,ulösen und in die Ordner einzureihen, als es 
nach Umfang und Inhalt nötig ist. Sorgfältige Auswahl 
ist erforderlich. Die Ordner können auch nach und nach 
durch übernahme von wichtigen Stücken, Abdrucken oder 
Auszügen aus den Vorakten so vervollständigt werden, 
daß die Vorakten für den laufenden Gebrauch entbehrlich 
werden. 

18. Haupt- (General-) und Neben- (Spezial-) Akten sind in 
den mechanischen Ordnern so lange in einem Band zu 
führen, als der Raum es gestattet. Die Trennung erfolgt 
durch Zwischenblätter (farbige oder Karton) oder durch 
Einzelhefter . 

Ordnungsmiltel 
19. Wo der Geschäftsumfang oder die übersicht es recht

fertigen, sind einfache Ordnungskarten oder Ordnungs
listen nach Anlage 5 und 6 zu führen. 

20. Tagebücher über die Eingänge oder durchlaufenden 
Sachen dürfen grundsätzlich nicht mehr geführt werden. 

Vorsorge für Abwesenheit 
21. Unerledigte Eingänge und wiedervorzulegende Schrift. 

stücke verwahrt der. Sachbearbeiter in Mappen oder 
Fächern mit entsprechender Aufschrift so,· daß sie auch bei 
seiner Abwesenheit gefunden werden können. 

Abschnitt C. Behandlung der Schriftstücke 
Geschäftszeichen 
22. DasAktenzeicheniststetsalsGeschäftszeichenzuverwenden. 
23. Wenn bei Eingängen das Aktenzeichen noch nicht fest

gestellt werden kann, ist imme?' die Verwaltungs-. Ab
teilungs- und Hauptgruppennummer auffällig aufzu
schreiben. Die Nummer der Verwaltung ist stets neben 
dem Eingangsstempel vom Eingangsempfänger (Ab
teilungs-Vorsteher) auf dem Schriftstück und auf allen 
dazu gehörigen Anlagen einzutragen. 

24. Werden nach Ziffer 20 Ordnungs-Karten oder -Listen 
geführt, ist ihr Kennzeichen hinter der Verwaltungs- und 
Abteilungs-Nummer, gegebenenfalls nach einem Bruch
strich, beizuschreiben, 

25. Auf jede1' Seite de?' Sch1'iftstücke ist oben das 
Geschäftszeichen anzugeben. 

26. In Reinschriften steht das Geschäftszeichenlinksoben unter 
dem Vordruck: "Der Magistrat". (Vgl. Ziff. 39 Gesch.O.) 

27. Anlagen zu Schriftstücken sind oben rechts mit dem Ver-
merk: "Anlage NI' ..... zu Geschäftszeichen ...... " zu 
versehen. 

Mitzeichnungsliste, Frist·Blätter und Wieder· 
vorlagen 
28. Der rechtzeitige Eingang von Berichten, die Rückgabe der 

unter Rückerbittung ("D. R.") abgegangenen, zur Kennt~ 
nis an andere Abteilungen oder Behörden gesandten 
Sachen ist durch eine "Mitzeichnungsliste" nach Anl. 7 
zu überwachen. 

29. Bei längeren Fristen sind die Sachen zu den Akten zu 
bringen, damit sie bei der Arbeit auf Grund der Akten 
nicht übersehen werden. Ihre Wiedervorlage ist durch 
Fristblätter zu sichern, wie sie für dauernd wiederkehrende 
Termine verwendet werden. Anl. 8. 

Weglegesachen 
30. Eingänge, bei denen wegen ihrer Unwichtigkeit "wegl." 

statt "z. d. A." verfügt ist - vgl. Ziffer 24 Geseh.O. -, 
werden lose gesammelt. Wenn nichts anderes angeordnet 
ist, werden am Ende jedes Kalenderjahres die im vorher~ 
gehenden Jahre weggelegten Stücke vernichtet. 

31. Die Weglegesachen sind nach dem Datum des Eingangs 
des ersten Schriftstücks zu ordnen. 

Mappen 
32. Für den Umlauf in der Stadtverwaltung sind die Schrift

stücke in Mappen zu legen. 
33. Jeder Verwaltungszweig hat die Mappen mit seiner 

Kennfarbe zu bekleben. (Ganze Vorderseite oder 3 Zenti
meter breite Streifen oben und unten.) 

34. Die Mappen sollen auf der Vorderseite in großen Ziffern 
die Nummer der absendenden Verwaltung und Abteilung, 
darunter - etwas kleiner - die Nummer der emp
fangenden Verwaltung und Abteilung oder den Namen 
dea Dezernenten enthalten. 

35. Schriftstücke, die nicht sofort bearbeitet werden (z. B. 
Unterschriften), sind den Mappen beim Einqang zu 
entnehmen. Die leeren Mappen sind sofort an die 
absendende Verwaltung zurückzugeben. Leere Mappen 
gehären stets in den Besitz derjenigen Verwaltung, deren 
Geschäftszeichen als erstes auf der Mappe steht. 

36. Unzulässig ist die Benutzung von Mappen anderer Ver
waltungszweige zur Beförderung von· Schriftstücken in 
anderer Reihe, als die Aufschrift nach Ziffer 34 ergibt. 
Ande1'n Je?' Aufsch1'ift dU1'ch ande?'e Abteilungen 
ist untersagt. 

37. Zu unregelmäßigem Umlauf bestimmte Mappen haben 
den Farbstreifen der absendenden Stelle (Ziff. 34) und 
möglichst auch ihr Geschäftszeichen über dem üblichen 
gekästelten Vordruck, in dem die Emp.fänger bezeichnet 
sind. zu tragen. Sie gehen nach Erledigung an die Aus
gangsstelle zurück. 

38. Die ·Dringlichkeit kann durch Anklammern eines farbigen 
(möglichst roten) Reiters an der Mappe oder durch Ein
legen eines an der Sache festgesteckten und die Mappe 
überragenden roten Pappstreifens kenntlich gemacht 
werden. 

Geheim- und Personalsachen 
39. Die als "Geheim" zu behandelnden und die rein persön

lichen Schriftstücke sind in Briefumschlägen zu befördern. 

Das Absenden der Briefe 
40. Die im Lauf des Tages unterschriebenen Sachen sollen 

an demselben Tage abgesandt werden. 
41. Die Sachbearbeiter haben die Briefe versandfertig zu 

machen und in der Regel auch zu verschließen. Nur bei 
größeren Mengen von Sendungen gleichen Inhalts, sowie 
bei Paketen ist das Botenamt zum Verschluß in Anspruch 
zu nehmen. 

42. Die in Sammelsen.dungen abgehenden Sachen (an die 
Regierung, an den Landeshauptmann und die Landes
versicherungsa.nstalt Schlesien) sind dem Botenamt in be
sonderen Mappen vorzulegen. 

43. Nach Möglichkeit ist von Fenster briefumschlägen 
Gebrauch zu machen. 

Bekanntmachungen 
44. Von .Bekanntmachungen, durch die ein Eröffnungstermin 

für Sendungen bestimmt wird (Bewerbungen, Lieferungs
angebote usw.) muß die Briefeingangsstelle (Botenamt) 
Abschrift erhalten, damit die eingehenden Briefe nicht 
vorzeitig geöffnet werden. 
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Anlage 1 zu Ziffer 3 der Akten-Ordnung 
Aktenplan.U bersicht 

Stadt Görlltz 
Verwaltung Abteilung Hauptgruppe 

100 Allgemeines 1 10 
Haupt~ Zentrale 101 Reichs- und Landesverfassung 

und -Verwaltung verwaltung 

2 
Bau

verwaltung 

12 
Statistische 
Stelle 

102 Prov.- u. Stände-Verfassung 
und -Verwaltung 

103 Stadtverfassung 
104 Stadtverwaltung 
105 Staat!. Auftragssachen 
106 Stadtverordneten-Versamml. 

120 Organisation 
121 Bücherei 
122 Statistik 
123 Archiv 
124 Wahlamt 

20 200 Organisation 
Zentrale 201 Stadterweiterung 

202 Land- und Luftverkehr 
203 Streitsachen 
204 Feuerversicherung 
205 Grundstücksakten 

21 210 Organisation 
Hochbau 211 Bauakten 

212 Springbrunnen u. Denkmale 

22 220 Organisation 
'Tiefbau 221 Straßenbau 

222 Kanalbau 
223 Wasserbau 
224 Straßenreinigung 
225 Wasserwerk 

23 230 Organisation 
Vermessungs-

wesen 
24 240 Organisation 

Baupolizei 

25 250 Organisation 
Wohnungspflege 251 Beteiligungen 

3 
Unterrichts
Verwaltung 
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26 
'Ziegelei 

260 Organisation 

30 300 Allgemeines 
Zentrale 301 Privatschulen 

302 Schulverbandssachen 

31 310 Allgemeines 
Gemeinde- 311 Hilfsschule 
schulen 312 Werkschule 

32 
Mittelschule 

33 
Höhere 
Schulen 

34 
Fach- und 
Berufs
Schulen 

35 
Körper

ausbildung 

313 Schulratssachen 

320 Allgemeines 
321 Mädchen-Mittelschule 
322 Knaben-Mittelschule 

330 Gymnasium 
331 Realgymnasium 
332 Oberrealschule 
333 Luisenschule 

340 Gewerbl. Berufssohule 
341 Kaufm. Berufssohule 
342 Haushaltungs- u. Gewerbesch. 
343 Baugewerksschule 
344 Maschinenbauschule 
345 Landwirtschaft!. Winterschul. 

350 Allgemeines 
351 Bäder 
352 Sportplätze 
353 Andere Sporteinrichtungen 

Verwaltung Abteilung 

36 
Theater 

Hauptgruppe 

360 Allgemeines 
361 Betrieb 
362 Orchester 

4 40 400 Organisation 
Wohlfahrtsamt Zentrale 401 Private Wohlfahrt 

41 Familienfürsorge (Außen
dienst) 

42 
Unterstützgs.

Amt 

420 Allgemeine Fürsorge 
421 Sozialrentner 
422 Kleinrentner 

5 
Finanz

Verwaltung 

6 
Grundstücks
Verwaltung 

423 Krieger-Fürsorge 
424 Siechenhaus 
425 Hospital 
426 Stiftungen 

43 430 Organisation 
Gesundheits- 431 Klein- u. Schulkinder-Fürsor. 

amt 432 Tuberkulose-Fürsorge 

44 
.Jugendamt 

45 
Lebens

mittelsteIle 

433 Alkoholltranken-Fürsorge 
434 Geisteskranken-, Krüppel-, 

Blinden-, Taubstummen
Fürsorge 

435 Schwangeren- und Wöch
nerinnen-Fürsorge 

436 Geschlechtskranken-Fürsorge 

440 Organisation 
441 Amtsvormundschaft 
442 Gemeinde-Waisenrat 
443 Fürsorge-Erziehung 
444 Gerichts- und Polizeihilfe 
445 Jugendschutz 
446 Anstalten, Heime, Horte 
447 Pflegeamt 

450 Allgemeines 
451 Finanzen 
452 Getreide- u. Mehlversol'gung 
453 I;'leisch-, Kartoffel~ u. Milch-

versorgung 
454 Wohlfahrtssachen 
455 Marktsachen 

46 460 Verwaltungssachen 
Krankenhaus 461 Personalsachen 

462 Grundstücke und Gebäude 
463 Betrieb 

50 500 Kassenverwaltung 
Zentrale 501 VerIDögensverwaltung 

502 Anleiheverwaltung 

52 
Sparkasse 

60 
Zentrale 

61 
Forst 

520 Hauptverwaltung 
521 Sparabteilung 
522 Hypotheken und Darlehen 
523 Aufwertungsabteilung 
524 Hypotheken-Anstalts·Auf

wertung 
525 Stadtschuldbuch 

600 Organisation 
601 Patronat 
602 Stadthalle 
603 Packhof 
604 'l'ierangelegenheiten 

610 Kämmereiforst 
611 Hospital-Forst und -Güter 

62 620 Güter und Grundstücke im 
Grundstücke Landkreise 

621 Grundstücke im Stadtkreis 
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Verwaltung Abteilung 

7 
Steuer
Verwaltung 

Hauptgruppe 

70 Allgemeines 
71 Direkte Steuern 
72 Indirekte Steuern 
73 Überweisungs-Steuern 

8 80 800 Organisation 
Versicherungs- Sozial- 801 Kranken-Versicherung 
amt Versicherung 802 Unfall-Versicherung 

803 Invaliden-Versicherung 
804 Angestellten-Versicherung 
805 Arbeitslose:q.-Vel'sicherung 

81 810 Organisation 
Innungen Sll Innungen 

Handw.-Kammer 812 Handwerkskammer 

82 
Stadtausschuß 

820 Organisation 
821 Gewel'besachen 
822 Spruchsachen 
823 Sekt. d. Niedersehl. Landw. 

Berufs-Genossenschaft 

83 830 Allgemeines 
Mieteinigungs- 831 Verfahren 

amt 

84 840 Allgemeines 
Kleingarten 841 Verfahren 
Schiedsgericht 

85 850 Allgemeines 
Private 851 Einz. Unternehmer 

Versicherungen 

86 860 Allgemeines 
Rechtsauskunft 861 Verfahren 

3. Teil. Kanzlei-Ordnung (KzI.O.) 
Leitung und Personal 

1. Die Kanzleivorsteherin verteilt die Arbeiten an die in der 
Zentralkanzlei und in den Vorzimmern der Dezernenten 
tätigen Kanzlei-Assistentinnen und Hilfskräfte, sorgt für 
rechtzeitige Erledigung und überwacht die den Abteilungen 
zugeteilten Kanzlistinnen. Den Urlaub und die Vertretung 
diesel' Beamtinnen regelt der erste Vorsteher der Haupt
verwaltung, dem auch die Vorsteherin untersteht. 

2. Das den Abteilungen zugeteilte Kanzleipersonal empfängt 
seine Arbeit vom Abteilungsvorsteher und ist ihm unter
stellt. Bei nicht genügender Beschäftigung mit Kanzlei
arbeiten der Abteilung, bei Urlaubs- und Krankheits
vertretungen haben sich die Abteilungsvorsteher und die 
Kanzleivorsteherin ins Einvernehmen zu setzen. Streit
fälle schlichtet der erste Vorsteher der Hauptver
waltung. 

Lauf der Eingänge 
3. Die Eingänge sind mit dem Stempel der Kanzlei und mit 

Eingangsdatum zu versehen und in der Regel in der 
Reihenfolge des Eingangs zu erledigen. 

Sofort- und Eilsachen 
4. Sofort- und Eilsachen sind noch am Tage des Eingangs 

in der Kanzlei, spätestens am folgenden Tage, die Sofort
sachen vor den Eilsachen, diese vor den gewöhnlichen 
Sachen zu erledigen. 

Form der Schriftstücke 
5. Für Briefe, Briefumschläge, Postkarten und Formblätter 

sind die "Din-Formate" zu verwenden. Andere Bestände 
sind aufzubrauchen. 

6. ~r Reinschriften werden einheitliche Behördenbriefbogen 
emgeführt (Anlage 1 und 2)'). 

------
1) Die Anlagen sind nicht abgedruckt. 

Verwaltung Abteilung Hauptgruppe 

87 870 Allgemeines 
Landw. Berufs-
Genossenschaft 

9 90 
Betriebe Städtische 

Betriebswerke 

900 Hauptverwaltung 
901 Elektrizitätswerk-Stadt. 

zentrale 
902 Elektrizitätswerk-überland-

91 
Schlachthof 

zentrale 
903 Gaswerk 
904 Bergwerk 

910 Allgemeines 
911 Personalsachen 
912 Veterinärsachen 
913 Grundstücke und 
914 Betrieb 

Gebäude 

92 920 Allgemeines 
Feuerwehr 921 Feuerlöschbetrieb 

93 930 Parkverwaltung 
Park-Friedhof 931 Friedhofsverwaltung - Erd

bestattung 
932 Friedhofsverwaltung -

Feuerbestattung 

94 940 Bücherei und Lesehalle 
Stadtbücherei 941 Milichsche Bibliothek 

942 Volkshochschule 

95 
Gedenkhalle 

950 Verwaltungssachen 
951 Personalsachen 
952 Grundstücke und Gebäude 
953 Innere Angelegenheiten 

7. Briefumschläge sind den Reinschriften stets beizulegen, 
wenn nicht Fensterbriefumschläge benützt werden können. 
Soweit als möglich sind Fensterbriefumschläge zu ver
wenden. Große Aktenbriefumschläge sind möglichst 
wiederholt zu gebrauchen. 

8. Auf Papierersparnis ist :zu achten. Din A 5 und 6 sind 
zu verwenden, wo sie genügen. 

9. Kurze, nicht als vertraulich oder geheim bezeichnete Mit
teilungen sind in der Regel auf Postkarten zu schreiben, 
wenn dies nicht nach den Umständen als ungeeignet 
erscheint oder wenn nicht ausdrücklich verfügt ist "durch 
Brief" oder "nicht auf Postkarte". 

Reinschriften 
10. In der Reinschrift dürfen nur die amtlich festgelegten 

Abkürzungen gebraucht werden (siehe Gesch.O. Ziff. 42). 
11. Bei stark abgeänderten oder aus anderen Akten zu ver· 

vollständigenden oder sonst unübersichtlichen Entwürfen 
und bei allen umgedruokten Schreiben ist stets ein Duroh
sohlag zu den Akten zu geben. 

12. Anlagen zu Reinschriften oder Urkunden müssen stets das 
Geschäftszeichen der Sache tragen, zu der sie gehören. 

Unterschrift. Beglaubigung 
13. Die Reinschrift erhält die Unterschrift des Oberbürger

meisters, wenn er die Verfügung gegengezeichnet hat. 
14. Eigenhändig zeichnet der Dezernent nur die Schreiben, 

bei deren Entwurf "P. U." (Persönliche Unterschrift) ver
fügt ist (Ziff. 51 der Geschäftsordnung). 

15. Die nicht handschriftlioh zu zeichnenden Reinschriften be
glaubigt der Sachbearbeiter. Die Reinschriften müssen 
deshalb unter dem Namen des Dezernenten, der den Ent
wurf gezeichnet hat, den Vermerk erhalten: 

"Beglaubigt. 
. ........... (Name), 

. ........... (Amtsbezeiohnung)." 
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Dienstordnung für die Stadtverwaltung Plettenberg 

Dr. Schneider, Bürgermeister, Plettenberg i. Westfalen 

Bemerkung der Herausgeber: 
Das folgende Beispiel der Dienstordnung der Stadt Pletten~ 
berg zeigt, wie eine kleinere Stadt unter Berücksichtigung ein
facherer Verhältnisse die Arbeitsvorgänge im Büro duroh eine 
Dienstordnung geregelt hat. Die hier wiedergegebene Dienst
ordnung ist auf besondere örtliche Verhältnisse zugeschnitten 
und kann deshalb anderen Städten nicht in allen Punkten 
ohne weiteres als Grundlage für die Aufstellung von Geschäfts
anweisungen dienen. Bei übernahme der Dienstordnung von 
anderen Stellen muß sie vielmehr den jeweiligen örtlichen 
Verhältnissen angepaßt werden. 

A. Personalangelegenheiten 

§ 1. Aufsicht. 
Die Oberaufsicht und Leitung des Verwaltungsdienstes 
sowie die Disziplinargewalt über das Personal übt 
der Bürgermeister aus. Das Personal ist verpflichtet, 
den dienstlichen Anordnungen des Bürgermeisters 
Folge zu leisten, insbesondere ist die nachstehende 
Dienstordnung, die eine einfache und ordnungs
mäßige Erledigung der Dienstgeschäfte herbeiführen 
soll, zu beachten. Die Befugnisse des Bürgermeisters 
gehen bei seiner Abwesenheit auf seinen gesetzlichen 
Vertreter, den Beigeordneten über. Jedoch darf 
letzterer an der bisher beachteten Ordnung und in 
den vom Bürgermeister getroffenen Einrichtungen, 
insbesondere an di<~ser Dienstordnung, nichts ändern. 
In Fällen, die eine Änderung dringend erfordern, müs
sen die Anordnungen und die Gründe für dieselben 
schriftlich niedergelegt werden. Das Schriftstück 
ist dem Bürgermeister nach seiner Rückkehr vor
zulegen. Der Bürodirektor hat stets die Pflicht, die 
Beachtung dieser Dienstordnung mit zu überwachen 
und erforderlichenfalls dem Bürgermeister Anzeige 
zu erstatten. 

§ 2. Amtsverschwiegenheit. 
Alle Beamten und Angestellten sind zur unbe
dingten Amtsverschwiegenheit verpflichtet und dür
fen dritten Personen und den öffentlichen Blättern 
keinerlei Mitteilung über Gegenstände machen, welche 
amtlich zu ihrer Kenntnis gekommen sind oder amt
liche Angelegenheiten betreffen. Amtliche Schrift
stücke dürfen dritten Personen, die die Sache nicht 
persönlich betrifft, nur>mit Genehmigung des Bürger
meisters zur Kenntnis- oder Einsichtnahme unter

>breitet werden; hiervon gibt es keine Ausnahme. 

§ 3. Verhalten der Beamten und Angestellten 
gegenüber dem Publikum. 

Die Beamten und Angestellten haben sich gegenüber 
dem Publikum höflich und zuvorkommend zu be
nehmen und demselben Rat und Beistand, soweit es 
in den Rahmen des Dienstes fällt, zu gewähren. Bei 
Verhandlungen') mit dem Publikum sind weitere, in 
den Dienstraum eintretende Personen, die mit der 
betreffenden gerade zu verhandelnden Sache nichts 

1) Bemerkung der Herausgeber: Ist wohl nur nötig, wenn es 
besondere Umstände erfordern. 
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zu tun haben, zu bitten, vor dem, Dienstzimmer zu 
warten, bis der Vordermann dasselbe verläßt. 

§ 4. BeurIaubungen und Erkrankungen. 
1. Alljährlich -im April wird vom Bürodirektor ein 

.Urlaubsplan entworfcn, der der Genehmigung des 
Bürgermeisters bedarf. Im übrigen haben die Beamten 
und Angestellten, falls sie Urlaub wünschen, ihre dies
bezüglichen Wünsche dem Bürgermeister zu unter
breiten. Die Polizeibeamten haben ihre Urlaubs
gesuche zunächst dem Leiter der Polizeiabteilung, die 
Bea.mten und Angestellten sowie die Arbeiter, die dem 
Stadtbauamt unterstellt sind, zunächst dem Stadt
baumeister und die sonstigen Beamten und An
gestellten dem Bürodirektor vorzulegen. 
2. Im Falle einer Erkrankung hat jeder Beamte und 
Angestellte dem Bürgermeister sofort sch"iftlich 
über die Art und voraussichtliche Dauer der Krank
heit eventueIl unter Angabe des behandelnden Arztes 
Mitteilung zu machen. Mitteilungen anderer Art 
genügen nicht. Der Tag der Wiederaufnahme des Dien
stes ist ebenfalls schriftlich anzuzeigen. 

B. Dienstbetrieb im Besonderen 

§ 5. Dienststunden. 
Zeit und Dauer der Dienststunden werden vom Bür
germeister bestimmt. Sie müssen eingehalten werden. 
Bei Anhäufung der Arbeit sind die Beamten und An
gestellten verpflichtet, auch über die gewöhnlichen 
Dienststunden hinaus zu arbeiten. Kein Beamter oder 
Angestellter darf während der Dienststunden den 
Dienst auch nur vorübergehend zu Privatzwecken 
ohne vorherige Zustimmung des Bürgermeisters, oder 
in dessen Abwesenheit des Bürodirektors, unter
brechen. Das Lesen von anderen als dienstlichen 
Sachen, sowie Unterhaltungen in anderen als dienst
lichen Sachen sind während der Dienststunden 
untersagt. 

§ 6. Arbeitsteilung. 
Es werden folgende Abteilungen gebildet: 

Abteilung I. (Zent,·albü,.o) 
überwachung des Dienstbetriebes 
Personalsachen } soweit diese Arbeiten nicht vom 
Sparkassensachen Bürgermeister erledigt werden. 
Rechnungswesen 
Vermögens- und Schuldenverwaltung 
Mitwirkung bei Kassenrevisionen und Kontrolle der 

Stadtkasse 
Gefrierfleischversorgung 
Schlachthofsachen 
Verkehrs- und Heimatpflege 
Mietssachen der städtischen Häuser. 

Abteilung I a. 
Sekretariat des Bürgermeisters und Poststelle. 
Postsachen (Eingänge und Ausgänge) 
Bibliothek. 
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Abteilung Ib. 
Ausfertigung der Einnahme- und Ausgabeanweisungen, 

Führen der Einnahmekontrolle 
Registratur für I und 1b 
Aufstelluug von Hebelisten für Gebühren und Bei

träge (Kanal- und Müllabfuhrgebühren, Handels-, 
Handwerks- und Landwirtschaftskammerbeiträge) 

Fortbildungsschule 
Kirchenwesen 
Mädchenschule 
Realschule 
Volksschulen 
Verwaltung des städtischen Archivs. 

Abteilung II. 
Polizeiverwaltung 

a) Verwaltungspolizei. 
Fundsachen 
Gewerbepolizei 
Konzessionsangelegenheiten 
Nahrungsmittelpolizei 
Paßwesen 
Unfalluntersuchungen 
Veterinärpolizei. 

b) Exekutivpolizei. 
Feuerpolizei (evtJ. mit Abteilung B) 
Kriminalpolizei 
Marktpolizei 
Sittenpolizei 
Überwachung von Filmvorfiihrungen und sonstigen 

Veranstaltungen 
Vereins- und Versammlungswesen 
Verkehrs- und Sicherheitspolizei 
Wucherbekämpfung. 

c) Meldeamt. 
Ausstellen von Versicherungskarten 
Meldewesen. 

Abteilung In. 
Wohlfahrtsamt, Standesamt. 

Armenverwaltung 
Beerdigungswesen 
Erwerbslosenfürsorge 
Jugendfürsorge 
Kleinrentnerfürsorge 
Kriegswohlfahrtspflege 
Krüppelfürsorge 
Medizinal- und Seuchenangelegenheiten 
Rentenwesen 
Säuglingsfürsorge 
Stiftungen 
Sozialrentnerfürsorge 
Tuberkulosenfürsorge 
Standesamtsangelegenheiten. 

Abteilung lIla. 
Wohnungsamt, Mieteinigungsamt. 

Abteilung IV. 
Steuerbüro 
Gemeindesteuern 
Kreissteuern 
Personenstandsaufnahme 
Staatssteuern 
Reichssteuern 
Wahlangelegenheiten. 

Stadtbauamt 
Baupolizei 

Abteilung B. 

Feuerpolizei (evtL mit Abteilung Il) 
Grundstücks- und Gebäudeverwaltung 
Kanalisation 
Straßen- und Wegebau 
Städtische Bauten 
Technische Nothilfe 
Wasserwerk. 

Abteilung K 
Stadtkasse und Vollstreckungsbehörde. 

Zu § 6. 
Die Arbeit läßt sich bei einer größeren Verwaltung 
noch besser gliedern. Je kleiner die Stadt ist (Pletten
berg hat ca. 7300 Einwohner), um so schwerer ist eine 
systematische Gliederung. 

§ 7. Neue Postsachen. 
L Die Post wird vormittags und nachmittags beim 
Postamt in sich automatisch schließenden Kästen 
abgeholt. Auf dem Wege von der Post ist auch der 
auf dem Flur des Rathauses befindliche Briefkasten 
zu leeren. Die Postsachen sind dann unverzüglich 
auf dem Dienstzimmer des Bürgermeisters abzugeben. 
Sie werden von einer vom Bürgermeister dazu be
stimmten Hilfskraft geöffnet, mit dem Eingangs
stempel und dem Kennzeichen der zuständigen Ab
teilung versehen. Briefe, die den Vermerk persönlich 
oder geheim tragen, dürfen nur der Bürgermeister 
bzw. sein Vertreter öffnen. Die Eingänge werden in 
den dazu bestimmten Mappen der einzelnen Ab
teilungen dem Bürgetmeister vorgelegt. Der Bürger
meister kennzeichnet seine Einsicht in das betreffende 
Schriftstück durch ein Zeichen mit Grünstift (kein 
Beamter oder Angestellter der Stadtverwaltung darf 
einen Grünstift führen und anwenden). Nunmehr 
werden die Eingänge in den Mappen von der Post
stelle den einzelnen Abteilungen direkt überbracht. 
Die leeren Mappen sind so schnell wie möglich an 
die Poststelle zurückzugeben. Tagebücher werden 
nicht geführt. 
2. Als neue Postsachen bzw. als Eingänge gelten 
a) sämtliche mit dem Eingangsstempel versehenen 

Postsachen, 
b) die Auszüge aus den Beschlußbüchern des Ma

gistrats, der städtischen Kommissionen usw" sowie 
der Stadtverordnetenversammlung. Als Tag des 
Eingangs gilt der Tag nach der Beschlußfassung, 

c) die Wiedervorlagesachen. Hier gilt als Tag des 
Eingangs det Tag, an dem die Sachen von der 
Registratur vorgelegt werden, 

d) Verfügungen die von dem Bürgermeister auf 
Schriftstücken getroffen werden. I-Iier gilt als 
Tag des Eingangs der Tag, an dem die Verfügung 
von mir getroffen wird. 

Zu § 7. 
Es kann allen Verwaltungen nur dringend empfohlen 
werden, sich die automatisch schließenden Postkästen 
anzuschaffen. Es sind 2 solcher Kästen notwendig. 
Nachdem der gefüllte Kasten aus dem Postschließfach 
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herausgezogen worden ist, wird der zweite Kasten 
mit der geöffneten Rückseite in das Postschließfach 
hineingeschoben. Beim Herausziehen schließt sich 
die hintere Öffnung des Kastens, durch die die Post
sachen im Innern des Postamtes in den Kasten gelegt 
werden, automatisch. Auf diese Weise wird dem be
liebten Durchschnüffeln der Postsachen durch Un
berufene ein Ende bereitet. Auch können Postsen
dungen auf dem Wege von der Post zur Verwaltung 
nicht verloren gehen. 
Die Verwaltung muß sich zur besseren übersicht bei 
Akten und Formularen die Farbe dienstbar machen, 
so z. B. sind bei uns die Einnahmeanweisungen rot, 
die Ausgabeanweisungen weiß, die Auszüge aus dem 
Protokollbuch des Magistrats grün und aus dem der 
Stadtverordnetenversammlung rosa. Auch muß der 
Chef der Verwaltung einen Farbstift führen, der sonst 
in der Verwaltung nicht zur Verwendung kommen 
darf. Aus jedem Strich, aus jeder Randbemerkung, 
aus jedem Unterstreichen, Durchstreichen us\\'o kann 
man ersehen, von wem die Maßnahme ausgeht. Un
erläßlich ist es, daß der Chef der Verwaltung die Ein
gänge beim Sichten sofort einteilt in solche, die er 
selbst bearbeiten will, die er sich zur Unterschrift vor
behält und solche, die die Abteilungsleiter selbständig 
erledigen sollen. Bei nns geschieht das durch Doppel
kreuz, Kreuz und Strich auf dem Schriftstück. 
Der Leiter einer Verwaltung muß auch seine Arbeits
zeit gliedern. Ich habe folgendes durchgeführt: Bis 
etwa 9 Uhr vormittags Sichten der Eingänge (§ 7, 
Abs. 1). Die Abteilungsleiter erhalten die Eingänge 
schon vormittags zwischen 9 und 9,30 Uhr. Nach 
Sichten der Eingänge: Erledigung der von mir selbst 
zu bearbeitenden an demselben Morgen eingegangenen 
Korrespondenzen. Von 11-12 Uhr Rücksprachen im 
Hause, wobei die am Vormittage eingegangenen zur 
Rücksprache geschriebenen Sachen schon besprochen 
werden sollen. Von 12-13 Uhr Sprechstunde für das 
Publikum, am Nachmittage Erledigung der Unter
schriften, Sitzungen und Bearbeitung schwieriger 
Probleme. Die Beamtenschaft, aber auch die gesamte 
Bevölkerung hinsichtlich der Sprechstunden, haben 
sich an diese Zeiteinteilung sehr gut gewöhnt. Min
destens eine Stunde am Tage muß sich der Leiter 
einer kleinen Kommune. nehmen, um auch jeden 
Bürger, der ihn sprechen will, anzuhören. Die Stunde 
von 12-13 Uhr ist gewählt, weil in dieser Zeit die 
hiesigen Betriehe Mittagspause haben und deshalb 
alle Arbeiter und Angestellten ohne Verlust an Arbeits
zeit zur Sprechstunde kommen können. 

§ 8. Die Bearbeitung der Sachen. 
1. Die Bearbeitung der Eingänge hat ohne Verzug, 
nach Möglichkeit am Tage des Eingangs zu erfolgen. 
Hinsichtlich der Eingänge, die den Vermerk "R" 
(Rücksprache) tragen, ist umgehend, spätestens aber 
innerhalb 3 Tagen mit dem Bürgermeister Rück
sprache zu nehmen. Die Erledigung der Sachen hat 
dann alsbald zu erfolgen. Die mit "Sofort" bezeich
neten Sachen sind spätestens innerhalb 24 Stunden, 
die mit "Eilt" bezeichneten Sachen spätestens inner
halb 2 Tagen zu erledigen. Alle anderen Sachen 
dürfen keinesfalls länger als 10 Tage unerledigt 
bleiben, es sei denn, daß von irgendeiner Stelle ein 
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späterer Termin gesetzt ist oder ein hesonderer Grund 
vorliegt. Die von den Behörden festgesetzten Termine 
sind in jedem Falle innezuhalten. Die Erledigung 
von Terminsachen muß einige Tage vor dem Termin 
erfolgen, weil bei dem Geschäftsgang größerer Be
hörden immer 1-2 Tage vergehen, bis das Schrift
stück dem zuständigen Sachbearbeiter vorliegt. Ist 
die Innehaltung des Termins nicht möglich, so ist 
dieses der betreffenden Stelle evtl. unter Angabe der 
Gründe mitzuteilen. 
2. Alle Sachen, die vom Bürgermeister nur mit einem 
grünen Strich versehen sind, können nach ihrer 
Bearbeitung von den einzelnen Abteilungsvorstehern, 
nicht aber von den ihnen zur Hilfe beigegebenen 
Beamten und Angestellten "im Auftrage" unter
zeichnet ·werden, ebenso alle unwichtigeren und ein
fachen Sachen. Ist die Sache nicht zweifellos klar 
und einfach, dann erfolgt Vorlage an den Bürger
meister. Diese Ermächtigung wird dem betreffenden 
Abteilungsvorsteher entzogen, so bald wider Erwarten 
festgestellt wird, daß eine frist- und sachgemäße 
Erledigung nicht erfolgt. Die mit einem Kreuz (+) 
versehenen Sachen behält sich der Bürgermeister 
zur Unterschrift vor. Sachen mit einem Doppelkreuz 
(#) erledigt er selbst. 
3. Die dem Bürgermeister zur Unterschrift vorzu
legenden Sachen sind von dem hetreffenden Ab
teilungsleiter mit dem Anfangsbuchstaben seines 
Zunamens gegenzuzeichnen und in den Unterschrifts
mappen an einem in der Poststelle bestimmten 
Platz niederzulegen. Der Leiter dieser Stelle legt 
dem Bürgermeister die Unterschriften täglich vor, 
es sei denn, daß es sich um eine eilige Sache handelt, 
die dann besonders vorgelegt werden kann. 4. Gehören 
zu einer Sache 5 Blätter und mehr, so sind dieselben 
ordnungsmäßig zu heften und mit Blattzahlen (Blau
stift) zu versehen, ehe Vorlage an den Bürgermeister 
erfolgt. 
5. Alle Sachen, soweit sie nicht gerade bearbeitet 
werden, gehören entweder 
a) in die Mappe der "unerledigten Sachen". Jeder 

Beamte und Angestellte hat eine solche Mappe 
nach dem vorgeschriebenen Muster zu führen. 

b) in die Wiedervorlagemappen, 
c) zu den Akten, 
d) zu den Weglegesachen (unwichtige Sachen, die, 

um die Akten nicht unnötig anzuhäufen, nach 
einem Jahre vernichtet werden können). 

Hiervon gibt es keine Ausnahme. 

§ 9. Absenden der Sachen. 
1. Alle Unterschriften, die dem Bürgermeister in der 
Unterschriftsmappe vorgelegt werden, gehen von ihm 
sofort zur Poststelle. Die Unterschriften müssen also 
bei der Vorlage an den Bürgermeister "absendereif" 
sein, z. B. müssen etwaige Termine notiert sein. Daß 
dieses geschehen ist, ist auf dem betreffenden Schrift
stück kenntlich zu machen. 
2. Die Postsachen, die von den einzelnen Abteilungs
vorstehern im Auftrage unterschrieben worden sind, 
sind bis spätestens 5 Uhr nachmittags "absendereif" 
bei der Poststelle abzugeben, damit die Sachen an 
dem gleichen Tage noch zur Absendung gelangen 
können. 
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§ 10. Aktenführung (Registratur) und Archiv. 
1. Die Aktenführung ist wie folgt dezentralisiert: 

Abteilung I nnd I b (Zentralbüro pp.), 
Abteilung II (Polizeibüro ), 
Abteilnng III (Wohlfahrtsamt), 
Abteilung IV (Stenerbüro), 
Abteilung B (Stadtbauamt), 
Abteilung K (Stadtkasse). 

Auf Ordnung und übersicbtlichkeit bei den Regi
straturen wird besonderer Wert gelegt '). 
2. Im Jahre 1926 ist ein städtisches Archiv an fener
sicherer Stelle eingerichtet worden, in dem die für 
die geschichtliche Entwicklnng der Stadt Plettenberg 
in Frage kommenden Urkunden und Akten auf
bewahrt werden. Das Bestaudsverzeichnis des Archivs 
ist auf dem laufenden zu halten. Durchführuug dieser 
Anordnung durch Abt. I b. 

§ 11. Terminkalender, Wiedervorlagemappen, 
Bestellbücher. 

1. Die Abteilungen führen eiuen Terminkaleuder in 
Karthotekform und Wiedervorlagemappen. Die Wie
dervorlagen sind für den 5., 10., 15., 20., 25. und 30. 

. zu verfügen. 
2. Je ein Bestellbuch wird beim Bauamt und den 
Abteilungen I und II geführt. Weitere Bestellbücher 
dürfen nicht geführt werden. Zur Ausstellung von 
Bestellzettem sind nur die Abteilungsleiter, beim 
Stadtbauamt auch der Bauobersekretär berechtigt. 

§ 12. Urkunden, Verträge, Prozesse, Kon-
trollen und Photomappe. 

1. Abteilung I hat alle Urkunden, die zum Beweise 
von Rechten und Recbtsverhältnissen für die Stadt
gemeinde von Bedeutung sind, soweit sie nicht zum 
Lagerbuch gehören, ordnungsmäßig in einem Ur
kundenheft zu sammeln, und in einem Inhaltsver
zeichnis der Urkunden einzutragen. Die Sammlung 
und das Verzeichnis sind sorgfältig auf dem laufenden 
zu balten. Urkunden, die ihre Bedeutung verloren 
baben, gehören in das Archiv (§ 10 Abs. 2). In den 
allgemeinen Akten sollen sich nur Abschriften der 
Urkunden (Verträge usw.) befinden, während die 
Originale in dem Urkundenheft im eisernen Schrank 
aufbewahrt werden. 
2. Alle ["'oze88e, auch die im Verwaltungsstreit
verfahren, die die Stadt betreffen, sind in die Prozeß
liste einzutragen. Nach Erledigung des Rechts
streites sind erforderlichenfalls von dem Rechts
anwalt der Stadt die Prozeßakten einzuziehen. In 
jedem Falle ist eine Entscheidung des Bürgermeisters 
darüber einzuholen, wieviel Jahre der Schriftwechsel 
über den Prozeß, die Urteile bzw. die Vergleiche 
aufzubewahren sind. Betrifft der Prozeß Grund
stücke, W ege, Wasser läufe, so sind die Prozeßakten 
wie Urkunden zu behandeln. Durchführung dieser 
Anordnung durch Abteilung I. 
3. Kontrollen. Bei dem Ausbau von Straßen und 
dem Anlegen von neuen Straßen sind in der Regel 
die meisten Grundstücke noch unbebaut. Die Anlieger-

1) Bemerkung der Herausgeber: über die Führung der Akten 
durch Bürobearbeiter siehe Seite 84. 

6 D i w I y , Reformen in den städtischen Verwaltungen 

beiträge werden vielfach erst in einigen Jahrzehnten 
fällig. In jedem dieser Fälle hat eine Benachrich
tigung der Grundstückseigentümer über die Höhe 
der bei der Bebauung zur Erhebung kommenden 
Anliegerbeiträge gegen Empfangsbescheinigung oder 
Postzustellungsurkunde zu erfolgen. Der Entwurf 
der Benachrichtigung und die Zustellungsurkunde 
sind wie Urkunden (Abs. 1) zu behandeln. Eine über
sichtliche Kontrolle der noch fällig werdenden An
liegerbeiträge ist angelegt und von Abteilung I auf 
dem laufenden zu halten. 
4. D·ie Baujluchtlinienpläne und insbesondere 
die Bekanntmachungen und Verhandlungen über die 
ordnungsmäßige Durchführung des Baufluchtlinien
verfahrens müssen wie wertvolle Urkunden behandelt 
werden. Die Bekarmtmachungsunterlagen über die 
Durchführung des Baufluchtlinienverfahrens dürfen 
niemals aus der Hand gegeben werden. Es wird nach 
Jahren und Jahrzehnten noch notwendig sein, nach
zuweisen, daß das Baufluchtlinienverfahren ordnungs
mäßig durchgeführt ist. Das ist aber nur dann mög
lich, wenn die Unterlagen später in einwandfreier 
Weise zum Beweise vorgelegt werden körmen. Durch

. führung dieser Anordnung durch Abteilung B. 
5. [' hotomappe. Soweit innerhalb der Stadt Än
derungen durch bauliche Maßnahmen geschaffen 
werden, z. B. durch N eu- und Ausbau von Straßen, 
Anlegung von Bürgersteigen, Beseitigung von größeren 
Hochwasserschäden, hat das Stadtbauamt dafür zu 
sorgen, daß der alte Zustand durch eine Lichtbild
aufnahme festgelegt wird. Diese Maßnahme ist schon 
deshalb von besonderer Bedeutung, weil sich nach der 
baulichen Änderung oft Streitigkeiten über den 
früheren Zustand entwickeln. Von den Aufnahmen 
sind mindestens 2 Exemplare herzustellen. Ein 
Exemplar kommt zu den betreffenden Akten und ein 
Exemplar in eine aus dauerhaftem Material anzu
legende "Photomappe". Neben den Lichtbildern ist 
zu vermerken, um was es sich handelt. Sofern wegen 
des Zustandes öffentlicher Wege, Brücken, Wasser
länfe pp. die Stadt durch Unfälle von irgendeiner 
Seite wegen Schadensersatz in Anspruch genommen 
werden könnte, ist ebenfalls der Zustand der Unfall
stelle durch einwandfreie Personen, die als Zeuge für 
die Stadt auftreten können, und gegebenenfalls durch 
photographische Anfnahmen sicherznstellen.Durch
führung dieser Anordnung durch Abteilnng B. 

§ 13. Lager buch. 
Das neuaufgestellte Lagerbuch hat folgende. Ab
schnitte: 

A. Vermögen. 
I. Grnndstücke. 

II. Gebäude einschließlich Betriebsanlagen. 
III. Dingliche Rechte an Grnndstücken (Vor-

kaufsrechte, Vormerkungen zur Sicherung 
des Rechts auf Auflassung, Wegerechte, 
Renten, Erbpächte u"w.). . 

IV. Hypotheken, Sicherungshypotheken,Grund
schulden, Schuldscheinforderungen (Dar
lehen) und langfristig gestundete Abgaben 
usw. 
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V. Wertpapiere (Aktien; Pfandbriefe usw.), 
Sparkassenguthaben, einschließlich Fonds 
für gemeindliche Zwecke, sowie Stiltungs
vermögen. 

VI. Bewegliche Gegenstände, Geräte usw. 

B. Schulden. 
VII .. Schulden der Stadt. 

VIII. Bürgschaften, die die Stadt übernommen 
hat. 

Das Lagerbuch ist anf dem laufenden zu halten und 
zwar die Abschnitte I und II von Abteilung Bund 
die Abschnitte III bis. VIII von Abteilung I. 
Die zu dem Lagerbuch gehörigen Urkunden sind mit 
den einzelnen Abschnitten zu bezeichnen, fortlaufend 
zu numerieren und sorgfältig aufzubewahren. 

Zu §§ 12 und 13.' 
Die §§ 12 und 13 erscheinen besonders wichtig. Wohl 
auf keinen Gebieten .sind die Vernachlässigungen 
größer als auf den hier gestreiften und doch sind gerade 
die hier getroffenen Regelungen so außerordentlich 
wichtig und notwendig. Was in den §§ 12.und 13 ge
regelt und bei unS durchgeführt ist, ist insbesondere 
hinsichtlich des Lagerbuches eine mühsame Arbeit 
von etwa 3 Jahren gewesen. Erst jetzt haben wir die 
Einrichtung so, wi~ sie ein _ geordneter Betrieb er
fordert. Die in der Regiernngs-Kassenordnung ent
haltenen Muster für Lagerbücher sind veraltet. Es 
fehlt u. a. anch der Abschnitt über Bürgschaften, .die 
die Gemeinde übernommen hat. Besondere Anf
merksamkeit muß auch der Kontrolle über die alißen
stehend~n Straßenbaukosten (vgL § 12, Ziff. 3) ge
widmet werden, Diese Kontrolle wird hier nach einem 
von mir entworfenen.Muster geführt. Jedem Bürger 
kann auf Vorstellung innerhalb einer Minute gesagt 
werden, welc!)e Straßenbaukosten' anf dieser oder 
jener Parzelle lasten. Was vor einigen Monaten die 
Wirtschaftspartei im Preuß. Landt!1g anregte, näm
lich, die Gemeinden zu verpflichten, einwandt,eie 
übersichten über die bei einer Bebannng an Straßen 
fällig werdenden Straßenbaukosten zu führen, ist 
bei uns bereits seit einem Jahre, geschehen. 
Die PhotQmappe ist besonders für GeV'einden mit 
schneller Entwicklung ein nnentbehrliches Album. 
Hier wird der Zustand "wie er einst war" im' Bilde 
festgelegt. Nach 50 und mehr Jahren wird ein solches 
Album einen sehr hohen Wert haben. 

§ 14. Ortsrecht. 
Die in der Stadtgemeinde Plettenberg vorhande)!en 
Ortsstatute, Polizeiverordnungen USW" einschließlich 
der Statuten der Sparkasse, des Krankenhauses und 
derPletten~~rger Straßenbahn sind mit allen Nach
trägen und Anderungen versehen in einem dauerhaft 
eingebundenen Buche, das am Anfang mit einem 
Inhaltsverzeichnis versehen ist, gesammelt worden. 
Diese Maßnahme hat sich als durchaus notwendig 
erwiesen, dadurch wird das sehr oft vorkommende 
Suchen in den Akten nach diesem oder jenem schon 

vor längerer Zeit erlassenen und daher nicht mehr 
bekannten .Ortsgesetz vermieden. Sämtliche. Nach
träge oder Änderungen, die zu den schon bestehenden 
Ortsstatuten erlassen werden, sind sofort an der 
entsprechenden Stelle nachzuheften, damit man auf 
den ersten Blick sieht, was rechtens ist. Der Haupt
sammlung des Ortsrechts müssen auch die Unter
lagen über die vorschriftsmäßige ortsübliche Be
kanntmachullg der Orts statuten, Polizeiverordnungen 
usw. beigefügt werden. Durchführung dieser An
ordnung durch Abt. I a. 

Zu § 14. 

übernimmt ein Bürgermeister die Leitung einer 
Kommunalverwaltung, dann kennt er im allgemeinen 
das in Frage kommende Reichs- und Staatsrecht, und 
wenn er aus derselben Provinz kommt, auch das 
provinzielle Recht. Er kann aber nicht das Ortsrecht 
kennen. Beim Dienstantritt müssen ihm vollständige 
Exemplare der Ortsstatuten und der örtlichen Polizei
verordnungen vorgelegt werden. Es darf nicht vor
kommen, daß sich der Leiter einer KODlmune die 
einzelnen Ortsstatuten zusammensuchen und wenn er 
diese glücklich gefunden hat, dann noch nach den 
erlassenen Nachträgen. fors.chen muß, die sich teils 
hier, teils dort befinden. 'Sofern die Kosten nicht ge
scheut werden, empfiehlt es sich, das daß gesamte 
Ortsrecht zusammengefaßt in Buchdruck heraus
zugeben. 

§ 15. Bibliothek 

1. Die Beaufsichtigung der amtlichen Schriften, 
Bücher usw. ist Sache der Abteilung Ia. Ohne deren 
Erlaubnis darf kein Buch oder Gesetzblatt usw. ent
nommen werden, außer zu unmittelbarem Gebrauch, 
innerhalb des Bibliothekzimmers. Bei Entnahme von 
Gesetzbüchern aus dem Bibliothekzimmer ist auf 
den bereitliegenden Karten Quittung zu leisten. 
Die Quittung wird dahin gelegt, wo das Buch zu 
stehen hat. Dieses ist nicht allein der Ordnung 
halber, sondern auch schon deshalb erforderlich, 
damit ohne Rückt,age festgestellt werden kann, auf 
welchem Büro sich das entliehene Buch befindet. 
Nach Gebrauch·sind die Bücher sofort ·anihren Ort 
zurückzubringen. Die Quittung über das Buch ist 
dann zn entfernen. . 
2. Die eingehenden Gesetzblätter, Zeitschriften usw, 
gelangen, nachdem der Bürgermeister sie gelesen und 
mit einem grünen Strich versehen hat, zunächst an. 
den Blirodirektor .. Nach Dnrchsicht.gehen die Blätter 
zur Bibliothek, wo sie gesammelt werden. 

§ 16. Ordnung i,; den Diensträumen. 

In den Diensträume)! hat stets die. größte Ordnung 
und .Reinlichkeit zu herrschen. 
Akten,Formulare, Schriftstücke usw. dürfen. nach 
Dienstschluß nicht auf den Schreibtischen und 
Schränken umherliegen, sie sind vielmehr an den da
zu bestim,mten Stellen aufzubewahren. 



VI. Normung und Vordrucke 

Überblick über den Stand der Normung 

Martin Beyer, Berlin 

Die N Mmung erstrebt die Schaffung der zweck
mäßigsten und wirtsohaftliohs.ten Form. In 
ihrer Auswirkung bedeutet sie Ersparnis an geistiger 
und körperlicher Energie. Sie erzielt durch Vereiu
heitlichung Vereinfachung der Arbeit, steigert die Aus
führungsleistung und -güte, verringert den Stoffver
brauch und die Lagerhaltung, erleichtert die Auslese 
und die Beschaffung, erniedrigt den Preis und ver
mindert damit den Bedarf an Kapital. 
Die Normen werden geschaffen in freier Arbeitsge
meinschaft von Erzeugern, Verbrauchern, Behörden, 
Wissenschaft und Handel. Ihre Aufstellung erfolgt 
nur, wenn wirtschaftliche Vorteile zu erwarten sind. 
Die Vorschläge werden unter öffentliche Kritik gestellt 
in der Fachpresse und iu den Din-Mitteihingen des 
Deutschen Normenausschusses e. V.'), Berlin NW 7, 
Dorotheenstr. 47; des Trägers der Normungsarbeiten 
in Deutschland. Die Normenprüfstelle untersucht, ob 
die Normentwürfe in Widerspruch zu bereits fest
gelegten Normen stehen und gleicht sie diesen nötigen
falls an. Das Ergebnis der Arbeiten wird in deli Norm
blättern niedergelegt. Bestehende Normen werden 
von Zeit zu Zeit einer Prüfung unterzogen und gege
benenfalls in Anpassung an die fortschreitende tech
nische Entwicklung geändert oder erweitert. 
Um Erzeugern und Verbrauchern eine Handhabe für 
einheitliche Beurteilung von Stoffen iu geben, sind 
Gütevorsohriften geschaffen worden, die Mindest
grenzen für den stofflichen Inhalt, die äußere Beschaf
fenheit usw. bestimmen. Bisweilen sind auch Be
schaffenheitsklassen festgelegt. Es weiß somit der 
Hersteller, was er zu liefern hat, und der Verbraucher, 
welche Anforderungen er an das Erzeugnis stellen 
kann. 
Für öffentliche Verwaltungen ist besonders beachtens
wert das Normblatt DIN 827, das Stoff, Festigkeit 
und Verwendung:des Papiers behandelt. Eine engere 
Auswahl der hierin aufgeführten Papiersorten ist in 
dem von der Verlagsabteilulig der Reichsdruckerei, 
Berlin SW 68, Alte Jakobstraße 106, herausgegebenen 
"Verzeichnis der für Behörden bestimmten Papiere" 
und in dem als Nachtrag erschienenen "Musterbuch 
der für Behörden bestimmten Druckpapiere" getroffen. 
Es sind dabei berücksichtigt Papiere für Schreib
zwecke, . Schreibmaschinen-, Durchschlag-,. Verviel
fältig)lngs- und Umschlagpapiere, Papiere für Akten
deckel, Lösch" und Druckpapiere. Eine übersicht 
üRyr die Hersteller dieser Normalpapiere, deren Ver-

Ir'Zu beziehen duroh die VDI~Buohhandlung, Berlin NW 7, 
Friedrich Ebertstr. '27. '. ..' 
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wendung durch den Runderlaß des Ministeriums für 
Wissenschaft, Kunst und Volksbildung namens der 
Preußischen Staatsregierung vom 10. Juni 1926 A. 
7528/25 für die preußischen Staatsbehörden und dnrch 
eine Reihe von Verfügungen einzelner Behörden an
geordnet ist, gibt die von dem' Staatlichen Material
prüfungsamt Berlin-Dahlem herausgegebene "Liste 
der Papierfabriken". Eine Anleitung für die "ein
fache Werkstoffprüfung für Papier" hat der Ausschuß 
für wirtschaftliche Fertigung - A WF - in dem Norm.
blatt DIN 1831 veröffentlicht. Dem dort vorgeschla
genen Verfahren wird jedoch in den weitaus meisten 
Fällen die Papierprüfung durch eines der Staatlichen 
Materialprüfungsämter oder durch ein sonstiges 
wissenschaftliches Institut vorzuziehen sein. Von 
weiteren Vorschriften für Bürobedarf sind erwähnens
wert die Lieferbedingungen für Schreibstifte RAL 
931 A, Minen für Füllstifte DIN-RAL 931/2, die 
Lieferbedingungen für Farbbänder RAL 302 A und 
für Farbtücher RAL 302 B, die Lieferbedingungen 
und Prüfverfahren für Kohlepapier RAL 476 A, für 
vegetabilische Leime, Klebstoffe und Bindemittel RAL 
280 A und für Siegellack DIN-RAL 932/1. 
Die Grundlage für die N utzfläohen- unJ Raum
normung in der Bürotechnik bilden die Papierfor
mate, die durch Normblatt DIN 476 festgelegt sind. 

. Pie Reihe A, begiunend mit dem Bogenmaß 4 A 0 
von 1682 X 2378 mm = 4. m', ist' die Urreihe. Aus 
ihr sind alle unabhängigen Papiergrößen (für Ge
schäftspapiere, Vordrucke, Karteikarten, Zeichnungen 
u. a.) z.u wählen. Besonders im'l3uchungs-, Kartei

. und Werbewesen - es sei hier an die Meldeamtskar-
teien erinnert - muß diese' Normreihe in Zukunft 
mehr beachtet werden. Das wichtigste Blatt der For
matnormung DIN 198 (siehe Bild 20) gibt die Anleitung 
zur Anwendung dieser Reihe. Zur Vereinfachung der 
Aktenhaltung sollten die Behörden auch stets darauf 
sehen, daß neben aer Verwendung· der Norm-Formate 
im eigenen Bereich auch die eingehenden Gesuche, 
Anfragen, Bewerbungen, Eingaben, Bestellungen, 
Rechnungen, Quittungen, Lieferungsangebote, Liefer
scheine, Vordrucke, Werbeblätter, Schriften und 
Drucksachen eine Formatgröße der A-R~ihe besitzen. 
Das Diwiv 'hat zur Unterrichtung der Öffentlichkeit 
ein Werbeblatt (siehe Bild 21) herausgegeben; das auf 
Wunsch in größerer Stückzahl an Behörden abgegeben 
wird. Es muß unbedingt vermieden werden, die für; 
abhängige Formate (Briefhüllen usw.) geltenden 
Reihen Bund C für Schreibflächen zu verwenden, da 
dies einen Verstoß gegen die Grundzüge der.Normuug. 
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bedeutet. Die in den früheren Ausgaben des Norm
blattes DIN 476 noch angeführte Zusatzreihe D ist 
neuerdings als überflüssig weggefallen. Streifen
formate werden durch Längshälfteln, -vierteln und 
-achteln der Hauptformate gewonnen. 

Im VO>'d"uckwesen ist die wichtigste Norm das Blatt 
DIN 676 über den Geschäftsbrief im Format A 4 (210 
X 297 mm). Sie ist aufgestellt unter Berücksichtigung 
neuzeitlicher arbeitstechnischer Grundsätze. Wenn 
auch die hier vorgeschlagene Form des Briefes bis hart 

Abmessungen 
der Formate 

mm 
, der 

Abreißkalender, Blocks. 

" 
Unterlagen 

A61A61A71ASIA9 
A61A61A7 

AdreßbUcher 
Amtsblatt . 
Akten . ... 
Aktien. 
Anlagemarken 
Bescheinigungen 
Bestellzettel 
Besuchskarten 
Betriebsvordrucke 
Brief Elnholt8brief=Akte 

" Halbbrief • • • 
BUcher (BroschUren) . 

Durchschlagpapier 
EInheitabrief . . . . 
Fahrpläne. . .. . 
FernaprechbUcher. 
Fotogramme, technische 

Ab 
Aa AG 

IM 

A31M AB 
IM 

AB 

AG 

IA lAB 
IA lAB Ag ,1( 111 

IA71A8 

·IAOIA A21A3 iAG'A6IA7 
IA6 

IA 
Geochät18bUcher • IA21A3 lAB 
Ge8chäftspaplere. IA31MIABIA61A 
Karteikarten :A4IA6IA IA 
Kataloge. . . . 'MIABIA IA lAB 
Klebemarken • . IA IA IABIA9 \I " 1 1~ '1! 
Klebezettel . • . IA IA IABIA9 

Kostenanschllige ~~~~~~~'M~'~A';B~~~§~t§~I§~~ Kurvenblätter . . I Aa I A4 
Landkarten . . . 
Mitteilung Halbbtlaf lAI) 
Normblatt ( .. OIN 820) IA4 
Notizblocks und Notizzettel Mli A 'I 
Paketadressen (zum Aufkleben) I-+--+--Io-.-h.-.l"' AI",+'6,Ao6~+-+-t_+---+_+--t __ -I 
Patent-u.Musterzelchnungen ~!tcrt~tIA~,aWA4~~tj=~t=t=t:::t=t=l Plakate . . .,. !-AO AI A 2 
Pootkarte . • . • . A 6 
Prelollsten • . • • A4 AI A61A7 
Quittungen . . A5 A6 
Rechnungen, . .. . .. 
Rundschreiben .. .,. 
Scheck (e. DIN 679) .. . AB 
Scheckkontenverzeichnls8e IA4 

Schilder ( •. OIN S,,, . . . ~IA=0f!IA'-4I-,,-,A2'1-'" A'-"f'SIAo-'4TI~A~=A6i-A"I,,+, 7I A=Bf!1 A'-"19",-'-'i 1(f'\1--,-,-If'I1~~I--I 
Tabellenblätter . . . .. I A41 A 

TaschenbUcher . . . . . . . t=ttj:::::~tl~ Atl~A6ttA='=t 7=~t~~+=~=1 Versandanzeigen und -zettel IA41A5 AG 
Vorschriften . .. ' . . IA31A41\61A6 
Werbsachen 
Zeichnungen (s.DINS23) 

Zeitschriften (I, DIN 826) 

. IAOIA IA21A31M ~61A61A71Aa 
... IAOIA11A21A3 

.. IA3 
IA11A21ASIA4 ~B 

Bild 20. Formatnormung DIN 198 

an die Grenze der Normungsmöglichkeit geht, so 
bietet sie doch noch genügend Spielraum zur An
pasRung an die künstlerischen und werblichen Be
dürfnisse. Sie wird heute bereits von vielen Verwal
tungen benutzt, umsomehr. als dadurch eine Verein
fachung der Schreibar beit erreicht wird und sich durch 
die Möglichkeit der Verwendung von Fensterhüllen 

auch Ersparnisse erzielen lassen (siehe Erlaß des Herrn 
Reichspostministers Nr.47(1929 Fensterbriefhüllen 
I/VI 2121 - 2 vom 5. 2. 1929 und Runderlaß des 
Preußischen Finanzministeriums zugleich im Namen 
des Ministeriums des Innern betr. Fensterbriefum
schläge I C 2. 4273 b vom 27. 6. 1929). Das Norm
blatt DIN 677 behandelt die Halhbriefe. Diese Brief-
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Deutsches .Institut 
für wirtschaftliche Arbeit in der öffentlichen Verwaltung 

DIWIV 
Berlin W 8, Charlottenstraße SO/51 - Fernruf: A4 Zentrum 990 

Verwendet DIN-Formatel 
Format DIN A4 (210x297 mm) Geschäftsbrief .... 

Format DIN A5 (148x210 mm) Halbbrief ......... . 

Format DIN A 6 (105x148 mm) Postkarte ......... . 

Normung der Papierformate bringt Vereinfachung und Verbilligung 

Daher werden bei Behörden, Reichsbahn und 

Reichspost nur noch DIN-Formate verwendet 

Kanzleien und Registraturen sind auf DIN-Formate umgestellt 

Quart- und Folioformate erschweren die Arbeit 

sie passen nicht in Ordner, Hefter und Briefhüllen 

Sonderformate sind unwirtschaftlich und überflüssig 

JEDER Vordruck 

läßt sich in einem DIN-Format der Reihe A herstellen I 

Gesuche 

Bewerbungen 

Eingaben 

Anfragen 

Besuchskarten 

Angebote von Lieferern 

Werbeblätter 

Lieferscheine, Rechnungen 

Beachtet die Normblätter! 

Bild 21. Werbeblatt: Verwendet DIN-Formate! 

Briefumschläge 

Zeitschriften 

Vordrucke 

Drucksachen aller Art 

Helft sparen! 
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form sollte nur dann angewendet werden, wenn sich 
erhebliche Einsparungen bei den Herstellnngskosten 
durch den geringeren Papierbedarf nachweisen lassen. 
Es sei hier erwähnt, daß bei gleichzeitiger Führung 
eines Geschäftsbriefes im Format A 4 eine Kosten
minderung erst bei Auflagen von über 10009 Stück 
erzielt wird. Bei geringerer Anzahl überwiegen die 
Satz- und Druckkosten die Ersparnis an Papier. Aüch 
für die Schriftgutablage ist die A 5-Größe nicht son
derlich günstig. Soweit es angängig ist, sollten aus 
Ersparnisgründen bei kurzen Mitteilungen Postkarten, 
Normblatt DIN 679, verwendet werden. 

Die Geschäfts- und Warenkarte im Format A 6 be
handelt das in Kürze erscheinende Blatt DIN 681. 
Durch die einheitliche Gestaltung des Kartenkopfes 
ist dem Verbraucher die Möglichkeit gegeben, ohne 
Kostenaufwand eine Bezugsquellen- und Warenkartei 
zu schaffen, vorausgesetzt, daß Industrie und Handel 
von dieser Form der Geschäfts- und Warenkarte all
gemein Gebrauch machen. 

Auf dem Gebiete des Büchereiwesens sind zwei Vor
drucke in Bearbeitung, der Leihzettel und die Buch
karte. Für beide ist als Format DIN A 6 vorgesehen. 
Die gleiche Größe weist auch der vom Fachausschuß 
für Bankwesen - FAB - beim RKW bearbeitete 
Einheitsscheck auf. Es ist je einEinheitsvordruck für 
den über bringer- und den Orderscheck geschaffen. 
Schätzungsweise sind bereits 50% aller im Verkehr 
befindlichen Schecks vereinheitlicht. Der von dem 
gleichen Fachansschuß entworfene Einheitswechsel ist 
durch tätige Mitwirkung der Vordruckdruckereien jetzt 
vollkommen vorherrschend. An dieser Stelle sei auch 
auf den im Jahre 1928 eingeführten überweisungs
vordruck der Reichsbank für den In- und Auslands
verkehr hingewiesen, der die gleichzeitige Ausfertigung 
eines Avises für den Empfänger im Durchschreibever
fahren gestattet. Richtlinien für Rechnnngsvordrucke 
sind durch RKW-Veröflentlichung Nr. 16 und für die 
des Einkaufs- und Lagerwesens in Nr. 39 der gleichen 
Schriftenreihe gegeben. Bei dem Entwurf von Vor
drucken muß zudem stets der in den Schreibmaschinen
normen DIN 210l, 2114 und 2105 bis 2107 festgelegte 
Schreibzeilenabstand von 4,25 mm und der Abstand 
der Buchstabenmitten der kleinen Schreibmaschinen
druckschrift (Pica) von 2,6 mm beachtet werden. Aus
führlicher wird zu der Frage des normgerechten Vor
druckes in dem nachfolgenden Aufsatz Stellung ge
nommen. 
Die Briefhüllenformate behandelt das Normblatt 
D IN 678. Berücksichtigt sind die Größen 0 7 bis 
o 4 und B 6 bis B 4. Znr Erleichterung des Post
verteilungsdienstes sollte die Verwendnng der Norm
hüllen von allen öffentlichen Verwaltungen gefordert 
werden. Briefhüllen, die das Normmaß in Länge oder 
Breite oder in beiden Ausdehnungen überschreiten, 
erschweren beim Verteilen nach Eisenbahnkursen das 
Einfächern. Sie sind auch beim Beförderungsdienst in 
stärkerem' Maße Beschädigungen ausgesetzt. Für 
Fensterbriefhüllen, die eine Ersparnis an Schreibarbeit 
gestatten und die Verwechselung von Briefinhalt und 
Hülle unmöglich machen, ist das Normblatt DIN 680 
aufgestellt. Bei Beschaffungen muß auf gut durch
scheinende Fenster geachtet werden. 
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Im Zeichnungswesen sind besonders beachtenswert 
die Normblätter über Formate und Maßstäbe DIN 823, 
Faltung auf Format A 4 für Ordner DIN 824, Zeich
nungsarten DIN 199, Schriftfeld und Stückliste 
DIN 28, und Linien DIN 15. Die Formen der Buch
staben und Ziffern der schrägen Blockschrift für 
Zeichnungen sind dargestellt in Blatt 1 und die Schrift
größen im Blatt 2 DIN 16. Entstehung, Zweck und 
Stand der Normungsarbeiten behandelt eingehend das 
Dinbuch 8: Zeichnungsnormen von Dr.-Ing. A. Heilandt 
und A. Maier. 
Eine feste Norm für die Ausgestaltung von Büchern 
besteht nicht. Es liegt bisher nur ein Normblatt
entwnrf DIN 829 "Buchformate" vor. Nach diesem 
kommen als Normgrößen A 2 bis A 8 in Frage. Wo 
die A-Formate nicht zur Anwendung gelangen 
können, will man die Größen B 3 bis B 6 für zulässig 
erklären. Im allgemeinen sollte jedoch den Größen 
A 4, A 5 und A 6 der Vorzug gegeben werden. Ge
heftete und beschnittene Bücher sind genau in dem 

. vorgeschriebenen Maß zu halten. Bei gebnndenen 
Büchern gilt das Normformat für den Buchdeckel, die 
Blätter des Buches können etwas kleiner sein. 
Bei Zeitschriften sind als Formatgrößen A 3, A 4, 
A 5 und A 6 anzuwenden. über Satzspiegel und Bild
breiten der Zeitschrift im Format· A 4 besteht das 
Blatt DIN 826. Die Ordnungsleiste auf der ersten 
Umschlagseite erläutert das Normblatt DINI501. Für 
das Zitieren wissenschaftlicher Schriften sind in dem 
als Vornorm ers0hienenen Blatt "Zitiertitel" DIN 1502 
Grundsätze aufgestellt. Die in Arbeit befindlichen 
"Richtlinien für eine zweckmäßige Zeitschriftenge
staltung" DIN 1503 sind noch unvollendet. 
Ebenso ist die Bearbeitung der Normschriften 
DIN 1451 und der Normziffern DIN-Nagra 21 noch 

. nicht abgeschlossen. 
E urzzeichen für Abkürzungen im Text sind im 
Normblatt DIN 1301 "Einheiten" festgelegt. Eine 
weite Verbreitung ist den einheitlichen "Korrektur
zeichen" DIN-Nagra 11 zu wünschen, die vom 
Normenausschuß für das graphische Gewerbe ge
schaffen sind. 
Für die Systematik in der Ordnung von Schriftgut 
und Karteikarten wie auch bei der Aufstellnng von 
Listen, Verzeichnissen, Nachsc)llagewerken usw. sind 
besonders wichtig die vom Ausschuß für wirtschaftliche 
Verwaltung unter Nr. 6 der RKW-Veröffentlichungen 
herausgegebenen "Einheits-ABO-Regeln". 
Für allgemeine Ordnungszwecke plant der Fach
normenausschuß für Bibliotheks-, Buch- und Zeit
schriftenwesen die Herstellung einer deutschen Aus
gabe der internationalen Dezimal-Klassifikation 
- DK - unter weitgehender Verbesserung und Er
weiterung det Brüsseler Fassung von 1927/29. Als 
erstes Ergebnis seiner Arbeiten ist eine übersetzung 
der Abteilung 0, Allgemeines, veröffentlicht. Das 
Gebiet der Elektrotechnik wird demnächst folgen. 
Die N ummerung aller deutschen Ortschaften ist in 
dem vom Ausschuß für wirtschaftliche Verwaltung 
herausgegebenen Ortsnummernverzeichnis des Deut
schen Reiches festgelegt. Für das Bank-und Kassen
wesen bedeutet die vom Fachausschuß für Bankwesen 
- FAB - beim RKW aufgestellte Wertpapier
numerierung eine wesentliche Erleichterung in der 



üBERBLICK üBER DEN STAND DER NORMUNG 

Buchungund im Verkehr. Von der gleichen Arbeits
gruppe ist auch eine Bankennumerierull;g geplant. 
Einheitliche Gestaltung der Formate Im Anschlag
wesen bezweckt, neben DIN 625 "Schildformate" 
und DIN 682, "Tafeln und Rahmen für Bilder und 
Muster" das Normblatt DIN 685 "Plakatformate". 
Als Hauptbogen gilt die Größe A 1 (594 X 841 mm). 
Wenn auch für die Stadt Berlin eine einheitliche Größe 
der Plakate (720 X 960 mm) bereits besteht, so ist 
doch der Zersplitterung im Reich erst durch allgemein 
gültige Normen gesteuert. Für die Anordnung der 
Bogen empfiehlt der Reichsverband der Plakatan
schlag-Unternehmen E. V. die Querlage. Dadurch 
ist die Möglichkeit gegeben" die Normformate auch an 
Berliner Anschlagsäulen zu verwenden. 
Für bildliche ,und graphische Da"stellungen sind 
beachtenswert die Normblätter DIN 108 "Diapositive: 
Außenmaße, Größe der nntzbaren Bildfläche, Be
zeichnungsstreifen" und DIN 461 "Graphische Dar
stellungen durch Schaulinien" und der vom AWV 
veröffentlichte EntwUl;f "Richtlinien für die organi
sations-technische Darstellung von Arbeitsabläufen". 
Die Behälter- und Möbelnormung ist trotz jahre
langer Gemeinschaftsarbeit noch stark im Rückstand. 
Eine Einigung zwischen den interessierten Kreisen der 
Hersteller, Händler und Verbraucher ist im Kartei
wesen erzielt. Das Normblatt DIN 4544 stellt das 
Ergebnis der Verhandlungen über die Karteikästen 
dar. Grundlegend ist die Querlagerung der Karten. 
Die lichten Maße der Karteikästen sind in der Höhe 
und Breite für die Formate 

A 3 (297 X 420 mm) 327 X 426 mm 
A 4 (210 X 297 mm) 240 X 303 mm 
A5 (148 X 21Omm) 173 X 213mm 
A 6 (105 X 148 mm) 130 X 152 mm 
A 7 ( 74 X 105 mm) 99 X 108 mm und für 
A 8 ( 52 X 74 mm) in der Breite 77 mm. 

Das letzte Maß wird nur berücksichtigt, wenn größere 
Kästen für das Format A 8 unterteilt werden. 
Die Abmessungen sind als Richtmaße für den Bau 
der Kästen anzusehen. Als Mindestmaß für die 
Innenbreite gilt das um 3 mm größere Maß als die 
jeweilige Kartenbreite. Die Höhenmaße gelten nur 
für geschlossene Karteikästen. Formate für Sonder
zwecke, z. B. für Buchhaltungsmaschinen, sollen 
später als Sonderformate für den einzelnen Verwen" 
dungszweck genormt werden. 
Bestimmendfür den Normentwurf DIN821 "M appen, 
Ordner, Hefter" ist das Format A 4 des Geschäfts
briefes. über die Größe der Mappen ist man sich 
noch nicht endgültig schlüssig. Es sind vorgeschlagen 
270 mm als Größthöhe einschließlich Ordnungs
merkmalen (Tabe. usw.) und 320 mm als größte Breite. 
Für Ordner mit starren Aufreihstiften sind als Außen
größtmaße 320 mm in der Höhe und 290 mm in der 
Breite vorgesehen; wobei die größte Rückenbreite 
der Hebelordner 85 mm und der Abstand von Mitte 
Griffloch bis zum unteren Rand 80 mm betragen solL 
Für Hefter mit biegsamen Aufreihern ist ebenfalls eine 
Höhe von 320 mm und eine Breite von 270 mm ein
schließlich Rückenfalzung in Aussicht genommen. 
Bei Einhiingeheftern soll die Höhe mit 310 mm und 
der Abstand zwischen Lochmitte des Einhängers und 
Außenkante des Tabs mit 240 mm bemessen werden. 

Die Anordnung' und die Abmessung der Aufreiher 
wird beeinflußt durch den Lochdurchmesser von 
5,5 mm, den als Kleinstmaß vorgesehenen Lochmitten
abstand von 10 mm vom Rand der Schriftstücke und 
die Abstände von Lochmitte zu Lochmitte von 80 mm 
außen und .60 mm innen bei der Doppellochung und 
von je 80'mm bei der Viererlochung. 
Abhängig von den Außenmaßen der Mappen, Hefter 
und Ordner sind wiederum die Fachgrößen der Ab
lagemöbel, die der Normvorschlag DIN 4545 be
handelt. Nach den bisher gemachten Erfahrungen 
dürfte für buchmäßige Abstellung von Ordnern und 
Heftern und für Breitablageeine Fachhöhe von 340mm, 
eine Fachtiefe von 320 mm nnd ein Grundmaß von 
700 mm für die Innenbreite am zweckmäßigsten sein. 
Für die hängende und stehende Breitabstellung von 
Mappen und Heftern wird sich voraussichtlich ein 
lichtes Breitenmaß des Körpers von 340 mm allgemein 
durchsetzen. Die lichte Höhe dürfte bei annähernd 
290 mm am günstigsten liegen. 
Für die Normung von Typenschränken sind - ab
gesehen von den "Kleiderschränken ausStahl für Werk
statt und Büro" DIN 4547 - die Hersteller bisher 
noch nicht gewonnen worden. Das Diwiv würde die 
Schaffung eines genormten, sechs Fächer hohen 
Grundschrankes für Ablagezwecke befürworten mit 
den Festmaßen von 340 mm Fachhöhe, 320 mm Fach
tiefe und 700 mm Fachbreite und mit Richtmaßen 
für die äußeren Abmessungen in Holz- und Stahl
ausführung. Die hier vorgeschlagene innere Raum
einteilung erfaßt nicht nur verschiedene Ablagearten 
der Ordner und Hefter, sondern auch die Lagerung 
von Vordrucken, geheftetem und gebündeltem Schrift
gut usw. Die sich aus dem Innenmaße und der Wand
stärke des Werkstoffes ergebenden Außenmaße stehen 
zu der im Normblatt DIN 4549 festgelegten Platteno 

größe des Schreibtisches von 780 X 1560 mm in 
günstigem Verhältnis. Man würde somit auch dem 
Verlangen der Architekten nach einheitlichen Maßen, 
die bei Entwürfen für Neubauten erwünscht sind; 
entgegenkommen. Die Innenmaße der Schreibtisch
seitenkörper sind im vorerwähnten Normentwurt 4545 
berücksichtigt. Für Schreibmaschinentische sind 
im Normvorschlag DIN 4550 bei einer einheitlichen 
Außenhöhe von 680 tnm als Plattengrößen vorgesehen: 
bei Ausführungen ohne Seitenkörper 440 X 780 mm 
" " mit 1 " 500 X 900 und 

580x1160mm 

" " 
" 2 Seitenkörpern 500 X 1300 Ulid 

580 X 1560 mm, 
wobei die ersten Maße die mit Zügen, die zweiten die 
mit Schüben ausgestatteten Tische betreffen. 
über Zeichen- und Meßgerät befinden sich Norm
blätter für Reißbretter DIN 3100, Reißschienen 
DIN 3101, Dreiecke DIN 3102, Bandstahllineale 
VERM 1 und Bandstahldreiecke VERM 2 in Be
arbeitung. 
Von den im "Verzeichnis der Normen für Sch"eib
maschinen" DIN 2100 aufgeführten Normblättern 
ist neben den im Abschnitt Vordrucke bereits er
wähnten DIN 2101 und 2114 über Schreibwalzen, 
DIN 2105, 2106 und 2107 über Schwinghebel- und 
Stoßstangentypen und DIN2103 über Farbbandspulen 
besonders das Blatt ,,'l'astenfeld, Zuordnung der 
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Zeichen" DIN 2112 hervorzuheben. Nach den Fest
stellungen des Deutschen Normenausschusses wird das 
einheitliche Tastenfeld trotz der arbeitstechnischen 
Vorzüge - dem Schreiber wird beim übergang zu 
einem anderen Schreibmaschinensystem das Um
lernen fast vollkommen erspart - bei Beschaffungen 
seitens städtischer Behörden noch zu wenig beachtet. 
Das Diwiv gibt auf Wunsch jederzeit Auskunft über 
die auf dem Markt befindlichen mit Normtastaturen 
ausgestatteten Maschinen. Für die Pflege der Schrei.b
maschine gibt das A WV-Merkblatt 1 einheitliche Vor
schriften. In dem Merkblatt 2 ist der Versuch ge
macht, dem Maschinenschreiber Richtlinien für die 
Schreibarbeit zu geben. 
Den Grundstein für die Systematik der Fa»ben bildet 
die Farblehre von Prof. Wilhelm Ostwald. Die Ost
waidsehe Farbtonreihe ist anschaulich in der beim 
Verlag Unesma G. m. b. H., Leipzig, erschienenen 
Farbenfibel wiedergegeben. Im übrigen können als 
Grundlage für die Farbenbestimmung die 24 Far b
meßdreiecke (Taschenausgabe nebst kurzem Abriß der 
Ostwaidsehen Farblehre, herausgegeben von Professor 
F. A. O. Krüger, Deutsche Werkstelle für Farblrunde, 
Dresden, Verlag Dresdener Etiquettenfabrik Schupp 
& Nierth A. G., Dresden) wegen ihres wohlfeilen Preises 
bestens empfohlen werden. Um Herstellern und Ver
brauchern eine sichere Handhabe für die Farbenwahl 
zu geben und um eine gewisse Beschränkung in den 
Farbtönen zu erzielen, hat der Reichsausschuß für 
Lieferbedingungen eine Reihe von Farbtonkarten her
ausgebracht. Bisher sind erschienen eine Farbenkarte 
für Büromöbelbeizen RAL 840 F, eine Farbtonkarte 
für Fußbodenanstriche RAL 840 C und für Fahrzeug-

Verzeichnis 

anstriche RAL 840 B. Eine Farbenauswahl für Stahl
möbel DIN-RAL 840/1 wird in Kürze folgen. 
Erwähnenswert sind auch die Normungsbestrebungen 
in der Buchführung (RKW-Veröffentlichung Nr.43 
"Der Kontenrahmen" von Prof. Dr. E. Schmalenbach), 
im Verpaclrungswesen (RKW - Veröffentlichungen 
Nr. 5, 7, 20, 35, 36 und 45) und in der Behandlung der 
Geschäftspost (RKW-Veröffentlichung Nr. 26 "Richt
linien für die Behandlung der Geschäftspost") . 
Zum Schlusse sei noch auf zwei mustergültige Neu
erscheinungen hingewiesen. Dr. Walter Porstmann 
hat das Dinbuch 1 "Normformate" in 3. Auflage neu 
bearbeitet. Das Buch bietet einen vortrefflichen 
überblick über das Gebiet der Formatnormung. über 
das Gesamtgebiet der Rationalisierung und der damit 
zusammenhängenden N ormungs- und Vereinheit
lichungsfragen unterrichtet das vom Reichskuratorium 
für Wirtschaftlichkeit herausgegebene "Handbuch der 
Rationalisierung", das in Kürze in 3. Auflage er
scheinen wird. Das für nur 15,- RM durch den Buch
handel erhältliche Werk ist zutreffend als Bibel der 
Sparsamkeit bezeichnet worden. 
Der volle Nutzen des Normungswerks wird erst ein
treten, wenn die Verbraucher weit mehr als bisher auf 
die Durchführung der Normen dringen. Entsprechend 
dem englischen Vorbild sollte in Liefervorschriften, 
Preislisten und Bestellungen der folgende Vermerk 
aufgenommen werden: 
Soweit bei Bestell"ngen "nd Angeboten keine 
besonderen Angaben gemacht we"den, sind die 
de"tschen N01'men mit dem DIN"Zeichen maß
gebend, soweit solche bestehen. 

Normen, Normentwürfe, Bezeichnungs- und Gütevorschriften im Bürowesen 

Stoffe: 
Papier: Stoff, Festigkeit,Verwendung DIN 827 
Verzeichnis der für Behörden bestimmten Papiere ') 
Musterbuch der für Behörden bestimmten Druck-

papiere') 
Einfache Werkstoffprüfung: Papier DIN 1831 
Lieferbedingungen f. Schreibstifte RAL 931 A 
Minen für Füllstifte (Blei-, Kopier-

und Farbminen) DIN-RAL 931/2 
Lieferbedingungen für Farbbänder RAL 302 A 
Liefer bedingungen für Farbtücher RAL 320 B 
Liefer bedingungen und Prüfverfah-

ren für Kohlepapiere RAL 476 A 
Lieferbedingungen und Prüfverfah-

ren für vegetabilische Leime,Kleb-
stoffe und Bindemittel RAL 280 A 

Lieferbedingungen und Prüfverfah-
ren für Siegellack DIN-RAL 932/1 

Papierformate : 
Papierformate, 3. Ausgabe April 

1930 DIN 476 

1) Zu beziehen durch die Verlagsabteilung der Reiohsdruckerei, 
Berlin SW 68, Alte Jakobstr. 106; (beide Musterbücher 
werden vereinigt und im Herbst 1930 neu aufgelegt) 
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Papierformate nach DIN 476: An-
wendungen der A-Reihe DIN 198 

Dinbuch 1: Normformate, 3. Aufl. 
von Dr. W. Porstmann 

Vordrucke: 
Normblatt, Abmessungen und Aus-

gestaltung D IN 820 
Geschäftsbrief, Format A 4 DIN 676 
Geschäftsbriefe, Halbbriefe, Format 

A5 DIN67f 
Geschäftspostkarte, Format A 6, 

Weltpostformat DIN 679 
Geschäfts- und Warenkarte, Format 

A6 (in Arbeit) DIN 681 
Buchkarte (in Vorbereitung) 
Leihzettel für Bibliotheken (i. Arbeit) 
Einheitsscheck') RKW-Sonderdr. 
Einheitswechsel') " 
Richtlinien für Rechnungsvordrucke RKW-Veröffent-

lichung Nr. 16 
Einkaufs- und Lagerwesen " Nr. 39 

2) Zu beziehen durch die Geschäftsstelle des Reichskurato
riums für Wirtschaftlichkeit, Berlin NW 6,· Luisenstr. 58/59 
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Briefhüllen : 
J3riefhüllenformate DIN 678 
Fensterbriefhüllen, 3. Ausgabe März 

1930 DIN680 

Zeichnungen: 
Zeichnungen: Formate, Maßstäbe DIN 823 
Zeichnungen: Faltung auf A 4 für 

Ordner DIN 824 
Zeichnungsarten D IN 199 
Zeichnungen: Schriftfeld und Stück-

liste DIN 28 
. Blatt 1-5 

Zeichnungen: Linien DIN 15 
Zeichnungen: Schräge Blockschrift, 

Buchstaben und Ziffern DIN 16 Blatt 1 
Zeichnungen: Schräge Blockschrift, 

Schriftgrößen DIN 16 Blatt 2 
Dinbuch 8: Zeichnungsnormen von 

Dr.-Ing. A. Heilandt und A. Maier 
5. Auflage 

Bücher und Zeitschriften: 
Buchformate (in Arbeit) DIN 829 
Zeitschrift im Format A 4: Satz-

spiegel, Bildbreiten DIN 826 
Richtlinien für zweckmäßige Zeit

schriftengestaltung (in Vorbereit.) DIN 1503 
Zeitschriften: Ordnungsleiste auf der 

ersten Umschlagseite DIN 1501 
Zitiertitel: Grundsätze für das Zi-

tieren wissenschaftlicher Zeit-
schriften (VOJ;norm) DIN 1502 

Schriftarten und Zeichen: 
Höhen für Buchstaben, Ziffern und 

Zeichen D IN 1450 
Normschriften (in Arbeit) DIN 1451 
Normziffern: Einheitsziffern (i.Arb.) DIN-Nagra 21 
Einheiten: Kurzzeichen DIN 1301 
Korrekturzeichen DIN-Nagra 11 

Systematik und Nummerung: 
Einheits-ABC-Regeln 

Dezimal-Klassifikation, Abteilung 0, 

RKW-Veröffent
lichung Nr. 6 

Allgememes DK 025 . 45 
0=3 

Ortsnummernverzeichnis des Deut-
schen Reiches') A WV-Sonderdr. 

Wertpapiernnmerierung') RKW-Sonderdr. 
Bankennumerierung (in Vorbereitung) 

Anschlagwesen und bildliche Darstellung: 
Plakatformate DIN 685 
Schildformate D IN 825 
Tafeln und Rahmen für Bilder und 

Muster D IN 682 
Graphische Darstellungen durch 

Schaulinien DIN 461 

~) Zu bezi~hen durch de~ Verlag Paul Räth. Leipzig 
) Zu bezIehen durch dIe Geschäftsstelle des Reichskura

toriums für Wirtschaftlichkeit. Bel'lin NW 6, Luisenstr. 58/59 

Richtli~ien für die organisations
techmsche Darstellung von Ar beits-
.ablä~f~n (Vorentwnrf)') AWV-Sonderdr. 

DIaposItIve: Außenmaße, Größe der 
nutzbaren Bildfläche, Bezeich-
nungsstreifen DIN 108 

Behälter und Möbel: 
Karteikästen: Kartenformate, lichte 

Maße der Karteikästen DIN 4544 
Hefter, Mappen, Ordner (in Arbeit) DIN 821 
Ablagebehälter (in Arbeit) DIN 4545 
Kleiderschränke aus Stahlfür Werk-

statt und Büro, Außenmaße (Vor-
norm) DIN 4547 

Büroschreibtische: Außenmaße DIN 4549 
Schreibmaschinentische, Außen-

maße (in Arbeit) DIN 4550 

Zeichen- und Meßgerät: 
Reißbretter (in Arbeit) 
Reißschienen (iu Arbeit) 
Dreiecke (in Arbeit) 
Bandstahllineale (in Arbeit) 
Bandstahldreiecke (in Arbeit) 

DIN3100 
DIN3101 
DIN3102 
VERM1 
VERM2 

Schreibmaschinen, Schreibmaschinenarbeit 
Verzeichnis der Nörmen für Schreib-

maschinen DIN 2100 
Schreibmaschineneinzelteile und 

Schreibmaschinenzubehör DIN 2101-2132 
Dienstanweisung für Maschinen-

.schr~i?er A WV-Merkbl. 1 
RlChthmen für Maschinenschreiber : 

Der Geschäftsbrief (Anordnung 
Schrift) , AWV-Merkbl. 2 

Farben: 
Die Farbenfibel von Wilhelm Ost

wald') 
Einfache Prüfung von Farben und 

Lacken RAL 840 A 2 
Farbenkarte für Büromöbelbeizen RAL 840 F 
Farbtonkarte für Stahlmöbel (in Arb.) DIN-RAL 840/1 
Farbtonkartefür Fußbodenanstriche RAL 840 C 
FarbtonkartefürFahrzeuganstriche RAL 840 B 

Verschiedenes: 
Der Konteurahmen von Prof. Dr. E. 

Schmalenbach RKW-Veröffentl. 

Verpackung aus Holz 
Seemäßige Verpackung 
Zweckmäßige Verpackung aus Pappe 
Zweckmäßige Verpackung aus Blech 

und Metall 
Verpackung und Versand von Post

paketen 
Verschlüsse und Sicherungen für Ver

packungszwecke 
Richtlinien für die Behandlung der 

Geschäftspost 

" 
" 
" 

" 

" 

" 

" 

Nr.43 
Nr. 5 
Nr. 7 
Nr.35 

Nr.36 

Nr.45 

Nr.20 

Nr.26 

3) Zu beziehen durch den Verlag Unesma G. m. b. H., Leipzig 
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Schriften: 
Nonnblatt~er.zeichnis. Stand der Normung Dezember 1929, 
herausgegeben vom Deutschen ,.Normenausschuß 
Handbuch der Rati6rl.alisierung, im Auftrage des Vorstandes 
herausgegeben vom geschäftsfiihrenden VOl'st.andsmitglied des 
Reichskuratoriums für Wirtschaftlichkeit, bearbeitet von 
Dr. Fritz Reuter, Berlin, Industrieverlag Spaeth & Liride, 
BerlinWIO -,'. > 

Handwörterbuch der Verwaltun.gspraxis, in Verbindung 'mit' 

Der. wohldurchdachte Vordruck 

Eugen Mix, Berlin 

Das Entwerfen von Vordrucken ist nicht einfach. 
Die Mängel des Entwurfs stellen sich meist erst durch 
den praktischen Gebrauch der fertigen Vordrucke 
heraus, so daß mindestens bis zum ersten Nachdruck 
gewisse Unbequemlichkeiten in Kauf genommen 
werden müssen. Obgleich man sich durch möglichst 
niedrige Bemessung der Erstauflagen gegen die be
kannten Erstlingskrankheiten schützen kann, lohnt 
ein überblick über die für den zweckgerechten Vor
druckentwurf wichtigsten Gesichtspunkte 

Papier, Format 
Die Klasse des zu verwendenden Papiers (Norm
blatt DIN 827) richtet sich nach der Beanspruchung, 
die der Vordruck im Arbeitsablauf erfährt. Sonder-

.,. : 
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dem Ausschuß für wil'tschaitliche Verwaltung und '.dem' peut~ 
schen Institut für -wirtschaftliche Arbeit in _ der öffentliohen 
Verwaltung herausgegeben von Ministerialdirigent Walther 
Gärtner, Beigeordneten Dr. Ewald Löser und Postrat-Laurenz 
Schneider, Verlagsabteilung der Reichsdruckerei, Berlin SW 68 

Sämtliche in der Bearbeitung abgeschlossenen Norm
blätter und Schriften sind, soweit die Bezngsquelle 
nicht besonders· angegeben ist, vom· Beuth-Verlag 
G. m. b. H., Berlin S 14, Dresdener Str .. 97, erhältlich. 

eigenschaften des Papiers werden durch das vor
gesehene Arbeitsverfahren bestimmt, z. B. erfordert 
die Ausfüllung des Vordrucks mit Walzenschreib
maschinen rauhe, nicht fasernde Papiere (Manila-Art). 
Fast alle Vordrucke lassen sich auf Dinformate der 
Vorzugreihe A (Normblatt DIN 476) drucken. Bei 
der Formatwahl ist eine übertriebene Sparsamkeit 
zu vermeiden. Zu knappe Formate verursachen 
meist Mehrarbeit bei der Ausfüllung, deren Kosten 
die geringe Papierersparnis leicht übertreffen. 

Raumeinteilung 
Die Roheinteilung des Raumes für Felder, Spalten 
und Schreibzeilen ist der schwierigste Teil des Vor
druckentwurfs, da der Umfang der Einträge nur 
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Bild 22. Linienblatt für Vordruckentwürfe 

selten gleichmäßig ist. Es ist zu vermeiden, dendurch 
das Format gegebenen Platz durch Auseinanderziehen 
des Aufdrucks um jeden Preis voll ausznnutzen. 
Freier Raum am Schlusse der Vordrucke ist für un
vorhergesehene Ergänzungen sehr willkommen. 
Ein Vordruck soll für handschriftliche und maschinelle 
Ausfüllung gleichmäßig gut geeignet sein. Daher geht 
man bei der endgültigen Einteilung nicht allein von 
dem gesunden Gefühl für eine zweckmäßige Raum-
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aufteilung, sondern von der Arbeitsweise der ge~ 
normten Schreibmaschine aus. Nach den Norm
blättern 2101 und 2114 für Schreibwalzen beträgt der 
Schreibzeilenabstand - gemessen auf einer durch
schnittlich 0,15 mm dicken Papierschicht - 4,25 mm. 
Dieser Schreibzeilenabstand läßt sich durch ent
sprechende Einstellung des Zeilenschalthebels auf 
8,5 mm verdoppeln und auf 12,75 mm verdreifachen. 
Der doppelte Schreibzeilenabstand (8,5 mm) ist für 
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Ilandschrift besonders gut geeignet. - Der Mitten
abstand der Buchstaben für die zu bevorzugende 
kleine Schreibmaschinen-Druckschrift (Pica) beträgt 
nach den Normblättern DIN 2105-2107 2,6 mm. 
Zur Erleichterung des Entwerfens· von Vordrncken 
dienen Linienblätter, die wagrechte Linien in 4,25 mm 
Entfernung und senkrechte Linien in 2,6 mm Ent
fernung enthalten (Bild 22). 
Die Handhabung der Linienblätter, die demnächst 
durch das Diwiv bezogen werden können, ergibt sich 
aus der vorstehenden Abbildung. Alle Schreibzeilen 
müssen sich mit den wagrechten Linien des Linien
blattes decken; alle Spaltenlinien müssen senkrecht 
durch die Mitte der Felder lanfen, es sei denn, daß 
mall bei genügendem Platz das Druckbild dnrch 
Preisgabe je eines Schreibmaschinenanschlags zwischen 
zwei benachbarten Spalten etwas auflockern kann, 
wie es in der Abbildung zwischen Tag- und Namen
spalte geschehen ist. 
Hat man nur ältere ungenormte Schreibmaschinen 
zur Verfügnng, dann schafft man sich eigene Zeichen
behelfe, indem man auf einen Bogen Papier mit der 
für die Vordruckausfüllung bestimmten Maschine 
ununterbrochene Reihen von Nullen schreibt: 

0000000000000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000000000000 
0000000000000000000000000000000000000 
00000000000000000000000000000000 usw. 

und über diesen Bogen einen durchsichtigen Ent
wurfsbogen legt, auf den der Vordruckentwurf ebenso 
wie bei der Verwendung von Linienblättern gezeichnet 
werden kann. 
Mit Hilfe solcher Linienblätter kann man die Spalten
breiten nach der Zahl der in jeder Spalte vorkommen
den Anschläge unschwer bemessen. Eine Spalte für 
Tag und Monat umfaßt z. B. den Raum für 6 An
schläge (je 2 für Tag und Monat, ferner 2 für die Zei
chensetzung). Der genau nach Entwurf gesetzte 
Vordruck bietet für den Maschinenschreiber die An-

nehmlichkeit, daß das einmal auf die Zeile und Spalte 
ausgerichtete Blatt bis zum Schluß zeilen- und 
spaltengerecht beschrieben werden kann, ohne daß 
es der zeitraubenden Betätigllllg der Stechvorrichtung 
bedarf. 

Allgemeine Richtlinien für Vordrucke 
Beim Entwerfen von Vordrucken sind ,außer den vor
stehend und nur auszngweise behandelten Grnnd
sätzen sehr viele Gesichtspunkte zu beachten, die bis 
heute im Fachschrifttum an keiner Stelle zusammen
fassend behandelt wurden. Das Diwiv bearbeitet 
zurzeit allgemein gültige Richtlinien für Behörden
vordrucke, die es jedem Bearbeiter ermöglichen 
werden, vorteilhafte Vordrucke zu schaffen. Die 
Richtlinien werden u. a. folgende Abschnitte ent
halten: 

allgemeine Anwendungsgrundsätze, 
Lehre vom Vordruck, 
Znsammenhänge zwischen Vordruck und Organi-

sation, 
Drucktechnik, 
Auflagenbemessung, 
Verwendungsformen. 

Die durch eine zweckmäßige Vordruckgestaltung ge
gebenen Ersparnismöglichkeiten liegen auf dem Ge
biete der sächlichen nnd persönlichen Kosten. Es 
kann einerseits an den Herstellungskosten der Vor
drucke gespart, andererseits kann durch folgerichtige 
und einheitliche Ausgestaltung der Vordrucke der 
eigentliche Arbeitsablauf beschleunigt, vereinfacht 
und verbilligt werden. Zwischen dem Vordruck
wesen, der Buchdruckerkunst und der Verwendung 
von Büromaschinen bestehen enge Zusammenhänge. 
Da nicht jeder, der mit dem Entwerfen von Vor
drucken zu tun hat, alle diese Wissensgebiete be
herrschen kann, wird die Herausgabe der Richtlinien 
zweifellos begrüßt werden. Eine grundsätzliche Durch
arbeitung des behördlichen Vordruckwesens ist auch 
aus Rücksicht auf die Öffentlichkeit notwendig, die 
den Vordruck zumeist als Aushängeschild der Behörde 
betrachtet und ein wohlbegründetes Recht auf über
sichtliche, leicht ausfüllbare Vordrucke hat. 



VII. Aktenverwaltung 

Gutachten des Diwiv über den registraturlosen Geschäftsgang 

Das Diwiv hat die Frage, ob sich die Einführung von 
sogenannten Expedientenregistraturen empfiehlt und in 
welchem Umfange und unter welchen Voraussetzungen, ein
gehend geprüft. 
Es hat dabei namentlich die bei dem Bezirksamt Neukölln, 
dem Reichspostministerium und dem Reichsministerium des 
Innern eingerichteten Expedientenregistraturen besichtigt. 
Die tatsächlichen Feststellungen ergeben sich aus der Anlage. 
Vollständige Einigung über alle Fragen konnte nicht erzielt 
werden. 

Es ergab sich aber über folgende Punkte Einmütigkeit: 
1. Die Verwaltung der Akten durch den Bearbeiter des 

Sohriftguts ist eine Neuerung, deren Einführung sich unter 
gewissen Voraussetzungen (NI'. 3 bis 6) in weitem Umfang 
empfiehlt. 

2. Die Einrichtung ist besonders für die Provinzial-, Lokal
und Gemeindebehörden zweckmäßig; auch für alle anderen 
Verwaltungen ist eingehende Prüfung der Frage zu emp
fehlen. 

3. Die Einrichtung ist in der Regel nur zweckmäßig, 
a) wenn der Verwalter des Schriftguts den überwiegenden 

Teil der Eingänge auch sachlich bearbeitet. Trifft diese 
Voraussetzung nicht zu, so ist e's besser und billiger, 
die Verwaltung der Akten einer Registratur zu belassen; 

b) wenn sich das Sachgebiet des Bearbeiters von den 
übrigen Sachgebieten der Behörde klar abteilen läßt 
und klar abgeteilt worden ist. 

4. Für die Aktenverwaltung zusammengehörige Arbeits
gebiete mehrerer Bearbeiter können, wenn dies vorteilhaft 
ist, in der Weise zusammengefaßt werden, daß die Akten
verwaltung nur einem Beamten übertragen wird. 

5. Für die eigene Aktenverwaltung müssen dem Bearbeiter 
die einfach8ten R ilf8mitteZ zur Verfügung stehen, ins
besondere in der Regel einfach zu bedienende mechanische 
Ordner, die bei seinem Arbeitsplatz in Greifweite unter
gebracht sind. Die Akten müssen übersehbar sein und ein
fache Bezeichnungen tragen, aus denen sich ihre Ordnung 
ohne weiteres ergibt, so daß auch ein Vertreter sie leicht 
findet. Das Aktenverzeichnis ist systematisch aufzustellen 
und fortzuführen. 

6. Die dem Bearbeiter vorgeschriebene K ont1'ollfüh1'ung 
muß sich auf ein 8ehr geringe8 Maß be8ch1·änken. 
Eine Kontrolle über die Vorlage der Geschäftsstücke an 
die bei der Bearbeitung regelmäßig beteiligten Stellen darf 
ihm nicht vorgeschrieben werden. Ebenso soll ihm eine 
Eintragung aller oder des größten Teiles der Eingänge in 
Bücher oder Listen im allgemeinen nicht obliegen. Schrift
stücke allgemeinen und besonderen Inhalts sind sorgfältig 
zu trennen (z. B. durch Unterordner oder Sonderakten). 
Die allgemeinen Akten sind mit Inhaltsverzeichnis zu ver· 
sehen. 

7. Für die Ordnung und Bezeichnung der Akten und für die 
Mittel der KontroIlführung müssen in jeder Behörde be
stimmte einheitliche V01'8chriften getroffen werden, 
damit bei Vertretung und Wechsel des Bearbeiters und 
bei Änderungen der Arbeitsverteilung die Bedienung der 
Akten und Kontrollmittel keine Schwierigkeiten bereitet, 
Das schließt nicht unbedingt aus, daß z. B. für die Kontroll
führung mehrere klar beschriebene Methoden zur Wahl ge
steHt werden. Auf übersichtliche Aktenführung ist größter 
"Wert zU legen. " 

8. Es empfiehlt sich, für Behörden oder Abteilungen möglichst 
einheitliche Aktenverzeichnisse mit durchlaufenden Akten
zeichen ohne Rücl{sicht auf die gerade bestehende Arbeits
verteilung einzuführen, damit bei Wechsel von Arbeits-
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gebieten sich die Aktenzeichen nicht ändern. Die Be
teiligten erhalten je nach den Umständen das ganze Ver
zeichnis oder einen ihr Arbeitsgebiet betreffenden Auszug. 
Wenn getrennte Expedientenaktenverzeichnisse eingeführt 
werden, empfiehlt es sich, jedenfalls daneben ein Haupt
aktenverzeichnis - am besten in Karteiform - zu führen, 
das die die Akten verwaltende Stelle und die Lagerungs
räume der Akten bezeichnen muß. 

ANLAGE 
zum Gutachten des Diwiv 

A. Aus der Prüfung der Verhältnisse des Bezi1·k8amt8 
Neukölln läßt sich folgendes sagen: 
Das Tagebuch ist fortgefallen. Andere weitgehende Verbesse
rungen und Vereinfachungen im Bürobetriebe sind eingeführt, 
An Ordnungsarbeiten verbleiben hauptsächlich die Anlegung 
und Führung der Akten, die Behandlung der Wiedervorlagen, 
das Beifügen von Vorgängen, die Kontrolle der Aktenausgabe, 
die Prüfung der Schriftstücke auf geschäftsmäßige Erledigung 
und die Kontrolle der U. R. an andere Abteilungen und Stellen 
g~sandten Akten und Schriftstücke. An Kontrollmitteln wer
den nur Merkblätter und Aktenkontrolltafeln geführt. Durch 
die Merkblätter wird kontrolliert, an wen das Schriftstück 
gelangt und wann erinnert ist. Sie werden nur verwandt, 
wenn die Schriftstücke nicht im regelmäßigen Geschäftsgange 
laufen. 

Besichtigt wurden 2 Expedientenregistraturen (registraturlos 
arbeitende Expeditionen): 
a) In der Expedition für Generalsachen sind 2 Beamte (bis
herige Bes. GI'. VII und IX) beschäftigt. Die Ordnungs
arbeiten verrichtet hier der Beamte der Besoldungsgruppe VII. 
Die Zahl der Aktenstücke beträgt 73. 
Das Stoffgebiet umfaßt: 

Organisation, 
Verwaltung der städtischen Gebäude und Mieträume, 
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten persönlicher Art, 
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten sächlicher Art, 
Bezirkskörperschaften, Deputationen, Kommissionen, 

Ausschüsse usw, (Bildung und Zusammensetzung). 
b) In der zweiten Expedition w~rden die Personalien und 
Seminarangelegenheiten von 3 Beamten der bisherigen Be
soldungsgruppen VII bis IX bearbeitet. Die Zahl der General
akten beträgt 18, der Spezialakten rund 800. 
Im Falle zu a) werden 25% der Sachen"von den Expedienten 
selbständig gezeichnet; auf Aktenvorgänge wird nur selten 
zurückgegriffen, Akten werden nUl' vereinzelt den Entwürfen 
beigefügt. 
In Personalsachen besteht für die Expedienten keine selb
ständige Zeichnungsbefugnis. 
Im allgemeinen liegen die Verhältnisse in der Gemeindever
waltung BerHn nach den erlangten Auskünften wie folgt: 
Das System der Expedientenregistraturen ist überall durch
geführt, wenn auch hier und da nicht ganz so genau und 
restlos, wie die anordnende Stelle es gewollt hat. So werden 
an einigen Stellen Eingangskontrollen zum Teil in Kartei
form geführt, die allerdings gleichzeitig als Terminkalender 
für die an andere Stellen gehenden Vorgänge dienen. Aus 
Anlaß von Unregelmäßigkeiten hat die Zentralsteuerver
waltung des Magistrats im Jahre 1926 angeordnet, daß alle 
Grundstücksverkaufsnachrichten zunächst in eine Kontroll
liste eingetragen werden, bevor sie an den zuständigen Expe
dienten gelangen. In den Steuerkassen ist die Buchkontrolle 
über die eingehenden Einziehungsersuchen nach und nach 
verschärft worden. An verschiedenen Stellen üben nicht die 
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Expedienten, sondern Hilfskräfte die verbleibende Registratur
tätigkeit aus, z. B. im Baupolizeiamt und bei den Stadt. 
vorJIlündern. Dies wird als Übergangsmaßnahme bezeichnet. 
Die Baupolizeiämter sind meist in Reviere eingeteilt, die je 
mit mehreren Technikern und 1 bis 2 Bürobeamten besetzt 
sind. Die Techniker müssen auch als Expedienten tätig sein, 
überlassen aber zweckmäßigerweise die Aktenhaltung den 
Verwaltungsbeamten. 
Die Magistrats- und Bezirksverwaltungen der Stadt BerUn 
sind alle in scharf abgegrenzte Arbeitsgebiete eingeteilt 
(Rechnungs- und Finanzwesen. Steuerveranlagung, Schul. 
wesen, Wohlfahrt, Hochbauamt, Tiefbauamt, Vermessungs. 
amt usw.). Die Verteilung der Eingänge auf die zuständigen 
Dienststellen ist infolgedessen einfach. Die Unterverteilung 
auf die Expedienten geschieht nicht von einer Zentrale aus, 
sondern von der Dienststelle nach dem für sie bestehenden 
Geschäftsverteilungsplane. Das Geschäftszeichen setzt sich 
auS dem Dienststellenzeichen und der Expeditionsnummel' zu
sammen (z. B. Schul 4), gegebenenfalls tritt die Nummer des 
Aktenstücks hinzu. 
Die Aktenwanderung innerhalb der Behörden zu gleich- und 
nachgeordneten Stellen ist verhältnismäßig gering. Die ein
zelnen Verfügungen werden häufig ohne Akten, sonst meist 
nur mit einem Aktenstück vorgelegt. Für die Gegen- und 
Unterzeichnungen kommen nur wenige Personen in Frage: 
Büroleiter, Dezernent, im g~ringen Umfang juristischer Dezer
nent. Beim zentralen Magistrat werden mehrere Unterschriften 
und die Vorlage bei anderen Dezernaten häufiger sein. In 
den Bezirken, z. T. auch in der Zentrale, werden viele weniger 
wichtige Sachen vom Expedienten gezeichnet. gewisse Sachen 
vom Büroleiter . 
Es ist kein Zufall, daß gerade Gepleindebehörden das neue 
Geschäftsverfahren stark ausgebildet haben. Das Verfahren 
ist sozusagen aus der Praxis herausgewachsen. Namentlich 
'Während des Krieges mit seinen ganz ungewohnten Arbeiten 
in Verbindung mit dem größten Personalmangel sind die 
Gemeindebehörden geradezu gezwungen gewesen, radikale 
Vereinfachungen des Bürobetriebs vorzunehmen. In der 
Nachkriegszeit hat sich in vielen Zweigen der Wohlfahrts
pflege besonders der Publikumverkehr außerordentlich ge
steigert, so daß man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen 
kann, daß solche Abteilungen überhaupt noch nach dem 
alten Geschäftsverfahren arbeiten könnten. 
Das Bezirksamt Neukölln beschäftigt zurzeit: 

23 Dezernenten (Referenten). 
14 Hilfsdezernenten (Stadtamtmänner der bisherigen 

B. Gr. X und XI), 
230 Expedienten (bisherige B. Gr. VII bis IX). 

B. Die Prüfung der Verhältnisse bei dem Reichspostmini. 
sterium führte zu folgendem Ergebnisse: 
Es bestehen 27 Expedientenregistraturen (Fachakteien) und 
eine Hauptregistratur, die mit 16 Beamten besetzt ist. Die 
Zahl der Referenten beträgt 70, die der Expedienten 360. 
Expedientenl'egistraturen sind eingerichtet für folgende Stoff
gebiete: 

Gewährleistung für Postsendungen; 
Postaufträge, Postnachnahmen, Postanweisungen; 
Postraub, Einbrüche, Überfälle, Betrügereien, Sicherheits· 

maßnahmen; 
Zollangelegenheiten ; 
Verluste im Weltpostverkehr, Gewahrleistung im Welt. 

postverkehr, Postberaubung im Weltpostverkehr j 
Postzeitungswesen ; 
Postfuhrwesen ; 
Kraftfahrwesen j 
Schiffahrtswesen; 
Leitbehelfe; 
Kraftfahrzeuge, Hallen und Werkstätten, Betriebsstoffe 

und Betriebsstofflagerung ; 
Luftpostwesen ; 
Postscheckverkehr und Postscheckbetrieb ; 
Postreklame. 

Besichtigt wurden die Expedientenregistraturen des Post
zeitungswesens und Luftpostwesens. 

a) Postzeitungswesen : 
Die Zahl der . laufenden Akten beträgt 75, auf besondere 
Vorgänge braucht nicht zurückgegriffen zu werden. An 
Registraturkontrollmitteln werden für Vorgänge, die erst 

nach längerem Zeitraum wieder vorzulegen sind, "Wieder
vorlageblätter" geführt. Die Wiedervorlagen werden nach 
dem Datum geordnet in Mappen gesammelt. Der Eingang 
von Sammelberichten wird nach dem Wiedervorlageverfahren 
kontrolliert. Erinnert wird, wenn Berichte nicht rechtzeitig 
eingehen. Der Expedient bearbeitet fast sämtliche Sachen. 

b) Luftpostdienst : 
Die Zahl der Akten beträgt 65, sonst wie a). Die beiden 
E)( pedientenregistraturen sind in einem Zimmer unter
gebracht. es sind 3 Beamte tätig. 
Der Umfang der bei diesen beiden Expedientenregistraturen 
zu verrichtenden Ordnungsarbeiten deckt sich_ nahezu mit 
denen der Expedientenregistraturen des Bezirksamts Neu
kölln. 
Verglichen mit der Gesamtzahl der Expedienten (360) 1st 
die Zahl der Expedientenregistraturen (27) eine verhältnis
mäßig geringe. der Prozentsatz beträgt 7,5. Die Entwicklung 
ist allerdings noch nicht abgeschlossen. Es soll schrittweise 
weitergegangen werden. Aus vorstehender Aufführung der 
Stoffgebiete ergibt sich, daß es sich um scharf abgegrenzte 
Spezialgebiete handelt. Bei der Auswahl der Stoffgebiete 
wird beachtet, daß stets nur ein Referent federführend ist 
und daß nur ein Expedient mit dem Geschäftsfall befaßt wird. 
Nach Mitteilung des zuständigen Referenten, Herrn Mini
sterialrats Gerbeth, verbleibt beim Reichspostministerium ein 
Kern von Geschäftsstoff, etwa die Hälfte, der sich nach seiner 
Meinung in Fachakteien nicht unterbringen läßt. Es sind 
dies in der Hauptsache Gebiete, bei denen mehrere Referenten 
die gleichen Akten benutzen. 
Die Zahl der Referenten zu den Expedienten beim Reichs
postministerium verhält sich wie 1 : 5,1, beim Bezirksamt 
Neukölln 1 : 10. Auch beim Reichspostministerium wird der 
größte Teil der Sachen von den Expedienten bearbeitet. Bei 
den Akteien des Reichspostministeriums kommen für die 
Bearbeitung nur laufende Akten in Betracht. die meistens 
ihre Bedeutung schon nach kurzem Zeitraum verlieren und 
dann lose gebündelt beiseite gelegt werden. 
Die Hauptregistratur ist auf das neue System umgestellt 
(Kippordner, Vierziffern). Auch hier wird auf ältere Akten 
nur in vereinzelten Fällen zurückgegriffen. 

c. Die Prüfung der Verhältnisse des Reichsministe1'ium8 
des Innern hatte folgendes Ergebnis: 
Es wurden besichtigt: 

a) die Expedienten - Personalregistratur, 
b) die Expedientenregistratur für die "Veröffentlic.hungs

organe des Reichs", 
c) die Expedientenregistratur für "Tumultschäden des 

Reichs", 
d) die Reformregistratur der Abteilung I. 

Zu a): Die PeJ;'sonalregistratur wird von den 3 Beamten des 
Hauptbüros neben ihrer sonstigen Tätigkeit besorgt. Es sind 
200 Akten vorhanden. An Kontrollmitteln werden nur Akten
kontrolltafeln geführt. Die Expedientenregistratur ist mit 
modernsten technischen Hilfsmittel~ ausgestattet (stehende 
Kippordner). 
Zu b): Die Registratur umfaßt 35 Akten, sie wird im Haupt
büro von einem Beamten nebenbei besorgt. An Kontroll
mitteln werden verwendet: Mitzeichnungsliste, Terminkalen
der und Aktenkontrolltafeln. Der Geschäftsstoff "Veröffent
lichungsorgane des Reichs" bietet das Merkmal schärfster 
Abgrenzung von den sonstigen dienstlichen Aufgaben der 
Abteilung I. Ein Behördenunterbau kommt für dieses Gebiet 
nicht in Frage. Es wird von nur einem Referenten und ~ 
einem Expedienten bearbeitet. Die Registraturtätigkeit be
ansprucht % der Zeit der Expediententätigkeit. da der Expe
dient an der sachlichen Bearbeitung vielfach nicht beteiligt 
ist. Er bearbeitet die Sachen neben seiner sonstigen Tätigkeit 
im Hauptbüro. Die Expedientenregist!at~r ist mit modernen 
Hilfsmitteln ausgerüstet. . 
Zu c): Diese Expedientenregistratur wurd~ bereits im Jahre 
1921 eingerichtet,. Moderne technische Hilfsmittel werden 
nicht verwandt. Es wird ein Tagebuch geführt. Das Stoff
gebiet ist nahezu. erloschen. Dieser Fall ist ein ··Beispiel. 
daß auch bei Zentralbehörden des Reichs schon früher Expe
dientenregistraturen eingerichtet wur4~n. Das St~ffgebiet 
"Tumultschäden" steht in keinem Zusammen4ange mit dem 
übrigen Stoff· des Reichsinnenministeriums j die zu lösende . 
Aufgabe ist eine vorübergehende. 
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,Zu d): Die Reformregistl'atur der Abteilung I ist seit dem 
1. Januar 1926 vereinfacht und mit neuzeitlichen teohnischen 
HilfsDlitteln ausgestattet. Sie entspricht in ihrer Einrichtung 
den Bestimmungen der Gemeinsamen Geschäftsordnung der 
Reichsministerien, Allgemeiner Teil (GGO I). 
An Kontrollmitteln werden geführt: 
1. Eine Ein8enderka1"tei: Sie weist nach, daß ein Schrift~ 
stück eingegangen, auf welche Akten es ausgezeichnet ist 
und ob es an eine andere Behörde abgegeben wurde. Die 
Eintragung ist nicht für alle Fälle vorgeschrieben. 
An Behörden, mit denen diese Abteilung des Reichsministe
riuIDs des Innern in ständigem Geschäftsverkehr steht, sind 
,in der Einsenderkartei folgende Gattungen in einer Gesamtw 
zahl von rund 160 Behörden a~fgeführt: 

Reichsbehörden, 
Preußische Ministerien, 
Ministerien der Länder, 
Gesandtschaften, Konsulate, 
nachgeordnete Dienststellen, 
sonstige. Berliner Behörden. 

2. Die M itzeichnung8li8te. Durch sie wird der geschäft. 
liehe Lauf der Schriftstücke kontrolliel't, wenn sie den regel
mäßigen Geschäftsgang (Expedient, Referent, Abteilungs
leiter, Staatssekretär, Minister, Kanzlei) verlassen. 
3. Das Akteninhalt8verzeichni8, das für wichtigere oder 
unübersichtliche Akten vorgeschrieben ist, gibt einen über
blick über den Inhalt jedes Aktenstückes. Es· enthält ein 
Stichwort für alle wichtigen Schriftstücke; das Auffinden im 
Aktenbande ist dadurch wesentlich erleichtert. In Ver
bindung mit dem systematischen Aktenverzeichnisse erspart 
e~ in hervorragendem Maße Sucharbeit. 
4. Der Terminkalender. 
5. Die Aktenkontrolltafeln ersetzen das Aktenausgabebuch. 
Diese wElnigen Kontrollmittel neben den besseren technischen 
Hi1fsmitteln (Kippordner, Unterordner) stellen ein neues 

Registraturverfahren dar, das dort, wo Expedientenregistra
turen nicht eingerichtet werden können, wesentliche Verein
fachungen bietet. 
In der Reformregistratur werden mit eigentlichen Registratur
arbeiten nur 3 Beamte (bisherige Be8. Gr. IV bi8 IX) 
be8chäftigt, davon ieder Beamte 8elbständig mit 
einem Teilgebie.te. Der Registraturvorsteher (Bes. Gr. X) 
leitet zwar noch, wird aber nach aw~reichender Sicherung 
des Verfahrens voraussichtlich entbehrt werden können. 
Das Stoffgebiet der Abteilung umfaßt: 

1. die Verfassung, 
2. Wahlangelegenheiten, Volksentscheid und Neu-

gliederung, 
3. Religion und Religionsgesellschaften, 
4. besondere Staatshoheitssachen, 
5. die Verwaltung, 
6. das Beamtenrecht. 

In dieser Registratur lagern 1100 neue Reformakten, 1690 alte 
Akten, 2500 zurückgelegte Akten älterer Jahrgänge. Eine 
starke Aussonderung von Akten unter Mitwirkung des Reichs
archivs hat 1926 stattgefunden. 
'Ober die Personalverhältnisse dieser Abteilung ist folgendes 
zu sagen. Es sind in ihr 13 Referenten und 11 Expedienten 

(13 : 11 oder 1 : 11) tätig. Dieses Zahlenverhältnis weicht 
13 

von dem des Bezirksamts Neukölln (I : 10) und dem des 
Reichspostministeriums (1 : ö,l) stark ab. Die Expedienten 
sind in vielen Arbeitsgebieten an der Bearbeitung der Ein
gänge nicht regelmäßig beteiligt. Sie gehören überwiegend 
der Besoldungsgruppe 2d an, die Registratoren den Be
soldungsgruppen 4b bis 4c (der Registraturleiter 2d). 
Die Abteilungs-Registratur legt die mit Vorgängen versehenen 
Eingänge bis 10 Uhr vormittags den Referenten vor, die 
entscheiden, welche Stücke von dem Expedienten zu be
arbeiten sind. 

Aussonderung und Lagerung entbehrlicher Akten 

Textor, Obermagistratsrat, Dortmund 

Bemerkung der Herausgeber: Entsprechende Vorschriften sind 
auoh anderen Städten z. B. in Bochum, eingeführt worden. 

Die Beseitignng der früher auch in der Kommunal
verwaltung überwiegend vorhandenen umfangreichen 
und schwerfällig arbeitenden Zentralregistraturep 
durch Auflösung in Sachbearbeiter (Einzel)-Registra
turen, soweit nicht noch hier und da als Zwischen
glied die Abteilungsregistratur e:ingeschoben ist, 
ist in~wischen, nicht zuletzt auf Grund. der Bestim
mungen der gemeinsamen Geschäftsordnung; der 
Reichsministerien vom Jahre 1926, mehr und mehr 
als nötig erkannt. Ein Einblick in andere Verwal
tungen oder die Aussprache mit Vertretern anderer 
Verwaltungen zeigt, wie sehr die Umstellurig in allen 
fortschrittlich eingestellten Verwaltungen zurzeit im 
Gange ist; eine für jede Verwaltung große .und be
deutungsvolle Arbeit, mit der auch noch die Schaffung 
eines. neuen Aktenplanes, in der Hauptsache heute 
nach dem de~adischen system, verbunden ist. Diese 
Umstellung wird in ihrer Auswirkung aus räumlichen 
und· sonstigen .Zweckmäßigkeitsgründen· stark be
dingt durch eine mehr oder minder scharfe Trennung 
der laufend benötigten Ak;ten. von solchen, deren 
Einsichtnahme .nur !'loch hin und wieder durch den. 
Geschäf'sbetrieb· erforderlich wird, die daher zu den 
an anderer Stelle aufzubewahrenden· - früher So' 
genannten reponierten --;-4\l.den gen<il!lmeJ,iwerden 
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mÜssen. Diese scharfe Trennung ist notwendig, ein
mal aus räumlichen Gründen. Will man nämlich dem 
einzelnen Sachbearbeiter die von ihm laufend benö
tigten Akten unmittelbar zur Hand geben, so darf 
diese Registratur nicht zu groß sein, weil der Umkrei.! 
seines Arbeitsplatzes in der Regel beschränkt sein 
wird und weil andererseits, je geringer die Zahl der 
ihm erreichbar nahe lagernden Akten ist, er umso 
schneller die einzelnen Aktenstücke ohne Suchen 
herausgreifen kann. .. 
Die Notwendigkeit des Aussonderns der zurückzu
legenden Akten aus den laufenden Akten ist zwar 
auch früher immer erkannt worden, nur vielfach 
mangels bestimmter· Vorschriften jahrelang hinaus
geschoben, bis es nicht mehr anders ging. Dadurch 
wurde in der Zwischenzeit der Geschäftsbetrieb 
räumlich und arbeitstechnisch unnötig belastet, 
bis dann die Aussonderung vielfach überstürzt und 
nicht .. sachgemäß durchgeführt wurde. Es· gilt also, 
schon hier den Hebel anzusetzen und dafür zu sorgen, 
daß in ständig wiederkehrender Auss6!'lderllng die 
Lagerung der laufend· benötigten Ak;ten entlastet 
wird: Hinzu kommt ein zweiter,. nicht unwichtiger 
Umstand. Wie werden nämlich die zurückgelegten 
Akten ~elagert? Wohl in vielen Verwaltungen eine 
betrübhche 'Angelegenheit! Die eill!'elnen Dienststellen 
haben .in. der Regel hierfür, je einen oder mehrere· 



AUSSONDERUNG UND LAGERUNG. ENTBEHRLICHER AKTEN 

Dach- oder Kellerräume zur Verfügung, die bezüglich 
Stoff teilung, Beleuchtung, Heizung, Größe und Höhe 
.der Gefacheinteilung mehr oder minder unzweckmäßig 
eingerichtet .sind. Vielleicht war ursprünglich noch 
eine bestimmte Systematik der Lagerung vorhanden; 
diese ist jedoch vielfach bald überholt durch den Wust 
der nachrückenden Aktenmengen. Wer bekümmert 
sich um die richtige Aufbewahrung und sachgemäße 
Pllege der Akt.en? Die leitenden Beamten haben in 
der Regel diese Aktenräume nie gesehen; die Büro
vorsteher selten; irgend jemand der unteren Kräfte 
wird beauftragt. Tatsächlich holen dann die jüngsten 
Gehilfen oder Lehrlinge jeweils benötigte, zurück
gelegte Akten und sortieren sie nach Gebrauch mehr 
oder minder flüchtig wieder ein .. Mit der Zeit entsteht 
ein heilloses Durcheinander, in das niemand wegen 
des dort lagernden Staubes und Schmutzes hinein
greifen mag. Hinzu kommen bei der Art der Räume 
die Schäden durch Feuchtigkeit, Ruß usw. Ich glaube 
nicht, daß dieses Bild, im Durchschnitt betrachtet, 
zu schwarz gemalt ist., Die Akten verkommen, sie 
werden nicht gefunden, sie werden deshalb nicht mehr 
benutzt, trotz vielfach wichtigen Inhaltes. 
Zum Nachteil der Aufgaben der Verwaltung! So darf 
es in einer geordneten Verwaltung nicht bleiben. Der 
Fehler liegt eben darin, daß, weil zu viel Personen da
mit beauftragt sind, niemand verantwortlich ist. 
So sehr der Verfasser schriftlich (vgl. Band II der 
Schriftenreihe des Deutschen Instituts für wirtschaft
liche Arbeit in der öffentlichen Verwaltung "Büro
technische und -organisatorische Rationalisierungs
maßnahmen iu der Kommunalverwaltung") und in 
Vorträgen die Auflösung der laufenden Registraturen 
empfohlen hat, vertritt er in bezug auf die Verwaltung 
der ausgesonderten Akten auf Grund jahrelanger Er
fahrimgen nachdrücklich die Zusammenfassung dieser 
Akten an einer Stelle, in der besonders 'einzurichtenden 
Altablage für die zurückgelegten Akten der gesamten 
Verwaltung mit einem für diese Aufgaben geeigneten 
Beamten oder Angestellten, der für die zweckmäßige 
LageruM (nach den verschiedenen Stoffgebieten) und 
pflegliche Behandlung verantwortlich ist. Dazu be
darf es natürlich auch einer zweckentsprechenden 
Lösung der Raumfrage, am besten durch Ausbau eines 
Dachgeschosses mit Heizung und Beleuchtung, um die 
Altablage auch während des Winters verwalten zu 
können. Umfang und Ausgestaltung ist selbstver
ständlich abhängig von der jeweiligen Größe der Ver
waltung. Der Gedanke selbst aber müßte iu jeder 
geordneten Verwaltung in mehr oder· minder be
scheidener oder ausgedehnter For)ll durchgeführt 
werden. (Man vgl. auch die großen Altablagen in
dustrieller Konzerne mit ihrem wertvollen Vertrags
und Berechnungsmateiial, die ganznächgleichen Ge
sichtspunkten aufgezogen sind.) 
Die vorstehenden Gedanken sind die Grundlage der 
nachfolgend wiedergegebenen Bestimmungen, hinsicht
lich deren' aber ein Weiteres zuvor erörtert werden 
mag. 
Selbstverständlich ist mit der sachgemäßen Lagerung 
und pfleglichen Behandlung der zurückgelegten Akten 
die hier in Rede stehende Frage nicht erschöpft. 
Denn ebenso wie die laufenden Akten von dem Ballast 
der nicht laufend benötigten Akten befreit werden 

müssen, so bedarf es auch zu einer weiteren Entlastung 
der Sammlung der zurückgelegten Akten auf weitere 
Sicht hin, einmal der Vernichtung derjenigen Ak
ten, Listen usw., die nach Ablauf gewisser' Fristen 
mich keiner Richtung hin für die weitere Zukunft 
nech Wert haben und deshalb zu vernichten sind, 
zum anderen aber der Aussonderung und weiteren 
Aufbewahrung derjenigenAktel\ (auch Denkschriften, 
Jahresberichte, geschichtlichen überblicke, Listen, 

, Kassen- und Geschäftsbücher), deren dauernde A uf~ 
bewahrung aus geschichtlichen, wirtschaftlichen, 
kulturellen und anderen Gründen angebracht ist. 
Diese letzteren sind dann dem Archiv zuzuweisen. 
Sei es, daß die Stadt ein besonderes historisches Archiv 
unter wissenschaftlich-archivalischer Leitung hat, sei 
es, daß sie im Zusammenhang mit der Altablage eine 
archivalische Abteilung für dauernd aufzubewahrende 
Akten, Urkunden usw. schafft. Die nachfolgenden 
Bestimmungen gehen deshalb aus verwaltungstech
nischen Zweckmäßigkeitsgründen davon aus, die Alt
ablage der büromäßig sachverständigen Stelle, näm
lich der Hauptverwaltung - dem Hauptamt -'-als 
der ständig überwachenden Stelle anzugliedern. Sie 
sichern aber durch die Hinzuziehung des Leiters 
des Archivs bei' allen Aktenaussonderungen und 
Aktenvernichtungen sich das archivalisch-histo
rische Sachverständnis des Archiv-Leiters. Die 
Verwaltung der Altablage dem Archivar selbst zu 
unterstellen, wie es in der Abhandlung "Das Stadt
archiv als Mittel der Verwaltungsreform" des Stadt
archivars Dr. H. Kownatzki,' Elbing, in Heft 9 der 
"Mitteilungen des Deutschen Städtetages vom 25. Sep
tember 1929" vorgeschlagen wird, möchte ich nicht 
für richtig halten, denn es ist nicht rationell, Arbeiten, 
die von einer geringer besoldeten Kraft erledigt 
werden können, durch eine häher besoldete wahrneh
men zu lassen und sie dadurch ihren eigentlichen Auf
gaben zu entziehen. Die Verwaltung der Altablage 
ist aber eine büro-verwaltungsmäßige AI beit und muß 
deshalb auch einer so vorgebildeten Kraft übertragen 
werden. Die AuSführungen der genannten Abhand" 
lung gehen meiner Ansicht nach in dieser Hinsicht 
fehl, sind auch ihres inneren Kerns beraubt, : wenn 
die Mitwirkung des Archivars bei Aussonderung und 
Vernichtung der Akten so gesichert ist, wie dienach-' 
stehend angeführten Richtlinien zeigen werden. Zu
zustimmen aber ist dem Verfasser in dem Gedanken, 
daß jede Stadt, auch die kleinste, sich ein Archiv 
für ihre historisch, kulturell oder wirtschaftlich wich-. 
tigen Akten und Urkunden anlegen sollte. Zuviel ist 
in den letzten Jahrzehnten während des gewaltigen 
Anwachsens der Städte in dieser Beziehung leider 
versäumt. Es wäre bedauerlich, wenn die Nachwelt 
uns mit Recht Vorwürfe machen könnte, ",ie wir sie 
der letzten Vergangenheit gegenüber in vielen Verwal
tungen zu erheben Anlaß haben. Viel zu wenig be
kannt ist und zunutze gemacht wir'd die Bereitwillig
keit der Arbeitsgemeinschaften der provinziell vor
handenen Archivare großer" staatlicher und Provin
zial-Verwaltungen, mittleren und kleinen Verwal
tungen an die Hand zu gehen mit einer Beratung zur 
bestmöglichsten" Einrichtung ·einfacher, d. h .. ohne 
gro~en Koste!laufwand anzulegender Stadtarchive. 
Mögen nun nach den voraufgegangenen Ausführungen 
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VII. AKTENAUFBEWAHRUNG 
die Richtlinien für sich selber sprechen. Sie sind, ab
gesehen von der einen oder anderen kleinen Ergänzung, 
von dem Unterzeichneten bereits vor 2 Jahrzehnten 
durchgeführt, neuerdings in sachverständigem Kreis 
nochmals durchberaten und ergänzt und haben sich 
bewährt. IhreDurchführung würde jeder Verwaltung 

die Sicherheit und Zweckmäßigkeit auch desjenigen 
Teiles der Verwaltung verbürgen, der nicht ohne 
weiteres offen zutage liegt, der aber ebenso in Ord
nung laufen muß, um nicht Schäden und nicht wieder 
auszugleichende Versäumnisse für spätere Zeiten 
herbeizuführen. 

"Bestimmungen über Aufbewahrung und Vernichtung 
von Akten, Listen-, Kassen- und Geschäftsbüchern" 

I. Sachakten 
Unter Akten im Sinne dieser Bestimmungen sind zu 
verstehen die gesamten durch die einzelnen Geschäfts
vorfälle jeweilig entstandenen Schriftstücke aller 
Dienstzweige einschließlich der Nachweisungen, Listen 
usw. 
Die Akten der Verwaltung werden entweder 
a) in den einzelnen Stadtämtern oder 
b) in einer gemeinsamen Ablage für zurückge-

legte Akten oder 
c) im (historischen) Archiv 
aufbewahrt. 
In den einzelnen Stadtämtern sollen sich nur die 
Akten, die im laufenden Geschäftsgang gebraucht 
werden, befinden. 
In der Ablage für zurückgelegte Akten (Alt
ablage) sollen die Akten nach ihrer Aussonderung aus 
den einzelnen Stadtämternsolange aufbewahrt werden, 
bis nach den unten angegebenen Bestimmungen ent
weder die Vernichtung der Akten oder ihre über
führung in das Archiv angeordnet worden ist. 
Das Archiv soll alle Akten (auch Denkschriften, 
Jahresberichte, geschichtliche Überblicke), deren 
dauernde Aufbewahrung aus geschichtlichen, wirt
schaftlichen, kulturellen und anderen Gründen an
gebracht ist, aufnehmen. 
Jährlich im Monat Juni haben die Dienstleiter der 
einzelnen Stadtämter ihre Schriftgutablagen einer 
genauen Durchsicht zu unterziehen und festzustellen, 
welche Akten, Listen usw. für den laufenden Geschäfts
gang entbehrlich geworden sind. Dabei soll besonders 
darauf geachtet werden, daß die Ablagen in weitestem 
Umfange entlastet werden. über die zur Zurück
legung vorgescblagenen Akten ist ein Verzeichnis in 
doppelter Ausfertigung Anfang Juli an die Altablage 
zu senden. Von dieser werden die ausgesonderten 
Akten während der Monate Juli, August und Sep
tembernach und nach eingefordert und der Ablage 
für zurückgelegte Akten (Altablage) unter Trennung 
nach den verschiedenen Sachgebieten eingefügt. 
Eine Ausfertigung des Verzeichnisses geht an das ab
liefernde Stadtamt mit Bestätigung der Ablieferung 
zurück. Die zweite Ausfertigung bleibt im Besitz der 
Ablage für zurückgelegte Akten. 
über die Akten dieser Altablage wird ein Aktenver
zeichnis in Form eiMr Kartei geführt. 
Jährlich im Monat Oktober hat ein aus dem städti
schen Archivar, dem Dienstleiter des Hauptamtes 
und dem für die Altablage zuständigen Beamten be
stehender Ausschuß eine Durchsieht der' Ablage für 
zurückgelegte Akten' vorzunehmen und zu prüfen, 
ob und welche Akten nach Ablauf der untenstehenden 
Fristen vernichtet oder an das Archiv abgeliefert 

werden können. Das Prüfungsergebnis des Ausschusses 
ist in einem Verzeichnis festzulegen. Das Verzeichnis 
wird dem zuständigen Dezernenten zur Entscheidung 
vorgelegt, inwieweit dem Vorschlage des Ausschusses 
zu entsprechen ist. 
Werden Akten vernichtet oder an das Archiv ab
gegeben, so ist dies auf der Karteikarte zu vermerken. 
Die mit dem Vernichtungs- oder Abgabevermerk 
versehenen Karteikarten sind aus der laufenden 
Kartei auszusondern und in einer besonderen Kartei 
dauernd weiter aufzubewahren. 
Die Vernichtung der Akten ist amtlich zu überwachen, 
insbesondere ist dabei zu verhüten, daß Unbefugte Ein
sicht in die Akten nehmen können. 

11. Personalakten 
A. Es sind dauernd aufzubewahren und deshalb 

von jeder Vernichtung auszuschließen: 
Die Personalakten der Oberbürgermeister, Burger
meister und besoldeten Magistratsmitglieder so
wie der Beamten und Angestellten in Stellen 
von hervorragender Bedeutung. 
Diese Akten sind unmittelbar nach ihrem Abschluß, 
d. h. nach Einstellung der letzten Zahlung der 
Dienstbezüge, der Ruhegehälter oder Hinter
bliebenenversorgung, an das Archiv abzuliefern. 

B. 30 Jahre sind aufzubewahren: 
Die Personalakten der Beamten nach ihrem Ab
schluß. 
Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist ist vor Ver
nichtung' der Akten das Archiv zu hören. 

C. 15 Jahre sind aufzubewahren: 
Die Personalakten der ausgeschiedenen Verwal
tungslehr linge, Verwaltungsanwärter, Verwaltungs
gehilfen, der Beamtenanwärter sowie aller Dauer-, 
Tarif- und Zeitangestellten. 
Vor Vernichtung aller Personalakten ist ein Ver
zeichnis aufzustellen, das folgende Angaben zu 
enthalten hat: 
Name, Dienstbezeichnung, Geburtsdatum, Ge
burtsort, Tag des Eintritts in den städtischen 
Dienst, DienststeIlung beim Eintritt, Tag des Aus
tritts, . Grund des Austritts. 

111. Listen-, Kassen- und Geschäftsbücherusw. 
A. Es sind dauernd aufzubewahren· und deshalb 

von jeder Vernichtung auszuschließen: 
1. Das nach der Städteordnung zu führende 

Lagerbuch. (Auch ein etwa geschlossenes 
Lagerbuch, das durch ein neu angelegtes Lager
buch ersetzt worden ist.) 

2. Die Vermögens-, Kapitalienc und Urkunden
verzeichnisse. 
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3. Die Sitzuugsniederschriften der Stadtverord- 5. Die Hebebücher der Steuerkasse. 
netenversammlung, des Magistrats, der Ver- 6. Die Kassen- und Rechnungsbelege der Stadt-
waltungsdeputationen und Kommissionen, Ku- hauptkasse, der Sparkasse und aller übrigen 
ratorien und sonstiger Ausschüsse. städtischen Kassenverwaltungen. 

4. Die Jahresrechnungen der Stadthauptkasse, 7. Die Pfandverzeichnisse des Leihamtes. 
der Neubaukassen, der Sparkasse und aller 8. Die Wahllisten. 
sonstigen städtischen Kassen. 

5. Die Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen C. 
der Sparkasse nebst den dazu gehörigen Ak-

20 J ahTe sind aufzubewahren: 
l. Geschäftstagebücher. 
2. Die Bankgegenbücher. tiv- und Passivnachweisungen, Kontenkarten 

der Sparkasse nebst den Verzeichnissen der 
Sparer und Sparbücher der Sparkasse, über 
die Ausschlußurteile ergangen sind. 

6. Aktenverzeichnisse. 

D. 15 Jahre sind aufzubewahren: 
Die Kassen- und Buchhalterei-Tagebücher 
städtischen Kassen. 

aller 

7. Die Verzeichnisse über gewerbliche Konzessio- E. 10 J ahTe sind aufzubewahren: 
nen. 

8. Die Grä ber- und Beerdigungsverzeichnisse. 
9. Die gebundenen Jahrgänge der laufenden 

Tageszeitungen der Stadt. 
10. 

1l. 

Bauakten über Baugenehmigungen (vgl. Erlaß 
des Preußischen Ministers für Voll{swohlfahrt 
vom 22. März 1928 - II 8, Nr.543 -). 
Bauanschläge über mehr als 30000 RM, deren 
Aufbewahrung nach dem Ermessen des Ma-
gistrats besonderen Wert hat, sowie znge
hörige Zeichnungen. 

12. Schlußabrechnungen über größere von Unter
nehmern ausgeführte Bauten, sofern sich darin 
Angaben befinden, die auf die Konstruktion 
und die Dauer des Bauwerkes von wesentlichem 

13. 
Einfluß sind. 
Verträge über Erwerb nnd Verlnst des Eigen
tums an Grnndstücken nebst etwaigen Ver-
messungsunterlagen und Lageplänen sowie 
Anweisungen und Empfangsbescheinigungen 
über den gezahlten Kaufpreis. 

14. Verträge über den Erwerb und die Aufhebung 
von Rechten an Grundstücken und von son
stigen dauernden Rechten sowie Verträge über 
dauernde Lasten und Verbindlichkeiten mit 
den dazu gehörigen Anweisungen und Emp-

15. 

16. 

17. 

fangsbescheinigungen. 
Schuldverschreibungen und andere Urkunden 
und Schriften, deren Vernichtung möglicherweise 
von Nachteil für die Stadtgemeinde sein könnte. 
Urknnden über Sonder- und Gewohnheits
rechte sowie über Familien- und Erbrechte. 
Schriftstücke, die einen erheblichen geschicht
lichen Wert haben. 

Die unter A aufgeführten Kassenbücher, Listen 
usw. werden nach ihrer übergabe an die Ablage 
für zurückgelegte Akten zunächst 10 Jahre in 
dieser Ablage aufbewahrt und nach Ablauf der 
10 Jahre an das Archiv abgeliefert. 

B. 30 Jahre sind aufzubewahren: 
l. Die Verzeichnisse über ausgeloste oder ge

kündigte und eingelöste Anleihescheine. 
2. Die Verzeichnisse über eingelöste Anleihe

zinsscheine. 
3. Die Hinterlegungsnebenbücher sowie Nieder

schriften des Hinterlegungsansschusses. 
4. Die Kassenhauptbücher aller städtischen 

Kassen. 

Dl wi v, Reformen in den städtischen Verwaltungen 

l. SämtlicheKassenkontrollen undKassenbücher, 
die unter B, C und D 'nicht anfgeführt sind. 

2. Die Polizeistraflisten. 
3. Nachweisung der Unfallverhandlungen. 
4. Die Bürokassenbücher. 
5. Die Posteingangs- und Postquittungsbücher. 
6. Die Veranlagungsrollen, Zu- und Abgangs-, 

Ausfall- und Erlaßlisten für den Steuerein
ziehungsdienst nebst zugehörigen Belegen. 

7. Die Hebebücher über Schiedsmannsstrafen, 
8. Die Abrechnungen und Belege über J agdpacht

gelder. 
9. Die Geschäftsbücher des Eichmeisters oder der 

Eichnebenstelle. 
1.0. Die eingelösten Anleihescheine. 
11. Die eingelösten Zinsscheine. 
12. Die Finalabschlüsse der Stadthauptkasse. 
13. Die Nachweisungen der Nebenkassenbücher 

über Beiträge zur Kranken-, Invaliden- und 
Angestelltenversicherung. 

14. Die Nachweisungen der Ergebnisse der Pfand
verkäufe. 

15. Die monatlichen Geschäftsübersichten des Leih
amtes. 

F. 5 J altre sind aufzubewahren: 
l. Die Strafaktenbogen. 
2. Die Personenstandsaufnahmezettel. 
3. Die Pfändungsniederschriften. 
4. Die Schulversäumnislisten. 
5. Die Terminkalender. 
6. Die Meldezettel. 
7. Die Kontroll- und Notizbücher der Voll

ziehungsbeamten. 
8. Die eingelösten Pfandscheine des Leihamtes. 
9. Die Bestellzettelbücher. 

G. 2 J ahTe sind aufzubewah"en: 
Verzeichnisse UBW., denen keinerlei Bedeutung für 
das KasBenwesen oder den sonstigen Geschäfts
verkehr beigelegt werden kann, ferner die Schrift.. 
stücke, die als Weglegesachen von vornherein nUT 
gebündelt aufbewahrt worden sind. 

H. Sind Verzeichnisse nsw. in dieser Aufstellung nicht 
anfgeführt oder nicht nnter ein in diesem Verzeich
nis genanntes Stichwort zn bringen, so muß znr 
Ergänznng dieses Verzeichnisses von dem Dienst
leiter der betreffenden Kasse oder des Stadtamtes 
eine Vorlage gemacht werden. 
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VII. AKTENVERWALTUNG 

J. Sofern im Einzelfalle über die Aufbewabrung oder 
Vernichtung von Belegen, Listen usw. besondere 
gesetzliche oder andere Vorschriften erlassen sind, 
behält es bei diesen sein Beweuden. 

K. Alle für die Aufbewahrung der Rechnungen, 
Kassenbücher und Belege festgesetzten Fristen 

beginnen mit dem Tage der Entlastung der be
treffenden Rechnungen. Alle übrigen Fristen 
nehmen ihren Anfang mit dem ersten Tage des 
Jahres, welches auf das die Liste usw. betreffende 
letzte Jahr folgt." 

Zusammenstellung von Aktenplänen 

(Material für einen Einheitsaktenplan. ) (Dazu Bild 23, Seite 91.) 

Die Grundlage für die Neuordnung des Aktenwesens bei dem 
Fortfall der Tagebücher und bei der Einführung der Expe
dientenregistraturen (sogenannte registraturlose Arbeit) ist 
der für die gesamte Verwaltung systematisch und einheitlich 
aufgestellte Aktenplan. Bei Reichs- und Staatsbehörden sind 
in den letzten Jahren Aktenpläne für die einzelnen Ver
waltungen entstanden. Da bei den Kommunalverwaltungen 
trotz der durch örtliche Verhältnisae bedingten Verschieden
heiten in den Grundzügen gleiche Aufgabegebiete vorliegen, 
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lag der Gedanke nahe, einen Aktenplan zu schaffen. dessen 
Gerippe als Anhalt für die Aufstellung von Aktenplänen 
dienen kann. 
Die nachstehende Zusammenstellung zeigt. daß die bisher 
veröffentlichten Aktenpläne oder die in Bearbeitung be~ 
findlichen Entwürfe (z. B. des Deutschen Städtetages) in 
ihrer Einteilung der Hauptgruppen im wesentlichen überein. 
stimmen. 



ZUSAMMENSTELLUNG VON AKTENPLANEN 

/ 
1. Verbände. 

Deutscher AJlsemeine Polizeiverwal· Eauverwal- Betriebe und Schulen KUDstund Wohlfahrts- Finanzver-
Städtetag Verwaltung tung tung Unterneh- Wissen- pflege waltung 

mungen schaft 

Reichsstädte- Allgemeine Pollzeiver- Bau- und Gemeinde~ Schulwesen Kunst und Wohlfahrt Finanzver- Abgaben-
bund (schon Verwaltung waltung Verkehrs· voraustal- Wissen- waltung waltung 
lilter) verwaltung tungen schaft 

Nach dem Allgemeine Polizeiver- Bauverwal- Gemeinde- VOlksbildung Wohlfahrts- Finanzver-
Haushalts- Verwaltung waltung tung veransW.l· pflege waltung 
plan des tungen 
ReIchsstädte-
bundes v. Dr. 
Gollasch 

Farbe: Nt hellgrün braun blau gelb violett dunkelgrün 

Thüringer Allgemeine Polizei Bauverwal- Wirtschafts· Volksbildung Wohlfahrt J,nnanzver· 
Städtcvcr- Verwaltung tung förderung und Arbeit waltung 
band c. V. u. kommu-

naleVeran· 
staltungen 

SächsiScher Verfassung, Polizei Grundbesitz, Betriebe, Schulen, sonstiQe Bil- Wohlfahrts- Finanzver- Volksgc-
Gcmeindetag aligcmeme Bauverwal- Unterneh- dungseinrit~htungen, pflege waltung, sundheit, 

Verwaltung, tung, Ver- mungen Kult-ur Steuer- Wohnungs-
Personal- kehrswege wesen wesen 
sachen I 

Württember- Verfassung u. Öffentliche Bau- u. Feuer- Wirtschafts- Kulturleben Fürsorge- Steuerwcsen Rechtspflege Gesund-
gisehe Gc- Verwaltung Sicherheit, polizei, Ver- leben wesen und Heeresan- heitswesen 
meindever- Ordnung und kehrswesen, Wohlfahrts- gelegen-

waltung Sitte öffentliche pflege heiten, Sta-
Gewässer tistlk 

Westfälischer Allgemeine Pollzeiver- Bauverwal- Betriebe und Schul· und Bildungswes., Fürsorge- Finanzver-
Städtebund Verwaltung waltung tung Unterneh- Reilgion verwaltung waltung u. 

mungen lwmmunale 
Wirtschaft 

2. Städte. 

Bresla-u Allgemeine Baupolizei Bau-, SIed- Betriebe u. Schulver- Kunst und Wohlfahrts- Finanz- und Grünanlag., Sonder-
Verwaltung lungs- und Unterneh- waltung Wissen- fürsorge, Steuer- Friedhöfe gerichto 

Grundstücks· mungen schaft Gesund- wesen und Bestat-
wesen hcitswesen tungswesen 

u. soziale 
Fürsorge 

Dortmund Hauptver- PoIizeiver- Tiefbau-, Betriebe Schulver- Kunst und Wohlfahrts- Finanzver- Hochbau-
waltung waltung Grundstücks- waltung Wissen- verwaltung waltung verwaltung 

verwaltung schaft· 
u. Stadt-
erweiterung 

blau braun rosa llIa orange dunkelgrün hellgrün gelb-braun 

Görlitz Hauptver- Bauverwal- Betriebe u. Unterriehtsverwaltung Wohlfahrts- Finanzver- Steuerver- Versiche-
waltung tung Untcrneh- amt waltung waltung rungsamt, 

mungen Grund-
stücksver-
waltung 

Köln Allgemeine und Polizelver- Bauwesen Betriebe Schule und Kultur Volkswohl- Finanzen 
waltung fahrt 

Liegnitz Hauptvcr- Polizeivcr- Bauverwal- Betrlebsver- Unterrichtsverwaltung Wohlfahrts~ Finanzver- Grund-
waltung waltung tung waltung verwaltung waltung stücksver-

waltung 

München Gemeindevcr- Polizeiwesen, Gemeindebesitz, Schulwesen Jugendfür- s. 1 
waltung und Lebensmittel- Straßenbau, sorge, Stif-
Finanzwesen versorgung, Verkehrswesen tungswcsen, 

Einbürge- Hypothek-
rung, Darlehen 
Staatsange-
hörigkeit -

Bild 23. Zusammenstellung von Aktenplänen 
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VIII. Karteien 

Grundzüge der Karteinutzung 

Westphal, Stadtoberinspektor, Berlin 

I. Kartei und Buch 
Der moderne Bürobetrieb ist ohne die Kartei nicht 
mehr denkbar. In einer Vielheit von Formen, die 
kanm ein anderes Hilfsmittel der Büroarbeit aufzu
weisen vermag, verschafIt sie sich überall Geltung. 
Von der Zettelsammlung des Kaufmannes und Ge
lehrten im primitiven Zufallsbehälter - mochte es 
Zigarrenkiste oder Pappschachtel sein - bis zu dem 
hochentwickelten, feinfühligen Karteigerät neuester 
Konstruktion ist allerdings ein weiter Weg gewesen. 
Anch an Gegnern hat es der Kartei nicht gefehlt. Aber 
der Gegenwart ist sie ein unentbehrliches Instrument 
der Ordnung und übersicht, unentbehrlich nicht nur 
in der Wirtschaft, sondern auch in der Verwaltung. 
Die Behörden haben sich im allgemeinen schwerer 
zum übergang auf die neue Form der Schreibfläche 
entschlossen. Das ist verständlich. Ihnen galt das 
Buch, durch Jahrhunderte die Form der Aufbe
wahrung gleichgroßer Blätter, als das Fundament 
einer gesicherten Arbeitsweise. Die Tradition war zu 
stark. Je umfangreicher aber die Verwaltungen und 
ihre Aufgaben wurden, um so mehr machte sich eine 
Abkehr vom Buche bemerkbar, stellte sich die Kartei 
als neue Hauptform der Schreibfläche ebenbürtig 
neben das Buch. Ja, wie so oft, zeigten sich äußerste 
Gegensätze in der Bewertung. Überschätzung und 
damit Wahllosigkeit in der Anwendung waren die 
Folge ungerechtfertigter Nichtachtung. 
Die Hemmungen, die der übernahme der Kartei
form anfangs entgegenstanden - so auch für die 
Wirtschaft in der Bestimmung des Paragraphen 43 des 
Handelsgesetzbuches (Führung gebundener Bücher)-, 
hatten den Fragenkomplex zugespitzt in dem grund
sätzlichen Entweder-Oder: Buch oder Kartei. Diese 
Fragestellung erwies sich als falsch und fand eine 
keineswegs überraschende Lösung in der Antwort: 
Buch und Kartei. Denn beide gleichberechtigten 
Formen der Schreibfläche haben ihre Eigenwerte, die 
begründet und begrenzt sind durch die besondere Art 
des Arbeitsmittels. Die wissenschaftliche Betrach
tnng ') zeigt uns, daß es sich bei dem Buche um eine 
einfach gerichtete Stoffauordnung handelt. Ihm 
fällt die Aufgabe zu, einen einfach ausgedehnten 
Schriftfluß - die einzelnen Zeilen bilden, aneinander 
gereiht, einen laufenden Streifen, dessen Breite gegen
über der Länge verschwindend ist - in einem drei
dimensionalen Raume unterznbringen. Im Gegen-

1) Vgl. die Hauptgruppe "Die Sohreibfläche" in Dr. Porst
manns: Karleikunde, Verlag für Wirtschaft und Verkehr, 
Stuttgart 1928. . 
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satz zu dieser eindimensionalen Wirkung des Buches, 
einer horizontalen Bewegung des Stoffes, ist die Kartei 
das Darstellmittel für viele Ausdehnungsformen. 
Der Unterschied zeigt sich bereits, wenn die an sich 
zweidimensionale Papierfläche nach ihren beiden Aus
dehnungen zugleich genutzt werden soll, d. h. zu der 
horizontalen (zeilenmäßigen) eine vertikale (spalten
mäßige) Bewegung hinzutritt, wie etwa bei der Buch
führung. Die unförmigen, vielgeteilten Blattflächen 
eines der üblichen Kassenbücher und die Notwendig
keit ständiger Verweisungen, wenn. Mangel an den 
ursprünglich vorgesehenen Blättern eintritt, beweisen, 
daß dem Buche seiner Natur nach Grenzen gesetzt 
sind. Grenzen, die hauptsächlich durch seine Bindung 
bedingt werden. Starre Gebundenheit kann will
kommen sein, in vielen Fällen aber ist sie ein Nachteil, 
den die Kartei bewußt vermeidet. 
Im Grunde ist die Kartei nichts anderes als ein 
ungebundenes Buch. Sie entwickelt nur die Möglich
keiten, die in einem Stoß gleichgroßer Blätter liegen, 
nach anderen Richtungen. Wenn das gebundene 
Buch das selbstverständliche Arbeitsmittel für das 
Verzeichnen in der Zeit aufeinander folgender Ge
schältsvorfälle, Bestände u. dgl. ist, bei denen also 
Zeilen und Seiten sich dem zeitlichen Verlauf unter
ordnen lassen, und auch nach der Zeit wieder gesucht 
werden kann, ist die Kartei die Arbeitsgrundlage zur 
Beherrschung sachlich geordneter, verwickelter Vor
gänge. Richtunggebend ist nicht mehr die Zeit, 
sondern der Stoff. Das bedeutet: Die Kartei ist 
das gegebene Hilfsmittel für das Ordnungsprinzip 
der Schaltung, das - im Gegensatz zu der Ordnungs
weise der Reihung als einer unabänderlichen Folge -
einen ständigen Wechsel in der Anordnung (Ein-, 
Aus- und Umschaltungen) voraussetzt. Der Grundzug 
der Kartei ist die Beweglichkeit. Zwar wird sie auch 
als Ordnungsmittel der Reihung angewandt, für diesen 
Zweck kamt jedoch auch das Buch mit bestem Erfolg 
eingesetzt werden, dessen Vorzüge in der gesicherten 
Unterbringnng der Schreibfläche, in der leichten Be
schriftung von Vorder- und Rückseite des Blattes und 
in der Handlichkeit und bequemen Abstellweise liegen. 
Wo aber das Buch zweckmäßig arbeitet, behält es 
seine Berechtigung; es wird durch die Kartei lediglich 
von Gebieten verdrängt, die ihrem ganzen Wesen nach 
nur oder besser von ihr bewältigt werden können, 
trotz der Versuche des Buches, sich den neuzeitlichen 
Forderungen anzupassen. Es bedarf aus diesen 
Gründen im einzelnen Falle der überlegung, welches 
Arbeitsmittel sich als geeigneter erweist. Unter Um-
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ständen können Buch und Kartei sich wirksam er
gänzen. 
Als Vorteile der Kartei, die sie zu einem mit dem 
Buche schlechthin nicht mehr vergleichbaren Büro
hilfsmittel gemacht haben, lassen sich zusammen_ 
fassen 
Beweglichkeit: der Karteiinhalt (die einzelnen, unge

bundenen Karten) kann ausgewechselt und in der 
Reihenfolge beliebig vertauscht werden; 

Erweiterung ohne Beeinträchtigung des Ordnungs-
prinzips; 

Aussonderung des toten Materials: durch die Heraus
nahme erledigter Karten braucht nicht mehr 
unnützer Ballast mitgeführt zu werden, der Platz 
beansprucht und die Ubersicht und Zuverlässigkeit 
gefährdet; 

mascbinelle Beschriftung und bessere Nutzung für 
Durchschriften; 

Arbeitsteilung: der Karteiinhalt ist mehreren Arbeits
kräften gleichzeitig zugänglich; 

weitgehende uud vielseitige Ordnung: das umfang
reiche Blickfeld 

a) durch planmäßige Nutzung der Gesamtheit 
der Kartenkanten, 

b) durch Sichtränder infolge Staflellage der 
Karten, 

ermöglicht systematische übersicht nach ver
schiedenartigsten Gesichtspunkten, leichte Find
barkeit bestimmter Karten und selbsttätigen Hin
weis auf fehlende oder verstellte Karten und auf 
notwendige Maßnahmen; 

Unabhängigkeit der Aufbewahrungsform vom Inhalt: 
die Bindung der Kartei, der Behälter, bleibt brauch
bar, auch wenn die Karten erledigt sind. 

11. Anwendungsbereich der Kartei 
Die Kartei bedeutet Ver besserung menschlicher 
Arbeitstechnik. Sie ist zugleich das Gedächtnis des 
Betriebes. Alle inneren Aufgaben, alle Geschäfts
vorfälle können unter geordneter Darstellung des 
Stofles durch die Kartei erfaßt werden, die immer 
als ein Ganzes erscheint und niemals als abgeschlossen 
gilt. Wo sie zweckgerecht eingesetzt wird, bringt sie 
unbedingt Ersparnis an Zeit und Arbeit. Sie will 
in der Hauptsache Ermittelungen und Kontrollen 
über Tatbestände und Arbeiten schnell und über
sichtlich ermöglichen. Werte - Sach- und Geldwerte 
- wie· Personen eignen sich zur karteiartigen Ver
waltung. 
Nach großen Gesichtspunkten betrachtet, kann die 
Kartei dienen 
zur Auskunftserteilung : die Karte hält grundlegende, 

charakteristische Angaben fest, wobei optische 
Kennzeichen und Symbole wie 

graphische Zeichen (Strich, Kreuz usw.), 
Formveränderungen der Karte (Tab, Kerb, 
Eckenschnitt), 
anfsetzbare, bewegliche Merkmale (Reiter) 

und die Anordnung der Karten arbeitserleichternd 
wirken; 

zur übersicht: durch die blickfangenden Symbole 
treten Erscheinungen zutage, deren Ermittelung 
an sich zunächst nicht beabsichtigt gewesen zu 
sein braucht (z. B. wird sich bei Verwendung von 

Reitern für irgendeinen bestimmten Zweck dem 
Blick ungewollt aufdrängen, daß sich innerhalb 
farbig unterschiedener Kartengruppen Reiter an
häufen oder aufläIIig vereinzelt stehen, woraus sich 
entsprechende Rückschlüsse ziehen lassen); 

zur Hinterlegung: die Karteikarten bewirken die 
Einteilung des hinterlegten Stofles, sie bilden 
gewissermaßen eine bewegliche Fächereinteilung 
(Beispiel: Fristenüberwachung) ; 

zum Buchen: auf der Karte wird neben den ein
maligen Angaben, die sie enthält, laufend einge
tragen (Beispiel: Loseblatt-Buchführung). 

Karteien, die Buchungsaufgaben erfüllen - gerade 
auf diesem Gebiete wird das gebundene Buch mehr 
und mehr verdrängt, seit handschriftliche und 
maschinelle Durchschreibverfahren sich das Gebiet 
der Buchhaltung erobert haben -, können als 
Schreibkarteien bezeichnet werden. Die anderen 
Zwecken (Nachschlagezwecken) dienenden Karteien 
lassen sich mit einem zusammenfassenden Begriffe 
als Lesekarteien kennzeichnen. Eine reinliche 
Scheidung nach diesen beiden Grundarten braucht 
keineswegs immer der Fall zu sein; stets werden jedoch 
die Karteiaufgaben nach der einen oder anderen Seite 
überwiegen. Dieses Moment ist, wie noch zu ent
wickeln bleibt, von Bedeutung für die Wahl der 
Karteiform. 
Weitere Unterscheidungen sind neben diesen im 
Wesen der Kartei begründeten Begriffs bestimmungen 
- von der Form abgesehen - stofflicher Art. Es 
liegt nicht im Rahmen dieser einführenden Zeilen, 
die materiell vorhandenen und möglichen Karteien 
zu beschreiben. Die Anwendungsgebiete sind überaus 
zahlreich. In der Kommunalverwaltung sind fast in 
allen Geschäftszweigen Kartenanlagen als Hilfsmittel 
einer verbesserten Geschäftsform einsetzbar und 
großenteils im Gebrauch. Die weiteren Abhandlungen 
innerhalb des Abschnittes Kartei bringen einige 
Beispiele der angewandten Ka.-teitechnik. Diese 
Beispiele genügen. Eine erschöpfende Darstellung, 
an welcher Stelle jeder einzelnen Verwaltung die Kartei 
sich erfolgreich verwenden läßt, ist vorerst im Grunde 
ebensowenig wesentlich wie die genaue Angabe des 
Kartenvordrucks. Lager-, Personal-, Inventarkon
trollen u. ä. sehen sich auf den verschiedensten Ge
bieten ähnlich, so daß es unrationell erscheint, die 
Karten in jedem Einzelfalle besonders auszuarbeiten. 
Und es ist durchaus denkbar, ja vielleicht sogar 
wünschenswert, daß die Karte einer Wahl- oder 
Meldekartei - um beliebig eine Materie heraus
zugreifen - allerorts vordruckmäßig gleichgestaltet 
ist. Die Normung des Kartenvordrucks - daß 
Kartenformate und Karteimöbel genormt sind, be
darf kaum noch der Erwähnung - könnte einmal 
eine bedeutsame Rolle spielen; die Vorzüge liegen auf 
der Hand. In der Wirtschaft gibt es bereits lager
mäßige, also allgemeingültige Vordrucke, so etwa für 
Kundenwerbung, Ein- und Verkauf, Lagerkontrolle, 
Maschinenverwaltung u. dgI. Führende Karteifirmen 
haben versucht, diesen Gedanken auch auf Behörden
karteikarten zu übertragen, indem sie systematisch 
aus einzelnen Aufträgen die Norm ableiteten. Aber 
wenn die Normung durchdringen soll, muß sie von dem 
Willen der Verwaltung selbst getragen werden. Dafür 
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scheint die Zeit noch nicht gekommen. Sonderwünsche 
sind fast in jedem Falle zn beobachten, nnd es ist 
zuzugeben, daß die Verschiedenheit der örtlichen 
Verhältnisse sich erschwerend für die Vereinheit
lichungsbestrebungen auswirkt. Alles Gebotene bleibt 
aus diesem Grunde vorläufig nur ein Muster, das 
Anregungen und Anhalte gibt, aber auf das sich ver
zichten läßt. Unerläßlich jedoch ist die Kenntnis des 
Wesens und der Formen der Kartei, die Vermittlung 
der Ka,·teikunde. Wer ihre grundsätzlichen Fragen 
beherrscht, besitzt das Rüstzeug, die einzelne Aufgabe 
der Praxis zweckdienlich zu lösen. Die Systemfrage 
steht im Vordergrunde, denn ein jeder Vordruck ver
mag schließlich jeder Karteiform angepaßt zu werden. 

111. Karteiformen 
So vielseitig die Anwendungsmöglichkeit der Kartei 
ist, so zahlreichsindihretechnischenAusdrucksformen. 
Die Fülle verwirrt fast, und es erscheint auf den ersten 
Blick schwer, das Geeignete herauszufinden. Dennoch 
sind alle Systeme auf zwei Grundformen znrück
zuführen, deren Bestandteile die gleichen bleiben: 
Karte, Behälter und Ordnungsmittel. 
Die ursprüngliche Form ist die Bteilkartei. Ihr 
Bild ist bekannt. Die Karten stehen auf einer ihrer 
Breitkanten - die Querabstellung bildet die Regel
in einem Behälter (Einzelkasten, Schubschrank oder 
Trog) aufrecht hintereinander und sind ohne weiteres 
herausnehmbar. Ihre (rein äußere) Bindung bewirkt 
also der Behälter. Die Sicherheit des Buchblattes 
ist damit aufgegeben. Eine besondere Sicherung 
der Karten, die sich durch mechanische Mittel 
(Schließstangen) erreichen läßt, hat sich auch bis auf 
Ausnahmen als überflüssig erwiesen. Die Summe aller 
oberen - und teilweise seitlichen - Kartenränder 
bildet das Blick- oder Sichtfeld, das im Verein mit den 
gruppentrennenden Leitkarten durch Aufnahme der 
Ordnnngs- und Findemerkmale (Kerb, Tab, Reiter) 
die übersicht vermittelt. 
Die Steilkartei hat einen gewissen Dauerzustand 
erreicht. Entwicklungsfähig ist das Anfbewahrgerät 
geblieben, das man sich den Karteiaufgaben besser 
anznpassen bemüht. Auch neue Baustoffe für die 
Behälter wie Alumininm oder Sperrholz werden 
erprobt. 
Aber das Auffinden einer Karte ist im allgemeinen 
trotz Ansnutzung aller übersichtsmöglichkeiten an 
ein Dnrchblättern des Kartenmaterials gebunden. 
Man erstrebte daher einen überblick und eine Zu
gänglichkeit der Karten, die über die Eigenschaften 
der Steilkartei hinausgingen. Auch wünschte man, 
bei den Anforderungen an die Schnelligkeit des 
Arbeitstempos die Handgriffe, die für Eintragungen 
auf den Karten unumgänglich waren, auf ein Mindest
maß zu beschränken. Diese Ziele führten zur Aus
bildung der zweiten Grundform, der Flachkartei. 
Das Charakteristische der Flachkartei ist die Schuppen
lage der Karten. Sie liegen flach und staffelförmig 
in der Weise übereinander, daß von jeder Karte ein 
etwa 6 mm breiter Rand zu sehen bleibt. Dieser 
Sichtstreifen, auch Kopf- (oder Fuß-)leiste genannt, 
nimmt die verschiedenartigen Ordnungsmerkmale auf 
(Beschriftung, Farbsignale, Zeichen usw.). Durch die 
Sichtstreifen sind alle Karten eines Behälters gleich-
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zeitig zu überblicken und mit dem Auge die ge
suchten schnell herauszufinden, ohne zu blättern. 
Diese Eigenschaft hat der neuen Form die Bezeichnung 
"Sichtkartei" eingetragen, zutreffend, aber nicht ganz 
mit Recht, wenn sie damit in Gegensatz zu der 
Steilkartei gesetzt werden soll, die auch ihr Sichtfeld 
besitzt. Immerhin ist der Sichtstreifen, das muß 
anerkannt werden, dem Blicke zugänglicher und 
geeignet, Tab, Kerb und Leitkarte zu ersetzen. Das 
Sichtrand-System läßt sich bis zur graphischen 
Darstellung ausbauen. Aber noch etwas anderes 
kommt bei weiterer Ausgestaltung der Flachkartei 
hinzu. Sie kehrt zu einer Bllcheigenschaft zurück, 
indem sie die einzelnen Karten um eine Kante drehbar 
aufhängt. Die Karten lassen sich somit wie die 
Blätter des Buches umschlagen, sie sind jedoch lösbar. 
Dieser Umstand ermöglicht auf der einen Seite die 
Auswechselbarkeit der Karte, auf der anderen ihre 
Beschriftung, ohne daß eine Entnahme aus der 
Verwahrung88telle notwendig wird. Darin liegt 
der zweite Vorteil der Flachkartei, dem sich als 
drittes Moment die im allgemeinen größere Sicherheit 
gegen das unbemerkte Fehlen und das Verlegen von 
Karten zugesellt. Denn durch die entnommene Karte 
wird die Reihe der Sichtstreifen unterbrochen, d. h. 
es bietet sich dem Auge durch die entstehende Lücke 
selbsttätig. eine Fehlanzeige dar, und die gut über
blickbaren Ordnungsmerkmale auf den Sichträndern 
lassen eine falsche Kartenablage sogleich erkennen. 
Die Karten werden zu etwa 60 in einem Rahmen 
aufbewahrt. Sie werden in ihm durch jederzeit ein
setz- und herausnehmbare Kartenträger (Drähte, 
Hülsen, Pappstreifen) festgehalten oder in Taschen 
gesteckt, die ihrerseits in dem Rahmen drehbar be
festigt sind. In der technischen Lösung der Auf
hängeart und damit in der mehr oder weniger leichten 
Auswechselbarkeit der Karten liegen die Unterschiede 
zwischen den einzelnen Flachkarteisystemen, deren 
es viele gibt, aber wenige, die sich zu einem wirklich 
brauchbaren Gerät auszubauen vermocht haben. 
Die technischen Feinheiten beeiuflussen die Brauch
barkeit bei Dauerbenutzung wesentlich. Gleichzeitig 
zeigt sich ein Nachteil : Die Vertauschbarkeit . der 
Karten ist infolge ihrer - wenn auch lösbaren -
Bindung gegenüber der Steilkartei stark einge
schränkt. 
Die Rahmen werden waagerecht der Breite oder Tiefe 
nach in Holz- oder Stahlschränken verwaltet; sie 
wirken in diesen Fällen als Züge. Sie können aber 
auch senkrecht an der Wand oder an Ständern hängen, 
so daß sie wie Tafeln erscheinen. 
Die an sich wirkungsvolle Einrichtung der Flach
kartei, die zudem aus dem Auslande kam, hat znnächst 
zn einer überschätzung geführt. Ihre Vorteile sind 
unbestritten, wenn die Karteiaufgabe darin besteht, 
aauernd viele Kurzeintragungen vorzunehmen, 
ohne daß die Karten einem allzu großen Wechsel 
unterworfen sind, d. h. die Kartei sehr flüssig ist. 
Neben dem bereits erwähnten Nachteile des er
schwerten Kartenwechsels bestehen aber weitere, die 
in erheblichem Maße den ersten günstigen Eindruck 
vermindern. 
Die Flachkartei beansprncht bei gleicher Karten
menge bedeutend mehr Ranm als die Steilkartei. 
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Schon bei einigen tausend Karten verbindet sich damit 
zugleich ein arbeitstechnischer Nachteil. Die Hand
auflage -:- oder der Schreibpunkt - wandert unaus
gesetzt in allen drei Dimensionen: seitlich, in der 
Höhe und in der Tiefe. Bei Großanlagen hat diese 
Schwierigkeit, die Karten auf engem Raum arbeits
bereit unterzubringen, zu dem Versuch eines Hilfs
mittels geführt, das eines komischen Beigeschmackes 
nicht entbehrt, zu der Verwendung fahrbarer, auf 
Schienen laufender Stühle. Eine andere, unver
gleichlich bessere Lösung stellt die Trommelkartei dar, 
eine Flachkarteiart in Walzeuform, die' es ermöglicht, 
durch Drehen der Trommel das gesamte Kartengut an 
den Bearbeiter ohne Verlegung des Sitzplatzes heran
zubriugen. Doch versagt die Flachkartei auch, wenn 
es gilt, aus der ganzen Anlage einige wenige Karten, 
die ein bestimmtes Signal tragen, schnell heraus
zusuchen. Dem retardierenden Moment der einzeln 
zu öffnenden und zu überprüfenden vielen Züge der 
Flachkartei steht hier das übersichtliche Gesamt
blickfeld einer in neuzeitlichen Trögen untergebrachten 
Steilkartei gegenüber. Ausschlaggebend ist zuletzt, 
daß der Preis der Flachkartei infolge des feinfühlig 
ausgestalteten Gerätes weit höher ist. Auf die einzelne 
Karte umgerechnet, stehen die Kosten im günstigen 
Falle im Verhältnis von 1 : 10 (je Karte der Steil
kartei 0,03-0,06 RM, der Flachkartei 0,30-0,70 RM). 
Die Wirtschaftlichkeit der Flachkartei ist daher von 
Fall zn Fall genau zu untersuchen; nicht jeder Kartei
stoff kann zweckmäßig durch sie erfaßt werden. 
Ihr Einsatz ist, wie bereits betont, besonders dann 
gegeben, wenn die Karten zahlreichen und regel
mäßigen Kurzbuchungen zu dienen bestimmt sind, 
mit anderen Worten, wenn die Staffellage der Karten 
(Moment der Findbarkeit) und ihre buchblattartige 
Drchbarkeit (Moment der Beschriftung) ausgenutzt 
werden können. Der Unterschied im Nutzwert der 
beiden Grundformen der Kartei liegt also in ihrer 
Wesensverschiedenheit begründet. Es entsprechen 
sieh im Regelfalle Lese- und Steilkartei, Schreib- und 
Flachlnirtei. 
Die Vor- uud Nachteile auf beiden Seiten haben eine 
Reihe von Sonderformen eutstehen lassen. In neuester 
Zeit sind zweckmäßige Verbindungen der Steil- nnd 
Flachkartei entwickelt worden, indem sowohl die 
Steilkartei Eigenarten der Flachkartei übernommen 
hat als auch nmgekehrt. Die Flachkartei ist auch 
äußerlich zur Buchform zurückgekehrt; sie befestigt 
die Karten gestaffelt in Buchmechaniken (Buchflach
kartei) und führt auf diese Weise eine Vereinigung 
der Vorzüge von Buch und Kartei herbei, wie sie 
das Loseblattbuch bisher nicht aufzuweisen vermocht 
hat. Andererseits hat sie die änßerste Entwicklungs
stufe in der Streifentafel erreicht, bei der die haupt
sächlichste Eigenschaft der Flachkartei, der Sicht
streifen, unter Fortfall des übrigen Kartenteiles zu 
einem selbständigen Gebilde ausgebaut worden ist. 
Für maschinelle Beschriftung, zu der die Karte dem 
Behälter entnommen werden muß, ist ferner die 
Bindung aufgegeben worden; die Karten werden in 
den Rahmen oder Tafeln nur aufgesteckt. Auto
matische Sortierkarteien suchen auf mechanischem 
Wege das Finden der Karten zu bewerkstelligen. 
Die Ziele all dieser Mischformen und Neubildungen 

aber sind die gleichen; sie werden beherrscht von dem 
Streben nach 

Anpassungsfähigkeit an die gestellten Aufgaben, 
einfacher und übersichtlicher Handhabung, 
leichter Kartenbeschriftung, 
großem Fassungsraum, 
Bearbeitungsmöglichkeit in Reichweite und 
Preisverbilligung. 

IV. Probleme der Karteieinrichtung 
Die Wahl des Karteisystems ist, wie bereits ausgeführt, 
in erster Linie von der Aufgabe abhängig, die durch 
die Kartei erfüllt werden soll, in Verbindung mit 
dem Kostenaufwande, der im Verhältnis zum Er
folge stehen muß. Daneben sind Größe der Anlage, 
Kartenformat, Arbeitsweise und der zur Verfügung 
stehende Ranm maßgebend. 
Der Erfolg des sachlichen Zweckes liegt in der erhöhten 
Ordnung und Kontrolle, in größerer Zwangsläufigkeit 
und in der Vereinigung von Arbeitsgängen; der Er
folg des geldwerten Zweckes in einer Kostensenkung 
durch verminderten Aufwand an Arbeitskraft und 
Material bei gleichem Leistungsergebnis, wenn möglich, 
bei Steigerung der Leistung. 
Die Größe der Anlage, die Kartemnenge, legt bereits 
in großen Zügen die Behälterart fest, soweit sie nicht 
durch das gewählte System vorgeschrieben wird. 
Die Steilkartei gestattet hier eine größere Bewegungs
freiheit. Bei kleineren Kartensammlungen genügen 
Einzellcasten und Schreibtischschub, bei ausge
dehnteren muß zu Schränlren und Trögen gegriffen 
werden. Dabei spielt das Format der Karte eine 
Rolle. Je größer die Karte, um so umfangreichere 
Behälter müssen bei gleicher Kartenzahl herangezogen 
werden. Die Beziehung der Karte zum Karteimöbel 
äußert sich im Raum. Der Formatfrl'ge kommt 
daher eine Bedeutung zu, die oft nicht rechtzeitig 
erkannt wird. Geschickte Vordrnckgestaltung läßt 
ein unnötig großes Kartenformat vermeiden. Die 
Selbstverständlichkeit der Verwendung genormter 
Karten ist beiläufig schon erwähnt worden. Als 
Grenzrormate gelten Din A 4 und A 7; allzu große 
Karten sind unhandlich für das Beschriften, zu kleine 
lassen sich schlecht blättern und erfordern kürzere 
Aufbewahrungskästen, da inrolge der geringen Höhe 
der Karten bei dem Zusammenpressen mit der Stell
wand der mittlere Teil leicht nach oben herausge
drückt wird. 
Auf ein weiteres Moment verdient in diesem Zu
sammenhange hingewiesen zu werden, auf das Wachs
tum der Kartenanlage. Es wird durch zwei Umstände 
bedingt: durch den Zugang an neuen Karten und 
durch die Vielheit der Eintragungen. Rasches Wachs
tum erhöht sehr bald den Material- und Raumbedarf, 
ja greift unter Umständen auf den Personalbedarf 
über. Die räumliche Vorsorge richtet sich nach dem 
voraussichtlichen Grade des Anwachsens. Eine ge
wisse Gleichmäßigkeit vorausgesetzt, bestimmen drei 
Faktoren die Berechnung: 

Anfangsbestand des Kartengutes, . 
Zuwachs (abzüglich der laufenden Abgänge) und 
Zeit. . 

Eine solche Betrachtung ermöglicht einen Rück
schluß auf die Einrichtungskosten wie auf die Kosten 
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der Unterhaltung; sie ist ein Maßstab dafür, mit 
welchem Geldaufwande gerechnet und welcher Erfolg 
dementsprechend erwartet und aufgebracht werden 
muß. 
Das jeweils zweckllläßigste Karteimöbel - um noch 
einmal darauf zurückzukommen - wird ferner durch 
Raum und Arbeitsweise mitbestimmt. Es ist weder 
gleichgültig, welcher Raum zur Verfügung steht, noch 
wie an der Kartei gearbeitet werden soll. Bei be
schränkten Raumverhältnissen wird die Nutzung der 
Wandllächen erwünscht, mithiu werden Schrank
anlagen vorzuziehen sein, die horizontal wenig SteIl
fläehe erfordern. Ihre Ausdehnungsrichtungen sind 
Höhe (Augen- bis Kniehöhe) und Breite. Ist reich
licherer Platz vorhanden, so können Troganlagen 
verwendet werden, bei denen die Arbeitsfläche (nur 
eine Kartenschicht) in die Ebene verlegt ist und die 
arbeitstechnisch eine Reihe von Vorzügen bieten. 
Handelt es sich beispielsweise um dauernde, nicht nur 
nachschlagsweise Arbeit an der Kartei, etwa. um stän
dige, zahlreiche Auskünfte oder Buchuugen, so muß 
das gesamte Kart.engut offen zugänglich sein. Das 
ununterbrochene Öffnen und Schließen von Schüben 
wirkt in diesem Falle im höchsten iVlaß e hemmend. Der 
Trog ist jedoch auch angebracht, wenn an der Kar
tei - und zwar am Gesamtkartengut - von mehreren 
Personen gleichzeitig gearbeitet werden muß. Dies 

um so mehr, je stärker die Benutzung der Kartei ist. 
Erst bei geringem Bean,pruchungsgrade verlieren die 
Nachteile des Schubschrankes an Bedeutung. Ebenso 
entlasten Trogpult und Trogtisch den Allein-Kartei
führer, der bei schwacher Inanspruchnahme der ein
zelnen Karte in der Lage ist, tausende zu verwalten, 
aber doch durch die Menge der Karten gezwungen 
wird, sie alle stets griffbereit in einer Arbeitsebene 
zur Hand zu haben. 
Nicht zuletzt hängt der Erfolg einer Kartei von der 
Art ihrer Bearbeitung ab. Die Grundforderung 
richtiger Personalauslese gilt hier wie überall. Ge
wissenhaftigkeit und Ordnungssinn sind Eigenschaften, 
ohne die ein Karteibearbeiter schwerlich einwandfreie 
Leistungen erreichen wird. Beherrschung der Be
dienungstechnik des Arbeitsgerätes ist eine selbst
verständliche Voraussetzung, deren Vernachlässigung 
oft genug - und nicht nur bei Maschinen - Mängel 
verursacht, d},e zu Unrecht dem System zur Last 
gelegt werden. 
Ausschlaggebend für den Grad des Gelingen" einer 
jeden Arbeit ist die Bestgestaltung der beiden Teil
kräfte: Person und Arbeitsmittel. Diese Erkenntnis 
muß weitgehend beachtet werden für die Nutzung der 
Kartei, die ein anspruchsloses Hilfsmittel, aber auch 
ein bis zum äußersten feinfühliges Instrument neu
zeitlicher Arbeitstechnik sein kann. 

Das Ortsrecht der Stadt TIlsit als Loseblattbuch 

Rhaese, Bürooberinspektor, Tilsit 

Die zahlreichen Vorschriften, die für den Bezirk einer 
§tadtgemeinde Geltung haben, unterliegen häufigen 
Anderungen. Es kostet Mühe, sich durch die Vor
schriften hindurchzufinden, die für den Bezirk eines 
einzigen größeren Gemeinwesens Geltung haben. 
Die Bestimmungen sind in den meisten Fällen nicht 
zweckentsprechend gesammelt, sondern in den ver
schiedensten Akten der Stadtverwaltung, in Amts
blättern, Tageszeitungen usw. zu finden. Viele Mühe 
muß aufgewendet werden, um sie dort zu finden. 
Weiteren großen Zeitaufwand erfordert die Fest
stellung, ob Änderungen eingetreten sind, die mit 
berücksichtigt werd en müssen. 
Um alle diese Mühe zu vermeiden und alle Orts
vorschriften in der jeweils geltenden Fassung ge
sammelt beisammen zu haben, so daß alle zeitrauben
den überlegungen, ob diese oder jene Bestimmung 
vielleicht abgeändert oder aufgehoben ist, überflüssig 
sind, hat sich die Stadtverwaltung Tilsit dazu ent
schlossen, eine stets auf dem laufenden zu haltende 
gedruckte Sammlung der Ortsbestimmungen 
herauszugeben. Die Sammlung ist nach dem vom 
Verfasser entworfenen Endlos-Registerbuchsystem ') 
gedruckt worden, und zwar sind sämtliche Orts
satzungen, Steuerordnungen, PoHzeiverordnungen, 
Gemeindebeschlüsse usw. nach Sachgebieten geordnet, 
die mit römischen Ziffern bezeichnet sind, z. B. ist die 

') DRGM. Nr. 1 032210. 
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Bezirksvorsteherordnung dem Sachgebiet I "All
gemeine Verwaltung, Verfassung, Organisation", die 
Besoldungsordnung dem Sachgebiet II "Städtische 
Beamte, Angestellte und Arbeiter" zugeteilt worden. 
Der Sammlung ist ein Inhaltsverzeichnis beigegeben, 
in dem fiir jedes Sachgebiet besondere lose Blätter 
vorgesehen sind. Innerhalb eines jeden Sachgebietes 
sind die einzelnen Bestimmungen unter laufenden 
Nummern, immer mit ,,1 11 anfangend, in alphabe
tischer Reihenfolge der Stichworte aufgeführt, die 
Stichworte zum Zwecke des leichteren Auffindens 
fett gedruckt. Um später neu zu erlassende Vor
schriften jederzeit an den geeigneten Stellen 'Ieicht 
in das Buch aufnehmen zu können, ist an bestimmten 
Stellen z. B. unter ,,3., 4., 5." Raum frei gelassen 
worden, um an diesen Stellen über neue Bestimmungen 
Deckblätter einkleben zu können, die vorgummiert 
geliefert werden. Diese neue Druckanordnung gibt 
die Möglichkeit, jederzeit Nachträge in unbegrenzter 
Zahl an richtiger Stelle einfügen zu können. Jeder 
Teil des Buches kann nach Bedarf beliebig viele 
Blätter zum Inhaltsverzeichnis hinzubekommen, wenn 
ein Blatt nicht ausreicht. Andererseits kann jeder 
Teil unbegrenzt gekürzt werden, ohne daß die Samm
lung dadurch in ihrem Bestande als vollständiges 
Werk jemals beeinträchtigt wird. Die einzelnen 
Bestimmungen selbst sind ebenfalls auf lose Blätter 
von derselben Größe wie die Inhaltsverzeichnisblätter 
gedruckt und am äußeren Rande oben mit der Be-
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zeichnung versehen, unter der sie im endlosen Register 
erscheinen, z. B. 

die Bezirksvorsteherordnung • . Teil I Nr. 8, 
die Besoldungsordnung • . . . Teil II Nr. 1 usw. 

Um jede einzelne Stelle des Buches leicht bezeichnen 
und auffiuden zu können, erhalten die Ortsvorschriften 
in sich Seitennummern. 
Nach dem endlosen, in seiner Einteilung nach Sach
gebieten sehr übersichtlichen Register wird jede Be
stimmung in· dem BUbh mühelos aufgefunden. Die 
Inhaltsverzeichnisblätter haben des leichteren Auf
findens wegen noch einen seitlichen Registeransatz 
(Daumenregister) mit der Bezeichnung des Sach
gebietes. 
Zwischen der Überschrift der Bestimmung und dem 
Text ist Zwischenraum gelassen für die Bezeichnung 
des Datums der Bestimmung und der Daten der etwa 
später kommenden Änderungen. Die Daten und 
Unterschriften am Schluß der Verordnungen sind 
zweckmäßig 'meistens nicht gedruckt, damit bei 
späteren Änderungen die Daten und Namen nicht 
mit berichtigt zu werden brauchen. Die ganze Samm
lung, Inhaltsverzeichnisblätter wie auch die nach 
diesen Inhaltsverzeichnissen geordneten Bestim
mungen, wird zusammengehalten durch dauerhafte 
Klemmrückenmappen, die ganz leichtes Auswechseln 
der Blätter gestatten und dennoch das Aussehen eines 
gebundenen Buches haben. Buchbinderkosten fallen 
also ganz fort. 
Wenn der Stoff in einem Bande zu umfangreich'wird, 
so kann leicht jeder Teil herausgenommen und in 
einen anderen Einbanddeckel gelegt werden. 
Bei .J. nderungen des Inhalts erhält jeder Besitzer 
der Sammlung umgehend eine Anweisung zum Berich-
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tigen des Buches mit den erforderlichen Deckblättern 
und neuen Druckstücken. Beim Außerkrafttreten von 
BestimmungenistdieNr. imInhaltsverzeichnislediglich 
zu streichen und das Druckstück der Bestimmungen 
zu entfernen. Diese Berichtigungsanweisungen werden 
laufend numeriert, so daß jeder Bezieher prüfen 
kann, ob er die Nachträge restlos erhalten hat. 
Die Tilsiter Ortsstatutensammlung hat weiter den 
großen Vorteil, daß die Bestimmungen auch einzeln, 
außerhalb der vollständigen Sammlung verwendet 
werden können. Nach Bedarf werden von neuen 
Bestimmungen neben den für die vollständigen 
Sammlungen benötigten Stücken gleichzeitig noch 
sovielEinzeldruckstücke hergestellt, als für den Hand
gebrauch, für Akten, Behörden oder Privatpersonen 
gebraucht werden. Die nie veraltende Sammlung 
erfordert also gar keine besonderen Druckkosten. 
"Das Ortsrecht der Stadt Tilsit" hat wesentlich zur 
Vereinfachung der Verwaltung unserer Stadt bei
getragen. Ein Beamter hat den Auftrag er h~lten, 
über jede Änderung der Bestimmungen gedruckte 
Anweisungen zur Berichtigung der Bücher allen 
Besitzern des Buches zustellen zu lassen. Er ist dafür 
verantwortlich, daß jede Änderung berücksichtigt 
wird. Auf diese Weise fallen die zeitraubenden Fest
stellungen, ob die Bestimmungen inzwischen ab
geändert sind, und die ganze Sucharbeit nach den 
bisher verstreut gewesenen Ortssatzungen fort. Die 
Sammlung steht jederzeit lückenlos und auf den 
neu esten Stand gebracht zur Benutzung zur Verfügung 
und wird bei auftauchenden Fragen gern zu Hilfe 
genommen, auf diese Weise die Arbeit in der Ver
waltung bedeutend vereinfachend und den Arbeits
aufwand erheblich verringernd. 

kleinerer und mittlerer Verwaltungen 

Waldemar Müller, Stadtamtmann, Wittenberge 

Die von den Kommunen teils freiwillig, teils auf 
Grund gesetzlicher oder verwaltungsmäßiger Vor
schriften zu leistenden Wohlfahrtsaufgaben sind heute 
im Gegensatz zur früheren Armenverwaltung so 
umfangreich, mannigfach und vielseitig, daß es einer 
starken Zusa;mmenfassung aller Stellen, Einrichtungen 
und Anstalten, die gleichen oder ähnlichen Aufgaben 
dienen, bedarf, um eine planmäßige, schnelle und 
wirksame Hilfe neben wirtschaftlicher Verwendung 
der Mittel zu gewährleisten. 
Grundsatz der Wohlfahrtspflege muß die individuelle 
Beurteilung und Bearbeitung jedes einzelnen Falles 
sein. Dieser Grundsatz kann aber nur in die Praxis 
umgesetzt werden, wenn das Büro über ein I-Iilfs
mittel verfügt, das, rasch und bequem benutzbar, 
stets lückenlos über Personalien und gewährte Hilfe
leistungen usw. Aufschluß gibt. 
Durch welches Hilfsmittel kann nun eine derartige 
Übersicht ohne erheblichen Verwaltungsauf
wand erreicht werden? 

Es gilt in erster Linie eine Verbindung zw,:schen 
den Pe1'sonalakten und sonstigen Vorgängen 
aus allen Hauptabschnitten der ,virtschaft
lichen Fürsorge, der Jugendfürsorge und -pflege 
und der Gesundheitsfürsorge herzustellen, durch die 
eine richtige Beurteilung aller in, Frage kommenden 
Gesichtspunkte sichergestellt wird. 
Die Akten oder aktenmäßigen Vorgänge jedes 
Einzelfalles müssen vorweg 
1. ein [{ostenblatt, d. i., eine Übersicht der ge

leisteten Ausgaben und der Erstattungen und 
2. einen Abhärbogen, einen Vordruck über die 

persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, 
der jeweils zu berichtigen bzw. zu ergänzen ist, 

enthalten. Die Übersicht über einen Einzelfall aus 
allen Gebieten wird nun durch eine Kartei her
gestellt werden können, bei der dann auf Einzelheiten 
über Kosten und Verhältnisse, die jederzeit in den 
Akten mühelos zu finden sind, verzichtet wird. Die 
[{artei ist lediglich eine Such- oder Stich kartei, 
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die für alle unterstützten oder sonst betreuten (z. B. 
Schutzaufsicht usw.) Personen immer angibt, in wel
chem Umfang eine Familie oder Person von der Für
sorge erfaßt worden ist. Sie dient so auch zur Aus
leunftserteilung in der Zusammenarbeit mit den 
Organisationen der freien Wohlfahrtspflege. 
Die Vorderseite einer solchen Karteikarte sieht wie 
Bild 24 aus. 
Die Karten sind Familienlcarten, d. h. sie werden auf 
den Namen des Haushaltsvorstandes angelegt, sofern 
die Familienmitglieder zusammenleben. Bei getrennt 
lebenden Personen genügt eine zweite Karte. mit 
einem entsprechenden Hinweis zur Familienkarte. 

Die Karten werden in der üblichen Weise durch Aus
nutzung von Tab-, Kerb- und Reiterbahn für die 
praktische Arbeit entsprechend geordnet. 
Neben den Personalien enthält die Karte die Be
zeichnung aller Aktenzeichen etwaiger in den Teil
gebieten vorhandenen Vorgänge. Weitere Vorgänge, 
die nicht aktenmäßig aufbewahrt werden, werden 
ebenfalls unter Angabe der Aufbewahrungsstelle (z. B. 
in der Krüppelfürsorge usw.) vermerkt. 
Auf der Rückseite der Karte ist genügend Raum für 
kurze Hinweise bei vo,.übergehender Hilfe, bei denen 
nicht Personalakten angelegt werden, vorhanden. 
Grundsätzlich werden die Vorgänge in Personalakten 

Bild 24. Karteikarte für Wohlfahrtspflege 

aufbewahrt. Bei einmaliger oder vorübergehender 
Hilfe dient aber der Erleichterung der Aktenführung 
die Zusammenfassung der Schriftstücke in einem 
Handaktenstück, das alphabetisch (z. B. unter der 
Bezeichnung "Blattsammlung") aufbewahrt wird. 
Die Such- oder Stichlea,·tei ermöglicht also 
gleichzeitig auch eine wesentliche Verwal
tungsvMeinfachung. 
Ähnlich ist auch eine Stichkartei für die Amtsvor
mundschaft (Mündel und Väter) eingerichtet. 
Die Kartei muß selbstverständlich auf die örtlichen 
Verhältnisse Rücksicht nehmen. Sie wird aber die 
ObM'sichtlichleeit dM Fü,.sorgemaßnahmen im 
einzelnen ohne erhebliche VM·waltungsa,.beit 
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immer fördern und in Verbindung mit dem doch 
nicht zu entbehrenden Aktenstück bei Verwendung 
öffentlicher Mittel neben streng durchgeführter indi
vidueller Fürsorge größtmöglichste Wirtschaft
lichleeit gewährleisten und jede Doppelarbeit aus
schließen. Eine Flach- oder Steilkartei, in der über 
jeden Fürsorgefall in vielen Spalten gebucht werden 
soll, erübrigt sich. Da auf die Aktenführung nicht 
verzichtet werden kann, bedeutet eine Buchungs
kartei unnötige Doppelarbeit mit dem Mangel, daß 
weder Kartei noch Akten in Ordnung sind. J eden
falls hat sich die einfache, billige Such- und Stich
kartei in unserer Wohlfahrtsverwaltung - einer 
Stadt von 26500 Einw. - sehr gut bewährt. 



AUFBEWAHRUNG VON HEBEKARTEN IN DER STEUERVERWALTUNG DER STADT DESSAU 

Aufbewahrung von Hebekarten 
in der Steuerverwaltung der Stadt Dessau 

Durch die vollkommen veränderten Nachkriegs
verhältnisse hat sich in der Steuerverwaltung eine 
nicht unerhebliche Arbeitsvermehrung eingestellt. 
Diese Mehrleistungen konnten nur mit großem Kosten
aufwand und mit bedeutendem Zeitverbrauch be
wältigt werden. Die Verwendung von Büromaschinen 
und anderen mechanischen Hilfsmitteln hat sich zur 
Entlastung des Personals und zur Einsparung der 
verursachten hohen Personalkosten mehr und mehr 
eingeführt. Im besonderen aber war dies auch zur 
schnelleren Abwicklung des Geschäftsganges unum
gänglich notwendig. Hierbei hat sich als eines der 
wichtigsten Hilfsmittel in der Steuerverwaltung die 
"K arteill ausgebreitet. 
Die Kartei ersetzt die bisher üblichen Listen für die 
Steuerveranlagung und 'tritt an die Stelle der Bücher 
in den Steuerkassen. Die durch den Umzug der 
Steuerpflichtigen und aus anderen Gründen not
wendig gewordenen Änderungen können zn jeder Zeit 
und ohne Schwierigkeit einfach durch Umstellen der 
betreffenden Karten bewerkstelligt werden, während 
man bei den Listen den Namen streichen und an der 
anderen Stelle wieder nen eintragen mußte. 
In Verbindung mit der Verwendung von Buchungs
maschinen oder des Durchschreibeverfahrens haben 

Bild 25. Eiserner Kartenschrank 

sich gerade durch die weitgehendste Benutzung von 
Kontenkarten ganz beträchtliche Arbeitsersparnisse 
erzielen lassen. 

Den von vielen Seiten der Verwendung der Kartei 
entgegengebrachten Bedenken (Verlust, Entwendung 
und Fälschung von Karten) kann durch zweckmäßige 
Anlage der Kartei begegnet werden. 
In der Städtischen Steuerkasse der Stadt Dessau hat 
sich die nachstehend beschriebene Kartei (Bild 25) 
bewährt. 
Die Schränke sind mit herausziehbaren Weißblech
kästen ausgestattet. Jeder Kasten faßt je nach der 
Stärke des Materials bis zu 500 Hebekarten. Diese 
Kästen ruhen, wie auch aus dem Bild Nr. 25 ersichtlich 
ist, anf Stahlschienen und sind mit Sperrhaken ver
sehen, um ein Herausfallen beim Herausziehen de.r 
Kästen zu verhindern (Bild 26). Durch die Ab
schrägung der hinteren Wände der einzelnen Kästen 
werden die Hebekarten so herausgestellt, daß jede 
einzelne Kontenkarte leicht und schnell heraus
genommen werden kann. Insgesamt können in einem 
Schrank etwa 21 000 Karten aufbewahrt werden. 
In der Steuerkasse der Stadt Dessau sind 2 derartige 
Schränke aufgestellt. An diesen beid en Schränken 

Bild 26. Kartei der Steuerkasse Dessau 
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können 2-3 Beamte die benötigten Hebekarten 
herausziehen und bis zu 700 Personen in den Kassen
stunden (4 Stunden) ohne gegenseitige Störung des 
übrigen Apparats abfertigen. 
Der Verschluß dieser Schränke erfolgt durch Stahl
blechrolladen, die durch Federzug betätigt und durch 
eiu seitlich angeordnetes Sicherheitsschloß gesperrt 
werden. Hierdurch werden die Karteien außerhalb 
der Dienststunden stets unter einem guten Verschluß 
gehalten und dem Zugriff Unbefugter entzogen. Zum 
andern ist aber auch die Unterbringung der Karten 
in diesen Schränken bis zu einem gewissen Grade 
feuergeschützt. 
Von wesentlicher Bedeutung bei der Lagerung der 
Karten ist die innere Ordnung derselben. Die Ver
schiedenheit der Steuerarten oder auch der Steuer
termine erfordern ein leicht erkennbares und ohne 
besondere Arbeitsleistung angewandtes Unterschei
dungsmerkmal. Als ein vielfach angewendetes Ord
nungsmittel hat sich hier die Verschiedenheit der 
Kartenfarbe recht gut bewährt. Die Ausnutzung 
dieser Einrichtung bringt bestimmt den Vorteil mit 
sich, daß Verwechselungen bei der Verbuchung der 
einzelnen Steuer arten, insbesondere bei Massenbe
arbeitungen, bei Verbuchung durch Buchungsmaschi
nen, im allgemeinen vermieden werden. 
aus Zweckmäßigkeitsgründen wird empfohlen, die 
Steuerbescheide und Steuerkarten für jede einzelne 
Steuerart in einer übereinstimmenden Farbe her
stellen zu lassen. So sind z. B. in der Steuerverwaltung 
Dessau die Karten und Bescheide (Beitragsrechnungen) 

für die Steuer von bebautem Grundbesitz aus 
weißem Papier bzw. Karton, 

für die Gewerbesteuer aus gelbem Papier bzw. 
Karton, 

für die Brandkassenbeiträge aus feuerrotem 
Papier bzw. Karton, 

für den Wasserve1"brauch aus blauem Papier bzw. 
Karton 

usw. hergestellt. 

Am Kopfe der Kontenkarten, wie auch der Steuer
bescheide usw. sind die betreffenden Hebebuch
nummern vermerkt. Zur Erleichterung des Auf
findens einer Karteoder um die wieder einzusteckende 
richtig einzuordnen, führt jede Karte als mechanische 
kontrolle den Kerbschnitt nach Hunderten und 
Tausenden. Ist eine Karte nicht aufznfinden, so muß 
sie sich, falls sie durch den Kerbschnitt nicht sofort 
aufgefunden wird, im zugehörigen Hundert befinden, 
kann also innerhalb dieses Hunderts sehr schnell 
wieder aufgefunden werden. 
Die Einteilung der Karten erfolgt praktischerweise 
nach Straßen oder nach dem Alphabet, je nachdem, 
welchen Zwecken die Karte zu dienen bestimmt ist. 
Znr schnellen Auffindung beim Heraussuchen der 
Karten ist es natürlich notwendig, daß auch die ein
zelnen Kästen durch Anbringung eines Schildes 
anzeigen, welche Hebekarten ihrer Nummer oder 
ihrem Buchstaben nach sich in den betreffenden 
Kästen befinden sollen. 
Die Verwaltung, insbesondere aber auch die Leiter 
von Steuerkassen müssen täglich über den Stand der 
Erhebung unterrichtet sein oder sfch schnell unter-
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richten können. Besonderer Wert muß auf die Er
kenubarkeit bewilligter Stundungen und der erfolgten 
Mahnung zum Zwecke der Überwachung der Zwangs
vollstreckung im Verwaltungszwangsverfahren usw. 
gelegt werden. Es ist dies sehr gut durch Anbringung 
von Merkmalen an den Karten möglich, während es 
bei der Listenführung besonders Schwierigkeiten be
reitete. Verschiedenfarbige und in der Form ver
schiedenartige Reiter oder Tabs, sowie farbige Papier
zeichen zum Aufkleben bilden sehr gute Merkmale. 
Durch Kombination solcher Hilfsmittel können die 
Karten auf unzählige Weise übersichtlich gekenn
zeichnet werden. Als praktisch hat sich auch die 
besondere Lagerung der Restanten in den Karten
schränken oder Kartenpulten ergeben. 
Nach der Beendigung jeder terminmäßigen Erhebung 
werden die Karten der Restanten in dem hinten 
gelegenen Teil der Kartei, die Karten über bezahlte 
Steuern in dem vorderen Karteiabteil gelagert, so daß 
eine strenge Trennung der Zahler und Restanten sich 
ohne weiteres ergibt. Nach den hierdurch abgeson
derten Restantenkarten werden die Aufträge für die 
Vollziehungsbeamten ausgefertigt. Unmittelbar vor 
Beginn der neuen Erhebung werden sämtliche Konten
karten wieder in die Karteiabteile laufend abgestellt. 
Es erübrigt sich somit, für die Durchführung des Ver
waltungszwangsverfahrens nach den Fälligkeitster
minen die bezahlten Karten nochmals durchzuprüfen. 
Auch die im Laufe des Steuerjahres durch Zahlungen 
usw. zur Erledigung gekommeuen Karten werden 
zweckmäßig, nachdem sie laufend aufgerechnet und 
abgeschlossen sind, besonders in den Schränken 
gelagert. Hierdurch werden die zum Ende des Rech
nungsjahres sich zusammendrängenden Abschluß
arbeiten erleichtert, und es wird erreicht, daß nach 
einer verhältnismäßig kurzen Zeit nach Ablauf des 
letzten Zahlungstermines die verbliebenen Reste end
gültig festgestellt werden und jede einzelne Steuer
art abgeschlossen werden kann. 
Die alljährlich abgeschlossenen Karten werden ge
sondert von den Karten des laufenden Rechnungs
jahres verwahrt. Da eine Inanspruchnahme der 
Karten aus den Vorjahren nicht allzuhäufig sein 
wird, genügt die Aufbewahrung in Stapeln verschnürt, 
mit kurzen Bezeichnungen. versehen. Gegen eine 
Vernichtung der Karten nach Ablauf von 10 Jahren 
von der letzten Eintragung an gerechnet, dürften 
keine Bedenken bestehen. 
Für die Verwahrung und Verwaltung der Karteien 
in der Steuerverwaltung muß der Grundsatz bestehen, 
daß die Kartei, die als Unterlage für die Veranlagung 
dient, und die in der Steuerkasse verwendeten Hebe
karten getrennt verwaltet und gelagert werden. Die 
Veranlagungsstellen und die Steuerkassen müssen be
sonderen Wert darauf legen,.daß Karten zur Nach
prüfung irgendwelcher Angelegenheiten nicht heraus
gegeben werden. Wird überall hieran streng fest
gehalten, werden sich Mißstände nicht ergeben. Die 
Gefahr des Verlustes oder der Verschleppung einer 
Karte wird auf ein ganz geringes Maß eingeschränkt 
werden. 
Soweit Bedenken wegen der Benutzung der losen 
Karten noch bestehen, darf versichert werden, daß 
da, wo Ordnung herrscht, keine Karte verschwinden 
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kann, wo aber keine Ordnung herrscht, auch Bücher 
verschwinden können. 
Eine weitere Sicherheit gegen den Verlust von Konten
karten bildet eine ständige Kontrolle über den Karten
bestand, die durch regelmäßige und außerordentliche 
Revisionen an Hand von Nummernverzeichnissen, die 
mit den Hebebuchnummern der Karten gleichlaufen, 

ausgeübt wird. In der Steuerkasse Dessau werden 
bereits seit fast 20 Jahren Kontenkarten verwendet. 
Es ist bisher nicht vorgekommen, daß eine Konten
karte verloren gegangen ist. Eine vorübergehende 
Verschleppung der Karten von einer Steuerart in die 
andere ist durch die Farbenunterschiede fast aus
geschlossen. 



IX. Mechanisierung 

Vervielfältigungsmittel im Behördenbüro 

Karl Wiechmann, Berlin-Schöneberg 

Neben Schreib- und Rechenmaschinen ist der Ver
vielfältigungsapparat das unentbehrlichste Hilfs
mittel neuzeitlicher Bürotechnik im kommunalen 
Verwaltungsdienst. Er übertrifft in der Vielseitig
keit seiner Verwendung alle anderen Bürogeräte. Sie 
erstrecktsich von der einfachen Herstellung kurzer Mit
teilungen, Geschäftsanweisungen usw. für den inneren 
Betrieb, von Rundschreiben im engeren oder weiteren 
Kreise, von Formblättern, Lieferscheinen, Rechnun
gen, Empfangsbescheinigungen bis zum reklamepsy
chologisch fein ausgestalteten Werbeblatt, zu bau- und 
maschinentechnisch vielseitigen Plänen und Zeich
nungen, zum Festhalten von kostbaren Buchseiten 
und Bildern oder wichtigen Dokumenten bis zur 
Herstellung ganzer Amts- und Verordnungsblätter. 
Diesem vielseitigen Verwendungszweck entspricht 
die Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Modelle 
und Typen an Vervielfältigungsapparaten, die - noch 
durch keinerlei Normung eingeschränkt - die Aus
wahl des richtigen Apparats durch die Beschaffungs
stelle ungemein schwierig macht. Für diese Auswahl 
einige Anhaltspunkte zu geben, ist der Zweck der 
nachstehenden Ausführungen. Dabei muß vorweg 
gesagt werden, daß es ganz unmöglich ist, für irgend
ein Büro einen hestimmten Vervielfältigertyp zu 
benennen. Die Wirkungsweise der vielen vorhandenen 
Apparate ähnelt sich so, die Verwendungsmöglich
keiten überschneiden sich dermaßen vielfach, daß 
erst eine genaue Prüfung der örtlichen Umstände 
- nach den weiter unten gegebenen Richtlinien -
zur Entscheidung führen kann. Für den einzelnen 
Abdruck kann auch durch einfachere Apparate viel
fach ein Ergebnis erzielt werden, das der Leistung hoch
wertigerer Apparate recht nahe kommt. Der Unter
schied tritt jedoch stark hervor, wenn die Größe und 
Art der Vorlage, die Notwendigkeit, eine bestimmte 
Papierart zu verwenden, die Zahl der nötigen Ab
drucke und die Kürze der Zeit, in der sie heschafft 
werden müssen, eine ausschlaggebende Rolle spielen. 
Um einen überblick über das weite Feld der Büro
Vervielfältigungsmittel zu gewinnen, ist die Auf
teilung nach Verfahrens arten nötig. Diese sind 
in Bild 27 systematisch zusammengestellt; neben der 
Art des Verfahrens sind die Untergruppen, die be
sonderen Merkmale und einige Typen jeder Art soweit 
dargestellt, wie es auf knappem Raum möglich ist. 
Zur Ergänzung sei folgendes bemerkt: 
Zu 1 (Bild 27, Seite 103): Durch8chläge mit der 
Schreibmaschine ermöglichen im allgemeinen nicht 
mehr als 6-8 gut lesbare Vervielfältigungen, bei Ver-
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wendung von elektrisch betriebenen Schreibmaschinen 
bis zu 25. Das Verfahren ist zweifellos das einfachste. 
Für Buchhaltungen (besonders in I,ohnstellen) kann 
das Durch8chreibeverfahren mit Hand zweckmäßig 
sein, wenn nicht mehr als 3-4 Durchschriften nötig 
sind. J{ opie>·en kann aus handel.gerichtlichen 
Gründen erwünscht sein, es geht im Maschinenver
fahren sehr schnell und sauber vor sich. 
Zu 2: Das seit etwa 1850 bekannte Abzug8ver
fahren hat den Vorzug, daß eine besondere Einfär
hung nicht erforderlich ist. Die handschriftlich mit 
Hektographentinte oder mit Schreibmaschine durch ein 
hektographisches Farbband hergestellte Vorlage wird 
als Spiegelschrift auf die Leimglyzerin- oder Tonerde
masse übertragen. Zu jedem Abzug wird ein Papier
blatt auf die Schrift gelegt und mit einer Bürste oder 
Handwalze fest angepreßt. Jeder Abzug nimmt ein Teil
chen der auf der Masse befindlichen Farbschicht weg. 
Die Abzüge werden deshalb allmählich blasser, ihre 
Höchstzahl ist mit 50-60 begrenzt. Für anspruchs
lose Vervielfältigungen ist das Abzugsverfahren auch 
heute noch geeignet und durch den einfachen Arbeits
vorgang besonders wohlfeil. Das Ormigverfahren 
ermöglicht eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit durch 
Runddruck, kommt im Preise aber schon ungefähr 
dem Schablonendruck gleich. 
Zu 3: Zur Herstellung der Vorlage für den Scha
blonendruck müssen Wachs- oder Dauer-(Gummi
haut-)schablonen - Matrizen - verwendet werden, 
deren besondere Kosten mit in Rechnuug gestellt wer
den müssen. Jene sind et",as billiger, müssen aber 
sorgfältig vor Druck, Knittern und Wärmeeinwirkung 
geschützt werden, diese unempfindlich gegen solche 
Einwirkungen, also haltbarer und dafür teurer. 
Auf das Beschreiben der Schablonen ist besondere 
Sorgfalt zu verwenden, je besser es geschieht, desto 
vorteilhafter ist das Aussehen der Abzüge. Diese 
können in Flach- oder in Drehapparaten hergestellt 
werden.. Flachapparate sind durchweg einfache, 
kastenförmige Behälter mit Schablonenrahmen; die 
Einfärbung geschieht meistens mit Hand. Soge
nannte Stapeldrucker ermöglichen schon 6-700 Ab
züge in der Stunde. Bei den Schablonendrehverviel
fältigern unterscheidet man Eintrommel- und Zwel
trommelsysteme. Erstere arbeiten durchweg mit. 
flüssiger Wasser-, ölhaltiger oder dünner Vaselinfarbe,. 
letztere mit dicker Vaselin- oder sogenannter Fest
farbe. Die besseren Apparate sind mit Zusatzeinrich
tungen aller Art versehen (näheres s. unten) und er
möglichen hohe Leistungen. 
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Zu 4: Zum Umdruckverfahren muß die Vorlage 
durch Aufpressen oder mittels Durchlichtung auf 
einen Zwischenträger (Stein-, Metall- oder Glasplatte) 
gebracht werden; beim Rotaprintapparat findet un
mittelbares Beschreiben einer Metallfolie statt (die 
übertragung auf den Zwischenträger [Gummiwalze] 
geht hier automatisch während des Druckes vor sich). 
:Für die Einfärbung sind sinnreich gebaute Farbwerke 
vorgesehen, die zum Teil Mehrfarbendruck in einem 

--
Art des Verfahrens Untergruppen 

1. AbSChrei~ Durchschlagen, 
, Durchschreiben 

Kopieren 

2. Abziehen von Hektogra- Kastenform, Blätter, 
phen- oder Tonerdemasse Rollen 

Sondertyp "Ormig" 

3. Schablonen-{Matrizen-) Flach·( Stapel-)Drucker 
Druck mit Wachs- oder Eintrommel } Drehver-
Dauermatrizen Zweitrommel vielfältiger 

4. Umdruck auf Stein, Zink-, Lithographie, Algraphie, 
Aluminium oder Glas- Zinkdruck, Glasdruck, 
platten oder mittels Me- Offsetdruck, Rotaprint-
tallfolien druck 

5. Typendruck mit geraden Flachdruck 
oder T-förmigen Metall- Runddruck 

I lettern (Lang- u. Kurz-
typen) 

Arbei10Bgang ermöglichen. Der Druck geht in buch
druckähnlichen Maschinen vor sich, die bis zur höch
sten Vollkommenheit au.gestaltet sind. Beim Glas
druck (Opalographdruck) gibt es einfache Flach
drucker, Schnell-Flachdrucker und Runddrucker mit 
Halbzylindern aus Opalglas. Für das Durchlichtungs
verfahren sind besondere Hilfseinrichtungen vorge
sehen. Das Umdruckverfahren ist in Technik und 
Leistungen so vielseitig, daß es den höchsten An-

Besondere Merkmale Typen') 

- -
Durchschreibebrett mit od. 

ohne Federn, 
Taylorix Definitiv, 

Presse, Maschine Viktoria 

} Ohne Einfärbung Hektoral, Schapirograph 

Spiegelschrifta.bdruck Edal, Ormig -Ddrum 

} Mit Einfärbung, zahl- Greif, Typido, Wenuso, 
reiche Zusatzeinrich- !taueo, Arlac, Roto, Ro-
tungen tafix, Gestetner . 

Mit Einfärbung über Zwi- Norispresse, Wenzelpl'esse, 
schenträger Opalograph,Opalo,Klein-

Offset-Presse, Schwarz-
presse, Rotaprint 

Mit Farbtuch oder Farb- Debego, Roneo, Dapag, 
werk und Zusatzeinrich- Multigraph, Presilo, Ro-
tungen deka, Sondertyp : Büro-

graph (Thonitypie) 

6a. Photochemische Verviel- Handverfahren, Maschinen Ohne Optik Blau-, Braun-, 
fältigung (Ozalidverfahren) Rot-, Schwarz- (Licht-) 

pausen 
.. _------ --------- -------- -----'-'. .. _ ..... _-_ ...... ---- ... __ .- ..... _- -----_.'_. ---_ .. _- -------"_._-- . .. _. __ ._ .... _- .... '_ ... -.- ... ... _ .... " . .. __ .... " ... .. __ .. - "' ... 

6b. Photographische Verviel- - Mit Optik und allen Hilfs- Kontophot-Goerz, Ica Fa-
fältigung einrichtungen der Photo- mulus, Bromograph, Pho-

graphie, Verkleinerung, 
Vergrößerung (auch von 

tokopist 

Körpern) 

7. Buchdruck Hochdruck, Tiefdruck, Größte Vielseitigkeit, Ste- -
Flachdruck reotypie, Klischeedruck 

verschiedenster' Art 

1) Die der Raumbeschränkung wegen nötige Aus w a h I stellt keinen Wertmaßstab dar. 

Bid 27_ Vervielfältigungsverfahren 

sprüchen genügen kann. Die großen Maschinen be
dingen einen entsprechenden Anschaffungspreis (etwa 
4-13000 RM). 
Zu 5: Der Vervielfältigung durch Typendruck 
muß das Herstellen des Satzspiegels vorausgehen 
(zeilenweises Setzen, Zusammenfügen der Zeilen 
in Keil- oder Schraubrahmen, Einfügen von Druck
stöcken) ähnlich wie beim Buchdruck. Diese Arbeit 
erfordert naturgemäß längere Zeit; sie wird durch 
Schnell-Setzapparate erleichtert und beschleunigt. 
Das Einfärben kann mit Farbtuch oder Farbwerk ge
schehen. Die Drucke werden besonders klar (schreib
'maschinenschriftähnlich) und lassen große Vielseitig-

lceit durch wechselnde Buchstabengröße zn. Das Ver
fahren ist für Werbebriefe u. dgl. besonders beliebt. 
Seine Methode ermöglicht jederzeit, auch wenn mit 
dem Drucken schon begonnen ist, weitgehende Berich
tigungen oder Änderungen des Textes. Es gibt Flach
und Runddrucker. Bei den letzteren werden die T
förmigen Typen unmittelbar in die Schienen einer 
Drucktrommel geschoben. Nach Beendigung des 
Druckens muß der Satz wieder abgelegt werden; auch 
hierfür gibt es Hilfsgeräte. 
Zu 6: Das Lichtpausverfahren ist bekannt, es wird 
viel für Baupläne· und Werkstattzeichnungen 
verwandt. - Das photographische Verfahren ist be-
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sonders wertvoll zum Festhalten von Urkunden 
oder sonst wichtigen Schriftstücken, Buchseiten 
u. dgI., auch von Gegenständen in einer Reihe von 
Abdrucken. Sein Vorteil ist, daß die Vorlage un
verändert bleibt. Es bietet auch die einfachste Mög
lichleei, zu Verkleinerungen und Vergrößerungen. 
Die Arbeitsweise mit photographischen Vervielfäl
tigern ist leicht zu erlernen. Die Aufnahmen erfolgen 
ohne Dunkelkammer unter Anwendung starker, 
künstlicher Lichtquellen, die Entwicklung wird in 
üblicher Weise vorgenommen. 

Alle leistungsfähigen Vervielfältigungsapparate haben 
Hilfseinrichtungen, die den Arbeitsvorgang erleichtern 
und das Arbeitsergebnis verbessern. In Frage kommen 
vor allem die automatische Papieranlage, die erst 
die hohe Vervielfältigungsgeschwindigkeit erlaubt, 
die selbsttätige Farbverteilung, Kopfeinsteller, Druck
regler, selbsttätige Stoppeinrichtungen (sobald der 
Papiervorrat erschöpft ist) und Zähler. Von manchen 
Typen sind einfache und hochentwickelte Modelle 
auf dem Markt; einige Ausführungen gestatten die 
Weiberentwicklung durch nachträgliches Hinzufügen 
von Hilfseinrichtungen. Es gibt auch kombinierte Ver
vielfältigungsmaschinen für wahlweise Benutzung 
verschiedener Verfahrensarten (Opalo, Presilo u. a.) 
und Vervielfältiger mit Adressiereinrichtungen (Roto
graph, Multigraph, Triograph). 
Für die Auswahl eines Vervielfältigers im Behörden
büro sind in der Hauptsache folgende Gesichtspnnkte 
maßgebend: 
1. Was soll vervielfältigt werden (Handschrift, Ma
schinenschriit, Druckschrift, Zeichnung, Bild, Körper 
usw.), und wie muß der Abzug aussehen (Größe, Deut
lichkeit, Eindruck des Einzelbriefs [für Propaganda]), 
ein- oder mehrfarbig, wetterbeständig usw.)? 
2. Wieviel Abzüge sind in der Regel erforderlich? 
Welche Mindestzahl und welche Höchstzahl ist 
anzunehmen? 

3. Wieviel Zeit steht zur Herstellung der Abzüge 
zur Verfügung? Ist besondere Beschleunigung der 
Vervielfältigung notwendig oder spielt ihre Dauer 
keine ausschlaggebende Rolle? 
4. Wie oft wird der Apparat voraussichtlich ge
braucht? 
5. Auf welcher Art Papier soll vervielfältigt werden? 
Kommt immer das gleiche Papier in Frage oder ist 
mit wechselnder Beschaffenheit zu rechnen? 
6. Müssen die Vorlagen nach Beginn des Verviel
fältigens noch berichtigt (korrigiert) werden? Ist 
Y'iederbenutzung einer Vorlage unter geringen 
Anderungen bei späterer Gelegenheit in Betracht zu 
ziehen? 
7. Müssen Originalvorlagen, z. B. Urkunden, Briefe, 
Buchseiten, Bilder u. dgI. unbeschädigt und un
verändert bleiben? 
8. Stehen besonders qualifizierte und eingeübte 
Arbeitskräfte für das Vervielfältigen zur Verfügung 
oder müssen einfache Hilfskräfte damit fertig werden 
können? 
9. Welchen Anschaffungspreis rechtfertigt der Ver
wendungszweck ? 
Zweckmäßig wird für die Auswahl ein zuverlässiger 
Fachmann zu Rate gezogen; in besonderen Fällen 
empfiehlt sich Rückfrage bei der amtlichen bürotech
nischen AuskunftsteIle der kommunalen Spitzen
verbände beim Diwiv. 
Allgemein ist der Rat am Platze, die Grenzen für die 
Bürovervielfältigung nicht übermäßig weit zu stecken 
und lediglich' aus diesem Grunde große und teuere 
Vervielfältigungsmaschinen anzuschaffen. Für ge
wisse Zwecke und bei höheren Auflagen wird stets 
zu prüfen sein, ob nicht der gewerbliche Buchdruck 
wirtschaftlicher ist. Man kann diesen Grundsatz 
anerkennen, ohne die große Vielseitigkeit und die hohe 
Leistungsfähigkeit der Büro-Vervielfältigungsmittel 
in Frage zu stellen .. , 

Die Adressiermaschinen im Dienste der Gemeindeverwaltung 

Oscar Schmidt, Stadtverw.-Direktor, Kanzleirevisor in Leipzig 

Vorbemerkung: Da der Vel'fasser seine praktisohen 
Erfahrungen mit Adremam schinen gemaoht hat, 
Jegt er dieses Maschinensystem seinen Ausführungen 
zugrunde. 

1. 

"Massenschreibarbeiten", d. s. in kürzeren oder länge
ren Zeiträumen und in mehr oder minder großem 
Umfange regelmäßig wiederkehrende Schreibarbeiten, 
bei denen in der Hauptsache gedruckte Zufertigun
gen (Steuerzettel, Verbraucherrechnungen u. ä.) zu 
adressieren und inhaltlich mit kurzen Textergänzungen 
zu versehen sind oder Personallisten (Heberegister, 
Wahllisten u. a.) aufgestellt werden müssen, sind von 
jeher Schmerzenskinder der Verwaltungen gewesen. 
Die Herstellung ist zwar unbestritten notwendig, 
die handschriftliche Anfertigung aber sehr zeit
raubend und wenig befriedigend. Entweder muß in 
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größeren Verwaltungszweigen dazu dauernd ein 
größerer Personalbestand bereitgehalten werden, der 
diese Arbeiten mit leisten soll, oder die Herstellung 
erfolgt bei geringerem Personalbestande durch dieses 
Personal in überstunden oder es müssen vorüber
gehend besondere Anshilfskräfte auf kürzere oder 
längere Zeit eingestellt werden. Nur in wenigen 
Verwaltungen wird es möglich sein, den Verwaltungs
apparat so aufzubauen, daß ein Kräfteausgleich 
zwischen den in Frage kommenden Abteilungen 
zur Bewältigung dieser "Saisonarbeiten" durchgeführt 
werden kann (fliegende Abteilungen). Auf welchem 
Wege aber die handschriftliche Herstellung dieser 
ungewöhnlichen Arbeiten erfolgen mag, sie ist teuer 
und gleichzeitig meist unzuverlässig. Beamtetes oder 
festangestelltes Personal wird meist nach Arbeits
leistungen besoldet, die fortlaufend notwendig sind 
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und höher bewertet werden, als mechanische Ab
schreibarbeiten. Aushilfskräfte aber müssen nach 
höheren Tarifsätzen entschädigt werden, als diese 
Arbeiten wert sind. Dabei hat die handschriftliche 
Herstellung auch noch den Nachteil, daß - insbe
sondere durch das ungeübte, mit der Verwaltung zu 
wenig vertraute, und nicht mit dem, den Beamten an· 
erzogenen, Verantwortli"hkeitsgefühl beschwerte Aus
hilfspersonal - erfahrungsgemäß viel Fehler unter
laufen und aus Sicherheitsgründen eine Nachprüfnng 
durch andere Kräfte erforderlich wird. Das aber kostet 
wiederum Zeit und Geld, verhindert auch, Spitzen
leistungen aus diesen Arbeitskräften herauszuholen. 
Da bei einem großen Teile dieser "Massenschreib
arbeiten" immer wieder ein bestimmter Personen
kreis - Gemeindeeinwohner - oft in'kurzen Zwischen
räumen erfaßt werden muß - wie z. B. die Abnehmer 
von Wasser, Gas und elektrischem Strom in Monats
oder 2-Monatsfristen oder bei Aufstellung von Steuer
listen und Ausfertigung von Steuerzetteln, Schul
geldzetteln usw. alljährlich die Zensiten - oder bei 
rasch aufeinander folgenden Wahlen die Absti=ungs
berechtigten -, setzte hier auch zunächst das Be
streben ein, die handschriftliche Fertigung entweder 
durch mechanische Herstellung zu ersetzen, oder 
Listen und Register so anzulegen, daß sie mehdach 
und längere Zeit verwendet werden können. Die Ver
suche, Adressen, die im Laufe etwa eines Jahres 
mehrfach gebraucht werden, durch Steindruck auf 
gu=ierten Papieren zu vervielfältigen und dann 
auf die Zufertigungen aufzukleben, befriedigen nur 
dann, wenn sie einen kleinen Kreis betreffen, der gar 
keinen oder wenigen Veränderungen unterworfen ist, 
bei Mengen, die in viele Zehn- oder Hunderttausende 
gehen, erfordert aber die Berichtignng dieses Adressen
materials zu viel Arbeitskräfte und Zeit und damit 
auch zu hohe Ausgaben. Listen - Heberegister -, 
die für das Rechnungswerk benötigt werden, lassen 
sich schwer für mehrere Jahre verwenden, da sie 
nach Rechnungslegung für Prüfnngszwecke zur Ver
fügung stehen müssen, bei Wahllisten aber verursacht 
die Berichtigung vor der zweiten oder dritten Ver
wendnng genau so viel Zeit, Arbeitskräfte und Kosten, 
wie eine Neuaufstellung. 
Als das zurzeit beste Hilfsmittel zur Herstellung der 
oben geschilderten Massenschreibarbeiten wurde 
schließlich die Adressiermaschine - von denen es 
zurzeit eine ganze Anzahl Systeme gibt - erkannt 
und eingeführt. Die Vorteile der Adressiermaschinen 
gegenüber den übrigen Herstellungsweisen bestehen 
einmal darin, daß auf die zum Druck bestimmten 
Matrizen alle Angaben gebracht werden können, die 
den zu erfassenden Kunden, Steuerpflichtigen, Wahl
berechtigten usw. betreffen, daß Abänderungen 
(Wohnungen, Stand usw.) möglich sind, und daß die 
mit den einmal richtig hergestellten Matrizen be
druckten Zufertigungen und Listen keiner Nach
prüfung mehr bedürfen, da die Drucke einmal wie 
das alldere Mal lauten, während bei handschriftlicher 
Herstellung sich immer wieder Abschriftsfehler ein
schleichen. Zum anderen besteht der Vorteil darin, 
daß die Matrizen beweglich sind und sofort um
gestellt werden können, wenn Veränderungen in der 
Wohnung, dem Bezirke oder der Kontonummer 
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eintreten und eine andere Eingruppierung notwendig 
machen. Zum Dritten ist aber auch die gleichmäßige 
klare Schrift von nicht zu unterschätzender Wichtig
keit gegenüber deli, zumal in Kartensammlungen 
enthaltenen, verschiedenartigen Handschriften, die 
oft infolge der bei solchen Massenarbeiten geforderten 
Schnelligkeit flüchtig und unleserlich und gerade da
durch die Ursachen neuer Schreibfehler sind. Von 
besonderem Werte ist aber, daß sowohl zum Prägen 
als auch zum Drucken billigeres Personal (Arbeits
mädchen) verwendet werden können, als bei hand
schriftlicher Herstellung. Adressiermaschinen arbeiten 
entweder mit Metall- oder Fibromatrizen. Je nachdem, 
ob in einem Arbeitsgange ein oder mehrere Drucke 
hergestellt werden sollen, oder ob der Matrizen
Inhalt für einen oder mehrere Zwecke Verwendung 
finden soll, wird es sich richten, für welches System 
man sich entscheidet. Hier hat man sich für das 
Metallplattensystem und die "Adrema"-Maschinen 
entschieden, weshalb auch nur dieses System und 
die damit durchgeführten Arbeiten näher geschildert 
werden sollen. 

11. 
Der Grundgedanke des Adremaverfahrens ist, Druck
platten für oft wiederkehrende Beschriftungen und 
Listenaufstellungen im voraus so bereitzustellen, daß 
mit ihnen im Bedarfsfalle selbst größte Mengen der 
geschilderten Massenarbeiten in kürzesten Zeiträumen 
mechanisch und unter Ausschaltung teurer Ar beits
kräfte hergestellt werden können. Das Ziel wird 
dadurch erreicht, daß für jede in Frage kommende 
Person auf einer besonderen Metallplatte alle die 
für einen oder mehrere Verwendungszwecke er
forderlichen Angaben (z. B. Namen, Vornamen, 
Stand, Geburtstag, Wohnung, Steuer-Konto, Nummer 
usw.) durch die Prägemaschinen aufgebracht (ge
stanzt) werden. Die Platten sind von so zähem 
Material, daß es möglich ist, die Prägungen ganz oder 
teilweise wieder einzuebnen, so daß z. B. Wohnungs
oder sonstige Personalangaben berichtigt werden 
können oder auf den aus irgend welchen Gründen 
auszuscheidenden Platten der ganze Inhalt gelöscht 
(planiert) uud mit neuen Angaben beprägt werden 
kann. Eine Platte hält etwa 5-6 Einebnungen 
und Neuprägungen aus. Die Prägemaschinen können 
mit Fuß- oder elektrischem Antrieb betätigt werden. 
Die Platten werden in 3 verschiedenen Größen geliefert, 
Prägemaschinen können mit verschiedenen Schrift
arten und-größen ausgestattet werden. Platten können 
- je nach Textumfang - in der Stunde 20-30 von 
einer geübten Prägerin geprägt werden (Bild 28-30). 
Die Herstellung der Adressier- oder Listenarbeiten 
erfolgt mit besonderen Druckmaschinen, die ent
weder mit Hand- oder elektrischem Antriebe versehen 
sind. Das Druckverfahren läßt sich - je nach Be
dürfnis - verschiedenartig regeln. Es ist möglich, 
Einzeldrucke - Rechnnngen, sonstige Zufertigungen 
oder Briefumschläge - ein- oder mehrmals hinter
einander zn drucken durch entsprechende Regu
liernng der Plattenzuführung, ebenso Listendrucke 
ein- oder mehsmals im Durchdruckverfahren zu ge
winnen. Die Zuführung der für den Einzeldruck be
nötigten Vordrucke oder Briefumschläge erfolgt ent-

105 

I 



Bild 28. Plattensammlung und Druck.Anlagen (von Westen nach Osten) 

106 Bild 29. Plattensammlung und Druck.Anlagen (von Osten nach Westen) 
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weder durch die Hand der Druckerin oder durch 
Automaten mechanisch; Listen müssen durch die 
Druckerin in die Listenführung eingespannt werden, 
werden dann aber mechanisch durch die Druckaus
lösung in die erforderlichen Druckabstände weiter
gezogen, so daß die Druckerin inzwischen neues 
Druckmaterial vorbereiten kann. Statt der Hand
anlage kann das Druckpapier auch von einer Rolle 
abgenommen und in bestimmten Abschnitten ge
trennt werden. Durch besondere Auswahlsignale 
- d. s. Einkerbungen - können die Druckplatten, 
trotzdem sie für verschiedene Arbeitszwecke bestimmt 
werden, in einer Sammlung nach bestimmten Regeln 
zusammengelegt werden (nach dem Alphabet oder 
nach der Wohnung). Die Druckmaschine läßt dann 
mechanisch nur die Platten zum Druck kommen, 
die das für einen bestimmten Verwendungszweck 
ausgewählte Signal tragen, während die übrigen 
ungedruckt die Maschine passieren. Da jede Platte 
bis zu 13 (bei anderen Adrema-Modellen bis zu 30) 
derartiger Signale tragen kann, ist es nicht erforder
lich, für eine Person mehrere Platten in der Samm
lung zu haben, sondern es genügt eine Platte mit 
soviel Signalen, als die Person für die verschie
denenVerwendungszwecke in Frage kommen kann. 
Die Auswahl der zum Druck bestimmten Platten 
kann aber durch Kombination von Drucksignalen 
auf der Druckmaschine noch vielfach geteilt werden. 
Durch besonders geformte Druckkissen kann wei
ter hin erreicht werden, daß vom Platteninhalte nur 

die Teile zum Abdruck kommen, die für den gerade 
benötigten Zweck notwendig sind. Die entsprechen
den Beispiele werden später gegeben werden. Druck
maschinen können auch mit Numerierungsvorrichtung 
versehen werden, die dann automatisch die Drucke 
mit fortlaufender Nummer versehen, so daß das nach
trägliche Numerierenz. B. bei Listen, wegfällt, während 
mit einem automatischen Zähler die Zahl der herge
stellten Drucke gezählt werden kann. Für besondere 
Zwecke können die Druckmaschinen auch noch mit 
Klischeeplatten versehen werden, so daß sie einen fest.
stehenden Text - Briefkopf, Quittung usw. - gleich
zeitig mit der Adresse drucken, auch können durch 
eingebaute Lichtsignale der druckenden Person Hin
weise zum Wechsel der Vordrucke gegeben werden, 
z. B. wenn in einer Plattensammlung Beitragspflichtige 
für verschiedene Steuern (Grund-, Hunde-, Kirchen
steuer) zusammengelegt sind, aber für jede Steuerart 
ein anderer Vordruck zu verwenden ist. 
Die vielseitige Verwendung der Adrema in unserer 
Verwaltung wird in Abschnitt III näher erläutert 

"'werden. 
III. 

Innerhalb der Verwaltung der Stadt Leipzig bestehen 
znrzeit 3 Adremaanlagen nnd zwar je eine Anlage 

für die Stadtwerke mit 1 Präge- und 3 Drnck - . 
maschinen mit elektrischem Antrieb, 

für die Stadtbank mit einer Druckmaschine, 
eine Zentralanlage für allgemeine Verwaltnngs. 

zwecke mit 5 Präge- und 5 Druckmaschinen. 

Bild 30. Prägemaschinen und Einzeldrucker 
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Bild 31. Vordrucke der Städtisch-technischen Werke 
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Bild 33. Vordrucke der Städtlsch'technlschen Werke 

Bild 32 nebenstehend 
Vordrucke der Städtisch· 

technischen Werke 
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Muster 7 

Name 

Hachenberser 

Hennersdort 

Bild 34. Vordrucke der Städtisch-technischen Werke 
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Bild 35. Kontoauszug der Stadtbank 
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IX. MECHANISIERUNG 

A. Stadtwerke 
Die Anlage ist bereits seit 1921 in Betrieb. Bis zu 
diesem Zeitpunkte wurden hier die Verbrauchs
rechnungen für die damals etwa 150000 Abnehmer 
von Gas, Strom und Wasser einschließlich der An
schriften handschriftlich hergestellt. Bei diesem Ver
fahren konnten von einer Rechnungsangestellten 
stündlich nur etwa 90 Rechnungsanschriften her
gestellt werden, täglich also im Höchstfalle 720 Stück. 
Es gehörte demnach schon ein größerer Personal
bestand dazu, um diese Rechnungsvorarbeiten zu 
leisten. Um dieses zeitraubende Vorschreiben ab
zulösen, wurden zunächst 2 Adremadruckmaschinen 
und eine Prägemaschine (zur Ergänzung und Berich
tigung der Anschriftenplatten) aufgestellt. Infolge 
starker Zunahme der Abnehmer - zurzeit rund 
200 000 - machte sich schon nach einigen Jahren 
die Aufstellung einer 3. Druckmaschine erforderlich. 
Die Abwicklung des Rechnungswesens erfolgt in der 
Weise, daß die im Stadtgebiete eingebauten rund 
330000 Verbrauchsmesser, die in 1200 Bezirksgänge 
mit je 250-300 Messern eingeteilt sind, innerhalb 
je 2 Monaten, also mit täglich 20-30 Gängen, ab
gelesen und abgerechnet sein müssen. Die Adrema
abteilung muß Zug um Zug für diese täglich 20-30 
Gänge die erforderlichen Rechnungsanschriften und 
die anhängenden Quittungsabrisse vordrucken, damit 
auschließend sofort die Verbrauchs- und Einheiten
mengen eiugesetzt werden können. Die danach 
täglich zu liefernden rund 1500 Rechnungsanschriften 
und Quittungsabrisse (Doppeldruck !) werden von 
den 3 Druckerinnen in 1 y. Stunden hergestellt, 
während bei handschriftlicher Anfertigung 4 Arbeits
kräfte je 8 Stunden dazu brauchen würden. (Gesamt
leistung mit Adrema demnach 4Y. Stunden täglich 
gegenüber 32 Stunden handschriftlicher Arbeitszeit.) 
Von der Adrema-Abteilung wird gleichzeitig das 
Kundeuregister der Werke geführt. Es wird von den 
gleichen Platten gedruckt wie die Rechnungsan
schriften. Die Kundenplatten sind auf Grund der 
eingehenden Meldezettel und Werksnachrichten fort
laufend zu e~gänzen und zu berichtigen, wobei grund
sätzlich alle Anderungen binnen 3 Tagen eingearbeitet 
sein müssen, damit die fälligen Gänge ohne Fehler 
gedruckt werden können. Für diese Umprägearbeiten 
sind täglich 1 y. Stunden vorgesehen. 

Neben diesen laufenden Arbeiten haben die Adrema
angestellten die Monatsrechnungen größerer Ab
nehmer nebst den dazu gehörenden Briefumschlags
aufdrucken vorzubereiten und sonstige gelegentliche 
Arbeiten (Adressierarbeiten) zu erledigen. Außerdem 
sind wöchentlich für 2000 Arbeiter die Lohn- und 
monatlich für etwa 750 Beamte und Angestellte die 
Gehaltslisten vorzudrucken. 
Der Inhalt einer Prägeplatte für das Rechnungs
wesen weist auf: die Kontonummer, den Namen oder 
die Firma des Kunden und die Adresse, ferner die 
Art der Entnahme (Gas, Strom, Wasser) und die 
Zahl der Messer und Vermietungsgegenstände, die 
Nummer des Bezirksganges. Damit werden gedruckt 

1. das Kundenverzeichnis: 
Muster 1. 
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2. die Ablesekarte für den Zählerwart (Bild 31): 
Muster 2. 
Muster 3. 
Muster 4. 

3. die Vermietungskarte (Bild 33): 
Muster 5. 

4. die Rechnung (Bild 32): 
Muster 6. 

5. Für den Lohn- und Gehaltslistendruck werden 
die Platten nur mit dem Namen des Arbeiters, 
Beamten oder Angestellten geprägt. Lohn
liste bezw. Gehaltsliste mit den notwendigen 
Durchschriften: Muster 7-12 (Bild 34). 

B. Stadtbank 
Hier wurde das Adrema-System im Oktober 1925 
eingeführt. Es wurde ursprünglich nur zum Drucken 
der Anschriften auf den Briefumschlägen verwendet, 
nach und nach auch zum Anfertigen anderer Arbeiten 
herangezogen. Es werden jetzt z. B. die Register
karten in mehrfacher Ausfertigung hergestellt, so 
daß im gesamten Betriebe beliebig viel Registraturen 
geführt, auch Register für besondere Zwecke an
gefertigt werden können. Seit neuerer Zeit ist 
man auch dazu übergegangen, die Köpfe der den 
Kunden zuzusendenden Kontenauszüge damit zu 
bedrucken. Durch den Druck der Adremaanlage 
werden viele Schreib- und Adressierarbeiten er
ledigt, deren handschriftliche Anfertigung täglich 
mindestens 2 volle Arbeitskräfte erfordern würde, 
während sie mit der Adrema in 1 y. Stunden er
ledigt werden. 
Die Adrema bedruckt den Kopf des Kontos und zu
gleich des Kontoauszuges (Bild 35): 

Muster 13 u. 14. 

C. Die Zentralanlage 
Neben den vorstehend geschilderten Anlagen, die 
durch die besonderen Zwecke, denen sie dienen, voll 
beschäftigt und nutzbar gemacht worden sind, aus 
technischen Gründen sich aber schwer mit einer ande
ren Anlage vereinigen lassen, jst zur Herstellung der 
für die übrigen Verwaltungszweige erforderlichen, 
oft wiederkehrenden Adressierarbeiten und Listen
aufstellungen eine zentrale Adremaanlage aufgestellt 
worden. Hier wurden bisher die Druckarbeiten er
ledigt, deren Herstellung in den einzelnen Abteilungen 
durch eigene Maschinen nicht wirtschaftlich gewesen 
wäre, die aber zusammengefaßt eine Präge- und eine 
Druckmaschine auslasteten. Diese Anlage ist seit 
kurzer Zeit dadurch um ein Vielfaches erweitert wor
den, daß ihr die Herstellung der Wahl- und Steuer
unterlagen mit übertragen worden ist. 
Die von dieser Anlage zu leistenden Arbeiten sind 
folgende: 

1. Beamtenfürsorgekasse. 
Die zur Überweisung von Witwen- und Waisenrenten, 
aus der besonders bestehenden Witwen- und Waisen
kasse, notwendigen Zahlungsanweisungen und die 
Sammelüberweisungen für das Postscheckkonto so-
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wie den Kassenbeleg (Muster siehe unter Jugendamt). Arbeitszeit für wöchontlich rund 80 Einladungen: 
Das Auszahlungsverfahren nahm früher 1 Beamten mit der Adrema . 5 Minuten, 
an 4 Tagen im Vierteljahr in Anspruch. Die Herstel. handschriftlich..... 1 Stunde. 
lung der überweisungen, der Sammelüberweisung Ähnlich liegen die Verhältnisse bei der Stadtver· 
und des Kassenbeleges mit der Adrema erfordert ordneten· Kanzlei, die mit eigener Handdrucker· An· 
2 Stunden. lage die von den Stadtverordneten ausgehenden 

2. Hauptkanzlei. Sitzungseinladungen adressiert (Bild 36). 
Die zur Versendung von Einladungen und sonstigen Muster 15-17. 
Schriftstücken an Ratsmitglieder, Stadtverordnete 
und Ausschußmitglieder aus der Bürgerschaft er· 
forderlichen Briefumschläge, die früher hand- oder 
maschinenschriftlich hergestellt wurden (einfache 
Adressierarbeit) . 

3. Nachrichten· und Verkehrsamt. 
Die Adressierung des Leipziger Wochenprogramms 
(Auflage 200 Stück), ferner Eintrittskarten zu kleine
ren Veranstaltungen, Vorträgen usw. in Fällen, wo 

Bild 36. Zufertigungen der 
Hauptkanzlei 
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die Auflage so klein ist, daß Satz uud Druck unver
hältnismäßig teuer sein würden, ferner Werbeschriften 
und sonstige Zufertigungen, monatlich insgesamt 
3000 Stück (Bild 37) : 

Muster 18-21 

4. Jugendamt. 

Zahlungsanweisungen und Sammelüberweisungen für 
das Postscheckamt sowie Zahlungsnachweise für die 
Akten und die Kasse zur Auszahlung von Pflege
geldern an Pflegeeltern (Bild 38). 

Bild 37. Druckarbeiten des Nachrichten- und 
Verkehrsamtes 
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Vor der Einführung des Adrema-Verfahrens wurden 
hier bereits die Verpfleggelder monatlich durch Sam
melüberweisung im Postscheckverkehr angewiesen. 
Die Sammelüberweisungen wurden durch Schreib
maschinen an der Hand der von der Kartei hand
schriftlich ausgefertigten Barscheck-Formulare ge
schrieben. An der Ausfertigung der Schecks mußten 
sich 6 Mitarbeiter der Kartei beteiligen. Eine bestimm
te Zeit war dafür nicht vorgesehen, vielmehr mußte 
jeder sehen, so rasch wie möglich damit fertig zu wer
den, um für seine eigene Arbeit die Hände wieder 
freizubekommen. Damals umfaßten die Sammel
überweisungen rund 1100 Einzelfälle. Man kann die 
Dauer der Scheckschreibungen für eine Person auf 
ungefähr 3 volle Arbeitstage schätzen, muß dabei 
aber flottes, ungestörtes Arbeiten voraussetzen. Da
nach schrieb eine Maschine (2 Maschinen abwechselnd) 
gnt 1 y. Tag an der Liste. Die Vergleichung, die Zu
sammenrechnung, die Paginierung der Schecks er
forderten nochmals für eine Person 2 Tage. 
Jetzt sind rund 1500 Einzelfälle monatlich zu über
weisen. Die Vorarbeiten erfordern von einer Kraft 
einen gnten halben Tag. Der Druck der Schecks und 
der Liste in doppetter Ausfertigung dauert y. Tag. 
Die Vergleichung mit den Zahlbogen, die Ergänzung 
der letzteren und der Schecks erfordert für einen 
Mann 1 y. Tag. Die Zusammenrechnung (85 Seiten), 
Paginierung (Schecks und 2 Listen) und die Kontie
rung erfordert für einen Mann 1 Y.-2 Tage. 
Es ergibt sich daraus für die frühere Erledignng 
6Y. Tage und für die jetzige Erledigung 4-4Y. Tage. 
Dabei ist zu berücksichtigen, daß jetzt in dieser ge
ringeren Zeit y. Mehrarbeit geleistet wird. 

1. Platteninhalt : 
Muster 22. 

2. Zahlungsanweisung: 
Muster 23. 

3. Sammelüberweisung und Kassenbeleg (Doppel-
druck): Muster 24. 

5. Markthallen. 
Den Aufdruck der Namen der Standinhaber auf die 
Quittungskarten über das Markthallen-Standgeld 
!Bild 35): 

Muster 25. 

6. Ortsamt für Kriegerfürsorge. 

Zahlungsanweisungen und Sammelüberweisungen an 
das Postscheckamt, sowie Sammelzahlungsbeleg für 
die Kasse über die Auszahlung von Renten und Lehr
beihilfen an Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene. 
Es werden gedruckt 

a) vierteljährlich die Listen für Beschädigte, Hin
terbliebene und für Lehrbeihilfen mit rund 
9000 Namen von Empfangsberechtigten (Bild 40) : 

Muster 26. 

b) monatlich 9000 Zahlungsanweisungen. 
s. a. Muster 23 

Die Renten und Beihilfen wurden früher bar ausge
zahlt. Die Barauszahlung unter den heutigen Ver
hältnissen würde nach vorsichtigen Schätzungen 
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Bild 38. Sammelüberweisungen des Jugendamtes 
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etwa 300 Arbeitsstunden beanspruchen. (Dabei sind 
berechnet: 6 Zahlstellen, die mit je 2 Personen be
setzt sind und an 3 Tagen zahlen = 288 Arbeits
stunden, und 12 Stunden für die Arbeit der Haupt
kasse für die Verrechnung usw.). 
Die Herstellung der Anweisungen, Sammelüberwei
sungen und Kassenbelege durch die Adrema erfordert 
folgende Zeiten: 
das Drucken der überweisungslisten . . 
das Drucken der Zahlungsanweisungen 

8 Stunden 
16 " 

das Schreiben der Beträge auf die Zah
lungsanweisungen (25 Personen je 2 
Stunden) . . . . . . . . . . . . . 50 Stunden 

das Schreiben der überweisungsJisten 
mit der Buchungsmaschine (2 Personen, 
6 Tage je 8 Stunden). . . . . . . . 96 " 

das Vergleichen der LIsten mit den An
weisungen (25 Personen je 1 Std.) .. 25 " 

die V errechnungsar beiten usw. der Kasse. 5 " 

200 Stunden 

Bild 39. Quittungskarte über Markthallen-Standgeld 

Der Vergleich zwischen Barzahlung und überweisung 
bringt nach obigen Berechnungen monatlich 100 Ar
beitsstunden Ersparnis. Dies erscheint wenig. Aber 
man muß mit in Betracht ziehen, daß das Amt durch 
die Überweisung andere schwerwiegende Vorteile hat. 
Die Beschädigten und Hinterbliebenen werden durch 
die Überweisung vom Amte ferngehalten. Erfahrungs
gemäß haben sie beim Erscheinen im Amte immerWün
sche. Ansammlungen und dadurch hervorgerufene ge
genseitige Beeinflussung werden vermieden. Viele Emp
fänger wären bei Barzahlung im Amte gezwungen, die 
Straßenbahn zu benutzen, da sie infolge ihres Kriegs
leidens und durch den allgemeinen schlechten Ge
sundheitszustand den weiten Weg aus den Vororten 
ins Zentrum nicht laufen können. Außerdem sind 
die Räume des Amtes für eine Barzahlung ungeeiguet, 
die Korridore zu eng. Eine dezentralisierte Aus
zahlung läßt sich aus Mangel an geeigneten Räumen 
in den Vororten auch nicht durchführen. Wenn 
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Räume beschafft würden, 'hätte das Amt nicht ge
nügend Personal, um möglichst viele Zahlstellen zu 
besetzen. 
Den Vorteilen stehen natürlich auch Nachteile der 
Überweisung gegenüber, Die Kosteu der Überweisung 
betragen jährlich etwa RM 21000, darunter etwa 
RM 18000 an Porto, Auch ließe sich durch die Bar
zahlung die Verrechnung der Zusatzrente mit dem 
Reiche vereinfachen, 
Es ist deshalb wiederholt eingeheud - zuletzt im 
Mai 1928 - geprüft worden, ob die Zahlungsweise 
zu ändern sei, man ist dabei aber zu der überzeugung 
gekommen, daß das überweisungssystem das bessere 
ist. 

7. Steueramt. 
Auskunftsersuchen über Betriebsverhältnisse zur Fest
setzung des Schleusenbeitrags industrieller und ge
werblicher Anlagen, Veranlagungszufertigungen und 
Behändigungsnachweise. 
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Bild 40. Sammelüberweisungen des Ortsamtes für Kriegerfürsorge 
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Bild 41. Vordrucke des Stadtsteueramtes 

Die Veranlagung erfolgt vierteljährlich nach den 
durch die Anfragen festgestellten Betriebsverhält
nissen. Znrzeit rund 280 Betriebe. Die handschrift
liche Ausfertigung erforderte rund 4 Stunden Arbeits
zeit, der Druck mit der Adrema erfolgt in y" Stunde. 
Kopf für Anfrage und Bescheid (Bild 41): 
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Muster 27. 
Mnster 28. 

Wöchent!. 

monat!. 
viertelj. 

8. Vieh- und Schlachthof. 
170 Quittungen über die Verkaufsstand

miete, 
300 Quittungen über die Kühlzellenmiete, 
400 Rechnungen (Bild 42). 

Muster 29-32. 

9. Schulkasse. 
Gehaltsquittungsliste und Gehaltsbogen fü~ 910 
Lehrer an städtischen höheren Schulen usw. (Blld43). 
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Bild 42. Quittungen des Städtischen Vieh- und Schlachthofes 
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Briefumschlagsaufdrucke zum Verkehr mit den 
Schulen. 
Die Herstellung der Gehaltsquittungslisten (Muster 33) 
und die übertragung auf die Gehaltsbogen (Muster 34) 
erforderte handschriftlich je 20 Stunden, von der 
Adrema werden diese Arbeiten in 7 Stunden er
ledigt. 

Muster 33. 
Muster 34. 

Außerdem werden die überweisungen der Entschä
digungen an die Schulärzte und die Sammelüber
weisungen sowie die Kassenbelege darüber mit der 
Adrema hergestellt. 

[fil;'l~.':':___ -. I 119' ",,"",' ",,>, .. n '" ,'," ",',,' 
(-' 

Dr. 

11. Vermietungsamt. 
Sollkarten, Lieferscheine, Inkassolisten zur Ein
hebung der Mieten für städtische Wohnungen, Gärten 
usw. für zusammen 6 050 Mieter (Muster 35-42). 
Die handschriftliche Herstellung erforderte monatlich 
120 Stunden, mit der Adrema sind diese Arbeiten in 
24 Stunden erledigt. 

Muster 35 (Bild 44). 
Muster 36 (Bild 45). 

Muster 37-39 (Bild 46). 
Muster 40-42 (Bild 47). 

,Aufdle,Zek 

<2ni1>f.~O.b'[tötlouno 
, Unt,,[dj,i« 

, ii";pfangsbestätigung 
UDlet.chrilt'", 

Bild 43. Gehal!sbogen und Quittungslis!e 
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Bild 44. Vordruck des Vermietungsamtes 
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Bild 45. Vordruck des Vermietungsamtes 
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12. Wahl- uud Steueramt. 
Die umfäuglichsteu Massenschreibarbeiten innerhalb 
einer Gemeindeverwaltung müssen für Wahl- und 
Steuerzwecke geleistet werden, da dabei der größte 
Teil der Bevölkerung erfaßt werden muß, in Listen 
(Wahl- oder Hebelisten, Veranlagungsregister usw.) 
einzutragen ist, Steuerzettel, Lohnsteuerkarten und 
Behändigungsnachweiseanzufertigen sind, auch große 
Auflagen von Mahnungen angefertigt werden müssen. 
Als Unterlage für die Herstellung. der Wahlliste 
wurde hier bisher eine Wahllrartei geführt, in der 
sich über jede im wahlmündigen Alter befindliche 
Person eine Karte befand, die die Personalien (Fa
milien- und Vornamen, Stand oder Beruf, Geburtstag, 
-jahr und -ort, Religion oder Konfession, Dauer des 
Aufenthaltes in Leipzig, Staatsangehörigkeit, etwaige 
Wahlausschlußgründe und die Wohnung) enthielt. 
Diese Wählerkartei mußte auf Grund polizeilicher 

Meldungen, standesamtlicher und gerichtlicher Nach-· 
richten fortgesetzt über die Veränderungen in der 
Wohnung, der Staatsangehörigkeit, des Familien
standes und des Ruhens oder Wiederauflebens des 
des Wahlrechtes berichtigt und ergänzt werden. Die 
Karten waren nach Ortsteilen und innerhalb derselben 
nach Straßen und Hausnummern geordnet, zwischen 
den Häusern stand als Trennkarte eine sogenannte 
Hauskarte. Bei Wohnungsveränderungen wurde die 
neue' Wohnung auf die Karteikarte aufgetragen, 
außerdem auf die Hauskarte der alten Wohnung 
die Personalien des Ausziehenden und seine neue 
Wohnung. Diese doppelte Schreibarbeit auf Kartei
und Hauskarte und ferner die riesige Sortierarbeit, 
die durch das fortgesetzte Umlegen der Karten ent
stand - bei jährlich über 300000 Veränderungen! -, 
erforderte für das Wahlamt einen starken Personal
bestand - 18 Beamte und Angestellte - nur zur 

Bild .46. Vordrucke des Vermietungsamtes 
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Bild 47. Vordrucke des Vermietungsamtes 
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Erlediguug dieser Arbeiten. Zur Herstellung einer 
Wahlliste für die rund 500 000 Wahlberechtigten 
mußten aber 200 Hilfskräfte eingestellt werden, die 
in 2 Wochen die Wahlliste zu schreiben und dann 
mit den Karteikarten nochmals zu vergleichen hatten, 
weil durch dieses Aushilfspersonal viele Fehler in den 
Listen entstanden. Ähnlich entwickelten sich die 
Verhältnisse, wenn eine bereits vorhandene Wahlliste 
nochmals verwendet werden sollte. Bei den riesigen 
Wohnungsveränderungen mußte eine Vergleichung 
der Wahlliste Eintrag für Eintrag mit den Kartei
karten vorgenommen werden, wobei diejenigen Per
sonen zu streichen waren, deren Karteikarte sich nicht 
mehr in dem Grundstücke befand, in der der Eintrag 
bewirkt war, und jeder Wahlberechtigte in der Liste 
nachzutragen war, über den eine Karte zwar im Grund
stücke vorhanden, der Eintrag in der entsprechenden 
Stelle der Liste aber fehlte. Aushilfspersonal und 
Arbeitszeit waren unter diesen Umständen fast von 

gleichem Umfange wie bei einer Neuaufstellung der 
Listen. An eine Herstellung von Listenabschriften 
für die Parteien war dabei nicht zu denken. 
Fast noch schlimmer als beim Wahlamte - wo die 
Listenarbeiten meist in unregelmäßigen Zwischen
räumen von längerer Dauer auftraten - waren die 
Verhältnisse beim Steueramte. Auf Grund der Per
sonenstandsaufnahme mit den Hauslisten mußten 
alljährlich die Urliste für die Einkommensteuer, die 
Lohnsteuerkarten, die Kirchensteuerheberegister und 
die Kirchensteuerzettel, sowie die erforderlichen 
Behändigungsnachweise dazu herausgeschrieben wer
den. Zur Bewältigung dieser Arbeiten, die zeitlich 
nicht zusammenfallen, mußten mehrmals im Jahre 
je rund 100 Aushilfskräfte eingestellt werden, wodurch 
hohe Kosten entstanden. Mit dem zeitlichen Aus
einanderliegen der Arbeiten war aber noch ein großer 
Nachteil dadurch verbunden, daß die Wohnungen 
zu den Registern und Zufertigungen nur nach dem 

Bild 48. Druckplatte mit chiffrierter Straßen bezeichnung 

Stande vom 12. Oktober bekannt sind. Da bis zur 
Ausfertigung der Lohnsteuerkarten aber schon 1 Mo
nat und bis zur Fertigung der Kirchensteuer-Zuferti
gungen 8 Monate verfließen, in diesen Zeiträumen 
aber bereits wieder viele Wohnuugsveränderungen 
entstanden sind, kommen große Mengen unbestell
barer Zufertigungen zurück, zu denen die' neuen Woh
nungen auf dem Polizeimeldeamte erkundet werden 
müssen, 
Um die Herstellungszeiten für die Wahl- und Steuer
unterlagen zu verkürzen, die Beschäftigung von 
Aushilfskräften nach Möglichkeit auszuschalten und 
die Steuerzufertigungen mit dem neu esten Wohnungs
stande hinausgehen zu lassen, ist diese Plattensamm
lung so aufgebaut worden, daß sie für Wahl- und 
Steuerzwecke verwendet werden kann. .Dazu war 
notwendig eine besondere Textgliederung der Plat-
ten und die Verwendung von Signaldruckmaschinen. 
Die Druckplatten enthalten die Nummer der Steuer
hebestelle, Familiennamen, Vornamen, Religion, Stand 
oder Beruf, Wohnungsangabe, Zuzugstag und -ort, 
Geburtstag, -jahr und -ort, Staatsangehörigkeit und 
ferner je 1 Drucksignal für Wahlliste und Urliste, 
Steuerkarte, Kirchensteuerheberegister und -zettel 
nach obenstehendem Schema Muster 43 (Bild 43). 
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Um die Platten für möglichst lange Zeit nutzbar zu 
machen, ist der Straßenname symbolisch dargestellt, 
damit er so wenig Platz wegnimmt, als nur irgend mög
lich ist. Es können -dadurch auf der Wohnungszeile 
eine Anzahl Straßennamen znnächst nebeneinander 
gesetzt werden, und die überprägung einer eingeebne
ten Stelle findet erst bei dem 6. oder 8. Wohnungs
wechselstatt. Während bei voll ausgeprägten Straßen
namen die Platte nach der 4. oder 5. Einebnung der 
Wohnungszeile neu geprägt werden müßte, ist das 
bei dieser symbolischen Straßendarstellung erst bei 
der 30.-40. Veränderung erforderlich. Die dadurch 
notwendigen besonderen Vorkehrungen beim Druck
verfahren werden später erklärt werden. Die Straßen
symbole sind dadurch gewonnen worden, daß die 
gesamten Straßen Leipzigs innerhalb des Alphabetes 
der Anfangsbuchstaben fortlaufend numeriert worden 
sind, die Aachener Straße also die Bezeichnung Al, 
die Baalsdorfer Straße B 1 usw. führen. 
In der Plattensammlung sind aus steuerlichen Gründen 
alle Personen vom 14. Lebensjahre ab enthalten. 
Soweit die Platten für Steuerzwecke erfaßt werden 
müssen, aber nicht für Wahlzwecke benötigt werden, 
tragen sie nur die Signale der Steuerzwecke, für die 
sie erfaßt werden sollen. Die Platten über Wahl-
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unmündige oder vom Wahlrecht Ausgeschlossene 
haben also zunächst kein Wahlsignal. Umgekehrt 
ist es genau so mit den Wahlberechtigten, die nicht 
steuerpflichtig sind. Deren Platten tragen keine 
Steuersignale. Die Ergänzung der Signale findet aber 
sofort statt, sobald die Steuerpflicht oder das Wahl
recht begründet wird. über die Wahlunmündigen, 
dauernd oder vorübergehend vom Wahlrecht Aus
geschlossenen wird eine besondere Zettellmrtei ge
fühit, die nach der Zeitfolge geordnet ist, in der das 
Wahlrecht auflebt, und nach der dann täglich die Ein
prägung des Wahlsignales auf die in Frage kommen
den Platten vorgenommen wird. 
Die Plattensammlung ,steht, ähnlich wie früher die 
Wählerkartei, nach Straßen und Hausnummern ip. 
eisernen Laden und Schränken, abgeteilt nach Grund
stücken durch Kupferplatten; doch ist die Trennung 
nach Ortsteilen, sowie die Hauskarte und die N ach
weisung der aus einem IIause verzogenen Personen, 
weggefallen. Wohnungsberichtigungen sind also nur 
noch einmal- auf der Platte - notwendig. Die Laden 
tragen Straßennamen und Straßensymbol. 
Die Bearbeitung der Plattensammlung (Ergänzung 
und Berichtigung infolge Zu-, Um- oder Verzugs) 
erfolgt in der Weise, daß die Polizeimeldungen zu
nächst mittels Handdrucker durch besondere Druck
plättchen das Straßensymbol der neuen Wohnung 
erhalten, damit Prägerinnen nicht von Fall zu Fall 
dieses Symbol suchen, müssen. Die Meldungen über 
neu zugezogene Personen bekommen außerdem einen 
Vermerk über die erforderlichen Signale und die 
Steuerhebestellen-Nummer. Dann werden die neu an
zulegenden Platten geprägt, die Veränderungen auf 
die vom prägefreien Personal (siehe später) inzwischen 
aus der Sammlung entnommenen Platten aufgeprägt, 
nach Beendigung der Prägearbeiten die Platten ge
schwärzt und an die entsprechende Stelle in der 
Sammlung wieder eingereiht. Bei diesen Berichti
gUIlg,m werden die Steuerhebestellen-Nummern dann 
nicht geändert, wenn der Wohnungsumzug zwischen 

dem 12. Oktober und dem Druck der Kirchensteuer
bescheide erfolgt. Die Gründe hierfür werden später 
erläutert werden. Als Grundsatz für die laufende 
Bearbeitung der Plattensammlung gilt, daß die Poli
zeimeldungen innerhalb 24 Stunden nach Eingang 
bearbeitet sein müssen, auch während der Ausführung 
von Druckarbeiten, damit Reste vermieden werden, 
für deren Aufarbeitung nur mehr Maschinen und 
Personal gebraucht werden würden, als aus wirt
schaftlichen Gründen eingestellt werden sollen. 
Für die Bearbeitung der Plattensammlung sind 
4 Prägemaschinen und 8 ausgebildete Prägerinnen 
vorgesehen, 4 davon sind mit Prägearbeiten beschäf
tigt, die anderen 4 mit dem Heraussuchen, Schwärzen 
und Wiedereinstellen der Platten. Wöchentlich soll 
ein Austausch stattfinden, damit das gesamte Per
sonal immer in der Prägung so geübt blei.bt, daß auch 
bei starkem Geschäftsgange, Urlaub oder Krankheit 
keine Stockung in der Arbeit eintritt. 
Zur Herstellung der Druckarbeiten dieser Sammlung 
sind 4 Druckmachinen bereitgestellt, die mit beson
deren Eiurichtungen für die in Frage kommenden 
Zwecke versehen sind. Wie die Prägemaschinen, sind 
auch die Druckmaschinen mit elektrischem Antriebe 
versehen; ferner enthalten sie Signaleiurichtungen 
für den Druck der verschiedenen Listen und Zu
fertigungen. Vor und hinter der üblichen Druck
platte sind Kassetten zur Aufnahme der Druck
plättchen der Straßennamen eingebaut, weil die 
Platten an Stelle der Straßennamen nur das Straßen
symbol tragen; außerdem enthalten die Maschinen 
Numerateure für den Listendruck (wodurch ein nach
trägliches Numerieren von Listen mit der Paginier
maschine erspart wird), ferner auch Zähler zum Ab
zählen der getätigten Drucke. Daneben sind Vor
richtungen für die Herstellung von Mehrfachdrucken 
von einer Platte vorhanden, auch besondere Druck
kissen, um damit entweder nur einen Teil des Platten
inhaltes abzudrucken oder Durchdrucke bis zu 9 Stück 
herauszuholen. 

Bild 49. Wahllistenkopf 
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Das Druckverfahren mit den nur Straßensymbole 
tragenden Platten ist in folgender Weise geregelt: 
Der Druckstock und das Druckkissen ist je aus 3 Teilen 
zusammengesetzt. Bei dem Druckstock ist über und 
unter dem Durchgangsfelde der Druckplatten je 
eine Kassette ausgelassen. Bei Listendruck wird das 
Plättchen. mit dem ausgeschriebenen Straßennamen 
oberhalb des Durchgangsfeldes, bei ZnsteIlungsdrucken 
unterhalb desselben eingesetzt und bleibt darin so
lange, als Platten mit dem entsprechenden Straßen
symbol durchlanfen. Das Druckkissen besteht aus 
3 Teilen, einem breiten, feststehenden, für die durch
laufenden Platten nnd 2 schmäleren, answechsel
baren für den Straßendruck. Sollen Listen gedruckt 
werden, so wird das auf das oberhalb eingesetzte 

Plättchen passende Stück in das Druckkissen ein
geschoben, druckt als ersten Druck den Straßennamen 
als Listenkopf, und wird dann wieder zurückgezogen. 
Dami drucken nacheinander die Hausplatte mit Straße 
und Hausnummer, und dann die Personalplatten, 
bei denen die Wohnungsangaben abgedeckt sind, 
weil sie durch die Hausplatte schon gegeben wurden. 

Muster 44 (Bild 49). 

Bei dem Druck von Zufertigungen muß, da auf jedem 
Stück der ausgeschriebene Straßenname zu erscheinen 
hat, das auf das unterhalb des Durchgangsfeldes 
liegende Straßenblättchen passende schmale Druck
kissen dauernd eingesetzt sein. 

Muster 45 (Bild 50). 

Bild~50. Anschrift mit übersetzter Straßen bezeichnung 

Die zu leistenden Druckarbeiten bestehen aus in 
bestimmter Zeitfolge regelmäßig wiederkehrenden 
(Steuerunterlagen) und unvorhergesehenen (Wahl
listen). 
Die regelmäßig entstehenden Druckarbeiten kommen 
in folgender Reihe zur Abwickelung: 
Nach dem Stande vom 12. Oktober werden zuerst die 
Steuer-Urliste im Doppelstück und anschließend die 
Lohnsteuerkarten gedruckt. Die Steuerliste wird 
vom Steueramte mit den hereingekommenen Haus
listen, die nach dem gleichen Tagesstande aufgestellt 
sind, verglichen und etwa auftretende Differenzen 
in der Urliste und im Doppelstück berichtigt. Das 
Hauptstück der Urliste wird dann an das Finanzamt 
weitergegeben, das Doppelstück aber gelangt an die 
Adrema-Abteilung zurück, die danach die jährliche 
allgemeine Revision und Berichtigung der Platten
sammlung vornimmt. Dabei werden auch die not
wendigen Berichtigungen der Steuerhebestellen
Nummern vorgenommen. Der Druck der Kirchen
steuerregister erfolgt Ende Dezember, der Druck der 
Kirchensteuer-Benachrichtigungen und Zustellungs
nachweise aber erst im Juli bzw. August des nächsten 
Jahres, da die Kirchensteuerveranlagungen erst nach 
Feststellung des Einlcommensteuersolls - was erst 
bis dahin ermittelt, werden kann - vorgenommen 
werden können. Das Kirchel;lsteuerheberegister weist 
dabei durch den späteren Druck gegenüber dem 
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12. Oktober-Stand Veränderungen auf, die sich bei 
Ermittelungen des Steuersatzes auf Grund der 
Steuerurliste bemerkbar machen. Dieser Umstand 
wird aber dadurch aufgehoben, daß von' allen Woh
nungsveränderungen, die nach dem 12. Oktober 
eintreten, Plattenabdrücke an das Steueramt gelangen. 
Da die Steuerhebestellen-Nummer, wie bereits er
wähnt, bis zum Drucke der Kirchensteuerbescheide 
nicht geändert wird, laufen diese Veränderupgs
anzeigen an die am 12. Oktober zuständige Hebestelle 
und ermöglichen das Auffinden des Steuerpflichtigen, 
auch wenn er in den Listen einer anderen Hebestelle 
erscheint. Ähnlich gestaltet sich das Verfahren mit 
den noch viel später gedrucktenKirchensteuerzetteln, 
die durch die Beibehaltung der Steuerhebestellen
Nummer vom 12. Oktober und die Veränderungo
anzeigen doch zur richtigen Veranlagungsstelle ge
langen. 
Das oben geschilderte Verfahren mag auf den ersten 
Blick etwas umständlich erscheinen, wird aber doch 
als praktisch anerkannt werden müssen, wenn be
rücksichtigt wird, daß die Adrema-Anlage die Lohn
steuerkarten in 6 Tagen, die sonstigen Steuerunter
lagen aber in je 5 Tagen liefern kann, und daß dadurch 
die Einstellung zahlreicher Hilfskräfte, die bisher 
monatelang tätig waren, auf ein geringes Maß zurück
gedrückt werden kann, weil nur die Vergleichungs- . 
arbeiten erforderlich bleiben, die handschriftliche 
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Bild 52. Steuerurliste 
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. Ausfertigung vün rund 300 000 Lühnsteuerkarten, 
je 350000 handschriftlichen Einträgen in die Steuer
Urliste· und die Kirchensteuer-Hebeliste, süwie die 
Anfertigung vün 350000 Kirchensteuerbescheiden 
wegfällt und nur die Einsetzung der Beträge nüch zu 
erfülgen hat. Außerdem kann das Zustellungsverfahren 
mit den nach dem neuesten Wühnungsstande beschrif
teten Bescheiden .ohne grüße Reste und zeitraubende 
Ermittelungen vür sich gehen. 
Die Herstellung der Wahllisten mit rund 500 000 
Wahlberechtigten wickelt sich in ähnlicher Weise ab 
wie der Druck der Steuer-Urlisten. Die Anfertigung 
nimmt etwa 4--5 Tage in Anspruch, was gegenüber 
der handschriftlichen Anfertigung schün einen Zeit
gewinn vün rund 10 'Pagen bedeutet. Der Vürteil, 
der dabei besünders in die Erscheinung tritt, ist der, 
daß die Aufstellung dieser Liste um 10 Tage näher 
an den Auslegungsbeginn herangeschüben werden 
kann, was für die Richtigkeit und Verwendbarkeit 
d~r Liste vün größtem Werte ist. Auch die Möglich
keit, mit dem Durchdruckverfahren bis zu 9 Stück 
der Wahlliste in einem Arbeitsgange herstellen und 
dadurch die Parteien mit Listenabschriften bedienen 
zu können, muß als grüßer Gewinn betrachtet werden. 
Neben diesen ideellen Erfülgen steht aber nüch die 
grüße Ersparnis, die sich aus dem Listendrucke ergibt. 
Statt vün 200 Aushilfskräften in 14 Tagen werden die 
Listen jetzt durch 8 Druckerinnen in 5 Tagen her
gestellt, wübei Schreibfehler und unleserliche Hand
schriften vüllkümmen ausgeschaltet sind. 
Das beigefügte Muster 46 zeigt den klaren und schönen 
Eindruck, den eine sülche Liste hervürruft. 

Muster 46 (Bild 51). 
Muster 47 (Bild 52). 

Muster 48.-50 (Bild 53). 

Um den Druck der Steuer- und Wahlunterlagen sü 
wirtschaftlich als möglich zu gestalten und insbesün
dere für die gesamten Präge- und Druckarbeiten nicht 
einen unverhältnismäßig grüßen Maschinenpark zu be
lasten, sind für die Druckarbeiten Düppelschichten 
vürgesehen, d. h. es arbeiten an den 4 Druckmaschinen 
8 Druckerinnen in getrennten Schichten, wüdurch 
auch teuere überstundenzuschläge ausfallen. Auchfür 
Prägearbeiten ist im Bedarfsfalle das gleiche Verfahren 
vürgesehen. Für die geschilderten Druckarbeiten 

süll auch nicht das Prägepersünal eingesetzt werden, 
sündern Aushilfspersünal, damit die Ergänzungs
und Berichtigungsarbeiten an der Plattensammlung 
keine Stückungen erfahren. 
Für den Fall, daß vün den Parteien Abschriften der 
Wahllisten gefürdert werden, ist ferner' zu berück
sichtigen, daß eine Druckerin während des Listen
druckes nur 2 Durchdruckbügen zwischen 3 Listen
blätter einlegen kann. Süllen mehr Durchschläge 
eingestellt werden, sü müssen besündere Kräfte das 
Einlegen der Durchdruckbügen vürnehmen. Das 
wird aber die Küsten der Wahllisten-Herstellung 
nicht erhöhen, da die Ausgaben für Listenpapier, 
Durchdruckpapier und Vürbereitung des Druckes 
der Abschriften als den Parteien zu berechnende. 
Selbstküsten anzusetzen sind. 
Neben der vürstehend geschilderten Sammlung für 
Wahl- und Steuerzwecke süllen hier nüch einige 
Sündersammlungen über Gewerbe-, Grund- und 
Hundesteuerpflichtige angegliedert werden. Eine 
Verschmelzung dieser Sammlungen ineinander würde 
nicht ratiünell sein, da diese Sündersammlungen in 
keinem entsprechenden Größenverhältnis zur Gesamt
anlage stehen und bei dem Drucken der Unterlagen 
für diese Sünderzwecke zu viel Leerlauf im Arbeits
gange entstehen würde. 
Die Küsten der Gesamtanlage mit einem Platten
bestande vün rund 700 000 Stück erfürderte etwa 
200000 RM, denen die Jahresersparnisse, nach Ab
setzung der Abschreibungen in Höhe vün 20 bzw. 
10% für Maschinen und Platten, vün rund 86 000 RM 
gegenüberstehen werden. 
Für die nächste Zeit wird eine Erweiterung der An
lage dahingehend erfülgen, daß eine Anzahl Arbeiten 
für eine Anfang Oktüber zu errichtende zentrale 
Lohn- und Gehaltarechnungsstelle vün der Adre
ma zu leisten sind. Die dafür erfürderlichen Platten 
süllen inhaltlich sü ausgestattet werden, daß damit 
die Gehalts- und Lohnlisten, Arbeitskarten, J ahres
lühnkarten, Gehalts- uud Lühnbeutel,· An- und Ab
meldungen zu Krankenkassen usw., die Lühn- und 
Gehaltsempfänger-Karteien, bedruckt werden können. 
Weiter ist in Aussicht genümmen, eine Plattensamm
lung der Schüler und Schülerinnen höherer Schulen 
aufzustellen und damit die Schulgeldzettel zu be
drucken. 

Gesichtspunkte für die Wahl von Rechen- und Buchungsmaschinen 

Philipp RiedeI, Berlin-Steglitz 

Die Bürümaschinenindustrie ist eine verhältnismäßig 
junge Industrie. Sie befindet sich nüch in der Entwick
lung. In jedem Münat kann man beachtenswerte 
Fürtschritte feststellen. 
Die Rechen- und Buchungsmaschinen sind Wunder
werke der Feinmechanik, die ähnlich wie z. B. in der 
Uhrenindustrie, nur auf Grund langjähriger Erfah
rungen vün auserlesenen Facharbeitern hergestellt 
werden süllten, damit sie einwandfrei und lange 
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Jahre die mechanischen Bürüarbeiten erledigen 
können. 
Durch die grüße Zahl vün Fabrikaten und MüdelIen 
ist es für den Käufer schwer, die beste und zweck
mäßigste Bürümaschine herauszufinden. Da die mei
stenKäufer vünBürümaschinen nicht die erfürderliche 
Sachkenntnis besitzen, entscheidet .oft nicht die Quali
tät und Geeignetheit des Bürühilfsmittels, sündern die 
Geschicklichkeit und überredungskunst desVerkäufers. 



GESICHTSPUNKTE FÜR DIE WAHL VON RECHEN· UND BUCHUNGSMASCHINEN 

Wie wichtig aber die Wahl der riohtigen Büro
maschine ist, erkennt man, wenn wertvolle Maschinen 
unbenutzt beiseite stehen oder wenn Arbeiten trotz Ver
wendung von Maschinen nicht schneller und richtiger 
als früher erledigt werden. In Erkenntnis dieser Tat
sachen ist für die Mitglieder des Deutschen Städtetages 
beim Diwiv eine AuskunftsteIle über biirotechnische 
Fragen eingerichtet worden. Dem Diwiv steht eine 
größere Zahl Mitarbeiter zur Verfügung, die auf Grund 
der Erfahrungen in den einzelnen Behörden und Be
hördenbetrieben in der Lage sind, bei der Wahl von 
Büromaschinen sachverständig zu helfen. Viele An
fragen, die beim Diwiv einlaufen, sind aber nnklar ab
gefaßt, weil die Mehrzahl der ratsuchenden Stellen nur 
selten Büromaschinen beschaffen und deshalb über die
ses Gebiet keinen überblick haben können. Die Art und 
die Häufigkeit der mit Büromaschiuen zu erledigenden 
Arbeiten sollten stets angegeben werden. Aber auch 
andere Gesichtspunkte sind bei der Wahl wichtig. 
Wir wollen daher verschiedene grundsätzliche Fragen 
erörtern, die bei der Wahl von Rechen- und Buchungs
maschinen beachtet werden sollten. 

Rechenmaschinen 
Bereits der Begriff "Rechenmaschinen" ist sehr un
klar. Im engeren Sinne versteht man unter Rechen
maschinen nur solche Maschinen, die addieren, sub
trahieren, multiplizieren und dividieren, die also 
die vier Rechnungsarten ausführen. Maschinen, die 
nur addieren oder addieren und subtrahieren nennt 
man Addier- und Subtrahiermaschinen. Addier- und 
Subtrahiermaschinen schreiben im Gegensatz zu den 
Rechenmaschinen auch die Aufgabe und das Er
gebnis nieder. Mit, breitem Wagen und sonstigen 
Buchungseiurichtungen versehen, werden sie als 
Buchungsmaschinen verwendet. Wir betrachten des
halb die einfachen Addier- und Subtrahiermaschinen 
später gleichzeitig mit den Buchungsmaschinen. 
Bei den Rechenmaschinen finden wir große Unter
schiede, die erstens durch das System und dann durch 
die Ausstattung bedingt sind. Wir unterscheiden 
Staffelwalzen- oder Thomasmaschinen, Sprossenrad-' 
maschinen und Zahnstangenmaschinen. Diese Sy
steme führenMultiplikationen und Divisionen im Wege 
der gehäuften Additionen und Subtraktionen aus. 
Ein weiteres System, das in Deutschland nur selten 
anzutreffen ist, ist das Multiplikationskörper-System. 
Die Einstellung erfolgt entweder durch Schieber, 
Hebel oder Tasten. Der Tasteneinstellung ist im 
allgemeinen der Vorzug zu geben. Bei Maschinen, 
mit denen fast ohne Unterbrechung gearbeitet wird, 
sollte sie stets vorhanden sein. Maschinen mit Hebel
einsteIlung sind 200 bis 500 RM billiger als Tasten
maschinen. Die Einstellung mit Schieber ist unbequem 
und wird nur noch bei wenigen Modellen geliefert. 
In der Regel werden Rechenmaschinen mit Einstell
kontrolle versehen. Die im Einstellwerk eingestellten 
Zahlen kann man vor Beginn und nach Ausführung 
der Rechnung ablesen. Rechenmaschinen ohne Ein
stellkontrolle sollten nicht gekauft werden, trotzdem 
der Preis solcher Maschinen (au! Kosten der Sicher-
heit) herabgesetzt ist. . 
Jede Rechenmaschine hat ein Umdrehungszählwerk, 
das die Zahl der Umdrehungen in der Einerstelle, 

Zehnerstelle, HundertersteIle usw. anzeigt. Das 
Umdrehungszählwerk sollte durchgehende Zehner
übertragung haben, damit man abgekürzt multi
plizieren und ohne Schwierigkeiten dividieren kann. 
Das Resultatwerk mit ablesbarem Resnltat sollte min
destens in den ersten Stellen mit durchgehendMZeh
nerübertragnng ansgerüstet sein, denn sonst könnten 
bei bestimmten Aufgaben Rechenfehler vorkommen. 
Diese drei Werke, Einstellwerk, Umdrehungszählwerk 
nnd Resultatwerk haben alle Rechenmaschinen. 
Daraus erkennt man, daß sie hanptsächlich für das . 
Multiplizieren und Dividieren in Frage kommen. 
Bei der Wahl einer einfachen Rechenmaschine ist u. a. 
zu achten auf eiue schnelle Löschung der drei Werke, 
auf eine bequeme und leichte Kurbeldrehung, auf 
eine möglichst einfache Umstellung der Maschine 
beim übergang von einer Rechnungsart auf eine 
andere (wichtig, wenn Aufgaben der 4 Rechnungs
arten in der Regel durcheinander gelöst werden 
müssen). Die Maschine soll sperren, wenn sich nicht 
alle Hebel in Grund- oder Arbeitsstellung befinden. 
Sollen hauptsächlich Divisionen ansgeführt werden, 
ist es ratsam, Maschinen zu wählen, die eine unmittel
bare Einstellnng des Dividenden im Resnltatwerk 
zulassen und die mehr oder weniger selbsttätig die 
Division durchführen. 
In der Regel genügen für einfachere Rechenarbeiten 
die bisher beschriebenen Rechenmaschinen. Bei 
I,ösnng schwierigerer Anfgaben z. B. (a X b X c) -
(d X e X f) können diese Maschinen nur Teillösungen 
errechnen. Kommen häufig schwierige Rechenarbeiten 
vor, so mnß man sich nach entsprechend eingerichteten 
Rechenmaschinen umsehen. Gelingt es, derartige 
Aufgaben vollkommen maschinell in ununterbro
chenem Arbeitsgang zu lösen, dann hat man die 
Gewißheit, daß sich keine übertragungs- oder son
stigen Rechenfehler eingeschlichen haben. Einige der 
gebräuchlichsten Typen wollen wir uns kurz ansehen: 
1. Aufgabe: a X b X c = ? 

Modell: Rechenmaschine mit mechanischer Rück
ühertragung des Zwischenergebnisses von a X b 
aus dem Resultatwerk in das Einstellwerk. 

2. Aufgabe: a X b = ? 
c X d= ? 
ex f = ? 

? 

oder (a X b) + (c X d) - (e X f) = ? 
Modell: Rechenmaschine entweder mit zweitem 
Resultatwerk oder mit besonderem Speicherwerk 
oder mit vielstelligem Resilltatwerk, dessen vor
derer Teil ge~plitet werden kann und durch 
mechanische Ubertragung die Einzelresultate 
sammelt. 

3. Aufgabe: a X b = ? 
c X d= ? 
ex f = ? 

? 
Modell: Maschine mit einem zweiten Umdrehungs
zählwerk, das die einzelnen Multiplikatoren zu
sammenzählt. 

4. Aufgabe: (a X b X c) + (dx e X f) = ? 
Modell, . das die Eigenschaften des unter 1. be-
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IX. MECHANISIERUNG 

schriebenen Modells hat und gleichzeitig mit 
doppeltem Resultatwerk ausgerüstet ist. 

Neben der Art der zu lösenden Aufgaben ist bei der 
Wahl der Rechenmaschinen noch die Frage wichtig, ob 
man Handantrieb oder elektrischen Antrieb wählensoll. 
Auch hier ist die Häufigkeit der Rechenarbeiten aus
schlaggebend. Wird eine Rechenmaschine täglich von 
derselben Person drei bis vier Stunden benutzt, sollte 
eine möglichst vollkommene Maschine mit elektrischem 
Antrieb, 'fasteneinstellung, selbsttätiger Multiplikation 
oder Division (oder beides) gekauft werden. 

Buchungsmaschinen 
Bei den Buchungsmaschinen unterscheidet man 
zwischen solchen, die sich entwickelt haben aus der 

1. Schreibmaschine, 
2. Addier- und Subtrahiermaschine, 
3. Registrierkasse, 
4. Rechenmaschine, 
5. Lochkartenmaschine. 

1. Schreibmascbinen, die mit Vorsteck- und Durch
zieheinrichtung, Dezimaltabulator und breiterem W fJr 

gen ausgerüstet sind, bezeichnet man als Buchungs
maschinen. Durch Anbringen eines achtstelligen 
Zählwerkes kann man bei fast jeder gewöhnlichen 
Schreibmaschine eine Spalte längs oder quer addieren 
oder saldieren. In vielen Fällen reicht ein Zählwerk 
nicht aus. Durch Vorstecken von mehreren Zähl
werken (bis zu 30 Stück) ermöglichen "rechnende 
Schreibmaschinen" das Buchen und gleichzeitige 
senkrechte Aufrechnen von mehreren Spalten und 
die selbsttätige Bildung der Quersumme oder des 
Saldos für jede Zeile. 
Sind etwa 300 Posten oder mehr täglich zu buchen, ist 
die Beschaffung von rechnenden Schreibmaschinen mit 
elektrischem Antrieb (für Schreib- und Rechentasten) 
und selbsttätigem Wagenanfzng zu empfehlen. 
Da diese Maschinen sehr teuer sind (4000 RM nnd 
mehr), sollten sie möglichst auch für andere Arbeiten, 
wie Zusammenstellungen mit gleichzeitiger Aufrech
nung vieler Spalten und dergleichen ausgenutzt werden. 
Daß es auch Schreibmaschinen mit fest eingebauten 
Zählwerken oder in fester Verbindung mit einer 
Addiermaschine gibt, soll der Vollständigkeit halber 
nur erwähnt werden. 
2. Im Gegensatz zu den aus den Schreibmaschinen 
entwickelten Buchungsmaschinen der Gruppe 1 kann 
bei den Addierbuchungsmaschinen kein Text ge
schrieben werden. An Stelle des Textes kann 
man nur Nummernschlüssel oder feststehende Buch
stabensymbole (bis zu 27 Stück) verwenden. Dieser 
Nachteil wird aber meist zum Vorteil, da durch die 
Schlüsselung der Buchungstext kurz, aber trotzdem 
einwandfrei ausgedrückt wird. 
Die einfachen Addier- und Subtrahiermaschinen sind 
mit feststehender Papierrolle, mit Tasten uncl Hancl
oder elektrischem Antrieb ausgerüstet. Es gibt Mo
clelle, die nur adclieren. Oft werclen cliese Maschinen 
fälschlicher Weise anch als Subtrahiermaschinen 
angeboten, cla man mit Hilfe von' Komplementär
zahlen auch subtrahieren könne. 
Man unterscheidet nach dem Einstellwerk zwischen 
Volltastatur- oder Zehnertastatur-Maschinen. Bei cler 
Volltastatur braucht man im Gegensatz zur Zehner-
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tastatur die Nullen nicht anzuschlagen. Die Zehner
tastatur kann andererseits "blind" bedient werden. 
Die Frage, ob Volltastatur ocler Zehnertastatur ist 
sehr umstritten. Es würde zu weit führen, diese 
Fragen hier· zu erörtern. 
Als Buchungsmaschinen können clie Addier- und 
Subtrahiermaschinen folgende Einrichtung haben: 
Vorsteck- uncl Durchzieheinrichtung, Formular-Ein
werfer, selbsttätige Nieclerschrift cles Datums, Nicht
acldiervorrichtung z. B. für Kontonummern, Nicht
schreibvorrichtung, Repetiervorrichtung, Möglichkeit 
Zwischensummen niederzuschreiben, senkrecht oder 
wagerecht zu rechnen, breiter Wagen, der als SchütteI
wagen ausgebildet sein kann, geteilte Walze. 
Meist sind 1 ocler 2 Zählwerke zu 10 oder 15 Stellen 
vorhanden. Neuerdings können Addierbuchungsma
schinen mit bis zu 15 Speicherwerken geliefert werden. 
Bei Addierbuchungsmaschinen, die die verschiedenen 
Arbeitsvorgänge selbsttätig (nach Einstellung vor Be
ginn der Arbeit) einschalten, ist die Buchungs
geschwindigkeit bedeutend höher als bei rechnenden 
Schreibmaschinen. 
Auch die Addierbuchungsmaschinen können für an
dere Arbeiten mitverwendet werden. 
3. Bei den Registrierbuchungsmaschinen ist Wert auf 
die Kassensicherheit gelegt. So werden z. B. nur 
Originaldrucke (bis zu 5), keine Durchschläge ge
fertigt. Die Maschine kann mit 27 Addierwerken 
ausgerüstet werden. Den Stand der einzelnen Addier
werke kann man sich jeder Zeit abdrucken lassen. 
Die Registrierbuchungsmaschinen sind besonders ge
eignet, wenn viele gleichartige Buchungen zu er
ledigen sincl oder größte Sicherheit der Buehungen 
verlangt wird. 
4. Neuerdings kann man aueh schreibende Rechen
maschinen ais Buchungsmaschinen verwenden. Eine 
Rechenmaschine ist mit einer schreibenden Addier
und Subtrahiermaschine so gekuppelt, daß die Auf
gabe (auch bei Multiplikationen und Divisionen) und 
das Ergebnis niedergeschrieben werden. Text oder 
Buchstabensymbole kann cliese Maschine nicht 
'schreiben. Die Arbeitsschnelligkeit ist groß, da die 
verschiedenen Arbeitsvorgänge durch die Maschine 
selbsttätig eingeschaltet werden. 
Die sehreibende Rechenmaschine kommt nur für 
solche Buchungen in Frage, bei denen regelmäßig 
Multiplikationen oder Divisionen auszuführen sind. 
5. Der Vollständigkeit halber sollen noch die Loch
kartenmaschinen genannt werden, die nur größte 
Betriebe wirtschaftlich verwenden können. 
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Wahl 
der Buchungsmaschinen besonders schwierig ist. Die 
Art des Buchungsgeschäftes sollte die Gattung und 
die Häufigkeit der Buchungen die Ausstattung der 
Buchungsmaschine bestimmen. 
Für Behörden sollte es selbstverständlich sein, vor 
jeder Beschaffung einer Rechen- oder Buchungs
maschine zu prüfen, ob nicht ein deutsches Erzeugnis 
gewählt werden kann. Viele Millionen Mark werden 
jährlich in Deutschland für ausländische Büroma
schinen ausgegeben, obwohl die deutsche Büro
maschineninclustrie nach Amerika die stärkste in 
der Welt ist und ihre Erzeugnisse in weitem Um
fange vom Auslande gekauft werden. 



INSTANDHALTUNG DER SCHREIBMASCHINE 

Dienstanweisung für Maschinenschreiber: 

Instandhaltung der Schreibmaschine 

(AWV·Merkblatt I) 
Herausgegeben vom Ausschuß für wirtschaftliche Verwaltung beim Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit 

Allgemei nes 
1. Bei der Obe1'nahme der Maschine stelle auf Grund 

der Gebrauchsanweisung ihren Zustand fest. Du bist 
für sie verantwortlich. 

2. Die Geb1'auchsanwei8ung" die zu deiner Maschine 
gehört, mußt du gründlich beherrschen. Lies sie deshalb 
von Zeit zu Zeit durch. Halte sie stets handbereit. Ziehe 
sie zu Rate, wenn bei der Arbeit irgendwelche Fragen 
oder Schwierigkeiten auftauchen. 

3. W ie-" die M a8chine 8tehen soll: Nicht zu feucht, 
sonst rosten die Metallteile, Nicht zu warm, sonst trocknet 
der Gummi ein, wird hart und springt. '-' 

4. ~LTrage die M a8chine nicht unnötig von einer Stelle 
zur andern. Beim Tragen fasse sie nur außen am festen 
Rahmen an; das empfindliche Schreibwerk im Innern 
darfst du dabei nicht berühren. 

5. De1' Ti8ch muß vollkommen waagerecht stehen. Er soll 
so hoch sein, daß der Unterarmwagerecht bleibt, wenn 
die Hände in Schreibhaltung auf der untersten Tasten
reihe ruhen. 

6, Zu starkes Geräusch beim Schreiben läßt sich durch 
Unterlegen einer Filzplatte dämpfen. Doch achte darauf, 
daß die Tastenhebel beim Schreiben nicht den Filz be
rühren. Auch Gummifüße usw. schaffen Abhilfe. 

7. Nach Benutzung decke die Maschine zum Schutze gegen 
Staub zu, Bei verschlossener Maschine ist an geeigneter 
Stelle (Deckel, Tisch) der Schlüsselinhaber anzugeben, 
damit die Maschine im Bedarfsfalle von anderer Seite 
ausgenutzt werden kann. Vereinbare dabei Arbeitsdauer 
und Mitreinigung. 

Das Schreiben 
8. Da8 Band muß unbedingt genau die vorgeschriebene 

Breite und Länge und womöglich Webkanten haben. Es 
kann nur dann glatt laufen, wenn es gut auf der Rolle be
festigt, sehr sorgfältig aufgespult und durch die Führungs· 
teile richtig durchgezogen wird. Steuere rechtzeitig um, 
sonst entstehen Löcher an den Enden des Bandes. Schalte 
die 2. Zone ein, sobald du bemerkst, daß in der 1. Zone 
die Farbe aus dem Gewebe herausgetrieben ist. Auch 
mit dem Auswechseln des Bandes warte nicht zu lange, 
damit Störungen beim Auf- und Abspulen infolge zu 
starker Abnutzung des Bandes vermieden werden. 

9. Der A n8chlag sei leicht federnd und möglichst gleich
mäßig. Überwache ihn mit dem Ohr. Viele gute Lehrer 
empfehlen, mit 8 Fingern zu schreiben und dabei nicht 
auf die Tasten zu sehen, sondern Blick und Aufmerksam
keit nur auf Vorlage und Schriftstück zu richten. Beim 
Satzzeichen und anderen sehr kleinen Zeichen schlage 
weniger stark an, weil sonst Löcher im Papier und Ver
tiefungen in der Walze entstehen. 

10. Verfangene Hebel bringe recht vorsichtig und schonend 
in Ordnung; keinesfalls reiße dabei an den Tastköpfen. 

11. Radie1'en sollst du' nur in den äußersten Notfällen. 
Lege dabei stets die Radierschablone auf und nimm den 
Wagen möglichst weit nach derjenigen Seite, auf der sich 
der Fehler befindet; dann fällt der Radierstaub neben die 
Maschine und nicht in das empfindliche Schreibwerk. 

12. Schone die Walze. Schlage die Tasten nicht an, wenn 
kein Bogen eingespannt ist. Wenn du ohne Durchsohlag 
arbeitest, führe stets ein Sohutzblatt (z. B. Ölkarton) 
zugleich mit dem Schreibpapier ein. 

10 D I w I v. Reformen In den städtischen Verwaltungen 

13. Den Wagen führe nach Beendigung einer Zeile behut· 
sam zurück. Hierbei betätige den Zeilen-Schalthebel. 
Wirf den Wagen nicht zurück. Alles Stoßen und Werfen 
verdirbt die Maschine. 

14. Das Herausziehen des eingespannten Bogens soll 
immer nach vorn und niemals rückwärts erfolgen. Du 
mußt dabei die Papierauslösung benutzen und die Walze 
stets mitdrehen. 

Pflege 
15. Täglich 1'e'/,Wtgen sollst du 

das Gehäuse und die leicht zugänglichen Teile mit 
Pinsel und Flanellappen, 

die Typen; dabei bürste in der Richtung der Typen-
hebel und -Stangen. 

Selbstverständlich lege beim Bürsten ein Schutzblatt 
auf die Tasten, damit du dir später beim Schreiben die 
Finger nicht mit Farbe beschmutzt. Achte auch darauf, 
daß du keine Spiralfeder aushakst oder beschädigst. 

16. (Jlen darfst du nur, wenn du den betreffenden Maschinen
teil zuvor gründlich gereinigt hast. Nimm nur gutes Öl, 
das harz- und säurefrei ist und die Metallteile nicht an
greift. 11.'age nur wenige Tropfen auf, genau so wie es 
die Gebrauchsanweisung verlangt, und sorge für gute 
Verteilung. Im allgemeinen sind alle Reibungsstellen 
(insbesondere Achsen, Gleitschienen und Schaltmesser) 
zu ölen. überflüssiges Öl entferne sorgsam, sonst gibt 
es böse Ölflecke. 

17. Die tägliche Reinigung und das Ölen laß dir von dem
jenigen, von dem du die Maschine übernimmst, vom 
Mechaniker oder von sonst jemandem, der es gut versteht, 
genau zeigen. 

18. Gründlich 1'einigen 1{'nd nach8ehen muß man jede 
Maschine etwa alle 2-3 Monate. Hiermit soll nicht ge
wartet werden, bis die Maschine durch Störungen oder 
vollständiges Versagen daran mahnt. Ist weder der Schrei
ber in dieser Arbeit geschult noch ein anderer Angestellter 
des Betriebes, oder fehlt die nötige Ausrüstung, dann soll 
man die Maschine einem zuverlässigen Fachmechaniker 
in regelmäßige Pflege und Überwachung geben. 

19. Störungen an deiner Maschine, die häufiger vorzu
kommen pflegen, suche dir aus der Gebrauchsanweisung 
zu erklären, um sie vermeiden zu können. ,Findest du 
keine Erklärung, so merke dir die Frage für den nächsten 
Besuch des Mechanikers schriftlich vor. Schraube und 
biege nie versuchsweise an dem empfindlichen Hebel· 
und Räderwerk herum, sondern rufe möglichst bald den 
Mechaniker. Selbstverständlich mußt du alle Teile, auch 
die kleinsten, die sich etwa bei einem Schaden von der 
Maschine lösen, aufs sorgsamste aufbewahren. 

Schlußbemerkung 
20. Je besser du deine Maschine verstehst, um so williger 

und störungsloser wird sie dir dienen. Je liebevoller 
du deine Maschine pflegst" um so erfreulicher und leichter 
wird dir die Arbeit sein. 

Meohaniker: .~~ ...... . 

Ansohrift: ......... . 

Fernruf: ................................. . 
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IX. MEOHANISIERUNG 

Regeln der Stadtverwaltung Dortmund 

für die Behandlung und Reinigung der Schreibmaschinen 
Allgemeines 

1. Die Stenotypistinnen undMaschinensohreiberinnen müssen 
die zur Maschine gehörende "Gebrauchsanweisung" gründ~ 
lieh beherrschen und von Zeit zu Zeit wieder lesen. Die 
Anweisung ist stets handbereit zu halten und g. F. bei 
auftauchenden Zweifeln oder Schwierigkeiten einzusehen. 

2. Die Stenotypistinnen und Masohinenschreiberinnen sind 
für die zugewiesene Schreibmaschine einsehl. sämtlicher 
Ersatz- und Zubehörteile (n. a. auch Unterlage, Konzept
halter, hinterer Randmaßstab - Zeilenmesser -, Reini
gungsgeräte) pe1'8önlich haftbar. 

3. Bei Versetzungen von Stenotypistinnen und Maschinen
schreiberinnen ist die Maschine mit sämtlichen Zubehör. 
teilen der N achfolgerin in Anwesenheit des Dienst~ bzw . 

. Abteilungsleiters oder eines von ihm hierzu besonders 
bestimmten Beamten zu übergeben; etwaige Mängel sind 
sofort anzugeben. 

4. Der Sckreibma8chinenti8ch muß vollkommen waage~ 
recht und so hoch stehen, daß der Unterarm der Steno~ 
typistin waagerecht bll:libt, wenn die Hände in Schreib~ 
haltung auf der untersten Tastenreihe l'Uhen. 

5. Da8 Auflegen von 8chweren Akten8tücken auf die 
Schreibmaschine ist, da hierdurch der hintere Randmaß~ 
stab (Zeilenmesser) beschädigt wird oder sogar abbricht, 
zu unterlassen. 

6. Beim Tragen ist die Maschine nur außen am festen 
Rahmen anzufassen; das empfindliche Schreibwerk im 
Innern darf dabei nicht berührt werden. 

7. Die Maschine ist nach Büroschluß vor8ichtig einzu~ 
8chließen und vor Stößen zu bewahren. Hierbei ist 
auf den Walzenfreilaufknopf besonders Obacht zu geben, 
da dieser sich leicht verbiegt oder abbricht. 

Pflege 
8. Sauberkeit und 801'gfältige Behandlung ist die 

Voraussetzung für tadellosen Gang und Lebensdauer der 
Schreibmaschine. Der ganze Mechanismus der Schreib~ 
maschine - insbesondere der Typen - muß daher pein. 
lichst sauber gehalten werden. Wird die Maschine nicht 
benutzt, so darf sie nicht, namentlich nicht außerhalb 
der Dienststunden, unverdeckt stehen. Eine ver· 
8chmutzte M a8chine kann nicht zuverlä88ig 
arbeiten. 

9. Da8 Reinigen der Typen hat jeden M01'gen VM' 

Gebrauch zu geschehen (leicht in der Längsrichtung der 
Typenhebel bürsten, niemals quer über sämtliche Typen!); 
Staub und Radierreste müssen sorgfältig entfernt werden. 
Beim Bürsten ist ein Schutz blatt auf die Tasten zu 
legen, damit später beim Schreiben die Finger nicht mit 
Farbe beschmutzt werden. 

10. Jeden Sonnabend ist die Maschine - bei Büroschluß -
gründlich zu reinigen, d. h. aUe leicht zugänglichen Teile 
mit Tuch und Pinsel. Die Typen sind dann auch ent· 
sprechend der besonderen Anweisung des Mechanikers 
zu reinigen. Zum Schutz der Maschine ist dabei stets 
das Reinigungstuch unter die Typen zu legen. (Vgl. auch 
Ziffer 9, Schlußsatz.) 

ll. Radier8taub ist der Masohine äußerst schädlioh. Beim 
Radieren ist deshalb der Wagen ganz nach rechts oder links 
herauszuschieben, damit der Radierstaub neben die 
Maschine und nicht in den Meohanismus der Maschine 
fallen kann. 

12. Störungen an de?' MU8chine dürfen nicht 8elb~ 
8tändig be8eitigt we?'den, da duroh unsachgemäße 
Behandlung leioht größerer Schaden entsteht, Die Ab· 
stellung der Mängel muß sofort bei der Beschaffungs
stelle (nicht unmittelbar beim Meohaniker) unter Angabe 
der Maschinen-Nr. und des Standortes ·(Dienststelle und 
Zimmernummer) der Masohine beantragt werden. 
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Es ist aufs strengste untersagt, Versuche zur Beseitigung 
von Mängeln, die nur durch den Meohaniker behoben 
werden können, selbst vorzunehmen. 

13. Störungen in de1' Farbbandführung werdendaduroh 
vermieden, daß beim Aufsetzen eines nauen Farbbandes 
dieses auf die 01'iginal8pule, die zu jeder ;Maschine 
geliefert wird, genommen und nicht mit der Spule des 
neuen Farbbandes aufgesetzt wird. Das Farbband kann 
nur dann glatt laufen, wenn es gut auf der Rolle befestigt, 
sehr sorgfältig aufgespult und durch die FührungsteiIe 
richtig durchgezogen wird. 

14. Falls bei Hemmungen oder sonstigen Störungen ein 
Ölen der Maschinen notwendig ersoheint, genügt eine 
kurze telefonisohe Mitteilung an die Beschaffungsstelle, 

Schreiben 
15. Der Tastenan8chlag muß gleiohmäßig und leicht 

federnd sein. Der Anschlag darf nur so stark sein, wie 
es mit Rüoksicht auf die Konstruktion der Maschine zum 
deutliohen Abdruok der Typen unbedingt notwendig ist. 
Ungleiohmäßiger Ansohlag bringt ungleiohmäßige, schlecht 
aussehende Schrift hervor. Bei Satzzeichen und an· 
deren sehr kleinen Zeiclten ist weniger stark anzu· 
schlagen, weil sonst Löcher im Papier und Vertiefungen 
in der Walze entstehen. 

16. Zur .Schonung der Walze wird, fall8 keine DU1·ch. 
8chläge zu fertigen 8ind, zugleich mit dem. Schreib
papier stets ein Schutzblatt (z. B. dünner Ölkarton) 
eingeführt. 
Das oft übliohe versuohsweise Anschlagen der Tasten 
ohne Einspannung von Papier ist zu unterlassen. 

17. Gleichzeitige8 An8chlagen mehrerer Ta8ten i8t 
zu vermeiden. Haben sioh die tfypen durch gleioh· 
zeitiges Ansohlagen mehrerer Tasten verfangen, so sind 
sie durch leichtes Anstoßen der Hebel selbst, nicht durch 
Zerren an den Tasten in die Ruhelage zurückzubringen, 

18. De1' Wagen1'ücklauf darf nioht duroh zu starkes Zu· 
rückschlagen bzw. ~werfen bewirkt werden. Durch die 
Ersohütterung leidet die Maschine in allen ihren Teilen. 

19. Die obe1'e und unte1'e Farbbandhälfte mü88en 
gleichmäßig abgenutzt we1'den. Die Spulen sind da· 
her jeden 3. Tag derart umzusetzen, daß die untere Band· 
kante nach oben kommt. Hierduroh wird auch dauernd 
gleiche Schriftstärke f r große und kleine Buchstaben 
erzielt. AUe 14 Tage (etwa am 1. und 15. jedes Mts,) 
muß außerdem das Band ganz umgespult werden, damit 
die vorher dem Papier zugewandte Seite sich den Typen 
gegenüber bewegt. . 

20. Abge8chriebene Fa1·bbände.r müssen rechtzeitig e1'~ 
neuert werden, Ein abgeschriebenes Farbband kann 
keine klare, deutliohe Schrift hervorbringen, verleitet zu 
übermäßig starkem Ansohlag, der die Hebelanordnung 
schädigt und die ganze Maschine vorzeitig unbrauchbar 
macht. Außerdem wird dadurch die Walze uneben und 
schleohter Abdruck der Typen verursacht. 

21. Das H e1'au8ziehen des eingesparinten Bogens ist immer 
nach V01'n und niemals nach rüokwärts zu bewirken. 
Dabei soll die PapierauslÖsung benutzt und die Walze 
mitgedreht werden. 

Schlußbemerkungen 
22. Gebrauchte Farbbänder und Spulen sind zu sam· 

meIn und bei Neuanforderungen zurüokzuliefern, 
23. Die Kosten der durch Niohtbeaohtung der Bestimmungen 

und vorstehend abgedruckter Regeln etwa entstehenden 
Schäden werden den verantwortlichen Stenotypistinnen 
und Maschinensohreiberinnen zur Last gelegt. 



X. Buchungs- und Kassenwesen 

Das·· Kassen-, Rechnungs- und Revisionswesen 

B er k, Stadtkämmerer 

Das ständige Anwachsen der Verwaltungsgeschäfte 
der Behörden, die wirtschaftliche Lage und besonders 
die Finanznot zwingen die Sädte, nach Möglichkeit 
an Arbeitskräften zu sparen. Das läßt sich erreichen 
durch Vereinfacbung der alten Buchführung unter 
Zuhilfenahme moderner Maschinen. Eine Umstellung 
bewährter Einrichtungen setzt vorans, daß man sich 
zunächst darüber klar wird, ob das Kämmereisystem 
der organischen Zusammengehörigkeit von Buch
haltung und Kasse beizubehalten ist oder ob Trennung 
und gesonderte Verwaltung dieser beiden Glieder 
zweckmäßiger erscheint. über Vorzüge und Nach
teile beider Systeme sowie darüber, inwieweit nach 
jeder Richtung hin Ersparnisse durch Vereinfachun~ 
und Ver besserung der Kassen- und Buchführung ber 
weitgehender Kontrolle und denkbar größter Sicher
heit zu erreichen seien, sind vor der Modernisierung 
der Stadthauptkasse und der Steuerkasse eingehende 
Prüfungen vorgenommen worden. Das Ergebnis war 
Beibehaltung des bisherigen Systems des organischen 
Zusammenhangs von Kasse und Buchführung unter 
Anwendung einer durchgreifenden Mechanisierung des. 
gesamten Betriebes beider Kassen. Gegen die in 
einigen Großstädten durchgeführte Trennung von 
Buchhaltung und Kasse spricht die nachträgliche 
Verbuchung der der Kasse ohne Anweisung zu
gehenden Einnahmen, besonders aber die von der 
Rechnungsbuchhaltung abgetrennte, in der Kasse 
befindliche Buchhaltnng über Vorschüsse und Ver-
wahrgelder. . . .. 
Von den am 1. April 1929 durchgeführten Anderungen 
sind die städtischen Betriebswerke (Gaswerk, Wasser
werk, Elektrizitätswerk und Straßenbahn), das Stadt
krankenhaus, das Stadttheater und der Stadthafen, 
die bisher schon eigene Kassen nnd kaufmännische 
Buchführung hatten, unberührt geblieben. Betriebs
kasse und Hafenkasse stehen mit der Stadthaupt
kasse im Kontokörrentverkehr. Der Grundsatz der 
strengen Trennung zwischen Anordnung, Ausführung 
und Revision ist unverändert erhalten geblieben. 

Anweisung und Kontrolle 
Alle Anweisungen werden in den zuständigen Dienst
stellim bearbeitet, in die Sollkontrolle eingetragen 
und ·gehen dann zur endgültigen Nachprüfnng an das 
Revisionsbüro bzw. die technische Revisionsstelle. 

1) Dieser Aufsatz ist bereits in der Zeitsohrift "Der Städte
tag" erschienen. 
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der Stadt Osnabrück ') 

Diese versehen die Anweisungen nach Richtigbefund 
mit dem Revisionsstempel und leiten sie den Dezer
nenten zur Vollziehung zu. Von da gehen die voll
zogenen Anweisungen an die Kassen. Die Zursoll
steIlung aller Einnahmen und Ausgaben geschieht, 
wie schon erwähnt, in den Dienststellen oder von den 
Beamten, die über in ihren Geschäftsbereich ent
fallende Kredite zu verfügen haben. Der Vorzug 
dieser Einrichtung gegenüber der ZursollsteIlung in 
der Buchhaltung ist der, daß die kontrollführenden 
Beamten nicht nur zur sparsamen Bewirtschaftung 
der ihrer Kontrolle unterliegenden Kredite erzögen 
werden, sondern auch in der Lage und verpflichtet 
sind, drohende überschreitungen rechtzeitig den zu
ständigen Dezernenten anzuzeigen und Ausgabe
anweisungen ohne Deckung anzuhalten, bis für 
Deckung gesorgt ist. Auf gewissenhafte Kontroll' 
führung und Beachtung der darüber erlassenen Vor
schriften wird daber streng gehalten. 

Stadthau ptkasse 
Das in der Stadthauptkasse eingeführte maschinelle 
Buchungssystem ist, soweit unsere Feststellungen 
reichen, noch nirgends erprobt. Kassen- und Rech
nungsbuchhaltung sind vereinigt; es werden geführt: 
Hauptbuch, Hauptbuch-Nebenblätter und Kassen
tagebuch. 
Das Hauptbuch wird in der bisher üblichen kame
ralistischen Form handschriftlich geführt und dient 
nach dem Jahresabschluß als Jahresrechnung. Die 
Hauptbuch-Nebenblätter (lose Konten) dienen zur 
Aufnahme aller Ist-Buchnngen, die bisher im Haupt
buche selbst erfolgten. Die Buchungen geschehen 
mittels einer schreibenden, mit zwei Zählwerken ver
sehenenMercedes-Addelektra-Buchungsmaschine. Eine 
Durchschrift dieser Ist-Bnchungen dient als Kassen
tagebuch, das an Stelle des früheren Kassierertage
buches und des Gegenbuches getreten ist. Wenn 
bisher durch handschriftliche Führung dieser beiden 
Büc.her und des Hauptbuches eine gewaltige Arbeit 
zu leisten wal', so ist jetzt durch die Buchungsmaschine 
eine wesentliche Arbeitsersparnis und Vereinfachung 
erzielt, indem drei Arbeitsgänge in einem erledigt 
werden. Außer dem Hauptbuch-Nebenblatt und dem 
Kassentagebuch schreibt die Maschine auch noch eine 
Empfangsbestätigmig und, wenn keine .Einnahme
Anweisung vorliegt, einen Buchungszettel, so daß 
vier Arbeitsgänge in einem getätigt werden können. 
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X. BUCHUNGS- UND KASSENWESEN 

Der Vorteil des maschinellen Buchens liegt aber nicht 
nur in der Ersparung von Schreibarbeit, sondern auch 
im automatischen maschinellen Rechnen. Die Zähl
werke der Buchungsmaschine - je eins für Ein
nahme und Ausgabe - zeigen jederzeit die Gesamt
summen der an dem betreffenden Tage auf den einzelnen 
Konten verbuchten Einnahme- und Ausgabeposten. 
Die Ergebnisse der Zählwerke unter Hinzurechnung 
des Bestandes des letzten Tagesabschlusses ergeben 
den buchmäßigen Bestand, dem im Tagesabschluß
buch der Kassenbestand gegenübergestellt wird. Die 
Abschlüsse des Hauptbuches und der losen Konten 
erfolgen monatlich. Letztere werden durchlaufend 
addiert, und die am jeweiligen Monatsende errecbneten 
Gesamtsummen werden in das Hauptbuch übertragen. 
Dieses ist nach Abschnitten getrennt angelegt und 
umfaßt außer den im Haushaltsplan enthaltenen 
Abteilungen die Stiftungen, Verwahrgelder und Vor
schüsse. Das neue Buchungsverfahren nimmt durch 
das Heraussuchen und Einspannen der Kontenkarten 
in die Maschine etwas mehr Zeit in Anspruch als das 
bisherige Verfahren. Damit die Abfertigung des 
Publikums darunter nicht leidet, sind alle Massen
einnahmen, wie Mieten, Pachten, Baugebühren u. dgl. 
der Steuerkasse, deren Einrichtungen für Massen
abfertigung hergestellt sind, zur Einziehung über
wiesen worden. 

Steuerkasse 
Diese war bisher schon mit zwei National-Registrier
kassen ausgestattet. Außerdem wurden wegen Ein
führung von Karteien eine Mercedes-Addelektra
Buchungsmaschine und eine Elliott-Rapid-Adres
siermaschine beschafft. Mit Einführung der 
Kartei sind die Handbuchungen fortgefallen und 
durch Maschinenbuchung ersetzt. Gleichzeitig mit 
dem Druck ci: der Quittung wird der eingezahlte 
Betrag auf der Kontenkarte verbucht, wodurch 
Übertragungsfehler und Falschbuchungen ver
mieden werden. Alltäglich nach Kassenschluß werden 
die gebrauchten Kontenkarten auf der Mercedes
Addelektra-Buchungsmaschine nach Buchhaltereien 
zusammengestellt. Die Endsummen der Buchhalte
reien müssen mit der Gesamtsumme der National
Registrierkassen übereinstimmen. Hierauf werden die 
Tagessummen der einzelnen Steuerarten in dem hand
schriftlich in Staffelform geführten Hauptbuch yer
einnahmt und die abgelieferten Beträge verausgabt, 
so daß täglich der, Stand der Steuerarten zu kon
trollieren ist. Eine weitere Vereinfachung ist durch 
die verringerte Zahl der Steuerzettel erreicht. über
die Grund- und Gebäudeabgaben, die von jetzt ab 
sämtlich monatlich gehoben werden, wird mir ein 
Steuerzettel ausgefertigt. Ein zweiter Steuerzettel 
umfaßt Gewerbesteuer, Berufsschulbeiträge, Hand
werkskammerbeiträge und Hundesteuer, die viertel
jährlich zu zahlen sind. Die Schulgelder der Mittel
schulen, des Oberlyzeums und des Ratsgymnasiums 
werden auf einem besonderen Steuerzettel vereinigt. 
Ihre Erhebung erfolgt vierteljährlich, sie können auf 
Wunsch aber auch monatlich gezahlt werden. Die 
Zahl der Steuerzettel vermindert sich sonach von 
bisher acht auf drei Stück. 
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Revision 
Die Tätigkeit der Revisoren umfaßt drei Arbeits
gänge. Wie schon erwähnt, werden die ~6n den Ver
waltungsstellen vorbereiteten Belege, ehe sie zur An
weisung und darauf zur Kasse gelangen, einer ein
gehenden Prüfung unterzogen; diese erstreckt sich 
sowohl auf sachliche und recbnerische, als auch auf 
wirtschaftliche Richtigkeit, wobei für besondere 
technische Prüfung der vom Stadtbauamt bearbeiteten 
Belege gesorgt ist. Diese sehr eingehende Revision 
ist wegen der mit Einführung der Buchu!,gsmaschine 
ermöglichten sofortigen Ist-Buchung in<:!er Rechnung 
notwendig geworden, weil es nicht angängig ist, daß 
beim Buchen die Kasse noch durch Nachfragen 
irgendwelcher Art bei den Anweisungsstellen, wie es 
vordem vorkam, Verzögerungen im Arbeitsgange 
erleidet. Der geringe Nachteil der längeren Umlaufs
zeit ,der Belege wird durch verschärfte Sicherheit 
und Kontrolle ausgeglichen. Als zweite'Revision setzt 
die Prüfung der Kassenvorgänge ein. Nach dem 
täglichen Kassenabschluß wird das von der Maschine 
durchgeschriebene Kontrollblatt mit den dazu ge
hörigen Belegen durch einen Revisor geprüft, der sich 
so von der Richtigkeit und Ordnungsmäßigkeit der 
erfolgten Buchungen überzeugt. Schließlich ver
bleibt noch die Endrevision am Schluß des Rech
nungsjahres, die infolge der bereits endgültig erfolgten 
Belegprüfung und der monatlich vorzunehmenden 
Revision der Kontenkarten und Hauptbuchüber
tragungen nicht mehr allzu umfangreich ist, was 
wiederum den Vorteil der schnelleren Rechnungs
entlastung in sich schließt. 
Zusammenfassend mag auf die durch die Umgestaltung 
erzielten Vorzüge hingewiesen werden. Als erstes 
wünschenswertes Ergebnis waren Ersparnisse genannt. 
Diese sind sowohl als Personal- als auch als Material
ersparnis erreicht. Durch die Arbeitsleistung der 

,Maschine werden etwa 20-25% des' Personals frei. 
Die Materialersparnis ist allerdings nicht so erheblich, 
als eigentliche Ersparnis kann wohl nur der Fortfall 
des Kassierertagebuches verbucht werden. Mehr als 
diese Ersparnisse fällt die Vereinfachung des Bu
chungsapparates und der Rechnungsführung ins Ge
wicht. Zunächst ist durch Beibehaltung der Zen
tralisation die Einheitlichkeit; übersichtlichkeit und 
schnellere Durchführung der ka,sentechnischen Auf
gaben gewährleistet. Ferner läßt sich das bucbmäßige 
Ist der verschiedenen Haushaltstitel jeden Augenblick 
feststellen, nachdem die übertragungsarbeiten der 
Buchhalter fortgefallen sind: Hiermit ist' gleichzeitig 
größere Sicherheit gegeben, da übertragungsfehler 
ausgeschlossen sind. Monatsabschlüsse ,sind an Stelle 
der früheren Vierteljahrsabschlüsse getreten, sie lassen 
sich in etwa ein bis zwei Tagen anfertigen. Für den 
schnelleren Jahresabschluß ist die automatische über
tragung der Istzahlen ebenfalls von Vorteil. 
Die strenge Scheidung von Anweisung, Ausführung 
und Revision bietet an und für sich schon ein genügend 
großes Maß Sicherheit, das weiterhin erhöht wird 
durch sorgfältigste Prüfung der Belege, ehe sie zur 
kassenmäßigen Erledigung freigegeben werden. Wenn 
dann noch bedacht wird, daß sofort nach Tagesabschluß 
erneute Kontrolle einsetzt, so möchte man sagen, daß 
größere Sicherheit nicht gewährleistet werden kann. 



6 JAHRE DUROHSOHREIBEBUOHHALTUNG IN PENIG 

Bericht des Stadtmagistrats Rüstringen 
über Vereinfachung in der Buchhalterei' 

Bis zum 1. April 1929 führten wir in einer besonderen 
Buchhaltung Hauptbücher über Einnahmen und 
Ausgaben mit einer Soll- und Iststellung und in der 
Stadtkasse über die Einnahmen Kontenkarten, über 
die Ausgaben ein Kassenbuch in losen Blättern sowie 
gebundene Abschlußbücher, in die. wir die Schluß
zahlen der Tageseinnahmen und -ausgaben übertrugen. 
Am 1. April d. Js. haben wir die selbständige Buch
haltung aufgehoben. Die Stadtkasse führt seit der 
Zeit das Hauptbuch über die Einnahmen, das sich 
in der Form nicht verändert hat. Da jetzt aber nur 
eine Stelle bucht, ist die Führung einer Kontrolle 
über die Einnahmen im Rechnungsamt angeordnet 
worden. Am Jahresschluß wird die Kontrolle 
mit dem Einnahme-Hauptbuch abgestimmt werden. 
Bezüglich der Ausgaben ist die SollsteIlung aufgehoben 
worden. Die Kasse führt das Ausgabehauptbuch in 
losen Blättern. Die Anschaffung der Mercedes-Add
elektra-Buchungsmaschine hat es uns ermöglicht, in 
einem Arbeitsgang zu buchen: 

a) die Eintragung für das Ausgabehauptbuch, 
b) die Eintragung für das Kassenbuch, 
c) den Auftrag für die städtische Sparkasse zur 

Leistung der angewiesenen Ausgaben. 
Die DurcMchreibung erfolgt so, daß an die unterste 
Stelle das Kassenbuch (loses Blatt) und darüber der 

Auftrag für die Sparkasse gelegt wird. Die Konten
blätter des Hauptbuches werden vorgesteckt. Der 
weitaus größte Teil der Ausgaben wird durch die 
Sparkasse überwiesen. Die wenigen Barzahlungen 
werden nach AbsQhluß der Barkasse gebucht. Die 
Tagesschlußzahlen werden wie früher in das Ab
schlußbuch übernommen. Bei diesem Verfahren 
haben wir einen täglichen Abschluß sämtlicher Po
sitionen der Rechnung. Wir sparen wesentliche Ar
beitskraft für das. handschriftliche Führen der 
Bücher und das Aufrechnen der vielen Konten und 
Kassenbücher, weil die Rechnungsergebnisse durch die 
Maschine gegeben werden. Infolge der Durchschrei
bung sind Ubertragungsfehler ausgeschlossen. Die 
Vierteljahresabschlüsse bringen uns keine Unstimmig
keiten mehr. Trotz dieser Vereinfachung sind )'Vir der 
Auffassung, daß wir an Sicherheit nichts eingebüßt 
haben. Der Kassenbuchhalter gibt die quittierteli 
Ausgabebelege mit den zugehörigen Kassenblättern 
täglich an das Prüfungsamt zur Prüfung. Dieses 
gibt die mit einem Prüfungsvermerk versehenen 
Belege sof0rf an die Stadtkasse zurück, die diese Be
lege nach Positionen des Hauptbuches ordnet und 
aufbewahrt. Die Prüfungsstelle überzeugt sich auch 
täglich von der richtigen Ubertragung der Tagesschluß
zahlen in die Abschlußbücher. 

6 Jahre Durchschreibebuchhaltung in Penig 

W. Knoth, Erster Bürgermeister in Penig (Sa.) 

Als wir vor 6 Jahren die Durchschreibebuchhaltung in 
unserer Stadtkasse einführten, waren wir die erste 
Verwaltung, die dieses neue Arbeitsmittel für die 

. kameralistische Buchführung verwendete. 
Damals waren es nur wenige, die den hohen Wert 
dieser Neuerung erkannten. Viele prophezeiten ein 
schlimmes Ende. Man befürchtete, die losen Blätter 
könnten verloren gehen, die Abfertigung des Publi
kums werde verzögert, die Sicherheit gefährdet, die 
Durchschrift verwische, sie bringe Erschwernis statt 
Erleichterung, dieses Verfahren eigne sich nur für 
kleinere Kassen usf. 
Inzwischen hat sie eine uugeahnte Verbreitung ge
funden. Alle Vornrteile sind geschwnnden. Wer 
einmal die neuen Arbeitsmittel verwendet hat, will 
sie nicht mehr missen. 
Die Durchschreibebuchhaltung bringt: Arbeitsver
einfachung, -Verbilligung und -Beschleunigung. Je
der Geschäftsvorfall ist stets nach 3 Gesichtspunkten 
zu verbuchen: nach Person, Zeit und Sache. 
Seither sind diese 3 Buchungen hintereinander 
ausgeführt worden: 

die Zeitbuchungen in Tagebüchern, Journalen; 
Tageskassenbüchern, 

die Sachbuchungen in iVlemoralen, Handbüchern, 
Hauptbüchern, Rechnungsbüchern, 

die Personenbuchungen in Heberegistern, Soll-
büchern u. dgl. 

Die Durchschreibebuchhaltung macht diese 3 Bu
chungen gleichzeitig in einem Zuge. Hierdurch 
wird erreicht: 

Schreibwerkminderung: statt 3 Buchungen nur 
eine; 

~tete Tagfertigkeit: jeder Geschäftsvorfall \s~ 
.; sogleich e1).dgültig verbucht. Es gibt kein Nac)i

hinken, die Buchhaltung ist immer abschluß-
• fertig; .' . 

erhöhte Sicherheit: Ubertragungsfehler sind au~
.geschlosfen. Die ganze übertragungsarbeit fällt 
'. weg. Zeit-, Sach- und Personenbuchung stimmen 

von selbst genau überein. Alles Vergleichen und 
Fehlersuchen fällt weg; , 

bessere Obersichtlichkeit und Kla"heit: jede 
Sache hat ein besonderes Konto. Neu hinzu
kommende Konten kommen jederzeit an den 
richtigen Platz.' ',Zusammenstellungen oder .Aus"· 
züge fallen weg. 
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In Penig wird die Taylorix-Buchhaltung angewandt. 
Die Arbeitsmittel sind zweckmäßig und brauch· 
bar. 
Statt Bücher verwendet die Durchschreibebuch
haltung lose Blätter. (Die Vorurteile gegen das lose 
Blatt sind verschwunden, nachdem längst in Re
gistraturen, Melde-, Versicherungs-, Wahlämtern, 
Sparkassen, Steuerämtern das starre Buch durch .die 
bewegliche Karte ersetzt worden ist.) 
Die Linien der verschiedenen Vordrucke stimmen 
genau überein. 

. Bild 54. Durchschreibebuchhaltung 

Mit Hilfe des Buchungsapparates (Bild 54), der wie 
eine Schreibunterlage bequem vor dem Buchhalter 
liegt, werden die Vordrucke mit einem einfachen 
Handgriffe so übereinandergelegt, daß sich die zu 
beschreibenden Zeilen genau decken. Das Schichten 
und Auswechseln der Blätter geht viel einfacher und 
schneller, als der Fernstehende ahnt. 
Gebucht wird trotz der Durchschrift mit Tinte. Man 
kann besondere Durchschreibefedern verwenden, die 
sich von der gewöhnlichen Schreibfeder kaum unter
scheiden. Es gibt aber anch schon sehr brauchbare 
Füllfederhalter. 
Ein Konteikasten (Bild 55) dient zur Aufbewahrung 
der Rechnungs- und Personenblätter. Aluminium
stützen geben diesen dünnen Blättern festen Halt. 
Man kann blättern wie in einem Buche. 
Leitkarten aus Preßspan mit aufgesetzten Emaille
reitern geben gute übersicht. Mit einem einzigen 

Bild 55. Kartiekarten 
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Griff ist das gesuchte Blatt zur Hand. Die Blattei 
ist außerordentlich beweglich. Die Stelle, alls der 
man ein Blatt entnimmt, bleibt so lange offen, bis es 
wieder zurückgelegt ist; Hierdurch wird das Rück
stellen erleichtert und das richtige Ablegen gesichert. 
Das Dnrchschreibepapier (Blaupapier), das im 
Buchungsapparat festgeklemmt ist, gibt klare, scharfe 
Durchschriften und schmiert nicht. 
über die Verwendung der Dnrchschreibebnchhaltung 
bei der Stadt- OdM Gemeinde7casse sei kurz 
folgendes berichtet: 
Weder am kameralistischen System noch .an den 
örtlichen Sonderheiten wird geändert. Alles bleibt 
wie seither. Nur die Arbeitsmittel werden gewechselt. 
An Stelle des starren Buchs tritt das bewegliche Blatt. 
Die Durchschreibebuchhaltung benutzt der Buch, 
halter (auch Kontrolleur oder Gegenbuchführer ge
nannt). Der Kassierer hingegen wird von der Neuerung 
nicht betroffen. Er führt, wie seither, sein Geldbuch. 
An Vordrucken werden verwendet: Rechnungs
blätter, Tagesblätter, Personenblätter und Sammel
blätter. 
Die Rechnungsblätter nehmen die Sachbuchungen 
auf. Für jeden Ansatz im Haushaltplan ist ein be
sonderes Rechnungsblatt vorhanden. Am Jahres
schluß werden die Rechnungsblätter gebunden. So 
erhält man die Jahresrechnung. 
Beispiel: Reisekosten sind zu verbuchen. Das Rech
nungsblatt Reisekosten wird aufgelegt, Tag, Emp
fänger, Betrag und Kontennummer wird geschrieben. 
Der Sachbetreff fällt weg. weil er aus der Aufschrift 
des Rechnungsblattes ersichtlich ist. (Die weitgehende 
Unterteilung der Rechnungsblätter bringt große 
Schreibwerkminderung. ) 
Den Eintrag hat gleichfalls das Tagesblatt (in Durch
schrift) aufgenommen. Es zeigt also alle Buchungen, 
der Zeitfolge nach. Nach Kassenschluß wird das 
Tagesblatt aufgerechnet. Der Unterschiedsbetrag 
zwischen Einnahme und Ausgabe ergibt den Kassen
bestand, den der Kassierer nachzuweisen hat. Stimmt 
der Tagesabschluß, dann stimmen auch die Einträge 
auf den Rechnungsblättern. Nachträgliches Ver
gleichen oder sonstige Abstimmungen können unter
bleiben. 
Die Personenblätter sind eine besondere Art von 
Einnahmerechnungsblättern, die dann verwendet 
werden, wenn eine Person in einer. Sache jährlich 
mehrere Zahlungen· leistet. (Miete oder Schulgeld, 
wenn sie monatlich bezahlt werden.) 
Besondere Sollbücher fallen also hier weg. Für jeden 
Mietschuldner ist ein Personenblatt vorhanden; auf 
dem die Monate aufgedruckt sind und aus dem auch 
die Sollbeträge ersichtlich sind. Es braucht also nur 
geschrieben zu werden: Zahltag, Mietbetrag und 
Kontennummer. Damit ist die Buchung schon 
erledigt. Mietname, l}Jiethaus, Mietmonat und son
stige Angaben, die bei der veralteten übertragungs
buchhaltung unerläßlich waren, sind jetzt über
flüssig. Auch das Ablöschen der Sollbücher 
fällt weg! 
Regelmaßig in Verbindung mit Personenblättern 
werden Sammelblätter mit beschrieben (als 2. Durch
schrift). Während die Personenblätter nachweisen, 
was der einzelne gezahlt hat, ist aus dem Sammel-
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blatte jeden Augenblick ersi?htlich, wie~,;el Miete, 
Schulgeld u. dgl. insgesamt emgegangen 1st. 
Monatlich einmal, für den Monatsabschluß, werden 
die Rechnungs- und Sammelblätter aufgerechne.t. 
Die fortgeschriebenen Monatssummen . werden m 
einem Abschlußbuch zusammengestellt. DIe Abschluß
ziffern müssen mit den Umsatzziffern des Tages
blattes übereinstimmen. 
Dieser Abschluß zeigt den Stand jedes Haushalts, 
jedes Abschnitts, jeder Gruppe und jedes Ansatzes. 
An Hand dieses Absehlußbuchs kann der Kassen
sowie der Gemeindeleiter wichtige' Entscheidungen 
treffen. Er kann ohne Mühe und Zeitaufwand fest
stellen, ob sich die Ausgaben in den gezogenen Grenzen 
halten, 0 b die Einnahmen den Erwartungen ent
sprechen. Er ersieht rechtzeitig, ob Kredite über
schritten werden, ob Anleihen aufzunehmen sind, 
wann. in welcher Höhe usw. 
Der Jahresabschluß ist der 13. Monatsabschluß. Er 
erfordert jetzt weder besondere Mühe noch be
sonderen Zeitaufwand. 
Noch vorteilhafter ist die Verwendung der Durch
schreibebuchhaltung bei Steuer kassen. 
Es ist ein Nachteil der seitheril(en Steuerbuchhaltung, 
daß sie keinen Überblick gibt, was der einzelne 
insgesamt an Steuern zahlen soll und was er insgesamt 
gezahlt hat. Diese Angaben müssen vielmehr in 
jedem Falle erst aus über 20 Steuerregistern herauE
gezogen und zusammengestellt werden. 
Ein weiterer übelstand ist, daß die Steuereingänge 
zunächst in das Tagebuch (Einnahmebuch, Kassen
buch) eingetra~en und dann erst, meist nach Kassen
schluß, Posten für Posten in die Haul'tbücher (Haupt
steuerlisten, Hebelisten, Steuerregister, Sollbücher) 
übertragen werden müssen. 
Durch die dOl'l'elte Verbuchung, einmal ins Tagebuch 
in zeitlicher Ürdnung, dann ins Hauptbuch in sach
licher Ordnung, entstehen übertragungsfehler. Des
halb stimmt der Jahresabschluß selten sofort. Nun 
muß iede Steuer nochmals Posten für Posten 
verglichen und die richtige übertragung geprüft 
werden. Eine zeitraubende, geisttötende Arbeit, die 
Kraft und Nerven kostet und den Steuerbeamten oft 
verzweifeln läßt. 
Die Taylorix-Steuerbuchhaltung hat mit einfachen 
Mitteln diese Mängel beseitigt. . 
Jeder Steuerpflichtige hat ein Personenblatt. Mit 
einem Blick ist zu ersehen, was er zahlen soll und was 
er gezahlt hat. Die 12 am häufigsten vorkommenden 
Steuerarten werden je in einer Sondersl'alte, die 
weniger oft vorkommenden gemeinsam in der Spalte 
Sonstiges verrechnet. 
Das Tagesblatt, das jede Buchung in Durchschrift 
aufnimmt, zeigt in jedem Augenblick, was insgesamt 
an Steuern eingegangen ist und wie sich die Gesamt
einnahme auf die einzelnen Steuer arten verteilt. 
Selbst die Steuerarten, die in der Spalte Sonstiges 
verrechnet werden, sind durch Sammelblätter auf
geteilt, die gleichfalls in Durchschrift beschrieben 
werden. 
Die Personenblätter sind in einem Konteikasten durch 
Leitkarten übersichtlich unterteilt. Ob sie nach 
Nummern oder nach der Wohnung geordnet werden, 
ist gleichgültig und richtet sich ganz nach den ört-

lic~en G~pfI~gen~eiten. Ein Buchungsapparat, der 
gleIChe WIe fur dIe Stadtkassen dient zur schnellen 
Schichtung der Vordrucke. ' 
Auch hier werden einige Buchungsbeispiele das Ver
ständnis fördern: 

A bezahlt Aufwertungs- (oder Hauszins-), Grund
und Hundesteuer. Man nimmt das Personenblatt 
aus dem Konteikasten (schnell gefunden, da für 
Müller, deren es eine größere Anzahl gibt, eine be
sondere Leitkarte vorhanden ist), legt es auf den 
Durchschreibeapparat und schreibt: 

654 = Kontennummer (äußerer Rand rechts), 
5. 7. = Zahltag (in Tagesspalte), 

RM 25,75 in Steuerspalte 2 = Grundsteuer, 
RM 25,75 in " 3 = Grundsteuerzu-

schlag, 
RM 10,- in 

" 
1 = Aufwertungs (Haus

zins-)steuer, 
RM 15,- in " 8 = Hundesteuer. 

Damit ist die Buchung erledigt. Das Personenblatt 
ist abgelöscht. Das Tagesblatt zeigt in Dnrchschrift 
die gleichen Steuerposten. Die Kontennummer am 
Rande rechts sagt, wer bezahlt hat. Alles ist anf 
dem Laufenden. Der Buchhalter braucht sich nicht 
nochmals mit derselben Sache zu beschäftigen. 
Jede Nacharbeit fällt weg. . 

B bezahlt Gewerbe- und Vergnügungssteuer. Außer 
dem Personenblatt ist jetzt das Sammelblatt "Ver
gnügungssteuer" einzulegen. 
In die Spalte "Art" kommt ein V = Vergnügungs
steuer. Es ist somit gebucht: 

1. Person (im Personenblatt), 
2. Zeit (im Tagesblatt) nnd 
3. Sache (im Sammelblatt). 

Daß das Sammelblatt "Vergnügungsteuer" gleich
zeitig den Posten Gewerbesteuer aufgenommen hat, 
ist belanglos; im Sammelblatt hat eben nnr die 
Spalte "Sonstiges" Bedeutung. Nur sie wird auf
gel·echnet. 
Aber auch für den Kassierer bringt die neue Steuer
buchhaltung Erleichterung. Er hat überhaupt nichts 
mehr zu schreiben. Er erhält vom Bnchhalter 
regelmäßig das gebnchte Personenblatt, prüft den 
letzten Eintrag nach und verwahrt es bis zum 
Kassenschluß. Stimmt die vom Buchhalter anf Grund 
seiner Tageskasse festgestellte Tageseinnahme mit 
dem Geldbestand des Kassierers überein, dann er
ledigt sich jede Nacharbeit. Wer es für nötig hält, 
kann die Personenblätter noch durch die Additions
maschine gehen lassen. 
Die Personenblätter gehen hierauf an den Buchhalter 
zurück, der sie in die Blattei einordnet. Das schnelle 
und richtige Rückstellen der Personenblätter hat er 
sich schon bei der Entnahme gesichert durch Ein
legen von Fehlkarten. Soviel Fehlkarten, soviel 
Personenblätter müssen an die durch die Fehlkarten 
bezeichneten Stellen zurückgehen. Die Praxis hat 
gezeigt, daß das Rückstenen von 100 Personenblättern 
20 Minuten erfordert. 
Der Monatsabschluß macht keinerlei Schwierigkeiten. 
Die Spalten der Tagesblätter zeigen den gesamten 
Steuereingang, aufgeteilt in die verschiMenen Steuer
arten; die Spalte Sonstiges ist durch die Sammel
blätter aufgeteilt. 
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Die Ablieferung wickelt sich ab wie seither. Irgend
welche Abstimmungen mit den Personenblättern sind 
infolge der Durchschrift vollkommen überflüssig. 
Personenblätter und Tagesblätter stimmen von selbst 
überein. 
Nur jährlich einmal, für den Jahresabschluß, werden 
auch die Personenblätter aufgerechnet. Der J ahres
abschluß läßt sich aber schon im Laufe des Jahres 
dadurch vorbereiten, daß grundsätzlich auf jedem 
Personenblatt das Gesamtist eingestellt wi,.d, 
sobald es .,jüllt ist. Dann sind am Jahresschluß 
nur noch die Personenblätter aufzurechnen, die 
Rückstände zeigen. 
Die neue Steuerbuchhaltung läßt auch die Verwendung 
technischer und mechanischer Hilfsmittel zu. So 
können die Personenblätter mit Adrema bedrnckt 
und mit Ordnungspunkten gekennzeichnet werden 
(Grundstückseigentümer, Girokunden, städtische 
Grundstücke usw.). Mit Merkreitern können die 
Fälligkeiten, Mahnungen, Pfändungen, Stundungen 
usw. angezeigt werden. In Durchschrift lassen sich 
~nfertigen: Steuerbescheide, Steuerquittungen, Rest
hsten, Belastungszettel der Stadtbank u. dgl. . 
Wer die Vorteile der Durchschreibebuchhaltung erst 
einmal erkannt hat, sucht dann ganz von selbst 
neue A nwendungsmöqlichkeiten. Sie bieten sich 
reichlich und in allen Amtern. Hierfür einige Bei
spiele: 
Seither wurde der Lohn im Stundenbuch errechnet 
und in einer Lohnliste zusammengestellt. Nebenher 
wurde die Lohntüte beschrieben und die Arbeiter
karte nachgetragen. Außerdem wurden aber für 
Steuer, Berufsgenossenschaft, Krankenkasse oder eine 
a~dere Stelle besondere Aufstellungen angefertigt. 
DIe Durchschrift macht alles gleichzeitig. In einem 
Zuge werden beschrieben: Arbeiterblatt, Lohnliste, 

Lohnbeutel. Das Arbeiterblatt gibt, übersichtlich 
zusammengestellt, überblick über den Jahreslohn und 
seine' Teile. Die Lohnliste, die, wenn' nötig, ohne 
jede Mehrarbeit doppelt ausgefertigt werden kann, 
bildet die Buchungsunterlage. Den Lohnbeutel erhält 
der Arbeiter ausgehändigt. Die Durchschrift auf 
dem Lohnbeutel stimmt also mit der Urschrift auf 
der Arbeiterkarte naturgetreu überein; Fälschungen 
lassen sich nicht mehr als bloße "Versehen" ent
schuldigen. 
Die Gehaltsbuchhaltung läßt sich in gleicher Weise 
vereinfachen. Personalblatt, Gehaltsliste und Ge
haltsbenachrichtigung werden in einem Zuge be
schrieben. Wo die Gehälter nicht in bar ausgezahlt, 
sondern überwiesen werden, erhält die überweisungs
stelle als Belastungsunterlage eine 2. Durchschrift 
der Gehaltsliste. 
Aber auch alle Ausgangsrechnungenkönnen 
durchgeschrieben werden, und zwar auf einen Be
lastungsbogen. Beispiel: die Krankenhausrechnung, 
die wir schon seit Jahren benutzen. Wo Kassen
stelle und Verwaltungsstelle getrennt sind, können in 
Durchschrift mehrere Belastungsbogen angefertigt 
werden. Solche Durchschriften lassen sich mit Erfolg 
verwenden für Schlachthöfe, Bauverwaltungen und 
alle werbenden Betriebe. 
Zusammenfassend ist festzustellen, daß die Durch
schreibebuchhaltung immer fe,-tig und immer 
richtig ist, üb.,jlüssiges Schreibwerk beseitigt, 
für Bearbeiter, Revisoren, Chefs und Stadtverordnete 
Mhöhte Ob"'sichtlichkeit bringt, zeitraubende 
N acha1'beit vermeidet, die stä"ksten Fehler
quellen verstopft. Sie hat sich bei Gemeinden 
bis zu 30 000 Einwohnern (größere verweuden 
Maschinen) gut bewährt. 

Zusammenschluß des Geldverkehrs der städtischen Büros 

Saeger, Verwaltungsdirektor, Duisburg 

Auf dem Gebiete des Kassen- und Rechnungswesens 
ist in den letzten Jahren viel geschehen, um den 
Betrieb einfacher und sicherer zu gestalten. Dem 
Geldverkehr kann nicht genug Aufmerksamkeit zu
gewandt werden. Das gilt nicht nur für die großen 
Kassen, die besonders durch Einführung moderner 
Maschinen verbessert werden konnten, sondern auch 
für die kleinen Kassen. Zu ihnen rechnen die Bü,'o
kassen, die in fast allen Stadtverwaltungen vor

handen sind. 
Macht man einen Gang durch die Dienststellen der 
Städte, so ist man erstaunt, zu sehen, wie viel Per
sonen' mit Geldgeschäften zu tun haben. In erster 
Linie handelt es sich um V 61'waltungsgebühren, 
die für die verschiedensten Amtshandlungen erhoben 
werden. Sie kommen in Frage bei Ausstellung von 
Bescheinigungen aller Art, insbesondere in polizei
lichen Angelegenheiten, für Wohnungsauskünfte, Ent
nahme von Kartenauszügen, Zweitausfertigungen 
von Steuerkarten und Impfscheinen, Erlaubnisscheine 
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in Schulsachen, Stadtausschußgenehmigungen, als 
Gebühren der Standesämter usw. Daneben werden 
von den Dienststellen Gelder für die Abgabe von 
Stadtplänen, Steuerordnungen, Hundesteuermarken, 
Wanderkarten, Verdingungsunterlagen und sonstigen 
Vordrucken vereinnahmt. Amtsvormundschaften ver
walten Mündel-Gelder und -Sparbücher selbst. Hier 
und da sind in den Büros Portokassen zu finden, die 
für die Absendung eiliger Postsachen beanspr\lcht 
werden. Bei manchen Dienststellen erstreckt sich das 
Geldgeschäft auf die Auszahlung der Arbeiterlöhne. 
In Büros mit starkem Publikumverkehr, bei denen 
die meisten Amtshandlungen gebührenpflichtig sind, 
z. B. bei den Standesämtern, ist der Geldverkehr 
derart dezentralisiert, daß fast alle' Beamten Geld
beträge anzunehmen haben. 
Die starke Zersplitterung des Geldverkehrs hat den 
Gedanken an eine Zenl1'alisierung aufkommen 
lassen. Es erscheint zudem angebracht, für den 
Geldumsatz nicht alle möglichen Beamten, sondern 
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nur Kassenbeamte in Anspruch zu nehmen. Auf diese 
Weise kann der Grundsatz der Trennung von An
ordnung und Zahlung besser durchgeführt werden. 
Von diesen Erwägungen geleitet, ,hat die Stadt
verwaltung Duisbu"g seit einiger Zeit den Geld
verkehr der Dienststellen zusammengelegt. Sämtliche 
Bürokassen wurden aufgehoben und alle Geldge
schäfte der Dienststellen, einschließlich der Porto
kassen , den Kassenstellen übertragen, die ent
weder bereits vorhanden waren oder neu ein
gerichtet worden sind. In i edem Verwaltungs
gebäude befindet sich seitdem nnr eine [(as8en
stelle. Liegen mehrere Verwaltungsgebäude zn
sammen, so genügt für sie einegemeinsameKasse. Für 
die vorhandenen Kassenstellen ist eine nennenswerte 
Mehrbelastung nicht eingetreten; eine Personalver
mehrung war nicht erforderlich. Die Gegenbnch
führer der nenen Kassen konnten den Büros ent
nommen werden, die den größten Geldverkehr hatten. 
Soweit diese Kassenstellen mit dem Geldverkehr der 
Dienststellen nicht voll beschäftigt sind, haben sie 
anderweitige Aufgaben übertragen bekommen. Die 
Kassen gelten als Nebenstellen der Stadt.hauptkasse 
und unterstehen der Aufsicht des Stadtrentmeisters. 
Außer der zentralen Verwaltnng ist eine schnellere 
Ablieferllng der Gelder erreicht worden. Die Gelder 
werden jetzt täglich an die Stadthauptkasse abge
liefert, während dies früher in der Regel nur einmal 
wöchentlich geschah. Den Dienststellen ist es lmter
sagt, irgendwelche Geldbeträge anznnehmen. 

Für die Verwaltungsgebühren werden Gebühren
mar ken verwandt. Die Marken haben einen be
stimmten Geldwert, in der Regel von 10-60 Rpf. 
und 1-50 RM. Sie unterliegen einer genanen Kon
trolle, die sich von der Drucklegung bis znr Verwen
dung erstreckt. Bei der Anfertigung der Marken 
führen 2 städtische Beamte die Aufsicht. Die Ge
bührenmarken werden nur von den Kassenstellen 
verwaltet. Ist eine gebührenpflichtige Amtshandlnng 
vorznnehmen, z. B. beim Standesamt, so holt sich 
die betreffende Person bei der Kassenstelle eine 
Gebührenmarke von bestimmtem Werte. In der 
Zwischenzeit können im Büro schon die Vorberei
tungen an Hand der zurückbehaltenen Unterlagen 
- Familienbuch usw. - getroffen werden. An der 
Kassenstelle ist für schnellste Abfertigung gesorgt. 
Bei größeren Kassen werden die Marken an einem 
besonderen Schalter verausgabt. Die Dienststellen 
entwerten die Gebührenmarken auf der Bescheinigung, 
Karte oder dergleichen. 

Die Abgabe der einzelnen Gebührenmarke braucht 
nicht verbncht zu werden. Es genügt ein ähnliches 
Verfahren wie bei der Post. Die Kassenstellen führen 
ein Ma"kenausgabebueh, in das der Tageserlös 
aus dem Markenverkauf summarisch, getrennt nach 
Einzelwerten, und gleichzeitig der noch verbleibende 
Markenbestand, ebenfalls nach Werten getrennt, 
eingetragen wird. Der Gegenbucbführer bescheinigt 
bei der Eintragung des Tageserlöses in das Einnahme
buch die Richtigkeit der Abrechnung im Mal ken
ausgabebnch nnter Hinweis auf die Stelle der Ver
einnahmung. Bei der Stadtkämmerei - Buch
haltung - werden alle Einnahmen aus dem Marken-

verkauf auf eine einheitliche Etatstelle übernommen 
Eine Umbuchnng auf die Konten oder Haushalte 
der einzelnen' Dienststellen ist nicht erforderlich. 
Immerhin ist sie möglich und kann in Sonderfällen 
am Jahreschlusse vorgenommen werden. In diesem 
Falle und zwar' nur dann führt die Dienststelle eine 
Liste, in aer jeder gebührenpflichtige Einzelfall 
vermerkt wird. 
Die Mündelgelder werden nicht mehr von der 
Amtsvormundschaft, sondern nur noch von der 
Stadthauptkasse oder deren Zweigstellen entgegen
genommen. Die Amtsvormundschaft erhält täglich 
Nachricht über die eingegangenen Beträge. Am Jahres
schlusse wird die übereinstimmung der Isteinnahmen 
der Stadtkämmerei - Buchhaltung - und der 
Mündelkarten festgestellt und bescheinigt, daß die 
Gesamtsumme der Ausgaben mit der Gesamtsumme 
der Einnahmen übereinstimmt. Die Mündelspar
bücher werden von der Stadthauptkasse - Hinter
legungsstelle - verwaltet, die auf Anweisung alle 
Zu- und Abschreibungen besorgt. 
Unter das allgemeine Verbot des Geldverkehrs in den 
Dienststellen fällt auch die Lohnzahlung. Die 
Löhne werden den städtischen Arbeitern nur durch 
Kassenbeamte ausgehändigt. An Hand der An
weisungen und Stundenzettel des Lohnamtes macht 
die Stadthauptkasse die Lohntüten fertig. Für die 
Löhnung ist ein Zahlungsplan aufgestellt. Die Zahl
termine sind so gelegt, daß möglichst wenig Arbeits
ausfälle entstehen. An der Lohnzahlung sind die 
Stadthauptkasse oder deren Zweigstellen in den 
Außenbezirken beteiligt. 2 Kassenbeamte fahren 
von einem Betrieb zum andorn und zahlen an Ort 
und Stelle an die Arbeiter, die durch Betriebsbeamte 
legitimiert werden. Arbeiter, die ohne Grund bei 
der Lohnzahlung fehlen, müssen sich den Lohn außer
halb der Dienstzeit an der Kasse abholen. Bei Be
trieben, die eigene Kassenstellen haben, z. B. Gas-, 
Wasser- und Elektrizitätswerken, Schlachthöfen, 
Anschlußbahn, werden die Löhne durch diese Kassen 
gezahlt. Eine "Schwarzführung" von Arbeitern ist bei 
dem jetzigen Verfahren ausgeschlossen. 
Die Zusammenfassung der Geldgeschäfte bezieht sich 
nicht nur auf den Barverkehr, sondern in gleicher 
Weise auf den bargeldlosen Zahl,tngsverkehr. 
Sparkassen-, Postscheck- oder Bankkonten, die in 
Dienststellen vorhanden waren, wurden aufgehoben 
und etwaige Bestände der Stadthauptkasse über
wiesen. Als Sicherheitsleistung dienende Wertpapiere 
und Wechsel dürfen nur von der Stadthauptkasse, 
nicht aber von den einfordernden Dienststellen an
genommen werden. Zur Beseitigung des Geldverkehrs 
der Dienststellen trug endlich die Einrichtung von 
Verrechnuugskonten bei den Gerichtskassen und von 
Frachtenkonten bei den Güterabfertigungen und 
Spediteuren bei. Versicherungsmarken werden vom 
Lohnamt nur durch rote Reichsbankschecks, die die 
Stadthauptkasse auf das Postamt ausstellt, beschafft. 
Der Zusammenschluß des Geldverkehrs der Dienst
stellen hat sich bestens bewährt. Die beteiligten 
Stellen sind damit sehr zufrieden. Klagen sind von 
keiner Seite laut geworden. 
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X. BUCHUNGS· UND KASSENWESEN 

. Anweisung für den Gebrauch von Registrierkassen und Buchungs

maschinen bei den Kassen und Stadtämtern der Stadt Dortmund 

1. -Die Registrie1'kas/Jen sollen bei den Kas.sen und Stadt
ämtern grundsätzlich nur durch den Beamten bedient 
werden, dem das Zahlgeschäft und die Verwaltung des 
Kassenbestandes obliegt. Ausnahmen können nur ft'tr 
Zeiten besonders starken Kassenvcl'kehrs zugelassen wer
den; sie bedürfen der Genehmigung des Magistrats, die 
in dringenden Fällen nachträ~lich eingeholt werden kann. 
Die Verantwortung für die Richtigkeit der Maschinen
buchung trägt in jedem Falle der Kassenverwalter. Auf 
dem Registrierstreifen ist unter Angabe der Nummern 
zu vermerken, welcher Beamte die Verbuchung vorge
nommen hat. Bei den Buchungsmaschinen ist sinn
gemäß zu verfahren. 

2. Den mit der Bedienung der Maschinen beauftragten Be
amten wird zur besonderen Pflicht gemacht, die Maschinen 
in sauberem' und gebrauchsfähigem Zustande zu erhalten. 
Die mit den Maschinen gelieferten Gebrauchsanweisungen 
sind genau zu beachten. 

3. Der die Maschine Bedienende soll grundsätzlich nur den 
Schlüssel zu der Motortaste und zu den Schubladen in 
Händen haben, bei den Maschinen mit automatischem 
Endsummendruck auoh den Schlüssel für die Ablese
vorrichtung. Die übrigen Schlüssel (Hauptzählwerk, 
NebenzählW'erke, Schutzhaube für den :euchungsstreifen 
und die Druckvorrichtung, Postenzähler usw.) hat der 
hierfür bestimmte Aufsichtsbeamte oder der für die 
tägliche Abnahme der Belege und Löschzettel zuständige 
Rechnungsbeamte (nachstehend auch als Aufsichts
beamter bezeichnet) persönlich unter sicherem Versohluß 
zu halten. 
Sofern das Hauptzählwerk oder die Nebenzählwerke 
monatlich oder am Jahresschlusse auf Null gestellt wer
den, ist der hierfür erforderliche Schlüssel beim Rechnungs .. 
amt aufzubewahren. 
Die Doppelschlüssel sind an die Stadtkämmerei zwecks 
Hinterlegung abzugeben. 
Für jede Maschine ist von der Kasse oder dem Stadtamt 
ein 'verzeichnis anzulegen, das über die Anzahl der 
Schlüssel, ihre Bezeichnung, ihren Verwendungszweck und 
über die Verwahrung Aufschluß gibt. Die Empfan~s. 
bescheinigungen über die Schlüssel sind in diesem Ver
zeichnisse abzugeben. Eine Abschrift des Verzeichnisses 
ist dem ReChnungsamt einzureichen, dem auch sämtliche 
Veränderunp:en sofort mitzuteilen sind. 
Sofern ein Schlüssel abhanden ·gekommen ist, ist sofort 
Meldung an das Rechnungsamt zu erstatten. Ob für 
verloren gegangene Schlüssel Ersatz zu beschaffen ist, 
oder ob der Verschluß geändert werden soll, ist von Fall 
zu Fall zu entscheiden. Für Unlwsten, die durch Ver
schulden oder Fahrlässigkeit eines Beamten entstehen, ist 
er haftbar zu machen. 

4. Die Maschine ist abzuschließen, sobald sie außer Betrieb 
ist, damit nicht durch Unbefugte Beträge in die Maschine 
geschlagen oder Störungen verursacht werden können. 

5. Die Verbuchung der Einnahmen mittels der Maschine 
hat in jedem Falle 8ofort zu geschehen. Die Annahme 
von Beträgen, die nicht vorhe1' durch die Masohinen 
gebucht sind. ist untersagt. Die Ausgaben können nach 
Schluß der Kassenstunden verbucht worden. 

6. Die Empfangsbescheinigungen über die eingezahlten Gel. 
der sind durch Maschinenaufdruck auf der ZahlungsaufM 
forderung. usw. zu erteilen, sofern ~ie Masohine dafür 
eingerichtet ist. Eine handschriftliohe Empfangsbesohei
nigung ist. nur auf besonderes Verlangen und dann auch 
nur in Ergänzung des Maschinendruoks zu geben. 
Wird trotz Verbuchung und Empfangsbescheinigung der 
Betrag nicht oder nicht in voller Höhe gezahlt. so ist dic 
Empfangsbestätigung mit Tinte zu durchstreichen. Die 
Richtigstellung der Buohung ist nach Ziffer 8 vorzu· 
nehmen. 

7. Das Gesamtergebnis der Maschinenbuchungen ist täglich 
nach Schluß der Kassenstunden durch den Aufsichts-
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beamten in Gegenwart des die Maschine Bedienenden 
aufzunehmen. 
Die Richtigkeit des durch Maschinenaufdruck oder durch 
Ablesen der Zählwerke festgestenten Gesamtergebnisses 
ist in den Streifenbüchern und gegebenenfalls auch auf 
den besonderen Abschlußzetteln von den beteiligten 
Beamten zu bescheinigen. Die Übereinstimmung der Ge
samtsumme der Nebenzählwerke mit der Summe des 
Hauptzählwerkes ist von dem Aufsiohtsbeamten festM 
zustellen. 
Der Aufsichtsbeamte hat darauf zu achten, daß die 
Buchungsnummern fortlaufend auf dem Registrierstreifen 
erscheinen und daß die erste Nummer des neuen Streifens 
an die letzte des vorhergehenden Streifens anschließt. 
Ferner ist darauf zu achten, daß die Anzahl der Buchungen 
mit der Summe der Postenzähler und diese wieder mit 
der Anzahl der Löschzettel oder der sonstigen Belege 
übereinstimmt. Auf den Abschlußzetteln ist die erste 
und die letzte Nummer der Maschinenbuchung anzugeben. 
Im übrigen hat dcr Aufsichtsbeamte auf jedem Abschluß
zettel zu bescheinigen, daß eine entsprechende Nach
prüfung (fortlaufende Buchungsnummer , Anzahl der 
Buchungen, Summe der Postenzähler, Anzahl der Lösch
zettel usw.) stattgefunden hat. 

8. Fehlbuchungen (auch Nullbuchungen) sind auf dem 
Registrierstreifen, den Löschzetteln und den sonstigen 
Unterlagen zu streichen oder in anderer Weise deutlich 
kenntlich zU machen und von dem Kassenverwalter und 
dem Aufsichtsbeamten ausdrücklich als Fehlbuchung zu 
bescheinigen. Die Richtigstellung hat in' der Weise zu ge
schehen, daß derrichtige Betrag in die Maschine geschlagen 
und der falsch gebuchte Betrag durch eine neue Buchung 
auf das Werk für Absetzungen gebracht wird. Hat die 
Maschine keine Absetzungswerke, so ist der falsch ge
buchte Betrag in eine als Anlage zum Streifenbuche zu 
führende Nachweisung (Einnahmen und Ausgaben ge
t,rennt) aufzunehmen. Sofern eine Berichtigung nicht 
in Frage kommt, weil es sich um eine irrtümliche Buchung 
handelt, ist nur das Absetzungswerk zu betätigen oder 
der Betrag in die Absetzungsnachweisung einzutragen. 
Die Summen der Absetzungswerke oder der Nachweisung 
sind täglich als Absetzung in das Kassenta~ebuch zu 
iibernehmen, falls der Ausgleich nicht auf besonderen 
'ra.uesabschlußzetteln oder bei dem Abschlusse im StreifenM 
buche vorgenommen werden kann. Bei den Abstimmungen 
zwischen RechnungsbuchhaJterei und Kasse und bei den 
Nullstellungen sind die Summen der Fehlbuchungen ent· 
sprechend zu berücksichtigen" Die Aufzeichnungen del' 
Rechnungsbuchhalterei über die Abstimmung sind aufM 
zubewahren. 
:Jawohl bei der Fehlbuchung als auch bei der Richti.rr· 
buchung ist ein gegenseitiger Hinweis zu machen. 'Die 
zu der Fehlbuchung gehörenden Löschzettel sind in dem 
Streifenbuche der Maschine unmittelbar hinter dem 
letzten Streifen des betreffenden Tages einzukleben. Die 
Nummer der Absetzungsbuchung ist auf den Löschzetteln 
zu vermerken. Auf genaue Durohführung dieser Sicher
heitsmaßnahme ist zu achten. 
Den Kassenverwaltern wird ausdrücklich untersagt, Fehl· 
buchungen dadurch auszugleichen, daß bei Verbuchung 
anderer Einnahmen oder Ausgaben mehr oder weniger 
in die Maschine geschlagen wird. 
Werden innerhalb der Einnahmen odor Ausgaben an sich 
richtige Beträge auf ein falsches Nebenwerk gebracht, 
so kann der Ausgleich bei den Abschlüssen oder im 
Kassentagebuche vorgenommen we~den. 
Die nachträgliche handschriftliche Änderung odel' Ergän· 
zUllg des Typendruckes der Maschine auf den Buchungs
unterlagen und· dem Registrierstreifen ist verboten. 
Einnahmeabsetzungen auf Grund von Kassenanweisungen 
sind wie Ausgaben, Ausgabeabqetzungen wie Einnahmen 
zu behandeln. 



VERWENDUNG EINER BUCHUNGSMASCHINE FüR DIE ZENTRALE KONTROLLE DER BAUKREDITE 
9. Die Buchungsstreifen der Registrierkassen sind täglioh stunden und nach der Abnahme 'der Maschine vorge-

durch die Aufsichtsbeamten daraufhin zu prüfen, ob bei nommen werden. 
jeder Buchung auch das dazu gehörige Buchungszeichen 13. Die' Schlüssel zu den Registrierkassen und -Buchungs-
maschinell vermerkt ist. Ferner ist - bei Maschinen, maschinen. die für längere Zeit außer Gebrauchgesetzt 
die so eingerichtet sind - fes,tzustellen, ob vor dem werden, sind an das Reobnungsamt:abzugeben. Vor der 
registrierten Betrage an Stelle von Ziffern Sterne oder Wiederinbetl'iebnahme sind die Maschinen durch den Auf-
ähnliche Zeichen maschinell gemacht worden, und ob sichtsbeamwn einer Nachprüfung zu unterziehen, die sich 
1llld aus welchem Anlaß außer den regelmäßigen durch insbesondere darauf zu erstrecken hat, daß die Kontroll~ 
die Maschine gemachten Zeilenlücken etwa noch weitem nummer seit dem letzten Abschluß und der anschließend 
Lücken vorhanden sind. Bei Abweichungen ist Meldung erfolgten Nullstellung unverändert gebliebe:n ist. 
zu erstatten. Die Durchprüfung ist von dem Aufsichts~ 14. Beim Versagen von Registrierkassen und Buchungs~ 
beamten zu bescheinigen. maschinen ist qem Rechnungsamt und dem Hauptamt 

10. Für die ordnungsgemäße Aufbewahrung aller Buchungs~ sofort Mitteilung zu machen; Mängel oder Unl'egebnäßig~ 
unterlagen der Registrierkassen und Buchungsmaschinen, keiten, die in der praktischen Handhabung beobachtet 
insbesondere der Registrierstreifen und der Löschzettel, werden, sind gleichfalls dem ,Rechnungsamt und dem 
ist Sorge zu tragen. Hauptamt "schnellstens mitzuteilen. Im übrigen hat der 
Die Registrierstreifen sind fortlaufend in geheftete Kassen~ oder Dienstleiter sofort geeignete Anordnungen 
BüchEr einzukleben. zu tJ.'effen, daß das Zahl~ oder Buchungsgeschäft keinen 

11. Die Entfernung der besonderen Schutzhaube für den Aufschub erleidet und ordnungsmäßig gehandhabt wird. 
· Registrierstreifen und die Druckvorrichtung der Maschine, Gewaltsame Handhabungen oder Eingriffe in den Mec:ha~ 
sowie das Einstellen des Datums, Abnahme und Erneue~ nismus der Maschinen durch Beamte oder Angestellte 
rung des Streifens usw; darf nur in Gegenwart des Auf~ sind verboten. . 
sichtsbeamten geschehen. 15. Alle Reparaturen an Registrierkassen und Buchungs~ 
Vor Beginn der Buchungen hat der die Maschine Be~ maschinen dürfen nicht vor dem Erscheinen eines Be· 
dienende sich 'davon zu. überzeugen, daß die in Frage amten des Rechnuflgsamtes vorgenommen werden. Die 
kommenden Zählwerke auf Null stehen; er hat sich auch AusführungderReparaturendarfnurvonderBeschaffungs-
davon zu überzeugen, ob die Maschine richtig die an~ steUe I veranlaßt werden. Diese hat auch dafür zu sorgen, 
schließende fortlaufende Nummer druckt. daß die Maschinen regelmäßig gereinigt und geölt,werden. 

12. Wird· die Maschine zur Verbuchung der haushaltsplan~ Das Rechnungsamt hat über die Reparaturen eine Niederw 

mäßigen Einnahmen und Ausgaben benutzt und die schrift zu fertigen, in der Ursache, Art und Bedeutung, 
· Gegenbuchung 1llld Überwachung im einzelnen durch eine sowie etwaige Veränderungen in den Buchungsnummern 

Rechnungsbuchhalterei vorgenommen, so ist das Haupt. und Kontrollzahlen festzulegen sind. . 
zählwerk nur am Jahresschlusse auf Null zu steUen. Auch 16. Sämtliche Registrierkassen und Buchungsmaschinen -
bei den übrigen Maschinen soll das Hauptzählwerk bis mit Ausnahme der National 2000 - sind gegen unbefugtes 
zum Jahresschlusse weiterlaufen, wenn nicht aus be~ Öffnen des Gehäuses durch Plombieren zu schützen, Die 
sonderen Gründen eine tägliche oder monatliche Ent- Entfel;nung und die Etneuerung der Plomben darf nur in 
leerung zugelassen wird. DieNeb.enzählwerke können nach Gegenwart eines Beamten des Rechnungsamtes vorge-
Bedarf entleert werden. In welcher Weise verfahren werden nommen' werden. Der Aufsichtsbeamte und der Kassen~ 
eoU, ist für jede Maschine besonders zu 'bestimmen. verwalter haben sich täglich davon zu überzeugen~ daß 
Über die' Nullstellung des Hauptzählwel'kes der Maschine die Plombe unverletzt ist. Beschädigungen sind sofort dem 
sind vom Rechnungsamt in Listenform Aufzeichnungen Rechnungsamt mitzuteilen, das das Weitere zu veranlassen 

· zu machen, aus denen del' Stand der Maschine vor und hat. 
nach der Entleerung, ,die Veränderung der Kontrollzahlen 17. Die Abgabe oder leihweise Übel'lass1lllg von Registrier-
1llld der Grund der Veränderung zu ersehen sind. kassen oder Buchungsmaschinen an andere Stadtämter 
Bei der Nullstellung ist Übereinstimmung der Zählwerke usw. ist nur nach vorherigem Benehmen mit dem Rech~ 
mit den Kassentage~ und Gegentagebüchern und den nungsamt zulässig. 
Absetzungswerken usw. festzustellen und im Streifen~ 18. Wer als Aufsichtsbeamter im Sinne dieser Anweisung tätig 
buche zu bescheinigen. sein soll, ist für jede Kasse oder jedes Stadtamt mit 
Bei der Nullstellung des Hauptzählwerkes sind auch die Registrierkassen und Buchungsmaschinen durch besondere 
Absetzungswerke zu entleeren: Verfügung zu bestimmen. 
Die fortlaufende Nummer der Maschine darf nicht täglich Die Kassen- oder Dienstleiter sind für die genaue Einhal-
auf Null gestellt werden, sondern soll weiterlaufen. Die tung der Bestimmungen der'"Anweis,ung für den Gebrauch 
Postenzähler sind täglich auf Null zu stellen. von Registrierkassen und Buchungsmaschinen" persönlich 
Die Nullstellung (Entleeru,ng der Maschine oder der verantwortlich; sie haben sich in geeigneter Weise von der 
Nebenzählwerke) darf nur durch einen Beamten des Beachtung der Bestimmungen laufend zu überzeugen. 
Rechn1lllgsamws oder den Aufsichtsbeamten und in 19; Sofern für die Registrierkassen und Buchungsmaschinen 
Gegenwart des Kassenverwalters im unmittelbaren An- einer Kasse oder eines Stadtamtes durch eine besondero 
schluß an die Feststellung des Gesamtergebnisses vor· Anweisung weitergehende oder besonderen Verhältnissen 
genommen werden. Die Veränderung der Schloßzähler Rechnung tragende Anordnungen getroffen worden sind, 
oder der Kontrollnummern ist zu vermerken. Abwei~ behält es dabei sein Bewenden. Im übrigen sollen für diese 
ühungen von ·der Regel sind zu begründen. Stellen die etwa weitergehenden Bestimmungen dieser 
Probebuchungen dürfen nur nach Schluß der· Kassen· ,;Anweisung" ebenfalls Geltung haben. 

Verwendung einer Buchungsmaschine 
für die zentrale Kontrolle der Baukredite 

W. Riecke, Rechnungsdirektor, Magdeburg 

Bevor auf das eigentliche 'rhema eingegangen 
werden soll, sei in knappen Worten die Organisation 
des Rechnungswesens der Stadt Magdeburg skiz
ziert. Die Rechnungsangelegenheiten siud seit dem 
Jahre 1924 dezenti·alisi."t und werden von jeder 

Dienststelle selbst bearbeitet. Bei den großen Dienst
stellen, wie bei dei: Hochbau-, Tiefbau-, Garten- und 
Friedhofs-, Schulverwaltung und dem Wohlfahrts
amt liegen diese Obliegenheiten in den Händen be
sonderer Rechnungsbeamten. Die Rechnungsbeamten 
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führen lediglich Soll-(Etat-)Kontrollen über sämt
liche in ihrem Verwaltungsbereich angewiesenen 
Einnahmen. Die Führung von Ausgabe-Solll{öntrollen 
ist - von einigen Ausnahmen, abgesehen -'-- Aufgabe 
der für die Verwaltung von Geldmitteln verantwort
lichen Stellen, damit ihnen die Möglichkeit gegeben 
ist, jederzeit den Stand ihrer Kredite übersehen und 
drohende überschreitungen rechtzeitig melden zu 
können. Die Kassenführung beschränkt sich - gleich
falls seit 1924 - unter Verwendung von Handbücheru 
nach dem Muster der amerikanischen Buchführung 
auf die reine Istbuchführung. Außer Vereinfachungs
gründen sprach hierfür, daß aus dem Kassensoll 
überschreitungen nicht früh genug festzustellen und 
für die Sicherung der Einnahmen und Ausgaben die 
in den Dienststellen geführten Einnahme- und Aus
gabesollkontrollen als vollauf genügend anzusehen 
seien. Infolge der seither sich in den rechnungs
legenden Kassen immer mehr einbürgernden, iUM 
zwischen auch in der hiesigen Stadthauptkasse ein
geführten textschreibenden Buchungsmaschinen ent
wickelt sich das behördliche Buchführungswesen zwei
fellos weiterhin in der angedeuteten Richtung fort. 
In der städtischen Hochbauverwaltung lag die 
Führung der Ausgabensoll- (Kredit-) kontrolle bis 
zum Beginn dieses Rechnungsjahres in den Händen 
der Bauleiter und Bauverwalter. Die mannigfachen 
Klagen über die verspätete Anweisung von Rech
nungen, die hierdurch hervorgerufenen zeitraubenden 
Nachfragen der Lieferanten, die Schwierigkeiten des 
Auffindens angemahnter Rechnungen, ferner aber 
die trotz strenger Vorscbriften immer wieder be
obachtete verzögerte Meldung von überschreitungen 
seitens der techniscben Beamten ließen die Notwendig
keit einer beschleunigteren Abwicklung und schär
feren überwachung der Rechnungen sowie des Stan
des der Kredite durch Einführung einer zentralen 
Kontrolle erkennen. " 
Mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe wurde die 
Wirtschaftsabteilung der Hochbauverwaltung 
betraut und der Geschäftsgang für sämtliche die 
Bauverwaltung durchlaufenden Rechnungen wie folgt 
geregelt: 
Die eingehenden Rechnungen werden in der Ver
teilungsstelle der Hochbauverwaltung mit dem Ein
gangsstempeJ und einem fortlaufenden Nummern
aufdruck versehen. Von hier gelangen sie zur Wirt
schaftsabteilung, die die Rechnungen der Nummeru
folge nach in das Rechnungs-Einganvsbuch unter 
Angabe des Rechnungsausstellers und des Sachbear
beiters einträgt. Sodann werden die Rechnungen dem 
zuständigen technischen Beamten zur Vornahme der 
sachlichen Prüfung sowie zur Eintragung der Ver
'rechnungsstellen vorgelegt. Nach weiterer Prüfung 
durch den Vorsteher der Neubau- bzw. der Gebäude
unterhaltungsabteilung gelangen die Rechnungen über 
den Rechnungsbeamten, der die rechnerische Richtig
keit feststellt, an die Wirtschaftsabteilung zurück. 
Die Rechnungen werden nunmehr nach Bauleitern 
und Bauverwaltern sowie nach Kreditnummern ge
ordnet und auf einer mit fünf Zählwerken ausgestat
teten textschreibenden Buchungsmaschine nach ver
schiedenen Gesichtspunkten in einem Arbeitsgange 
chronologisch und systematisch verbucht. 
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Als weiteres Arbeitsgerät dient ein Vertikal-Sicht
k.arteikasten, der sämtliche der Verwaltung des 
Hochbaudezernats unterliegenden Haushaltsplanan
sätze und Kredite in Loseblattform enthält. DieKon
ten sind nach Bauleitern und sodann nach Dienst
stellen bzw. Haushaltsplänen unter Einschaltung Von 
Leitkarten übersichtlich g~ordnet. Für jede sich auf 
die Gebäude- und Inventarunterhaltung beziehende 
Verrechnungsstelle wird im allgemeinen nur ein Kon
tenblatt (Bild 56-58 Muster I) geführt. Bei den eigent
lichen Bauvorhaben werden dieKreditsummen den Ti
teln der Kostenanschläge entsprechend aufgeteilt und 
mehrere Kontenblätter nach gleichem Muster an
gelegt, da die Bauleiter an die Innehaltung der einzelc 
nen Abschnitte der KostenanSChläge gebunden sind 
und die gegenseitige übertragung von Mitteln nur 
mit Zustimmung der Finanzverwaltung zulässig ist. 
Die Kontenblätter ersetzen bei der Abrechnung der 
Kredite zugleich die früher mit erheblichem Schreib
aufwand hergestellten Belegezusammenstellungen. 
Der Buchungsvorgang selbst geht folgendermaßen 
vor sich: 
In der Buchungsmaschine liegen ständig einge
spannt und durch Blaubogen getrennt 
1. der Buchungsbogen für die Ausgabensoll-(Kredit-) 

kontrolle für die technischen Sachbearbeiter 
(Bild 56-58 Muster 2), 

2. der Buchungsbogen für die Auftragnehmerkartei 
(Muster 3),1 

3. das Grundblatt für die zeitliche Verbuchung 
(Muster 4). 

Das an Hand der vorliegenden Rechnung zu beschrif
tende Konto wird dem Karteikasten entnommen und 
in die Vorsteckeinrichtung der Buchungsmaschine 
so eingeführt, daß sich sowohl die Spalten wie auch der 
nächste freie Zeilenraum des Karteiblattes mit den 
darunterliegenden Bogen genau decken. 
Die Buchungsmaschine nimmt nun folgende Ein
tragungen vor: 
1. Alter Bestand, 
2. Kreditnummer, 
3. Belegnummer (laufende Nummer der Rechnung 

innerhalb des Kredites), 
4. Rechnungsdatum und Nummer des Rechnungs-

ausstellers, 
5. Eingangsnummer laut Rechnungseingangsbuch, 
6. Auftragnehmer und Art der Leistung, 
7. Betrag der Rechnung, 
8. von der Kreditsumme bzw. Bewilligung verftigbar 

gebliebener Bestand, 
9. abgekürzter Name des technischen Sachbearbeiters. 
Von folgenden·beiden Ausnahmen: - Verbuchung des 
alten Bestandes lediglich auf dem Grundblatt und 
Fortlassung der Bezeichnung des technischen Sach
bearbeiters auf dem Buchungsbogen für die Auftrag
nehmerkartei - abgesehen, wiederholt sich der Bu
chungstext auf sämtlichen Formularen in gleich, 
lautender Weise. 
In Fällen, in denen Rechnungsbeträge gepfändet oder 
zediert worden sind, hat die Maschinenschreiberin 
den Vermerk "Pf" oder "ZII einzutragen. An Hand 
einer über der Buchungsmaschine angebrachten Tafel 
der zurzeit laufenden Pfändungsbeschlüsse oder 
Zessionen hat die Maschinenschreiberin eine Mit-
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kontrolle darüber a;'szuüben, daß in· den Rech
nungen der berechtigte Zahlungsempfänger benannt 
worden ist. Gelangen zu gleicher Zeit mehr als drei 
Rechnungen auf eine Verrechnungsstelle zur Ver
buchung, so wird zur Ver.einfachung des Anweisungs
verfahrens gleichzeitig mit der Verbuchung der Rech
nung eine Zusammenstellung der Einzelrechnungen 
(Bild 59) hinter die Kontenkarte gesteckt und aus
gefüllt. Die Zwischensumme für die Zusammen
stellung wird auf einem besonderen Zählwerk er
mittelt. 

Nach erfolgter Verbuchung wird jede Rechnung mit 
einem Erledigungsvermerk und der aus dem Konten
blatt hervorgehenden laufenden Buchungsnummer 
als Belegnummer versehen und das Konto sofort wie
der in den Karteikasten abgestellt. 
Sind sämtliche Rechnungen in der vorgeschriebenen 
Weise verbucht worden, so wird auf dem Grundblatt 
durch Leerschreiben des Summenzählwerks die Ge
samtsumme gezogen und dieser Betrag nebst der 
Anzahl der verarbeiteten Belege auf ein für statistische 
Zwecke geführtes Sonderkonto übertragen. Die Zahl 

der von der Wirt
schaftsabteilung mo
nat�ich zu verbuchen
den Rechnungen be
trägt 1800-2500 Stück. 
Das Grundblatt bleibt 
in Verwahrung der 
Wirtschaftsabteilung. 
Der erste Buchungs
bogen (Bild 56-58) ist 
zur Weiter leitung an 
die zuständigen Bau
leiter und Bauver
walter bestimmt. Er 
ist auf der Rückseite 
gummiert und läßt sich 
an den perforierten 
Stellen mühelos nach 
den zuständigen Sach
bearbeitern und Ver
rechnungsstellen aus
einandertrennen. Diese 
Abrisse gehen den Bau
leitern am gleichen 
Tage zur Kenntnis zu 
und sind von ihnen 
mindestens einmal wö
chentlich durch Hilfs
kräfte in eine Kartei 
(Bild 60), die ein ge
naues Spiegelbild der 
in der Wirtschaftsab
teilung geführten Kar
tei darstellt, einkleben 
zu lassen. Etwaige 
überschreitungen, die 
von der Buchungs
maschine in der Be-
standsspalte dur9h 

schräggestellte Ziffern 
angezeigt werden, sind 
unter Angabe der 
Gründe unverzüglich 
dem Dezernenten. zu 
melden, was von der 
Wirtschaftsabteilung 

an Hand ihrer Konten-
blätter kontrollieIt 

wird. 

Bild 59. Zusammenstellung der EInzeIrechnungen 

Der zweite Buchungs
bogen für die Auftrag
nehmerkartei (Bild 57) 
ist in gleicher Weise 
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gummiert und perforiert. Die einzelnen Abrisse 
werden in die in der Wirtschaftsabteilung (Bild 61) 
geführte Ka!tei eingeklebt. Die Kartei verfolgt den 
zweck, etwalge Nachfragen nach ErledJgung von Rech
nungen schnellstens beantworten und die dem Unter
nehmer zugeflossenen Zahlungen für die steuerliche 
Veranlagung auswerten zu können. 

. Auf den erledigten Rechnungen wird' die nach den 
Erfahrungen psychotechnischer Prüfungen verein
fachte Anweisungsformel (vgl. hierzu das Formular 
für die Zusammenstellung Bild 59) von der Maschi. 
nenschreiberin handschriftlich ausgefüllt und die Voll
ziehnng durch den Dezernenten oder, falls es sich Uln 
Anweisungen bis 500 RM handelt, durch den Refe
renten veranlaßt. 
Die Rechnung ist nunmehr reif zur Abgabe an die 
Kasse. Der Abgabetag wird durch Stempe!aufdruck 
sowohl in der Rechnung wie im oben erwähnten Rech· 
nungseingangsbuch vermerkt. ImRechnungseingangs
buch innerhalb 14 Tage!, nicht ausgebnchte Rech
nungen werden angemahnt. Aus dem Stande der Ver
buchung ist der Verbleib der Rechnung ohne weiteres 
feststellbar. Die Abgabe von Schlußrechnungen an 
die Kassen erfolgt erst, nachdem von dem Rechnungs
aussteller eine Erklärung abgegeben worden ist, daß 
er sich hinsichtlich seiner Ansprüche aus dem Ver
trage. für voll befriedigt erklärt und sich zur Rück
zahlung etwa noch festgestellter überzahlungen ver
pflichtet. 
Welche Vorteile haben sich aus der Verwendung 
einer Buchungsmaschine für die zentrale Kontrolle 
der Baukredite in der Hochbauverwaltung ergeben 
und welcher Mehraufwand an Arbeit, Personal und 
Sachkosten stehen 'dem gegenüber? 
Als Mehrarbeit gegenüber dem früheren Buchungs
verfahren kann eigentlich nur die Einrichtung des 
Rechnungs-Eingangsbuches angesehen werden. Die 
Führung dieses Buches ist aber mit so geringem 
Schreibwerk verbunden, daß die hieraus erwachsende 
Mehrarbeit nicht sonderlich ins Gewicht fällt und 
durch den außerordentlichen praktischen Nutzen bei 
weitem wieder aufgehoben wird. Die hierdurch er
möglichte Kontrolle hat es jedenfalls vermocht, die 
Bearbeitungsdauer der Rechnungen auf 7--14 Tage 
einzuschränlren und die Klagen wegen langen Liegen. 
bleibens und Abhandenkommem von Rechnungen 
gänzlich verstnmmen zu lassen. 
Die mittels der Buchungsmaschine neben der früher 
handschriftlich geführten Ausgaben-Sollkontrolle im 
gleichen Arbeitsgange hergestellten Zweitschriften 
für den Sachbearbeiter und für die Auftragnehmer
kartei bedeuten, von dem mechanisch auszuführenden 
Einkleben in die Karteien abgesehen, keine Mehrarbeit, 

H~ushalt~plan ~_. _______ ~ ..... _~ •. _. ___ . _____ ~ 

Tllol._ ... __ Nr. Buchst.Ln .. 

... _ "Bauleiter 

Kredll ~t. ____ .... . __ .. 

Ko~tGo~ns~hlag Nr. ,. 
Delrao --

Bild 60. Kartei tür den Bauleiter 

sondern einen bei gleichem Arbeitsaufwand ent
standenen Gewinn infolge der erreichten täglichen 
Information des Dezernenten und der Bauleiter über 
den Stand der Kredite, der Vorbeugung von über
schreitungen und der Auswertung des Materials für 
steuerliche Zwecke. 
Als Mehrkosten für Personal und Sachaufwand gegen
über dem früheren Verfahren kommen lediglich in Frage 
die Anschaffung und Unterhaltung der Buchungs
maschine sowie die Beschaffung des erforderlichen 
Karten- und Formularmaterials. Die für die Be
dienung der Maschine benötigte Kraft hat sich an 
anderer Stelle dadurch einsparen lassen, daß die 
bisher handschriftlich aufgestellten Gehalts- und 
Lohnlisten . heute durch die Buchungsmaschine in 
vereinfachter Form aufgestellt werden können. Die 
durch die Einrichtung entstandenen lanfenden Mehr
kosten müssen zweifellos als gering und in Anbetracht 
der erzielten Vorteile als außerordentlich nutzbringend 
bezeichnet werden. 
Das gleiche Buchullgsverfahren ließe sich für alle 
Verwaltungszweige, die eine große Zahl von Rech
nungen zu verarbeiten haben, mit demselben Er
folge anwenden. An. dieser Frage ist die Finanz.. 
verwaltung in erheblichem Maße interessiert, da die 
Schnelligkeit und Pünktlichkeit der Verbuchung der 
Rechnungen in den Ausgabesollkontrollen dazu bei
trägt, den verfügungsberechtigten Beamten die dro
hende Erschöpfung ihrer Kredite rechtzeitig anzu
zeigen und daher überschreitungen vorzubeugen. 
Durch tägliche Einreichung der Grundblätter an die 
Finanzverwaltung wäre es auch dieser möglich, die 
Innehaltung der Bewilligungen zu überwachen. Voll
kommen wird allerdings das Ziel der Verhütung von 
überschreitungen erst dann erreicht werden, wenn 
die Kontrolle nicht erst im Zeitpunkt des Einganges 
der Rechnung, sondern bereits mit der Bestellung 
einsetzt. Die Finanznot der Gemeinden und die 
dadurch bedingte schärfere überwachung aller geld
verausgabenden Stellen wird dahin führen, die Er
gänzung der Ausgabensollkontrollen durch eine Vor
kontrolle über den Wert der erteilten Bestellungen 
und Zuschläge ins Auge zu fassen. Auch diese Kon
trollen dürften, wenn sie unbedingt sicher sein sollen, 
nicht dem Bauleiter allein überlassen bleiben, sondern 
zweckmäßig mit der zentralen Verbuchung der Bau
kredite, wie sie in der Hochbauverwaltung eingeführt 
"\vorden ist, zu verbinden sein. Untersuchungen dieser 
Art haben bereits stattgefunden, jedoch noch nicht 
zu einem greifbaren Ergebnis geführt. 

.. _ •.... Aufttagnohmor 

• __ ._.~ ____ WOhROII 

.. ' .. ___ ~ __ ___ Konto 

.. .. , :~::--". 

Bild 61. Kartei tür Wirtschaftsabteilung 
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X. BUCHUNGS· UND KASSENWESEN 

Die zentrale Lohn- und Gehaltsverrechnung 
bei der Stadtverwaltung Köln 

A. L e nt zen, Leiter der Organisationsabteiluug 

Nach dem organisatorischen Grundsatz "gleichartige 
Arbeitsvorgänge zusammenzufassen", hat die Stadt-. 
verwaltung Köln das Lohnwesen de-r städtischen 
Arbeiter sowie die Gehaltsverrechnung de>o 
städtisohen Beamten, Angestellten und 
städtischen LeMer bei zentralen Stellen zu
sammengefaßt. Die Stelle für die Arbeiterlohn
angelegenheiten ist mit mode-rnen Buchhaltungs. 
maschinen (rechnenden Schreibmaschinen) und 
oonstigen Hilfsmaschinen ausgestattet, während für 
die Gehaltsverrechnung der Beamten usw. Lo ch
lcartenmaschinen verwendet werden. 
Die gelegentlich der Kölner Herbstmesse 1929 inner
halb der Sondergruppe "Das moderne Büro" veran
staltete "O"ganisationssohau der Stadt Köln" 
bot die Möglichkeit, die beiden Arbeitsweisen der 
Öffentlichkeit durch Schaubilder in Form von Arbeits
ablaufplänen und erläuternden übersichten sowie zu
gleich praktisch vorzuführen (Bild 62 = Lohn
zentrale, Bild 63 = Gehaltszentrale). 
Soweit die Arbeitsablaufpläne nach den genannten 
Richtlinien aufgestellt sind, zeigen die wgerecht en 
Zeilen (1, 2, 3 usw.) die Arbeitsstufen in ihrer Zeit
folge. Am Kopfe der senkrechten Spalten sind die 
Arbeitsstellen bezeichnet, soweit möglich, unter 
Hinzufügung eines Lichtbildes des Arbeitshilfsmittels. 
Die rechte Seite dieser Pläne enthält eine Zusammen
stellung der im Arbeitsgang verwendeten Vordrucke 
usw. 

Lohnwesen der Arbeiter 
Die Grundlage für die Lohnberechnung der Arbeiter 
bildet der A "beitsbericht der Dienststelle. Aus 
diesem Arbeitsbericht überträgt die Lohnbuchhaltung 
die geleisteten Arbeitsschichten, überstunden usw. 
auf die Lohnkarte und stellt die Lohnbeträge sowie 
die Lohnabzüge (Steuer, Versicherungsbeiträge usw.) 
fest. Für jeden Arbeiter wird auf der Prägemaschine 
eine Matrize hergestellt, die die Lohnkontrollnummer, 
den Namen usw. des Arbeiters enthält. Mit diesen 
Matrizen werden die Lohnlisten mit zwei Durch
schlägen auf der Druckmaschine hergestellt. Die von 
der Lohnbuchhaltung vorbereiteten Lohnkarten wer
den zusammen mit den Lohnlisten an die Buchungs
maschine gegeben zur übertragung der Zahlen aus 
den Lohnkarten in die Lohnlisten. Die Buchungs
masohine rechnet die Lohnlisten auf und prüft 
gleichzeitig die in der Buchhaltung errechneten Be
träge nach. Lohnlisten und Lohnkarten gehen an 
die Buchhaltung zurück, welche die Lohnlisten kassen
mäßig fertig macht ·und die Nettobeträge handschrift
lich auf die mit der Druckmaschine vorbereiteten 
Lohntüten aufträgt. In die Lohntüten werden die 
mit der Schneidemaschine von dem zweiten Durch
schlag der Lahnliste abgetrennten Lohnabrechnungs-
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streifen gelegt. Die Lohnlisten werden mit der 
Richtigkeitsbescheinigung versehen und zur Zahlung 
angewiesen. Auf Grund eines Schecks der Stadt
hauptkasse erhält die Lohnzentrale von der Spar
kasse die Nettolohnsumme und die Beträge für die 
Invalidenmarken. Es folgt das Einlegen des Geldes in 
die Lohntüten und die Ausgabe der Lohntüten an die 
Beauftragten der Dienststellen zur Aushändigung an 
die Lohnempfänger. Die Lohnlisten erhält die Stadt
hauptkasse mit dem Vermerk über die richtige Aus
zahlung der Löhne und das ordnungsmäßige Ein
kleben der Invalidenmarken als Kassenbeleg. 
Die Zusammenlegung von 225 Einzellohnstellen zu 
1 Lohnstelle hatte neben Ersparnis an Sachkosten 
eine Personalverminderung von 173 auf 55 Arbeits
kräfte zur Folge. 

Gehaltsverrechnung der Beamten usw. 
Die Gehaltsstammkarte bildet hier die Grundlage 
für die lochkartenmäßige Bearbeitung. 
Allgemein ist das Lochkartenverfahren da anwend
bar, wo zahlreiche gleichartige Geschäftsvorfälle nach 
verschiedenen Gesichtspunkten zu ordnen und mit 
allen oder einzelnen Merkmalen niederzuschreiben 
sind. Voraussetzung für die Anwendung des Loch
kartenverfahrens ist ferner, daß jeder in diesem Ver
fahren zu verwertende Begriff durch eine Zahl 
(Schlüsselzahl) bezeichnet wird. In die Lochkarte 
wird unter Verwendung einer Stanzmaschine (Locher) 
der in Frage kommende Begriff in "Lochschrift" 
übertragen. Die gelochten Karten werden mit der 
Sortiermaschine in der gewünschten Weise geordnet. 
Sie können mittels der Tabelliermaschine in "Zahlen
schrift" übersetzt und fortlaufend oder in Teilen 
aufgerechnet werden. 
Auf der Gehaltstammkarte sind neben den monat
lichen Gehaltsbezügen die Beträge der Lohnsteue, 
angegeben, außerdem die Art der sonstigen regel
mäßig wiederkehrenden Abzüge. Die Beträge dieser 
Abzüge und der Zeitpunkt ihrer Einbehaltung werden 
in die Abzugslochkarten gelocht. Diese Karten sind 
nach Prüfung bis zur Verwendung bei der Gehalts
zahlung, getrennt nach Abzugsarten, in der Kartei 
aufzubewahren. Bei regelmäßigen Abzügen wird 
nur eine immer wieder zu verwendende Karte gelocht. 
Die Abzugslochkarten werden vor jedem Gehalts
zahltag in der Sortiermaschine so geordnet, daß alle 
einen Besoldeten betreffenden Karten zusammen
liegen. Dann wird mit der Tabelliermaschine die 
Hauptabzugsliste geschrieben. Die Buchhaltung über
nimmt die in dieser Liste aufgeführten Abzüge sowie 
die Gehalts- und Lohnsteuerbeträge in die Gehalts
stammkarten. Von der Buchhaltung gelangen diese 
Karten zur Buchungsmaschine. Hier wird eine 
Gesamtaufstellung angefertigt und im gleichen Ar-
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beitsgang auch die Gehaltslochkarte gelocht. Diese 
wird für jede Zahlung neu gelocht, damit die 
Besoldungsausgaben von Beginn des Jahres ab 
jederzeit nach Bedarf zusammengestellt werden 
können. Die Richtigkeit der Lochungen in den 
Gehaltslochkarten wird durch Vergleichen der Bu
chungen auf den Gehaltsstammkarten mit der Ge
samtaufstellung, die zugleich als Lohnsteuernachweis 
dient, geprüft. Die Summe der "sonstigen Abzüge" 
muß mit der Summe der Abzüge der Abzugsliste 
übereinstimmen, die Summe der Gehaltssollbeträge 
dem auf der Rechenmaschine festgestellten Betrage 
entsprechen, ferner muß die Summe der auszuzahlen
den Beträge zuzüglich Lohnsteuer und der sonstigen 
Abzüge die gesamten Gehaltsbruttobeträge (Gehalts
soll) ergeben. 
Die Gehaltslochkarten sind mit der Sortiermaschine 
nach Zahlstellen, ferner nach Sparbuchnummern usw. 
zu ordnen. Die Zahlungslisten nebst einer Zusammen
stellung der Listensummen, deren Endbetrag mit 
der' Gesamtaufstellung übereinstimmen muß, werden 
auf der Tabelliermaschine geschrieben. Die Zahluugs
listen bilden die Unterlage für die überweisung der 
Gehaltsbeträge an Sparkassen, Banken, Postscheck
ämter usw. In ähnlicher Weise werden die Gehalts
listen als Unterlage für die auf die einzelnen Haus-. 
haltspläne entfallenden Gehaltserstattungen an die 
Gehaltskasse aufgestellt. Auf Grund der nach Ge
haltsnummern geordneten Gehalts- und Abzugs
karten wird die Gehaltsabrechnung, die jeder Be
soldete erhält, auf der Tabelliermaschine geschrieben. 
Die Namen usw. der Gehaltsempfänger sind zur 

Geheimhaltung der Abrechnung nur auf dem Brief
umschlag vermerkt, und zwar im maschinellen 
Adressierverfahren. 
Erwähnt sei noch, daß die bei der Gehaltsverrechnung 
gewonnenen Lochkarten in weitgehendem Maße für 
statistische Erhebungen und für die Kassenkontrolle 
dienen. Nach der Erfolgsstatistik wurden bei der 
früheren Arbeitsweise, die allerdings auch schont 
bei einer zentralen Stelle erfolgte, beschäftigt 

bei 8900 Besoldeten und 26 000 Abzugsposten 
18 Kräfte, 

bei 9200 Besoldeten und 31 500 Abzugsposten werden 
12 Kräfte 

in dem jetzigen Arbeitsverfahren benötigt. 
Die Frage, das Lohnwesen der städtischen Arbeiter 
und die Gehaltsverrechnung der Beamten anstatt 
bei zwei zentralen Stellen bei nur einer Stelle unter 
Anwendung der gleichen Arbeitsweise zu bearbeiten, 
wird zurzeit geprüft. Grundsätzlich kann bereits 
jetzt gesagt werden, daß eine zweckmäßige Anwendung 
des Lochkartenverfahrens auch für das Arbeiterlohn
wesen sich dann empfehlen wird, wenn die für die 
Lohnverrechnung benötigte Lochkarte sich gewisser
maßen als "Nebenerzeugnis" aus dem Betriebe selbst 
ergibt, d. h., wenn etwa bei Selbstkostenberechnungen 
in den Betrieben und Werkstätten die auf den einzelnen 
Arbeiter entfallenden Lohnstunden bereits auf den 
Unkostenkarten vermerkt sind, und diese Karten 
somit für verschiedene Zwecke verwendet werden 
können. 

Das Lohnberechnungsverfahren bei der Stadtverwaltung Dortmund 

Einstellung der Arbeiter 
Die städtischen Arbeiter werden durch die Betriebe eingestellt. 
Vor Einstellung eines Arbeiters haben sich die Betriebsleitun
gen mit dem Arbeiterlohnamt kurz zu verständigen. ob etwa 
bei einem anderen Betriebe überzählige Arbeiter vorhanden 
sind, die g. F. überwiesen werden könnten. 
Durch die Betriebsleitung wird der einzustellende Arbeiter mit 
einer kurzen Mitteilung dem Lohnamt überwiesen. 

Ärztliche Untersuchung 
Das Lohnamt läßt durch den Vertrauensarzt den Arbeiter auf 
seine Brauchbarkeit untersuchen. Nacherfolgter Untersuchung 
überbringt der Untersuchte das ärztliche Gutachten dem Lohn
amt. Der Arbeiter wird dann. sofern er als tauglich befunden 
worden ist, mit dem verschlossenen Untersuchungsergebnis 
zum Betrieb verwiesen. Der Betrieb erhält gleichzeitig Mit
teilung, daß gegen die Einstellung keine Bedenken erhoben 
werden. 
Bei Untauglichkeit wird dem Arbeiter unter Angabe des 
Grundes der Untauglichkeit eröffnet, daß die Einstellung nicht 
erfolgen kann. Die Betriebsleitung wird ebenfalls verständigt. 
Der Betrieb stellt den tauglichen Arbeiter ein und übersendet 
dem Lohnamt eine Einstellungsanzeige nebst den Arbeits
papieren (Versicherungskarte und Steuerkarle). Die Ver
sicherungskarten und Steuerkarlen werden - betriebsweise 
geordnet- - beim Arbeiterlohnamt aufbewahrt. Die Ein
stellungsanzeige wird später nach Erledigung mit dem ärzt
lichen Untersuchungsergebnis zu den anzulegenden Personal
akten des Arbeiters genommen. 

11* 

Drucken der Lohnlisten usw. 
Nach Erhalt der Einstellungsanzeige und der Papiere beginnt 
die Arbeit der Lohnbuchhaltung. Die Einstellungsanzeige 
wird nunmehr der Beschaffungsstelle I zur Herstellung der 
Lohnlisten, Lohntüten, Personalkarten, der Wochenzettel 
(Naohweisung über die geleisteten Arbeitsstunden) mittels der 
"Adrema" übermittelt. 

Ubersendung der Lohnlisten an das Lohnamt 
Die Lohnlisten sind betriebsweise geordnet und gelangen jeden 
Montag um 8 Uhr von der Eeschaffungsstelle I mit den vor. 
gedruckten Lohntüten an die Buchhaltung des Lohnamtes. 

Lohnberechnung 
Die Wochenzettel - Nachweisung über die geleisteten Ar
beitsstunden - werden Montags bis 9 Uhr vormittags durch 
die Betriebe dem Arbeiterlohnamt zugestellt. Hierwerden diese 
Wochenzettel durch den Leiter der Lohnbuchhaltung darauf
hin durchgeprüft, ob die tariflichen und arbeitszeitgesetzlichen 
Bestimmungen beachtet sind. Der Beamte übergibt darauf die 
Wochenzettel den Buchhaltern. 
Die Berechnung wird mit einer rechnenden Schreibmaschine 
vorgenommen. Der Buchhalter diktiert die Stunden-Anzahl 
und die auf Grund besonderer Tabellen zu schreibenden Be. 
träge. Nach Berechnung schreibt er den Nettobetrag auf die 
Lohntüte. 
Die Lohnliste wird mit einem zweiten Bogen in die Buchungs
maschine eingespannt. Die Löhne werden auf der Lohnkarte, 
die vorgesteckt wird, berechnet, so daß Lohnka~, Lohnliste 
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Bild 64. Lohnberechnungsverfahren der Stadt Dortmund 
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X. BUCHUNGS· UND KASSENWESEN 

und der zweite Bogen in einem Arbeitsgang mittels Durch. 
schreibevel'fahrens ausgefertigt werden. Diese Berechnung 
wird wöchentlich vorgenommen (Bild 64). 
Im Gegensatz zur Gehaltsberechnung beim Personalamt wird 
die Brutto- und Nettoberechnung auf einer Karte vorgenom. 
men. Also Originalabrechnung auf der Lohnkarte und Ab
schrift auf der Lohnliste und auf dem zweiten Bogen mittels 
Durchschreibens. Der zweite Bogen wird auf einer Schneide
maschine zerschnitten. Die Streifen werden in die Lohntüten 
gesteckt. 

Nachprüfung 
Die fertiggestellten Lohnlisten werden betriebsweise mit den 
Lohntüten dem Prüfungsbeamten übergeben, der sie naoh 
erfolgter Nachprüfung an die Stadthauptkasse weitergibt. _ 

Lohnzahlung 
Naoh Fertigstellung der Gesamtlöhnung wird Donnerstag 
naohmi~tags die Vel.'buohungsnaohweisung mit der Buohungs~ 
masohine hergestellt und der Stadthauptkasse übergeben, bei 
der die Gelder in die Lohntüten gefüllt werden. Die Löhne 
werden Freitags gezahlt. Die gefüllten Lohntüten werden 
durch einen Beauftragten der Betriebe bei der Kasse gegen 
Quittungsleistung abgeholt. Die Kassen der selbständigen 
Betriebe erhalten zU den Lohntüten eine Ausgabeanweisung. 

Für die in der Zwischenzeit austretenden Arbeiter werden vor~ 
läufige Lohnanweisungen ausgestellt. Die Verrechnung ge~ 
schieht bei der nächsten Lohnberechnung. 

Versicherungsmarken 
Die Versioherungsmarken werden auf Grund der Lohnlisten 
wöohentlich zusammengestellt und angefordert. Die Marken 
werden wöchentlich durch die Buchhalter für die in der vorauf~ 
gegangenen Woche berechneten Löhne unter Verwendung 
eines Pollenstempels entwertet. Die Richtigkeit wird durch 
einen zweiten Beamten naohgeprüft und in der Lohnliste 
bescheinigt. , 
Änderungen des Familienstandes, der Lohngruppe usw; werden 
der "Adrema"-Abteilung der Beschaffungsstelle durch Zettel 
mitgeteilt. 
Es werden z. Zt. mit drei Buohungsmaschinen wöchentlich 
2600 Lohnberechnungen hergestellt. 
Die Abrechnungen für die zu leistenden Arbeitslosen- und 
Krankenkassenbeiträge erfolgen monatlich. Die hierzu be
nötigten Zusammenstellungen usw. werden ebenfalls durch die 
Buchungsmaschinen hergestellt. ' 
In gleicher Weise wird die Lohnberechnuhg wöchentlich für 
z. Zt. 5000 Wohlfahrtsarbeiter mit 3 Buchungsmaischinen 
ausgeführt. 

Die zentrale Gehaltsberechnung mit Benutzung von Maschinen 
bei der Stadtverwaltung Dortmund 

Die fortschreitende Geldentwertung in der Nachkriegszeit und 
die sich daraus ergebende Notwendigkeit, die Beamtengehälter 
dem Familienstande und den örtlichen Verhältnissen anzu
passen, ergab zwangsläufig eine Umstellung in dQ.m Gehalts
anweisungsverfahren. Während bislang die Gehälter in festen 
Summen festgesetzt waren, die im Laufe des Jahres nur hie 
und da eine Änderung erfuhren, verursachte die Zusammen
setzung der Beamtenbezüge aus Grundgehalt, Ortszuschlag. 
Frauen- und Kinderbeihilfen, örtl.Sonderzusohlag, Besatzungs
und Notzulagen. eine Neuberechnung der Jahresbezüge im 
Laufe des Rechnungsjahres in den meisten Fällen. Es kam 
hinzu die Erfassung der Einkommensteuer an der Quelle. 
Anträge auf Kürzung von Gewerkschafts·, Krankenkassen~ 
und Versicherungsbeiträgen. Diese vermehrte Arbeit konnte 
der Kasse nicht zugemutet werden. gehörte auoh nicht zu den 
Obliegenheiten der Kasse. Daher wurde die Trennung de1' 
Buclthaltung von der Ka88e durchgeführt und die Be
rechnung und Anweisung der Gehälter an einer Stelle zu
sammengefaßt. 
Es lag nahe. durch Ausnutzung maschineller Einrichtun
gen eine weitere Vereinfachung und Arbeitsersparnis zu er
zielen. Nach der Trennung von Buchhaltung und Kasse 
wurden für jeden Beamten zwei Kontenblätter (Brutto- und 
Nettokarte) angelegt. Die erstmalige Anlegung dieser Karten, 
ferner die Herstellung der-nach Dienststellen geordneten Ge~ 
haltslisten nebst Durchschlag (Abrechnungsstreifen für die 
Beamten), der Barzahlungslisten. Sammelnachweisungen für 
die Banken und Zahlstellen. ließen die Benutzung einer 
Adressiermaschine geboten erscheinen. Das gesamte für die 
Monatszahlung erforderliche Listenmaterial wird von dieser 
fertig geliefert (Bild 65). 

Die Berechnung des Bruttogehaltes wird handschriftlich vor 
genommen, da die verhältnismäßig einfache Berechnungsart 
eine rationelle Ausnutzung der Maschine nicht gestattet. Die 
ttbertragung des Bruttogehaltes von der Brutto· auf die 
Nettokarte wird ebenfalls handschriftlioh vorgenommen. Die 
Berechnung des Nettogehaltes erfolgt duroh die Buchungs
maschine. In einem Arbeitsgang liefert die Maschine Ge
haltsliste, Abrechnung für die Beamten und Nettoberechnung 
auf der Nettokarte. Sämtliohe Zahlen werden außerdem senk~ 
recht addiert, so daß durch einfache Zusammenstellung der 
Endzahlen der Dienststellen sich der Monatsabschluß ergibt 
und mit diesem die Schlußzahl der Abzüge an Steuern, Kran
kenkassenbeiträgen usw., so daß sich nur noch die Erteilung 
der Anweisung für das Finanzamt usw. erübrigt. 

Der weitere Arbeitsgang spielt sich folgendermaßen ab: 
Naohdem, wie oben bereits erwähnt. Gehalts1iste, Nettokarte 
und Abrechnungsstreifen für die Beamten in einem Arbeits· 
gang hergestellt sind, werden die Nettogehaltsbeträge mit der 
schreibenden Additionsmaschine aus der Gehaltsliste in die 
Barzahlungslisten und Nachweisungen für die Sparkassen und 
Banken übertragen und gleichzeitig addiert. Diese NachW'ei. 
sungen werden den Zahlungsanweisungen, die über die 
Sohlußsummen ausgestellt werden, beigefügt. Bei den Ruhe· 
gehalts-, Witwen· und Waisengeldempfängern werden Einzel
anweisungen gefertigt. Hierzu werden Zahlungsbogen be
nutzt, die für das ganze Jahr ausreiohen. 
Durch die geschilderte vielseitige Verwendung der Büro
maschinen wird eine wesentliche Vereinfachung des: Geschäfts
ganges und Ersparnis an Zeit und Arbeitskraft erzielt. 

Geschäftsordnung der Stadtverwaltung Bochum 
für die Durchführung der zentralen Lohnabrechnung 

An Stelle des bisherigen Löhnungsverfahrens tritt mit Wirkung 
vom 1. August 1929 ab die zentrale Lohnabrechnung durch 
die Stadthauptkasse (Gehalts. und Lohnbuchhaltung) unter 
Verwendung der Mercedes·Addelektra-Buchhaltungsmaschine. 
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Die städtischen Beleuchtungs- und Wasserwerke sowie die 
städtische Sparkasse werden von dieser Regelung vorläufig 
ausgenommen. Für die übrigen Dienststellen gelten die nach-
stehenden Vorschriften. . 



GESCHÄFTSORDNUNG DER STADTVERWALTUNG BOCHUM FÜR DlE ZENTRALE LOHNABRECHNUNG 
1. Einstellung und Entlassung der Arbeiter 
Die Annahme und Entlassung der Arbeiter regeln die Betriebs
abteilungen in der bisher üblichen Weise. Von allen Vorfällen, 
die auf die Lohnabrechnung Einfluß oder für statistische Er
hebungen Bedeutung haben, geben die Betriebsabteilungen 
der Lohnbuchhaltung unverzüglich Kenntnis. 
Bei NeueinsteIlungen fertigt die Betriebsabteilung die An
meldung zur Krankenkasse, füllt die auf der Rückseite des 
Durchschlages vorgesehenen Spalten aus und übersendet die 
Anmeldung mit der Steuer· und der Invalidenkarte des Ar
beiters umgehend der Lohnbuchhaltung. 
Die Mitgliedskarte für die Ruhegeldkasse der städtischen 
Arbeiter wird in der bisherigen. Form vom Versicherungsamt 
geführt, dem die Lohnbuchhaltung die Lohnkontenkarten zur 
übernahme der Jahresbeträge am Schlusse des Kalenderjahres 
auf kurze Zeit zur Verfügung stellt. Die bisher von den Be
triebsabteilungengeführte, die einzelnen Monatsergebnisse ent· 
haltende Statistik fällt fort. Bei Entlassungen haben die Be· 
triebsabteilungen den Beschäftigungsausweis und die AbM 
meldung aus der Krankenkasse auszufertigen und der Lohn
buchhaltung schnellstens zuzuleiten. Größere Entlassungen 
sind der Lohnbuchhaltung so frühzeitig mitzuteilen, daß die 
zur ordnungsmäßigen Berechnung der Restlöhne und Ver· 
vollständigung der Invalidenkarten erforderliche Zeit zur 
Verfügung steht. 

2. Feststellung der Arbeitsleistung, Beschäftigungs-
nachweise 

Die Aufsichtspersonen - Schachtmeister, Aufseher usw. -
benutzen zur Feststellung der Arbeitsleistung Vordrucke, die 
von den Betriebsabteilungen vorbereitet und verabfolgt 
werden. Die Lohnbuchhaltung erhält im Laufe des Montags 
jeder Woche die von.den Betriebsabteilungen gefertigten und 
bescheinigten Beschäftigungsnachweise. Auf gewissenhafte 
und saubere AusfüllunK der Vordrucke ist größter Wert zu 
legen. Die pünktliche Ubersendung an die Lohnbuchhaltung 
ist Vorbedingung für die rechtzeitige Fertigstellung der Löh. 
nungsunterlagen. 
Das Durcheinanderschreiben von Zahlen ist untersagt. 

3. Lohnkontenblatt 
Di\3 maschinelle Lohnabrechnung bringt die Einführung eines 
Lohnkontenblattes mit sich. Es enthält bis auf geringe Ab-
weichungen die Angaben der Lohnliste; bei der Aufstellung 
der Lohnabrechnung ist daher an der :Buchhaltungsmaschine 
das Vorsteckverfahren durchführbar. Das Lohnkontenblatt 
unterscheidet sich jedoch insofern von der Lohnliste, als es die 
auf den Lohn bezüglichen einzelnen Angaben für alle Monate 
des Jahres übersichtlich enthält. 
Die Lohnkontenblätter sind zu nummern, nach derBuchstabenw 
folge zu ordnen und .. in v(}rschließb~ren Kästen ~uf7iul;l~w~hren, 

Bild 66. Mercedes-Buchhaltungsmaschine 

4. Lohnliste 
Die Lohnliste enthält im Kopfaufdruck im wesentlichen die
selben Angaben wie das Lohnkontenblatt und entspricht auch 
in der Spaltenaufteilung den zu benutzenden Rechenwerken. 
Zwei Bogen werden nachgelegt; der erste liefert die Lohnbeutel
einlage (Abrechnung für den Arbeiter), der- zweite die Anwei
sungsunterlagen für die Betriebsabteilung. Beide Bogen er
halten zweckentsprechenden Aufdruck. Die LohnbeuteleinM 
lagen werden durch eine Schneidemaschine getrennt. 
Der Bruttolohn und die nicht feststehenden Abzüge sind auf 
dem Beschäftigungsnachweis mit einer Rechenmaschine vorM 
gerechnet. 
Die Mercedes-Buchhaltungsmaschine (Bild 66) schreibt nun 
alle Eintragungen fortlaufend in einem Arbeitsgange auf sämt.
liche Einlagen und zwar 

a) das Lohnkontenblatt - Bild 67 -, 
b) die Lohnliste -- Bild 68 -, 
c) die Lohnbeuteleinlage (Abrechnung für den Arbeiter) 

- Bild 69 -, 
d) die Anweisungsliste (Durchschlagsblatt der Lohnliste) 

- Bild 70-. 
Die Maschine addiert und subtrahiert sowohl zeilenwals auch 
spaltenweise. 
Wenn alle Eintragungen erfolgt sind, werden die Endergebnisse 
der Zählwerke niedergeschrieben. Hiermit sind dann die oben 
unter a) bis d) genannten Unterlagen zu gleicher Zeit fertig. 
gestellt. 
Die Niederschrift der Ergebnisse kontrolliert sich auf mechaw 
nische Weise doppelt durch Quer· und Vertikalrechenwerke. 
(Anm.: Der Maschinenwagen ist 60 cm breit; die erforderlichen 
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X. BUOHUNGS· UND KASSENWESEN 
Zählwerke können zu jeder Arbeit in der notwendigen Stellen~ 
größe arn richtigen Ort angebracht werden.) 
Vor der Weitergabe in den Gesohäftsgang überprüft der Sach
bearbeiter die Richtigkeit und Vollständigkeit der Masohinen
niederschrift. Der Leiter der Lohnbuchhaltung prüft die 
übereinstimmung des Bruttogesamtlohnes jeder Lohnliste mit 
den Lohnkontenblättern. Diese beiden ~eamten bescheinigen 
sodann die sachliche und rechnerische Richtigkeit und unter· 
zeichnen die vorgeschriebene Bescheinigung für die Auszahlung 
der Lohnbeträge. 

J (:'il<," 

\.?!i. ""_,," 

5. Lohnabschnitt 
Die Lohnwoche beginnt am Montag früh 6 Uhr und endet 
am nächsten Montag früh 6· Uhr. Diese Regelung ermöglicht 
die Übereinstimmung mit den Lohnwoohen der Invaliden. 
versioherung. 

6. Auszahlu ng 
Die Auszahlung der Löhne erfolgt wie bisher duroh die Be. 
triebsabteilungen mittels Lohnbeutel auf der Arbeitsstätte. 
Zahltag ist der Freitag. 

~U$gabeannietfung 

~[uo[}iinbi!lnnn b!:r ~~[)IUr.ICI\, ifl 

!>cIIIJri\lißI lm~ bk (1\blliiHill~ , 

Bild 71. Ausgabeanweisung 

Das Eintüten der Löhne geschieht unter Verwendung einer 
Lohnauszahlmaschine durch die Stadthauptkasse. Letztere 
übernimmt damit die Verantwortung für den richtigen Inhalt 
der Lohnbeutel. Die von den Betriebsabteilungen bestimmten 
Beamten oder Angestellten haben die versohlossenen Lohn· 
beutel bei der Stadthauptkasse in Empfang zu nehmen und 
dies durch Namensunterschrift zu bescheiriigen. Die Stadt· 
hauptkasse hat dafür Sorge zu tragen, daß die Lohnbeutel am 
Zahltage vormittags 9 Uhr zum Abholen bereit liegen. 
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7. Empfangsbescheinigung 
Nach Möglichkeit soll die persönliche Empfangsbescheinigung 
der Arbeitnehmer unterbleiben. In den dafür geeigneten 
Fällen genügt die Bescheinigung der auszahlenden Beamten, 
Angestellten oder Schachtmeister. Hierfür wird ein Stempel. 
aufdruck verwandt, der jede1' Lohnliste zuzusetzen und ge
wissenhaft auszufüllen ist. 
Die Namen der mit der Auszahlung der Löhne Beauftragten 
sind der Lohnbuchhaltung anzugeben; letzt.ere versieht die 
vorgeschriebene Bescheinigung mit einem entspreohenden 
Vermerk. 
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8. Verrechnung auf die Sachkonten des Haushalts-
planes 

Die Verteilung der Lohnsummen geschieht wie bisher durch die 
Betriebsabteilungen. Als Unterlage wird die von der Lohn
buchhaltung angefertigte Anweisungsliste - Bild 70 -
benutzt. Diese und die dazu gehörigen Unterlagen bleiben bei 
der Anweisungsstelle und sind übersichtlich geordnet aufzu· 
bewahren. Die vorschriftsmäßige Ausgabeanweisung (Bild 71) 
muß innerhalb einer Woche nach der Löhnung bei der 
Stadthauptkasse vorliegen. Nur auf Grund dieser Anweisung 
darf die Buchung der Ausgabe zur Entlastung der Kasse er
folgen. Der Hinweis in der Ausgabeanweisung muß so klar 
sein, daß Irrtümer bei der Verrechnung ausgeschlossen sind. 
Bei der Ausfüllung der Vordrucke ist im Einvernehmen mit 
der Lohnbuchhaltung nach Möglichkeit die Mercedes-Add· 
elektra.Buchhaltungsmaschine zu benutzen. 
Die erledigten Lohnlisten, Beschäftigungsnachweiselund die 

dazu gehörigen Ausgabeanweisungen werden von der Lohn
buchhaltung übersichtlich geordnet aurbewahrt_ 

9. Nachweis des Jahresverdienstes, der Lohnsteuern 
und der Invalidenversicherungsmarken 

Das Lohnkontenblatt soll in übersichtlicher Form den Nach
weis des Jahresverdienstes und der Lohnsteuern enthalten. 
Die bisher für diesen Zweck geführten Bücher fallen fort. Die 
Führung der Beitragslisten für die Invalidenversicherung er
übrigt sich ebenfalls, da auf dem Lohnkontenblatt die erforder. 
lichen Wochennachweise enthalten sind. 
Alle Steuerkarten, Invalidenkarten und sonstigen Ausweis. 
papiere sind in der Lohnbuchhaltung aufzubewahren; diese 
Abteilung beschafft und entwertet auch die zu verwendenden 
Invalidenmarken und bewirkt den rechtzeitigen Umtausch 
der Invalidenkarten. 

Geschäftsordnung der Stadtverwaltung Bochum für die Durch
führung der maschinellen Gehaltsabrechnung und -buchung 

Allgemeines 
DieAusfertigung derAusgabeanweisungenerfolgt bisaufweiteres 
mit der bisher üblichen monatlichen Gesamtnachweisung. 
Einzelanweisungen über fortlaufende Bezüge unterbleiben in 
Zukunft. Im Laufe des Monats eintretende Veränderungen 
werden in der nächsten Monatsnachweisung berücksichtigt. 
Bei Zahlung und Aufrechnung von Vorschüssen erhält die 
Buchhaltung Kenntnis von der Bewilligungsverfügung. 
Die Führung der Amtskontrolle für fortlaufende Bezüge kann 
unterbleiben, da die monatlichen Nachweisungen alle rech· 
nungsmäßigen Unterlagen für das ganze Jahr enthalten. 
Sämtliche bisher in der Besoldungsbuchhaltung geführten 
Ausgabehauptbücher und Steuereinnahmebücher fallen fort. 
An ihre Stelle tritt für jeden Empfänger bzw. Pflichtigen ein 
Besoldungsblatt. Es enthält alle grundlegenden Angaben in 
sachlicher und kassenmäßiger Hinsicht 1). 
Die bisher geführte Sollnachweisung ist auch weiterhin zu 
führen. Über die Summen der Zahlungsuachweisungen (Soll. 
beträge) ist eine Jahreszusammenstellung zu fertigen. Monats· 
und Jahressummen der Buchungsblätter sind in Monats- und 
Jahreszusammenstellungen nachzuweisen; ebenfalls sind die 
Jahressummen der Besoldungsblätter - Bruttogehalt - in 
einer Zusammenstellung aufzuführen. 

Kassenanweisungen 
a) Beamte, Angestellte und städtische Lehr-

personen. 

Für jede Dienststelle (Schule) ist zu Beginn des Rechnungs
jahres eine namentliche Zahlungsnachweisung (Bild 72) 
a.nzulegen und das ganze Rechnungsjahr hindurch unter fort. 
schreitender Vervollständigung zu führen. Hiervon sind im 
Maschinendurchschreibevcrfahren zwei Ausfertigungen herzu· 
stellen; die erste behält die anweisende Stelle, die zweite geht 
zur Besoldungsbuchhaltung, wo sie die Unterlage für die 
Zahlung bildet. Für allmonatliche rechtzeitige Vervollständi. 
gung ist Sorge zu tragen Z). 
Naoh der Aufstellung der monatlichen Zahlungsnachweisung 
eintretende Veränderungen sind der Buchhaltung umgehend 
miv.l;uteilen und zur Aufnahme in die nachfolgende Monats~ 
nachweisung vorzumerken. 

1) Sobald feststeht, daß die Erteilung einer J alu·esanwei· 
sung zu Beginn des Rechnungsjahres wesentliche Arbeits~ 
ersparnis bringen"wird, ist diese Anweisungsart einzuführen. 
Z) Wenn sich nach praktischer Einarbeitung der Maschine der 
erforderliche Zeitaufwand übersehen läßt, hat die Kassenlei
tung im Einvernehmen mit den Rechnungsstellen für den Be~ 
ginn der Arbeiten 11 e1'mine vorzuschlagen, die eine geordnete 
Durchführung der Zahlungen geWährleisten. 
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b) Auftragszahlungen für Rechnung der Landes. 
schulkasse und der Landesmittelschulkasse. 

Da die Regierung die Benutzung der staatlichen sogenannten 
Pendelanweisung vorschreibt, kann das zu a) beschriebene 
Verfahren bei den Auftragszahlungen zunächst keine Ver· 
wendung finden. Deshalb sind die Pendelanweisungen bis 
zu einer et,waigen Änderung im Einvernehmen mit der Re
gierung allmonatlich zu einer übersichtlichen Ausgabeanwei
sung zusammenzustellen S). 

c) Zahlungen aus staatlichen Kassen. 
Bezüglich der Anweisung dieser Zahlungen verbleibt es beim 
bisherigen Verfahren (Pendelanweisung); Besoldungsblätter 
werden aber für diese Fälle geführt. Die Buchhaltung hat zu 
versuchen, die Zahlungsvorbereitungen unter Benutzung der 
vom Provinzialschulkollegium erteilten Anweisungen auf 
zweckentsprechende Weise unserer Maschinenabrechnung 
einzufügen. 

Zahlungsvorbereitung, Verbuchung undAbrechnung 
mit den Verrechnungsstellen des Haushaltsplans 
durch die Buchhaltung 

Das Besoldungsblatt (Bild 73) bildet die Grundlage für 
alle Arbeiten. Es ist so zu führen, daß fortlaufend der zu
treffende Stand des Gehaltskontos nachgewiesen wird. Die 
Besoldungsblätter sind zu nummern, nach der Buchstabenfolge 
zu ordnen und in verschließbaren Kästen aufzubewahren. 
Die maschinellen Buchungen sind in den vorgesehenen Spalten 
auf das gewissenhafteste auszuführen. Eine Ausgabe. oder 
Einnahmebuchung darf nur in der ·Weise erfolgen, daß Be-
80ldungsblatt und Buchungsblatt (Bild 74) zwangs
läufig in einem Arbeitsgange die gleiche Buchung 
e1'ltalten. 
Für tJbe1·weisungsempfänge1· sind in einem Arbeitsgange 
auf der Maschine alle Zahlungs-, Buchungs- und Benachrich
tigungsausweise auszufertigen. Für Barempfänge1' werden 
zunächst die Empfangsbescheinigungsvordrucke (Bild 75) 
(mit anhängender Benachrichtigung) maschinell hergestellt 
und nach erfolgter Zahlung hierfür sowie für die besonderen 
Ausgaben (Einnahmen) die Buchungs. und Verrechnungs. 
nachweise ebenfalls maschinell angeferMgt. 
Die Verrechnung der geleisteten Ausgaben auf die Sachkonten 
des Haushaltsplans hat allmonatlich so zeitig zu erfolgen, daß 
die Summen noch im Abschluß del' Hauptbuchhaltung er~ 
scheinen können. 
Die allgemeinen und besonderen Kassen-· bzw. Buchungs
vOl'schriften finden auch im maschinellen Buchungsverfahren 
sinngemäße Anwendung. 

8) Nach Einigung mit der Regierung sind die etwa zu ent
werfenden Vordrucke der Maschinenabrechnung anzupassen. 
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X. BUOHUNGS· UND KASSENWESEN 

Auszahlung an die Empfänger 
Bei überweisung auf ein Konto sind den Sparkassen oder 
Banken die erforderlichen Unterlagen so zeitig zu übersenden, 
daß der Empfänger arn Tage vor der gesetzlichEm Fälligkeit 
darüber verfügen kann 1). 
Zur Erreichung einer übersichtlichen und schnellen Abfertigung 
der Barempfänger baben die Dienststellen und Schulsysteme 
die terminmäßigen Abhebungen gemeinsam durch je einen 
Beauftragten ausführen zu lassen. Jeder Empfänger hat zuvor 
seine Empfangsbescheinigung selbst zu vollziehen; der Ab~ 
holer der Gesamtsumme bestätigt außerdem den Empfang 
durch seine Unterschrift. 

1) Die Auszahlung an die Barempfänger erfolgt in der bis· 
herigen Art und Weise. Die in der Abfel'tigungsstelle der 
Hauptkasse geführten besonderen Nachweisungen (Gehalts~ 
bogen) werden vorläufig beibehalten. 

Die für die Auszahlungen allgemein geltenden Vorschriften 
sind zu beachten. 

Buchung und Verrechnung der Abzüge 
Jeder Abzug stellt für die Kasse eine Einnahme dar und ist 
als solche ordnungsmäßig nachzuweisen und täglich zu buchen. 
Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften über den Lohn. 
abzug und die Beiträge zur Kranken·, Invaliden· und Ange .. 
stelltenversicherung sowie die vorherige Prüfung der Richtig~ 
keit und Zulässigkeit aller Gehaltskürzungen werden der 
Buchhaltung zur besonderen Pflicht gemacht. In Zweifelsfällen 
ist die Entscheidung des Stadtrentmeisters, evtl. des Magistrats, 
einzuholen. 
Der Buchhaltung sind für die Verrechnung von Abzügen jeder 
Art 01·dnung8mäßige Unte1'lagen zu übergeben. Dazu 
gehört nicht nur die Angabe der Einzelbeträge, sondern auch 
die Anfertigung einer Zusammenstellung. 

Moderne Organisation und bürotechnische Fortschritte 
der Sparkassen 

Ziegler. Sparkassendirektor a. D., Berlin 

Eine gewaltige Arbeit haben die deutschen Sparkassen 
seit der Stabilisierung der Reichswährung leisten 
müssen. Die durch die Inflation vernichtete Kapital
ansammlung der breiten Volksschichten in den Spar
kassen mußte von neuem begonnen und es mußten 
die Sparkassen selbst neu wieder aufgebaut werden. 
Vor Beginn des Weltkrieges verwalteten die deutschen 
Sparkassen rund 20 Milliarden M Volksvermögen, 
Ende des Jahres 1928 waren es rund 7 Milliarden RM 
Spareinlagen und 1,68 Milliarden RM Giroeinlagen. 
Bis Ende September 1929 hat sich die Summe der 
Spareinlagen erhöht auf rund 8,6 Milliarden RM, 
während die Giroeinlagen sich nicht vermehrt haben '). 
Bei einem Vergleich der Spareinlagen gegen den Vor
kriegsstand ergibt sich unter Berücksichtigung des 
jetzigen Leberishaltungsindex ein Verhältnis vou 20 
zu 5,7, d. h. der Wert der etwa 8,6 Milliarden ·RM 
Spareinlagen Ende September 1929 beträgt 28,5% 
des Vorkriegsstandes. Immerhin entfallen gegenwärtig 
in Preußen auf je 100 Einwohner der Bevölkerung 
20 Sparbücher gegen 3 Sparbücher 1924, dem ersten 
Jahr des Wiederaufbaues der Spartätigkeit. Im 
Jahre 1914 betrug die entsprechende Zahl rund 35, 
im Jahre 1919 nahezu 55. Aus diesem Vergleich 
ergibt sich, daß die Zahl der Sparer schneller wächst 
als die Summe der Spareinlagen. Diese Erscheinung 
hat ihren Grund in der Verarmung Deutschlands und 
den Schwierigkeiten der Kapitalneubildung. Hinzu 
kommt eine gegen früher viel größere Beweglichkeit 
der Spareinlagen. 
Der Durchschnittsbestand eines Guthabens steigt 
jetzt nur in geringem Maße infolge Erschwerung der 
Kapitalansammlung und Zunahme der Sparbücher 
durch das Kleinsparwesen. So betrug das Durch
schnittsguthaben Ende 1926 527 RM, Ende 1927 
nur 21 RM mehr, nämlich 548 RM. Etwa 34,2% 
aller Sparbücher entfallen nämlich auf Beträge bis 
20 RM, 48,3% auf Beträge bis 100 RM und 86,6% 

1) Am "Schlusse des Jahres 1929 erreichte der Spareinlagen~ 
bestand die Höhe von 9016 Millionen RM. 
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auf Beträge bis 1000 RM. Nur 13,4% aller Spar
bücher lauten auf Beträge über mehr als 1000 RM. 
Der Durchschnittsbestand eines Girokontos bei den 
preußischen Sparkassen betrug nach der amtlichen 
Statistik Ende 1927 gar nur 73,5 RM. Hieraus erhellt, 
daß die Sparkassim überwiegend Kleinkonten ver
walten und ihre Tätigkeit zum größten Tcil vom 
Kleingeschäft beherrscht wird. 
Diese Tatsache zwingt die Sparkassen zu genauer 
Kalkulation ihrer Betriebskosten und scharfer Ra
tionalisierung. Dadurch, daß sie auch während der 
schlimmsten Inflationszeit das Kleingeschäft nicht 
eingeschränkt und die dieses begehrenden Bevöl
kerungskreise nicht abgestoßen haben, ist das Ver
trauen nicht erschüttert worden. Die große Masse 
der Sparer ist, wenn auch im Zwange der wirtschaft
lichen Verhältnisse erst allmählich, wieder zu ihnen 
zurückgekehrt. Freilich sind die Unkosten heute viel 
höher als in der Vorkriegszeit. zumal bei den in der 
Vorkriegszeit noch nicht gepflegten bankgeschäft
lichen Sparten wie z. B. der, Giroüberweisung und 
dem Wertpapiergeschäft. 
Für die deutschen Sparkassen war es daher ein' Vor
teil, daß sie schon vor dem Kriege in ihrem Betriebe 
mechanische Hilfsmittel verwendet und in der Kriegs
und Inflationszeit bei der übernahme neuer Aufgaben 
ihre Technik nach Möglichkeit in moderner Weise 
gestaltet hatten. Sie konnten dieses ohne Schwierig
keiten tun, weil sie für ihre Kundenkonten die L 0 8 e
Blatt- Buchführung schon vorher eingeführt 
hatten. Die selbstschreibende Addiermaschine war be
reits vor dem Kriege (seit 1905-1910) Hausgerät der 
Sparkassen. noch vor Kriegsbeginn hatten größere 
Sparkassen Registriermaschinen in ihrem Betriebe ein
geführt; andere folgten unmittelbar nach Kriegsende. 
Noch in der Inflationszeit, als die Wertpapierge
schälte einen nie geahnten und gekannten Umfang 
annahmen und die Kontokorrentkonten täglich mehr
mals bewegt wurden, haben eine ganze Anzahl Spar
kassen Buchungsmaschinen zur Verwendung für 
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ihren Scheck-, Giro-, Depositen- und Kontokorrent
verkehr, zum Teil auch für ihre Effektengeschäfte 
erworben. Zum Teil waren dies Maschinenmodelle, 
die aus einer verbesserten Konstruktion der selbst
schreibenden Addier- und Subtrahiermaschinen her
vorgegangen waren, znm Teil die damals auf dem Markt 
erscheinenden rechnenden Schreibmaschinen mit auf
gesetzten Zählwerken. Zum Schreiben von Buchungs
text für die verschiedenen Geschäftsvorfälle und be
sonders für die vielen Eflektenbezeichnungen kamen 
diese Maschinen sehr gelegen. 
Die Persoualnot in der Inflationszeit erheischte 
dringend die Verwendung mechanischer Hilfsmittel, 
die wegen der Durchschreibemöglichkeit die Buch
führung vereinfachteIL Die ungeheure Zahl der 
Buchungsfälle, die Menge der Zahlen konnte rein 
manuell fast nicht mehr bewältigt werden (trotz 
überstunden bis in die Nacht hinein), und nun 
konnten mit der Buchung und dem Beleg Benach
richtigung und Auszug für den Kunden in einem 
Arbeitsgange geschrieben werden. 
Organisatorisch mußte eine ganze Reihe von Auf
gaben gelöst werden. Organisationspläne wurden ge
schaffen für die Buchhalterei, die Kontoführung, 
die Abrechnung bei den verschiedenen Sparten, den 
Scheck- und überweisungsverkehr, den gesamten 
Eflektenverkehr mit derKundschaft und den Effekten
händlern (Banken), sowie für die Depotverwaltung. 
Nicht für alle Buchungen waren Maschinen geeignet, 
ein großer Teil mußte nach wie ·vor handschriftlich 
ausgeführt werden. Aber es bedeutete eine wesent
liche Erleichterung, daß auch diese Arbeiten durch 
das manuelle Durchschreibeverfahren wesentlich 
vereinfacht und in kürzerer Zeit erledigt werden 
könnten. Neben dem praktisch hervorgetretenen Be
dürfnis nach Arbeitsvereinfachung war es auch der 
Kostenpunkt, der die Anschaffung der Schreibmaschi
nen mit Zählwerken und von Durchschreibeapparaten 
für das Handdurchschreibevedahren begünstigte. 
Die fortschreitende Inflation setzte jedoch der Ver
wendung von Buchungsmaschinen bald ein Ziel, nur 
die Addier- und Rechenmaschinen konnten sich noch 
teilweise behaupten. Im ganzen hatte sich auch nur 
eine geringe Anzahl von Sparkassen mit den neuen 
rechnenden Schreibmaschinen versehen können. Eine 
größere Verbreitung bei den Sparkassen hatten die 
Registriermaschinen, von denen es damals zwei 
Systeme gab (Anker und National), gefunden. Als 
weiteres Aktivum einer neuzeitlichen Büroorgani
sation besaßen die meisten Sparkassen am Ende der 
Inflation ihre seit 15-20 Jahren eingeführten schrei
benden Addiermaschinen. 
So war der Stand ihrer Betriebstechnik, als mit 
Beginn des Jahres 1924 die deutschen Sparkassen 
infolge der vollständigen Entwertung ihrer Spar-, 
Giro- und Depositen-Einlagen ihre Arbeit ganz von 
vorn beginnen mußten. Eine Unmenge Kleinarbeit 
und eine auch durch Rückschlägc nicht abzu
schreckende Werbetätigkeit waren notwendig, um 
das Vertrauen der Bevölkerung wieder herzustellen 
und die Kapitalneubildung anzufachen und vorwärts 
zu bringen. Die Organisation mußte neu aufgebaut 
und auf größere Kostenersparnis eingestellt werden. 
Es begann auch für die Sparkassen das Zeitalter der 

Rationalisierung 
Diese mußte alsbald und planmäßig einsetzen, ehe 
durch das Anwachsen der Geschäftsfälle und Konten 
neue Umstellungen und damit vermehrte Kosten 
notwendig wnrden. 
Die gegen die Vorkriegszeit betraglieh viel geringer 
gewordenen Einzeleinlagen, ihre größere Beweglich
keit, die große Zahl von Kleinkonten im Giro- und 
Scheckverkehr und das gesamte Kleingeschäft be
dingen bei einer ganz erheblich gesteigerten Zahl 
von Geschäftsfällen, also einem vermehrten Umsatz, 
eine Verringerung der Arbeitsgänge und deren Me
chanisierung unter weitgehendster Schonung der 
menschlichen Arbeitskräfte, die für andere und 
schwierigere Aufgaben geeignetere Verwendung finden 
müssen. Während in der Vorkriegszeit die Verwal
tnngskosten sich auf 0,15-0,20°/0, durchschnittlich 
auf 0,18% der Einlagen stellten, betrugen sie am 
Schlusse des Jahres 1927 2,63% und nach Abzug der 
Verwaltungseinnahmen, Gebühren, Provisionen 1,88% 
durchschnittlich also das Zehnfache der Vorkriegszeit. 
Demgegenüber war der Einlagenbestand in Preußen 
Ende 1913 rund 13 Milliarden Mark, 1927 nur 3,1 Milli
arden RM und unter Hinzurechnung der Depositen-, 
Scheck-, Giro- und Kontokorrenteinlagen von 
810 Millionen RM, insgesamt erst 3,9 Milliarden RM. 
Um einen Ausgleich herbeizuführen, hat man Neu
einstellungen von· Arbeitskräften vorgenommen und 
die Arbeitsleistungen der Beamten und Angestellten 
gesteigert. Damit allein konnte die Rentabilität aber 
nicht hergestellt oder gewahrt werden. Die Spar
kassen mußten bald erkennen, daß sie, um leben und 
sich entwickeln zu können, rationalisieren mttßten. 
Nur über Ausmaß und Tempo der Rationalisierung 
gingen die Ansichten auseinander. Man sah vielfach 
ein Zaudern und Zögern, weil man immer noch etwas 
Besseres und Neneres und damit Vollkommeneres 
erwartete. Die Mannigfaltigkeit der von der Büro
industrie hergestellten Maschinen und mechanischen 
Hilfsmittel erleichterte anch gerade nicht die Wahl 
des für die einzelne Kasse anzuwendenden Systems. 
Denn bei den Sparkassen ist die große Verschiedenheit 
nach Größenklassen und nach ihrem Wirkungskreise 
in Stadt-, Industrie-, Agrarbezirken mit en~sprechend 
gearteter Geschäftstätigkeit von erheblIcher Be
deutung. Eine einheitliche Organisation des Betriebes 
gibt es nicht, nur gleichgeartete Kassen können 
gleiche Mittel benutzen und beim Aufbau ihrer 
Organisation sich gleichmäßig auf die für sie passende 
Betriebsweise einstellen. So sind bei den Sparkassen 
die verschiedensten Maschinen nnd Apparate - ver
schieden auch für die gleichen Arbeiten - anzutreffen 
und infolge dieser Mannigfaltigkeit ist die Übersicht 
über dcn Stand der Rationalisiernng und Mecha
nisierung und die Vergleichbarkeit der Ergebnisse 
und Auswirkungen sehr erschwert. 
Man bemüht sich neuerdings, zu einer 

Systematik in der Rationalisierung und Mo-
dernisierung 

zu gelangen. Das Problem ist aber sehr schwierig, weil 
die Sparkassen bei ihren heutigen Aufgaben ein so um
fangreiches Betätignngsfeld haben, daß es beispielsweise 
unmöglich ist, zur Erledigung aller Buchungsfälle eine 
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Einheitsmaschine zu konstruieren, wie dies neuerdings 
für die Finanzkassen des Reichs geschehen ist. Letztere 
sind Einnahmekassen, die Sparkassen aber sind Ein
nahme- nnd Ansgabekassen. 90% aller preußischen 
Sparkassen betreiben neben dem seit 100 Jahren 
gepflegten Sparverkehr noch den Bankverkehr, haben 
viel mehr Konten und müssen jedes Konto zweimal 
führen oder unterteilen, nämlich für Soll und Haben. 
Die Bestrebungen, aus der Vielge3taltigkeit zu einer 
gewissen Klarheit und übereinstimmung über bc
stimmte Systeme zu gelangen, sind im Wachsen und 
werden sich schließlich durchsetzen. Es soll hier ver
sucht werden, zunächst die Grundsätze aufzustellen, 
nach denen bei Umstellung der Organisation zu ver-
fahren ist. . 
Bei allen Sparkassen besteht für Spareinlagen, De
positen-, Scheck-, Giro- und Kontokorrenteinlagen 
sowie Depotkunden lose Kontenführung. Nicht 
überall durchgeführt ist die Lose-Blatt-Buchführung 
für die Aktivkapitalien, die Anlagenwerte der Spar
kassen. Zum größeren Teile durchgeführt ist sie 
für die ausgeliehenen Hypotheken und die verschie
denen Personalkredite (einschließlich Wechsel), zum 
Teil nur für die eigenen Wertpapiere und die Effekten
geschäfte der Kunden, in geringerem Umfange für 
Darlehen an öffentlich-rechtliche Körperschaften, 
Genossenschaften, für die Gel.danlagen bei den öffent
lichen und privaten Geldanstalten, für den Verkehr 
mit Nebenkassen, Zweigstellen usw., fast gar nicht 
für die Verwaltungsausgaben (Geschäftskosten) und 
-einnahmen, für Verwahrgelder (Asservate), Vor
schüsse, Grundstücke, Mobilien, Rücklagen. Zu
nächst muß Klarheit bestehen über das System der 
Buchführung. Grundelement in dieser ist das losc 
Blatt, die Kontokarte, die jetzt auch von den Behör
den anerkannt und zugelassen wird (vgl. Reichsabga
ben- und Reichskassenordnung). 
Allgemeiu sind die Sparkassen, abgesehen von kleinen 
Instituten und solchen nur mit Sparverkehr, zur 
kaufmännischen Buchführung übergegangen und zwar 
folgerichtig zur doppelten Buchführung. Verschieden
heiten bestehen aber in der Anwendung des Systems. 
Große Sparkassen bevorzugen das amerikanische 
System, auch mittlere Kassen bekennen sich dazu, 
ein großer Teil aber hat das deutsche Buchführungs
system gewählt. Ein geringer Prozentsatz ist, wie 
schon erwähnt, bei der kameralistischen Buchführungs
form geblieben. Die alte kaufmänische Buchführung 
hat durch Maschinisierung u,?-d Mech"nisierung gründ
liche, teilweise umstürzende Änderungen erfahren. Die 
modernste Form, die Bcleg-Buchhaltung, unter Ab
schaffung der Grundbuchungen in die Memoriale ist 
auch bei den Sparkassen eingedrungen. Die Sparkassen 
sind nach ministcrieller Anordnung gehalten, Zwei
monatsbilanzen aufzustellen und ihre Liquidität 
nachzuwcisen. Nach diesen Vorbemerkungen sollen die 

Grundsätze für die moderne Organisation 
der Sparkassen 

aufgezeigt werden. Eine gute Organisation ist dic Vor
bedingung für eine zeitgemäße Rationalisierung nnd 
Mechanisierung. Die Grundgedanken heißen: 

übersichtlichkeit der Geschäftsführung und Ge
schäftszweige, 
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Schnelligkeit des Geschäftsganges und -verfahrens, 
Durchsichtigkeit der Buchführung, 
Rationelle Arbeitsverteilung und Zeiteinteilung, 
Tagfertigkeit der Buchhaltung, 
Lose-Blatt-Buchführung mit Verwendung von Ma-

schinen und modernen mechanischen Hilfs
mitteln, 

Ständige, im Betriebe verankerte bzw. unmittel-
bar anschließende Kontrolle. 

Der Betrieb muß wirtschaftlich gestaltet, er soll aber 
auch stets bilanzfertig und weitgehendst gesichert 
sein. Die Maschinen und die mechanischen Werk
zeuge sind Glieder in der fortschrittlichcn Organi
sation. Sie müssen die .Schnelligkeit und die Ein
ordnung in die Zeit bis zur Minute verwirklichen. 
Um rationalisieren zu können, müssen die Leistungen 
nach Menge und Zeit genau gemessen und in die Kal
lrulation eingestellt werden können. Unser Verkehrs
zcitalter duldet keinen längeren Aufenthalt an den 
Kassen- und Abfertigungsschaltern ; schnelle und 
prompte Erledigung, sei es im persönlichen, sei es 
im schriftlichen Verkehr, ist eine elementare Forderung 
für jede neuzeitliche Organisation. Neben der Schnel
ligkeit müssen Zuverlässigkeit und Sicherheit ge
wahrt bleiben und die Richtigkeit gewährleistet sein. 
Das Ziel ist, überflüssige Arbeit zu beseitigen, über
mäßige Arbeit zu verringern, immer wiederkehrende 
Arbeit auf mechanischem Wege auszuführen, Arbei
ten mehrerer Stellen oder für ·mehrere Stellen, 
anstatt zu wiederholen, durch technische Hilfs
mittel (möglichst in cinem Arbeitsgang) zusammen
zufassen, auch andere Arbeiten in ähnlicher Weise 
zu vereinfachen und dadurch Kräfte frei zu machen 
für die gedankliche, beaufsichtigende, lenkende und 
kontrollierende Tätigkeit. Der menschliche Geist 
und die Menschenkraft sollen von niederer und er
schöpfender Kleinarbeit, soweit irgend möglich, be
freit werden, um sich voll den gcschäftlichen, wirt
schaftlichen und sozialen Aufgaben widmen zu können. 
Die Büromaschinen müssen an Stelle der Menschen
kraft, aber von ihr geführt, Buchungs- und ein
fache Rechenarbeiten, abcr auch Prozentrechnungen, 
Saldierungen, Massenarbeiten (Zusammenstellungen), 
Vervielfältigungen leisten und liefern, das Durch
schreibeverfahren dient der Zusammenfassung mehre
rer Arbeiten, der Untervertcilung. Die Buchungs
maschine (Buchhaltungsmaschine) ist Teil der Spar
kassenbuchhaltung, die Rechemnaschine Werkzeug 
der Kontrolle und Revision, sowie der vorbereitenden 
Büroexpedition. Die Buchungsmaschine in den Spar
kassen hat gleichzeitig Buchführung und Korrespon
denz auszuführen, sie hat in Durchschrift die Gegen
buchungen zu liefern, wodurch sie zugleich gewisse 
Kontrollfunktionen erfüllt. Die moderne Kontrolle 
bei den Sparkassen ist heute in den Betrieb gestellt, 
sie muß den Vorgang in der Gegenwart erfassen. Die 
Sicherheit soll durch die maschinellen Mittel erhöht 
und vervolllmmmnet werden. Bei den neuen Maschi
nenmodellen geschieht dies mechanisch und zwangs
läufig. 
Nach diesen Grundgedanken und Grundsätzen muß 
organisiert, mechanisiert und rationalisiert werden 
und viele, die Zeit verstehende und nutzende Kassen
vorstände und Kassenleiter haben es im großen ganzen 
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getan. Die Durchführung im einzelnen muß nach 
den Verhältnissen jeder Kasse oder bei gleichartigen 
Verhältnissen, wie schon oben angedeutet, nach 
Gruppen von Kassen erfolgen. Wenn sich Kassen von 
gleicher Größe und Betriebsart zusammentun, um 
ihre Organisation anzugleichen und ihre Buchführung 
und Buchhaltung in Ubereinstimmung zu bringen, 
wird das gesamte Sparkassenwesen gewinnen und 
eine bessere übersicht über die Einrichtungen und 
schließlich auch mehr und mehr Einheitlichkeit er
zielt werden. 
Aufgabe der Kassenleiter muß es, noch mehr als bis
her schon, sein, ihre Beamten und Angestellten für 
einen modernen Ausbau der Kassen zu interessieren 
und sie mit den Büromaschinen und ihren Zwecken 
vertraut zu machen. Das Personal ist zu belehren, 
daß die Maschinen notwendige Organe in der heutigen 
Betriebswirtschaft sind. Von den leitenden Beamten 
muß verlangt werden, daß sie Kenntnis von den Ein
richtungen und Leistul\gen der zu beschaffenden 
Maschinen und Werkzeuge, ihrer Verwendungsmög
lichkeiten und vollständigen Ausnutzung im Spar
kassendienst besitzen. Den Beamten und Anwärtern 
muß Gelegenheit zu eigenen Studien in der Betriebs
technik mit Maschinenbenutzung gegeben werden, 
in den Fortbildungskursen und Schuleinrichtungen 
müssen geeignete Maschinen vorgeführt und ihre Be
nutzung und Verwendung praktisch gelehrt werden, 
denn in der eigenen Kasse ist infolge der Beschrän
kung auf ein oder wenige Modelle die Möglichkeit 
dazu nicht vorhanden. 
Als Büromaschinen im Betriebe der Sparkassen und 
kommunalen Banken kommen u. a. folgende Maschi
nensysteme in Betracht: 
1. Addier- und Subtrahiermaschinen, 
2. Registrier buchungsmaschinen, 
3. Addierbuchungsmaschinen, 
4. Rechnende Schreibmaschinen als Buchhaltungs
~ maschinen, 
5. Lochkartenmaschinen, 
6. Nichtschreibende Rechen- (Vierspezies-) Maschinen. 

Gruppe 1: Addier· und Subtrahiermaschinen 
Bei den Addier- und Subtrahiermaschinen sind zu 
unterscheiden: 

Maschinen mit Volltastatur und 
Zehn-Tasten-Maschinen (kleine Tastatur). 

Im Sparkassenbetriebe haben sich schon vor dem 
Kriege 15 und 17 stellige Addiermaschinen mit Voll
tastatur bestens bewährt. Auch 10 stellige Maschinen 
verwendet mau, doch verdienen die ersteren wegen der 
Unterteilung des Addierwerkes den Vorzug. Neben 
der Kontonummer kann man bis zu 4 Betragsspalten 
nebeneinander gleichzeitig schreiben und addieren. 
Sie werden hauptsächlich für die Tageszusammen
stellungen und -kontrollen, die Gruppenkontrollen 
und Jahresnachweisungen der Einleger verwendet. 
Bei den Sparkassen sind neben der amerikanischen 
Burroughs Addiermaschine (17 stellig) die deutschen 
Volltastaturmaschinen Continental (Wanderer-Werke, 
Chemnitz) und Goerz A (Zeiß-Ikon A. G., Berlin
Lichterfelde 1) in Benutzung. Die deutschen Ma
schinen werden seit 1919 bzw. 1926 hergestellt. 

Für dieselben Arbeiten haben nach dem Kriege als 
Zehntastenmaschinen die amerikanischen Dalton- und 
Sundstrandmaschinen und seit 1924 hauptsächlich 
die deutschen Astramaschinen (Astra-Werke, Chem
nitz) Eingang gefunden. 
Sie haben eine Kapazität von 10 Stellen (0-9) und 
erleichtern die Handhabung infolge geringer Ta
stenzahl und schnellen überblicks; doch muß bei 
allen mehrstelligen Zahlen (10, 100, 1000 usw.), soweit 
eine Null in Betracht kommt, diese gedrückt werden, 
während bei den Maschinen mit Volltastatur die Null 
automatisch erscheint. Beispielsweise braucht bei 
der Volltastaturmaschine bei der Zahl 6000 nur die 
6 in der vierten, der Tausenderreihe (bei Mark nnd 
Pfennigrechnung in der 6. Reihe) angeschlagen zu 
werden, bei der 10-Tastenmaschine System Dalton 
und Sundstrand muß die 6 und dreimal die Null, also 
4 Tasten bzw. 6 Tasten angeschlagen werden. Da bei 
den Sparkassen der allergrößte Teil der Ein- und Rück
zahlungen in rnnden Beträgen - Zehnern, Hundertern, 
Tausendern - erfolgt, ist für große Zusammen
stellungen, wie Tages- und Gruppenkontrolle, die 
Volltastaturmaschine vorzuziehen. Wohl aber ist 
eine Zehntastenmaschine sehr geeignet für Schnell
Additionen, wechselnde Additionen und Subtraktionen 
und einfachere Rechnungen, z. B. für die Zusammen
stellung von Kasseniahlungen, Scheckzahlungen, 
Abrechnungen von Zweigkassen und Annahmestellen 
und ähnlichen Kontrollzusammenstellungen, beson
ders, wenn nicht zu hohe Einzelbeträge mit vielen 
Nullen in Frage kommen. Zur Erleichterung der 
Handhabung hat z. B. die "Astra" noch zwei Hilfs
tasten, nämlich 00 und 000 (also tatsächlich 12 Tasten), 
wodurch sich die Anschläge entsprechend vermindern. 
Dieser Umstand hat sehr zur Einführung der Astra 
beigetragen. 
Die drei genannten Maschinen sind in mehreren Mo
dellen vertreten, insbesondere als Buchungsmaschinen, 
wovon später noch die Rede sein wird. 
Kleine handliche und preiswerte Volltastatur-Ma
schinen werden von Continental geliefert, neuerdings 
auch mit elektrischem Antrieb. Zu erwähnen ist auch 
noch die Tasma, die ebenfalls Volltastatur (kleine 
Tasten) und elektrischen Antrieb besitzt. 

Gruppe 2: Registrier·Buchungsmaschinen 
Hier kam bis vor kurzem für die Sparkassen nur eine 
Maschine in Betracht: 
Die in Dayton, USA, hergestellte National-Buchungs-, 
auch National-Saldiermaschine genannt (Klasse 2000). 
Die Maschine besitzt 27 Addierwerke und 3 Gesamt
addier- oder Gruppenwerke und eine Registrierfähig
keit von 9999999,99 RM. Die Maschine leistet 3-,4-
oder 5 fachen Originaldrnck auf Buchungsstreifen 
(Tagebuch), Kontokarte mit Auszug, Buchungs
zettel und Quittung, und im SparverKehr : Bu
chungsstreifen, Kontokarte, Sparbuch, Buchungs· 
oder Löschzettel. Gleichzeitig mit der Buchung er
folgt die Aufrechnung. Die zu bedruckende Spalte 
wird von der Maschine automatisch gewählt. Die 
Maschine zählt automatisch die Posten jedes Addier
werks und druckt automatisch die Endsummen, so 
daß ein vollständiger Kassenabschluß geliefert wird. 
Ein Ablesen und Abschreiben erübrigt sich daher. Er 

163 



, 

I 

l 

X. BUCHUNGS· UND KASSENWESEN 

enthält neben den Ein- und Ausgangssummen die Um
satzsummen und die Saldensummen der bewegtenKon
ten, so daß die bisher übliche besondere Bestandskon
trolle (aber nicht die Gruppenkontrolle) entfällt. Ein 
Addierwerk kann als Summierungswerk zu Zwischen
additionen benutzt werden. Die Maschine schreibt 
keinen Text, aber Buchungszeichen (Symbole), z.B. Rb 
(Reichsbank), Zs (Zinsen) zur Bezeichnung der Kon
ten u. dg!. Die Nullen werden automatisch mitge
druckt. Zählwerke und Kontrollstreifen liegen unter 
Verschluß, so daß unbefugte Änderungen nicht mög
lich sind. Schloß-Kontrollzähler verhüten das Drucken 
der Endsummen oder die Nullstellung durch Unbe
fugte. Der Kassiererschlüssel ist am Abdruck er
kennbar, so daß stets der die Maschine Bedienende 
festzustellen ist; jeder Schlüssel hat ein anderes Zei
chen (wichtig bei Wechsel und Vertretung). 
Es gibt auch ein Modell mit 18 Einzel- und 2 Gesamt
zählwerken. 
Die National-Saldiermaschine hat bei den Sparkassen 
weitgehende Verbreitung und Benutzung gefunden. 
Viele Kassen verwenden sie für ihre gesamten Bu
chungen im Spar- und Bankverkehr und benutzen 
dann mehrere Maschinen, z. B. eine (oder zwei) für 
den Spar- und eine für den Bankverkehr, oder eine 
für den Barverkehr und eine für den bargeldlosen 
Verkehr usw. Die Addierwerke werden je zur Hälfte 
für Soll- und Habenbuchungen benutzt. Durch die 
Maschinen sind die Tagebücher der Kassierer und die 
Gegenbücher der Annahmebeamten in Fortfall ge
kommen. Es wird nur noch ein Abschlußbuch ge
führt, in das die Abschlußzahlen der Maschine über
tragen werden. 
Andere Kassen benutzen die Maschinen nur für den 
Sparverkehr oder für den Kassen- (Bar-) Verkehr; es 
ist aber festzustellen, daß auch diese mehr und mehr 
dazu übergehen, die Maschine auch für den Scheck-, 
Giro- und Kontokorrentverkehr nutzbar zu machen. 
Als Grund wird die größereSicherheit gegenüber ande
ren Systemen und der automatische Endsummendruck 
sowie die erzielten Tagesleistungen von 1000 und mehr 
Buchungen angegeben. Die Maschine wird gerade auch 
von Kassen mittlerer Größe viel benutzt. Die gegen 
früher schnellere Bedienung, die größere Wirtschaft
lichkeit durch die erzielten Ersparnisse und die Er
höhung der Betriebssicherheit haben die Anschaffung 
veranIaßt. 
Als weitere Maschine dieser Art wird die Krupp
Buchungsmaschine für Sparkassen demnächst auf 
dem Markt erscheinen. Sie wird sich an die Kon
struktion der Krupp-Maschine für die Finanzämter 
anlehnen, die im Jahre 1928 herausgekommen ist. 
Sie muß freilich erhebliche Mehrleistungen gegen diese 
aufweisen, die nur addiert, während die Sparkassen
maschine auch subtrahieren und saldieren soll. Die 
Krupp-Maschine will eine weitergehende Unterteilung 
zulassen und ein besonderes Summierungswerk 
bringen, sie will einen automatischen Übergang vom 
Kredit ins Debet ohne besonderen Kassengang schaffen 
und die Feststellung des Standes der Debitoren und 
Kreditoren zu jeder Zeit ermöglichen. 
Lieferbar sind seit kurzem auch Endsummen druckende 
Ankerbuchungsmaschinen der Anker-Werke in Biele
feld. 
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Während man bei Addier- und Rechenmaschinen, 
rechnenden Schreibmaschinen und Addier-Buchungs
maschinen in fast jedem Falle leistungsfähige deutsche 
Büromaschinen erwerben kann, ist bei Registrier
buchungsmaschinen vor dem Kauf die Prüfung er
forderlich, wie groß die Leistungsfähigkeit der deut
schen Registrierbuchungsmaschinen gegenüber der 
der amerikanischen Maschinen ist. 

Gruppe 3: Addierbuchungsmaschinen 
Sie sind aus den schon genannten Addier- und Sub
trahiermaschinen hervorgegangen. 

1. Maschinen mit Volltastatur. 
Es gibt verschiedene Modelle, auf denen das Konto
blatt (die Kontokarte) und der Kundenauszug oder 
bei geteilter Walze beide mit einem Buchungsstreifen 
(Tagebuch) geschrieben werden können. Die Maschi
nen haben mehrere, bis zu 15 Speicher- oder Vertikal
zählwerke, so daß die entsprechenden Zahlen nicht nur 
horizontal, sondern auch vertikal aufgerechnet werden 
können. Die Maschinen schreiben den Vortrag (alten 
Saldo), die neue Buchung, getrennt nach Soll und 
Haben (2 Spalten), den neuen Saldo, daneben Datum, 
Nummer, Buchungszeichen und Wert, und errech
nen Umsätze und Salden. 
Solche Maschinen werden von Burroughs (bis zu 
6 Registern und möglicher Unterteilung bis zu 12 
Kolonnen) und seit kürzerer Zeit von Continental 
(bis zu 15 Speicherwerken und möglicher Unter
teilung bis zu 30 fünfstelligen Kolonnen) geliefert. 
Die Addierbuchungsmaschinen schreiben keinen 
Text, nur Wortabkürzungen oder Symbole. Nur eine 
einzige Volltastaturmaschine, die Ellis-Buchungs
maschine (jetzt National- Klasse 3000), ermöglicht 
durch eine dem Additionskörper vorgelagerte Schreib
maschinentastatur die Niederschrift vollständiger 
Texte. Andererseits ist ihre Kapazität begrenzt und 
eine Unterteilung nicht möglich. 

2. Zehn-Tastenmaschinen. 
Die Maschinen haben wie die Volltastaturmaschinen 
Springwagen, haben 1-3 Zählwerke, sichtbare Schrift 
nnd liefern mehrere Durchschläge. Die Maschinen 
eignen sich für die Buchführung im Kontokorrent
verkehr, für Saldenkontrollen nnd Lohn- und Gehalts
listen und -abrechnungen. Sie haben nach der Stabi
lisierung Eingang gefunden und sind in neuester Zeit 
wesentlich verbessert worden. Besonders wird auf 
die Astra-Triplex und Astra-Dnplex hingewiesen. 

Gruppe 4: Rechnende Schreibmaschinen 
Hiervon sind eine große Anzahl auch bei den Spar
kassen seit der Inflationszeit eingeführt. Ihre Vor
teile sind die Verbindung von Text und Zahlen und 
die Beweglichkeit durch die beliebige Zahl aufsetz
barer Zählwerke. 
Die Additionen und Salden müssen aus den einzelnen 
Zählwerken abgeschrieben werden. 
Von den bei den Sparkassen eingeführten Maschinen 
ist beachtenswert die Mercedes·Addelektra-Buch
haltungsmaschine (Mereedes Büromaschinenwerke, 
Zella--Mehlis), die einfache oder Döppel-Querzählwerke 
sowie ein Komplement-- Querzählwerk (Saldierwerk) 
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besitzt und Debet- nnd Kreditsaiden in positiven 
Zahlen angibt. Auch hat sie eine besondere Gruppe 
Rechentasten. Sie eignet sich für Buchungsarbeiten 
(15 Dnrchschläge und 4 bis 5 Arbeitsgänge auf einmal) 
nnd für Anfertigung der Tageskontrollen mit Soll
und Haben-Umsätzen nnd -Salden. Der Antrieb ge
schieht ansschließlich durch Motor, der Tastanschlag 
wird elektrisch übertragen. 
Neuerdings führt sich auch die rechnende Nanmann
Ideal-Schreibmaschine ein. Sie besitzt keine be
sonderen Rechentasten, hat Handantrieb nnd kann 
auf Wunsch mit elektrischem Wagenrücklanf geliefert 
werden. 
Weiter erwähnenswert ist als einzige Flachschreib
maschine für Buchungszwecke die Elliot-Fisher-Buch
haltungsmaschine, bei der bemerkenswert die große 
Dnrchschlagskraft und die antomatische Formular
und Kohlepapierzuführung sind. Sie findet u. a. Ver
wendung für die Beschriftung von Rollen- oder "End
los"-Formularen. Dnrch Karbonisierung der Formu
larblätter oder Einlegung von Kohlenblättern hat die 
Maschine besondere Verwendungsmöglichkeiten im 
Effektenverkehr gefunden. Ein neueres Modell hat 
Motorantrieb. 
Der Type-Adder ist ein Zusatzapparat für jede ge
wöhnliche Schreibmaschine. Durch ihn erhält sie 
die Funktion einer Addier-, Subtrahier- und Saldier
maschine. Es lassen sich mit dem Type-Adder die 
verschiedensten Buchnngenund Anfstellungen (z. B. 
Wechsel, Lohnlisten) ausführen unter gleichzeitiger 
Aufrechnung einer Spalte. 

Gruppe 5: Lochkartenmaschinen (Tabellier. 
maschinen) 

Es gibt zwei Systeme: Hollerith und Powers. Die 
Maschinen, die drei Arbeitsverrichtungen erfordern: 
Lochen, Sortieren und Tabellieren, nnd in Wirklich
keit drei einzelne Maschinen sind, kommen nur für 
Großbetriebe in Betracht. Es kann daher und wegen 
der Raumfrage nicht auf sie eingegangen werden. Eine 
der bestorganisierten Großsparkassen, die Hamburger 
Sparkasse von 1827, hat sie im Betriebe eingeführt 
und ist von ihren Leistnngen befriedigt; sie hat sie 
für ihre umfangreichen Anfwertungsarbeiten znerst 
verwendet. Näheres über diese und andere Maschinen 
enthält mein Buch: "Moderne Buchführung nnd 

Bei dem 

modernen Buchungsverfahren 
werden durch Originaldruck oder Durchschläge in einem 
Arbeitsgange mehrere Arbeiten ausgeführt. In der 
Regel wird gleichzeitig das Kontoblatt oder die Konto
karte mit einem Rechnungs- oder Kontoauszug und 
dem Journal oder Memorial durchgeschrieben; statt 
des Rechnungs- oder Kontoauszuges kann es auch 
eine Rechnung, Quittung oder Benachrichtigung oder 
ein Beleg sein. Daneben können bei Benutzung von 
Schreibmaschinen gegebenenfalls beliebige Abschriften 
als Belege für einzelne Abteilungen gefertigt werden. 
Bei den Kassen-Buchungsmaschinen und den Flach
schreibmaschinen ist es möglich, das Sparbuch mit 
der Kontokarte usw. gleichzeitig zu bedrucken, was 
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Kontrolle in Sparkassen, Bankbetrieben nnd Ge
nossenschaften (Verlag Franz Vahlen, Berlin W9, 
Linkstraße 16). 

Gruppe 6: Nichtschreibende Rechen· (Vier. 
spezies·) Maschinen 

Rechenmaschinen kommen für Sparkassen nnr in be
schränktem Umfange in Betracht, z. B. für große 
Prozentrechnungen, Währungsumrechnungen, Annui
täten usw. Meist findet man sie in den Büros für 
Hypotheken nnd langfristige Anleihen, für statistische 
Berechnungen und in den Revisionsstellen. 
Die deutsche Büroindustrie liefert viele langbewährte 
Modelle, beispielsweise seien genannt: Archimedes, 
Brunsviga-Nova, Hamann, Mercedes-Euklid. 

Gruppe 7: Schriftschutzmaschinen ' 
Diesekleinen Maschinen, man könnte sie eher Apparate 
nennen, sollen Schutz gegen die Fälschung von 
Schecks, Anweisungen, Wechseln, Quittungen u. dgl. 
bieten und sind auch in neuester Zeit bei den Spar
kassen eingeführt worden. Mit diesen Maschinen wird 
beim Druck des Textes die Papierfaser zerstört nnd 
gleichzeitig mit säurehaitiger Farbe Buchstaben und 
Zahlen in das Papier hineingepreßt. Der Druck erfolgt 
in einer oder zwei Farben, wobei diese das Papier ganz 
durchdringen. Von den Maschinen, die durch Kurbel
drehung einer Walze betätigt werden, seien genannt: 
Safe-Guard-Schecksicherungsmaschine und die Todd
und Baby-Todd-Schriftschutzmaschinen. 
Dem gleichen Zweck dienen die zu Schecksicherungs
oder Scheckschreibmaschinen ausgebauten Schreib
maschinen, bei denen an Stelle gewöhnlicher Schrift
typen Nadeltypen angebracht sind, die das Papier 
durchstechen. Mit der Durchlöchernng des Papiers 
wird dieses gleichzeitig verschiedenfarbig eingefärbt. 
Man kann auch gewöhnliche Schreibmaschinen ver
wenden, wenn Wagen und Typenkorb auswechselbar 
sind. 
Zur Verhütung von Fälschungen verwendet man auch 
Kleingeräte, wie den "Scheckperforierer" nnd den 
"Aufrauher" , ersteren zum Stanzen (Perforieren) 
der Beträge und der Namen der Empfänger, letzteren 
- eine Nadelwalze - zum Aufrauhen des Papiers 
an den bezeichneten und sonst gefährdeten Stellen. 

eine erhöhte Sicherheit gibt. Diejenigen Maschinen 
werden am höchsten zu bewerten sein, die das größt
mögliche Maß an Sicherheit gewähren, die Arbeiten 
weitgehendst in einem Gange zusammenlassen und 
die Irrtümer durch ihre automatische Saldiernng und 
Niederschrift von Debet- wie Kreditzahlen . (ohne daß 
eine Errechnnng von Komplementzahlen und Ablesen 
und Abschreiben aus den Zählwerken stattfindet) 
ausschließen. 
In vollständig mechanisierten Betrieben ist auch das 
Grundbuch, die Primanota oder das Memorial ver
schwunden, man hat sich auf Belegbnchhaltung um
gestellt und schreibt statt der genannten Bücher oder 
BogenBelegzettelaus; denkassenmäßigen Nachweislie
fert der dnrch die Maschine gedruckte Buchungs-(Jour
nal-) oder Kontrollstreifen. Fast alle Belege können 
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wieder mit Maschinen listenweise zusammengestellt 
werden und nur die Summen werden dann noch in 
das (amerikanische) Journal übernommen. Die mo
dernen Maschinen ermöglichen ferner die gleichzeitige 
Buchung auf Personen- und SacMlikonto. Neuzeit
lich eingerichtete Sparkassen haben auch ihre Sachen
konten numeriert und führen auch ihre Haupt-Tage
bücher und Hauptbücher nicht mehr manuell, sondern 
mit der Maschine. 
Es gibt vollmechanisierte und teilweise mechanisierte 
Sparkassenbetriebe. Bei Vollmechanisierung arbeiten 
im Sparverkehr meist solche Maschinen, die auch das 
Sparbuch bedrucken. Diese Maschinen haben sich 
auch, insbesondere seit sie auch unter Null subtra
hieren und saldieren, Eingang in die Bankabteilungen 
der Sparkassen (Girokassen, Scheckabteilungen) ver
schafft. In diesen wird viel mit Addier buchungsma
schinen oder rechnenden Schreibmaschinen gearbeitet. 
In den Bankabteilungen arbeiten oft verschiedene Ma
schinensysteme nebeneinander. Die Mechanisierung 
ist im Sprachverkehr weiter fortgeschritten, als in den 
bankmäßigen Sparten der Sparkassen. In diesen 
werden viele Arbeiten manuell verrichtet. Zum Teil 
liegt das an der Mannigfaltigkeit im ganzen und an 
dem geringen Umfange einzelner dieser Sparten. Hier 
hat sich als sehr branchbar, nicht nur bei kleineren 
Sparkassen, sondern auch bei mittleren 

das Durchschreibeverfahren 
erwiesen, aus dem die manuelle Durchschreibe-Buch
haltung entstanden ist. Durch die neueren Durch
schreibeapparate und -hilfsmittel, sind unbestritten 
bessere Leistungen in bezug anf Lesbarkeit, Sanber
keit, Übereinstimmung in der Spalteneinteilung beim 
Durchschreiben und anderes erzielt worden. Man 
schreibt in der Regel Konto, Kontoauszug und J our
nal durch, in der Wechselabteilung Kopierbnch, 
Obligoblatt, Verfallblatt, in der Depotabteilung 
Personenkonto, Sachenkonto und Memorial und in 
ähnlicher Weise anch in anderen Sparten. Dadurch, 
daß die Buchungsapparate Spann-, Klemm- und Gleit
vorrichtung besitzen, wird auch ein Verschieben un
möglich gemacht und exaktes Arbeiten gewährleistet. 
Bewährt haben sich u. a. Taylorix, Definitiv, Ruf, 
Fortschritt, Memofix. Die verhältnismäßig geringen 
Kosten erleichtern die Anschaffung dieser Durch
schreibe-Buchtührungsapparate und gewähren ihnen 
in kleineren Betrieben den Vorzug vor den teueren 
Maschinen. Zu den Arbeitsmitteln gehören neben dem 
Durchschreibe- oder Buchungsapparat in der Form 
und in der Liniatur angepaßte Vordrucke und dazu 
passende Konteikästen. Eine ganze Anzahl Kassen 
hat sich auf manuelle Durchschreihehuchhaltung 
eingestellt. 

Karteien 
Die früheren durch vertikale Ordnung und lexikalische 
Orientierung in Kästen mit drehbarer Stange bekann-
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ten Karteien genügen in vielen Fällen nicht mehr den 
heute weitergehenden Anforderungen. Um schnell 
orientiert zu sein, muß der gegen früher sehr erweiterte 
Inhalt der Karten jederzeit offen sicht- und lesbar 
sein. Dies hat zur Sichtkartei in verschiedenen 
Formen geführt: Buchkartei in der Art des Losen
Blatt-Buches; Rahmen-, insbesondere Zug- und 
Taschenkartei; Tafelkartei. Bei den Sparkassen sind 
die Karten der beiden erstgenannten Systeme für die 
Kredit-, Wechsel-, Bürgschaftskunden eingeführt. 
Näheres ergibt sich aus meinem bereits genannten 
Buche. 

Sonstige Maschinen und Apparate 
Hier erwähne ich die Geldzähl- und Geldsortier
maschinen, die Geldwechsel- und Geldauszahlma
schinen, ferner die Frankier- und Freistempler-Ma
schinen, die auch in den Dienststellen der Verwaltung 
eingeführt sind. 
Die modernen Sparkassen verfiigen natürlich auch 
über Adressiermaschinen, von denen die Adrema ge
nannt sei, und über Vervielfältigungsmaschinen und 
Apparate, sowie Um- und Schnelldrucker, Brieföffner
und Briefschließapparate, Diktiermaschinen, Tele
graphone. 
Die moderne Betriebsweise hat auch die Registraturen 
der Sparkassen erlaßt, die wie bei den Verwaltungs
behörden nach modernen Systemen (z. B. Grünewald, 
Regis, Herdegen) umgestellt worden sind. Die Ein
teilung ist nach Generalien und Sparten vorgenommen 
worden. Zeitliche Schriftstücke werden nur noch 
vorübergehend in Einzelblattsammlungen festgehalten. 
Für die Kunden-Korrespondenz und die Belege dienen 
die bekannten und bewährten Ordner der verschie
densten Systeme. 
Große Sparkassen besitzen Seilposten oder lassen die 
Buchungsmaterialien dem Maschinenführer mit dem 
lanfenden Band zuführen. 
Im ganzen gesehen, haben die Jahre seit Beginn der 
Stabilisierung bedeutende Fortschritte auch in der 
Betriebstechnik der Sparkassen gebracht. Der Pro
zeß der Mechanisierung ist bei ihnen noch nicht ab
geschlossen. Immer neue Verbesserungen und neue 
Maschinenmodelle kündigen sich an, nicht alle aber 
bedeuten wirkliche Vorteile, viele führen nur zu grö
ßerer Mannigfaltigkeit und leider auch zur Unüber
sichtlichkeit. Dem begegnet ein starkes Streben nach 
mehr Einheitlichkeit und Systembildung unter Aus
scheidung des weniger Brauchbaren und Nützlichen. 
Aus der Fülle der Erscheinungen drängt es zu plan
voller, der besonderen Eigenart entsprechender Ge
staltung. Diese wird voraussichtlich in den nächsten 
Jahren zur Typisierung - durch Beschränkung auf 
die bewährtesten und besten Mittel und Verfahren -
führen, denn das Bessere ist immer noch der Feind 
des Guten. Das gilt auch für die 2700 öffentlichen 
Sparkassen im Deutschen Reich, die, ob klein, ob 
groß, modern zu sein, sich bestreben. 



XI. Beschaffungswesen 

Neue Wege im behördlichen Beschaffungswesen 
Ein Beitrag zur Frage der Verbilligung der Verwaltung 

Gläser, Direktor, städt. Beschaffungsamt Chemnitz 

Die Verwaltung ist nach Möglichkeit bestrebt, ihre 
Geschäftsführung u. a. durch Vereinfachungen und 
Verbesserungen im Beschaffungswesen zu verbilligen, 
wie es seit Jahren schon von allen Kreisen der Bevöl
kerung verlangt wird. ,Die von ihr eingerichteten Be
schaffungsstellen sind sehr verschieden aufgezogen 
worden, Ein Teil wird nach Verwaltungsgrundsätzen 
betrieben, während der andere wieder auf kaufmän
nischer Grundlage aufgebaut worden ist und nach 
kaufmännischen Gesichtspunkten geleitet wird. Wie 
erklärt sich diese verschiedene Auffassung? Der Ver
fall der Währung mit seinen so überaus trüben Be
gleiterscheinungen auf dem Warenmarkte zwang auch 
die Behörden, wirtschaftlicher zu denken und zu ar
beiten. Es war deshalb eine natürliche Folge, daß die 
Behörden ihrem Beschaffungswesen mehr Aufmerk
samkeit entgegenbrachten und Maßnahmen ergriffen, 
um durch Vorratskäufe den eigenen Bedarf an Waren 
sicherzustellen, Der Weg, der dabei von den Gemein
den eingeschlagen wurde, war sehr verschieden, Ein
zelne Gemeinden bestimmten die Stellen, die in ge
wissen Waren den größten Verbrauch hatten, zur 
Hauptbeschaffungsstelle in diesen Waren. Andere 
wieder bauten vorhandene Beschaffungsstellen da
dnrch aus, daß sie deren Zuständigkeit erweiterten. 
Am einschneidendsten und für die Gemeinden in tech
nischer und finanzieller Hinsicht wohl am vorteilhaf
testen wnrde das Beschaffungswesen da geordnet, wo 
die Gemeinden besondere Beschalfnngsämter und Ma
terialienverwaltungen errichteten, diese als Zentral
beschaffungsstellen für die gesamte Verwaltung be
stimmten und sie mit erweiterten Rechten und Pflich
ten auf kaufmännischer Grundlage aufbauten und 
betreiben ließen. Diese Beschaffungsstellen sind 
durch die ihnen eingeräumte größere Freiheit in 
der Lage, die vorteilhaftesten Einkaufsquellen fest
zustellen, die Konjunktur auszunutzen und so erheb
liche finanzielle Vorteile herauszuholen. Sie können 
ferner durch Vereinheitlichung und Normung der 
Bedürfnisse, Vereinfachung des Bestell- und: Liefer
verfahrens sowie der Warenverteilung an der Verein
fachung und Verbilligung der Verwaltung in wirk
samer Weise mitwirken. 
Nach den 0 bengenanntenGesichtspunJrtenist das städti
sche Beschaffungsamt (B,A,) in Chemnitz eingerichtet. 

Die Einrichtung des Beschaffungsamtes 
Das B. A, besteht seit 1921. Es hat die Aufgabe, 
innerhalb seiner Zuständigkeit die gesamten"Be-

12* 

dürfnisse für die städt. Bedarfsstellen zu beschaffen, 
durch Zentralisierung und Vereinheitlichung den 
Bezug der Waren zu erleichtern und den Einkauf für 
die Stadt, wirtschaftlich möglichst vorteilhaft zu 
gestalten, Es soll weiter für möglichst einheitliche 
Beschaffenheit der Bedürfnisse sorgen, auf sparsamen 
Verbrauch in den Verwendungstellen hinwirken und 
an der Vereinfachung und Ver billigung der Verwaltung 
mitarbeiten, Zurzeit ist das B. A. zuständig für 
die Beschaffung des Kanzlei-, Schul- und Reinigungs
bedarfs, der Vordrucke, Drucksachen und B,uch
binderarbeiten, aller' Textil-, Schuh- und Bürsten
waren, der Heizstoffe, von Lebensmitteln für ver
schiedene städt. Anstalten und gemeinnützige Ein
richtungen, und für die Verwertung verfügbar werden
der Gebrauchsgegenstände und von Altmaterial. Weiter 
ist ihm übertragen die Verwaltung des städt. Speise
hauses und die Durchführung der Schulkinder
speisungen. Zur teilweisen Herstellung der von der 
Stadtverwaltung benötigten Drucksachen und Buch
binderarbeiten betreibt es eine eigene Druckerei mit 
Setzerei und' eine Buchbinderei. Ein aus vier Kraft
wagen bestehender eigener Wagenpark besorgt die 
Warenbeförderung und unterstützt das Amt bei der 
Warenbeschaffung und Kontrolltätigkeit. Für Dienst
stellen, die aus irgendwelchen Gründen Schreib
maschinen aushilfsweise brauchen, ist ein Schreib
maschinenleihdienst eingerichtet. Das Amt betreibt 
weiter für verschiedene Dienststellen eine Adressier
maschinenanJage mit Falz.. und Markenklebemaschine. 
Für das B. A. wurde eine Geschäftsordnung aufge
stellt, die Näheres über den Charakter und das Ver
mögen des Amtes, dessen Verwaltungsorgane und 
die Zusammensetzung des Ausschusses bestimmt, die 
Zuständigkeit des Ausschusses, des Amtsvorstandes 
und des Direktors abgrenzt und den Kassenverkehr, 
die Buchhaltung und die Aufstellung des Haushalt
planes und des Abschlusses regelt. 

Die Betriebsweise des Amtes 
Nach dem Ortsgesetz ist das B. A, als selbständiges, 
wirtschaftliches Unternehmen nach kaufmännischen 
Grundsätzen für Rechnung der Stadt zu betreiben. 
Sein Vermögen bildet einen Teil des Stadtvermögens, der 
außer halb des eigentlichen Stammvermögens gesondert 
zu verwalten ist. In Ausführung dieser Bestimmung 
unterhält das B. A, bei der Chemnitzer Girobank, die 
auch sein Vermögen verwaltet, ein eigenes Konto, anf 
das ,,!le Einnahmen und Ausgaben gebucht werden. 
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Nach den vom Ratsdirektorium für den Verkehr 
zwischen B. A. und Dienststellen erlassenen, für alle 
Bedarfsstellen verbindlichen Anordnungen sind alle 
Dienststellen verpflichtet, ihren Warenbedarf, soweit 
er in die Zuständigkeit des B. A. fällt, nur durch das 
B. A. zu beziehen. Sie können nur dann unmittelbar 
kaufen, wenn die Ware bei mindestens gleich guter 
Beschaffenheit billiger ist als im B. A. Diese Be
stimmung ist im Interesse des B. A. notwendig. Sie 
ist vergleichba. mit der Peitsche, die das Amt zu 
höchster Kraftentfaltung anspornt, die es zwingt, 
unausgesetzt Ausschau zu halten nach den besten Ein
kaufsmöglichkeiten und der besten und zweckmäßig .. 
sten Ware. Sie bewahrt also das Personal vor dem 
Gleichgültigwerden. Die städtischen Bedarfsstellen 
fordern ihre Waren mit Bestellschein im B. A. an, 
erhalten sie mit Lieferschein durch Kraftwagen zu
gestellt und am Schlusse des Monats berechnet. 

Die finanzielle Lage des B. A. 
Das B. A. soll nach kaufmännischen Grundsätzen 
betrieben werden, d. h., das Amt muß sich selbst 
erhalten und seine gesamten Unkosten selbst auf
bringen. Tatsächlich hat auch das B. A. bis jetzt von 
der Stadt keinerlei Berechnungsgelder oder Zuschüsse 
bekommen. Es hat sich nicht nur selbst erhalten, 
sondern darüber hinaus regelmäßig überschüsse er
zielt und sich in der kurzen Zeit seines Bestehens ein 
erhebliches eigenes Vermögen erarbeitet. Dieses Ver
mögen stammt zum Teil aus der Zeit des Währungs
verfalles, in der das B. A., wie so mancher private 
Geschäftsmann, im Wareneinkauf weitschauend und 
doch vorsichtig disponiert hat. Nach der Währungs
stabilisierung hat es das Amt verstanden, sein Ver
mögen nicht nur zu erhalten, sondern in der folgen
den Zeit durch den Ausbau seiner Einkaufsmöglich
keiten zu vermehren. Denn de.- Hauptvorteil des 
B. A. für die Stadtverwaltung liegt nicht im 
Verkauf, sondern im Einkauf OdM, soweitH er
stellung im eigenen Bet1'iebe in P"age kommt, 
in möglichst billigM H ""stellung seinM 
Waren. 

Die Vorteile des B. A. tür die 
Stadtverwaltung 

Die Vorteile des B. A. für die Stadtverwaltung sind 
finanzieller und technischer Art. Sie werden nach
stehend in großen Umrissen aufgeführt: 
a) Durch zentralisierten Großeinkauf und Ausnutzung 

der Konjunktur ist es dem Beschaffungsamte 
möglich, seine Waren an die städtischen Ver
brauchsstellen zu sehr niedrigen Preisen abzu
geben. Im 9. Geschäftsbericht des Amtes wird 
das an einer Gegenüberstellung der Verkaufs
preise des Amtes, des Groß- und Kleinhandels und 
der Buchdruckereien eingehend nachgewiesen mit 
dem ausdrücklichen Hinweis, daß die dadurch 
erzielten Ersparnisse sehr erheblich sind. 

b) Das Beschaffungsamt wirkt durch seine Beschaf
fungstätigkeit stark preisregelnd. Der einzelne Be
werber muß schärfer als früher rechnen, wenn er 
städtische Aufträge erhalten will. 

c) Das B. A. hat· in viele Geschäfte der Stadtver
waltung an Stelle der früheren Zersplitterung oder 
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planlosen Zentralisierung die planmäßige Zen
tralisierung gesetzt. Es hat die zahlreichen EinzeI
beschaffungssteIlen zu einer Hauptbeschaffungs
steIle zusammengefaßt und damit vielem Leerlauf 
in der Verwaltung ein Ende gemacht. Für den, der 
nicht täglich mit den Einzelheiten der Verwaltung 
zu tun hat, ist schwer zu übersehen, was das be
deutet. Man denke nur daran, wieviele Angebote 
gleichzeitig oder kurz hintereinander von all den 
vielen einzelnen Bedarfsstellen für Schreib- und 
Kanzleibedarf, Textilien, Reinigungsmaterial, 
Schuhwaren usw. früher eingeholt werden mußten! 
Welcher Leerlauf der Verwaltung, 20 oder 50 mal 
dasselbe durch 20 oder 50 Personen ausführen zu 
lassen, wo es eiue Person für aUe machen kann! 
Und welche verschiedene Eignung der Einkaufen
den in kaufmännischer Beziehung! Welche U n
erfahrenheit der Stellen mit geringem Bedarf mit 
der jeweiligen Lage der einschlagenden Waren
märkte infolge der verhältnismäßigen Seltenheit 
der Geschäfte! Wie oft mag auch - wegen des 
Nebensächlichen dieser Geschäfte gegenüber den 
Hauptgeschäften - gar nicht so peinlich immer 
nach dem billigsten Preise und der be.:ten Ware 
geforscht worden sein! 
Welche Vermeidung von Leerlauf, unnötiger Zeit-, 
Kraft- und Personalverschwendung bedeutet z. B. 
die Textileinkaufsstelle für die Fürsorgeämter und 
Anstalten, die Kinder und Erwachsene mit Klei
dung auszustatten haben. Mit diesen Personen, 
die zu einem guten Teile von oben bis unten mit 
allem, was sie tragen, zu versehen sind, brauchen 
sie nicht mehr wie früher in 6-8 verschiedene Ge
schäfte zu laufen, um die verschiedenen Waren 
wie Schuhe, Strümpfe, Unterwäsche, Kleider, 
Handschuhe, Halstücher, Schürzen, Taschentücher 
usw. zu besorgen, sondern sie können ihre Pfleg
linge im B. A. von oben bis unten einkleiden oder 
schicken, wenn es sich um die Bekleidung auswärts 
befindlicher Pfleglinge handelt, dem B. A. einfach 
eine Liste zu, die die Wünsche enthält. Alles Aus
sucheu, Verpacken und Versenden nimmt ihnen 
das B. A. ab. 

d) Die Betriebseinrichtungen des B. A. können gegen 
Vergütung der Selbstkosten oder unentgeltlich 
von anderen Dienststellen. mit benutzt werden. 
In Frage kommen die Kraftwagen, die Läger, die 
Buchdruckerei und Buchbinderei, die Adressier
maschinen-Anlage usw. Das B. A. hat mit seinen 
Einrichtungen dort einzuspringen und die Dienst
stellen zu unterstützen, wo es notwendig ist und 
gefordert wird. Eine für die städtischen Dienst
stellen im entgegenkommenden Sinne arbeitende 
Beschaffungsstelle kann hier für die Stadtverwal
tung wertvolle Dienste leisten und der Stadt 
große Ausgaben ersparen. 

e) Durch die Zentralisierung im Beschaffungswesen 
ist es möglich geworden, die städtischen Bedürf
nisse zu normen. Die Normung wieder ermöglicht 
größere Abschlüsse und Einkäufe, geringeren 

. Lagerbestand, vereinfachtes Liefer- und Bestell
verfahren usw., Vorteile, die in wirtschaftlicher 
Hinsicht für die Stadtverwaltung bedeutungsvoll 
sind. 
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f) Durch die Einrichtung des B. A. können weitere 
Vorteile erzielt werden, wenn die im Ort befind
lichen Beschaffungsstellen des Reichs, des Staates 
und der Gemeinde zusammenarbeiten. 

Zusammenfassung' 
Die vorstehenden Ausführungen zeigen, daß in dem 
B. A. eine Einrichtung geschaffen worden ist, die für 
die Stadt von erheblicher wirtschaftlicher und finan
zieller Bedeutung ist. 
Die hier und in einigen anderen Städten mit dieser 
Einrichtung gemachten günstigen Erfahrungen sollten 
deshalb alle Verwaltungen, gleichviel ob Reichs-, 
Staats- oder Gemeindeverwaltungen, zur Prüfung der 
Frage anregen, ob und wieweit ihr Beschaffungswesen 
der Neuorqnung bedarf. Doch "Eins schickt sich nicht 
für alle!" kann man auch im Hinblick auf die N eu
ordnung im Beschaffungswesen sagen. Örtliche Ver
hältnisse und vielfach auch die Einstellung der leiten
den Personen sind hierbei von ausschlaggebender Be
deutung. Kleinere und mittlere Verwaltungen werden 
bei der Neuordnung ihres Beschaffungswesens andere . 
Wege gehen müssen als große und größte Verwal
tungen. Sonst sind Fehlschläge nicht ausgeschlossen. 
Im Interesse möglichst straffer Durchführung der er-

lasseuen Bestimmungen ist es ferner notwendig, daß 
den mit der Neuordnung des Beschaffungswesens Be
auftragten gewisse Anordnungsvollmachten und Kon
trollrechte eingeräumf werden in ähnlicher Weise, wie 
sie die vom Reiche und den Staaten bestellten Spar
kommissare haben. Bei jeder Neuordnung des Be
schaffungswesens aber, mag .sie aussehen, wie sie will, 
müssen vier Erfordernisse unbedingt beachtet werden. 

Sie sind: 
1. Gut ausgebildet.es, kaufmännisch denkendes und 

arbeitendes uud ausreichend bezahltes Personal. 
2. Einrichtuug uud Betrieb der Beschaffungsstelle 

unter dem Gesichtspunkte, daß sie ihren Erfolg 
nachzuweisen hat. 

3. Rücksichtslose Ausmerzung aller Elemente aus 
Personal und Lieferanten, die in moralischer Hin
sicht bedenklich sind - Annahme von Geschenken, 
Provisionen, Bestechung usw. -

4. Voranstellung des Gesamtwohls vor die Sonder-
interessen einzelner privater Geschäftskreise. 

Nur wenn diese Grundbedingungen erfüllt werden, 
wird die Beschaffungsstelle zur Zufriedenheit arbeiten 
und einen wirklichen Vorteil für die Verwaltung be
deuten! 

Einkaufsordnung der Stadtverwaltung Dortmund 

Textor, Obermagistratsrat 

Die Stadtverwaltung Dortmund hat im Jahre 1927 
ihr Beschaffungswesen durch Erlaß einer Einlcaufs
ordnung neu geregelt. Die Einkaufsordnuug be
zweckte unter Ausnutzung der in anderen Städten 
gesammelten Erfahrungen und unter Vermeidung 
jeder überspannung, die bisherigen Mängel in der 
Beschaffung der Hauptbedarfsgegenstände, insbe
sondere die bisher vielfach weitgehende Zersplitterung 
durch bestimmte organisatorische Maßnahmen nach 
Möglichkeit zu beheben. Nach eingehender Würdi
gung aller für und. wider sprechenden Gesichtspunkte 
hat man sich dabei entschlossen, von einer starren 
Zentralisation des Einkaufs (etwa durch Einrichtung 
eines zentralen Beschaffungsamtes) . grundsätzlich 
abzusehen, da - abgesehen von anderen Bedenken -
zu befürchten war, daß eine solche Zusammenfassung 
allzusehr bürokratisch· sich auswirken und letzten 
Endes zu einer Erhöhung der Kosten führen würde. Es 
ist vielmehr bewußt ein Mittelweg eingeschlagen 
worden, nämlich der der Dezentralisation auf die 
Bedarfsstellen mit dem i eweils größten Bedarf mit 
gleichzeitiger Zentralisation des gleichartigen Bedarfs 
an diesen Stellen für die übrigen Bedarfsstellen. Auf 
diese Weise sind für den Einkauf der. verschiedenen 
Hauptbedarfsgegenstände 7 Beschaffungsste!!en 
eingerichtet worden, die also grundsätzlich denjeni
gen Ämtern und Betrieben angegliedert sind, die auf 
dem betreffenden Gebiet selbst den größten Bedarf 
und in der Regel dadurch auch wohl die größte Sach
kenntnis und Erfahrung haben. Die durch die neue 
Einkaufsordnung getroffene Regelung bezweckt gleich-

zeitig, durch die Zusammenfassung des Bedarfs in 
den 7 Beschaffungsstellen billigeren Einkauf und 
günstigere Lieferungs-Bedingungen zn erzielen. Die 
Beschaffungsstellen sind nicht Selbstzweck, sondern 
haben als Beauftragte der Bedarfsstellen ihr Interesse 
bestmöglichst wahrzunehmen. 
Im übrigen wird auf den Inhalt der nachstehend ab
gedruckten Einlcaufsordnung verwiesen. 

"Einkaufsordnung der Stadtverwaltung 
Dortmund 

Um eine einheitliche Deckung des Eigenbedarfs der 
Stadtverwaltung an den Hauptbedarfsgegenständen, 
die in mehr oder weniger gleicher Art und Qualität 
von den verschiedensten Stadtämtern und Be
trieben benötigt werden, in größerem Umfange als 
bisher zu ermöglichen - wozu dringend~ Gründe 
wirtschaftlicher und allgemeiner Natur zwmgen -, 
werden 7 Beschaffungsstellen gebildet. lfür die 
Organisation dieser Beschaffungsstellen und Ihre In
anspruchnahme durch die Bedarfsstellen gelten nach
stehende Richtlinien: 

§ 1. 
I. Die Beschaffungsste!!e 1---: 10/2 -, die dem 

Hauptamt angegliedert ist, lIefert: . 
a) sämtliche Büroausstattungsstücke .. (em

schließlich der Teppiche, Läufer und Fuß
matten); ferner Lampen, Glühbirne;> :nebst 
Drahtkörpern zur Sicherung ~egenDIebstahl 
und Glühstrümpfe für alle DIenststellen und 
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Betriebe, auch soweit diese Artikel nicht' des Anzündematerials (Holz, Späne usw.) 
lediglich in Büros verwandt werden, nach Maßgabe der Verfügung vom 1. April 

b) sämtliche Büromaschinen (Schreib- und 1910, ' , 
Recherunaschinen, Registrierkassen, Verviel- b) sämtliche Öfen und Heizungsanlagen nebst 
fältigungsmaschinen u. dgl.)uiit Zubehör so- Zubehör, 
wie sonstige Bürobedarfsgegenstände, c) Materialien für Telephon- und Klingelanlagen. 

c) das Schreib- und Zeichenmaterial, III. Der städtische Großmark! (Beschaffungs-
d) Drucksachen und Lichtpausen, einschließ- stelle II I) '" 

lieh der Vordrucke von Verlagsfirmen und liefert sämtliche Lebensmittel, soweit diese nicht 
Eintrittskarten, mit Ausnahme der Ein- von den einzelnen Dienststellen im eigenen Be 
trittskarten, Plakate und Programme für triebe gewonnen oder unmittelbar aus den 
die städtischen 13ü,hnen und Musikinstitute, städtischen Gütern (Abteilung für Landwirt-

e) sämtliche Buchbinderarbeiten schaft und Forsten) bezogen oder in geringer 
f) die allgemeinen Hausreinigungsmaterialien Menge zur Deckung eines augenblicklichen Be-

(wie Besen, Bürsten, Scheuer- und Wisch- darfsbenötigt werden. 
tücher, Fensterleder u. dgl.) einschließlich ' Ailsgenonimen ist ferner der Bedarf an Frisch-
Fußbodenöle und Seifen ,sowie Seifenpulver. und Gefrierfleisch, Frischmilch, Fischen, Brot' 
Soweit Seifen und Seifeilpulver von, den Be- u. dgl. Waren, die nur eine nach Tagen' zu rech-
trieben und Anstalten auch über den vor- nende Haltbarkeit besitzen und ,;mn sofortigen 
genannten Bedarf (als Hausreinigungsma· Ver brauch bestimmt shid. Größere Mengen auch 
terial) hinaus benötigt werden, scheidet an Frischgemüse siild jedoch gleichfalls durch 
die Beschaffung.stelle I aus. In' solchen den Großmarkt zu beziehen. ' 
Fällen sind diese Materialien einheitlich Die Eindeckung des Lebensmittelbedarfs der 
durch die Beschaffungsstelle III zu be- SelHt/en wird freigegeben, soweit der Einkauf 
ziehen; lediglich die Krankenanstalten decken unter Heranziehungder Schülerinnen im Rah-
ihren Bedarf an Waschmitteln für ihre men des Unterrichtsplanes erfolgt und somit 
Waschanstalt selbst. Unterrichtszwecken nutzbar gemacht wird. 

Ferner werden alle Ausbesserungen an den Büro- Die Bezugspflicht der städtischen [{ranken-
maschinen und dem Büroinventar durch die anstalten beim Großmarkt im Rahmen des 
Beschaffungsstelle I erledigt. Absatz 1 beschränkt sich auf folgende Massen-
Elektrische Birnen, die als Ersatz für verbrauchte artikel: 
angefordert werden, dürfen nur gegen Rückgabe Mehl- und Mühlenfabrikate, Hülsenfrüchte, 
der unbrauchbaren Birnen verabfolgt werden. Zucker, Reis, Teigwaren, Gemüse und Früchte, 
Solange die Birnenlieferung für die städtischen Gemüse- und Frucht-Konserven, Kakao und 
BühneIl und die Feuerwehr durch Sonderver- Kaffee-Ersatz, Schmalz' und Speisefette, Mar-
träge geregelt ist, scheidet für sie die Bezugs_ kenartikelder KoloIlialwarenbranche, Kartoffeln. 
pflicht bei der Beschaffungsstelle I aus: Der Einkauf der Kartoffeln für die Kranken-
Bei Beschaffung der Büromöbel hat sich die 'anstalten hat im vorherigen Einvernehmen mit 
Beschaffungsstelle I in besondereu Fällen der diesen zu erfolgen'. 
technischen Mitwirkung des Hochbauamtes zu IV. Das Wohlfahrtsamt(BeschaffunysstelleIV) 
bedienen. Die Beschaffung des Büroinventars liefert: 
für Neubauten und Umbauten, bei denen be- A. die zuständige Dienst- und Arbeitskleidung 
züglich der Inneneinrichtung die Stileiriheit ge- für sämtliche Dienststellen und Betriebe 
wahrt werden soll, erfolgt jedoch dnrch das einschließlich der Feuerwehr. Soweit die 
Hochbanamt im Einvernehmen mit der Be- Dienstkleidung nach' Maß angefertigt wird,' 
8chaffungsstelleI. Söweit außer für Bürozwecke beschränkt sich die Lieferung auf Uie Stoffe. 
Möbel von den einzelnen Betrieben, und An-In den Fällen, in denen eine Entschädignng 
stalten benötigt werden, bleibt die Anschaffung für Dienstkleidung in bar gezahlt wird, 
den Bedarfsstellen selbst - im Einvernehmen ' behält es hierbei sein Bewenden, 
mit dem Hochbauamt - überlassen. B. Leib- uIld Bettwäsche,' Beldeidung und 
Die Beschaffung der Lehr- und Lernmittel hat Hausrat für die Fürsorgeberechtigten, 
wie bisher durch die .schulverwaltung, die ,Be- C. Alle sonstigen Textilien, die vön denstädti-
schaffung der, Apparate .)lnd sonstigen Spezial- schen Dienststellen und Anstalten benötigt 
artikel für technische Amter durch diese zu werden, einschließlich Vorhänge und Hand-
erfolgen. tücher. 
Die für die Verwaltungsräume der städtischen Ausgenommen sind: 
Dienststellen erforderlichen Textilien (Vorhänge, '1. die von den städtischeIl Bühnen be-
Flandtücherus,v.), die durch die BeschaJfungs- 'nötigten Spezialartikel, insbesondere: 
stelle IV (Wohlfahrtsamt)' zu liefern' sind, sind a) die historischen und modernen Ko-

, nicht bei dieser unmittelbar, sondern durch Ver- stÜrIle unU sonstige Kleidungs- 'und 
mittlung der Beschaffungsstelle I anzufordern. AusstattuIlgsstücke, 

II. Das Maschinenamt (Beschaffungsstelle II) b)die Materialien für die Schneider- und 
liefert frei Verwendungsstelle: ' Schneiderinnenwerkstätten, soweit die 

a) die erforderlichen Brennstoffe einschließlich gleichen lIIaterialien nicht von der 
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. TextilsteIle auch für andere Zwecke 
geführt werden, . 

2. Verbandsmaterial, 
3. Teppiche, Läufer, Fußmatten, Wisch

und Scheuertücher, welche als Einrich
tungsgegenstände zur Beschaffungsstelle I 
gehören. 

Die Beschaffungsstelle hat sich wegen des Ein
kaufs zn A und C vor jedem größeren Abschluß 
mit den betr. Dienststellen (Bedarfsstellen) in 
Verbindung zu setzen und deren Wünsche tun
liehst zu berücksichtigen. 

V. Das Tiejbauverwaltungsamt (Beschaj
jungsstelle Vi 
liefert sämtliche Straßenbau-, Pflaster- und 
Kanalisationsmaterialien, soweit die Lieferung 
nicht bei Vergebung der Arbeiten nach den 
Grundsätzen des. Tiefbauamtes dem Unter
nehmer mit übertragen wird. 

VI. Die Feuerwehr (Beschajjungsstelle VI) 
liefert das zum Betriebe aller städtischen Kraft
wagen erforderliche Benzol, und zwar, soweit 
eigene Tankanlagen in den Betrieben vorhanden 
sind, frei Betriebsstelle. 
Es darf als Kraftwagenbetriebsstoff bis auf 
weiteres nur Reinbenzol benutzt werden. Der 
Einkauf durch die Feuerwehr hat im ·Einver
nehmen mit dem Leiter des Fuhrparks zu er
folgen, nachdem zuvor die Proben dem chem, 
Untersuchungsamt zur Untersuchung vorgelegt 
sind. 

VII. Die V ieh- und Schlachthoj - Ve"waltung 
(Beschajjungsstelle VII) 
liefert sämtliche Streu- und Futtermittel, so
weit diese nicht von den einzelnen Dienststellen 
im eigenen Betriebe gewonnen oder unmittelbar 
aus den städtischen Gütern bezogen werden 
(insbesondere Stroh, Heu, Häcksel, Rafer, Kleie). 
Dem Bezugszwang bei der Vieh- und Schlacht
hof-Verwaltung unterliegen nicht die städtischen 
Güter für ihren nicht aus der eigenen Produktion 
zu deckenden Bedarf. 

§ 2. 
Der Bedarf an diesen Waren ist, soweit Ausnahmen 
nicht ausdrücklich zugelassen sind, von sämtlichen 
Stadtämtern und Betrieben ohne eigene Rechts
persönlichkeit bei den genannten Beschaffungsstellen 
zu decken. 
Die Bedarfsstellen können jedoch in besonders ge
lagerten und begründeten Fällen die Freigabe des 
selbständigen Einkaufs beim Oberbürgermeister be
antragen. Derartigen Anträgen wird in Ausnahme
fällen beispielsweise dann stattgegeben werden, wenn 
den städtischen Wohltätigkeitsanstalten wegen dieser 
ihrer Eigenschaft im Einzelfalle besonders günstige 
Bezugsmöglichkeiten geboten sein sollten. In solchen 
Fällen muß, soweit nicht die generelle Freigabe be
stimmter Artikel für die einzelne Dienststelle erfolgt 
ist, die betr. Rechnung einen Vermerk über die 
Freigabeverrngung enthalten. 

§ 3. 
Die von der Beschaffungsstelle I zu beziehenden Waren 
sind in der Regel bei dieser in den von ihr bestimmten 

Ausgabe-Zeiten abzuholen; nur größere Stücke und 
Mengen werden den Bedarfsstellen kostenlos zu-
gestellt. . 
Die Beschaffungsstellen III und VII haben ihre Waren 
den Bedarfsstellen möglichst in Sammeltransporten 
- und zwar die Beschaffungsstelle III in der Regel 
wöchentlich, die Beschaffungsstelle VII . monatlich 
.einmal- zuzustellen; bei plötzlich eintretendem, nicht 
angemeldetem Bedarf hat Abholung durch die Be
darfsstellen zu erfolgen, soweit die Beschaffungsstellen 
erklären, nicht rechtzeitig zustellen zu können. 
Bei der Beschaffungsstelle IV sind die Waren durch die 
Betriebe und Anstalten, die über eigene Transport
mittel verfügen, abzuholen, soweit nicht die Waren 
durch die Lieferanten umnittelbar der BedarfesteIle 
zugeleitet werden. In den übrigen Fällen liefert die 
Beschaffungsstelle IV frei Bedarfsstelle, und zwar 
nach Möglichkeit durch Vermittlung der städtischen 
Aktenwagen. 

§ 4. 
Der Wert der Lieferungen der Beschaffungsstelle I 
an die einzelnen Bedarfsstellen ist im allgemeinen 
dnrch den Verwaltungskostenbeitrag abgedeckt; nur 
den Stadtämtern mit eigener Kassenführung stellt 
die Beschaffungsstelle I die nicht in eigener Regie 
hergestellten Artikel lediglich mit dem Einkaufspreis 
besonders in Rechnung, falls nicht die von der Be
schaffungsstelle anerkannte Original-Rechnung von 
der Bedarfsstelle nmnittelbar bezahlt wird. 
Die Beschaffungsstelle II liefert die im § 1 zu II b 
und c genannten Artikel zum Einkaufspreise, die 
Brennstoffe zum jeweiligen Tagespreise des örtlichen 
Kohlenhandels ; sie vergütet auf die Brennstoffpreise 
am Schluß des Rechnungsjahres den Gewinn (Diffe
renz zwischen Gesamteinnahme und -ausgabe einseh!. 
eigener Unkosten) im Verhältnis des Wertes der 
bezogenen Waren. 
Die Beschaffungsstellen IV nnd V geben die Waren 
zum Einkaufspreise an die Bedarfsstellen weiter und 
legen ihre Unkosten am Schluß des, Rechnungs
jahres auf die einzelnen Bedarfsstellen nach Maßgabe 
des Wertes der bezogenen Waren um. 
Die Beschaffungsstellen III, VI und VII liefern die 
Waren zum Einkaufspreise zuzüglich eines mäßigen 
Unkostenaufschlages ; der den Bedarfsstellen in Rech
nung gestellte Preis darf hierbei den im freien Handel 
geforderten Tages-Verkaufspreis - und zwar bei 
kleineren Lieferungen den Kleinhandelspreis, bei 
größeren Lieferungen den Grossistenpreis - nicht 
überschreiten. Soweit diese Beschaffungsstellen Waren 
nicht von ihrem Lager abgeben und Bestellnngen oder 
Aufträge nur vermitteln, ohne die Ware anf Lager zu 
nehmen, wird ein Zuschlag zum Einstandspreise regel
mäßig nicht berechnet, wenn die Beschaffungsstellen 
Rabatt genießen. 

§ 5. 
Die Beschaffungsstellen haben die Abwicklung ihrer 
Geschäfte als Beschaffungsstelle nach näherer An
ordnung des Dezernenten für das Kassen- und Rech
nungswesen so zn verbnchen, daß znm Schluß jedes 
Rechnungsjahres ohne Schwierigkeiten eine Erfolgs
rechnung aufgestellt werden kann. 
Nach Abschluß jedes Rechnungsjahres sind die Ab
rechnungen der Beschaffungsstellen nebst einer nach 
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kaufmännischen Grundsätzen aufgestellten 'Lager
bestandsaufnahme dem Magistrat (Finanzverwaltung) 
vorzulegen. . , 
Bei den Beschaffungsstellen UI, VI und VU sind die 
beim Jahresabschluß festgestellten überschüsse einem 
für jede dieser Beschaffungsstellen zu bildenden Aus
gleichstock zuzl\führen, aus dem mit Genehmigung 
des Magistrats etwaige Konjunktur-Verluste .usw. 
auszugleichen und Erneuerungen vorzunehmen sind. 
Der Rücklagefonds soll 10% des durchschnittlichen 
jährlichen Warenumsatzes nicht übersteigen. Bei 
dieser Höhe ist die Erzielung weiterer überschüsse 
durc.h entsprechende Gestaltung der Abgabepreise 
zu vermeiden. 

§ 6. 
Die Rechnungen der Beschaffungsstellen sind von den 
belieferten Dienststellen im überweisungswege sofort 
zu begleichen. Bei Verzögerung über 2 Wochen nach 
Erhalt der Rechnung sind die Beschaffungsstellen 
berechtigt, Verzugszinsen in gleicher Höhe, wie sie 
im freien Handel jeweils üblich sind, zn berechnen. 

§ 7. 
Die ~edarfsstellen haben einen größeren Bedarf den 
zuständigen Beschaffungsstellen tnnlichst so recht
zeitig mitznteilen, daß diese sich gegebenenfalls früh
zeitig und sachgemäß eindecken können. Vor der 
Anfordernng der für den notwendigen Sachbedarf 
etwa benötigten Kredite haben die Bedarfsstellen 

. sich mit der zuständigEm Beschaffungsstelle ins Be
nehmen zn setzen nnd von dieser g. F. Kostenvor
schläge einznfordern. 

§ 8. 
Die Beschaffungsstellen haben ständig den für sie 
einschlägigen Wirtschaftsmarkt zu beobachten. Die 
städtischen Dienststellen als Bedarfsstellen haben 
alle an sie gelangenden einschlägigen Preis- und Waren
angebote sofort an die zuständige Beschaffungsstelle 
weiterzuleiten. Die Einholnng von Offerten u. dgl. 

ist Sache der Beschaffungsstelle, wo bei es den Be
darfsstellen unbenommen bleibt, die Einholung be
stimmter Preis- und Warenangebote insbesondere 
dort an2iUregen, wo es sich um Firmen handelt, die 
als zuverlässig bekannt sind und die Stadtverwaltung 
bisher schon in zufriedenstellender Weise bedient 
haben. 
Angebote, welche die Merkmale unlauteren Wett
bewerbs zeigen, sind abzulehnen. 
Die Beschaffungsstellen, die Berührungspunkte haben, 
sollen Erfahrungen mit den einzelnen Lieferanten sich 
gegenseitig mitteilen. 

§ 9. 
Die Beschaffungsstellen dürfen nur einwandfreie, den 
Bedürfnissen und Zwecken der gemeindlichen Wirt
schaft entsprechende Ware einkaufen. Jedoch ist 
beim Einkauf hinsichtlich der Beschaffenheit der Ware 
in weitestgehendem Maße den Wünschen der Bedarfs
stellen zu entsprechen. 

§ 10. 
Falls bei Beschwerden über die Preisgestaltung der 
Beschaffungsstellen oder über die Warenbeschaffen
heit sich die beteiligten Dienststellen oder Deputatio
nen nicht einigen, entscheidet der Magistrat; 

§11. 
Diese Verfügung tritt mit dem 1. 9. 1927 in Kraft. 
über den Answeis der Beschaffungsstellen im Haus
haltsplan ergeht besoudere Verfügnng. 
Bezüglich der Bestellung von Zeitungen, Zeitschriften 
nnd Büchern, der Besorgnng des Inseratenwesens 
verbleibt es bei den bisherigen Vorschriften. Im übri
gen sind die Dienststellen und Betriebe über den 
Rahmen der Einkaufsordnung hinaus bei der Be
schaffung des Eigenbedarfs nicht gebunden." 

Die bei der Stadtverwaltnng Dortmund mit dieser 
N euregelung gemachten Erfahrnngen können un
bedenklich als günstig bezeichnet werden. 
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